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Chronologiſche Ueberſicht

der in dem Bundes -Geſeßblatt des Norddeutſchen Bundes

vom Jahre 1867.

enthaltenen Gefeße , Verordnungen u .

Datum Ausgegeben

bes zu

Geſeķes uc.
Berlin .

In þ a I t.h

Nr. Nr.

des bes

Stüds. Geſeßes.

Seite.

1845.

3. April.

1867.

31. Dezbr. 13. 187-299.
Allerhöchſter Erlaß, betreffend die Publikation und

Einführung des Strafgeſebuch für das

Preußiſche Heer.

28.

( Anl.

A.-C.)

1848.

6. Mai. 31 . 13. 300 .Allerhöchſter Erlaß, betreffend die Abſchaffung

der Strafe der körperlichen Züchtigung.

28.

(Unl. D.)

1850,

11. März. 31. 13. 301 .Gefeß, betreffend die an Stelle der Vermögens

konfiskation gegen Deſerteure und ausgetre:

tene Militairpflichtige zu verhängende

Geldbuße.

28.

(Anl. E.)

1852.

15. April. 31. 13 . 302-306 .Geſeß, die Abänderung mehrerer Beſtimmungen

in den Militair Strafgeſeßen betreffend.

28 .

(Anl. F.)
3

9. Dezbr. 31. 13. 306-307 .Allerhöchſte Ordre und Cirkular-Erlaß des Kriegs

Miniſteriums vom 26. Januar 1853., betreffend

die Einführung der Kriegsartikel.

28.

(Anl. G.)

31 .
Kriegsartikel für das Preußiſche Heer.9. 13. 308-316 .

1857.

7. Mai.

28.

(Unl.)

21 .

(unl.)

13. Novbr.
10. 127 .Allerhöchſter Erlaß , betreffend die Gewährung

einſchläfriger Lagerſtellen an die einquar.

tierten, zur Garniſon gehörigen Mannſchaften .



IV
Chronologiſche Ueberſicht des Jahrganges 1867 .

Datum Ausgegeben

zu

Gefeßes uc . Berlin .

des

I 11h t.

Nr. Nr.

des des

Stüds. Geſeķes.

Seite.

1858.

13. Mai.

1867 .

13. Novbr. 10. 128-130 .Auszug aus dem Reglement über die Natural .

verpflegung der Truppen im Frieden.

21 .

(ant.)

1865.

29. Juni .
19. 11 . 144-156.Geſeß über die Gerichtsbarkeit der Konfuln in

Preußen.

23 .

(Anl.)

1867 .

8, Mai. 2. 6. 49-52.Uebereinkunft zwiſchen den Staaten des Deutſchen

Zoll- und Handelsvereins wegen Erhebung einer

Abgabe von Salz.

13.

(Unl.)

8. Juli.

1
3
.

9. 81-124.20.

(mit ünl . )

Vertrag zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde,

Bayern, Württemberg, Baden und Heſſen , die

Fortdauer des Zoll . und Handelsvereins

betreffend.

8. 13.
Schlußprotokoll, denſelben Gegenſtand betreffend .

9 . 107-124.20.

(2nd)

2.14 . 1 . 23 .
2. Auguft. Allerhöchſter Erlaß , betreffend die Ernennung

des Präſidenten des Staats -Miniſteriums und

Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten,

Grafen von Bismarck - Schönhauſen ,

zum Bundeskanzler des Norddeutſchen

Bundes.

26.

2.

1 . 1 . 1-23 .Publikandum , die Verfaſſung des Norddeut.

ſchen Bundes betreffend.

26. 2. 1 . 3. 24.
Verordnung , betreffend die Einführung des

Bundesgeſeßblattes für den Norddeutſchen

Bund.

3. Auguft. 11 .
2.

4. 2
5
.

Verordnung , betreffend die Einberufung des

Bundesrathes des Norddeutſchen Bundes .

10. 11 .

2. 5.

26-28.
Bekanntmachung, betreffend die Ernennung der

Bevollmächtigten zum Bundesrathe des

Norddeutſchen Bundes .

12 . 17. 3. 6. 29.
Allerhöchſter Präſidial - Erlaß , betreffend die Er

richtung des Bundeskanzler · Amtes.



Chronologiſche Ueberſicht des Jahrganges 1867 . V

Datum Uusgegeben

3น

Geſeķes ac. Berlin .

des

In ba ( t .

Nr. Nr.

des bes

Stüds. Geſeßes.

Seite.

1867. 1867.

31. Auguſt. 3. Septbr. Verordnung , betreffend die Einberufung des

Reichstages des Norddeutſchen Bundes.

4.

7.

31 .

4. Septbr. 31. Oktbr.

5.

5 . 11 . 40.Bekanntmachung , betreffend die Ernennung von

Bevollmächtigten zum Bundesrathe des

Norddeutſchen Bundes.

23. 31 .

5 .

12 . 40.
Bekanntmachung, betreffend die Ernennung eines

Bevollmächtigten zum Bundesratbe des

Norddeutſchen Bundes.

12. Dktbr. 31 .
Gefeß über das Paßweſen.

5 . 8. 33-35.

12. 6 . 41-52.
2. Novbr. Gefeß, betreffend die Erhebung einer Abgabe

von Salz.

13.

(mit Anl. )

14. 14. 29. 1317-327.
28. Dezbr. Schiffahrtsvertrag zwiſchen dem Norddeut

ſchen Bunde und Italien , nebſt Protokoll.

23 . 6. Novbr. 7 . 14 . 53.Gefeß, betreffend die Aufhebung der Eingangs .

abgabe von Rindvieh und ņammeln auf

der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis

Högbro in Schleswig.

25. 31. Dktbr.

5.

9 . 35-39.Gefeß , betreffend die Nationalität der Kauf.

fahrteiſchiffe und ihre Befugniß zur Füh

rung der Bundesflagge.

1
25 . 31 .

5 .

10. 39 .
Verordnung, betreffend die Bundesflagge für

Kauffahrteifchiffe.

30. 28. Novbr. 12. 26. 161-175 .Geſeß, betreffend die Feſtſtellung des Haushalt8 .

Etats des Norddeutſchen Bundes für das

Jahr 1868.

1. Novbr. 6 . Geſetz über die Freizügigkeit. 7. 16 ..
.

55-58.
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Chronologiſche Ueberſicht des Jahrganges 1867 .

Datum Ausgegeben

zu

Gefeßes 2c . Berlin .

des

I n h a 1 t.

Nr. Nr.

des des

Stüds. Geſekes.

Seite.

1867 .

2. Novbr.

1867.

6. Novbr. 7. 15. 54 .Verordnung über die Ausführung des Gefeßes

vom 23. Oktober 1867., betreffend die Aufhebung

der Eingangsabgabe von Rindvich und

ý ammeln auf der Grenzlinie von Burg auf

Fehmarn bis Şörbro in Schleswig.

2. 9. 8. 18. 61-74.
Gefeß über das Poftwefen des Norddeutſchen

Bundes.

4 . 9.

8.

19 . 75-79.Geſep über das Pofttagweſen im Gebiete des

Norddeutſchen Bundes.

4 . 6 . 7. 17 . 59.Geſeß, betreffend den Bundeshaushalt für

das Jahr 1867.

7. 13. 10. 125-130.-

Verordnung , betreffend die Einführung Preußi

ſcher Militairgeſeße im ganzen Bundes.

gebiete .

21 .

(mit Anl.)

8. 19. 11 . 137-156.Geſeß, betreffend die Organiſation der Bundes .

fonfulate , ſowie die Amtsrechte und Pflichten

der Bundeskonſuln.

23.

(mit Anl.)

9. 13. 10. 22 .Gefeß, betreffend die Verpflichtung zum Kriegs.

dienſte.

131-136 .

9. 19 . 11 . 24. 157-159.Gefeß, betreffend den außerordentlichen Geldbedarf

des Norddeutſchen Bundes zum Zwecke der Er

weiterung der Bundes - Sriegsmarine und

der Verſtellung der Süftenvertheidigung.

14 . 19 .
Gefeß, betreffend die vertragsmäßigen Zinſen.

11 . 25 . 159-160.

I

Verordnung, betreffend die Feſtſtellung des Etats
21 . 28 . 12. 27 . 176-184.

der Militairverwaltung des Norddeutſchen

Bundes für das Jahr 1868.

14 . 30. 327-328.3. Dezbr. 28. Dezbr. Verordnung, betreffend den Dienſte id der un

mittelbaren Bundesbeamten.



Chronologiſche Ueberſicht des Jahrganges 1867. VII

Datum Ausgegeben

g 1 ba ( t.

Nr. Nr.

bes Seite.des

Gefeßes 2c.

zu

Berlin .

des

Stüds. Gefeßes .

1867. 1867.

18. Dezbr. 28. Dezbr. 14. 31 . 328.Allerhöchſter Präſidial-Erlaß, betreffend die Ver

waltung des Poſt- und Telegraphenweſens

des Norddeutſchen Bundes vom 1. Januar

1868. ab .

29. 31 . 13. 185-316 .
Verordnung, die Einführung des Preußiſchen

Militair.Strafrechts im ganzen Bundes.

gebiete betreffend.

28.

(mit Anl.)

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober - Hofbuchdruderei

( R. 0. Deder).
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- 1

Bundes Geſetblatt
I des

Norddeutſchen Bundes.

No 1 .

(Nr. 1.) Publikandum . Vom 26. Juli 1867.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen w.,

thun fund und fügen hiermit im Namen des Norddeutſchen Bundes zu wiſſen :

Nachdem die Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes von Uns , Seiner

Majeſtät dem Könige von Sachſen , Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge

von Heſſen und bei Rhein , Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von

Medlenburg - Schwerin , Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von

Sachſen - Weimar- Eiſenach , Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von

Medlenburg-Strelit , Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Dlden

burg , Seiner Hoheit dem Herzoge von Braunſchweig und Lüneburg , Seiner

Hobeit dem Herzoge von Sachſen - Meiningen und Hildburghauſen , Seiner Hoheit

dem Herzoge zu Sachſen - Altenburg, Seiner Hoheit dem Herzoge zu Sachſen

Koburg und Gotha , Seiner Hoheit dem Herzoge von Anhalt , Seiner Durch

laucht dem Fürſten zu Schwarzburg -Rudolſtadt, Seiner Durchlaucht dem Für

ſten zu Schwarzburg-Sondershauſen, Seiner Durchlaucht dem Fürſten zu Waldeck

und Pyrmont , Jhrer Durchlaucht der Fürſtin und Seiner Durchlaucht dem

Fürſten Reuß älterer Linie , Seiner Durchlaucht dem Fürſten Reuß jüngerer

Linie , Seiner Durchlaucht dem Fürſten von Schaumburg-Lippe , Seiner Durch

laucht dem Fürſten zur Lippe , dem Senate der freien und Hanſeſtadt Lübeck,

dem Senate der freien Hanſeſtadt Bremen , dem Senate der freien und Hanſe

ſtadt Hamburg, mit dem zu dieſem Zwecke berufenen Reichstage vereinbart

worden , iſt dieſelbe in dem ganzen Umfange des Norddeutſchen Bundesgebietes,

wie folgt:

Bundes . Beſepbl. 1867. 1 Ver

Ausgegeben zu Berlin den 2. Auguſt 1867.
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Verfaſſung

des

Norddeutſchen Bund e s.

Seine Majeſtät derKönig von Preußen, Seine Majeſtät der König von

Sachſen , Seine Königliche Hoheit der Großherzogvon Medlenburg-Schwerin, Seine

Königliche Hoheit der Großherzog von Sachſen-Weimar-Eiſenach , Seine König

liche Hoheit der Großherzog von Meclenburg - Streliß, Seine Königliche Hoheit

der Großherzog von Oldenburg, Seine Hoheit der Herzog von Braunſchweig und

Lüneburg , Seine Hoheit der Herzog von Sachſen -Meiningen und Hildburghauſen,

Seine Hoheit der Herzog, zu Sachſen - Altenburg , Seine Hoheit der Herzog zu

Sachſen -Koburg und Gotha, Seine Hoheit der Herzog von Anhalt, SeineDurch.

laucht der Fürſt zu Schwarzburg -Rudolſtadt, Seine Durchlaucht der Fürſt zu

Schwarzburg Sondershauſen ,Seine Durchlaucht der Fürſt zu Waldeck und. Pyr.

mont, Ihre Durchlauchtdie Fürſtin Reuß älterer Linie, Seine Durchlaucht der

Fürft Reuß jüngerer Linie, Seine Durchlaucht der Fürſt von Schaumburg -Lippe,

Seine Durchlaucht der Fürſt zur Lippe, der Senatder freien und Hanſeſtadt

Lübeck, der Senat der freien Hanſeſtadt Bremen , der Senat der freien und Hanſe

ſtadt Hamburg, jeder für den geſammten Umfang ihres Staatsgebietes, und Seine

Königliche Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei Rhein, für die nördlich

vomMain belegenen Theile des Großherzogthums Heſſen , ſchließen einen ewigen

Bund zum Schuße des Bundesgebietes und des innerhalb deſſelben gültigen

Rechtes , ſowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutſchen Volfes. " Dieſer Bund

wird den Namen des Norddeutſchen führen und wird nachſtehende

Verfaſſung

haben .

I.

Bundesgebiet.

Artikel 1 .

Das Bundesgebiet beſteht aus den Staaten Preußen mit Lauenburg,

Sachſen, Meclenburg-Schwerin Sachſen-Weimar, Medlenburg-Streliß, Olden
burg, Braunſchweig , Sachſen -Meiningen, Sachſen -Altenburg, Sachſen - Coburg

Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolſtadt, Schwarzburg-Sondershauſen, Waldeck,

Reuß älterer Linie , Reuß jüngerer Linie, Schaumburg -Lippe, Lippe, Lübeck,

Bremen , Hamburg, und aus den nördlich vom Main belegenen Theilen des

Großherzogthums Heſſen.
II.

Bundesgeſepgebung.

Artikel 2 .

Innerhalb dieſes Bundesgebietes übt der Bund das Recht der Geſepgebung

nach

i

1
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nach Maaßgabe des Inhalts dieſer Verfaſſung und mit der Wirkung aus , daß

die Bundesgeſeße den Landesgeſeßen vorgehen . Die Bundesgeſeße erhalten ihre

verbindliche Kraft durch ihre Verfündigung von Bundes wegen,welche vermittelſt

eines Bundesgeſekblattes geſchieht. Sofern nicht in dem publizirten Gefeße ein

anderer Anfangstermin ſeiner verbindlichen Kraft beſtimmt iſt, beginnt die leştere

mit dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages, an welchem das

betreffende Stück des Bundesgeſeßblattes in Berlin ausgegeben worden iſt.

Artikel 3 .

Für den ganzen Umfang des Bundesgebietes beſteht ein gemeinſames

Indigenat mit der Wirkung,daß der Angehörige (Unterthan , Staatsbürger)

eines jeden Bundesſtaates in jedem anderen Bundesſtaate als Jnländer zu be

handeln und demgemäß zum feften Wohnſiß, zum Gewerbebetriebe, zu öffentlichen

Aemtern , zur Erwerbung von Grundſtüden , zur Erlangung des Staatsbürger

rechts und zum Genuſſe allerſonſtigen bürgerlichen Rechte unter denſelben Vor

ausſeßungen wie der Einheimiſche zuzulaſſen , auch in Betreff der Rechtsverfolgung

und des Rechtsſchußes demſelben gleich zu behandeln iſt.

Jn der Ausübung dieſer Befugniß darf der Bundesangehörige weder durch

die Obrigkeit ſeiner Heimath, noch durch die Obrigkeit eines anderen Bundesſtaates

beſchränkt werden.

Diejenigen Beſtimmungen , welche die Armenverſorgung und die Aufnahme

in den lokalen Gemeindeverband betreffen, werden durch den im erſten Abſaß aus

geſprochenen Grundſaß nicht berührt.

Ebenſo bleiben bis auf Weiteres die Verträge in Kraft, welche zwiſchen

den einzelnen Bundesſtaaten in Beziehung auf die Lebernahme von Auszuweiſen

den, die Verpflegung erkrankter und die Beerdigung verſtorbener Staatsangehörigen

beſtehen .

Hinſichtlich der Erfüllung der Militairpflicht im Verhältniß zu dem Hei

mathslande wirdim Wege der Bundesgeſeßgebung das Nöthige geordnet werden.

Dem Auslande gegenüber haben alle Bundesangehörigen gleichmäßig An

ſpruch auf den Bundesſchuß.

Artikel 4.

Der Beaufſichtigung Seitens des Bundes und der Geſeßgebung deſſelben

unterliegen die nachſtehenden Angelegenheiten:

1 ) die Beſtimmungen über Freizügigkeit, Heimaths. und Niederlaſſungsver:

hältniſſe , Staatsbürgerrecht, Paßweſenund Fremdenpolizei und über den

Gewerbebetrieb, einſchließlich des Verſicherungsweſens, ſoweit dieſe Gegen

ſtände nicht ſchon durch den Artikel 3. dieſer Verfaſſung erledigt ſind,

desgleichen über die Koloniſation und die Auswanderung nach außer

deutſchen Ländern ;

2) die Zoll- und Handelsgeſeßgebung und die für Bundeszwede zu ver.

wendenden Steuern ;

1 * 3 ) die
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3) die Ordnung des Maaß-, Münz- und Gewichtsſyſtems, nebſt Feftſtellung

der Grundſäße über die Emiſſion von fundirtem und unfundirtem

Papiergelde ;

4) die allgemeinen Beſtimmungen über das Bankweſen ;

5) die Erfindungspatente ;

6) der Schuß des geiſtigen Eigenthums ;

7) Organiſation eines gemeinſamen Schußes des Deutſchen Handels im

Auslande , der Deutſchen Schiffahrt und ihrer Flagge zur See und An

ordnung gemeinſamer konſulariſcher Vertretung , welchevom Bunde aus:

geſtattet wird ;

8) das Eiſenbahnweſen und die Herſtellung von Land- und Waſſerſtraßen

im Intereſſe der Landesvertheidigung und des allgemeinen Verkehrs;

9) der Flößerei- und Schiffahrtsbetrieb auf den mehreren Staaten gemein

ſamen Waſſerſtraßen und der Zuſtand der leßteren , ſowie die Fluß- und

ſonſtigen Waſſerzölle;

10) das Poſt- und Telegraphenweſen;

11) Beſtimmungen über die wechſelſeitige Volſtreckung von Erkenntniſſen in

Civilſachen und Erledigung von Requiſitionen überhaupt,

12) ſowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden ;

13) die gemeinſame Gefeßgebung über das Obligationenrecht, Strafrecht,

Handels- und Wechſelrecht und das gerichtliche Verfahren ;

14) das Militairweſen des Bundes und die Kriegsmarine;

15) Maaßregeln der Medizinal- und Veterinairpolizei.

Artikel 5.

Die Bundesgeſeßgebung wird ausgeübt durch den Bundesrath und den

Reichstag. Die Uebereinſtimmungder Mehrheitsbeſchlüſſe beider Verſammlungen

iſt zu einem Bundesgeſeze erforderlich und ausreichend .

Bei Gefeßesvorſchlägen über das Militairweſen und die Kriegsmarine giebt,

wenn im Bundesrathe eine Meinungsverſchiedenheit ſtattfindet, die Stimme des

Präſidiums den Ausſchlag, wenn ſie ſich für die Aufrechterhaltung der beſtehen

den Einrichtungen ausſpricht.

III.
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-

III.

1

2

Bundesrath.

Artikel 6 .

Der Bundesrath beſteht aus den Vertretern der Mitglieder des Bundes,

unter welchen die Stimmführung ſich nach Maaßgabe der Vorſchriften für das

Plenum des ehemaligen Deutſchen Bundes vertheilt, ſo daß Preußen mit den

ehemaligen Stimmen von Hannover, Kurheſſen, Holſtein, Naſſau und Frankfurt

17 Stimmen

führt,

Sachſen ... 4

Heſſen

Mecklenburg -Schwerin

Sachſen -Weimar 1

Medlenburg - Strelik
1

Oldenburg
1

Braunſchweig .. 2 .

Sachſen- Meiningen 1

Sachſen - Altenburg 1

Sachſen - Coburg - Gotha 1

Anhalt ..
1

Schwarzburg - Rudolſtadt.. 1

Schwarzburg - Sondershauſen .. 1

Waldeck 1

Reuß ält. Linie . 1

Reuß jüng. Linie

Schaumburg - Lippe.
1

Lippe . 1

Lübeck 1

Bremen 1

Hamburg .. 1

Summa . 43 .

5

1

Artikel 7 .

Jedes Mitglied des Bundes kann ſo viel Bevollmächtigte zum Bundes-.

rathe ernennen , wie es Stimmen hat ; doch kann die Geſammtheit der zuſtändigen
Stim
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Stimmen nur einheitlich abgegeben werden. Nicht vertretene oder nicht inſtruirte
Stimmen werden nicht gezählt .

Jedes Bundesglied iſt befugt, Vorſchläge zu machen und in Vortrag

zu bringen , und das Präſidium iſt verpflichtet, dieſelben der Berathung zu über

geben. Die Beſchlußfaſſung erfolgtmit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleich:

heit giebt die Präſidialſtimme den Ausſchlag.

Artikel 8.

1

Der Bundesrath bildet aus ſeiner Mitte dauernde Ausſchüſſe

1 ) für das Landheer und die Feſtungen ;

2) für das Seeweſen ;

3) für Zoll- und Steuerweſen ;

4 ) für Handel und Verkehr ;

5) für Eiſenbahnen, Poſt und Telegraphen ;

6) für Juſtizweſen ;

7) für Rechnungsweſen .

In jedem dieſer Ausſchüſſe werden außer dem Präſidium mindeſtens zwei

Bundesſtaaten vertreten ſein , und führt innerhalb derſelben jeder Staat nur

Eine Stimme. Die Mitglieder der Ausſchüſſe zu 1. und 2. werden von dem

Bundesfeldherrn ernannt, die der übrigen von dem Bundesrathe gewählt. Die

Zuſammenſeßung dieſer Ausſchüſſe iſt für jede Seſſion des Bundesrathes reſp .

mit jedem Jahre zu erneuern , wobei die ausſcheidenden Mitglieder wieder wähl

bar ſind. Den Ausſchüſſen werden die zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten zur

Verfügung geſtellt.

Artikel 9.

Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das Recht, im Reichstage zu er.

ſcheinen und muß daſelbſt auf Verlangen jederzeit gehört werden , um die An

fichten ſeiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenn dieſelben von der Majo

rität des Bundesrathes nicht adoptirt worden ſind. Niemand kann gleichzeitig

Mitglied des Bundesrathes und des Reichstages ſein.

Artikel 10 .

DemBundespräſidium liegt es ob , den Mitgliedern des Bundesrathes den

üblichen diplomatiſchen Schuß zu gewähren .

IV.
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1

IV .

Bundespräſidium .

Artikel 11 .

Das Präſidium des Bundes ſteht der Krone Preußen zu , welche in Aus

übung deſſelben den Bund völkerrechtlich zu vertreten , im Namen des Bundes

Krieg zu erklären und Frieden zu ſchließen , Bündniſſe und andere Verträge mit

fremden Staaten einzugehen , Geſandtezu beglaubigen und zu empfangen berechtigt iſt.

Jnſoweit die Verträge mit fremden Staaten ſich auf ſolche Gegenſtände

beziehen, welche nach Artikel 4. in den Bereich der Bundesgeſeßgebung gehören, iſt

zu ihrem Abſchluß die Zuſtimmung des Bundesrathes und zu ihrer Gültigkeit

die Genehmigung des Reichstages erforderlich.

Artikel 12 .

Dem Präſidium ſteht es zu , den Bundesrath und den Neichstag zu be

rufen , zu eröffnen, zu vertagen und zu ſchließen.

Artikel 13 .

Die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages findet alljährlich

ſtatt, und kann der Bundesrath zur Vorbereitung der Arbeiten ohne den Reichs

tag, leşterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen werden .

Artikel 14.

Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, ſobald ſie von einem Drittel

der Stimmenzahl verlangt wird.

Artikel 15 .

Der Vorfiß im Bundesrathe und die Leitung der Geſchäfte ſteht dem

Bundeskanzler zu, welcher vom Präfidium zu ernennen iſt.

Derſelbe kann ſich durch jedes andere Mitglied des Bundesrathes vermöge

ſchriftlicher Subſtitution vertreten laſſen.

Artikel 16.

Das Präſidium hat die erforderlichen Vorlagen nach Maaßgabe der Be

ſchlüſſe des Bundesrathes an den Reichstag zu bringen, wo ſie durch Mitglieder

des Bundesrathes oder durch beſondere von legterem zu ernennende Kommiſſarien
vertreten werden .

Artikel 17.

Dem Präſidium ſteht die Ausfertigung und Verkündigung der Bundes

gefeße und die Ueberwachung der Ausführung derſelben zu. Die Anordnungen
und
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und Verfügungen des Bundespräſidiums werden im Namen des Bundes erlaſſen

und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, welcher

dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt.

Artikel 18.

Das Präſidium ernennt die Bundesbeamten, hat dieſelben für den Bund

zu vereidigen und erforderlichen Falles ihre Entlaſſung zu verfügen.

Artikel 19 .

Wenn Bundesglieder ihre verfafungsmäßigen Bundespflichten nicht er
füllen , ſo können ſie dazu im Wege der Erekution angehalten werden. Dieſe

Erefution iſt

a ) in Betreff militairiſcher Leiſtungen, wenn Gefahr im Verzuge, von dem

Bundesfeldherrn anzuordnen und zu vollziehen,

b) in allen anderen Fällen aber von dem Bundesrathe zu beſchließen und

von dem Bundesfeldherrn zu vollſtrecken.

Die Erekution kann bis zur Sequeſtration des betreffenden Landes und

ſeiner Regierungsgewalt ausgedehnt werden. In den unter a . bezeichneten Fällen

iſt dem Bundesrathe von Anordnung der Erekution, unter Darlegung der Beweg

gründe, ungeſäumt Kenntniß zu geben .

V.

Reichstag.

Artikel 20.

Der Reichstag geht aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer

Abſtimmung hervor, welche bis zum Erlaß eines Reichswahlgeſeķes nach Maaß

gabe des Geſeßes zu erfolgen haben, auf Grund deſſen der erſte Reichstag des

Norddeutſchen Bundes gewählt worden iſt.

Artikel 21 .

Beamte bedürfen feines Urlaubs zum Eintritt in den Reichstag.

Wenn ein Mitglied des Reichstages in dem Bunde oder einem Bundes

ſtaat ein beſoldetes Staatsamt annimmt oder im Bundes- oder Staatsdienſte in

ein Amt eintritt, mit welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt ver

bunden iſt, ſo verliert es Siß und Stimmein dem Reichtag und kann ſeine

Stelle in demſelben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Artikel 22 .

Die Verhandlungen des Reichstages ſind öffentlich.

Wahr
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Wahrheitsgetreue Berichte über Verhandlungen in den öffentlichen Sißungen

des Reichstages bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei .

Artikel 23 .

Der Reichstag hat das Recht, innerhalb der Kompetenz des Bundes Ge

feke vorzuſchlagen und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrathe reſp.

Bundeskanzler zu überweiſen .

Artikel 24 .

Die Legislaturperiode des Reichstages dauert drei Jahre. Zur Auf

löſung des Reichstages während derſelben iſt ein Beſchluß des Bundesrathes

unter Zuſtimmung des Präſidiums erforderlich.

Artikel 25 .

Im Falleder Auflöſung des Reichstages müſſen innerhalb eines Zeit

raumes von 60 Tagen nach derſelben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes

von 90 Tagen nach der Auflöſung der Reichstag verſammelt werden .

Artikel 26.

Ohne Zuſtimmung des Reichstages darf die Vertagung deſſelben die Friſt

von 30 Tagen nicht überſteigen und während derſelben Seſſion nicht wieder

holt werden .

Artikel 27 .

Der Reichstag prüft die Legitimation ſeiner Mitglieder und entſcheidet
darüber. Er regelt ſeinen Geſchäftsgang und ſeine Disziplin durch eine Ge

ſchäftsordnung und erwählt ſeinen Präſidenten, ſeine Vizepräſidenten und Schrift

führer.

Artikel 28.

Der Reichstag beſchließt nach abſoluter Stimmenmehrheit. Zur Gültigkeit

der Beſchlußfaſſung iſt die Anweſenheit der Mehrheit der geſeßlichen Anzahl der
Mitglieder erforderlich.

Artikel 29 .

Die Mitglieder des Reichstages ſind Vertreter des geſammten Volkes und

an Aufträge und Inſtruktionen nicht gebunden.

Artikel 30.

Kein Mitglied des Reichstages darf zu irgend einer Zeit wegen ſeiner Ab

ſtimmung oder wegen der in Ausübung ſeines Berufes gethanen Aeußerungen

gerichtlich oder disziplinariſch verfolgt oder ſonſt außerhalb der Verſammlung

zur Verantwortung gezogen werden.

Bundes .Geſetbl. 1867.
Ar2
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Artikel 31 .

Ohne Genehmigung des Reichstages kann kein Mitglied deſſelben während

der Sißungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Unter

ſuchung gezogen oder verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung der That

oder imLaufe des nächſtfolgenden Tages ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung iſt bei einer Verhaftung wegen Schulden erfor

derlich.

Auf Verlangen des Reichstages wird jedes Strafverfahren gegen ein

Mitglied deſſelben und jede Unterſuchungs- oder Civilhaft für die Dauer der

Sißungsperiode aufgehoben.

Artikel 32 .

Die Mitglieder des Reichstages dürfen als ſolche keine Beſoldung oder

Entſchädigung beziehen.

VI.

Zoll- und Handelsweſen.

Artifel 33.

Der Bund bildet ein Zoll. und Handelsgebiet, umgeben von gemein

ſchaftlicher Zollgrenze. Ausgeſchloſſen bleiben die wegen ihrer Lage zur Ein

ſchließung in die Zolgrenze nicht geeigneten einzelnen Gebietstheile.

Alle Gegenſtände, welche im freien Verkehreines Bundesſtaates befindlich

ſind, können in jeden anderen Bundesſtaat eingeführt und dürfen in leşterem

einer Abgabe nur inſoweit unterworfen werden , als daſelbſt gleichartige in

ländiſche Erzeugniſſe einer inneren Steuer unterliegen.

Artikel 34.

Die Hanſeſtädte Lübec, Bremen und Hamburg mit einem demZwed ent

ſprechenden Bezirke ihres oder des umliegenden Gebietes bleiben als Freihäfen

außerhalb der gemeinſchaftlichen Zolgrenze, bis ſie ihren Einſchluß in dieſelbe

beantragen.

Artikel 35 .

Der Bund ausſchließlich hat die Geſeßgebung über das geſammte Zoll

weſen , über die Beſteuerung des Verbrauches von einheimiſchem Zucker, Brannt:

wein , Salz, Bier und Taback, ſowie über die Maaßregeln , welche in den Zoll

ausſchlüſſen zur Sicherung der gemeinſchaftlichen Zollgrenze' erforderlich ſind.

Artikel 36.

Die Erhebung und Verwaltung der Zölle und Verbrauchsſteuern ( Art. 35.)

bleibt jedem Bundesſtaate, ſoweit derſelbe ſie bisher ausgeübt hat, innerhalb ſeines

Gebietés überlaſſen .

Das

1
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Das Bundespräſidium überwacht die Einhaltung des geſeßlichen Ver

fahrens durch Bundesbeamte, welche es den Zoll- oder Steuerămtern und den

Direktivbehörden der einzelnen Staaten , nach Vernehmung des Ausſchuſſes des

Bundesrathes für Zoll- und Steuerweſen, beiordnet.

Artikel 37.

Der Bundesrath beſchließt:

1) über die dem Reichstage vorzulegenden oder von demſelben angenom

menen unter die Beſtimmung des Art. 35. fallenden geſeßlichen Anord

nungen einſchließlich der Handels- und Schiffahrtsverträge;

2) über die zur Ausführung der gemeinſchaftlichen Geſeßgebung (Art. 35.)

dienenden Verwaltungsvorſchriften und Einrichtungen ;

3) über Mängel , welche bei der Ausführung der gemeinſchaftlichen Geſek

gebung ( Art. 35.) hervortreten ;

4 ) über die von ſeiner Rechnungsbehörde ihm vorgelegte ſchließliche Feſt

ſtellung der in die Bundeskaſſe fließenden Abgaben (Ärt. 39.).

Jeder über die Gegenſtände zu 1. bis 3. von einem Bundesſtaate oder

über die Gegenſtände zu 3. von einem kontrolirenden Beamten bei dem Bun

desrathe geſtellte Antrag unterliegt der gemeinſchaftlichen Beſchlußnahme. Jm

Falle der Meinungsverſchiedenheit giebt die Stimme des Präſidiums bei den zu

1. und 2. bezeichneten alsdann den Ausſchlag, wenn ſie ſich für Aufrechthaltung

der beſtehenden Vorſchrift oder Einrichtung ausſpricht, in allen übrigen Fällen

entſcheidet die Mehrheit der Stimmen nach dem in Artikel 6. dieſer Verfaſſung

feſtgeſtellten Stimmverhältniß.

Artikel 38.

Der Ertrag der Zölle und der in Art. 35. bezeichneten Verbrauchsabgaben

fließt in die Bundeskaſſe.

Dieſer Ertrag beſteht aus der geſammten von den Zöllen und Verbrauchs

abgaben aufgekommenen Einnahme nach Abzug :

1 ) der auf Geſeßen oder allgemeinen Verwaltungsvorſchriften beruhenden

Steuer -Vergütungen und Ermäßigungen;

2) der Erhebungs- und Verwaltungskoſten und zwar:

a ) bei den Zöllen und der Steuer von inländiſchem Zucker , ſoweit

dieſe Koſten nach den Verabredungen unter den Mitgliedern des

Deutſchen Zoll- und Handelsvereins der Gemeinſchaft aufgerechnet

werden konnten ;

b ) bei der Steuer von inländiſchem Salze ſobald ſolche, ſowie ein

Zoll von ausländiſchem Salze unter Aufhebung des Salzmonopols

eingeführt ſein wird mitdem Betrage der auf Salzwerken er

wachſenden Erhebungs- und Aufſichtskoſten ;

c) bei den übrigen Steuern mit funfzehn Prozent der Geſammteinnahme.

2 * Die
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Die außerhalb der gemeinſchaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete tragen

zu den Bundesausgaben durch Zahlung eines Averſums bei.

Artikel 39,

Die von den Erhebungsbehörden der Bundesſtaaten nach Ablauf eines

jeden Vierteljahres aufzuſtellenden Quartalertrakte und die nach dem Jahres- und

Bücherſchluſſe aufzuſtellenden Finalabſchlüſſe über die im Laufe des Vierteljahres

beziehungsweiſe während des Rechnungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an

Zöllen und Verbrauchsabgaben werden von den Direktivbehörden der Bundes

ſtaaten, nad) vorangegangener Prüfung, in Hauptüberſichten zuſammengeſtellt

und dieſe an den Ausſchuß des Bundesrathes für das Rechnungsweſen eingeſandt.

Der Lebtere ſtellt auf Grund dieſer Ueberſichten von drei zu drei Monaten

den von der Kaſſe jedes Bundesſtaates der Bundeskaſſe fchuldigen Betrag vor

läufig feſt und ſegt von dieſer Feſtſtellung den Bundesrath und die Bundesſtaaten

in Kenntniß, legt auch alljährlich die ſchließliche Feſtſtellung jener Beträge mit

ſeinen Bemerkungen dem Bundesrathe zur Beſchlußnahme vor.

Artikel 40 .

1

Die Beſtimmungen in dem Zollvereinigungs -Vertrage vom 16. Mai 1865.,

in dem Vertrage überdie gleiche Beſteuerung innerer Erzeugniſſe vom 28. Juni

1864., in dem Vertrage über den Verkehr mit Taback und Wein von demſelben

Tage und im Artikel 2. des Zoll- und Anſchlußvertrages vom 11. Juli 1864.,

desgleichen in den Thüringiſchen Vereinsverträgen bleiben zwiſchen den bei dieſen

Verträgen betheiligten Bundesſtaaten in Kraft, ſoweit ſie nicht durch die Vor

ſchriften der gegenwärtigen Verfaſſung abgeändert ſind und ſo lange ſie nicht auf

dem im Artikel 37. vorgezeichneten Wege abgeändert werden.

Mit dieſen Beſchränkungen finden die Beſtimmungen des Zollvereinigungs

Vertrages vom 16. Mai 1865. auch auf diejenigen Bundesſtaaten und Gebiets

theile Änwendung, welche dem Deutſchen Zoll- und Handelsvereine zur Zeit

nicht angehören .

VII .

Eiſenbahnweſen.

Artikel 41 .

Eiſenbahnen , welche im Jntereſſe der Vertheidigung des Bundesgebietes

oder im Intereſſe des gemeinſamen Verkehrs für nothwendig erachtet werden,

könnenkraft einesBundesgeſeķes auch gegen den Widerſpruch der Bundesglieder,

deren Gebiet die Eiſenbahnen durchſchneiden, unbeſchadet der Landeshoheitsrechte,

für Rechnung des Bundes angelegt oder an Privatunternehmer zur Ausführung

konzeſſionirt und mit dem Expropriationsrechte ausgeſtattet werden.

Jede beſtehende Eiſenbahnverwaltung iſt verpflichtet, ſich den Anſchluß neu

angelegter Eiſenbahnen auf Koſten der leşteren gefallen zu laſſen.
Die
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Die geſeßlichen Beſtimmungen , welche beſtehenden Eiſenbahn -Unternehmungen

ein Widerſpruchsrecht gegen die Anlegung von Parallel- oder Konkurrenzbahnen

einräumen , werden , unbeſchadet bereits erworbener Rechte, für das ganze Bundes

gebiet hierdurch aufgehoben. Ein ſolches Widerſpruchsrecht kann auch in den

fünftig zu ertheilenden Konzeſſionen nicht weiter verliehen werden.

Artikel 42 .

Die Bundesregierungen verpflichten ſic ), die im Bundesgebiete belegenen

Eiſenbahnen im Intereſſe des allgemeinen Verkehrs wie ein einheitliches Netz

verwalten und zu dieſem Behuf auch die neu herzuſtellenden Bahnen nach einheit

lichen Normen anlegen und ausrüſten zu laſſen .

Artikel 43 .

Es ſollen demgemäß in thunlichſter Beſchleunigung übereinſtimmende Be

triebseinrichtungen getroffen, insbeſondere gleiche Bahnpolizei-Neglements eingeführt

werden . Der Bund hat dafür Sorge zu tragen, daß die Eiſenbahnverwaltungen

die Bahnen jederzeit in einem , die nöthige Sicherheit gewährenden baulichen Zu

ſtande erhalten und dieſelben mit Betriebsmaterial ſo ausrüſten , wie das Ver

kehrsbedürfniß es erheiſcht.

Artikel 44 .

Die Eiſenbahnverwaltungen ſind verpflichtet, die für den durchgehenden

Verkehr und zur Herſtellung ineinander greifender Fahrpläne nöthigen Perſonenzüge

mit entſprechender Fahrgeſchwindigkeit, desgleichen die zur Bewältigung des Güter

verkehrs nöthigen Güterzüge einzuführen, auch direkte Expeditionen im Perſonen

und Güterverkehr, unter Geſtattung des Ueberganges der Transportmittel von

einer Bahn auf die andere, gegen die übliche Vergütung einzurichten.

Artikel 45 .

Dem Bunde ſteht die Kontrole über das Tarifweſen zu . Derſelbe wird

namentlich dahin wirken :

1 ) daß baldigſt auf den Eiſenbahnen im Gebiete des Bundes übereinſtimmende

Betriebsreglements eingeführt werden ;

2) daß die möglichſte Gleichmäßigkeit und Herabſeßung der Tarife erzielt,

insbeſondere, daß bei größeren Entfernungen für den Transport von

Kohlen, Koaks, Holz, Erzen, Steinen , Salz, Roheiſen, Düngungsmitteln

und ähnlichen Gegenſtänden ein dem Bedürfniß der Landwirthſchaft und

Induſtrie entſprechenderermäßigter Tarif , und zwar zunächſt thunlichſt

der Ein -Pfennig - Tarif eingeführt werde.

Artikel 46.

Bei eintretenden Nothſtänden , insbeſondere bei ungewöhnlicher Theuerung

der Lebensmittel, ſind die Eiſenbahnverwaltungen verpflichtet, für den Transport,

nament
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namentlich von Getreide, Mehl , Hülſenfrüchten und Kartoffeln , zeitweiſe einen

dem Bedürfniß entſprechenden, von dem Bundespräſidium " auf Vorſchlag des

betreffenden Bundesraths - Ausſchuſſes feſtzuſtellenden , niedrigen Spezialtarif ein

zuführen , welcher jedoch nicht unter den niedrigſten auf der betreffenden Bahn

für Rohprodukte geltenden Saß herabgeben darf.

Artikel 47.

Den Anforderungen der Bundesbehörden in Betreff der Benußung der

Eiſenbahnen zum Zweck der Vertheidigung des Bundesgebietes haben ſämmtliche

Eiſenbahnverwaltungen unweigerlich Folge zu leiſten . Insbeſondere iſt das

Militair und alles Kriegsmaterial zu gleichen ermäßigten Säßen zu befördern.

VIII.

s

Poſt: und Telegraphenweſen.

Artikel 48 .

Das Poſtweſen und das Telegraphenweſen werden für das geſammte

Gebiet des Norddeutſchen Bundes als einheitliche Staatsverkehrs -Anſtalten ein
gerichtet und verwaltet.

Die im Artikel 4. vorgeſehene Geſeßgebung des Bundes in Poſt- und

Telegraphen - Angelegenheiten erſtreckt ſich nicht aufdiejenigen Gegenſtände, deren

Regelung nach den gegenwärtig in der Preußiſchen Poſt- und Telegraphenver

waltungmaaßgebendenGrundſäßen der reglementariſchen Feſtſegung oderadmini

ſtrativen Anordnung überlaſſen iſt.

Artikel 49.

Die Einnahmen des Poſt- und Telegraphenweſens ſind für den ganzen

Bund gemeinſchaftlich. Die Ausgaben werden aus den gemeinſchaftlichen Ein

nahmen beſtritten. Die Ueberſchüſſe fließen in die Bundeskaſſe ( Abſchnitt XII.).

Artikel 50.

Dem Bundespräſidium gehört die obere Leitung der Poſt- und Telegra

phenverwaltung an. Daſſelbe hat die Pflicht und das Recht, dafür zu ſorgen ,

daß Einheit in der Organiſation der Verwaltung und im Betriebe des Dienſtes,

ſowie in der Qualifikation der Beamten hergeſtedt und erhalten wird.

Das Präſidium hat für den Erlaß der reglementariſchen Feſtſeßungen und

allgemeinen adminiſtrativen Anordnungen , ſowie für die ausſchließliche Wahr

nehmung der Beziehungen zu anderen Deutſchen oder außerdeutſchen Poſt- und

Telegraphenverwaltungen Sorge zu tragen.

Sämmtliche Beamte derPoſt- und Telegraphenverwaltung ſind verpflichtet,

den Anordnungen des Bundespräſidiums Folge zu leiſten . Dieſe Verpflichtung

iſt in den Dienfteid aufzunehmen .

Die
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I

Die Anſtellung der bei den Verwaltungsbehörden der Poſt und Tele

graphie in den verſchiedenen Bezirken erforderlichen oberen Beamten (3. B. der

Direktoren, Räthe, Ober- Jnſpektoren ), ferner die Ánſtellung der zur Wahrnehmung

des Aufſichts- u. ſ. w . Dienſtes in den einzelnen Bezirken als Organe der er

wähnten Behörden fungirenden Poſt- und Telegraphenbeamten ( z. B.Inſpektoren,

Kontroleure) geht für das ganze Gebiet des Norddeutſchen Bundes von dem

Präſidium aus, welchem dieſe Beamten den Dienſteid leiſten. Den einzelnen

Landesregierungenwird von den in Rede ſtehenden Ernennungen, ſoweit dieſelben

ihre Gebiete betreffen , Behufe der landesherrlichen Beſtätigung und Publikation

rechtzeitig. Mittheilung gemacht werden.

Die anderen beiden Verwaltungsbehörden der Poſt und Telegraphie er

forderlichen Beamten , ſowie alle für den lokalen und techniſchen Betrieb beſtimm

ten , mithin bei den eigentlichen Betriebsſtellen fungirenden Beamten u . ſ. w.

werden von den betreffenden Landesregierungen angeſtellt,

Wo eine ſelbſtſtändige Landes-Poſt: reſp. Telegraphen -Verwaltung nicht be

ſteht, entſcheiden die Beſtimmungen der beſonderen Verträge.

Artikel 51 .

Zur Beſeitigung der Zerſplitterung des Poſt. und Telegraphenweſens in

den Hanſeſtädten wird die Verwaltung und der Betrieb der verſchiedenen dort

befindlichen ſtaatlichen Poſt- und Telegraphen -Anſtalten nach näherer Anordnung

des Bundespräſidiums, welches den Senaten Gelegenheit zur Neußerung ihrer

hierauf bezüglichen Wünſche geben wird, vereinigt. Hinſichts der dort befindlichen
Deutſchen Anſtalten iſt dieſeVereinigung ſofort auszuführen .

Mit den außerdeutſchen Regierungen, welche in den Hanſeſtädten noch

Poſtrechte beſißen oder ausüben , werden die zu dem vorſtehenden Zweck nöthigen

Vereinbarungen getroffen werden.

Artikel 52.

Bei Ueberweiſung des Ueberſchuſſes der Poſtverwaltung für allgemeine
Bundeszwecke ( Artikel 49.) foll, in Betracht der bisherigen Verſchiedenheit der

von den Landes-Poſtverwaltungen der einzelnen Gebiete erzielten Rein -Einnahmen,

zum Zwecke einer entſprechenden Ausgleichung während der unten feſtgeſeften
Uebergangszeit folgendes Verfahren beobachtetwerden.

Aus den Poſtüberſchüſſen , welche in den einzelnen Poſtbezirken während

der fünf Jahre 1861. bis 1865. aufgekommen ſind, wird ein durchſchnittlicher
Jahresüberſchuß berechnet, und der Äntheil, welchen jeder einzelne Poſtbezirk

andem für das geſammte Gebiet des Norddeutſchen Bundes ſich darnach heraus

ſtellenden Poſtüberſchuſſe gehabt hat, nach Prozenten feſtgeſtellt.

Nach Maaßgabe des auf dieſeWeiſe feſtgeſtellten Verhältniſſes werden aus

den im Bundeaufkommenden Poſtüberſchüſſen während der nächſten acht Jahre

den einzelnen Staaten die ſich für dieſelben ergebenden Quoten auf ihre ſonſtigen

Beiträge zu Bundeszwecken zu Gutegerechnet.

Nach Ablauf der acht Jahre hört jene Unterſcheidung auf, und fließen die

Poſtüberſchüſſein ungetheilter Aufrechnung nach dem in Artikel' 49. enthaltenen

Grundſatz der Bundeskaſſe zu .

1

Von
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Von der während der vorgedachten acht Jahre für die Hanſeſtädte ſich her:

ausſtellenden Quote des Poſtüberſchuſſes wird alljährlich vorweg die Hälfte dem

Bundespräſidium zur Dispoſition geſtellt zu dem Zwecke, daraus zunächſt die

Koſten für die Herſtellung normaler Poſteinrichtungen in den Hanſeſtädten zu

beſtreiten.

IX.

Marine und Schiffahrt.

Artikel 53 .

Die Bundes-Kriegsmarine iſt eine einheitliche unter Preußiſchem Ober:

befehl. Die Organiſation und Zuſammenſeßung derſelben liegt einer Majeſtät

dem Könige von Preußen ob, welcher die Offiziere und Beamten der Marine

ernennt, und für welchen dieſelben nebſt den Mannſchaften eidlich in Pflicht zu

nehmen ſind.

Der Kieler Hafen und der Jadehafen ſind Bundes-Kriegshäfen .

Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotte und der damit zu

ſammenhängenden Anſtalten erforderliche Aufwand wird aus der Bundeskaſſe

beſtritten .

Die geſammte ſeemänniſche Bevölkerung des Bundes , einſchließlich des

Maſchinenperſonals und der Schiffshandwerker , iſt vom Dienſte im Landheere

befreit, dagegen zum Dienſte in der Bundesmarine verpflichtet.

Die Vertheilung des Erſazbedarfes findet nach Maßgabe der vorhandenen

ſeemänniſchen Bevölkerung ſtatt, und die hiernach von jedem Staate geſtellte Quote

kommt auf die Geſtellung zum Landheere in Abrechnung.

.

Artikel 54 .

Die Kauffahrteiſchiffe aller Bundesſtaaten bilden eine einheitliche Handels
marine .

Der Bund hat das Verfahren zur Ermittelung der Ladungsfähigkeit der

Seeſchiffe zu beſtimmen, die Ausſtellung der Meßbriefe, ſowie der Schiffscertifikate

zu regeln und die Bedingungen feſtzuſtellen, von welchen die Erlaubniß zur Füh

rung eines Seeſchiffes abhängig iſt.

In den Seehäfen und auf allen natürlichen und fünſtlichen Waſſerſtraßen

der einzelnen Bundesſtaaten werden die Kauffahrteiſchiffe ſämmtlicher Bundesſtaaten

gleichmäßig zugelaſſen und behandelt . Die Abgaben, welche in den Seehäfen von

den Seeſchiffen oder deren Ladungen für die Benuşung der Schiffahrtsanſtalten

erhoben werden, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichen Herſtellung dieſer
Anſtalten erforderlichen Koſten nicht überſteigen.

Auf allen natürlichen Waſſerſtraßen dürfen Abgaben nur für die Benußung

beſonderer Anſtalten , die zur Erleichterung des Verkehrs beſtimmt ſind, erhoben

werden . Dieſe Abgaben, ſowie die Abgaben für die Befahrung ſolcher künſtlichen

Waſſerſtraßen , welche Staatseigenthum ſind, fürfen die zur Unterhaltung und

gewöhnlichen Herſtellung der Anſtalten und Anlagen erforderlichen Koſten nicht
über

f
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überſteigen. Auf die Flößerei finden dieſe Beſtimmungen inſoweit Anwendung,

als dieſelbe auf ſchiffbaren Waſſerſtraßen betrieben wird.

Auf fremde Schiffe oder deren Ladungen andere oder höhere Abgaben zu

legen , als von den Schiffen der Bundesſtaaten oder deren Ladungen zu entrichten

ſind, ſteht keinem Einzelſtaate, ſondern nur dem Bunde zu.

Artikel 55.

Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine iſt ſchwarz - weiß - roth .

X.

Konſulatweſen.

Artikel 56 .

Das geſammte Norddeutſche Konſulatweſen ſteht unter der Aufſicht des

Bundespräſidiums, welches die Konſuln , nach Vernehmung des Ausſchuſſes des

Bundesrathes für Handel und Verkehr , anſtellt.

In dem Amtsbezirk der Bundeskonſuln dürfen neue Landeskonſulate nicht

errichtet werden . Die Bundeskonſuln üben für die in ihrem Bezirk nicht ver

tretenen Bundesſtaaten die Funktionen eines Landeskonſuls aus . Die ſämmtlichen

beſtehenden Landeskonſulate werden aufgehoben , ſobald die Organiſation derBundes

konſulate dergeſtalt vollendet iſt, daß die Vertretung der Einzelintereſſen aller

Bundesſtaaten als durch die Bundeskonſulate geſichert von dem Bundesrathe an
erkannt wird.

XI.

Bundes - Kriegsweſen.

Artikel 57 .

Jeder Norddeutſche iſt wehrpflichtig und kann ſich in Ausübung dieſer

Pflicht nicht vertreten laſſen.

Artikel 58.

Die Koſten und Laſten des geſammten Kriegsweſens des Bundes ſind von

allen Bundesſtaaten und ihren Angehörigen gleichmäßig zu tragen , ſo daß weder

Bevorzugungen , noch Prägravationen einzelner Staaten oder Klaſſen grundfäßlich

zuläſſig ſind. Wo die gleiche Vertheilung der Laſten ſich in natura nicht her:

ftellenläßt,ohne die öffentliche Wohlfahrtzu ſchädigen, iſt die Ausgleichung nach

den Grundfäßen der Gerechtigkeit im Wege der Geſeßgebung feſtzuſtellen .

Artikel 59 .

Jeder wehrfähige Norddeutſche gehört fieben Jahre lang, in der Regel vom

vollendeten 20. bis zum beginnenden 28. Lebensjahre, dem ſtehenden Heere

Bundes . Geſefbl. 1867.
und3.
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und zwar die erſten drei Jahre bei den Fahnen , die legten vier Jahre in der

Reſerve und die folgenden fünf Lebensjahre der Landwehr an. Jn den

jenigen Bundesſtaaten , in denen bisher eine längere als zwölfjährige Geſammt
dienſtzeit geſeßlich war, findet die allmälige Herabſeßung der Verpflichtung nur

in dem Maaße ſtatt, als dies die Rückſicht auf die Kriegsbereitſchaft des Bundes
heeres zuläßt.

In Bezug auf die Auswanderung der Reſerviſten ſollen lediglich diejenigen

Beſtimmungen maaßgebend ſein, welche für die Auswanderung der Landwehr

männer gelten.

Artikel 60.

Die Friedens - Präſenzſtärke des Bundesheeres wird bis zum 31. Dezember

1871. auf Ein Prozent der Bevölkerung von 1867. normirt, und wird pro rata

derſelben 'von den einzelnen Bundesſtaaten geſtellt. Für die ſpätere Zeit wird

die Friedens - Präſenzſtärke des Heeres im Wege der Bundesgeſeßgebung feſt

geſtellt.

Artifel 61 .

Nach Publikation dieſer Verfaſſung iſt in dem ganzen Bundesgebiete die

geſammte Preußiſche Militairgeſeßgebung ungeſäumt einzuführen , ſowohl die

Gefeße ſelbſt, als die zu ihrer Ausführung, Erläuterung oder Ergänzung er
laſſenen Reglements, Inſtruktionen und Refkripte, namentlich alſo das Militair

Strafgeſezbuch vom 3. April 1845. , die Militair - Strafgerichtsordnung vom

3. April 1845., die Verordnung über die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843., die

Beſtimmungen über Aushebung, Dienſtzeit, Servis- und Verpflegungsweſen, Ein

quartierung, Erſatz von Flurbeſchädigungen , Mobilmachung u . 1. w. für Krieg

und Frieden. Die Militair- Kirchenordnung iſt jedoch ausgeſchloſſen.

Nach gleichmäßiger Durchführung der Bundes-Kriegsorganiſation wird das

Bundespräſidium ein umfaſſendes Bundes -Militairgeſeß dem Reichstage und dem

Bundesrathe zur verfaſſungsmäßigen Beſchlußfaſſung vorlegen .

Artikel 62 .

Zur Beſtreitung des Aufwandes für das geſammte Bundesheer und die

zu demſelben gehörigen Einrichtungen ſind bis zum 31. Dezember 1871. dem

Bundesfeldherrn jährlich ſovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundert fünf

undzwanzig Thaler, als die Kopfzahl der Friedensſtärke des Heereš nach Artikel60.

beträgt, zur Verfügung zu ſtellen . Vergl. Abſchnitt XII.

Die Zahlung dieſer Beiträge beginnt mit dem erſten des Monats nach

Publikation der Bundesverfaſſung.

Nach dem 31. Dezember 1871. müſſen dieſe Beträge von den einzelnen

Staaten des Bundes zur Bundeskaſſe fortgezahlt werden. Zur Berechnung der

ſelben wird die im Artikel 60. interimiſtiſch feſtgeſtellte Friedens-Präſenzſtärke ſo

lange feſtgehalten, bis ſie durch ein Bundesgeſep abgeändert iſt.

Die Verausgabung dieſer Summe für das geſammte Bundesheer und

deſſen Einrichtungen wird durchdas Etatsgeſe feſtgeſtellt.

Bei der Feſtſtellung des Militair-Ausgabe-Etats wird die auf Grundlage

dieſer Verfaſſung geſeßlich feſtſtehende Organiſation des Bundesheeres zu
Grunde gelegt.

Ar :
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Artikel 63 .

Die geſammte Landmacht des Bundes wird ein einheitliches Heer bilden,

welches in, Krieg und Frieden unter dem Befehle Seiner Majeſtät des Königs

von Preußen als Bundesfeldherrn ſteht.

Die Regimenter zc. führen fortlaufende Nummern durch die ganze Bundes

Armee. Für die Bekleidung ſind die Grundfarben und der Schnitt der Königlich

Preußiſchen Armee maaßgebend. Dem betreffenden Kontingentsherrn bleibt es

überlaſſen , die äußeren Abzeichen (Kokarden 2c.) zu beſtimmen.

Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen,

daß innerhalb des Bundesheeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig

vorhanden ſind und daß Einheit in der Organiſation und Formation , in Be

waffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannſchaften , ſowie in der

Qualifikation der Offiziere hergeſtellt und erhalten wird. Zu dieſem Behufe iſt

der Bundesfeldherr berechtigt, ſich jederzeit durch Inſpektionen von der Verfaſſung

der einzelnen Kontingente zu überzeugen und die Abſtellung der dabei " vor

gefundenen Mängel anzuordnen.

Der Bundesfeldherr beſtimmt den Präſenzſtand, die Gliederung und Ein

theilung der Kontingente der Bundesarmee, ſowie die Organiſation der Land

wehr, und hat dasRecht, innerhalb des Bundesgebietes die Garniſonen zu bes

ſtimmen , ſowie die kriegsbereite Aufſtellung eines jeden Theils der Bundesarmee

anzuordnen.

Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der Adminiſtration, Ver

pflegung, Bewaffnung und Ausrüſtung aller Truppentheile des Bundesheeres

ſind die bezüglichen fünftig ergehenden Ånordnungen für die Preußiſche Armée den

Kommandeuren der übrigen Bundeskontingente, durch den Artikel 8. Nr. 1. be

zeichneten Ausſchuß für das Landheer und die Feſtungen, zur Nachachtung in

geeigneter Weiſe mitzutheilen.

Artikel 64.

Alle Bundestruppen ſind verpflichtet, den Befehlen des Bundesfeldherrn

unbedingte Folge zu leiſten. Dieſe Verpflichtung iſt in den Fahneneid 'auf

zunehmen.

Der Höchſtkommandirende eines Kontingents, ſowie alle Offiziere, welche

Truppen mehr als eines Kontingents befehligen , und alle Feſtungskomman

danten werden von dem Bundesfeldherrn ernannt. Die von Demſelben ernannten

Offiziere leiſten Ihm den Fahneneid. Bei Generalen und den Generalſtellungen

verſehenden Offizieren innerhalb des Bundeskontingents iſt die Ernennung von

der jedesmaligen Zuſtimmung des Bundesfeldherrn abhängig zu machen .

Der Bundesfeldherr iſt berechtigt, Behufs Verſegung mit oder ohne Be

förderung für die von Ihm im Bundesdienſte, ſei es im Preußiſchen Heere, oder

in anderen Kontingentenzu beſeßenden Stellen aus den Offizieren aller Kontingente

des Bundesheeres zu wählen.

Artikel 65.

Das Recht, Feſtungen innerhalb des Bundesgebietes anzulegen , ſteht dem

Bundes3 *
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Bundesfeldherrn zu, welcher die Bewilligung der dazu erforderlichen Mittel, ſoweit

das Ordinarium ſie nicht gewährt, nach Abſchnitt XII. beantragt.

Artikel 66 .

Wo nicht beſondere Konventionen ein Anderes beſtimmen , ernennen die

Bundesfürſten, beziehentlich die Senate die Offiziere ihrer Kontingente, mit der Ein

ſchränkung des Artikels 64. Sie ſind Chefs aller ihren Gebieten angehörenden

Truppentheile und genießen die damit verbundenen Ehren. Sie haben nament

lich das Recht der Inſpizirung zu jeder Zeit und erhalten, außer den regelmäßigen

Rapporten und Meldungen über vorkommende Veränderungen ,Behufs der nöthigen

landesherrlichen Publikation , rechtzeitige Mittheilung von den die betreffenden

Truppentheile berührenden Avancements und Ernennungen.

Auch ſteht ihnen das Recht zu , zu polizeilichen Zwecken nicht blos ihre

eigenen Truppen zu verwenden , ſondern auch alle anderen Truppentheile der

Bundesarmee, welche in ihren Ländergebieten dislocirt ſind, zu requiriren.

Artikel 67.

Erſparniſſe an dem Militairetat fallen unter keinen Umſtänden einer ein

zelnen Regierung, ſondern jederzeit der Bundeskaſſe zu.

+ Artikel 68.

Der Bundesfeldherr kann , wenn die öffentliche Sicherheit in dem Bundes .

gebiete bedroht iſt, einen jeden Theil deſſelben in Kriegszuſtand erklären. Bis

zum Erlaß eines die Vorausſeßungen , die Form der Verkündigung und die

Wirkungen einer ſolchen Erklärung regelnden Bundesgeſeges gelten dafür die

Vorſchriften des Preußiſchen Geſeķes vom 4. Juni 1851. ( Geſep-Samml. für

1851. 8. 451. f.).

XII.

Bundesfinanzen .

Artikel 69 .

Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes müſſen für jedes Jahr ver

anſchlagt und auf den Bundeshaushaltsetat gebracht werden. Leşterer wird

vor Beginn des Étatsjahres nach folgenden Grundſäßen durch ein Geſep feft
geſtellt.

Artikel 70.

Zur Beſtreitung aller gemeinſchaftlichen Ausgaben dienen zunächſt die

etwaigen Ueberſchüſſe der Vorjahre, ſowie die aus den Zöllen , den gemeinſchaft

lichen Verbrauchsſteuern und aus dem Poſt- und Telegraphenweſen fließenden

gemeinſchaftlichen Einnahmen. Jnſoweit dieſelben durch dieſe Einnahmen nicht

gedeckt werden , ſind ſie, ſo lange Bundesſteuern nicht eingeführt ſind, durch Bei

träge der einzelnen Bundesſtaaten nach Maaßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen,
welche
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welche bis zur Höhe des budgetmäßigen Betrages durch das Präſidium aus.

geſchrieben werden .

Artikel 71 .

Die gemeinſchaftlichen Ausgaben werden in der Regel für ein Jahrbe.

willigt, können jedoch in beſonderen Fällen auch für eine längere Dauer bewilligt
werden .

Während der im Art. 60. normirten Uebergangszeit iſt der nach Titeln

geordnete Etat über die Ausgaben für das Bundesheer dem Bundesrathe,und

dem Reichstage nur zur Kenntnißnahme und zur Erinnerung vorzulegen .

Artikel 72 .

Ueber die Verwendung aller Einnahmen des Bundes iſt von dem Prä

fidium dem Bundesrathe und dem Reichstage zur Entlaſtung jährlich Rechnung

zu legen .

Artikel 73 .

In Fällen eines außerordentlichen Bedürfniſſes können im Wege der

Bundesgeſeßgebung die Aufnahme einer Anleihe , ' ſowie die Uebernahme einer

Garantie zuLaſten des Bundes erfolgen.

XIII.

Schlichtung von Streitigkeiten und Strafbeſtimmungen.

Artikel 74.

Jedes Unternehmen gegen die Eriſtenz, die Integrität, die Sicherheit oder

die Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes, endlich dieBeleidigung des Bundes

rathes, des Reichstages, eines Mitgliedes des Bundesrathes oder des Reichstages,

einer Behörde oder eines öffentlichen Beamten des Bundes, während dieſelben

in der Ausübung ihres Berufes' begriffen ſind oder in Beziehung auf ihren

Beruf, durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen , bildliche oder andere Darſtellung,

werden in den einzelnen Bundesſtaatenbeurtheilt und beſtraft nach Maaßgabe der

in den leşteren beſtehenden oder künftig in Wirkſamkeit tretenden Gefeße, nach

welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundesſtaat, ſeine Verfaſſung, ſeine

Kammern oder Stände, ſeine Kammer- oder Ständemitglieder, ſeine Behörden

und Beamten begangene Handlung zu richten wäre.

Artikel 75,

Für diejenigen in Art. 74. bezeichneten Unternehmungen gegen den Nord

deutſchen Bund, welche, wenn gegen einen der einzelnen Bundesſtaaten gerichtet,

als Hochverrath oder Landesverrath zu qualifiziren wären , iſt das gemeinſchaft,

liche Ober- Appellationsgericht der drei freien und Hanſeftädte in Lübeck die zuftän.

dige Spruchbehörde in erſter und legter Inſtanz.

Die
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Die näheren Beſtimmungen über die Zuſtändigkeit und das Verfahren des

Ober .Appellationsgerichts erfolgen im Wege der Bundesgeſeßgebung. Bis zum

Erlaſſe eines Bundesgeſekes bewendet es bei der ſeitherigen Zuſtändigkeit der

Gerichte in den einzelnen Bundesſtaaten und den auf das Verfahren dieſer

Gerichte ſich beziehenden Beſtimmungen.

Artikel 76 .

Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Bundesſtaaten , ſofern dieſelben nicht

privatrechtlicher Natur und daher von den kompetenten Gerichtsbehörden zu

entſcheiden ſind , werden auf Anrufen des einen Theils von dem Bundesrathe

erledigt.

Verfaſſungsſtreitigkeiten in folchen Bundesſtaaten , in deren Verfaſſung

nicht eine Behörde zur Entſcheidung ſolcher Streitigkeiten beſtimmt iſt, hat auf

Anrufen eines Theiles der Bundesrath gütlich auszugleichen oder, wenn das

nicht gelingt, im Wege der Bundesgeſeßgebung zur Erledigung zu bringen.

Artikel 77 .

Wenn in einem Bundesſtaate der Fall einer Juſtizverweigerung eintritt,

und auf geſeblichen Wegen ausreichende Hülfe nicht erlangt werden kann , ſo liegt

dem Bundesrathe ob, erwieſene, nach der Verfaſſung und den beſtehenden Ge

feßen des betreffenden Bundesſtaates zu beurtheilende Beſchwerden über verweigerte

oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen , und darauf die gerichtliche Hülfe bei

der Bundesregierung, die zu der Beſchwerde Anlaß gegeben hat, zu bewirken .

XIV .

Allgemeine Beſtimmung.

Artikel 78 .

Veränderungen der Verfaſſung erfolgen im Wege der Geſeßgebung, jedoch

iſt zu denſelben im Bundesrathe " eine Mehrheit von zwei Dritteln der vertretenen

Štimmen erforderlich.

XV.

Verhältniß zu den Süddeutſchen Staaten .

Artikel 79.

Die Beziehungen des Bundes zu den Süddeutſchen Staaten werden ſofort

nach Feſtſtellung der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes, durch beſondere dem

Reichstage zur Genehmigung vorzulegende Verträge, geregelt werden .

Der Eintritt der Süddeutſchen Staaten odereinesderſelben in den Bund

erfolgt auf den Vorſchlag des Bundespräſidiums im Wege der Bundesgeſeßgebung.

unter
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unter dem 25. Juni d. J. verkündet worden und hat am 1. Juli 6. J. die

Gefeßeskraft erlangt .

Indem Wir dies hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringen , übernehmen

Wir die Uns durch die Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes übertragenen

Rechte, Befugniſſe und Pflichten für Uns und Unſere Nachfolger in der Krone

Preußen .

Wir befehlen , dieſes Publikandum durch das Bundesgeſeßblatt des Nord.

deutſchen Bundes zu veröffentlichen .

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrudtem

Königlichen Inſiegel.

Gegeben Bad Ems , den 26. Juli 1867 .

(L. S.) Wilhelm

Gr. v . Bismard - Schönhauſen .

(Nr. 2. ) Allerhöchſter Erlaß vom 14. Juli 1867., betreffend die Ernennung des Präſidenten

des Staatsminiſteriums und Miniſters der auswärtigen Angelegenheiten,

Grafen von Bismarck - Schönhauſen , zum Bundeskanzler des Norddeutſchen

Bundes.

InAusführung der Beſtimmungen derVerfaſſung des Norddeutſchen Bundes

(IV. Art. 15.und 17.) ernenne Ich Sie hierdurch zum Bundeskanzler des Nord

deutſchen Bundes.

Bad Ems , den 14. Juli 1867 .

Wilhelm.

v. Mühler. Gr. zur Lippe.

An den Präſidenten des Staatsminiſteriums und Miniſter

der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen von Bismarck

Schönhauſen.

( r. 3.)
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(Nr. 3.) Verordnung, betreffend die Einführung des Bundesgeſekblattes für den Nord

deutſchen Bund. Vom 26. Juli 1867.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen u .

verordnen zur Ausführung der Artikel 2. und 17. der Verfaſſungsurkunde des

Norddeutſchen Bundes im Namen des Bundes, was folgt :

S. 1 .

Für das ganze Gebiet des Norddeutſchen Bundes wird in Berlin ein

,, Bundesgeſekblatt des Norddeutſchen Bundes !!

erſcheinen, durch welches fämmtliche Bundesgeſeße (Artikel 2. der Verfaſſungs

urkunde des Norddeutſchen Bundes ) und Anordnungen und Verfügungen des

Bundespräſidiums ( Artikel 17.) verkündet werden ſollen.

S. 2 .

Der Tag der Ausgabe des Bundesgeſekblattes in Berlin (Artikel 2. der

Verfaſſungsurkunde des Norddeutſchen Bundes) iſt auf dem Blatte anzugeben .

S. 3 .

Die Herausgabe des Bundesgeſeßblattes erfolgt im Büreau des Bundes

kanzlers.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Königlichen Inſiegel.

Gegeben Bad Ems , den 26. Juli 1867 .

(L. S.) Wilhelm

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.

Redigirt im Bureau des Bundesfangler8.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober . Hofbuchdruderei
( R. D. Deder).
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Bundes . Gefeßblatt
des

Norddeutſchen Bundes.

No 2.

(Nr. 4. ) Verordnung, betreffend die Einberufung des Bundesrathes des Norddeutſchen

Bundes. Vom 3. Auguſt 1867 .

Wirir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen x .

verordnen, auf Grund des Artikels 12. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes,

im Namen des Bundes, was folgt :

Der Bundesrath des Norddeutſchen Bundes wird berufen , am 15. 8. M.

in Berlin zuſammen zu treten, und beauftragen Wir den Bundeskanzler mit den

zu dieſem Zwecke nöthigen Vorbereitungen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Königlichen Jnſiegel.

Gegeben Bad Ems, den 3. Auguſt 1867 .

(L. S.) Wilhelm .

Gr. v. Bismard - Schönhauſen .

Bundes . Gefeßbl. 1867. 4 (Nr. 5. )

Ausgegeben zu Berlin den 11. Auguſt 1867.
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(Nr. 5. ) Bekanntmachung , betreffend die Ernennung der Bevollmächtigten zum Bundesrathe

des Norddeutſchen Bundes. Vom 10. Auguſt 1867 .

Auf Grund der Artikel 6. und 7. derVerfaſſungsurkunde für den Norddeutſchen
Bund ſind zu Bevollmächtigten zum Bundesrathe ernannt worden, und zwar:

von Seiner Majeſtät dem Könige von Preußen :

der Generalmajor v. Podbielski , Direktor des Algemeinen Kriegs

departements,

der Generallieutenant v . Rieben, Direktor des Marineminiſteriums,

der Wirkliche Geheime Rath und General -Steuerdirektor v. Pom

mer Eſche,

der Wirkliche Geheime Ober - Finanzrath und Miniſterialdirektor

Günther ,

der Wirkliche Geheime Ober -Regierungsrath und Miniſterialdirektor

Delbrück,

der General - Poſtdirektor v. Philipsborn ,

der Geheime Ober - Juſtizrath Dr. Pape ;

von Seiner Majeſtät dem Könige von Sachſen:

der Staatsminiſter der Finanzen und der auswärtigen Angelegen.

heiten Freiherr v. Frieſen ,

der Geheime Rath und Miniſterialdirektor im Miniſterium des

Innern Dr. Weinlig ,

der Geheime Finanzrath v. Thümmel ,

der Oberſt und Militairbevollmächtigte in Berlin v. Brandenſtein;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Heſſen

und bei Rhein :

der Geheime Legationsrath Hofmann;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Medlen :

burg -Schwerin :

der Staatsrath v. Müller ,

der Generalmajor v. Bilgner ;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Sachſen- .

Weimar - Eiſenach :

der Wirkliche Geheime Rath und Staatsminiſter Dr. v. Waßdorfi
von
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=

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Medlen

burg - Streliß :

der Staatsminiſter v. Bülow ;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Olden .

burg :

der Staatsrath Buchholki

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Braunſchweig und Lüneburg :

der Staatsminiſter v. Campe ,

der Geheime Legationsrath v . Liebe;

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Sachſen - Meiningen und

Hildburghauſen :

der Wirkliche Geheime Rath Graf v. Beuſt;

von Seiner Hoheit dem Herzoge zu Sachſen - Altenburg:

der Staatsminiſter Gerſtenberg v. Zech ;

von Seiner Hoheit dem Herzoge zu Sachſen -Koburg und Gotha :

der Wirkliche Geheime Rath und Staatsminiſter Freiherr v. Seebachi

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Anhalt :

der Regierungsrath Dr. Sintenis ;

von Seiner Durchlaucht dem Fürſten zu Schwarzburg-Rudol.

ſtadt:

der Staatsminiſter v. Bertrab ;

von Seiner Durchlaucht dem Fürſten zu Schwarzburg - Son .

dershauſen :

der Staatsrath v. Wolffersdorffi

von Seiner Durchlaucht dem Fürſten zu Waldeck und Pyrmont :

der Geheime Regierungsrath Klapp ;

von Seiner Durchlaucht dem Fürſten Reuß älterer Linie :

der Regierungspräſident Dr. Herrmann;

von Seiner Durchlaucht dem Fürſten Reuß jüngerer Linie:

der Staatsminiſter v. Harbou;

von Seiner Durchlaucht dem Fürſten von Schaumburg - Lippe:

der Geheime Regierungsrath Höcker;

von Seiner Durchlaucht dem Fürſten zur Lippe :

der Kabinetsminiſter v. Dheimb ;

von
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von dem Senate der freien und Hanſeſtadt Lübec :

der Senator Dr. Curtius ;

von dem Senate der freien Hanſeſtadt Bremen :

der Senator Gildemeiſter;

von dem Senate der freien und Hanſeſtadt Hamburg :

der Senator Dr. Kirchenpauer.

Dieſe Ernennungen werden hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Berlin , den 10. Auguſt 1867.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.

Rebigirt im Bürcau des Bundestanglers.

Berlin , gebrudt in der Königlichen Geheimen Ober - Hofbuchbruderei

( R. v . Deder).

1
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Bundes : Gejetblatt
des

Norddeutſchen Bundes.

Ni 3.

(Nr. 6. ) Allerhöchſter Präſidial-Erlaß vom 12. Auguſt 1867. , betreffend die Errichtung

des Bundeskanzler-Amtes.

AufLuf Ihren Bericht vom 10. d . M. genehmige Ich die Errichtung einer Be

hörde für die dem Bundeskanzler obliegende Verwaltung und Beaufſichtigung

der , durch die Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes zu Gegenſtänden der Bundes
verwaltung gewordenen , beziehungsweiſe unter die Aufſicht des Bundes - Präſi

diums geſtellten Angelegenheiten, ſowie für die Ihnen , als Bundeskanzler, zu:

ſtehende Bearbeitung der übrigen Bundes. Angelegenheiten. Dieſe Behörde ſoul

den Namen Bundeskanzler-Amt führen und unter Threr unmittelbaren Leitung

ſtehen. Zum Präſidenten derſelben will Ich den Wirklichen Geheimen Ober

Regierungsrath und Miniſterialdirektor Delbrück ernennen .

Bad Ems, den 12. Auguſt 1867 .

Wilhelm.

11

Gr. v. Bismard -Schönhauſen.

An den Kanzler des Norddeutſchen Bundes .

Rebigirt im Bureau des Bundeslanglers.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober -Hofbuchbruderei

(R. v . Deder) .

Bundes . Gefeßbl. , 1867.
5.

Ausgegeben zu Berlin den 17. Auguſt 1867 .
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Bundes: Gcjeßblatt
bes

Norddeutſchen Bundes.

No 4.

(Nr. 7.) Verordnung , betreffend die Einberufung des Reichstages des Norddeutſchen Bun.

des. Vom 31. Auguſt 1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen x.

1

verordnen , auf Grund des Artikels 12. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bun

des, im Namen des Bundes , was folgt:

Der Reichstag des Norddeutſchen Bundes wird berufen , am 10. Sep

tember d. J. in Berlin zuſammen zu treten , und beauftragen Wir den Bundes

kanzler mit den zu dieſem Zwecke nöthigen Vorbereitungen .

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrudtem

Königlichen Inſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg , den 31. Auguſt 1867 .

( L. S.) Wilbelm.

Gr. v. Bismard -Schönhauſen .

Redigirt im Büreau des Bundeslanglers.

Berlin , gebrudt in der Königlichen Geheimen Ober - Hofbudbruderei

( R. v. Deder ).

Bundes . Gefeßbl. 1867. 6

Ausgegeben zu Berlin den 3. September 1867.
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Bundes Gefeßblatt
des

Norddeutſchen Bundes.

Ne 5 .

(Nr. 8.) Gefeß über das Paßweſen . Vom 12. Oktober 1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen u .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes , nach erfolgter Zuſtimmung

des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt :

S. 1 .

Bundesangehörige bedürfen zum Ausgange ausdem Bundesgebiete, zur

Rückkehr in daſſelbe, ſowie zum Aufenthalte und zu Reiſen innerhalb deſſelben

keines Reiſepapiers.

Doch ſollen ihnen auf ihren Antrag Päſſe oder ſonſtige Reiſepapiere er

theilt werden , wenn ihrer Befugniß zur Reiſe geſeßliche Hinderniſſe nicht ent

gegenſtehen.

S. 2 .

Auch von Ausländern ſoll weder beim Eintritt , noch beim Austritt über

die Grenze des Bundesgebietes, noch während ihres Aufenthalts oder ihrer Reiſen

innerhalb deſſelben ein Reiſepapier gefordert werden .

S. 3 .

Bundesangehörige wie Ausländer bleiben jedoch verpflichtet, ſich auf amt.

liches Erfordern über ihre Perſon genügend auszuweiſen.

S. 4.

Päſſe oder ſonſtige Reiſepapiere, ſowie andere Legitimations -Urkunden,

welche von der zuſtändigen Behörde eines Bundesſtaates ausgeſtellt ſind, haben,

wenn ſie nicht eine ausdrüdliche Beſchränkung in dieſer Beziehung enthalten ,

Gültigkeit für das ganze Bundesgebiet.

Bundes . Gefeßbl. 1867.

Ausgegeben zu Berlin den 31. Oktober 1867.

7 S. 5 .
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S. 5 .

Eine Verpflichtung zur Vorlegung der Reiſepapiere Behufs der Viſirung

findet nicht ſtatt .

S. 6.

Zur Ertheilung von Päſſen an Bundesangehörige zum Eintritt in das
Bundesgebiet ſind befugt:

1 ) die Bundesgeſandten und Bundeskonſuln ;

2) die Geſandten jedes Bundesſtaates, jedoch für Angehörige anderer Bun

desſtaaten nur inſoweit, als die legteren in ihrem Bezirke nicht per

treten ſind;

3) ſo lange folche noch vorhanden ſind (Art. 56. der Bundesverfaſſung),

die Konſuln jedes Bundesſtaates, ſoweit ihnen nach den in demſelben

geltenden Beſtimmungen dieſe Befugniß zuſteht.

Zur Ertheilung von Auslandspäſſen und ſonſtigen Reiſepapieren ſind

diejenigen Behörden befugt, welche nach den in den einzelnen Bundesſtaaten

geltenden Beſtimmungen dieſe Befugniß haben, oder welchen dieſelbe von Bun

deswegen oder von den Regierungen der einzelnen Bundesſtaaten fernerhin bei

gelegtwird .

S. 7.

Zu Päſſen und ſonſtigen Reiſepapieren ſind übereinſtimmende Formulare

einzuführen und zu benußen .

S. 8.

)

Für Päſſe und ſonſtige Reiſepapiere darf an Stempelabgaben und Aus

fertigungsgebühren zuſammen nicht mehr als höchſtens Ein Thaler erhoben
werden.

Die Geſandten und Konſuln ſind befugt, Päſſe ſtempel- und koſtenfrei

auszuſtellen . In welchen Fällen dies außerdem ſtatthaft iſt, bleibt der Beſtim

mung der einzelnen Regierungen vorbehalten .

S. 9.

Wenn die Sicherheit des Bundes oder eines einzelnen Bundesſtaates,

oder die öffentliche Ordnung durch Krieg, innere Unruhen oder ſonſtige Ereig.

niſſe bedroht erſcheint, kann die Paßpflichtigkeit überhaupt oder für einen be

ſtimmten Bezirk oder zu Reifen aus und nach beſtimmten Staaten des Aus

Landes, durch Anordnung des Bundespräſidiums vorübergehend eingeführt
werden .

S. 10.

Das gegenwärtige Gefeß tritt mit dem 1. Januar 1868. in Wirkſamkeit .

Alle Vorſchriften , welche demſelben entgegenſtehen , treten außer Kraft.

Dies berührt jedoch nicht die Beſtimmungen über Zwangspäſſe und

Reiſes

1
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Reiſerouten , ſowie über die Kontrole neu anziehender Perſonen und der Fremden

an ihrem Aufenthaltsorte.

Zu leşterem Zwecke dürfen indeſſen Aufenthaltskarten weder eingeführt,

noch, wo ſie beſtehen, beibehalten werden.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrudtem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Baden - Baden, den 12. Oktober 1867 .

(L. S.) Wilhelm .

Gr. v . Bis mard -Schönhauſen.

(Nr. 9. ) Gefeß, betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſdhiffe und ihre Befugniß zur

Führung der Bundesflagge. Vom 25. Oktober 1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 2 .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes , nach erfolgter Zuſtimmung des

Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

S. 1 .

Die zum Erwerb durch die Seefahrt beſtimmten Schiffe (Kauffahrteiſchiffe)

der Bundesſtaaten haben fortan als Nationalflagge ausſchließlich die Bundesflagge

zu führen (Artikel 54. und 55. der Bundesverfaſſung).

S. 2 .

Zur Führung der Bundesflagge ſind die Kauffahrteiſchiffe nur dann be

rechtigt, wenn ſie in dem ausſchließlichen Eigenthum ſolcher Perſonen ſich befinden,

welchen das Bundesindigenat (Artikel 3. der Bundesverfaſſung) zuſteht.

Dieſen Perſonen ſind gleichzu achten die imBundesgebieteerrichteten Aktien

geſellſchaften und Kommanditgeſellſchaften auf Aktien , in Preußen auch die nach

Maaßgabe des Gefeßes vom 27. März 1867. eingetragenenGenoſſenſchaften , fo

fern dieſe Geſellſchaften und Genoſſenſchaften innerhalb des Bundesgebietes ihren

Siß haben und bei den Kommanditgeſellſchaften auf Aktien allen perſönlich haften

den Mitgliedern das Bundesindigenat zuſteht.

S. 3 .

Für die zur Führung der Bundesflaggebefugten Kauffahrteiſchiffe find in

den an der See belegenen Bundesſtaaten Schiffsregiſter zu führen. Die Landes.

geſeße beſtimmen die Behörden, welche das Schiffsregiſter zu führen haben.

S. 4 ,
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S. 4.

Das Schiffsregiſter iſt öffentlich; die Einſicht deſſelben iſt während der

gewöhnlichen Dienſtſtunden einem Jeden geſtattet.

S. 5 .
}

1

1

1

Ein Schiff kann nur in das Schiffsregiſter desjenigen Hafens eingetragen

werden , von welchem aus die Seefahrt mit ihm betrieben werden ſoll (Heimaths

hafen , Regiſterhafen ).

S. 6 .

Die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregiſter muß enthalten :

1 ) den Namen und die Gattung des Schiffes (ob Barke , Brigg u. f.w.) ;

2) ſeine Größe und die nach der Größe berechnete Tragfähigkeit;

3) die Zeit und den Ort ſeiner Erbauung , oder, wennes die Flagge eines

nicht zum Norddeutſchen Bunde gehörenden Landes geführt hat, den

Thatumſtand , wodurch es das Recht, die Bundesflagge zu führen , er

langt hat, und außerdem, wenn thunlich, die Zeit undden Ort der Er

bauung;

4 ) den Heimathshafen ;

5) den Namen und die nähere Bezeichnung des Rheders, oder , wenn eine

Rhederei beſteht, den Namen und die nähere Bezeichnung aller Mit

rheder und die Größe der Schiffspart eines Jeden ; iſt eine Handels

geſellſchaft Rheder oder Mitrheder , ſo ſind die Firma und der Ört, an

welchem die Geſellſchaft ihren Sit hat, und, wenn die Geſellſchaft nicht

eine Aktiengeſellſchaft iſt, die Namen und die nähere Bezeichnung aller

die Handelsgeſellſchaft bildenden Geſellſchafter einzutragen ; bei der Kom

manditgeſellſchaft auf Aktien genügt ſtatt der Eintragung aller Geſell

ſchafter die Eintragung aller perſönlich haftenden Geſellſchafter;

6 ) den Rechtsgrund , auf welchem die Erwerbung des Eigenthums des

Schiffes oder der einzelnen Schiffsparten beruht;

7) die Nationalität des Rheders oder der Mitrheder;

8) den Tag der Eintragung des Schiffes.

Ein jedes Schiff wird in das Schiffsregiſter unter einer beſonderen Ordnungs
nummer eingetragen.

S. 7 .

Die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregiſter darf erſt geſchehen,

nachdem das Rechtdeſſelben, die Bundesflagge zu führen, und alle in dem S. 6.

bezeichneten Thatſachen glaubhaft nachgewieſen ſind.

S. 8 .

Ueber die Eintragung des Schiffes in das Schiffsregiſter wird von der

Re:
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Regiſterbehörde eine mit dem Inhalt der Eintragung übereinſtimmende Urkunde

(Certifikat) ausgefertigt.

Das Certifikat muß außerdem bezeugen , daß die nach S. 7. erforderlichen

Nachweiſungen geführt ſind, ſowie, daß das Schiff zur Führung der Bundes

flagge befugt ſei.

!

S. 9 .

Durch das Certifikat wird das Recht des Schiffes, die Bundesflagge zu

führen , nachgewieſen.

Zum Nachweis dieſes Rechts iſt insbeſondere ein Seepaß nicht erforderlich.

S. 10.

Das Recht, die Bundesflagge zu führen , darf weder vor der Eintragung

des Schiffes in das Schiffsregiſter, noch vor der Ausfertigung des Certifikats

ausgeübt werden .

S. 11 .

Treten in den Thatſachen , welche in dem S. 6. bezeichnet ſind , nach der

Eintragung Veränderungen ein , ſo müſſen dieſelben in das Schiffsregiſter ein

getragen und auf dem Certifikate vermerkt werden.

ImFall das Schiff untergeht oder das Recht, die Bundesflagge zu führen ,

verliert, iſt das Schiff in dem Schiffsregiſter zu löſchen und das ertheilte Cer

tifikat zurückzuliefern , ſofern nicht glaubhaft beſcheinigt wird , daß es nicht zurück

geliefert werden könne.

S. 12 .

Die Thatſachen , welche gemäß §. 11. eine Eintragung oder die Löſchung

im Schiffsregiſter erforderlich machen, ſind von dem Rheder binnen ſechs Wochen

nach Áblauf des Tages , an welchem er von ihnen Kenntniß erlangt hat , der

Regiſterbehörde zum Zweck der Verfolgung der Vorſchriften des S. 11. anzus

zeigen und glaubhaft nachzuweiſen , betreffenden Falls unter Zurüdlieferung des

Certifikats.

Die Verpflichtung zu der Anzeige und Nachweiſung liegt ob :

1 ) wenn eine Rhederei beſteht, allen Mitrhedern ;

2) wenn eine Aktiengeſellſchaft Rheder oder Mitrheder iſt, für dieſelbe allen

Mitgliedern des Vorſtandes;

3) wenn eine andere Handelsgeſellſchaft Rheder oder Mitrheder iſt, für die

ſelbe allen perſönlich haftenden Geſellſchaftern ;

4) wenn die Veränderung in einem Eigenthumswechſel beſteht, wodurch das

Recht des Schiffes, die Bundesflagge zu führen , nicht berührt wird, dem

neuen Erwerber des Schiffes oderder Schiffspart.

S. 13 .

Wenn ein Schiff, welches gemäß der Beſtimmung des S.2. zur Führung

der Bundesflagge nicht berechtigt iſt, unter der Bundesflagge fährt , ſo hat der

Führer des Schiffes Geldbuße bis zu fünfhundert Thalern oder Gefängniſſtrafe
bis

1
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bis zu ſechs Monaten verwirkt; auch kann auf Konfiskation des Schiffes erkannt
werden .

$ . 14 .

Wenn ein Schiff, welches gemäß § . 10. fich der Führung der Bundes:

flagge enthalten muß , weil die Eintragung in das Schiffsregiſter oder die

Ausfertigung des Schiffscertifikats noch nicht erfolgt iſt, unter der Bundesflagge

fährt, ſo hat der Führer des Schiffes Geldbuße bis zu Einhundert Thalern oder

verhältnißmäßige Gefängniſſtrafe verwirft , ſofern er nicht nachweiſt, daß der

unbefugte Gebrauch der Bundesflagge ohne ſein Verſchulden geſchehen ſei .

S. 15 .

Die im S. 14. angedrohteStrafe hat auch derjenige verwirkt, welcher eine

nach den Beſtimmungen des S. 12. ihm obliegende Verpflichtung binnen der ſechs

wöchentlichen Friſt nicht erfüllt, ſofern er nicht beweiſt , daß er ohne ſein Ver

ſchulden außer Stande geweſen ſei , dieſelbe zu erfüllen . Die Strafe tritt nicht

ein , wenn vor Ablauf der Friſt die Verpflichtung von einem Mitverpflichtete
n

erfüllt iſt. Die Strafe wird gegen denjenigen verdoppelt, welcher die Verpflichtung

auch binnen ſechs Wochen nach Ablauf des Tages, an welchem das ihn verur

theilende Erkenntniß rechtskräftig geworden iſt, zu erfüllen verſäumt.

S. 16 .

Wenn ein außerhalb des Bundesgebietes befindliches fremdes Schiff durch

den Uebergang in das Eigenthum einer Perſon, welcher das Bundesindigenat

zuſteht, das Recht, die Bundesflagge zu führen , erlangt, ſo können die Ein

tragung in das Schiffsregiſter und das Certifikat durch ein von dem Bundes

konſul, in deſſen Bezirf das Schiff zur Zeit des Eigenthumsüberganges ſich

befindet, über den Erwerb des Rechts, die Bundesflaggezu führen , ertheiltes

Atteſt, jedoch nur für die Dauet eines Jahres ſeit dem Tage der Ausſtellung

des Atteſtes und über dieſes Jahr hinaus nur für die Dauer einer durch höhere

Gewalt verlängerten Reiſe , erſetzt werden . So lange Landeskonſulate nod) be.

ſtehen , iſt zur Ausſtellung des Atteſtes auch der Konſul des Bundesſtaates be

fugt, welchem der Erwerber angehört, und in Ermangelung eines ſolchen Kon.

ſuls, ſowie in Ermangelung eines Bundeskonſuls, der Konſul eines anderen

Bundesſtaates ( Art. 56. der Bundesverfaſſung).

S. 17.

Den Landesgeſeßen bleibt vorbehalten zu beſtimmen, daß und welche kleinere

Fahrzeuge (Küſtenfahrer u. f. w .) zur Ausübung des Rechts, die Bundesflagge

zu führen , auch ohne vorherige Eintragung in das Schiffsregiſter und Ertheilung

des Certifikats befugt ſeien.

S. 18 .

Die in Gemäßheit des S. 2. zur Führung der Bundesflagge berechtigten

Schiffe, welche in Folge der Vorſchrift Artikel 432. ff. des Algemeinen Deutſchen

Handelsgeſetbuchs in das Schiffsregiſter eines Bundesſtaates bereits eingetragen

und mit Certifikaten Behufs Führung der Landesflagge verſehen ſind, brauchen

zur Ausübung des Rechts , die Bundesflagge zu führen , von Neuem in das

Schiffs
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Schiffsregiſter nicht eingetragen und mit neuen Certifikaten nicht verſehen zu
werden.

S. 19 .

Die landesgeſeßlichen Beſtimmungen über die Führung der bisherigen
Schiffsregiſter finden auch auf die nach dieſem Geſeße zu führenden Schiffsregiſter

Anwendung, ſoweit ſie mit den Vorſchriften deſſelben ſich vertragen , und unbes

ſchadet ihrer ſpäteren Aenderung auf landesgeſeßlichem Wege.

S. 20 .

Gegenwärtiges Geſeß tritt mit dem 1. April 1868. in Wirkſamkeit.

Fürdie Schiffe, welche gegenwärtig die Meclenburg-Schwerinſche Landes

flagge zu führen befugt ſind, treten dic Vorſchriften des S. 2. über die Erforder

niſſe der Nationalität erſt am 1. April 1869. in Geltung.

Urkundlich unter Ünſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem
Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg , den 25. Oktober 1867.

( L. S.) Wilbelm .

Gr. v . Bismarck - Schönhauſen.

!

(Nr. 10.) Verordnung, betreffend die Bundesflagge für Kauffahrteiſchiffe. Vom 25. Okto.

ber 1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 2 .

verordnen, auf Grund des Artikels 55. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes,

im Namen des Bundes, was folgt :

Die Bundesflagge, welche von den Kauffahrteiſchiffen der Bundesſtaaten

fortan als Nationalflagge ausſchließlich zu führen iſt (S. 1. des Geſeßes, betref

fend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe und ihre Befugniß zur Führung der

Bundesflagge, vom heutigen Tage), bildet ein längliches Rechteck, beſtehend aus

drei gleich breiten horizontalen Streifen , von welchen der obere ſchwarz, der mittlere

weiß und der untere roth iſt. Das Verhältniß der Höhe der Flagge zur Länge

iſt wie zwei zu drei. Die Bundesflagge wird von den Schiffen am Heck oder

am hinteren Maſte und zwar in der Regel an der Gaffel dieſes Maſtes, in

Ermangelung einer ſolchen aber am Topp oder im Want geführt .

Ein beſonderes Ábzeichen in der Bundesflagge oder einen Wimpel zu

führen, ähnlich demjenigen der Kriegsmarine des Norddeutſchen Bundes, iſt den

Kauffahrteiſchiffen nicht geſtattet.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem
Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 25. Oktober 1867 .

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard -Schönhauſen.

(Nr. 11. )
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(Nr. 11. ) Bekanntmachung, betreffend die Ernennung von Bevollmächtigten zum Bundes.

rathe des Norddeutſchen Bundes. Vom 4. September 1867 .

I.

s

In Verfolg der Bekanntmachung vom 9. v . M. (Bundes - Geſeßblatt S. 26.)

wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß auf Grund der Artikel 6 .

und 7. der Verfaſſungs- Urkunde für den Norddeutſchen Bund zu Bevollmächtigten

zum Bundesrathe ernannt worden ſind , und zwar:

von Seiner Majeſtät dem Könige von Preußen :

an Stelle des Generallieutenants von Rieben ,

der Contre - Admiral Jachmann ;

von Seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Meck -

lenburg - Strelig :

an Stelle des Staatsminiſters von Bülow,

der Kammerherr und Droſt von Dergen.

Berlin , den 4. September 1867 .

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

Gr. v. Bismard Schönhauſen.

=

( Nr. 12.) Bekanntmachung, betreffend die Ernennung eines Bevollmächtigten zum Bundes.

rathe des Norddeutſchen Bundes . Vom 23. September 1867.

TAIn Verfolg der Befanntmachung vom 9. v . M. (Bundes -Geſeßblatt S. 26.)

wird hierdurchzur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß auf Grund der Artikel 6.

und 7. der Verfaſſungs • Urkunde für den Nordeutſchen Bund

von Seiner Hoheit dem Herzoge von Sachſen - Meiningen

und Hildburghauſen

an Stelle des Wirklichen Geheimen Raths Grafen von Beuſt,

der Staatsminiſter Freiherr v . Kroſigk

zum Bevollmächtigten zum Bundesrathe ernannt worden iſt.

Berlin, den 23. September 1867.

Der Kanzler des Norddeutſchen Bundes.

Gr. v . Bismard -Schönhauſen.

Redigirt im Bureau des Bundeskanzlers.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober . Hofbudidruderei

(R. 0. Deder) .



- 41

Bundes - Gefeßblatt
des

Norddeutſchen Bundes.

Ne 6.

(Nr. 13.) Geſek, betreffend die Erhebung einer Abgabe von Salz. Vom 12. Oktober 1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen u .

verordnen, in Folge der zwiſchen den Staaten des Deutſchen Zoll- und Handels

vereins am 8. Mai d. J. abgeſchloſſenen , hier beigefügten Uebereinkunft wegen

Erhebung einer Abgabe von Salz, im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach

erfolgter Zuſtimmung des Bundesrathes und des Reichtages, für die zum Deut

ſchenZoll- und Handelsvereine gehörenden Staaten und Gebietstheile des Bun.

des, was folgt:

Aufhebung des Salzmonopols.

S. 1 .

Das ausſchließlicheRecht des Staates, den Handel mit Salz zu betreiben ,

ſoweit ſolches zur Zeit beſteht, wird aufgehoben.

Einführung einer Salzabgabe.

S. 2 .

Das zum inländiſchen Verbrauche beſtimmte Salz unterliegt einer Abgabe

von zwei Thalern für den Zentner Nettogewicht, welche, inſoweit das Salz im

Jnlande gewonnen wird, von den Produzenten oder Steinſalz- Bergwerksbeſißern,

inſoweit ſolches aus anderen als den zumZollvereine gehörigen Ländern eingeführt

wird, von den Einbringern zu entrichten iſt.

Unter Salz (Kochſalz) find zwar außer dem Siedes , Stein- und Seeſalz

alle Stoffe begriffen, aus welchen Salz ausgeſchieden zu werden pflegt, die oberſte

Finanzbehörde jedes Bundesſtaates iſt jedoch ermächtigt, ſolche Stoffe von der

Åbgabe frei zu laſſen, wenn ein Mißbrauch nicht zu befürchten ſteht.

Bundes. Gefeßbl. 1867. I. Ab .. 8

Ausgegeben zu Berlin den 2. November 1867.
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I. Abgabe (Steuer) von inländiſchem Salze.

1. Anmeldung.

S. 3 .

Die Gewinnung oder Raffinirung von Salz iſt nur in den gegenwärtig

im Betriebe befindlichen , ſowie in denjenigen Salzwerken (Salinen , Salzberg.

werken , Salzraffinerien ) geſtattet, deren Benußung zu einem ſolchen Betriebe

mindeſtens ſechs Wochen vor Eröffnung deſſelben dem Haupt- Zoll-oder Haupt.

Steueramte, in deſſen Bezirk die Anſtalt fich befindet, angemeldet worden iſt.

Zu einer gleichen Anmeldung ſind auch die Beſißer von Fabriken ver

pflichtet, in welchen Salz in reinem oder unreinem Zuſtande als Nebenprodukt

gewonnen wird.

S. 4 .

Jeder Beſißer eines bereits im Betriebe befindlichen Salzwerkes oder einer

Fabrik, welche Salz als Nebenprodukt gewinnt, hat binnen einer von der Steuer

behörde zu beſtimmenden Friſt bei dem Hauptamte des Bezirks in doppelter Aus

fertigung eine Beſchreibung und Nachweiſung des Salzwerkes oder der Fabrik

nebit Zubehör nach näherer Beſtimmung der Steuerbehörde einzureichen. Jede

Veränderung in den Betriebsräumen, ſowie jeder Zu- und Abgang und jede

Veränderung an den in der Nachweiſung verzeichneten Geräthen und Vorrich.

tungen , iſt dem gedachten Hauptamte vor der Ausführung anzuzeigen.

Eine gleiche Verpflichtung liegt demjenigen ob , welcher eine neue Saline

oder ſonſtige Anſtalt, in welcher Salz gefördert, geſotten , raffinirt oder als

Nebenprodukt gewonnen wird , anlegen , oder eine außer Betrieb geſeşte Saline

oder ſonſtige Ånſtalt der gedachten Årtwieder inBetrieb ſeßen will. Bei An

lage neuer Salinen , Salzbergwerke oder Salzraffinerien ſind die Anordnungen

der Steuerbehörde wegen Einfriedigung des Salzwerkshofes zu befolgen, auch für

die zur Beaufſichtigung zu beſtimmenden Beamten Geſchäfts- und Wohnungs

räume zu gewähren.

Woºnach beſtehenden Reglements den Beamten Miethsabzüge gemacht

werden, hat der Salzwerksbeſißer dieſelben zu beziehen .

S. 5 .

Jeder Befißer eines neuen oder wieder in Betrieb geſegten Salzwerkes iſt

die Koſten der ſteuerlichen Ueberwachung deſſelben zu tragen verpflichtet, wenn

die Menge des auf demſelben jährlich zur Verabgabung gelangenden Salzes nicht

mindeſtens zwölftauſend Zentner beträgt.

2. Kontrole.

S. 6.

Die im §. 3. bezeichneten Anſtalten unterliegen zur Ermittelung des von
dem
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dem bereiteten Salze zu entrichtenden Abgabenbetrages, ſowie zur Verhütung von

Defraudationen hinſichtlich ihres Betriebes und geſchäftlichen Verkehrs der Kon :
trole der Steuer : (Zoll-) Verwaltung, welche durch eine von dieſer zu erlaſſende,

jedem Beſißer ſolcher Anſtalten mitzutheilende und von dieſem zu befolgende An
weiſung geregelt wird .

Dieſe Kontrole wird für jedes Salzwerf durch ein beſonders zu errichten

des oder zu beſtimmendes Salzſteueramt geübt. Die im S. 3. Abſag 2. er

wähnten Fabriken unterliegen der Kontrole des nächſtgelegenen Steuer- (2011.) Amts.

S. 7.

Durch die im S. 6. gedachte Anweiſung kann jeder Salzwerksbeſiker nach

näherer Anordnung der Steuerverwaltung verpflichtet werden :

1 ) dafür Sorge zu tragen , daß der Zugang zu den Siedegebäuden und den

Trockenräumen , ſowie zu den Räumen , in welchen Steinſalz ausgeſchie

den oder zerkleinert wird, leicht beaufſichtigt und durch ſicheren Verſchluß

behindert werden kann;

2) die Salzmagazine ſo einzurichten , daß ſie vor gewaltſamer oder beim

licher Entfernung des Salzes genügend geſichert ſind, und die zur An

legung des ſteuerlichen Mitverſchluſſes erforderlichen Einrichtungen zu

treffen ;

3) das Salz nur in den dazu angemeldeten Gefäßen , Vorrichtungen und

Räumen aufzubewahren ;

4) über den Betrieb des Salzwerkes und das gewonnene und verabfolgte

Salz genau Buch zu führen und die betreffenden Bücher den Steuer

beamten auf Verlangen jederzeit vorzulegen ;

5) Perſonen , welche Salzhandel betreiben oder durch ihre Angehörigen be :

treiben laſſen , auf dem Salzwerke keine Beſchäftigung zu gewähren, und

den Eintritt in das Salzwerk unbefugten Perſonen zu unterſagen ;

6) in den Wohnungen , welche ſich innerhalb der Salzwerkslokalitäten und

der zugehörigen Höfe oder in baulicher Verbindung mit den Salzwerken

befinden Salz irgend welcher Art nicht in größerer als der von der

Steuerbehörde geſtatteten Menge aufzubewahren ;

7) die nöthigen Vorrichtungen zum Verwiegen und zur Denaturirung des

Salzes (Unbrauchbarmachung zum Genuß für Menſchen ), ſowie die

Stoffe zur Denaturirung zu beſchaffen und das dazu erforderliche Per

fonal zu ſtellen ;

8) der Steuerverwaltung auf Verlangen, gegen eine in Ermangelung einer

gütlichen Vereinbarung durch die der Ortsbehördevorgeſepte Verwaltungs

behörde feſtzuſtellende Entſchädigung, ein angemeſſenes Lokal Behufs der

Geſchäftsführung, des Aufenthalts und der Uebernachtung der Beamten

zu ſtellen ;

8 * 9) den
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9) den Salzwerkshof auf Verlangen der Steuerbehörde mit einer an

gemeſſenen Umfriedigung deren Koſten die Staatskaſſe bei der erſten

Einrichtung zur Hälfte trägt zu umgeben und während der Nacht

verſchloſſen zu halten ;

zu 8. und 9. vorbehaltlich der am Schluſſe des §. 4. hinſichtlich neuer Werke

ausgeſprochenen Verpflichtung.

Die Verpflichtungen zu 2. bis 7. können auch den Beſigern von Fabriken ,

in denen Salzals Nebenprodukt gewonnen wird, auferlegt werden.

Wird die Erfüllung einer der vorbezeichneten Verpflichtungen verzögert

oder verweigert, ſo kann nach vorheriger Androhung der Betrieb der Saline, des

Salzbergwerks oder der Fabrik von der oberſten Finanzbehörde des Bundes.

ſtaates nach Anhörung derBergpolizeibehörde ſo lange unterſagt werden, bis der

zu ſtellenden Anforderung genügt iſt.

S. 8.

Gewerkſchaften, Korporationen oder Geſellſchaften, welche Salzwerke beſißen ,

und Aleinbeſißer , welche den Betrieb ihrer Salzwerke nicht unmittelbar leiten,

find verbunden , zur Erfüllung der ihnen der Steuerverwaltung gegenüber ob

liegenden Verpflichtungen einen auf dem Salzwerke regelmäßig anweſenden Ver

treter zu beſtellen , für deſſen Handlungen und Unterlaſſungen ſie haften .

S. 9 .

Alles auf einem Salzwerke oder in einer Fabrik gewonnene Salz , fo bald

es zur Lagerung reif iſt, dešgleichen das Schmuß- und Fegefalz, mußvon dem

Beſißer in ſichere, unter ſteuerlichem Mitverſchluß ſtehende Räume(Salzmagazine)

gebracht werden, und darf in der Regel erſt aus dieſen in den Verkehr oder zum

Gebrauch des Beſikers gelangen. Mit der, nur nach zuvoriger Anmeldung und

Abfertigung, zuläſſigen Entnahme des Salzes aus dieſen Magazinen trittdie Ver
pflichtung ein , dieSteuer zu erlegen , ſofern nicht Abfertigung auf Begleitſchein,

namentlich Behufs Verſendung in andere (Pachofs - Magazine , ſtattfindet.

Hinſichtlich der Begleitſcheine und der aus der Unterzeichnung undEmpfangnahme

derſelben erwachſenden Verpflichtungenfinden die dieſerhalb in dem Zollgefeß und

der Zolordnung enthaltenen Vorſchriften und die zu deren Ausführung getroffenen

Anordnungen auch auf inländiſches Salz Anwendung .

Für Begleitſcheine und Bleie werden keine Gebühren erhoben.

Von allen Salzwerken darf Salz nur in Mengen von mindeſtens einem

halben Zentner verabfolgt werden .

S. 10.

Der Verkehr mit verſteuertem oder in denaturirtem Zuſtande ſteuerfrei

abgelaſſenen Salze unterliegt, vorbehaltlich der nachſtehenden Beſtimmungen ,

keiner ſteuerlichen Kontrole.

1) Für den Bereich der Salzwerke und Fabrifen (S. 3. am Schluß), ſowie

auf Perſonen , welche ſolche verlaſſen , finden die Beſtimmungen in den

SS. 37.
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SS. 37. und 39 , des Zollgeſeßes und in den SS. 83. 84. 87. 91. 96 .

106. 107. und 113. der Zollordnung Anwendung . Dieſelben Beſtim

mungen können für den viertelmeiligen Umkreis derjenigen Salzwerke,

welche als gehörig umfriedigt nicht anerkannt werden, durch eine von der

oberſten Finanzbehörde des Bundesſtaates zu erlaſſende Bekanntmachung

in Anwendung gebracht werden .

2) Die mit außervereinsländiſchen Nachbarſtaaten bezüglich des Salzverkehrs

beſtehenden Uebereinkünfte bleiben in Kraft.

3) Salzhaltige Quellen, deren Soole zur Verſiedung nicht benußt wird,

ſowie Mutterlauge kann die Steuerbehörde unter Aufſicht ſtellen (unter

Verſchluß nehmen ), um mißbräuchliche Verwendung zu verhüten .이

3. Strafbeſtimmungen.

S. 11 .

Wer es unternimmt, dem Staate die Abgabe von inländiſchem Salze zu

entziehen, iſt der Salzabgaben - Defraudation ſchuldig und ſoll mit der Konfis

fation der Gegenſtände, in Bezug auf welche die Defraudation verübt iſt, und

mit einer Geldbuße , welche dem vierfachen Betrage der vorenthaltenen Abgabe
gleichkommt, mindeſtens aber zehn Thaler fünfzehn Gulden beträgt, bez

ftraft werden. Kann die Konfiskation ſelbſt nicht vollzogen werden, ſo iſt auf

Erlegung des Werthes der Gegenſtände zu erkennen. Daneben iſt die Abgabe

mit zwei Thalern für den Zentner zu entrichten. Iſt die Defraudation durch

unerlaubte Gewinnung oder Raffinirung von Salz verübt ( S. 3.) , ſo verfallen

auch die dazu benuşten Geräthe ( Siedepfannen, Keſſel u. ſ. w .) der Konfiskation.

Mißbräuchliche Verwendung des ſteuerfrei oder gegen Erlegung der im

S. 20. erwähnten Kontrolegebühr empfangenen Salzes ( S. 13. Nr. 6.) zieht

außerdem den Verluſt des Anſpruchs auf ſteuerfreien Salzbezug nach ſich.

S. 12.

Im erſten Wiederholungsfalle, nach vorangegangener rechtskräftiger Ver

urtheilung, wird die nach §. 11. außer der Konfiskation eintretende Strafe ver

doppelt, in jedem ferneren Rückfalle vervierfacht.

Jn denjenigen Staaten , nach deren Zollſtrafgeſeßen die freiwillige Unter

werfung unter die Strafe der rechtskräftigen Verurtheilung gleichſteht , iſt dieſe

Beſtimmung auch für den vorſtehenden Fall maaßgebend.

$ . 13 .

Die Defraudation wird als vollbracht angenommen :

1 ) wenn Salz, den Beſtimmungen des S. 3. zuwider, oder in Anſtalten,
deren Betrieb auf Grund des S. 7. unterſagt iſt, gefördert, hergeſtellt

oder raffinirt wird ;

2) wenn das in den zugelaſſenen Betriebsanſtalten gewonnene Salz vorder

Eins
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Einbringung in die unter ſteuerlichem Mitverſchluß ſtehenden Magazine

ohne ausdrückliche Erlaubniß der Steuerbehörde aus den Siederäumen

entfeient oder verbraucht wird ;

3) wenn Salz aus ſolchen Magazinen ohne zuvorige Anmeldung oder ohne

Buchung in den dazu beſtimmten Regiſtern weggeführt wird ;

4 ) wenn auf Salzwerken oder deren Zubehörungen, ſowie in Fabriken ( S. 3.

am Schluſſe), Salz in anderer als der nach. $ . 7. geſtatteten Weiſe und

Menge aufbewahrt wird ;

5) wenn Salz von Salzwerken oder von Fabriken (S. 3. am Schluſſe) zu

einer anderen als der von der Steuerbehörde vorgeſchriebenen Zeit oder

auf anderen als den von derſelben vorgeſchriebenen Wegen entfernt wird ;

6) wenn über das unter Steuerkontrole oder unter Kontrole der Verwendung

befindliche Salz eigenmächtig verfügt oder das ſteuerfrei oder gegen

Kontrolegebühr abgelaſſene Salz zu anderen als den geſtatteten Zwecken

verwendet wird ;

7) wenn Perſonen, welche ſich nach § . 10. Nr. 1. über den Bezug des

von ihnen transportirten Salzes auszuweiſen haben , ohne Ausweis be

troffen werden ;

8) wenn Soole oder Mutterlauge ohne Erlaubniß der Steuerbehörde zu

anderen Zwecken als denen der Verſiedung in deklarirten Salzwerken

oder Fabriken aus Soolquellen , Gradirwerfen oder Soolbehältern (Mutter

laugebehältern) entnommen oder verabfolgt wird .

Das Daſein der Defraudation und die Anwendung der Strafe derſelben

wird in den vorſtehend aufgeführten Fällen lediglich durch die bezeichneten That

ſachen begründet. Kann jedoch der Angeſchuldigte vollſtändig nachweiſen, daß er

eine Defraudation nicht habe verüben können oder wollen ſo findet nur eine

Ordnungsſtrafe nach S. 15. ſtatt.

S. 14.

Ein Salzwerksbeſißer, welcher zum zweiten Male wegen einer von ihm

ſelbſt verübten Salzabgaben - Defraudation rechtskräftig verurtheilt wird , verliert

mit der Rechtskraft der Entſcheidung die Befugniß zur eigenen Verwaltung ſeines

Salzwerkes.

Dieſer Verluſt hat die Wirkung des im S. 7. gedachten Verbots .

In denjenigen Staaten , nach deren Zollſtrafgeſeßen die freiwillige Unter

werfung unter die Strafe der rechtskräftigen Verurtheilung gleichſteht , iſt dieſe

Beſtimmung auch für den vorliegenden Fall maaßgebend .

$ . 15 .

Die Verlegung des amtlichen Verſchluſſes von Salz ohne Beabſichtigung

einer Gefälle - Hinterziehung, ferner die Uebertretung der Vorſchriften der gegen

wärtigen Verordnung, ſowie der in Folge derſelben erlaſſenen und öffentlidí oder

den
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den Salzwerksbeſiķern und Fabrikanten, welche Salz als Nebenprodukt gewinnen ,

oder ſolches ſteuerfrei oder gegen Kontrolegebühr beziehen, beſonders bekannt ge

machten Ausführungsvorſchriften , für welche keine beſondere Strafe angedroht

iſt, wird mit einer Ordnungsſtrafe von Einem bis zu zehn Thalern Einem

bis fünfzehn Gulden geahndet .

S. 16.

Kann das Gewicht der Gegenſtände, in Bezug auf welche eine Salzabgaben

Defraudation verübt iſt, nicht ermittelt und demgemäß der Betrag der vorent

haltenen Abgabe, ſowie die danach zu bemeſſende Geldſtrafe nicht berechnet wer

den, ſo iſt ſtatt der Konfiskation und der Geldſtrafe auf Zahlung einer Geldſumme

von zwanzig bis zweitauſend Thalern dreißig bis dreitauſend fünfhundert

Gulden zu erfennen .

S. 17.

Hinſichtlich der Verwandlung der Geld : in Freiheitsſtrafen und der ſub

ſidiären Haftung dritter Perſonen , ſowie der Beſtrafung der Theilnehmer finden

die Beſtimmungen der Zollſtrafgeſete Anwendung. Hinſichtlich der Anerbietungen

von Geſchenken an die mit Kontrolirung der Salzabgabe betrauten Beamten

und deren Angehörige , ſowie auf Widerſeßlichkeiten gegen Erſtere, finden die

Beſtimmungen der Zollſtrafgeſeze ebenfalls Anwendung, ſoweit nicht nach den

allgemeinen Strafgeſeßen eine härtere Strafe Pla greift.

S. 18.

Die Feſtſtellung, Unterſuchung und Entſcheidung der Salzabgaben - Defrau

dationen erfolgt nach den Beſtimmungen über Zuwiderhandlungen gegen die

Rougeſeße.

Die Vorſchriften für den Fall der Uebertretung der Zollgeſeße durch einen

Unbekannten finden auch auf Fälle der Umgebung der Steuer von inländiſchem

Salze durch einen Unbekannten Anwendung.

II. Abgabe ( Zoll ) von ausländiſchem Salze.

S. 19.

Auf die Einfuhr von Salz und ſalzhaltigen Stoffen aus dem Auslande,

ſowie auf deren Durchfuhr und Ausfuhr finden die Beſtimmungen des Zoll

geſeßes, der Zollordnung und der Zollſtrafgeſețe, nebſt den folche abändernden ,

erläuternden oder ergänzenden Beſtimmungen Anwendung.

Von der Beſtimmung der oberſten Finanzbehörde jedes Bundesſtaates

hängt es ab , inwieweit eine ſteuerfreie Lagerung fremden Salzes im Jnlande

zu geſtatten ſei.

III. Be .
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III . Befreiungen von der Salzabgabe.

S. 20 .

Befreit von der Šalzabgabe (S. 2.) iſt:

1 ) das zur Ausführ nach dem Zollvereins- Auslande und das zur Natron

ſulphat- und Sodafabrikation beſtimmte Salz ;

2) das zu landwirthſchaftlichen Zwecken , d . h . zur Fütterung des Viehes

und zur Düngung beſtimmte Salz;

3) das zum Einſalzen von Heringen und ähnlichen Fiſchen , ſowie das zum

Einſalzen , Einpökeln u . 1. w . von Gegenſtänden, die zur Ausfuhr

beſtimmt ſind und ausgeführt werden , erforderliche und verwendete

Salz ;

4 ) das zu allen ſonſtigen gewerblichen Zwecken beſtimmte Salz, jedoch mit

Ausnahme des Salzes für ſolche Gewerbe , welche Nahrungs- und

Genußinittel für Menſchen bereiten , namentlich auch mit Ausnahme

des Salzes für die Herſtellung von Tabaksfabrikaten , Mineralwaſſern

und Bädern ;

5) das von der Staatsregierung oder mit deren Genehmigung zur Unter

ſtüßung bei Nothſtänden , ſowie an Wohlthätigkeitsanſtalten verabfolgte

Salz.

Ueberall iſt die abgabenfreie Verabfolgung abhängig von der Beobachtung

der von der Steuerverwaltung angeordneten Kontrolemaaßregeln .

Die durch die Kontrole erwachſenden Koſten fönnen in den Befreiungs

fällen unter Nr. 2., 3. und 4. mit einem Maximalbetrage von 2 Sgr. — 7 Kreu

zern für den Zentner von den Salzempfängern erhoben werden .

S. 21 .

Dieſes Geſeß tritt am 1. Januar 1868. in Wirkſamkeit.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Baden - Baden , den 12. Oktober 1867 .

Wilhelm .(L. S.)

Gr. v . Bismarck-Schönhauſen.

Ueber
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Uebereinkunft

wegen

Erhebung einer Abgabe von Salz.

Vom 8. Mai 1867 .

Die Regierungen von Preußen, Bayern, Sachſen ,Württemberg, Baden, Heſſen,
die bei dem Thüringiſchen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Staaten , Braun

ſchweig und Oldenburg, von dem Wunſche geleitet, die Beſchränkungen , denen

der Verkehr mit Salz im Gebiete des Deutſchen Zoll- und Handelsvereins zur

Zeit noch unterliegt, zu beſeitigen, haben zu dieſem Zwecke Verhandlungen eröffnen
laſſen, wozu als Bevollmächtigte ernannt haben :

Seine Majeſtät der König von Preußen :

Allerhöchſtihren Geheimen Ober - Finanzrath Friedrich Wilhelm

Alerander Scheele und

Allerhöchſtihren Geheimen Ober - Regierungsrath Heinrich Albert

Eduard Moſer ;

Seine Majeſtät der König von Bayern :

Allerhöchſtihren Ober - Zollrath Georg Ludwig Carl Gerbig;

Seine Majeſtät der König von Sachſen :

Allerhöchſtihren Geheimen Finanzrath Julius Hans v. Thümmel;

Seine Majeſtät der König von Württemberg :

Allerhöchſtihren Finanzrath Karl Viktor Riecke;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden :

Allerhöchſtihren Miniſterialrath Eugen Regenauer ;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei
Rhein :

Allerhöchſtihren Geheimen Ober -Steuerrath Ludwig Wilhelm

Ewaldi

die bei dem Thüringiſchen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Souveraine,

nämlich außer Seiner Majeſtät dem Könige von Preußen :

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachſen
Weimar - Eiſenach ,

Seine
Bundes . Geſetbl. 1867.

9
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Seine Hoheit der Herzog von Sachſen - Meiningen ,

Seine Hoheit der Herzog von Sachſen - Altenburg ,

Seine Hoheit der Herzog von Sachſen - Coburg . Gotha ,

Seine Durchlaucht der Fürſt von Schwarzburg - Rudolſtadt,

Seine Durchlaucht der Fürſt von Schwarzburg -Sondershauſen ,

Seine Durchlaucht der Fürſt von Reuß älterer Linie ,

Seine Durchlaucht der Fürſt von Reuß jüngerer Linie :

den Königlich Preußiſchen Geheimen Ober -Finanzrath Friedrich

Wilhelm Alerander Scheele und

den Königlich Preußiſchen Geheimen Ober-Regierungsrath Heinrich

Albert Eduard Moſer;

Seine Hoheit der Herzog von Braunſchweig - Lüneburg :

Höchſtihren Miniſterreſidenten am Königlich Preußiſchen Hofe und

Geheimen Rath Dr. Friedrich Auguſt v. Liebe, und

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Didenburg :

denHerzoglich Braunſchweigiſchen Miniſterreſidenten am Königlich

Preußiſchen Hofe und Geheimen Rath Dr. Friedrich Auguſt

v. Liebe ,

von welchen Bevollmächtigten ,unter dem Vorbehalte der Ratifikation , folgende

Uebereinkunft abgeſchloſſen worden iſt.

Artikel 1 .

Der Artikel 10. des Vertrages vom 16. Mai 1865., die Fortdauer des

Zoll- und Handelsvereins betreffend , wird aufgehoben und im ganzen Umfang

des Zollvereins freier Verkehr mit Salz hergeſtellt.

Artikel 2 .

Das im Zollvereinsgebiet gewonnene , ſowie das aus dem Auslande ein

geführte Salz unterliegt einer Abgabe von zwei Thalern ( drei Gulden dreißig

Kreuzern) für den Zollzentner Nettogewicht.

Neben dieſer Abgabe darf in keinem Falle eine weitere Abgabe von dem

Salz, weder für Rechnung des Staates, noch für Rechnung von Kommunen oder

Korporationen erhoben werden .

Unter Salz (Kochſalz) ſind außer dem Siede- , Stein- und Seeſalz alle

Stoffe begriffen, aus welchen Salz ausgeſchieden zu werden pflegt.

Artikel 3 .

Der Ertrag der Abgabe iſt gemeinſchaftlich. Derſelbe wird nach Abzug

derjenigen Koſten der Erhebung und Kontrolirung der Abgabe, welche zur Bes

ſoldung der damit auf den Salzwerken (Salinen , Salzbergwerken , Raffinerien)

beauftragten Beamten aufgewendet werden, ſowie nach Abzug der Rückerſtattungen
für
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für unrichtige Erhebungen , zwiſchen ſämmtlichen Vereinsmitgliedern nach dem

Verhältniſſe der Bevölkerung, mit welcher ſie in dem Geſammtverein ſich befinden,

vertheilt. Jm Uebrigen findet die Abrechnung über den Ertrag dieſer Abgabe

nach den für die Zolleinnahmen verabredeten Grundfäßen ſtatt.

Artikel 4.

Die Erhebung und Kontrolirung der Abgabe von dem im Zollvereins

gebiete gewonnenen Salz erfolgt nach Maßgabe der hierüber zwiſchen den ver

tragenden Regierungen verabredeten beſonderen Beſtimmungen, die Erhebung und

Kontrolirung der Ábgabe von dem aus dem Auslande eingeführten Salz nach

der Zollgeſeßgebung.

Artikel 5.

Abgabenfrei fann Salz, vorbehaltlich der Sicherungsmaaßregeln gegen

Mißbrauch, verabfolgt werden:

A. auf Vereinsrechnung

1 ) zur Ausfuhr nach dem Zollvereins - Auslande,

2) zu landwirthſchaftlichen Zwecken , d . h . zur Fütterung des Viehes,

ſowie zur Düngung,

3) zum Einſalzen , Einpökeln u. f. w . von Gegenſtänden , die zur
Aus

fuhr beſtimmt ſind und ausgeführt werden,

4) zu allen ſonſtigen gewerblichen Zwecken, jedoch mit Ausnahme des

Salzes für ſolche Gewerbe, welche Nahrungs- und Genußmittel

für Menſchen bereiten , namentlich auch mit Ausnahme des Salzes

für die Herſtellung von Tabaksfabrikaten, Mineralwaſſern und
Bädern.

Salz , welches zu den unter 2. und 4. bezeichneten Zwecken ver

wendet werden ſoll, muß vor der abgabenfreien Verabfolgung unter

amtlicher Aufſicht denaturirt, d. h . zum menſchlichen Genuſſe unbrauchbar

gemacht werden. In den Fällen zu 3. muß die Menge des verbrauchten

Salzes unter ſtehender ſteuerlicher Kontrole vollſtändig nachgewieſen wer

den ." Läßt ſich ein ſolcher Nachweis nicht vollſtändig führen , ſo kann

die abgabenfreie Verabfolgung von Salz, beziehungsweiſe die Erſtattung

der erlegten Steuer nur auf privative Rechnung ſtattfinden.

B. Auf privative Rechnung kann außer dem vorſtehend gedachten Falle Salz

abgabenfrei verabfolgt werden :

1 ) zu Unterſtüßungen bei Nothſtänden , ſowie an Wohlthätigkeits:

Anſtalten ,

2) zu Deputaten (Salz - Naturalabgaben ), auf deren abgabenfreie Ver

abfolgung die Berechtigten Anſpruch haben,

3) zur Nachpökelung von Heringen.

C. Zur Hälfte auf Vereinsrechnung und zur anderen Hälfte auf privative

Rech
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Rechnung kann Salz zur Pökelung von Heringen und ähnlichen Fiſchen

gleichfalls abgabenfrei abgelaſſen werden.

Artikel 6.

Jedem Staate bleibt vorbehalten , von dem abgabenfrei verabfolgten Salze

mit Ausnahme des zur Ausfuhr nach dem Zollvereins - Auslande, ſowie

des zur Natronſulphat- und Sodafabrikation beſtimmten Salzes eine Kontroles

gebühr von höchſtens zwei Silbergroſchen (ſieben Kreuzer) vom Zollzentner für

eigene Rechnung zu erheben.

Artikel 7 .

Die Funktionen der Zollvereins - Bevollmächtigten und Stations - Kontro

leure erſtrecken ſich auch auf die Abgabe von dem im Zollvereinsgebiete gewon

nenen Salze .

Ebenſo findet das Zollkartel vom 11. Mai 1833. auf dieſe Abgabe An

wendung

Artikel 8 .

Gegenwärtige Uebereinkunft tritt mit dem 1. Januar 1868. in Wirkſamkeit.

Dieſelbe foll alsbald zur Natifikation der vertragenden Regierungen vors

gelegt und die Auswechſelung der Ratifikations - Urkunden ſpäteſtens binnen ſechs

Wochen in Berlin bewirkt werden .

So geſchehen Berlin , den 8. Mai 1867 .

Scheele.

(L. S.)

Riecke.

(L. S.)

Moſer.

(L. S.)

Regenauer.

(L. S.)

Gerbig.

(L. S.)

Ewald.

(L. S.)

v. Thümmel.

(L. S. )

v . Liebe .

(L. S. )

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers ..

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober . Hofbudybruderei

(R. v. Deder).
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Bundes . Gefeßblatt
des

Norddeutiden Bundes.

No 7.

(Nr. 14.) Geſeß , betreffend die Aufhebung der Eingangsabgabe von Rindvieb und Ham

meln auf der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis Högbro in Schles

wig. Vom 23. Oktober 1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen u .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes , nach erfolgter Zuſtimmung

des Bundesrathes und des Neichstages, was folgt:

Rindvieh und Hammel (Nr. 39.b. und d. des Vereins-Zolltarifs) werden auf

der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn nordweſtlich bis Hörbro in Schleswig

von dem durch das Bundespräſidium zu beſtimmenden Zeitpunkte ab zollfrei

eingelaſſen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 23. Oktober 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck -Schönhauſen.

Bundes . Geſetbl. 1867.
10 (Nr. 15.)

Ausgegeben zu Berlin den 6. November 1867.
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(Nr. 15.) Verordnung über die Ausführung des Geſekes vom 23. Oktober d . J., betreffend die

Aufhebung der Eingangsabgabe von Rindvieb und Hammeln auf der

Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis Hörbro in Schleswig . Vom
2. November 1867 .

Wirir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 2 .

verordnen auf Grund des Geſeßes vom 23. v. M. , betreffend die Aufhebung

der Eingangsabgabe von Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinie von Burg

auf Fehmarn bis Hörbro in Schleswig, im Namen des Norddeutſchen Bundes,

was folgt :

Das Gefeß vom 23. v . M., betreffend die Aufhebung der Eingangsabgabe

von Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis

Hörbro in Schleswig, tritt mit dem 15. d. M. in Wirkſamkeit.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrudtem

Bundes -Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 2. November 1867 .

( L. S.) Wilhelm .

Gr. v. Bismard -Schönhauſen .

(Nr. 16.)
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(Nr. 16.) Gefeß über die Freizügigkeit. Vom 1. November 1867 .

1Wir Wilbelm , von Gottes Gnaden König von Preußen u .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des

Bundesrathes und des Reichstages , was folgt:

S. 1 .

Jeder Bundesangehörige hat das Recht, innerhalb des Bundesgebietes :

1 ) an jedem Orte ſich aufzuhalten oder niederzulaſſen, wo er eine eigene

Wohnung oder ein Unterkommen ſich zu verſchaffenim Stande iſt;

2) an jedem Orte Grundeigenthum aller Art zu erwerben ;

3) umherziehend oder an dem Orte des Aufenthalts , beziehungsweiſe der

Niederlaſſung, Gewerbe aller Art zu betreiben , unter den für Einheimiſche

geltenden geſeßlichen Beſtimmungen .

In der Ausübung dieſer Befugniſſe darf der Bundesangehörige, ſoweit

nicht das gegenwärtige Gefeß Ausnahmen zuläßt, weder durch die Obrigkeit ſeiner

Heimath, noch durch die Obrigkeit des Ortes ,in welchem er ſich aufhalten oder

niederlaſſen will, gehindert oder durch läſtige Bedingungen beſchränkt werden.

Keinem Bundesangehörigen darf um des Glaubensbekenntniſſes willen oder

wegen fehlender Landes- oder Gemeindeangehörigkeit der Aufenthalt, die Nieder

laſſung, der Gewerbebetrieb oder der Erwerb von Grundeigenthum verweigert

werden .

S. 2 .

Wer die aus der Bundesangehörigkeit folgenden Befugniſſe in Anſpruch

nimmt, hat auf Verlangen den Nachweis ſeiner Bundesangehörigkeit und, ſofern

er unſelbſtſtändig iſt, den Nachweis der Genehmigung desjenigen, unter deſſen

(väterlicher, vorinundſchaftlicher oder ehelicher) Gewalt er ſteht , zu erbringen.

S. 3 .

Jnſoweit beſtrafte Perſonen nach den Landesgeſeßen Aufenthaltsbeſchrän

fungendurch die Polizeibehörde unterworfen werden können, behält es dabei ſein

Bewenden .

Solchen Perſonen, welche derartigen Aufenthaltsbeſchränkungen in einem

Bundesſtaate unterliegen, oder welche in einem Bundesſtaate innerhalb der legten

zwölf Monate wegen wiederholten Bettelns oder wegen wiederholter Landſtreicherei

beſtraft worden ſind, kann der Aufenthalt in jedem anderen Bundesſtaate von der

Landespolizeibehörde verweigert werden.

Die beſonderen Gefeße und Privilegien einzelner Drtſchaften und Bezirke,

welche Aufenthaltsbeſchränkungen geſtatten , werden hiermit aufgehoben.

10 * S. 4 .
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S. 4.

Die Gemeinde iſt zur Abweiſung eines neu Anziehenden nur dann befugt,

wenn ſie nachweiſen kann , daß derſelbe nicht hinreichende Kräfte beſißt, um ſich

und ſeinen nicht arbeitsfähigen Angehörigen den nothdürftigen Lebensunterhalt zu

verſchaffen , und wenn er ſolchen weder aus eigenem Vermögen beſtreiten kann,

noch von einem dazu verpflichteten Verwandten erhält. Den Landesgeſeßen bleibt

vorbehalten, dieſe Befugniß der Gemeinden zu beſchränken .

Die Beſorgniß vor fünftiger Verarmung berechtigt den Gemeindevorſtand

nicht zur Zurückweiſung.

S. 5 .

Offenbart ſich nach dem Anzuge die Nothwendigkeit einer öffentlichen Unter

ſtüßung, bevor der neu Anziehende an dem Aufenthaltsorte einen Unterſtüßungs

wohnſit ( Heimathsrecht) erworben hat , und weiſt die Gemeinde nach , daß die

Unterſtüßung aus anderen Gründen , als wegen einer nur vorübergehenden Arbeits

unfähigkeit nothwendig geworden iſt, ſo kann die Fortſeßung des Aufenthalts

verſagt werden .

S. 6 .

Iſt in den Fällen , wo die Aufnahme oder die Fortſeßung des Aufenthalts

verſagt werden darf, die Pflicht zur Uebernahme der Fürſorge zwiſchen verſchie

denen Gemeinden eines und deſſelben Bundesſtaates ſtreitig, ſo erfolgt die Ent

ſcheidung nach den Landesgeſeßen.

Die thatſächliche Ausweiſung aus einem Orte darf niemals erfolgen, bevor

nicht entweder die Annahme- Erklärung der in Anſpruch genommenen Gemeinde

oder einewenigſtens einſtweilen volſtreckbare Entſcheidung über die Fürſorgepflicht

erfolgt iſt.

S. 7 .

Sind in den in S. 5. bezeichneten Fällen verſchiedene Bundesſtaaten be

theiligt, ſo regelt ſich dasVerfahren nach dem Vertrage wegen gegenſeitiger Ver

pflichtung zur Uebernahme der Auszuweiſenden d. d . Gotha, den 15. Juli 1851. ,

ſowie nach den ſpäteren , zur Ausführung dieſes Vertrages getroffenen Ver

abredungen.

Bis zur Uebernahme Seitens des verpflichteten Staates iſt der Aufenthalts

ſtaat zur Fürſorge für den Auszuweiſenden am Aufenthaltsorte nach den für die

öffentliche Armenpflege in ſeinem Gebiete geſeßlich beſtehenden Grundſägen ver

pflichtet. Ein Anſpruch auf Erſaß der für dieſen Zweck verwendeten Koſten findet

gegen Staats-, Gemeinde- oder andere öffentliche Kaſſen desjenigen Staates,

welchem der Hülfsbedürftige angehört, ſofern nicht anderweitige Verabredungen

beſtehen , nur inſoweit ſtatt, als die Fürſorge für den Auszuweiſenden länger

als frei Monate gedauert hat.

S. 8.
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S. 8.

Die Gemeinde iſt nicht befugt, von neu Anziehenden wegen des Anzugs

eine Abgabe zu erheben . Sie kann dieſelben , gleich den übrigen Gemeinde
einwohnern, zu den Gemeindelaſten heranziehen . ' Ueberſteigt die Dauer des Auf

enthalts nicht den Zeitraum von drei Monaten , ſo ſind die neu Anziehenden

dieſen Laſten nicht unterworfen.

S. 9.

Was vorſtehend von den Gemeinden beſtimmt iſt, gilt an denjenigen

Orten , wo die Laſt der öffentlichen Armenpflege verfaſſungsmäßig nicht der

örtlichen Gemeinde, ſondern anderen gefeßlich anerkannten Verbänden (Armen

kommunen) obliegt, auch von dieſen , ſowie' von denjenigen Gutsherrſchaften,

deren Gutsbezirk ſich nicht in einem Gemeindeverbande befindet.

S. 10 .

Die Vorſchriften über die Anmeldung der neu Anziehenden bleiben den

Landesgeſeßen mit der Maaßgabe vorbehalten , daß die unterlaſſene Meldung nur

mit einer Polizeiſtrafe, niemals aber mit dem Verluſte des Aufenthaltsrechts

(S. 1. ) geahndet werden darf.

S. 11 .

Durch den bloßen Aufenthalt oder die bloße Niederlaſſung, wie ſie das

gegenwärtige Geſeß geſtattet , werden andere Rechtsverhältniſſe, namentlich die

Gemeindeangehörigkeit, das Ortsbürgerrecht, die Cheilnahme an den Gemeinde
nußungen und der Armenpflege, nicht begründet.

Wenn jedoch nach den Landesgeſeßen durch den Aufenthalt oder die Nieder

laſſung, wenn ſolche eine beſtimmte Zeit hindurch ununterbrochen fortgeſegt

worden , das Heimathsrecht (Gemeindeangehörigkeit, Unterſtüßungswohnſib) er

worben wird , behält es dabei ſein Bewenden.

S. 12.

Die polizeiliche Ausweiſung Bundesangehöriger aus dem Orte ihres

dauernden oder vorübergehenden Aufenthalts in anderen , als in den durch dieſes

Geſeß vorgeſehenen Fällen , iſt unzuläſſig.

Jm Uebrigen werden die Beſtimmungen über die Fremdenpolizei durch

dieſes Geſeß nicht berührt .

S. 13 .
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$ . 13 .

Dies Geſet tritt am 1. Januar 1868. in Kraft.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem
Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Schloß Blankenburg , den 1. November 1867 .

(L. S.) Wilhelm.

Gr . v . Bismard -Schönhauſen.

(Nr. 17. )
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(Nr. 17. ) Gefeß, betreffend den Bundeshanshalt für das Jahr 1867. Vom 4. November

1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 2 .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes , nach erfolgter Zuſtimmung des

Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

1

S. 1 .

Das Bundespräſidium wird für das Jahr 1867. zu den Ausgaben

für das Bundeskanzler - Amt, den Bundesrath und die Bundesausſchüſſe

bis zur Höhe von ... 35,275 Thlr.

für den Reichstag bis zur Höhe von .. 54,488

zuſammen 89,763 Thlr.

ermächtigt.

S. 2 .

Die Mittel zur Beſtreitung dieſer Ausgaben ſind durch Beiträge der ein

zelnen Bundesſtaaten nach Maaßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen.

S. 3 .

Ueber die Verwendung derſelben iſt von dem Bundespräſidium dem Bundes.

rathe und dem Reichstage zur Entlaſtung Rechnung zu legen .

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem
Bundes - Jnfiegel.

Gegeben Berlin , den 4. November 1867 .

( L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.

_
_

Rebigirt im Bureau des Bundestanglers.

Berlin, gebrudt in der Königlichen Geheimen Ober . Hofbuchdruđerei

( R. b. Deder ).

0



1
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Bundes - Geſekblatt
des

Norddeutſchen Bundes.

NE 8.

(Nr. 18.) Geſetz über das Poſtweſen des Norddeutſchen Bundes. Vom 2. November

1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 26 .1

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung

des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

Abſchnitt I.

Gewerbemäßige Beförderung von Perſonen und Sachen.

S. 1 .
1

Wer gewerbemäßig auf Landſtraßen Perſonen gegen Bezahlung mit regel

mäßig feſtgeſeßter Abgangs- oder Ankunftszeit und mit unterweges gewechſelten

Transportmitteln befördert, bedarf dann der Genehmigung der Poſtverwaltung,
wenn zur Zeit der Errichtung der Fuhrgelegenheit auf der Beförderungsſtrecke
eine wenigſtens täglich abgehende Perſonenpoft bereits beſteht. Fuhrgelegenheiten,
welche am 1. Januar 1868. bereits errichtet ſind, bedürfen einer Genehmigung

der Poſtverwaltung zu ihrem Fortbeſtehen nicht.

S. 2.

Die Beförderung

1 ) aller verſiegelten , zugenähten oder ſonſt verſchloſſenen Briefe,

2) aller Zeitungen politiſchen Inhalts

gegen Bezahlung von Orten mit einer Poſtanſtalt nach anderen Orten mit einer

Poſtanſtalt des Jn- oder Auslandes iſt verboten .

Wenn Briefe und Zeitungen (Nr. 1. und 2.) vom Auslande eingehen und

nach inländiſchen Orten mit einer Poſtanſtalt beſtimmt ſind, oder durch das

Bundes - Geſetbl. 1867. Ge$

11

Ausgegeben zu Berlin den 9. November 1867,
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Gebiet des Norddeutſchen Bundes tranſitiren follen, ſo müſſen ſie bei der nächſten

inländiſchen Poſtanſtalt zur Weiterbeförderung eingeliefert werden.

Unverſchloſſene Briefe, welche in verſiegelten , zugenähten oder ſonſt ver

ſchloſſenen Packeten befördert werden , ſind den verſchloſſenen Briefen gleich zu

achten. Es iſt jedoch geſtattet, verſiegelten, zugenähten oder ſonſt verſchloſſenen

Packeten , welche auf andere Weiſe, als durch die Poſt befördert werden , ſolche

unverſchloſſene Briefe, Fakturen, Preisfurante, Rechnungen und ähnliche Schrift

ſtücke beizufügen, welche den Inhalt des Packets betreffen.

$ . 3 .

Die Beförderung von Briefen und politiſchen Zeitungen (S. 2.) gegen

Bezahlung durch erpreſſe Boten oder Fuhren iſt geſtattet. Doch darf ein ſolcher

Erpreſſer von nur Einem Abſender abgeſchickt ſein und dem Poſtiwange unter:

liegende Gegenſtände weder von Anderen mitnehmen , noch für Andere zurück

bringen.

S. 4 .

Die Annahme und Beförderung von Briefen und politiſchen Zeitungen

(S. 2.) darf von der Poſt, ſofern die Vorſchriften über Adreſſirung, Verpadung

u . f. 'W. beobachtet ſind, nicht verweigert, insbeſondere darf keine im Gebiete des

Norddeutſchen Bundes erſcheinende politiſche Zeitung , ſo lange überhaupt der

Vertrieb der Zeitungen im Wege des Poſtdebits erfolgt, von demſelben ausge:

ſchloſſen und ebenſowenig darf bei der Normirung der für die Beförderung und

Debitirung der verſchiedenen , im Gebiete des Norddeutſchen Bundes erſcheinenden

Zeitungen zu erhebenden Proviſion nach verſchiedenen Grundſäßen verfahren

werden .

S. 5 .

Hinſichts der Eiſenbahn -Unternehmungen verbleibt es bei den beſonderen

geſeßlichen Vorſchriften. Für die Verbindlichkeit der bereits konzeſſionirten Eiſen

bahngeſellſchaften zum unentgeltlichen Transport von Poſtſendungen bewendet es
bei den Beſtimmungen der Konzeſſions - Urkunden , und bleiben insbeſondere in

dieſer Beziehung die bisherigen Geſeße über den Umfang des Poſtzwanges und

über die Verbindlichkeit der Eiſenbahnen zu Leiſtungen iin Jntereſſe der Poſt

maaßgebend.

Wenn eine bereits konzeſſionirte Eiſenbahngeſellſchaft ihr Unternehmen

durch den Bau neuer Eiſenbahnen erweitert, ſo ſind dieſelben zu gleichen Leiſtun

gen im Intereſſe der Poſt verpflichtet , wie ſolche der urſprünglichen Bahn ob.

liegen , falls nicht in der bereits ertheilten Konzeſſions -Urkunde eine ausdrüdliche

Ausnahme in dieſer Beziehung enthalten iſt.

Bei neu zu konzeſſionirenden Eiſenbahn:Unternehmungen wird das Bundes

präſidium die erforderlichen Anordnungen wegen gleichmäßiger Bemeſſung der

den Eiſenbahnen im Intereſſe der Poſt aufzuerlegenden Verpflichtungen treffen.

Jedoch ſollen dieſe Verpflichtungen nicht über das Maaß derjenigen Verbindlich

feiten hinaufgehen, welche den neu zu erbauenden Eiſenbahnen nach den bisher

in den älteren öſtlichen Landestheilen Preußens geltenden Gefeßen obliegen .

A 6 .
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Abſchnitt II.

Von der Garantie.

S. 6 .

Die Poſtverwaltung leiſtet demAbſender Erſaß für den Verluſt und die

Beſchädigung folgender ihr zur Beförderung reglementsmäßig eingelieferten

Gegenſtände:

1 ) der Geldſendungen,

2) der Packete mit oder ohne Werthsdeklaration ,

3) der Briefe mit deklarirtem Werthe,

und für den Verluſt

4) der reglementsmäßig eingelieferten rekommandirten Sendungen, denen in

dieſer Beziehung Sendungen gleichgeſtellt werden, welche zur Beförderung

durch Eſtafette eingeliefert worden ſind.

Für einen durch verzögerte Beförderung oder Beſtellung dieſer Gegenſtände

entſtandenen Schaden leiſtet die Poſtverwaltung nur dann Erſaß, wenn die

Sache durch verzögerte Beförderung oder Beſtellung verdorben iſt oder ihren

Werth bleibend ganz oder theilweiſe verloren hat. Auf eine Veränderung des

Kurſeś oder marktgängigen Preiſes wird jedoch hierbei keine Rückſicht genommen .

Die Verbindlichkeit der Poſtverwaltung zur Erſaßleiſtung bleibt ausge.

ſchloſſen , wenn der Verluſt, die Beſchädigung oder die verzögerte Beförderung

oder Beſtellung

a) durch die eigene Fahrläſſigkeit des Abſenders, oder

b) durch die unabwendbaren Folgen eines Naturereigniſſes, oder durch die

natürliche Beſchaffenheit des Gutes herbeigeführt worden iſt, oder

c ) auf einer auswärtigen Poſtanſtalt ſich ereignet hat, für welche die Poſt

verwaltung des Norddeutſchen Bundes nicht durch Konvention die Erſap

leiſtung ausdrücklich übernommen hat; iſt jedoch in dieſem Falle die

Einlieferung bei einer Norddeutſchen Poſtanſtalt erfolgt und will der

Abſender ſeine Anſprüche gegen die auswärtige Poſtbehörde geltend

machen, ſo hat die Poſtverwaltung des Norddeutſchen Bundes ihm Bei

ſtand zu leiſten .

Für andere , als die unter Nr. 1. bis 4. bezeichneten Gegenſtände und

insbeſondere für gewöhnliche Briefe wird weder für Verluſt oder Beſchädigung,

noch für verzögerte Beförderung oder Beſtellung Erſaß geleiſtet.

+

$. 7 .

Wenn der Verſchluß und die Emballage der zur Poſt gegebenen Gegen

ſtände bei der Aushändigung an den Empfänger äußerlich unverlegt und zugleich
das11 *
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das bei der Einlieferung , ausgemittelte Gewicht übereinſtimmend befunden wird,

ſo darf dasjenige, was bei der Eröffnung an dem angegebenen Jnhalte fehlt, vonder

Poſtverwaltung nicht vertreten werden . Die ohne Erinnerung geſchehene An

nahme einer Sendung begründet die Vermuthung, daß bei der Aushändigung

Verſchluß und Emballage unverlegt und das bei der Einlieferung ausgemittelte

Gewicht übereinſtimmend befunden worden iſt.

S. 8.

Iſt eine Werthsdeklaration geſchehen , ſo wird dieſelbe bei der Feſtſtellung

des Betrages des von der Poſtverwaltung zu leiſtenden Schadenerſages zum

Grunde gelegt . Beweiſt jedoch die Poſtverwaltung, daß der deklarirte Werth

den gemeinen Werth der Sache überſteigt, ſo hat ſie nur dieſen zu erſeßen . Iſt

in betrüglicher Abſicht zu hoch deklarirt worden , ſo verliert der Abſender nicht

nur jeden Anſpruch auf Schadenerſaß, ſondern iſt auch nach den Vorſchriften der

Strafgeſeße zu beſtrafen.

S. 9 .

Iſt bei Packeten die Deklaration des Werthes unterblieben , ſo vergütet

die Poſtverwaltung im Falle eines Verluſtes oder einer Beſchädigung den wirk

lich erlittenen Schaden, jedoch niemals mehr, als Einen Thaler für jedes Pfund

der ganzen Sendung. Packete, welche weniger als Ein Pfund wiegen , werden

den Packeten zum Gewicht von Einem Pfunde gleichgeſtellt und überſchießende

Pfundtheile für Ein Pfund gerechnet.

S. 10 .

Für einen rekommandirten Brief oder eine andere rekommandirte Sendung,

ſowie für einen zur Beförderung durch Eſtafette eingelieferten Brief oder an

deren Gegenſtand ( S. 6. Nr. 4.) wird dem Abſender im Falle des Verluſtes,

ohne Rückſicht auf den Werth der Sendung, ein Erſaß von vierzehn Thalern

gezahlt . Eine Werthsdeklaration iſt bei dieſen Gegenſtänden nicht zuläſſig.

$. 11 .

Bei Reiſen mit den ordentlichen Poſten leiſtet die Poſtverwaltung

1 ) für den Verluſt oder bei Beſchädigung des reglementsmäßig eingelieferten

Paſſagierguts nach Maaßgabe der SS. 8. unð 9. und

2) wenn ein Reiſender körperlich beſchädigt wird und die Beſchädigung nicht

erweislich durch einen Zufall oder durch Schuld des Reiſenden þerbei.

geführt iſt, für die erforderlichen Kur- und Verpflegungskoſten

Erſaß.

Bei der Ertrapoſtbeförderung findet weder für den Verluſt oder die Be

ſchädigung an Sachen, welche der Reiſende bei ſich führt, noch bei einer för

perlichen Beſchädigung des Reiſenden Entſchädigung Seitens der Poſtverwal:

tung ſtatt.

S. 12 .
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S. 12.

Eine weitere , als die in den ŞS . 8. 9. 10. und 11. nach Verſchiedenheit

der Fälle beſtimmte Entſchädigung wird von der Poſtverwaltung nicht geleiſtet;

insbeſondere findet gegen dieſelbe ein Anſpruch wegen eines durch den Verluſt

oder die Beſchädigung einer Sendung entſtandenen mittelbaren Schadens oder

entgangenen Gewinnes nicht ſtatt.

S. 13 .

Der Anſpruch auf Schadloshaltung gegen die Poſtverwaltung muß in

allen Fällen gegen die Ober - Poſtdirektion , beziehungsweiſe gegen die mit deren

Funktionen beauftragte Poſtbehörde gerichtet werden, in deren Bezirke der Ort

der Einlieferung der Sendung oder der Ort der Einſchreibung des Reiſenden liegt.

S. 14.

Der Anſpruch auf Entſchädigung an die Poſtverwaltung erliſcht mit Ab

lauf von ſechs Monaten vom Tage der Einlieferung der Sendung oder vom

Tage der Beſchädigung des Reijenden an gerechnet. Dieſe Verjährung wird

nicht allein durch Anmeldung der Klage, ſondern auch durch Anbringung der

Reklamation bei der fompetenten Poſibehörde (S. 13.) unterbrochen. Ergeht

hierauf eine abſchlägige Beſcheidung, ſo beginnt vom Empfangederſelben eine

neue Verjährung, welche durch eine Reklamation gegen jenen Beſcheid nicht

unterbrochen wird.

S. 15.

In Fällen des Krieges und gemeiner Gefahr ſind die Poſtanſtalten befugt,

durch öffentliche Bekanntmachung jede Vertretung abzulehnen und Briefe, ſowie

andere Sachen, nur auf Gefahr des Abſenders zur Beförderung zu übernehmen .

In ſolchem Falle ſteht jedoch dem Abſender frei, jich ohne Rückſicht auf die Be

ſtimmungen des S. 2. jeder anderen Transportgelegenheit zu bedienen.

Abſchnitt III.

Beſondere Vorrechte der Poſten .

S. 16.

Die ordentlichen Poſten nebſt deren Beiwagen, ſowie die auf Koſten des

Staates beförderten Kuriere und Eſtafetten, imgleichen die von Poſtbeförderungen

ledig zurückkommenden Poſtfuhrwerke und Poſtpferde, ſowie endlich die Briefträger

und Poſtboten , ſind von Entrichtung der Chauſſees, Wege., Brücken-, Damma

Pflaſter-, Prahm- und Fährgelder und anderer Kommunikations: Abgaben befreit.

Dieſe Befreiung findet auch, jedoch unbeſchadet beſtehender Rechte, gegen die zur
Er
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Erhebung ſolcher Abgaben berechtigten Korporationen , Gemeinden oder Privat:

perſonen ſtatt .

S. 17 .

In beſonderen Fällen , wo die gewöhnlichen Poſtwege gar nicht oder

ſchwer zu paſiren ſind, können die ordentlichen Poſten, ſowie die Kuriere, Ertra

poſten und Eſtafetten ſich der Neben- und Feldwege bedienen, auch über ungehegte

Wieſen und Aecker fahren , unbeſchadet jedoch des Rechtes der Eigenthümer auf

Schadenerſaß.

S. 18

Gegen die ordentlichen Poſten, Kuriere, Ertrapoſten und Eſtafetten iſt keine

Pfändung erlaubt, auch darf diefelbe gegen einen Poſtillon nicht geübt werden,

welcher mit dem ledigen Geſpann zurückehrt . Zuwiderhandlungen werden mit

Geldbuße von zehn Silbergroſchen bis zu zwanzig Thalern beſtraft.

S. 19.

Jedes Fuhrwerk muß den ordentlichen Poſten , ſowie den Ertrapoſten ,

Kurieren und Eſtafetten aufdas übliche Signal ausweichen. Zuwiderhandlungen

werden mit Geldbuße von zehn Silbergroſchen bis zu zehn Thalern beſtraft.

S. 20 .

Das Inventarium der Poſthaltereien darf im Wege des Arreſtes oder

der Exekution nicht mit Beſchlag belegt werden.

$. 21 .

Wenn den ordentlichen Poſten , Kurieren, Extrapoſten oder Eſtafetten unter

weges ein Unfall begegnet, ſo ſind die Anwohner der Straße verbunden , den:

ſelben die zu ihrem Weiterkommen erforderliche Hülfe gegen vollſtändige Ent

ſchädigung ſchleunigſt zu gewähren.

S. 22 .

Die vorſchriftsmäßig zu haltenden Poſtpferde und Poſtillone dürfen zu

den Behufs der Staats-und Kommunalbedürfniſſe zu leiſtenden Spanndienſten

nicht herangezogen werden .

S. 23 .

Die Thorwachen , Thors, Brücken- und Barrierebeamten ſind verbunden,

die Thore und Schlagbäume ſchleunigſt zu öffnen , ſobald der Poſtillon das übliche

Signal giebt. Ebenſo müſſen auf daſſelbe die Fährleute die Üeberfahrt unver

züglich bewirken. Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße von zehn Silber

groſchen bis zu zehnThalern beſtraft.

S. 24 .
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S. 24.

Auf Requiſition der Poſtbehörden haben die Polizei - und Steuerbeamten

zur Verhütung und Entdedung von Poſtübertretungen initzuwirken .

S. 25 .

Die Poſtanſtalten ſind berechtigt, unbezahlt gebliebene Beträge an Perſonen

geld , Porto und Gebühren nad ) den für die Beitreibung öffentlicher Abgaben

beſtehenden Vorſchriften erekutiviſch einziehen zu laſſen.

Dem Erequirten ſteht jedoch die Betretung des Rechtsweges offen.

S. 26 .

Die Beträge, welche in einer Sendung enthalten ſind, die weder an den

Adreſſaten beſtellt, noch an den Abſender zurückgegeben werden kann, oder welche

aus dem Verkaufe der vorgefundenen Gegenſtände gelöſt werden , fließen nach

Abzug des Porto und der ſonſtigen Koſten zurPoſt- Armen- oder Unterſtützungs

faſſe. Meldet ſich der Abſender oder der Adreſſat ſpäter, ſo zahlt ihm die Poſt

Armen- oder Unterſtüßungskaſſe die ihr zugefloſſenen Suinmen, jedoch ohne Zinſen,
zurück.

Nach gleichen Grundſäßen iſt mit zurückgelaſſenen Paſſagier - Effekten zu

verfahren .

Abſchnitt IV .

Strafbeſtimmungen bei Poſt- und Portodefraudationen .

S. 27 .

Mit Geldbuße von fünf bis funfzig Thalern wird beſtraft:

1 ) wer gewerbemäßig Perſonen befördert , ohne die nach § . 1. erforderliche

Genehmigung der Poſtverwaltung zu beſigen , oder wer von den Bedin:

gungen der ihm ertheilten Konzeſſion abweicht;

2) wer unbefugt Briefe oder politiſche Zeitungen gegen Bezahlung (SS. 2. 3.)

befördert.

Wenn die Beförderung in verſiegelten , zugenähten oder ſonſt verſchloſſenen

Packeten erfolgt, ſo trifft die Strafe den Beförderer nur dann, wenn er den

verbotwidrigen Inhalt des Packetes zu erkennen vermochte.

S. 28 .

Wird das in §. 1. ausgeſprochene Verbot des Wechſels der Transport

mittel durch den Anſchluß mehrerer für ſich erlaubter Fuhrgelegenheiten um

gangen , ſo hat jeder Unternehmer, wenn er auf geſchehene Aufforderung der
Poſt
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1

Poſtverwaltung den Anſchluß der Fahrten nicht einſtellt, die Strafe des S. 27 .
verwirkt .

S. 29 .

Jm erſten Rückfalle wird die Strafe (SS. 27. 28.) verdoppelt , und bei

ferneren Rückfällen auf das Vierfache erhöht.

Jm Rückfalle befindet ſich derjenige , welcher, nachdem er wegen einer der

in den SS. 27. und 28. bezeichneten Uebertretungen vom Gerichte oder im Ver

waltungswege zur Strafe rechtsfräftig verurtheilt worden iſt, innerhalb der

nächſten fünf Jahre nach der Verurtheilung eine dieſer Uebertretungen verübt.

S. 30 .

Mit dem vierfachen Betrage des defraudirten Porto , jedoch niemals unter

einer Geldbuße von Einem Thaler, wird beſtraft:

1 ) wer Briefe oder politiſche Zeitungen , den Beſtimmungen des . 2. zu.

wider , auf andere Weiſe, als durch die Poſt, gegen Bezahlung verſchickt;

2) wer Gegenſtände unter Streifband oder Kreuzband zur Verſendung mit

der Poſt einliefert, welche überhaupt oder wegen verbotener Zuſäße unter

Streifband nicht verſandt werden dürfen ;

3) wer ſich zu einem portopflichtigen Schreiben einer, von der Entrichtung
des Porto befreienden Bezeicinung bedient oder ein ſolches Schreiben in

eine Sendung verpackt, welche beſtimmungsmäßig unter einer portofreien
Rubrif befördert wird;

4) wer Poſtfreimarken oder geſtempelte Briefcouverts nach ihrer Ent

werthung zur Franfirung einer Sendung benußt. Inwiefern in dieſem

Falle wegen hinzugetretener Vertilgung des Entwerthungszeichens eine

härtere Štrafé verwirkt iſt, wird nach den allgemeinen Strafgeſeßen

beurtheilt ;

5) wer Vriefe oder andere Sachen zur Umgehung der Portogefälle einem

Poſtbeamten oder Poſtilon zur Mitnahme übergiebt.

1

S. 31 .

Im erſten Rückfalle wird die Strafe (S. 30.) verdoppelt und bei ferneren

Rückfällen auf das Vierfache erhöht .

Jm Rücfalle befindet ſich derjenige , welcher, nachdem er wegen einer der

in dem S.30. bezeichneten Uebertretungen vom Gerichte oder im Verwaltungs

wege zur Strafe rechtskräftig verurtheilt worden iſt, innerhalb der nächſten fünf

Jahre nach der Verurtheilung eine dieſer Uebertretungen verübt .

$ . 32 .

Wer wiſſentlid ), um der Poſtkaſſe das Perſonengeld zu entziehen , unein
ge
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getragen mit der Poſt reiſt, wird mit dem vierfachen Betrage des defraudirten

Perſonengeldes , jedoch niemals unter einer Geldbuße von Einem Thaler, beſtraft.

S. 33 .

Jn den S. 30. unter Nr. 2. bis 4. beſtimmten Fällen iſt die Strafe mit

der Einlieferung der Sendung zur Poſt verwirkt.

S. 34.

Außer der Strafe muß in den Fällen des S. 30. das Porto , welches für

die Beförderung derGegenſtände der Poſt zu entrichten geweſen wäre, undin

dem Falle des S.32. das defraudirte Perſonengeld gezahlt werden. In dem

§. 27. unter Nr. 2. und S. 30. unter Nr. 1. beſtimmten Falle haften der Ab

ſender und der Beförderer für das Porto ſolidariſch.

S. 35 .

Kann die verwirkte Geldbuße nicht beigetrieben werden , ſo tritt eine ver

hältnißmäßige Freiheitsſtrafe ein . Die Dauer derſelben ſoll von dem Richter ſo

beſtimmt werden , daß der Betrag von Einem Thaler bis zu zwei Thalern einer

Gefängniſſtrafe von Einem Tagegleich geachtet wird. Die Freiheitsſtrafe beträgt

mindeſtens Einen Tag , zu vier und zwanzig Stunden gerechnet, und höchſtens

ſechs Wochen .

S. 36.

HatJemand mehrere Poſt- oder Porto-Uebertretungen begangen, ſo kommen

die ſämmtlichen dadurch begründeten Strafen zur Anwendung .

Der Verſuch einer Poſt- oder Porto .Uebertretung und die Theilnahme

an derſelben bleiben ſtraflos.

S. 37 .

Poſt- und Porto - Uebertretungen (SS. 27. bis 32.) verjähren in Einem

Jahre , von dem Tage an gerechnet, an welchem ſie begangen ſind.

Die Vorladung des Beſchuldigten zu ſeiner Verantwortung im Verwal

tungswege unterbricht die Verjährung.

S. 38.

Die Poſtbehörden und Poſtbeamten, welche eine Uebertretung entdecken ,

find befugt , die dabei vorgefundenen Briefe oder andere Sachen, welche Gegen

ſtand der Uebertretung ſind, in Beſchlag zu nehmen und ſo lange ganz oder

theilweiſe zurückzuhalten , bis entweder die defraudirten Poſtgefälle, die Geldſtrafe

und die Koſten gezahlt oder durch Kaution ſicher geſtellt ſind. Dieſe Vorſchrift

findet auch Anwendung auf die Pferde und Wagen , mit welchen ein Fuhrmann

bei der Verübung einer der in dem S. 27. bezeichneten Uebertretungen betroffen wird.

Bundes.Geſetbl. 1867 . 12 S. 39.
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S. 39.

Die in den SS. 27. bis 32. beſtimmten Geldbußen fließen zur Poſt-Armen

oder Unterſtüßungskaſſe.

Abſchnitt V.

Strafverfahren bei Poſt- und Porto - Defraudationen.

S. 40.

Die Unterſuchung in Poſt- und Porto - Defraudationsſachen wird ſummas

riſch von den Poſtanſtalten oder von den Bezirks -Aufſichtsbeainten geführt und

darauf im Verwaltungswege von den Ober- Poſtdirektionen , beziehungsweiſe

von den mit deren Funktionen beauftragten Poſtbehörden , entſchieden. Dieſe

können jedoch, ſo lange noch kein Strafbeſcheið erlaſſen worden iſt, die Verwei

ſung der Sache zum gerichtlichen Verfahren verfügen und ebenſo kann der An

geſchuldigte während der Unterſuchung bei der Poſtbehörde, und binnen zehn

Tagen präfluſiviſcher Friſt, nach Eröffnung des von legterer abgefaßten Straf

beſcheides, auf rechtliches Gehör antragen. Dieſer Antrag iſt an die Poſtbehörde

zu richten . Der Strafbeſcheid wird alsdann als nicht ergangen angeſehen.

Einer ausdrücklichen Anmeldung der Berufung auf rechtliches Gehör wird

es gleich geachtet , wenn der Angeſchuldigte auf die Vorladung der Poſtbehörde

nicht erſcheint oder die Auslaſſung vor derſelben verweigert.

S. 41 .

Bei den Unterſuchungen im Verwaltungsweg
e

werden die Betheiligten

mündlich verhört und ihre Ausſagen zu Protokoll genommen.

S. 42 .

Die Vorladungen geſchehen durch die Beamten oder Unterbeamten der

Poſtanſtalten, oder auf deren Requiſition nach den für gerichtliche Jnſinuationen

beſtehenden Vorſchriften.

S. 43 .

Die Zeugen ſind verbunden , den an ſie von den Poſtbehörden ergebenden

Vorladungen Folge zu leiſten. Wer ſich deſſen weigert, wird dazu auf Re

quiſition der Poſtbehörden durch das Gericht in gleicher Art, wie bei gericht

lichen Vorladungen , angehalten.

S. 44.

In Sachen , wo die höchſte zuläſſige Geldbuße den Betrag von 50 Thalern

überſteigt, muß dem Angeſchuldigten auf Verlangen eine Friſt von acht Tagen

bis
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bis vier Wochen- zur Einreichung einer ſchriftlichen Vertheidigung geſtattet
werden.

S. 45 .

Findet die Ober - Poſtdirektion , beziehungsweiſe die mit deren Funktionen

beauftragte Poſtbehörde, die Anwendung einer Strafe nicht begründet, ſo ver
fügt ſie die Zurüdlegung der Akten.

S. 46 .

Dem Strafbeſcheide müſſen die Entſcheidungsgründe beigefügt ſein. Auch

iſt darin der Angeſchuldigte ſowohl mit dem ihm dagegen zuſtehenden Rechts

mittel, als auch mit der Straferhöhung, welche er im Falle der Wiederholung

der Uebertretung zu erwarten hat, bekannt zu machen.

Der Strafbeſcheid iſt durch die Poſtanſtalt dem Angeſchuldigten entweder

zu Protokoll zu publiziren oder in der für die Vorladung vorgeſchriebenen Form

zu inſinuiren.

S. 47.

Der Angeſchuldigte kann , wenn er von der Befugniß zur Berufung auf

richterliche Entſcheidung keinen Gebrauch machen will, gegen den Strafbeſcheið

den Rekurs an die oberſte Poſtbehörde des Norddeutſchen Bundes ergreifen.

Dies muß jedoch binnen zehn Tagen präfluſiviſcher Friſt nach der Eröffnung

des Strafbeſcheides geſchehen und ſchließt fernerhin jedes gerichtliche Verfahren

aus . Der Rekurs iſt durch Anmeldung bei einer Poſtbehörde gewahrt.

Wenn mit der Anmeldung des Refurſes nicht zugleich deſſen Rechtferti

gung verbunden iſt , ſo wird der Angeſchuldigte durch die Poſtanſtalt aufgefor

dert , die Ausführung ſeiner weiteren Vertheidigung in einem nicht über vier

Wochen hinaus anzuſeßenden Termine zu Protokoll zu geben , oder bis dahin

ſchriftlich einzureichen .

S. 48 .

Die Verhandlungen werden hiernächſt zur Abfaſſung des Rekursreſoluts

an die kompetente Behörde eingeſandt. Hat jedoch der Angeſchuldigte zur Recht

fertigung des Rekurſes neue Thatſachen oder Beweismittel, deren Aufnahme er

heblich befunden wird, angeführt, ſo wird mit der . Inſtruktion "nach den für die

erſte Inſtanz gegebenen Beſtimmungen verfahren .

S. 49 .

Das Rekursreſolut, welchem die Entſcheidungsgründe beizufügen ſind, wird

an die betreffende Poſtbehörde befördert und nach erfolgter Publikation oder Jn

ſinuation vollſtreckt.

S. 50.

Mit der Verurtheilung des Angeſchuldigten zu einer Strafe, durch Straf

12 be
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beſcheid oder Rekursreſolut, iſt zugleich die Verurtheilung deſſelben in die baaren

Auslagen des Verfahrens auszuſprechen.

Bei der Unterſuchung im Verwaltungswege kommen außer den baaren

Auslagen an Porto , Stempel , Zeugengebühren u . ſ. w . keine Koſten zum

Anſage.

Der Angeſchuldigte, welcher wegen Poſt- oder Portodefraudation zu

einer Strafe gerichtlich verurtheilt wird , hat auch die durch das Verfahren im

Verwaltungswege entſtandenen Koſten zu tragen.

S. 51 .

Die Vollſtreckung der rechtskräftigen Erkenntniſſe geſchieht nach den für

die Vollſtreckung ſtrafgerichtlicher Erkenntniſſe im Allgemeinen beſtehenden Vor:

ſchriften , die Vollſtreckung der Reſolute aber von der Poſtbehörde, welche dabei

nach denjenigen Vorſchriften zu verfahren hat, welche für' dié Exekution der im

Verwaltungswege feſtgeſeßten Geldſtrafen ertheilt ſind.

Die Poſtbehörde kann nach Umſtänden der Vollſtreckung Einhalt thun,

und die Gerichtsbehörden haben ihren desfallfigen Anträgen Folge zu geben.

S. 52.

Zur Beitreibung von Geldbußen darf ohne Zuſtimmung des Verurtheilten ,

inſofern dieſer ein Jnländer iſt, kein Grundſtück ſubhaſtirt werden.

S. 53.

Der Verurtheilte kann von der ſtatt der Geldbuße bereits in Vollzug ge

ſegten Freiheitsſtrafe ſich nur durch Erlegung des vollen Betrages der erkannten

Geldbuße befreien.

Abſchnitt vi.

Allgemeine Beſtimmungen.

S. 54 .

Was ein Briefträger oder Poſtbote über die von ihm geſchehene Be
ſtellung auf ſeinen Dienſteid anzeigt, iſt ſo lange für wahr und richtig anzu

nehmen, bis das Gegentheil überzeugend nachgewieſen wird.

S. 55.

Die Poſtverwaltun
g

iſt für die richtige Beſtellung nicht verantwortlich,

wenn der Adreſſat erklärt hat, die an ihn eingehenden Poſtſendungen ſelbſt ab

zuholen oder abholen zu laſſen . Auch liegt in dieſem Falle der Poſtanſtalt eine

Prüfung der Legitimation desjenigen , welcher ſich zur Abholung meldet , nicht

ob,
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ob , ſofern nicht auf den Antrag des Adreſſaten zwiſchen dieſem und der Poſt

anſtalt ein desfallfiges beſonderes Abkommen getroffen worden iſt.

S. 56.

Die Poſtverwaltung iſt, nachdem ſie das Formular zum Ablieferungsſchein

dem Adreſſaten hat ausliefern laſſen , nicht verpflichtet, die Aechtheit der Unter:

ſchrift und des etwa hinzugefügten Siegels unter dem mit dem Namen des

Adreſſaten unterſchriebenen und beziehungsweiſe unterſiegelten Ablieferungsſcheine

zu unterſuchen und die Legitimation desjenigen zu prüfen , welcher unter Vor

legung des vollzogenen Ablieferungsſcheines, oder beinicht deklarirten Sendungen

unter Vorlegung der Begleitadreſſe, die Aushändigung der Sendung verlangt.

S. 57 .

Das Bundespräſidium iſt ermächtigt, durch ein von demſelben zu erlaſſen

des und mittelſit der für die Publikation amtlicher Bekanntmachungen der Bes

hörden beſtimmten Blätter zur öffentlichen Kenntniß zu bringendes Reglement,

deſſen Beſtimmungen als ein Beſtandtheil des zwiſchen dem Abſender oder Rei

ſenden einerſeits und der Poſtverwaltung andererſeits eingegangenen Vertrages
erachtet werden ſollen , die weiteren bei Benußung der Poſten zu Verſendungen

und Reiſen zu beobachtenden Vorſchriften zu treffen, insbeſondere

1 ) die Einlieferung der abzuſendenden Gegenſtände an die Poſt, deren Rück

forderung von Seiten des Abſenders und die Beſtellung der durch die

Poſt beförderten Gegenſtände, ſowie die Behandlung nicht beſtellbarer

Sendungen zu regeln ;

2) die Gegenſtände zu bezeichnen, welche als zur Beförderung mit der Poſt

nicht geeignet zurücgewieſen werden dürfen oder zurückgewieſen werden

müſſen ;

3) die Bedingungen und Gebühren für baare Einzahlungen, Poſtanweiſungen,

Vorſchußſendungen, Streif- oder Kreuzbandſendungen , Sendungenmit

Waarenproben oder Muſtern , offene Karten und rekommandirte Sen

dungen , ferner für Beſtellung der Erpreßbriefe, der Stadtbriefe und der

Packete, beziehungsweiſe der Werthſendungen , durch Faktageboten, ſowie

für die ' Landbriefbeſtellung zu beſtimmen ;

4) die Eſtafetten - Beförderung zu ordnen ;

5) die Bedingungen feſtzuſeßen , unter denen Reiſende mit den ordentlichen

Poſten oder mit Extrapoſt befördert werden und zu beſtimmen, was auf

den einzelnen Kurſen an Perſonengeld zu entrichten iſt;

auch

6) die zur Aufrechthaltung der Ordnung, der Sicherheit und des Anſtandes

auf den Poſten und in den Paſſagierſtuben nöthigen polizeilichen Anord

nungen zu treffen.

1

S. 58.
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S. 58.

Alle bisherigen allgemeinen und beſonderen Beſtimmungen über Gegen

ſtände, worüber das gegenwärtige Geſet verfügt, ſoweit jene Beſtimmungen nicht

auf Staatsverträgen und Konventionen mit dem Auslande beruhen , werden

hierdurch aufgehoben.

Das Briefgeheimniß iſt unverleßlich. Die bei ſtrafgerichtlichen Unter

ſuchungen und in Konkurs- und civilprozeſſualiſchen Fällen nothwendigen Aus

nahmen ſind durch ein Bundesgeſet feſtzuſtellen . Bis zu dem Erlaß eines

Bundesgeſeges werden jene Ausnahmen durch die Landesgeſeße beſtimmt.

S. 59.

Das gegenwärtige Gefeß tritt mit dem 1. Januar 1868. in Kraft.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem
Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin, den 2. November 1867.

(L. S.) Wilhelm

Gr. v . Bismard -Schönhauſen.

(Nr. 19. )
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( Nr. 19. ) Geſeß über das Poſttarweſen im Gebiete des Norddeutſchen Bundes. Vom

4. November 1867.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 26.

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des

Bundesrathes und des Reichstages, was folgt :

S. 1 .

Porto für Briefe.

Das Porto beträgt für den frankirten gewöhnlichen Brief auf alle Ent

fernungen

bis zum Gewichte von Einem Loth Zollgewicht einſchließlich 1 Sgr. ,

bei größerem Gewicht 2

Bei unfrankirten Briefen tritt ein Zuſchlagporto von 1 Sgr. , ohne Unter

ſchied des Gewichts des Briefes, hinzu. Daſſelbe Zuſchlagporto wird bei unzu :

reichend frankirten Briefen neben dem Ergänzungsporto in Anſatz gebracht.

Portopflichtige Dienſtbriefe werden mit Zuſchlagsporto alsdann nicht bes

legt, wenn die Eigenſchaft derſelben als Dienſtſache durch ein von der oberſten

Poftbehörde feſtzuſtellendes Zeichen auf dem Couvert vor der Poſtaufgabe
erkennbar gemacht worden iſt.

S. 2.

Pacetporto.

Das Packetporto wird nach der Entfernung und nach dem Gewichte der

Sendung erhoben.

Die Entfernungen werden nach geographiſchen Meilen , zu 15 auf einen

Aequatorgrad , beſtimmt. Das Poſtgebiet wird in quadratiſche Tarfelder von

höchſtens 2 Meilen Seitenlänge eingetheilt. Der direkte Abſtand des Diagonal

kreuzpunktes des einen Quadrats von dem des anderen Quadrats bildet die

Entfernungsſtufe, welche fürdie Tafirung der Sendungen von den Poſtanſtalten

des einen nach denen des anderen Quadrats maaßgebend iſt. Die bei den Ent

fernungsſtufen ſich ergebenden Bruchmeilen bleibenunberückſichtigt.

Das Gewichtsporto beträgt:

pro Zolpfund:

bis 5 Meilen5 2 Pf.,

über 5 bis 10 Meilen 4

10 15 6

über

Meilen .....

$

$ $ s
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1

8 Pf. ,1
0

5 $

5

s S

3

über 15 bis 20 Meilen

20 25

25 30
1 Sgr. -

30 40 1 2

40 50 1 4

50 60 1 6

60 70 1 8

70 80 1 10

80 90 2

90 100 2 2

100 120 2 4

. 120 : 140 2 6 .

140 160 2 8

160 Meilen .... 2 10

Ueberſchießende Gewichtstheile unter einem Pfunde weit für ein volles

Pfund gerechnet.

Als Minimalfäße für ein Packet werden bis 5 Meilen 2 Sgr. , über

5 bis 15 Meilen 3 Sgr., über 15 bis 25 Meilen 4 Sgr. , über 25 bis 50

Meilen 5 Sgr. , und über 50 Meilen auf alle Entfernungen 6 Sgr. erhoben.

Der Päckerei-Sendung muß eine, den reglementariſch zu erlaſſenden Vor

ſchriften entſprechende Begleitadreſſe beigefügt ſein , für welche beſonderes Porto

nicht in Anſaß kommt.

Wenn mehrere Packete zu derſelben Begleitadreſſe gehören, wird für jedes

einzelne Packet die Tage ſelbſtſtändig berechnet.

$

S. 3 .

Porto und Aſſekuranzgebühr für Sendungen mit deklarirtem

Werthe.

Für Sendungen mit deklarirtem Werthe 'wird erhoben :

a ) Porto , und zwar :

1 ) für Briefe , ohne Unterſchied der Schwere derſelben , auf die nach

S. 2. ermittelten Entfernungen :

bis 5 Meilen 1 } Sgr.,

über 5 bis 15 2

15 25 3

25 50 4

50 Meilen

2) für

5 s
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2) für Pacete und die dazu gehörige Begleitadreſſe:

der nach §. 2. fich ergebende Betrag;
und

über 50

1 Sgr. 1 Sgr.

>
. . . . .

.

b) Aſſekuranzgebühr.

Dieſelbe beträgt auf die nach § . 2. ermittelten Entfernungen und nach

Maaßgabe des deklarirten Werths :

bis 50 Thaler
bei größerenSummen

bis 100 Thaler pro 100 Thaler

bis 15 Meilen ... } Sgr.

über 15 bis 50 Meilen ... 1 2 2

50 Meilen .. 2 3

Ueberſteigt die deklarirte Summeden Betrag von 1000 Thalern,

ſo wird für den Mehrbetrag die Hälfte der obigen Aſſekuranzgebühr

fäße erhoben .

Wenn mehrere Packete mit deklarirtem Werthe zu einer Begleit

adreſſe gehören, wird für jedes Pacet die Aſſekuranzgebühr ſelbſtſtändig

berechnet.

S. 4 .

Abrundung und Umrechnung.

Die bei der Berechnung des Porto fich ergebenden Bruchtheile eines

Silbergroſchens werden auf ki ž oder ganze Silbergroſchen abgerundet.Ž *

In den Gebieten mit anderer als derjenigen Währung , welche den vor

ſtehenden Tariffäßen zum Grunde liegt, ſind die aus obigem Tarif ſich ergeben

den Portobeträgein die landesübliche Münzwährung möglichſt genau umzurechnen .

Stellen ſich hierbei Bruchtheile heraus, ſo erfolgt die Erhebung mit dem nächſt

höheren darſtellbarenBetrage. In den Gebieten mit Guldenwährung wird bei

einfachen frankirten Briefendem Portoſaße von 1 Sgr. der Betrag von 3 Kreu

zern gegenübergeſtellt.

S. 5 .

Couvertiren an die Poſtanſtalten.

Werden Briefe oder andere Gegenſtände vom Abſender an eine Poſtanſtalt

zum Vertheilen couvertirt, ſo kommt für jede im Couvert enthaltene Sendung

das tarifmäßige Porto in Anſaß.

S. 6.

Termin der Zahlung.

Die Poſtanſtalten dürfen Briefe, Scheine, Sachen 2c. an die Adreſſaten

erſt dann aushändigen, wenn die Zahlung der Poſtgefälle erfolgt iſt,es ſei denn,
daß eine terminweiſe Abrechnung darüber zwiſchen der Poſtanſtalt und dem

Adreſſaten verabredet wäre.

Bundes.Gefeßbl. 1867. * 13 S. 7.
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$. 7.

Nachforderung von Porto.

Nachforderungen an zu wenig bezahltem Porto iſt der Korreſpondent nur

dann zu berichtigen verbunden, wenn ſolche innerhalb Eines Jahres nach der Auf

gabe der Sendung angemeldet werden.

S. 8 .

Abſchaffung von Nebengebühren.

Für die Abtragung der mit den Poſten von weiterher gekommenen und

nach dem Ortsbeſtellbezirke der Poſtanſtalten gerichteten Briefe obne deklarirten

Werth , Sendungen unter Band, offenen Karten, Sendungen mit Waarenproben

oder Muſtern , rekommandirten Sendungen , Begleitadreſſen zu Packeten , Poſt

anweiſungen und Formulare zu Ablieferungsſcheinen wird eine Beſtellgebühr nicht

erhoben.

Gebühren für Poſtſcheine über die Einlieferung von Sendungen zur Poſt

und Gefachgebühren für abzuholende Briefe oder ſonſtige Gegenſtände, desgleichen

Packkammergeld, werden aufgehoben.

S. 9.

Verkauf von Freimarken und Frankocouverts Seitens der Poſts

anſtalten .

Die Poſtanſtalten haben, nach näherer Anordnung der Bundes . Poſt

verwaltung, Freimarken zur Frankirung der Poſtſendungen bereit zu halten und

zu demſelben Betrage abzulaſſen, welcher durch den Frankoſtempel bezeichnet iſt.

Die Poſtanſtalten ſollen ermächtigt ſein , auch mit dem Abſatz von Frankocouverts

ſich zu befaſſen, für welche außer dem durch den Frankoſtempel bezeichneten Werth .

betrage eine den Herſtellungskoſten der Couverts entſprechende Entſchädigung ein .

gehoben wird .

S. 10 .

Proviſion für Zeitungen.

Die Proviſion für Zeitungen beträgt 25 Prozent des Einkaufspreiſes mit

der Ermäßigung auf 123 Prozent bei Zeitungen , die ſeltener als monatlich vier
mal erſcheinen.

S. 11 .
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S. 11 .

Tarife für den Verkehr mit anderen Poſtgebieten.

Die Tarife für den Verkehr mit anderen Poſtgebieten richten fich nach

den betreffenden Poſtverträgen.

S. 12

Aufhebung bisheriger Beſtimmungen.

Alle bisherigen allgemeinen und beſonderen Beſtimmungen über Gegen.

ſtände, worüber das gegenwärtige Gefeß verfügt, werden hierdurch aufgehoben.

S. 13.

Anfangstermine.

Das gegenwärtige Geſeß tritt mit dem 1. Januar 1868. in Kraft.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedructem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 4. November 1867 .

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.5

Redigirt im Bureau des Bundestangler8.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober .Hofbudbruderei

(R. v. Deder).
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I

BundesGcicblatt
des

Norddeutiden Bundes.

No 9.

(Nr. 20.) Vertrag zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde, Bayern, Württemberg, Baden und

Heſſen , die Fortdauer des zoll- und Handelsvereins betreffend. Vom

8. Juli 1867.

eine Majeſtät der König von Preußen im Namen des Norddeutſchen Bundes,

Seine Majeſtät der König von Bayern,Seine Majeſtät der König von Württem

berg, Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden und Seine Königliche

Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei Rhein für die zu dem Norddeutſchen

Bunde nicht gehörenden Theile des Großherzogthums , von der Abſicht geleitet,

die Fortdauer des Deutſchen Zoll- und Handelsvereins ſicher zu ſtellen und deſſen

Einrichtungen in einer den gegenwärtigen Bedürfniſſen entſprechenden Weiſe fort:

zubilden, haben Verhandlungen eröffnen laſſen und zu Bevollmächtigten ernannt,
und zwar :

Seine Majeſtät der König von Preußen :

Allerhöchſtihren Wirklichen Geheimen Rath Johann Friedrich von

Pommer Eſche,

Allerhöchſtihren Miniſterialdirektor Alejander May von Philipsborn

und

Allerhöchſtihren Miniſterialdirektor Martin Friedrich Rudolph Del .

brück;

und von den übrigen Mitgliedern des Norddeutſchen Bundes :

Seine Majeſtät der König von Sachſen :

Allerhöchſtihren Geheimen Finanzrath Julius Hans von Thümmel ;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei Rhein :

Allerhöchyſtihren Geheimen Ober-Steuerrath Ludwig Wilhelm Ewald ;

Bundes . Geſetbl. 1867.
die

Ausgegeben zu Berlin den 13. November 1867.

14
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die außer Seiner Majeſtät dem Könige von Preußen bei •dem Thüringi

ſchen Zoll- und Handelsvereine betheiligten Souveraine, nämlich :

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Sachſen .
Weimar - Eiſenach,

Seine Hoheit der Herzog von Sachſen - Meiningen ,

Seine Hoheit der Herzog von Sachſen - Altenburg ,

Seine Hoheit der Herzog von Sachſen - Koburg - Gotha ,

Seine Durchlaucht der Fürſt von Schwarzburg-Rudol

ſtadt,

Seine Durchlaucht der Fürſt von Schwarzburg-Sonders

hauſen ,

Seine Durchlaucht der Fürſt von Reuß älterer Linie,

Seine Durchlaucht der Fürſt von Reuß jüngerer Linie :

den Großherzoglich Sächſiſchen Wirklichen Geheimrath Guſtav

35on ;

Seine Hoheit der Herzog von Braunſchweig - Lüneburg :

Höchſtihren Miniſter - Reſidenten an dem Königlich Preußiſchen Hofe,

Geheimen Rath Dr. Friedrich Auguſt von Liebe ;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg :

den Herzoglich Braunſchweigiſchen Miniſter - Reſidenten , Geheimen Rath

Dr. Friedrich Auguſt von Liebe ;

ferner:

Seine Majeſtät der König von Bayern :

Allerhöchſtihren Miniſterialrath Wilhelm Weber

und

Alerhöchſtihren Ober - Zollrath Georg Ludwig Carl Gerbig ;

Seine Majeſtät der König von Württemberg:

Allerhöchſtihren Kammerherrn , außerordentlichen Geſandten und bevoll.

mächtigten Miniſter an dem Königlich Preußiſchen Hofe, Geheimen

Legationsrath Friedrich Heinrich Carl Freiherrn von Spişemberg

und

Allerhöchſtihren Finanzrath Carl Victor Riede ;

Seine
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Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden :

Allerhöchſtihren Staatsminiſter der Finanzen und Präſidenten des Staats

miniſteriums Carl Mathy ;

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei Rhein

für die zu dem Norddeutſchen Bunde nicht gehörenden Theile des Groß

herzogthums:

Allerhöchſtihren Geheimen Ober -Steuerrath Ludwig Wilhelm Ewald ;

von welchen Bevollmächtigten , unter dem Vorbehalt der Ratifikation , folgender

Vertrag abgeſchloſſen worden iſt:

Artikel 1 .

Die vertragenden Theile ſeßen den , Behufs eines gemeinſamen Zoll- und

Handelsſyſtems errichteten , auf dem Vertrage über die Fortdauer des Zoll

und Handelsvereins vom 16. Mai 1865. beruhenden Verein bis zum legten

Dezember 1877. fort.

Bis dahin bleiben die Zollvereinigungs - Verträge vom 22. und 30. März

und 11. Mai 1833., vom 12. Mai und 10. Dezember 1835., vom 2. Januar

1836. , vom 8. Mai, 19. Oktober und 13. November 1841. , vom 4. April 1853.

und vom 16. Mai 1865., nebſt den zu ihnen gehörenden Separatartikeln zwiſchen

den vertragenden Theilen ferner in Kraft, ſoweit ſie bisher noch in Kraft waren

und nicht durch die folgenden Artikel abgeändert ſind .

Mit dieſen Beſchränkungen und vorbehaltlich der Verabredung im Artikel 6 .

finden dieBeſtimmungen der gedachten Verträge auch auf diejenigen zum Nord

deutſchen Bunde gehörenden Staaten und Gebietstheile Anwendung, welche dem

Zoll- und Handelsvereine noch nicht angehörten .

Artikel 2 .

In dem Geſammtverein bleiben diejenigen Staaten oder Gebietstheile ein

begriffen , welche dem Zoll- und Handelsſyſteme der vertragenden Theile oder

eines "von ihnen angeſchloſſen ſind , unter Berückſichtigung ihrer auf den Anſchluß

verträgen beruhenden beſonderen Verhältniſſe.

Artikel 3 .

Ueber die Gemeinſchaft der Geſebgebung und der Verwaltungseinrichtungen

iſt zwiſchen den vertragenden Theilen Folgendes verabredet worden:

S. 1 .

In den Gebieten der vertragenden Theile ſollen übereinſtimmende Geſeße

über Eingangs- und Ausgangsabgaben , ſowie über die Durchfuhr beſtehen,

dabei jedoch diejenigen Modifikationen zuläſſig ſein, welche, ohne dem gemeinſamen

Zwecke Abbruch zu thun, aus der Eigenthümlichkeit der allgemeinen Geſeßgebung
eines14 *
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eines jeden Theil nehmenden Staates oder aus lokalen Intereſſen ſich als noth

wendig ergeben. Bei dem Zoltarife namentlich ſollen hierdurch in Bezug auf

einzelne, weniger für den größeren Handelsverkehr geeignete Gegenſtände ſolche

Abweichungen von den allgemein angenommenen Erhebungsſägen, welche für

einzelne Staaten als vorzugsweiſe wünſchenswerth erſcheinen , nicht ausgeſchloſſen

ſein , ſofern ſie auf die allgemeinen Intereſſen des Vereins nicht nachtheilig
einwirken.

Von der Durchfuhr werden Abgaben nicht erhoben und es treten die

Verabredungen außer Wirkſamkeit, welche in den im Artikel 1. genannten Ver

trägen über die Durchgangsabgaben getroffen ſind.

$ . 2 .

Der gemeinſchaftliche Zolltarif wird in zwei Hauptabtheilungen, und zwar

nach dem durch den Münzvertrag vom 24. Januar 1857. feſtgeſtellten Dreißig

Thalerfuße und Zweiundfünfzig -und -einhalb -Guldenfuße ausgefertigt.

Die Einheit für das gemeinſchaftliche Zollgewicht bildet der in ſämmt

lichen Vereinsſtaaten, mit Ausnahme des Königreichs Bayern , als allgemeines

Landesgewicht beſtehende Zentner " (50 Kilogramme). Es wird daberim ge

ſammten Vereine die Deklaration, Verwiegung und Verzollung der nach dein

Gewichte zollpflichtigen Gegenſtände ausſchließlich nach jenem Gewichte geſchehen.

S. 3.

Inden Gebieten der vertragenden Theile ſollen übereinſtimmende Geſeße

über die Beſteuerung des im Umfange des Vereins gewonnenen Salzes und

aus Rüben bereiteten Zuckers beſtehen .

Die vertragenden Theile ſind darüber einverſtanden , daß , wenn die

Fabrikation von Zucker oder Syrup aus anderen inländiſchen Erzeugniſſen , als

aus Rüben , z . B. aus Stärke , im Zollvereine einen erheblichen Umfang ge

winnen ſollte , dieſe Fabrikation ebenfalls in ſämmtlichen Vereinsſtaaten einer

übereinſtimmenden Beſteuerung nach den für die Rübenzuckerſteuer verabredeten

Grundfäßen zu unterwerfen ſein würde.

S. 4 .

Der im Umfange des Vereins gewonnene oder zubereitete Tabac ſoll einer

übereinſtimmenden Beſteuerung unterworfen werden .

S. 5 .

In den Gebieten der vertragenden Theile ſollen übereinſtimmende Maaß.

regeln zum Schuße des gemeinſchaftlichen Zollſyſtems gegen den Schleichhandel

und der inneren Verbrauchsabgaben gegen Hinterziehungen beſtehen .

S. 6 .

Die Verwaltung der in den SS . 1. 3. und 4. bezeichneten Abgaben und

die
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die Organiſation der dazu dienenden Behörden ſoll in allen Ländern des Ge

ſammtvereins, unter Berückſichtigung der in denſelben beſtehenden eigenthümlichen

Verhältniſſe, auf gleichen Fuß gebracht werden .

S. 7 .

In Gemäßheit der vorſtehenden Verabredungen werden die vertragenden

Theile

das Zollgeſeß,

die Zollordnung,

den Zolltarif ,

die Grundfäße, das Zolſtrafgeſet betreffend,

wie ſolche zwiſchen ihnen vereinbart ſind, ferner

die Uebereinkunft wegen Erhebung einer Abgabe von Salz vom 8. Mai

dieſes Jahres

die Uebereinkunft wegen Beſteuerung des Rübenzuckers vom 16. Mai 1865. ,

das Zollkartel vom 11. Mai 1833.,

zur Anwendung bringen .

Unter dem , in den gemeinſchaftlichen Geſeßen und Verwaltungsvorſchriften

erwähnten allgemeinen Eingangszoll oder der allgemeinen Eingangsabgabe iſt ein

Zollſaß von 15 Groſchen oder 52 Kreuzern zu verſtehen.

Artikel 4.

Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangsabgaben werden an den gemein

ſchaftlichenLandesgrenzen der vertragenden Theile nicht erhoben , und es können

alle im freien Verkehr des einen Gebiets bereits befindlichen Gegenſtände auch

frei und unbeſchwert in das andere Gebiet gegenſeitig eingeführt werden, mit

alleinigem Vorbehalte der im Jnnern der vertragenden Theile mit einer nicht

gemeinſchaftlichen Steuer belegten inländiſchen Erzeugniſſe, nach Maaßgabe des
Artikels 5 .

Die Freiheit des Handels und Verkehrs zwiſchen den vertragenden Theilen

ſoll auch dann keine Ausnahme leiden , wenn bei dem Eintritte außerordentlicher

Umſtände, insbeſondere auch bei einem drohenden oder ausgebrochenen Kriege,

einer von ihnen ſich veranlaßt finden ſollte, die Ausfuhr gewiſſer im inneren

freien Verkehr befindlichen Erzeugniſſe oder Fabrikate in das Ausland für die

Dauer jener außerordentlichen Umſtände zu verbieten .

In einem ſolchem Falle wird man darauf Bedacht nehmen, daß ein gleiches

Verbot von allen vertragenden Theilen erlaſſen werde.

Sollte jedoch einer oder der andere derſelben es ſeinem Intereſſe nicht an

gemeſſen finden , auch ſeinerſeits jenes Verbot anzuordnen , ſo bleibt demjenigen

oder denjenigenTheilen, welche foldes zu erlaſſen für nöthig finden , die Befugniß

vorbehalten, daſſelbe auch auf den Umfang des ihrem Beſchluſſe nicht beitretenden

Theiles auszudehnen.

Die



86

Die vertragenden Theile räumen ſich ferner auch gegenſeitig das Recht

ein , zur Abwehr gefährlicher anſteckender Krankheiten für Menſchen und Vieh

die erforderlichen Maaßregeln zu ergreifen . Ji Verhältniſſe von einem Vereins

lande zu dem andern dürfen jedoch keine hemmenderen Einrichtungen getroffen

werden, als unter gleichen Umſtänden den inneren Verkehr des Staates treffen ,

welcher ſie anordnet.

Artikel 5 .

Die vertragenden Theile werden ihr Beſtreben darauf richten, eine Ueber

einſtimmung der Geſebgebung über die Beſteuerung der in ihren Gebieten theils

beider Hervorbringung oder Zubereitung, theils unmittelbar bei dem Verbrauche

mit einer inneren Steuer belegten ,nicht unter die SS. 3. und 4. des

Artikels 3. fallenden Erzeugniſſe im Wege des Vertrages herbeizuführen . Bis

dahin, wo dieſes Ziel erreicht worden, ſollen hinſichtlich der vorbemerkten Steuern

und des Verkehrs mit den davon betroffenen Gegenſtänden unter den Vereins

ſtaaten, zur Vermeidung der Nachtheile, welche aus einer Verſchiedenartigkeit der
inneren Steuerſyſteme überhaupt, und namentlich aus der Ungleichheit der Steuer

fäße, ſowohl für die Produzenten , als für die Steuereinnahme der einzelnen

Vereinsſtaaten erwachſen könnten , folgende Grundfäße in Anwendung kommen.

1. Hinſichtlich der ausländiſchen Erzeugniſſe.

Von allen bei der Einfuhr mit mehr als 15 Gr. 52 Kr. vom

Zentner belegten Erzeugniſſen, von welchen entweder auf die in der Zollordnung
vorgeſchriebene Weiſe dargethan wird, daß ſie als ausländiſches Ein- oder Durch

gangsgut die zollamtliche Behandlung bei einer Erhebungsbehörde des Vereins

bereits beſtanden haben oder derſelben noch unterliegen , darf keine weitere Ab

gabe irgend einer Art, ſei es für Rechnung des Staates oder für Rechnung von

Kommunen und Korporationen , erhoben werden , jedoch was das Eingangs

gut betrifft mit Vorbehalt derjenigen inneren Steuern, welche in einem Ver

einsſtaate auf die weitere Verarbeitung oder auf anderweite Bereitungen aus

folchen Erzeugniſſen , ohne Unterſchied des ausländiſchen , inländiſchen oder ver

einsländiſchen Urſprungs , allgemein gelegt ſind .

Unter dieſen Steuern ſind für jeţzt die Steuern vonder Fabrikation des

Branntweins, Biers und Eſſigs, ingleichen die Mahl- und Schlachtſteuer zu ver

ſtehen , welchen daher das ausländiſche Getreide, Malz und Vieh im gleichen

Maaße, wie das inländiſche und vereinsländiſche, unterliegt.
In denjenigen Staaten , in welchen die inneren Steuern von Getränken

ſo angelegt ſind, daß ſie bei der Einlage der lepteren erhoben oder den Steuer

pflichtigen zur Laſt geſtellt werden , findet der Grundſatz der Freilaſſung ver

zollter ausländiſcher Erzeugniſſe von inneren Abgaben in der Art Anwendung,

daß die erſte Einlage verzollter ausländiſcher Getränke , d . h . diejenige, welche

dem direkten Bezuge aus dem Auslande oder dem Bezuge aus öffentlichen

Niederlagen oder Privatlägern unmittelbar folgt , von jeder inneren Steuer be:

freitbleibt.

Dieſe
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Dieſe Beſtimmung gilt auch da, wo die Erhebung einer inneren Getränke

ſteuer für Rechnung von Kommunen oder Korporationen ſtattfindet.

Ausländiſche Erzeugniſſe, welche beim Eingange zollfrei, oder mit einer
Abgabe von nicht mehr als 15 Gr. 523 Kr . belegt ſind, unterliegen den

nachſtehend unter Nr. II. getroffenen Beſtimmungen.

II. Hinſichtlich der inländiſchen und vereinsländiſchen Erzeugniſſe.

S. 1 .

Von den innerhalb des Vereins erzeugten Gegenſtänden, welche nur durch
einen Vereinsſtaat tranſitiren , um entweder in einen anderen Vereinsſtaat oder

nach dem Auslande geführt zu werden , dürfen innere Steuernweder für Rech

nung des Staates , noch für Rechnung von Kommunen oder Korporationen er
hoben werden .

S. 2 .

Jedem der vertragenden Theile bleibt es zwar freigeſtellt, die auf der

Hervorbringung, der Zubereitung oder dem Verbrauche von Erzeugniſſen ruhenden
inneren Steuern beizubehalten , zu verändern oder aufzuheben , ſowie neue Steuern

dieſer Art einzuführen, jedoch ſollen dergleichen Abgaben für jeßt nur auf folgende

inländiſche und gleichnamige vereinsländiſche Erzeugniſſe, als : Branntwein , Bier,

Eſſig, Malz, Wein, Moſt, Cider (Obſtwein ), Mehl und andere Mühlenfabrikate,

desgleichen Badwaaren, Fleiſch, Fleiſchwaaren und Fett gelegt werden dürfen.

Für Branntwein , Bier und Wein ſollen die folgenden Säße als das

höchſte Maaß betrachtet werden , bis zu welchem in den Vereinsſtaaten eine Bes

ſteuerung der genannten Erzeugniſſe für Rechnung des Staates ſoll ſtattfinden

können, nämlich:

a ) für Branntwein 10 Rthlr. von der Ohm zu 120 Quart Preußiſch und

bei einer Alkoholſtärke von 50 Prozent nach Tralles ;

b) für Bier 1 Rthlr. 15 Sgr. von der Ohm zu 120 Quart Preußiſch ;

c) für Wein, und zwar :

aa) wenn die Abgabe nach dem Werthe des Weines erhoben wird,

1 } Rhlr. vom Zollzentner (5 Rthlr. von der Ohm zu 120 Quart

Preußiſch );

bb) wenn die Abgabe ohne Rückſicht auf den Werth des Weines erhoben

wird , 25 Gr. vom Zollzentner (2 Rthlr. 23} Gr. von der Ohm

zu 120 Quart Preußiſch);

cc) wenn die Abgabe nach einer Klaſſifikation der Weinberge erhoben

wird , iſt die Beſchränkung derſelben auf ein Maximum nicht für

erforderlich erachtet worden.

Auch für die anderen , einer inneren Steuer unterworfenen Erzeugniſſe wer.

den,
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den, ſoweit nöthig, beſtimmte Säße feſtgeſegt werden, deren Betrag bei Abmeſſung
der Steuer nicht überſchritten werden ſoll.

S. 3 .

Bei allen Abgaben , welche in dem Bereiche der Vereinsländer nach der

Beſtimmung im S. 2. zur Erhebung kommen , wird eine gegenſeitige Gleichmäßig

keit der Behandlung dergeſtalt ſtatifinden, daß das Erzeugniß eines anderen Ver

einsſtaates unter keinem Vorwande höher oder in einer läſtigeren Weiſe, als das

inländiſche oder als das Erzeugniß der übrigen Vereinsſtaaten , beſteuert werden

darf. Jn Gemäßheit dieſes Grundjakes wird Folgendes feſtgeſegt:

a) Vereinsſtaaten , welche von einem inländiſchen Erzeugniſſe keine innere

Steuer erheben , dürfen auch das gleiche vereinsländiſche Erzeugniß nicht

beſteuern ;

b) wo innere Steuern nach dem Werthe der Waare erhoben werden , ſind

nicht nur die nämlichen Erhebungsfäße auf das inländiſche, wie auf das

vereinsländiſche Erzeugniß gleichmäßig in Anwendung zu bringen, ſondern

es darf auch bei Feſtſtellung des zu beſteuernden Werthes das inländiſche

Erzeugniß nicht vor dem vereinsländiſchen begünſtigt werden ;

c) diejenigen Staaten , in welchen innere Steuern von einem Konſumtions

gegenſtande bei dem Kaufe oder Verkaufe oder bei der Verzehrung

deſſelben erhoben werden , dürfen dieſe Steuern von den aus anderen

Vereinsſtaaten herrührenden Erzeugniſſen der nämlichen Gattung nur in

gleicher Weiſe fordern ;

d) diejenigen Staaten , welche innere Steuern auf die Hervorbringung oder

Zubereitung eines Konſumtionsgegenſtandes gelegt haben, können den

geſeblichen Betrag derſelben bei der Einfuhrdes Gegenſtandes aus an

deren Vereinsſtaaten voll erheben laſſen ;

e) im Norddeutſchen Bunde wird von dem in den übrigen Vereinsſtaaten

erzeugten Wein und Traubenmoſt eine Uebergangsabgabe nicht erhoben

werden .

Eine ſolche Abgabe wird auch von denjenigen Vereinsſtaaten nicht

erhoben werden , welche etwa während der Dauer dieſes Vertrages die

Hervorbringung von Wein einer inneren Steuer unterwerfen möchten;

f) ſoweit zwiſchen mehreren Vereinsſtaaten eine Vereinigung zu gleichen

Steuereinrichtungen beſteht, werden dieſe Staaten in Anſehung der Bes

fugniß , die betreffenden Steuern gleichmäßig auch von vereinsländiſchen

Erzeugniſſen zu erheben, als ein Ganzes betrachtet.

S. 4.

Diejenigen Staaten , welche eine innere Steuer auf den Kauf oder Ver

kauf , die Verzehrung, die Hervorbringung oder die Zubereitung eines Konſum

tionsgegenſtandes gelegt haben , können, bei der Ausfuhr des Gegenſtandes nach

ail :
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anderen Vereinsſtaaten, dieſe Steuer unerhoben laſſen , beziehungsweiſe den geſek

lichen Betrag derſelben ganz oder theilweiſe zurückerſtatten.

Wegen Ausübung dieſer Befugniß iſt Folgendes verabredet worden :

a ) Eine Zurückerſtattung ſoll überhaupt nur inſoweit ſtattfinden dürfen , als

in dem betreffenden Staate bei der Ausfuhr des nämlichen Erzeugniſſes

nach dem Vereinsauslande eine Steuervergütung gewährt wird, und auch

nur höchſtens bis zum Betrage der legteren.

b) Die betreffenden Vereinsregierungen werden ihr beſonderes Augenmerk

darauf richten , daß in keinem Falle mehr, als der wirklich bezahlte

Steuerbetrag erſtattet werde , und dieſe Vergütung nicht die Natur und

Wirkung einer Ausfuhrprämie erhalte.

c) Die Entlaſtung von der Verbindlichkeit zur Steuerzahlung ſoll nicht eher

eintreten , beziehungsweiſe die Zurückerſtattung der Steuer nicht eher ge

leiſtet werden , als bis der Eingang der beſteuerten Erzeugniſſe in dem

angrenzenden Vereinsſtaate, oder beziehungsweiſe in dem Lande des Bea

ſtimmungsortes auf die unter den betreffenden Vereinsſtaaten verabredete

Weiſe nachgewieſen worden ſein wird .

d ) Die innere Steuer von dem zur Eſſigbereitung verwendetenBranntwein

wird nicht erlaſſen und , abgeſehen von dem Falle der Ausfuhr des

Eſſigs nach dem Auslande, nicht erſtattet werden .

S. 5 .

Welche, dem dermaligen Stande der Geſeßgebung in den Vereinsſtaaten

entſprechende Beträge nach den Beſtimmungen der SS . 3. und 4. zur Erhebung

kommen und beziehungsweiſe zurückerſtattet werden können , iſt beſonders ver

abredet worden . Treten ſpäterhin irgendwo Veränderungen in den für die inneren

Erzeugniſſe zur Zeit beſtehenden Steuerfäßen ein , ſo wird die betreffende Regierung

dem Bundesrathe des Zollvereins (Artifel 8.) davon Mittheilung machen, und

hiermit den Nachweis verbinden , daß die Steuerbeträge, welche, in Folge der

eingetretenen oder beabſichtigten Veränderung, von den vereinsländiſchen Erzeug

niſjen erhoben, und bei der Ausfuhr der beſteuerten Gegenſtände vergütet werden

ſollen , den vereinbarten Grundſäßen entſprechend bemeſſen ſeien.

Wo die Uebergangsabgabe von Bier nach dem Gewichte erhoben wird,

bleibt der Zollzentner Maaßſtab der Erhebung.

S. 6 .

Die Erhebung der inneren Steuern von den damit betroffenen vereins

ländiſchen Gegenſtänden foll in der Regel in dem Lande des Beſtimmungsortes

ſtattfinden, inſofern ſolche nicht, nach beſonderen Vereinbarungen, entweder durch

gemeinſchaftliche Hebeſtellen an den Binnengrenzen , oder im Lande der Verſendung

für Rechnung des abgabeberechtigten Staates erfolgt. Auch ſollen die zur Siche

rung der Steuererhebung erforderlichen Anordnungen , ſoweit ſie die bei der Ver:

Bundeß , Geſetbl. 1867. ſen15
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ſendung aus einem Vereinsſtaate in den anderen einzuhaltenden Straßen und

Kontrolen betreffen , auf eine den Verkehr möglichſt wenig beſchränkende Weiſe

und nur nach gegenſeitiger Verabredung, auch , dafern bei dem Transporte ein

dritter Vereinsſtaat berührt wird , nur unter Zuſtimmung des legteren getroffen
werden .

Wo innere Steuern nach dem Werthe des Gegenſtandes erhoben werden,

wird , in Abſicht der aus anderen Vereinsſtaaten übergehenden Erzeugniſſe, auf

Kontroleinrichtungen Bedacht genommen werden , nach welchen die Ermittelung

des Werthes in der Regelerſtim Beſtimmungsorte, mit Vermeidung zeitrauben

der und den Verkehr beläſtigender Unterſuchungen an den Binnengrenzen oder

auf dem Wege zwiſchen dem Verſendungs- und Beſtimmungsorte, eintritt.

S. 7.

Die Erhebung von Abgaben für Rechnung von Kommunen oder Korpo:

rationen, ſei es durch Zuſchläge zu den Staatsſteuern oder für ſich beſtehend, ſoll
nur für Gegenſtände, die zur örtlichen Konſumtion beſtimmt ſind, bewilligt werden

und es ſoll dabei der im §. 3. dieſes Artikels ausgeſprochene allgemeine Grund

ſatz wegen gegenſeitiger Gleichmäßigkeit der Behandlung der Erzeugniſſe anderer

Vereinsſtaaten , ebenſo wie bei den Staatsſteuern in Anwendung kommen .

Zu den zur örtlichen Konſumtion beſtimmten Gegenſtänden, von welchen

hiernach die Erhebung einer Abgabe für Rechnung von Kommunen oder Korpo

rationen allein ſoll ſtattfinden dürfen , ſind allgemein zu rechnen : Bier, Erlig,

Malz , Cider (Obſtwein ) und die der Mahl- und Schlachtſteuer unterliegenden

Erzeugniſſe, ferner Brennmaterialien , Marktviktualien und Fourage.

Vom Weine ſoll die Erhebung einer Abgabe der vorgedachten Art auch

ferner nur in denjenigen Theilen des Vereins zuläſſig ſein, welche zu den eigent

lichen Weinländern gehören.

Soweit in einzelnen Orten der zum Zollvereine gehörigen Staaten die

Erhebung einer Abgabe von Branntwein für Nechnung von Kommunen oder

Korporationen gegenwärtig ſtattfindet, oder nach der beſtehenden Geſeßgebung

nicht verſagt werden kann, wird es dabei ausnahmsweiſe bewenden.

Es ſollen aber die für Rechnung von Kommunen oder Korporationen zur

Erhebung kommenden Abgaben von Wein und Branntwein, ingleichen von Bier,

in Abſicht ihres Betrages der Beſchränkung unterliegen , daß ſolche beim Brannt

wein, mit der Staatsſteuer zuſammen , den im S. 2. dieſes Artikels feſtgeſekten

Marimalſaß von 10 Thalern für die Ohm, und beim Wein und Bier den Šaß

von 20 Prozent der für die Staatsſteuern ebendaſelbſt verabredeten Marimals

fäße nicht überſchreiten dürfen. Ausnahmen hiervon follen nur inſoweit zuläſſig

ſein , als einzelne Kommunen oder Korporationen ſchon gegenwärtig eine höhere

Abgabe erheben , welchen Falls legtere fortbeſtehen kann.

Sollten in einem oder dem anderen Orte auch noch von anderen , als

den vorſtehend genannten Gegenſtänden , Abgaben erhoben werden , ſo ſoll die

Erhebung der letzteren zwar einſtweilen fortbeſtehen können , die betreffenden

Regierungen werden es ſich jedoch angelegen ſein laſſen , ſolche Abgaben bei der

erſten paſſenden Gelegenheit zu beſeitigen. Ueber den Erfolg der diesfälligen

Be:
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Bemühungen wird dem Bundesrathe des Zollvereins von Zeit zu Zeit Mittheis

lung gemacht werden .

Abgaben für Rechnung von Kommunen oder Korporationen dürfen bei

dem Uebergange der beſteuerten Gegenſtände nach anderen Vereinsſtaaten, gleich

den Staatsſteuern , ganz oder theilweiſe zurückerſtattet werden , ſoweit eine ſolche

Vergütung bei dem Uebergange der beſteuerten Gegenſtände nach anderen Orten

deſſelben Landes ſtattfindet.

S. 8.

Die Regierungen der Vereinsſtaaten werden dem Bundesrathe des Zoll.

vereins :

a ) von allen in der Folge eintretenden Veränderungen ihrer Geſeße und

Verordnungen über die im S. 2. dieſes Artikels bezeichneten Staatsſteuern,

b) hinſichtlich der Kommunal. 2. Abgaben aber von den Veränderungen,

welche in Beziehung auf die Hebungsberechtigten , die Orte, die Gegen

ſtände, den Betrag unddie Art und Weiſe der Erhebung eintreten,

vollſtändige Mittheilung machen.

Artikel 6 .

Die Beſtimmungen in den Artikeln 3. 4. und 5. , ſowie in den Artikeln

10. bis 20. und 22. finden vorläufig keine Anwendung:

1) auf die nachfolgend genannten Staaten und Gebietstheile des Nord

deutſchen Bundes, und zwar :

a) in Preußen: auf die Ortſchaften Drenikow , Porep und Sukow ,

die Kolonie und das Erbpachts - Vorwerk Groß-Menow , die Ritter

güter und Dörfer Zettemin mit Peenwerder, Duckow , Rottmanns

hagen , Rüßenfelde ,Karlsruh und Pinnow , den Hafenort Geeſte

münde, das Fort Wilhelm in Bremerhaven , die Elbinſeln Alten

werder, Kruſenbuſch, Finkenwerder , Finkenwerderblumenſand, Katt

wieck, Hohenſchaar, Overhacken, Neuhof und Wilhelmsburg , die

Voigtei Kirchwerder und die Dorfſchaft Aumund;

b) auf die Großherzogthümer Medlenburg -Schwerin und Medlenburg

Streliß, erſteres mit Ausnahme ſeiner von Preußen umſchloſſenen

Gebietstheile Roſſow , Negeband und Schönbergi

c) in Oldenburg : auf den Hafenort Brake;

d) auf das Herzogthum Lauenburg ;

e) auf die Hanſeſtädte Lübeck, Bremen und Hamburg mit einem , dem

Zwecke entſprechenden Bezirke ihres oder des umliegenden Gebietes ;

2) auf die nachfolgend genannten Gebietstheile Badens , und zwar:

die Inſel Reichenau, den Ort Büfingen, den BittenharterHof, die

Orte und Höfe Jeſtetten mit Flachshof, Gunzenrieder - Hof und

Reutes15 *

1
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Reutehof, Lottſtetten mit Balm , Dietenberg, Nack, Locherhof und

Volfenbach, Dettighofen mit Häuſerhof, Altenburg , Baltersweil,

Berwangen und Albführenhof bei Weisweil.

Sobald die Gründe aufgehört haben , welche die volle Anwendung des

gegenwärtigen Vertrages auf den einen oder anderen der unter Nr. 1. genannten

Staaten und Gebietstheile zur Zeit ausſchließen , wird das Präſidium des Nord

deutſchen Bundes den Regierungen der übrigen vertragenden Theile Nachricht

geben . Der Bundesrath des Zollvereins beſchließt alsdann über den Zeitpunkt,

an welchem die Beſtimmungen der Artikel 3. bis 5. und 10. bis 20. in dieſem

Staate oder Gebietstheile in Wirkſamkeit treten .

Artikel 7 .

Die Geſeßgebung über die in dem Artikel 3. bezeichneten Angelegenheiten,

ſowie über die in den Zollausſchlüſſen (Artikel 6.) , zur Sicherung der gemein

ſchaftlichen Zollgrenze erforderlichen Maaßregeln , wird ausgeübt durch den Bun

desrath des Zollvereins als gemeinſchaftliches Organ der Regierungen und durch
das Zollparlament als gemeinſchaftliche Bertretung der Bevölkerungen. Die

Uebereinſtimmung der Mehrheitsbeſchlüſſe beider Berſammlungen iſt zu einem

Vereinsgeſeße erforderlich und ausreichend ; auf andere als die vorſtehend bezeich

neten Angelegenheiten erſtrect ſich die Zuſtändigkeit derſelben nicht.

Die Verkündung der Vereinsgeſeße in den Gebieten der vertragenden Theile

erfolgt in den daſelbſt geltenden Formen.

Artikel 8 .

Ueber die Einrichtung und die Zuſtändigkeit des Bundesrathes des Zoll.

vereins iſt Folgendes verabredet:

S. 1 .

6

4 .

4

Der Bundesrath beſteht aus den Vertretern der Mitglieder des Nord

deutſchen Bundes und der Süddeutſchen Staaten.

In dem Bundesrathe führen

Preußen 17 Stimmen ,

Bayern ..

Sachſen. 4

Württemberg.

Baden ...

Heſſen ..
3

Mecklenburg - Schwerin 2

Sadſen - Weimar 1

Mecklenburg - Strelitz
1

Oldenburg 1

Braunſchweig :: 2

Sachſen - Meiningen
1

Sachſen

$

.
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1

.

1

1

$

Sachſen - Altenburg . 1 Stimme,

Sachſen - Koburg . Gotha
1

Anhalt

Schwarzburg - Rudolſtadt
1

Schwarzburg. Sondershauſen 1

Waldeck .. 11

Reuß ältere Linie 1

Reuß jüngere Linie 1

Schaumburg - Lippe 1

Lippe . 1

Lübec 1

Bremen 1

Hamburg.
1

zuſammen ..... 58 Stimmen .

S. 2 .

Jeder Vereinsſtaat fann ſo viel Bevollmächtigte zum Bundesrathe ernen .

nen , wie er Stimmen hat ; doch kann die Geſammtheit der zuſtändigen Stimmen
nur einheitlich abgegeben werden . Nicht vertretene oder nicht inſtruirte Stimmen

werden nicht gezählt.

.

S. 3.

Der Bundesrath bildet aus ſeiner Mitte dauernde Ausſchüſſe:

1 ) für Zoll- und Steuerweſen,

2) für Handel und Verkehr,

3) für Rechnungsweſen.

In jedem dieſer Ausſchüſſe werden außer dem Präſidium mindeſtens vier

Vereinsſtaaten vertreten ſein, und führt innerhalb derſelben jeder Staat nur Eine

Stimme. Die Mitglieder der Ausſchüſſewerden von dem Bundesrathegewählt.

Die Zuſammenſeßung dieſer Ausſchüſſe iſt für jede Seſſion des Bundesrathes

reſp . mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die ausſcheidenden Mitglieder wieder

wählbar ſind. Den Ausſchüſſen werden die zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten

zur Verfügung geſtellt.

S. 4.

Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das Recht, im Zollparlament zu

erſcheinen, und muß daſelbſt auf Verlangen jederzeit gehört werden , um die Ans

ſichten ſeiner Regierung zu vertreten, auch dann, wenndieſelben von der Majorität

des Bundesrathes nicht adoptirt worden ſind. Niemand kann gleichzeitig Mit

glied des Bundesrathes und des Zollparlaments ſein.

S. 5.

Dem Präſidiumliegt es ob , den Mitgliedern des Bundesrathes den

üblichen diplomatiſchen Schuß zu gewähren.

S. 6 .
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S. 6 .

Das Präſidium ſteht der Krone Preußen zu , welche in Ausübung deſſelben

berechtigt iſt,im Namen der vertragenden Theile Handels- und Schiffahrtsverträge

mit fremden Staaten einzugehen .

Zum Abſchluß dieſer Verträge, durch welche die Beſtimmungen des gegen-:

wärtigen Vertrages in keiner Art verlegt werden dürfen , iſt die Zuſtimmung des

Bundesrathes und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Zollparlaments er

forderlich.

S. 7.

Dem Präſidium ſteht es zu , den Bundesrath zu berufen , zu eröffnen , zu

vertagen und zu ſchließen.

S. 8.

Die Berufung des Bundesrathes findet alljährlich ſtatt. Das Zoll

parlament kann nicht ohne den Bundesrath berufen werden .

S. 9 .

Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, ſobald ſie von einem

Drittel der Stimmenzahl verlangt wird.

S. 10.

Der Vorſiß im Bundesrathe und die Leitung der Geſchäfte ſteht dem

dazu deſignirten Vertreter Preußens zu.

Derſelbe kann ſich in Leitung der Geſchäfte durch jedes andere Mitglied

des Bundesrathes vermöge ſchriftlicher Subſtitution vertreten laſſen.

S. 11 .

Das Präſidium hat die erforderlichen Vorlagen nach Maaßgabe der Be

ſchlüſſe des Bundesrathes an das Zollparlament zu bringen, wo ſie durch Mit

glieder des Bundesrathes oder durch beſondere, von legterem zu ernennende

Kommiſſarien vertreten 'werden .

S. 12.

Der Beſchlußnahme des Bundesrathes unterliegen :

1 ) die dem ZoUparlament vorzulegenden oder von demſelben angenommenen,

unter die Beſtimmung des Artikels 7. fallenden geſeßlichen Anordnungen ,

einſchließlich der Handels- und Schiffahrtsverträge;

2) die zur Ausführung der gemeinſchaftlichen Gefeßgebung (Artikel 7.) dies

nenden Verwaltungs - Vorſchriften und Einrichtungen;

3) Mängel , welche bei der Ausführung der gemeinſchaftlichen Geſeßgebung

(Artikel 7.) hervortreten;

4 ) die
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4 ) die von dem Ausſchuß für Rechnungsweſen vorgelegte ſchließliche Feſt

ſtellung des Ertrages der Zölle und der im Artikel 3. SS. 3. und 4.

bezeichneten Steuern.

Jeder über die Gegenſtände zu 1. bis 3. von einem der Vereinsſtaaten

oder über die Gegenſtände zu 3. von einem kontrolirenden Beamten (Artikel 20.)

geſtellte Antrag unterliegt der gerneinſchaftlichen Beſchlußnahme. Im Falle der

Meinungsverſchiedenheit giebt die Stimme des Präſidiums bei den zu 1. und 2 .

bezeichneten alsdann den Ausſchlag , wenn ſie ſich für Aufrechthaltung der beſte

henden Vorſchrift oder Einrichtung ausſpricht; in allen übrigen Fällen entſcheidet

die Mehrheit der Stimmen , bei Štimmengleichheit die Stimme des Präſidiums.

Artikel 9 .

Ueber die Einrichtung und die Zuſtändigkeit des Zollparlaments iſt Fol

gendes verabredet:

S. 1 .

Das Zolparlament beſteht aus den Mitgliedern des Reichstages des

Norddeutſchen Bundes und aus Abgeordneten aus den Süddeutſchen Staaten,

welche durch allgemeine und direkte Wahl mit geheimer Abſtimmung nach Maaß

gabe des Geſeßes gewählt werden , auf Grund deſſen die Wahlen zuin erſten

Reichstage des Norddeutſchen Bundes ſtattgefunden haben .

Es bleibt der Gefeßgebung der Süddeutſchen Staaten vorbehalten , über

die Staatsangehörigkeit Beſtimmung zu treffen, durch welche die Wählbarkeit

zum Abgeordneten für das Zollparlament bedingt ift.

S. 2 .

Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in das Zollparlament.

Wenn ein Mitglied des Zollparlaments in einem Vereinsſtaate ein beſol

detes Staatsamt annimmt oder im Staatsdienſte in ein Amt eintritt, mit

welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt verbunden iſt, ſo verliert es

Siß und Stimme in dem Zollparlament und kann ſeine Stelle in demſelben nur

durch neue Wahl wieder erlangen .

S. 3 .

Die Verhandlungen des Zollparlaments ſind öffentlich .

Wahrheitsgetreue Berichteüber Verhandlungen in den öffentlichen Sigungen

des Zollparlaments bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.

S. 4.

Innerhalb des Kreiſes der im Artikel 7. bezeichneten Angelegenheiten hat

das Zolparlament das Recht, Gefeße vorzuſchlagen und an daſſelbe gerichtete

Petitionen dem Bundesrathe des Zollvereins reſp . deſſen Vorſißendem zu überweiſen .

S. 5.
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S. 5.

Die Berufung, Eröffnung, Vertagung und Schließung des Zollparlaments

erfolgt durch das Präſidium .

Die Berufung findet nicht in regelmäßig wiederkehrenden Zeitabſchnitten ,

ſondern dann ſtatt, wenn das legislative Bedürfniß den Zuſammentritt erforderlich

macht, oder ein Drittheil der Stimmen im Bundesrathe denſelben verlangt.

S. 6.

Die Abgeordneten aus den Süddeutſchen Staaten werden auf drei Jahre

gewählt. Nach Ablauf dieſes Zeitraums finden neue Wahlen ſtatt. Die erſten

Wahlen erfolgen, ſobald der gegenwärtige Vertrag in Wirkſamkeit getreten iſt .

S. 7.

Zur Auflöſung des Zollparlaments iſt ein Beſchluß des Bundesrathes des

Zollvereins unter Zuſtimmung des Präſidiums erforderlich). Jm Falle der Auf

löſung müſſen innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen nach derſelben die

Wähler und innerhalb eines Zeitraums von 90 Tagen nach der Auflöſung das

Zollparlament verſammelt werden.

Die Auflöſung des Norddeutſchen Reichstages macht neue Wahlen in den

Süddeutſchen Staaten nicht erforderlich.

§. 8.

Ohne Zuſtimmung des Zolparlaments darf die Vertagung deſſelben die

Friſt von 30 Tagen nicht überſteigen und während derſelben Seſſion nicht wieder

bolt werden.

$. 9 .

Das Zollparlament prüft die Legitimation ſeiner Mitglieder und entſcheidet

darüber inſoweit, als nicht bereits vor ſeinem Zuſammentritt über die Legitimation

ſeiner, dem Norddeutſchen Reichstage angehörenden Mitglieder entſchieden iſt .

Es regelt ſelbſtſtändig ſeinen Geſchäftsgang und ſeine Disziplin durch eine Ge.

ſchäftsordnung und erwählt ſelbſtſtändig ſeinen Präſidenten , ſeine Vizepräſidenten

und Schriftführer.

S. 10.

Das Zollparlament beſchließt nach abſoluter Stimmenmehrheit. Zur

Gültigkeit der Beſchlußfaſſung iſt die Anweſenheit der Mehrheit der geſeblichen

Anzahl der Mitglieder erforderlich.

$ . 11 .

Die Mitglieder desZollparlaments ſind Vertreter des geſammten Volkes

und an Aufträge und Jnſtruktionen nicht gebunden.

$ . 12.
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S. 12.

Kein Mitglied des Zollparlaments darf zu irgend einer Zeit wegen ſeiner

Abſtimmung oder wegen der in Ausübung ſeines Berufs gethanen Aeußerungen

gerichtlich oder disziplinariſch verfolgt oder ſonſt außerhalb der Verſammlung

zur Verantwortung gezogen werden.

S. 13 .

Ohne Genehmigung des Zollparlaments kann kein Mitglied deſſelben

während der Sißungsperiode wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur

Unterſuchung gezogen oder verhaftet werden , außer wenn es bei Ausübung der

That oder im Laufe des nächſtfolgenden Tages ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung iſt bei einer Verhaftung wegen Schulden erforderlich.

Auf Verlangen des Zollparlaments wird jedes Strafverfahren gegen ein

Mitglied deſſelben und jede Unterſuchungs- oder" Civilhaft für die Dauer der

Sigungsperiode aufgehoben.

S. 14.

Die Mitglieder des Zollparlaments dürfen als ſolche keine Beſoldung oder

Entſchädigung beziehen.

Artikel 10 .

Der Ertrag der Eingangs- und Ausgangsabgaben , der Salzſteuer und

Rübenzuckerſteuer in den , der gemeinſchaftlichen Geſekgebung (Artikel 3.) unter

worfenen Gebieten der vertragenden Theile, einſchließlich der im Artikel 2. er

wähnten Staaten oder Gebietstheile, iſt gemeinſchaftlich. Dieſe Gemeinſchaft

erſtreckt ſich auf den Ertrag der Tabackſteuer, ſobald die Beſtimmung im S. 4 .

des Artikels 3. zur Ausführung gelangt ſein wird.

Von der Gemeinſchaft ſind ausgeſchloſſen , und bleiben , ſofern nicht Separat

verträge zwiſchen einzelnen Vereinsſtaaten ein Anderes beſtimmen, dem privativen

Genuſſe der betreffenden Staatsregierungen vorbehalten :

1 ) die Steuern , welche im Innern eines jeden Staates von inländiſchen

Erzeugniſſen erhoben werden, einſchließlich der nach Artikel 5. von den

vereinsländiſchen Erzeugniſſen der nämlichen Gattung zur Erhebung kom

menden Uebergangsabgaben ;

2) die Waſſerzölle ;

3) Chauſſeeabgaben, Pflaſter., Damm-, Brücken-, Fähr-, Kanal-, Schleuſen-,

Hafengelder, ſowie Waage- und Niederlagegebühren oder gleichartige

Erhebungen, wie ſie auch ſonſt genannt werden mögen ;

4) die Zoll- und Steuerſtrafen und Konfiskate, welche, vorbehaltlich der

Antheile der Denunzianten , jeder Staatsregierung in ihrem Gebiet ver

bleiben .

Bundes . Geſetbl. 1867,
A r .16
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Artikel 11 .

Der Ertrag der in die Gemeinſchaft fallenden Abgaben wirdzwiſchen den

vertragenden Theilen, einſchließlich der im Artikel 2. erwähnten Staaten oder

Gebietstheile, nach dem Verhältniß der Bevölkerung ihrer, der gemeinſchaftlichen

Geſeßgebung ( Artikel 3.) unterworfenen Gebiete vertheilt.

Dieſer Ertrag beſteht aus der geſammten Einnahme von den Abgaben ,

nach Abzug

1 ) der auf Geſeßen oder allgemeinen Verwaltungsvorſchriften beruhenden

Steuer- Vergütungen und Ermäßigungen ,

2) der Rückerſtattungen für unrichtige Erhebungen ,

3) der Erhebungs- und Verwaltungskoſten, und zwar :

a ) bei den Eingangs- und Ausgangsabgaben der Koſten, welche an

den gegen dasAusland gelegenen Grenzen und in dem Grenz

bezirke für den Schuß und die Erhebung der Zölle erforderlich ſind

(Artikel 30. der Verträge vom 22. und 30. März und 11. Mai

1833. , ſowie vom 12. Mai 1835., Artikel 18. der Verträge vom

10. Dezember 1835. und 2. Januar 1836. , Artikel 29. des Ver

trages vom 19. Oktober 1841., Artikel 30. der Verträge vom

4. Äpril 1853.und 16. Mai 1865. und Artikel 16. des Vertrages

vom heutigen Tage),

b) bei der Salzſteuer der Koſten , welche zur Beſoldung der mit Er

hebung und Kontrolirung dieſer Steuer auf den Salzwerken beauf

tragten Beamten aufgewendet werden (Artikel 3. der Uebereinkunft

vom 8. Mai 1867.),

c) bei der Rübenzuckerſteuer der Vergütung, welche nachden jeweiligen
Verabredungen den einzelnen Vereinsregierungen für die Koſten

der Verwaltung dieſer Steuer zu gewähren iſt ( Artikel 2. der

Uebereinkunft vom 16. Mai 1865. ) .

Der Stand der Bevölkerung in den Gebieten der vertragenden Theile

wird alle drei Jahre ausgemittelt und die Nachweiſung derſelben dem Bundes

rathe vorgelegt.

Artikel 12 .

Die dem Münzvertrage vom 24. Januar 1857. entſprechenden Silber

münzen der Vereinsſtaaten mit Ausnahme der Scheidemünze werden nach

der auf dieſem Vertrage beruhenden Gleichwerthung von vier Thalern gegen
ſieben Gulden bei allen Zollhebeſtellen des Vereins angenommen . Hinſichtlich

der Annahme der Goldmünzen bei dieſen Hebeſtellen bewendet es bei den die

Annahme dieſer Münzen im Allgemeinen betreffenden Beſtimmungen des Münz
vertrages.

A r :
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Artikel 13 .

Vergünſtigungen für Gewerbetreibende hinſichtlich der Zollentrichtung, welche

nicht in der Zodgeſēßgebung ſelbſt begründet ſind, fallen der Staatskaſſe der

jenigen Regierung, welche ſie bewilligt hat , zur Laft. Hinſichtlich der Maaß

gaben, unter welchen ſolche Vergünſtigungen zu bewilligen ſind, bewendet es bei

den darüber beſtehenden Verabredungen.

Zollbegünſtigungen für Maſchinen und Maſchinentheile ſollen auch auf

privative Rechnung nicht gewährt werden .

Artikel 14.

Dem auf Förderung freier und natürlicher Bewegung des allgemeinen

Verkehrs gerichteten Zwecke des Zollvereins gemäß ſollen beſondere Zollbegün

ſtigungen einzelner Meßpläße, namentlich Rabattprivilegien, da wo ſie dermalen

in den Vereinsſtaaten noch beftehen , nicht erweitert, ſondern vielmehr, unter

geeigneter Berückſichtigung ſowohl der Nahrungsverhältniſſe bisher begünſtigter

Meßpläße, als der bisherigen Handelsbeziehungen mit dem Auslande, thunlichſt

beſchränkt und ihrer baldigen gänzlichen Aufhebung entgegengeführt, néue aber

ohne allſeitige Zuſtimmung auf keinen Fall ertheilt werden .

Artikel 15.

Von der tarifmäßigen Abgabenentrichtung bleiben die Gegenſtände, welche

für die Hofhaltung der hohen Souveraine und ihrer Regentenhäuſer, oder für

die bei ihren Höfen akkreditirten Botſchafter, Geſandten, Geſchäftsträger u . ſ. w .

eingehen nicht ausgenommen , und wenn dafür Rücvergütungen ſtatthaben , ſo

werden ſolche der Gemeinſchaft nichtin Rechnung gebracht.

Eben ſo wenig anrechnungsfähig ſind Entſchädigungen, welche in einem

oder dem anderen Staate den vormals unmittelbaren Reichsſtänden , oder an

Kommunen oder einzelne Privatberechtigte für eingezogene Zollrechte oder für

aufgehobene Befreiungen gezahlt werdenmüſſen.

Dagegen bleibt es einem jeden Staate unbenommen , einzelne Gegenſtände

auf Freipäſſe ohne Abgabenentrichtung ein- oder ausgehen zu laſſen. Dergleichen

Gegenſtände werden jedoch zollgeſeßlich behandelt, und in Freiregiſtern, mit denen

es wie mit den übrigen Zollregiſtern zu halten iſt, notirt, und die Abgaben,

welche davon zu erheben geweſen wären, kommen bei der demnächſtigen Reve

nüenausgleichung demjenigen Staate, von welchem die Freipäſſe ausgegangen ſind,

in Abrechnung.

Artikel 16.

In Abſicht der Erhebungs- und Verwaltungskoſten für die Eingangs- und

Ausgangsabgaben kommen folgende Grundfäße zur Anwendung:

1) Man wird , ſo weit nicht ausnahmsweiſe etwas Anderes verabredet iſt,

keine Gemeinſchaft dabei eintreten laſſen , vielmehr übernimmt jede Regies

rung alle in ihrem Gebiete vorkommenden Erhebungs- und Verwaltungs

koſten16 *
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koſten , es mögen dieſe durch die Einrichtung und Unterhaltung der

Haupt- und Neben - Zollämter, der inneren Steuerämter, Hallämter und

Pachöfe , und der Zoldirektionen , oder durch den Unterhalt des dabei

angeſtellten Perſonals und durch die dem legteren zu bewilligenden Pen

ſionen , oder endlich aus irgend einem anderen Bedürfniſſe der Zoll.

verwaltung entſtehen.

2) Hinſichtlich desjenigen Theils des Bedarfs aber, welcher an den gegen

das Ausland gelegenen Grenzen und innerhalb des dazu gehörigen

Grenzbezirks für die Zoll - Erhebungs- und Aufſichts- oder Kontrol

Behörden und Zollſchußwachen erforderlich iſt, wird man ſich über

Pauſchſummen vereinigen , welche von der jährlich aufkommenden und

der Gemeinſchaft zu berechnenden Brutto- Einnahme an Zollgefällen

nach der im Artikel 11. getroffenen Vereinbarung in Abzug gebracht
werden.

3) Bei dieſer Ausmittelung des Bedarfs ſoll da , wo die Perzeption priva

tiver Abgaben mit der Zollerhebung verbunden iſt, von den Gehältern

und Amtsbedürfniſſen der Zollbeamten nur derjenige Theil in Anrech

nung kommen , welcher dem Verhältniſſe ihrer Geſchäfte für den Zoll

dienſt zu ihren Amtsgeſchäften überhaupt entſpricht.

4) Man wird auch ferner darauf bedacht ſein , durch Feſtſtellung allgemeiner

Normen die Beſoldungsverhältniſſe der Beamten bei den Zol -Erhebungs

und Aufſichtsbehörden ingleichen bei den Zolldirektionen in möglichſte

Uebereinſtimmung zu bringen .

Die Vereinsſtaaten machen ſich verbindlich, für die Dienſttreue der bei

der Zollverwaltung von ihnen angeſtellten Beamten und Diener und für die

Sicherheit der Kaſſenlokale und Geldtransporte in der Art zu haften , daß Aus

fälle, welche an den Zolleinnahmen durch Dienſtuntreue eines Angeſtellten erfolgen,

oder aus der Entwendung bereits eingezahlter Gelder entſtehen, von derjenigen

Regierung, welche den Beamten angeſtellt hat, oder welche die entwendeten Be

ſtände erhoben hatte, ganz allein zu vertreten ſind und bei der Revenüentheilung

dem betreffenden Staate zur Laſt fallen .

In Betracht, daß die Koſten für die inneren Steuerämter oder Hallämter

oder Pachöfe einem jeden Vereinsſtaate zur Laſt fallen , bleibt es jedem derſelben

überlaſſen, ſolche Aemter innerhalb ſeines Gebietes in beliebiger Zahl zu errichten,

ſo daß in Beziehung auf deren Kompetenz und Perſonalbeſtellung keine anderen

als diejenigen Beſchränkungen eintreten , welche aus der Vereins - Zollordnung und

den beſtehenden Inſtruktionen und Verabredungen hervorgehen.

Der geſammte amtliche Schriftwechſel in den gemeinſchaftlichen Zoll

angelegenheiten zwiſchen den Behörden und Beamten der Vereinsſtaaten im

ganzen Umfange des Zollvereins ſoll auf den Brief- und Fahrpoſten portofrei

befördert werden, und es iſt zur Begründung dieſer Portofreiheit die Korreſpons

denz der gedachten Art mit der äußeren Bezeichnung 1 Zollvereinsſachei zu

verſehen.

:

Il

A r -
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Artikel 17 .

Die von den Erhebungsbehörden nach Ablauf eines jeden Vierteljahres

aufzuſtellenden Quartal-Ertrakte und die nach dem Jahres- und Bücherſchluſſe

aufzuſtellenden Finalabſchlüſſe über die im Laufe des Vierteljahres, beziehungs

weiſe während des Rechnungsjahres fällig gewordenen Einnahmen an den ge

meinſchaftlichen Abgaben werden von den Direktivbehörden nach vorangegangener

Prüfung in Hauptüberſichten zuſammengetragen , in welchen jede Abgabe geſon

dert nachzuweiſen iſt, und es werden dieſe Ueberſichten an den Ausſchuß des

Vundesrathes für das Rechnungsweſen (Artikel 8. S. 3.) eingeſendet. Außerdem

erhält derſelbe je bis zum legten März für die am lekten Dezember des Vor

jahres abgelaufenen vier Monate und bis zum 10. November für die am lekten

Auguſt abgelaufenen acht Monate eine Hauptüberſicht der konſtatirten Einnahme

an Rübenzuckerſteuer und der in Anrechnung zu bringenden Koſten für die Ver
waltung dieſer Steuer.

Der Ausſchuß fertigt auf den Grund dieſer Ueberſichten , und zwar für

die Zölle und die Salzſteuer von drei zu drei Monaten , für die Rübenzucker

ſteuer im April und November jeden Jahres, die proviſoriſcheAbrechnung zwiſchen

den vertragenden Theilen , überſendet dieſelbe den Central-Finanzſtellen der letz

teren und trifft zugleich Einleitung, um die etwaige Mindereinnahme des einen

oder anderen vertragenden Theiles gegen den ihm verhältnißmäßig an der Ge

ſammteinnahme zuſtändigen Revenüenantheil durch Herauszahlung von Seiten

des oder derjenigen Theile, bei denen eine Mehreinnahme ſtattgefunden hat, aus

zugleichen. Herauszahlungen , welche auf Grund der Abrechnung über die Rüben

zuckerſteuer für die vier Monate vom 1. September bis legten Dezember

zu leiſten ſind, werden am 1. September des folgenden Jahres fällig.

Damit diejenigen der vertragenden Theile, welche in den Fall kommen,

Herauszahlungen zur Ausgleichung ihrer Mindereinnahmen von denKaſſen ande.

rer Regierungen zu empfangen , jedesmal ſobald wie möglich zu ihrem Guthaben

gelangen, wird von dem Ausſchuß gleichzeitig mit jeder vierteljährlichen Abrech

nung ein Vertheilungsplan entworfen, worindie Geldbeträge, welche einzelne der

vertragenden Theile zu dem angegebenen Zwecke aus den Kaſſen eines anderen

zu empfangen haben , in runden Summen ausgeworfen und die Kaſſen , von

denen die Zahlung zu leiſten iſt, bezeichnet werden.

Nach dieſem Vertheilungsplane, welcher zugleich mit der jedesmaligen Ab.

rechnung an die Central-Finanzſtellen gelangt, wirdverfahren und das Erfor

derliche zu deſſen Ausführung veranlaßt, inſofern nicht etwa gegen denſelben er

hebliche Anſtände obwalten , in welchem Falle dieſe dem Bundesrathe unverzüglich

mitzutheilen ſind. Wegen Forderungen , welche mit der Zolabrechnung nicht in

Verbindung ſtehen , werden die herauszuzahlenden Beträge nicht zurückgehalten
werden .

Bei der Ueberſendung des erwähnten Vertheilungsplans wird der Aus

ſchuß angeben, inwiefern bei deſſen Entwerfung nach den bereits zum Voraus

geäußerten Wünſchen der vertragenden Theile verfahren worden iſt, und ſomit

Deren ausdrüdliche Billigung der desfallfigen Vorſchläge mit Beſtimmtheit an
genommen werden kann.

Dię
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Die definitiven Jahresabrechnungen legt der Ausſchuß mit ſeinen Bemer

fungen dem Bundesrathe zur Beſchlußnahme vor.

Artikel 18 .

Das Begnadigungs- und Strafverwandlungsrecht bleibt jedem Vereins

ſtaate in ſeinem Gebiete vorbehalten. Auf Verlangen werden periodiſche Ueber

ſichten der erfolgten Straferlaſſe dem Bundesrathe des Zollvereinsmitgetheilt

werden .

Artikel 19 .

Die Erhebung und Verwaltung der gemeinſchaftlichen Abgaben (Artikel 10.)

bleibt jedem Vereinsſtaate, ſoweit derſelbe ſie bisher ausgeübt hat, innerhalb ſei

nes Gebietes überlaſſen .

Es werden daher in jedem dieſer Staaten bei den Lokal- und Bezirks

ſtellen für die Erhebung und Aufſidit, welche nach der hierüber getroffenen be

ſonderen Uebereinkunft nach gleichförmigen Beſtimmungen angeordnet, befeßt und

inſtruirt werden ſollen, die Beamten und Diener auch ferner von der Landes

regierung ernannt.

In jedem dieſer Vereinsſtaaten , mit Ausnahme des Thüringiſchen Vereins

gebietes, wird die Leitung des Dienſtes der Lokal- und Bezirksbehörden , ſowie

die Volziehung der gemeinſchaftlichen Zollgeſeße überhaupt, einer , oder , wo ſich

das Bedürfniß hierzu zeigt, mehreren Zolldirektionen übertragen, welche dem ein

ſchlägigen Miniſterium des betreffenden Staates untergeordnet ſind. Die Bila

dung der Zolldirektionen und die Einrichtung ihres Geſchäftsganges bleibt den

einzelnen Staatsregierungen überlaſſen; der Wirkungskreis derſelben aber kann,

inſoweit er nicht ſchon durch gegenwärtigen Vertrag und die gemeinſchaftlichen

Zollgeſeße beſtimmt iſt , durch eine vom Bundesrathe des Zollvereins feſtzuſtel

lende Inſtruktion bezeichnet werden.

In dem Thüringiſchen Vereinsgebiete vertritt der gemeinſchaftliche General

inſpektor in den Berührungen mit dem Bundesrathe und mit den Zollbehörden

der anderen Vereinsſtaaten die Stelle einer Zolldirektion.

Artifel 20 .

Für Einhaltung des geſeßlichen Verfahrens bei der Erhebung und Ver

waltung der gemeinſchaftlichen Abgaben hat das Präſidium Sorge zu tragen.

Es ordnet zu dieſem Zwecke, nach Vernehmung des Áusſchuſſes des

Bundesrathes für Zoll: und Steuerweſen (Artikel 8. S. 3.), den Haupt- Zoll

ämtern ſowohl an den Grenzen als im Innern (Haupt -Steuerämtern mit Nieder

lagen), und den Direktivbehörden Vereinsbeamte bei.

Die den Hauptämtern beigeordneten Kontroleure haben von allen Ger

ſchäften derſelben und der Nebenämter in Beziehung auf die Grenzbewachung

und das Verfahren bei der Zoll , und Steuererhebung Kenntniß zu nehmen und

auf Einhaltung eines geſeßlichenVerfahrens, ingleichen auf die Abſtellung etwaiger

Mängel einzuwirken, übrigens fich jeder eigenen Verfügung zu enthalten. Ihre

dienſtliche Stellung und ihre Befugniſſe werden durch eine Inſtruktion geregelt.
Die
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Die den Direktivbehörden beigeordneten Bevollmächtigten haben ſich von

allen vorkommenden Verwaltungsgeſchäften ,welche ſich aufdie durch den gegen ..

wärtigen Vertrag eingegangene Gemeinſchaft beziehen , vollſtändige Kenntniß zu

verſchaffen.

Ihr Geſchäftsverhältniß iſt durch eine beſondere Jnſtruktion näher beſtimmt,

als deren Grundlage die unbeſchränkte Offenheit von Seiten der Verwaltung,

bei welcher die Bevollmächtigten fungiren , in Bezug auf alle Gegenſtände der

gemeinſchaftlichen Verwaltung und die Erleichterung jedes Mittels, durch welches

ſie ſich die Information hierüber verſchaffen können , angenommen iſt, während

andererſeits ihre Sorgfalt nicht minder aufrichtig dahin gerichtet ſein ſoll, ein

tretende Anſtände und Meinungsverſchiedenheiten auf eine dem gemeinſamen Zwecke

und dem Verhältniſſe verbündeter Staaten entſprechende Weiſe zu erledigen.

Die Miniſterien oder oberſten Verwaltungsſtellen der Vereinsſtaaten wer

den überdies dem Bundesrathe auf Verlangen jede gewünſchte Auskunft über die

gemeinſchaftlichen Angelegenheiten mittheilen .

Die Gehälter undalle übrigen Koſten der Vereins-Kontroleure und Bevolls

mächtigten trägt der Verein .

Artikel 21 .

Die vertragenden Theile werden Erfindungspatente und Privilegien nur

unter Beachtung der in der Uebereinkunft vom 21. September 1842. feſtgeſtellten

Grundfäße ertheilen.

Sollte einer von ihnen während der Dauer des gegenwärtigen Vertrages

von dieſer Verpflichtung zurücktreten wollen , ſo wird er ſeinen Rücktritt den übrigen

vertragenden Theilen drei Monate vor der Ausführung erklären. Dieſer Rück

tritt darf ſich jedoch weder aufdie Beſtimmung unter Nr. III . der gedachten

Uebereinkunft, noch auf die Verpflichtung erſtrecken, die Angehörigen der übrigen

vertragenden Theile ſowohl in Betreff der Verleihung von Patenten , als auch

hinſichtlich des Schußes für die durch die Patentertheilung begründeten Befug

niſſe den eigenen Angehörigen gleich zu behandeln.

Artikel 22 .

Chauſſeegelder oder andere ſtatt derſelben beſtehende Abgaben , ebenſo

Pflaſter-, Damm-, Brücken- und Fährgelder, oder unter welchem anderen Namen

dergleichen Abgaben beſtehen , ohne Unterſchied, ob die Erhebung für Rechnung

desStaates oder eines Privatberechtigten , namentlich einer Kommune geſchieht,

ſollen ſowohl auf Chauſſeen , als auch auf unchauſſirten Land- und Heerſtraßen,

welche die unmittelbare Verbindung zwiſchen den an einander grenzenden Vereins

ſtaaten bilden und aufdenen ein größerer Handels- und Reiſeverkehr ſtattfindet, nur

in dem Betrage beibehalten oder neu eingeführt werden können als ſie den ge

wöhnlichen Herſtellungs- und Unterhaltungskoſten angemeſſen ſind.

Das in dem Preußiſchen Chauſſeegeld - Tarife vom Jahre 1828. beſtimmte

Chauſſeegeld ſoll als der höchſte Saß angeſehen , und hinführo in den Gebieten

feines der vertragenden Theile überſchritten werden, mit alleiniger Ausnahme

deß Chauſſeegeldes auf ſolchen Chauſſeen, welche von Korporationen oder Privat

per
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perſonen oder auf Aktien angelegt ſind oder angelegt werden möchten , inſofern

dieſelben nur Nebenſtraßen ſind oder blos lokale Verbindungen einzelner Ort

ſchaften oder Gegenden mit größeren Städten oder mit den eigentlichen Haupt

handelsſtraßen bezwecken.

An Stelle der vorſtehend in Beziehung auf die Höhe der Chauſſeegelder

eingegangenenVerbindlichkeittritt für Didenburg die Verpflichtung, die dermaligen

Chauſſeegeldfäße nicht zu erhöhen.

Beſondere Erhebungen von Thorſperr- und Pflaſtergeldern ſollen auf

chauſſirten Straßen da, wo ſie noch beſtehen, dem vorſtehenden Grundſaße gemäß

aufgehoben und die Ortspflaſter den Chauſſeeſtrecken dergeſtalt eingerechnet wer

den , daß davon nur die Chauſſeegelder nach dem allgemeinen Tarife zur Erhebung

kommen.

Artikel 23 .

Die Waſſerzölle oder auch Wegegeldgebühren auf Flüſſen , mit Einſchluß

derjenigen , welche das Schiffsgefäß treffen (Refognitionsgebühren ), ſind von der

Schiffahrt auf ſolchen Flüſſen , auf welche die Beſtimmungen des Wiener Kon

greſſes oder beſondere Staatsverträge Anwendung finden, ferner gegenſeitig nach

jenen Beſtimmungen zu entrichten , inſofern hierüber nichts Beſonderes verab

redet worden iſt, oder verabredet werden wird.

Auf den übrigen Flüſſen , bei welchen weder die Wiener Kongreßakte noch

andere Staatsverträge Anwendung finden , werden die Waſſerzölle oder Waſſer

wegegelder nach den privativen Anordnungen der betreffenden Regierungen

erhoben . Dieſe Abgaben ſollen jedoch den Betrag von Gr. vom Zollzentner

oder 1 Kr. vom Bayeriſchen Zentner für die Meile nicht überſteigen .

Auf allen dieſen Flüſſen wird jeder Vereinsſtaat die Angehörigen der

anderen Vereinsſtaaten , deren Waaren und Schiffsgefäße in jeder Beziehung,

insbeſondere auch hinſichtlich der Binnenſchiffahrt, gleich ſeinen eigenen behandeln.

Artikel 24 .

In den Gebieten der vertragenden Theile ſollen Stapel- und Umſchlags

rechte auch ferner nicht zuläſſig ſein . Niemand ſoll zur Anhaltung, Verladung

oder Lagerung gezwungen werden können, als in den Fällen , in welchen die

gemeinſchaftliche Zollorðnung oder die betreffenden Schiffahrts - Reglements es

zulaſſen oder vorſchreiben.

Artikel 25 .

Kanal-, Schleuſen-, Brücken-, Fähr-, Hafen-, Waage-, Krahnen- und

Niederlagegebühren und Leiſtungen für Anſtalten , die zur Erleichterung des

Verkehrsbeſtimmt ſind, ſollen nur bei Benutung wirklich beſtehender Einrichtungen

erhoben werden und, mit Ausnahme der Abgaben für die Befahrung der nicht

im Staatseigenthum befindlichen fünſtlichen Waſſerſtraßen , die zur Unterhaltung

und gewöhnlichen Herſtellung erforderlichen Koſten nicht überſteigen . Alle dieſe

Abgaben ſollen vonden Angehörigen aller Vereinsſtaaten auf völlig gleiche Weiſe,

wievon den eigenen Angehörigen , ingleichen ohne Rückſicht auf die Beſtimmung

der Waaren erhoben werden .

s

Fin
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Findet der Gebrauch einer Waageeinrichtung nur zum Behufe der Zoll

ermittelung oder überhaupt einer zollamtlichen Kontrole ſtatt , ſo tritt eine Gebühren

erhebung nicht ein .

Artikel 26.

Die vertragenden Theile werden gemeinſchaftlich dahin wirken , daß durch

Annahme gleichförmiger Grundſäße die Gewerbſamkeit befördert,und der Befugniß
der Angehörigen des einen Staates , in dem anderen Arbeit und Erwerb zu ſuchen,

möglichſt freier Spielraum gegeben werde.

Von den Angehörigen eines Vereinsſtaates , welche in dem Gebiete eines

anderen Handel und Gewerbe treiben , oder Arbeit ſuchen , ſoll keine Abgabe

entrichtet werden , welcher nicht gleichmäßig die in demſelben Gewerbsverhältniſſe

ſtehenden eigenen Angehörigen unterworfen ſind.

Desgleichen ſollen Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende,

welche ſich darüber ausweiſen, daß ſie in dem Vereinsſtaate, wo ſie ihren Wohnſitz

haben , die geſeßlichen Abgaben für das von ihnen betriebene Geſchäft entrichten,

wenn ſie perſönlich oder durch in ihren Dienſten ſtehende Reiſende Ånkäufe machen,

oder Beſtellungen , nurunter Mitführung von Muſtern , ſuchen,in den anderen

Staaten keine weitere Abgabe hierfür zu entrichten verpflichtet ſein.

Auch ſollen beim Beſuche der Märkte und Meſſen zur Ausübung des

Handels und zum Abſaße eigener Erzeugniſſe oder Fabrikate in jedem Vereins

ſtaate die Angehörigen der anderen Vereinsſtaaten ebenſo wie die eigenen An

gehörigen behandelt werden.

Artikel 27 .

Die vertragenden Theile werden gemeinſchaftlich dahin wirken , für das

Maaßſyſtem und, ſoweit nöthig, für das Gewichtsſyſtem ihrer Gebiete die zur

Förderung des gegenſeitigen Verkehrs wünſchenswerthe Uebereinſtimmung herbei

zuführen .

Artikel 28.

DieSeehäfen der Staaten des Norddeutſchen Bundes follen dem Handel

der Angehörigen der übrigen vertragenden Theile gegen völlig gleiche Abgaben,

wie ſolche von den eigenen Angehörigen entrichtet werden , offen ſtehen ; auch

ſollen die in fremden See- und anderen Handelspläßen angeſtellten Konſuln eines

oder des anderen der vertragenden Theile" veranlaßtwerden,der Angehörigen der

übrigen Vereinsſtaaten ſich in vorkommenden Fällen möglichſt mit Rath und

That anzunehmen.

Artikel 29 .

Der gegenwärtige Vertrag tritt mit dem 1. Januar 1868. in Wirkſamkeit.

Er ſoll, ſofern er nicht vor dem 1. Januar 1876. von dem einen oder

dem anderen der vertragenden Theile aufgefündigt wird, auf weitere zwölf Jahre

und ſo fort von zwölf zu zwölf Jahren als verlängert angeſehen werden .

Bundes . Geſetbl. 1867.
Er17



106

Er ſoll alsbald zur Ratifikation der vertragenden Theile vorgelegt und

die Auswechſelung der Ratifikations - Urkunden ſpäteſtens am 31. Oktober des

laufenden Jahres in Berlin bewirkt werden .

So geſchehen Berlin , den 8. Juli 1867 .

v. Pommer Eſche. v . Philipsborn.

(L. S.) (L. S.)

Gerbig . v. Thümmel.

(L. S.) (L. S.)

Mathy . Ewald.

(L. S.) (L. S.)

Delbrück. Weber.

(L. S.) (L. S.)

v. Spigemberg. Riece.

(L. S.) (L. S.)

bon. v . Liebe .

(L. S.) (L. S.)

Die Ratifikations -Urkunden des vorſtehenden Vertrages ſind zu Berlin

ausgewechſelt worden.

Schluß
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Schluß - Protokoll.

Verhandelt Berlin , den 8. Juli 1867.

Dieie Unterzeichneten vereinigten ſich heute , um den in Vollmacht ihrer Hohen

Kommittenten vereinbarten Vertrag über die Fortdauer des Zoll. und Handels

vereins nach nochmaliger gemeinſchaftlicher Durchleſung zu unterzeichnen , bei

welcher Gelegenheit noch folgende, der Schlußverhandlung vorbehaltene Erklä

rungen , Verabredungen und erläuternde Bemerkungen in gegenwärtiges Schluß.

Protokoll niedergelegt wurden .

1. Zum Artikel 1. des Vertrages.

1. Die Verabredung, welche im Artikel 1. des Vertrages über die Wirk

ſamkeit der daſelbſt genannten Verträge getroffen iſt , ſoll auch auf diejenigen

näheren Beſtimmungen und Abreden , welche in den zu jedem dieſer Verträge

gehörigen Protokollen enthalten ſind, ſowie überhaupt auf alle in Folge der Zod.

vereinigungs - Verträge zum Vollzuge derſelben und zur weiteren inneren Uus.

bildung des Vereins getroffenen Vereinbarungen Anwendung finden.

2. Durch die Beſtimmung in dieſem Artikel wird der Berüdfichtigung

der in Schleswig - Holſtein beſtehenden beſonderen Verhältniſſe bei der Safelbſt

vorzunehmenden Bollorganiſation nicht vorgegriffen.

>

2. Zum Artikel 3. S. 7. des Vertrages .

Man iſt übereingekommen , daß, als Ausnahme von dem bei Ausführung

der Vorſchrift im S. 43. des Zollgeſeges ſeither befolgten Grundſaße, Roheiſen

und altes Brucheiſen, welches für Eiſengießereien , Hammerwerke und Walzwerke

zur Verarbeitung mit der Beſtimmung eingeht, die daraus gefertigten Waaren

in das Ausland auszuführen oder für denBauvon Seeſchiffen zu verwenden,

unter den in der Anlage A. näher bezeichneten Bedingungen und Kontrolen auf

Vereinsrechnung zollfrei abgelaſſen werden kann.

3. Zum Artikel 4. des Vertrages.

Man iſt darüber einverſtanden, daß die Beſtimmung im Artikel 4., indem

fie die Fortdauer des in einzelnen Vereinsſtaaten zur Zeit beſtehenden Verbots

der Einfuhr von Spielkarten ausſchließt, der Befugniß der Vereinsregierungen

keinen Eintrag thut, wie von inländiſchen, ſo auch von den aus anderen Vereins,

ſtaaten17 *
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ſtaaten oder aus dem Vereinsauslande eingehenden Spielkarten eine Stempel

abgabe zu erheben . Leştere wird von fremden Spielkarten mit feinem höheren

Betrage erhoben werden , als von den im Lande der Erhebung verfertigten .

Spielkarten, welche aus dem freien Verkehr eines Vereinsſtaates nach einem

Vereinsſtaate, in welchein eine Stempelabgabe erhoben wird, zum Verbleib oder

zum Durchgange verſendet werden, unterliegen der Uebergangsſchein - Kontrole .
.

4. Zum Artikel 5. Nr. II . SS . 2. 3. 4. 5. und 7. des Vertrages.

Die im Artikel 11. des Vertrages vom 16. Mai 1865. unter Nr. II.

SS. 2. 3. 4. 5. und 7. enthaltenen , auf die innere Steuer vom Taback bezüglichen

Verabredungen ſind in den Vertrag vom heutigen Tage nur deshalb nicht über

nommen worden, weil ſie ihre Erledigung finden werden, ſobald die im Artikel 3 .

S. 4. des Vertrages vom heutigen Tage getroffene Beſtimmung zur Ausführung

gelangt ſein wird. Sie bleiben daher bis zu dieſem Zeitpunkte in voller

Wirkſamkeit.

5. Zum Artikel 5. S. 5. des Vertrages.

Eine Ueberſicht der Steuerſäße, welche in denjenigen Vereinsſtaaten , wo

innere Steuern auf die Hervorbringung oder Zubereitung gewiſſer Erzeugniſſe
gelegt ſind, von den gleichnamigenvereinsländiſchen Erzeugniſſen erhoben oder

bei der Ausfuhr ſolcher Erzeugniſſe nach anderen Vereinsſtaaten rückvergütet

werden , iſt unter B. beigefügt.

6. Zum Artikel 6. des Vertrages.

In Beziehung auf die ſchon bisher zum Zollverein gehörigen Staaten

bleiben diejenigen Anordnungen aufrecht erhalten , welche rückſichtlich des erleich

terten Verkehrš der ausgeſchloſſenen Landestheile mit dem Hauptlande gegenwärtig
beſtehen .

7. Zum Artikel 8. $ . 3. des Vertrages .

Der Aufwand für die den Ausſchüſſen zurVerfügung geſtellten Beamten

wird zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde und den Süddeutſchen Staaten nach dem

Verhältniß vertheilt werden, in welchem die in die Kaſſe des erſteren fließenden

Zölle und Verbrauchsabgaben zu den Antheilen ſtehen ,welche die legteren von

den nach Artikel 10. des Vertrages in die Gemeinſchaft fallenden Abgaben .

erhalten.

8. Zum Artikel 8. S. 6. des Vertrages .

Preußen wird, unbeſchadet ſeiner ausſchließlichen Berechtigung, im Namen
des Vereins Handels- und Schiffahrtsverträge mit fremden Staaten einzugeben,

bei Verträgen mit Defterreich und der Schweiz die angrenzenden Vereinsſtaaten
zur
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zur Theilnahme an den dem Abſchluß vorangehenden Verhandlungen einladen.

Im Falle eine Uebereinſtimmung nicht zu erzielen , wird es deſſenungeachtet bei

der Beſtimmung des S. 6. ſein Bewenden behalten.

9. Zum Artikel 8. S. 12. des Vertrages.

1. Die Funktionen , welche durch die im S. 1. des gegenwärtigen Pro

tokolls bezeichneten Beſtimmungen , Abreden und Vereinbarungen der Generalkon.

ferenz übertragen find, gehen auf den Bundesrath des Zollvereins über.

2. Man iſt darüber einverſtanden, daß der Bundesrath des Zollvereins

auch diejenigen , ſeinem Geſchäftsfreiſe angehörenden Angelegenheiten zu erledigen

hat , welche aus der Zeit vor dem 1. Januar t. J. berrühren und auf dem

vertragsmäßigen Wege nicht haben erledigt werden können.

10. Zum Artikel 12. des Vertrages.

Zur Vermeidung der Unzuträglichkeiten , welche die im Artikel 12. des

Vertrages vom heutigenTage erneuerte Verpflichtung zur gegenſeitigen Annahme

der Silbermünzen bei allen Zollhebeſtellen mit Rüdficht auf die obwaltende Ver:

ſchiedenheit des Münzfußes herbeiführen kann, iſt verabredet , daß

a ) die aus den Abrechnungen über die gemeinſchaftlichen Einnahmen fich

ergebenden Herauszahlungen an andere Vereinsſtaaten, ſoweit ſie nicht

durch die bei den Zollkaſſen eingegangenen Münzen des empfangenden

Staates oder der mit legterem in genauerer Uebereinſtimmung ſtehenden

Staaten geleiſtet werden können, nur entweder in Vereinsthalern (Ar

tikel 8. des Münzvertrages vom 24. Januar 1857.), oder in ganzen

Thaler- oder Guldenſtücken, nicht aber in Theilſtücken des Thalers oder

Guldens geleiſtet werden ſollen ; auch daß

b) die bei den Zollkaſſen ſolcher Vereinsſtaaten , welche nach Gulden rechnen,

eingegangenen Theilſtücke des Thalers, ſowie umgekehrt die bei den Zoll

faſſen der Staaten , die nach Thalern rechnen, eingegangenen Theilſtücke

des Guldens, ſofern der empfangende Staat ſich derſelben nicht durch

die aus der Abrechnung ſich ergebenden Herauszahlungen entledigen kann,

auf Verlangen bei der nächſtgelegenen landesherrlichen Raſſe des Vereins

ſtaates, deffen Stempel fie tragen, gegen ganze Thaler- und reſp . Gul

denſtücke ausgewechſelt werden ſollen , ohne daß jedoch dem Staate,

welcher die Auswechſelung übernimmt , anderweite Unkoften hieraus er

wachſen dürfen.

11. Zum Artikel 13. des Vertrages .

Die unter C. anliegende Nachweiſung enthält diejenigen Beträge, welche
bei dem Neubau eines Seeſchiffes für die nicht ſpeziell nachzuweiſenden Eiſen

beſtandtheile als Zollvergütung höchſtens zu gewähren ſind.

12. Zum
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12. Zum Artikel 14. des Vertrages.

Die unter Nr. 6. f ., 2. und 3., Nr. 10. c . , Nr. 12. g. , Nr. 19. a. und b.,

Nr. 21. a. 1. , Nr. 27. b. c. d . und e . , Nr. 31. c . , Nr. 35. b. und c. , Nr. 38. b. c .

und d . und Nr. 40. b. und c . der zweiten Abtheilung des bis zum 1. Juli 1865 .

gültig geweſenen Vereinstarifs begriffenen Gegenſtände ſollen, ungeachtet ſie durch

den gegenwärtig beſtehenden Zolltarif mit geringeren Zollfäßen belegt ſind, als

dem im S. 3. , der Leipziger Meßordnung vom4. Dezember 1833. und den analogen

Beſtimmungen für andere Meßpläße feſtgeſeşten Minimalſaße, auch fernerhin

kontofähig bleiben ,

13. Zum Artikel 16. des Vertrages.

Mit Rückſicht auf das beſonders ungünſtige Verhältniß, welches zwiſchen

der Länge der Zolgrenje des Herzogthums Oldenburg auf der einen und dem

Flächeninhalte, ſowie der Bevölkerung deſſelben auf der anderen Seite obwaltet,

wird Oldenburg ausnahmsweiſe ein Zuſchuß zu ſeiner Pauſchſumme, und zwar

auf Höhe von 4500 Thalern auch ferner gewährt werden .

14. Zum Artikel 28. des Vertrages vom 4. April 1853 .

Auf Grund der Verabredung unter Nr. 13.des Schlußprotokolls vom

16. Mai 1865. iſt für Oldenburg eine beſondere Direktivbehörde errichtet worden .

15. Zum Artikel 20. des Vertrages .

1. Preußen wird zur Ausübung der ihm nach Artikel 20. des Vertrages

vom heutigenTage zuſtehenden Kontrole auch Beamte der anderen Vereinsſtaaten,

unter Berückſichtigung der Wünſche der betreffenden Regierungen , verwenden.

2. Als Grundlage der in dieſem Artikel erwähnten Inſtruktion, welche

das Geſchäftsverhältniß der den Direktivbehörden der Vereinsſtaaten beizuordnen:

den Bevollmächtigten näher beſtimmen ſoll, iſt verabredet worden, daß ein ſolcher

Bevollmächtigter da, wo er ſeinen Siß erhalten hat , die nachſtehend beſtimmte

Wirkſamkeit auszuüben berechtigt ſein ſoll.

a ) Derſelbe kann allen Siķungen der Direktivbehörde beiwohnen . Eine jede

Verfügung und Anweiſung, welche die legtere oder deren Vorſtand in

Beziehung auf die Verwaltung der gemeinſchaftlichen Abgaben an die

ihr untergeordnetenBehörden ergehen läßt, muß vor der Ausfertigung

ihm, ſofern er am Orte' anweſend iſt, zur Einſicht im Konzepte vorgelegt

und darf nicht eher ausgefertigt werden , als nachdem er ſein Viſa bei.

geſeßt hat.

b) Dieſes Viſa ſoll der Bevollmächtigte zwar weder verweigern noch ver

zögern dürfen , bei Ertheilung deſſelben iſt er jedoch berechtigt, wenn er

befürchtet, daß aus dem Vollzuge der Verfügung oder Anweiſung ein

Nach:
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Nachtheil für den Zollverein entſtehen möchte, ſeine abweichende Anſicht

motivirt auf dem Konzepte zu vermerken , und zu verlangen , daß die

Direktivbehörde wenigſtens gleichzeitig mit dem Erlaſſe der fraglichen

Verfügung an das ihr vorgeſepte Miniſterium Bericht erſtatte.

c) Inſofern das Letere nicht rechtzeitig Abhülfe getroffen haben , oder eine

Verſtändigung mittelſt Korreſpondenz der Miniſterien oder der oberſten

Zollbehörden der betreffenden Staaten nicht inzwiſchen eingetreten ſein

ſollte, iſt an den Bundesrath des Zollvereins zu refurriren , um die

Differenz und den etwanigen Anſpruch auf Entſchädigung des Vereins

gegen diejenige Regierung, deren Behörde' dazu Veranlaſſung gegeben

hat, zur Entſcheidung zu bringen.

d) Zu den Befugniſſen des Bevollmächtigten gehört auch die Viſitation des

Grenz- und Reviſionsdienſtes auf der Zolllinie und des Verfahrens bei

der Zoll- und Steuererhebung in dem Gebiete , wo er beglaubigt iſt,

wobei derſelbe ſich der Beihülfe der ihm hierzu zugewieſenen Beamten

bedienen kann. Er iſt jedoch nicht berechtigt, bei ſolchen Reviſionen

Befehle an die Zoll- oder Steuerbeamten zu ertheilen oder Anordnungen

in der Verwaltung zu treffen, vielmehr kann er nur bei der betreffenden

Direktivbehörde die ſchleunige Abſtellung der von ihm etwa entdeckten

Mängel in Antrag bringen .

e) Es ſteht dem Bevollmächtigten, wie jedem Mitgliede der Direktivbehörde,

die Einſicht der Akten , Bücher, Rechnungen und Regiſter 2c. ſowohl

dieſer Behörde , als auch der Zoll- und Steuererhebungs- Behörden zu .

f) Er kann die Rechnungen über die gemeinſchaftlichen Abgaben prüfen

und dagegen Erinnerungen machen , ohne jedoch die Führung und Ab

nahme derſelben , ingleichen die Entſcheidung der Erinnerungen durch die

dem Rechnungsführer vorgeſepte Dienſtbehörde aufzuhalten. Findet er

die Entſcheidung dem Vereinsintereſſe nicht entſprechend, ſo hat er den

betreffenden Gegenſtand bei dem Bundesrathe zur Anzeige zu bringen.

16. Zum Artikel 22. des Vertrages .

Jn Betreff des Betrages des Chauſſeegeldes iin Königreiche Sachſen und

in denjenigen zu dem Thüringiſchen Vereine gehörigen Ländern , wo die Meilen

eben ſo lang, als die Sächſiſchen Meilen ſind , verbleibt es bei den darüber in

den Schlußprotokollen zu den Verträgen vom 30. März und 11. Mai 1833 .

getroffenen Verabredungen.

17. Zum Artikel 26. des Vertrages .

Man iſt darüber einverſtanden, daß die im dritten Abſaße des Artikels 26 .

bezeichneten Gewerbetreibenden undReiſenden Waaren zum Verkauf auch ferner

nicht mit ſich führen, aufgekaufte Waaren aber ſelbſt nach dem Beſtimmungsorte

mitnehmen dürfen.

Das



112

Das hiernach anzuwendende Formular für die Gewerbe- Legitimationskarten

iſt unter D. beigefügt.

.

Die ſämmtlichen Bevollmächtigten ertheilen ſich gegenſeitig die Zuſicherung,

daß, wie dies auch bei den früheren Zollvereinigungs . Verträgen geſchehen iſt,

ihre Regierungen mit der Ratifikation des Vertrages zugleichauch die im gegen

wärtigen Protokoll enthaltenen Verabredungen, ohne weitere förmliche Ratifikation

derſelben , als genehmigt anſehen und aufrecht erhalten werden.

Der Vertrag ward hierauf in Einem Exemplare, welches für den Geſammt:

verein im Königlich Preußiſchen Geheimen Staatsarchiv aufbewahrt werden ſoll,

von den Bevollmächtigten unterzeichnet und unterſiegelt , und ſollen die bereits

vorbereiteten Abdrücke Preußiſcher Seits nach erfolgter Beglaubigung ſofort den

Bevollmächtigten der übrigen Vereinsregierungen zugeſtellt werden.

Nachdem endlich noch konſtatirt war , daß die Ratifikation des Vertrages

für den Norddeutſchen Bund nur durch deſſen Präſidium zu erfolgen habe, und

daß , wie bereits in früheren ähnlichen Fällen geſchehen , eine ſolche Form der

Ratifikation gewählt werden könne, wodurch der Gegenſtand der legteren , ohne

vollſtändige Einrückung der Vertragsartikel, hinlänglich genau bezeichnet wird,

wurde auch gegenwärtiges Protokoll in einem Exemplare nach geſchehener Ver

leſung unterzeichnet und von den Königlich Preußiſchen Bevollmächtigten , unter

dem Vorbehalte der alsbaldigen Mittheilung beglaubigter Abdrücke an die übrigen

Bevollmächtigten , nebſt dem Vertrage, Behufs der weiteren Beförderung an das

Königliche Geheime Staatsarchiv, in Empfang genommen .

G. w. 0 .

v . Pommer Eſche.

Gerbig.

Mathy.

v. Philips born. Delbrüd. Weber.

v . Thümmel. v. Spişemberg. Riede.

Ewald. Shon. v . Liebe.

A.
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Anlage zu Nr. 2. des Schluß . Protokolle.

A.

1 ) Die Begünſtigung wird nur ſolchen Fabrikanten ertheilt, welche in Bes
ziehung auf die Beobachtung der Zollgeſetze unbeſcholten ſind.

2) Den Fabrikanten wird eine , unter amtlichem Mitverſchluſſe ſtehende.

Privatniederlage von ausländiſchem Roheiſen aller Art und altem

Brucheiſen bewilligt, für welche ſie auf ihre Koſten einen ſicheren ver

ſchließbaren Raum herzurichten haben. Die allgemeinen Beſtimmungen

über die unter Mitverſchluß der Zollbehörde ſtehenden Privatniederlagen

finden auf dieſe Niederlage gleichmäßig Anwendung.

Die Niederlegung des Roh- und Brucheiſens kann auch in einer

öffentlichen Niederlage ſtattfinden .

3) Bei der betreffenden Zoll- oder Steuerſtelle wird für jeden Fabrikanten

ein Konto geführt, in welchem die Mengen des eingeführten, in die

Niederlage gebrachten, ausländiſchen Roh- und Brucheiſens und die

Gattung und Mengen der daraus verfertigten, in das Ausland aus:

geführten, in einer öffentlichen Niederlage niedergelegten oder für den

inländiſchen Schiffbau verwendeten Waaren nachgewieſen werden.

4) Wenn aus der Niederlage Roh- oder Brucheiſen zur Verarbeitung für

das Ausland oder zu Schiffbaugegenſtänden entnommen werden ſoll, ſo

hat der Fabrikant der betreffenden Zoll- oder Steuerſtelle ſolches unter

Angabe der daraus zu verfertigenden Waaren zeitig zuvor mittelſt

ſchriftlicher Anmeldung anzuzeigen .

Die angemeldete Menge wird aus der Niederlage verabfolgt, der

Abgang auf der Anmeldung beſcheinigt und im Konto bemerkt.

5) Die Abſchreibung vom Niederlagekonto erfolgt, nachdem die Ausfuhr,

die Niederlegung in einer öffentlichen Niederlage, oder die Verwendung

zum Schiffbau der aus dem verabfolgten Roh- oder Brucheiſen verfer

tigten Gegenſtände beſcheinigt worden, und zwar auf Höhe des Gewichtes
dieſer Gegenſtände.

6) Am Schluſſe jedes Quartals wird der Zollbetrag fällig, welcher der

Differenz zwiſchen dem Gewichte der im Laufe des vorlegten Quartals

von der Niederlage abgemeldeten und dem Gewichte der im Laufe des

legten Quartals von dem Niederlagekonto abgeſchriebenen Menge ent

ſpricht. Iſt die leştere Menge größer als die erſtere , ſo kommt die

Differenz bei dem nächſten Quartalabſchluſſe zur Anrechnung.

7) Lagerreviſionen finden ganz nach dem Ermeſſen der Zollverwaltung

ſtatt, jedenfalls aber wird mindeſtens einmal im Jahre eine Reviſion

der ganzen Niederlage vorgenommen.

Bundes . Gefeßbl. 1867. 18 8) Die
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2

8) Die Fabrikanten haben die über den Fabrikbetrieb zu führenden Bücher

( Fabrik- oder Betriebsbücher) ſo einzurichten, daß daraus ohne beſondere
Schwierigkeiten erſehen werden kann, welche Arten von Waaren her

geſtellt ſind und welches Material dazu benugt worden iſt.

Die Einſicht dieſer Fabrik- oder Betriebsbücher iſt den mit der

Beaufſichtigung der Fabrik beauftragten Beamten jederzeit zu geſtatten.

Auch ſind die Fabrikanten verpflichtet, auf Verlangen des Haupt

amtes, die Einſicht ihrer ſonſtigen Geſchäftsbücher und Korreſpondenjen

zu geſtatten, um Ueberzeugung davon zu gewähren , weſſen Beſtellungen

ſie ausführen , ſowie ob und in welchem Umfange ſie inländiſches Eiſen

oder Eiſenwaaren beziehen.

9) Der Zollverwaltung bleibt ferner vorbehalten , nach Befinden weitere

Kontrolen anzuordnen , namentlich aber den Betrieb der Fabrifen durch

Aufſichtsbeamte ſpeziel überwachen zu laſſen. Dieſen Beamten iſt der

Zutritt zu allen Fabrikräumen zu jeder Tageszeit und auch zur Nacht

zeit ſo lange zu geſtatten , als in der Fabrik gearbeitet wird .

10) Die Zollverwaltung iſt befugt, die Begünſtigung jederzeit zurückzu

nehmen .

Die Zurücknahme ſoll immer erfolgen , wenn ein Fabrikantwegen

Defraudation die geſeßliche Strafe verwirkt hat, und ſie kann insbeſon

dere auch dann ausgeſprochen werden , wenn ein Buchführer oder Ar

beiter der Fabrik in ſolcher Art wegen Vergebungen , welche er im In

tereſſe des Fabrikanten verübt hat , mit Strafe belegt worden iſt.

11 ) Die Fabrikanten haben ſich einer, von der Direktivbehörde zu beſtimmen

den Konventionalſtrafe bis zu der Summe von 100 Thalern in allen

Fällen zu unterwerfen, in welchen ſie den im Intereſſe der Zollverwal

tung von den zuſtändigen Zoll: oder Steuerbehörden getroffenen Anord

nungen keine Folge leiſten , vorbehaltlich der Zurücknahme der Begün

ſtigung bei fortgeſeßter Weigerung.

B
.
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Anlage zu Nr. 5. des Schlußprotokolls.

B.

Ueberſicht

der

Steuerfäße,

welche

in denjenigen Vereinsſtaaten 2c . , wo innere Steuern auf die Hervor.

bringung oder Zubereitung gewiſſer Erzeugniſſe gelegt ſind , von den

gleichnamigen vereinsländiſchen Erzeugniſſen erhoben werden .

18
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Steuerſaß im
Vereinsſtaaten 2.1

N
u
m
m
e
r

.

in

Maaßſtab

für

die Erhebung.

30

Thalerfuß.

521

Gulden

fuß .welchen die Erhebung ſtattfindet.

Thlr. Sgr. Pf. Fl . Kr.

Bemerkungen über die

bei der Ausfubr nach

anderen Vereinsſtaaten

oder dem Auslande

bewilligten

Steuervergütungen .

In den Hohenzollern

fchen Landen wird eine

Uebergangs.Abgabe von

Tabacblättern und Ta.

backfabrikaten nicht er.

boben .

I. Von Tabackblättern

und Tabackfabrikaten .

1. Preußen ( ausſchließlich der

Hohenzollernſchen Lande " ).

Außerdem im engeren Ver

eine mit Preußen (nach der

Zeitfolge der Verträge) :

a) von Schwarzburg -Son

dershauſen :

die Unterherrſchaft ,

b ) von Schwarzburg-Rudol

ſtadt:

die Unterherrſchaft,

c) vom Großherzogthum

Sachſen :

das Amt Auftedt mit

DISisleben ,

d) Anhalt,

e) das Fürſtenthum Lippe,

von Mecklenburg-Schwe

rin :

die Ortſchaften Rof

ſow , Neşeband und

Schöneberg

g ) von Sachſen - Koburg

Gotha :

das Amt Volkenrode,

h ) von Oldenburg:

das Fürſtenthum Bir

fenfeld,

i) Waldeck und Pyrmont,

k ) Schaumburg - Lippe,

1) Bremiſche Gebietstheile .

2. Sachſen

3. Thüringiſcher Verein

Zollzentner

2
0

1 10.

1
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Steuerſaß im

N
u
m
m
e
r

.

Vereinsſtaaten 2 .

in

welchen die Erhebung ſtattfindet.

Maaßſtab

für

die Erhebung.

30 .

Thalerfuß.

52

Gulden

fuß.

Bemerkungen über die

bei der Ausfuhr nach

anderen Vereinsſtaaten

oder dem Auslande

bewilligten

Steuerbergütungen.

Thlr. Sgr. Pf. Fl . Kr .

a) das

Zollzentner

2
0

1 10

Dazu gehören außer den

demſelben zugewieſenen Preu

ßiſchen Gebietstheilen :

Großherzogthum

Sachſen , ausſchließlich
der Aemter Oſtheim und

Alſtedt mit Oldisleben,

aber einſchließlich des zum

Amte Oſtheim gehörenden

Ortes Melpers ,

b) das Herzogthum Sachſen

Meiningen

c) das Herzogthum Sachſen

Altenburg

d) das Herzogthum Sachſen

Koburg - Gotha, aus:

ſchließlich der Aemter Kö :

nigsberg und Volkenrode,

e) die Fürſtlich Schwarz

burg Rudolſtadtſche

Oberherrſchaft,

f) die Fürſtlich Schwarz

burg -Sondershauſenſche

Oberherrſchaft,

g) das Fürſtenthum Reuß

älterer Linie,

h ) das Fürſtenthum Neuß

jüngerer Linie.

4. Braunſchweig

5. Oldenburg, ausſchließlich des

Fürſtenthums Birkenfeld

und einſchließlich Bremiſcher

Gebietstheile

6. Luyemburg

Anmerf. Die in den vorauf

geführten Vereinsſtaaten u .
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Steuerſaß im

N
u
m
m
e
r

.

Vereinsſtaaten 2c. ,

in

welchen die Erhebung ſtattfindet.

Maaßſtab

für

die Erhebung.

30 .

Thalerfuß.

525,

Gulden .

fuß.

fl. Str.

Bemerkungen über die

bei der Ausfuhr nade

anderen Vereinsſtaaten

oder dem Auslande

bewilligten

Steuerbergütungen.

Thlr. Sgr. Pi.

aufkommende Uebergangs .

Abgabe von Tabackblättern

und Tabacfabrikaten iſt eine

gemeinſchaftliche und wird ge.

theilt. Zwiſchen dieſen Ver.

einsſtaaten 2c. findet freier

Verkehr mit Labad ſtatt.

II. Von Bier.

7 ! 6 . 262) Bei der Ausfuhr von
6 Ztr.. und mehr werden

3 Sgr. für den Zentner

brutto rücvergütet.

la. Preußen (ausſchließlich der Bollzentner

Hohenzollernſchen Lande).

Außerdem die bei Preußen

vorſtehend zu I. von a. bis 1.

aufgeführten Länder und

Landestheile, welche mit

Preußen im engeren Vereine

ſtehen.

1b . Hohenzollernſche Lande..... Eimer (Würt

tembergiſch )

= 2,13915Ohm

Preußiſch

a. braunes 1 4 3 22
Bei der Ausfuhr wird

für den Württembergiſchen

Einner

a) braunen Sommer.

Bier

b. weißes Bier 22 103 1 20
biers 1 Fl . 30 Kr. ,

b) braunen Winterbiers

1 fl . 12 fr.

und

c ) für Weißbier 54 kr.

rüdvergütet.
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Steuerſaß im

N
u
m
m
e
r

.

Vereinsſtaaten 2.1 Maaßſtab

in für

welchen die Erhebung ſtattfindet. die Erhebung .

30 .

Thalerfuß.

52 .

Gulden

fuß.

FL. Rr.

Bemerkungen über die

bei der Ausfuhr nach

anderen Vereinsſtaaten

oder dem Auslande

bewilligten

Steuervergütungen .

Thlr. Sgr. Pf.

2. Sachſen

3. Thüringiſcher Verein (wie

zu I. 3.)

Wie zu 1 a.

In den dem Thürin .

giſchen Verein zugewie.

fenen Preußiſchen Lan.

destheilen, wie zu la.

Im Herzogthum Ro

burg werden bei der

Ausfuhr 12 kr. für den

263 Cimer von dem zu Rom .

Amunalzwecken beſtimm

ten Theile der Staats.

abgabe rüdvergütet.

Wie zu la .

Zollzentner
76

4. Braunſchweig

5. Oldenburg (wie zu I. 5 . ) ...

6. Luremburg

Anmerf. Die in den vor

ſtehend zu la . , 2. bis 6. auf

geführten Vereinsſtaaten 2c.

aufkommende Uebergangs

Abgabe von Bier iſt eine ge

meinſchaftliche und wird ges

theilt. Zwiſchen dieſen Ver

einsſtaaten 2. findet freier

Verkehr mit Bier ſtatt.

17 1 !, | 1 Die Rüdvergütung von

Bier , welches aus den

Bateriſchen Hauptlanden

ausgeführt wird, beträgt

40 Kr. für den Bayeri.

ſdhen Eimer.

7. Bayern , rechts des Rheines ,
Eimer

und im engeren Vereine mit ( Bayeriſch)

Bayern : = 0,4979320 hm

a ) das Großherzoglich Säch
Preußiſch

ſiſche Amt Oſtheim, mit

Ausſchluß des Ortes

Melpers,

b) das Herzoglich Sachſen

Koburg -Gothaiſche Amt

Königsberg.
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1

Vereinsſtaaten 2c . ,
Steuerſaß im

N
u
m
m
e
r

.

in

Maaßſtab

für

die Erhebung.

30 .

Thalerfuß.

521,

Gulden

fuß .

Bemerkungen über die

bei der Ausfuhr nach

anderen Vereinsſtaaten

oder dem Auslande

bewilligten

Steuerbergütungen.
welchen die Erhebung ſtattfindet.

Thlr . Sgr. Ph. Fl . Kr.

8. Württemberg .. Eimer (Würt

tembergiſch)

= 2,13915 Ohm

Preußiſch

a. braunes

Bier

b .weißes Bier

Ohm (Badiſch )

= 1,091673Ohm

Preußiſch

Die erhobene Malz

ſteuer wird von ausge.

bendem Bier nach Maaß.

gabe des dazu verwende.

ten Malzes in jedem ein.

zelnen Falle ermittelt und

danach die Steuerbergi .

tung feſtgefeßt und ge.

währt.

121 5 ' | 3

1 4 3 2

9. Baden 2239 1 18.

10. Heſſen 28 691 1 40Ohm (Großhz .

Hejfiſche)

= 1,164451 Ohm

Preußiſch

Bei der Ausfuhr des

im Großberzogthum Ba.

den erzeugten Biers were

den auf die Badiſche Ohm

1 Fl . 5 Kr. rückvergütet.

Bei der Ausfuhr von

20 Maaß und mehr wird

eine Steuervergütung von

1 Fl . 5 Kr . für die Große

berzoglich Heffiſche Ohm

gewährt.

III . Von Branntwein .

6 10 30 Bei der Ausfuhr wird

eine Steuerbergütung von

11 Silberpfennigert für

ein Quart zu 50 Prozent

Alfohol nach Tralles geo

währt .

la. Preußen ausſchließlich der Ohm ( Preu .

Hohenzollernſchen Lande). ßiſch) bei 50

Außerdem die bei Preußen Prozent Al

vorſtehend zu I. von a . bis kohol nach

1. aufgeführten Länder und Tralles

Landestheile , welche mit

Preußen im engeren Vereine

ſtehen .

* Jn dem ehemaligen Kurfür

tenthume Heſjen (mit Aus,

ſchluß des Kreiſes Sdymal

falden und der Grafſchaft

Schaumburg) werden bis zum

1. Juli 1868 erhoben .... Desgl .

1b. Hohenzollernſche Lande, ſoweit |Eimer (Würt

fie früher zu Hohenzollern- | tembergiſch)

Sigmaringen gehörten .

Bis zum 1. Juli 1868.

8 Silberpfennige für ein

Quart zu 50 Prozent Al.

kohol nach Tralles.

4 7

112 102 2 | 30

1
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Vereinsſtaaten 2c. ,
Steuerſaß im .

N
u
m
m
e
r

.

in

Maaßſtab

für

die Erhebung .

30 .

Thalerfuß.welchen die Erhebung ſtattfindet.

Bemerkungen über die

bei der Ausfuhr nach

anderen Vereinsſtaaten

oder dem Auslande

bewilligten

Steuerbergütungen.

525,

Gulden

fuß.

Fl . Kr.Thlr. Sgr. Pf.

Wie zu la.

1

2. Sachſen

3. | Thüringiſcher Verein (wie ||Ohm (Preu :

zu I. 3.) . Biſch ) bei

50 Prozent 6
10 30

4. Braunſchweig
Alkohol nach

5. Oldenburg (wie zu I. 5 . ) ... Tralles

6. Luçemburg

Anmerk. Die in den vorſte

bend zu la ., 2. bis 6. auf

geführten Vereinsſtaaten 2c .

aufkommende Uebergangs

Abgabe von Branntwein iſt

eine gemeinſchaftliche und wird

getheilt. Zwiſchen dieſen Ver
einsſtaaten 2c . findet freier

Verkehr mit Branntwein ſtatt.

7. Bayern , rechts des Rheines . Eimer (Baye- 11 . 145

Außerdem die bei Bayern riſch)

vorſtehend unter II. 7. auf

geführten Landestheile an

derer Vereinsſtaaten .

8. Württemberg Eimer (Würt 2 8 69 | 4

tembergiſch )

bei 50 Prozent

Alkohol nach

Tralles

9. Baden Dhm (Badiſch)

a.Branntwein 28 69 140

b.Weingeiſt 121 54 3

Bei der Ausfuhr von

mindeſtens 50 Maaß

Branntwein werden auf

die Badiſche Ohm 36 Kr.

von Weingeiſt 1Fl . 10 Kr.
rüdvergütet.

.

10. Heſſen ..| 433
9

O
s

Dhm (Großhz. 5

Heſſiſch )

bei 50 Prozent

Alkohol nach

Tralles

Bei der Ausfuhr von

20 Maaß und mehr wer .

den 6 Fl. für die Groß.

herzoglich Heffiſche Ohm
bei 50 Prozent Altobol

nach Tralles gewährt.

Bundes . Gefeßbl. 1867. 19
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Steuerſaß im

N
u
m
m
e
r

.

Vereinsſtaaten 2c. ,

in

welchen die Erhebung ſtattfindet.

Maaßſtab

für

die Erhebung.

30 .

Thalerfuß.

52 .

Gulden .

fuß.

Fl. Kr.

Bemerkungen über die

bei der Ausfuhr nach

anderen Vereinsſtaaten

oder dem Auslande

bewilligten

Steuervergütungen .

Thlr. Sgr. Pf.

143 50

IV . Von geſchrotetem

Malze.

1. Bayern, rechts des Rheines . Meßen (Baye

Außerdem die bei Bayern
riſch)

= 0,674283
unter II. 7. aufgeführten
Landestheile anderer Ver- Scheffel

einsſtaaten.
Preußiſch

2. Württemberg. Simri (Würt

tembergiſch)

0,403069

Scheffel

Preußiſch

a. geſchrotenes

Darrmalz -

b. gequetſchtes

Grünmalz.

63

2
2

26% 9
.
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Anlage zu Nr. 11. des Schlußprotokolls.

C.

Nach weiſung

der

an die Erbauer von Seeſchiffen je nach deren Tragfähigkeit für die nicht ſpeziell

nachweisbaren Eiſenbeſtandtheile höchſtens zu bewilligenden Zollvergütung.

Betrag Diffe Betrag Diffe

Größe der Schiffe für renz

für die

in Laſten zu 4000 Pfund. die Laſt. Laſt.

Größe der Schiffe
renz

für
für die

in Laſten zu 4000 Pfund. die Laft. ' Laft.

Thl. Sgr. Pf. Pf. Thl. Sgr. Pf. Pf.

5

s

20

25

20

25

18

25

17

25

5

25

5

25

4

25

4

25

4

25

4

25

150 = s

Für Schiffe bis einſchließlich

50 Laſten 1 ( 11

Für ein Schiff von 75 Laſten 1 9 4

100 1 7 8

125 1 6 / 2

1 4 9

175 1 44

200 1 3 11

225 1 3 6 / 25

250 1 3 1

275 1 2 828

300 1 2 3 423

325 1 1/10

350 1 15

375 1 1

400 1 7

425 1 2

25

Für ein Schiff von 450 Laſten
475

500

525

550

575

600

- 625

650

675

700

725

750

775

800

•

29 9

294

29

28 8

284

28

278

27 4

27

2618

26.4

26

258

254

25

2418

244

=

5

5

25

5

25

5

25
3

.

25

4

25

4

25

4

25

4

25

4

25

4

25

4

25

25

5

25

5

25

5

25

5

25

5

- 825

1 850
25

3

Anmerkungen.

1. Die vorſtehenden Säße gelten für eiſenfeſt gebaute Schiffe, und werden bei kupferfeſt gebauten Sdiffen, wenn

das dazu zu verwendende Stangenkupfer oder Meſſing zolfrei abgelaſſen iſt, um 5 sgr. für die Laſt ermäßigt.

2. Für Schiffe von einer Laſtenzahl, welche zwiſchen je zwei der in obiger Tabelle aufgeführten Laſtenzahl fält, iſt

der Betrag für die Laſt mit Hülfe der Differenzen proportional zu berechnen, 3. B. da zwiſchen der Tragfähigkeit

von 125 und 150 Laſten die Differenz für die Daft Pfennig beträgt, jo berechnet ſich die Vergütung für ein

Schiff von 132 Laſt um 7 X Pf. = 5 Pf. für die Laſt geringer, als für ein ſolches von 125 Laſt, mithin

auf i Thlr. 5 Sgr. 9 P. Bei dieſer Berechnung find Brudypfennige, wenn der Bruch mehr als beträgt ,

als volle Pfennige zu berechnen, entgegengeſepten Fals aber außer Anſaß zu laſſen .

17

25

=

1
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Anlage zu Nr. 17. des Schlußprotokolls.

D.

Gewerbe. Legitimationskarte,

gültig für das Jahr 1800 acht und sechszig.
Stempel

mit dem Wappen

und

Namen

des Landes .

Na

Dem N.,welcher in N. N. wohnhaft iſt, und für Rechnung
1. seiner eigenen Drogueriewaaren -Handlung daselbst,

2. der Drogueriewaaren -Handlung N. N. daselbst, bei welcher er

als Handlungscommis im Dienste steht ,

3. nachstehender Handlungs(Fabrik )häuser als :

im Gebiete des Zollvereins Waaren - Beſtellungen aufzuſuchen und Waaren - Ein

käufe zu machen beabſichtigt, wird hierdurch , behufs ſeiner Gewerbslegitimation

bei den Behörden der übrigen Zollvereinsſtaaten, beſcheinigt, daß für den Gewerbe
des hauses

betrieb der vorgedachten Geſchäfts im hieſigen Lande die geſeßlich beſte.
häuser

henden Steuern zu entrichten ſind.

Derſelbe darf von den Waaren , auf welche er Beſtellungen ſuchen will,

nur Proben, aufgekaufte Waaren aber nur behufs deren Beförderung nach dem

Beſtimmungsorte mit ſich führen.

Auch iſt ihm verboten, für Rechnung Anderer als de genannten Geſchäfts
hauses

häuser Waaren -Beſtellungen aufzuſuchen oder Waaren - Ankäufe zu machen.

Bei dem Aufſuchen von Beſtellungen oder bei den Waaren -Ankäufen hat

er die in jedem Vereinsſtaate gültigen Vorſchriften zu beachten .

S

r

>

(Ort, Datum , Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde.)

Perſonal. Beſchreibung und Unterſchrift des Reiſenden .

Redigirt im Bureau des Bundestanzlers.

Berlin , gebrudt in der Königlichen Geheimen Ober . Hofbuchdruderei

( R. V. Deder).
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Bundes Gefeßblatt
des

Norddeutſchen Bundes.

Nr. 10.

(Nr. 21.) Verordnung , betreffend die Einführung Preußiſcher Militairgeſeke im ganzen

Bundesgebiete . Vom 7. November 1867.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 26.

verordnen auf Grund des Artikels 61. Der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes,

im Namen des Bundes , was folgt :

S. 1 .

Die nachſtehend genannten Preußiſchen Militairgeſeße und Verordnungen

werden im ganzen Bundesgebiete, ſoweit ſie in demſelben noch nicht in Geltung

ſind, hiermit eingeführt:

1 ) das Algemeine Regulativ über dasServis - und Einquartierungsweſen

vom 17. März 1810. (Nov. Corp. Const. March. S. 949.), nebſt den

dazu ergangenen Ergänzungen, Abänderungen und Erläuterungen, nämlich :

a ) dem S. 10. zu a. und b . des Geſeßes über die Einrichtung des

Abgabenweſens vom 30. Mai 1820. ( Preußiſche Geſek -Samml.

S. 134.),

b) der Kabinetsorder vom 21. Auguſt 1821. , betreffend die Vergütung

für Verabreichung eines Naturalquartiers an die nach andern Gar:

niſonorten verſeßt werdenden Offiziere ( Preußiſche Geſey -Samml.
S. 185.),

c) der Kabinetsorder vom 18. Juli 1834., betreffend die Modifikation
der Vorſchriften in Nr. 20. des Allgemeinen Regulativs über das

Servis - und Einquartierungsweſen vom 17. März 1810. (Preu

Biſche Geſeß-Samml. S. 147.),

d) dem in der Beilage A. abgedruckten Erlaſſe vom 7. Mai 1857.;

2) das Edift wegen Aufhebung des Vorſpanns vom 28. Oktober 1810 .

Bundes. Geſetbl. 1867. (Preu :20

Ausgegeben zu Berlin den 13. November 1867.
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1

(Preußiſche Gefeß -Samml. S. 77.), nebſt den dazu ergangenen Er

gänzungen und Erläuterungen , nämlich :

a ) dem Regulativ wegen der Verpflichtung zur Vorſpannleiſtung vom

29. Mai 1816. (Preußiſche Geſef -Samml. S. 201.),

b ) der Kabinetsorder vom 5. Januar 1820. , betreffend die Beſtim

mung, welche Offizierpferde zur Vorſpannleiſtung nicht verpflichtet

ſein ſollen ( Preußiſche Geſeß-Samml. S. 32.) ,

c) der Kabinetsorder vom 14. Juli 1831., betreffend die Deklaration

des S. 3. des wegen der Verpflichtung zur Vorſpannleiſtung erlaſ

ſenen Regulativs vom 29. Mai 1816. hinſichtlich der Luruspferde

( Preußiſche Geſeß -Samml. S. 170.),

d) der Verordnung vom 10. Mai 1844. , betreffend die Verpflichtung

der Militair -Vorſpannpflichtigen zur Geſtellung von Reitpferden

( Preußiſche Geſeß -Samml. S. 147.) ;

3) das Edikt über die Aufhebung der Natural - Fourage- und Brodlieferung

vom 30. Oktober 1810. ( Preußiſche Geſej -Samml.S. 78.), nebſt den

in der Beilage B. abgedruckten SS. 23. 24. 25. 30. 32. 33. 77. 80.

81. 82. und 164. des Reglements über die Naturalverpflegung der

Truppen im Frieden vom 13. Mai 1858 .;

4) das Regulativ über das Verfahren bei baulichen Anlagen oder ſonſtigen

Veränderungen der Erdoberfläche innerhalb der nächſten Umgebungen

der Feſtungen vom 10. September 1828. (Preußiſche Geſetz - Samml.

S. 120. ) ;

5) das Geſeß , betreffend die Unterſtüßung der bedürftigen Familien zum

Dienſte einberufener Reſerve- und Landwehrmannſchaften vom 27. Fe

bruar 1850. (Preußiſche Geſeß-Samml. S. 70) ;

6 ) das Geſet wegen der Kriegsleiſtungen und deren Vergütung vom

11. Mai 1851. (Preußiſche Gefeß -Samml. S. 362.) , nebſt

a ) der Verordnung über das Verfahren bei eintretender Mobilmachung

der Armee zur Herbeiſchaffung der Pferde durch Landlieferung vom

24. Februar 1834. ( Preußiſche Geſet-Samml. S. 56.) und

b) dem Geſetze vom 12. September 1855. , betreffend eine Abänderung

der Verordnung über das Verfahren bei eintretender Mobilmachung

der Armee zur Herbeiſchaffungder Pferde durch Landlieferung vom

24. Februar 1834. ( Preußiſche Geſej - Samml. S. 609.) ;

7) das Geſet über die Verſorgung der Militair- Jnvaliden vom Oberfeuer

werker, Feldwebel und Wadtmeiſter abwärts, ſowie die Unterſtüßung

der Wittwen der im Kriege gebliebenen Militairperſonen deſſelben Ran

ges vom 6. Juli 1865. (Preußiſche Geſet - Samml. S. 777.) ;

8) das Geſet, betreffend 1) die Penſionserhöhung für die im Kriege inva:

lide gewordenen, ſowie für die überhaupt durch den aktiven Militairdienſt

ver:
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verſtümmelten oder erblindeten Offiziere der Linie und Landwehr und

die oberen Militairbeamten , 2) die Unterſtüßung der Wittwen und

Kinder der im Kriege gebliebenen Militairperſonen deſſelben Ranges,

vom 16. Oktober 1866. ( Preußiſche Geſet -Samml. S. 647.);

9) das Geſet , betreffend die Erweiterung mehrerer Beſtimmungen der Ge

ſeße vom 6. Juli 1865. und vom 16. Oktober 1866., vom 9. Februar

1867. (Preußiſche Geſep-Samml. S. 217.).

S. 2 .

Soweit zur Ausführung der im . 1. erwähnten Gefeße und Verordnun

gen in den einzelnen Bundesſtaaten beſondere Vorſchriften erforderlich ſind, wer:

den dieſelben von dieſen Staaten erlaſſen werden.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin, den 7. November 1867.

( L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard- Schönhauſen.

Beilage A.

Allerhöchſter Erlaß

vom 7. Mai 1857 .

Auf Ihren Immediatbericht vom 29. April d. J. beſtimme Jch , daß die
unter Abſchnitt I. Nr. 7. des allgemeinen Regulativs über das Servis - und

Einquartierungsweſen vom 17. März 1810. enthaltene Beſtimmung, nach welcher

es ſtatthaft iſt , die einquartierten Soldaten je zwei in einem Bette beiſammen

ſchlafen zu laſſen , aufgehoben und dagegen den Quartiergebern in den Garniſon:

Orten die Verpflichtung auferlegt werden ſoll, den einquartierten , zur Garniſon

gehörigen Mannſchaften einſchläfrige Lagerſtellen zu gewähren.

Jch gebe Ihnen anheim, hiernach das Erforderliche zu veranlaſſen.

Charlottenburg, den 7. Mai 1857 .

Friedrich Wilhelm.

v . Weſtphalen. Gr. v . Walderſee.

An die Miniſter des Jnnern und des Krieges .

20 * Bei .
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Beilage B.

A u Š ; ug

aus

dem Reglement über die Naturalverpflegung der Truppen

im Frieden

vom 13. Mai 1858.

S. 23 .

Die Verpflegung auf dem Marſche wird dem Soldaten durch den Quartier

geber verabreicht und ſoll im Allgemeinen die ſein, welche der Tiſch des legteren

bietet . Um jedoch Beeinträchtigungen, ſowie übermäßigen Forderungen vorzubeugen ,

wird die täglich zu verabreichende Verpflegung auf

* Pfund Fleiſch – Gewicht des rohen Fleiſches Zugemüſe und Salz,

ſo viel zu einer Mittags- und Abendmahlzeit gehört, und

das für einen Tag erforderliche Brod (bis zu 1 Pfb. 26 Lth .)

feſtgeſeßt.

Frühſtück und Getränk hat der Soldat von ſeinem Wirthe nicht zu

fordern

S. 24.

Die vollſtändige Beköſtigungmuß dem Soldaten ſelbſt dann verabreicht

werden, wenn er zu ſpäter Tageszeit in dem Quartier eintrifft.

Iſt der Soldat von ſeiner Garniſon aus für einzelne Tage des Marſches

mit der Brodportion reſp. dem Brodgelde verſehen, oderwird ausnahmsweiſe die

Brodportion - die dann, wie im Kantonnement 2c . , 1 Pfund 12 Loth beträgt -

aus Magazinen oder vom Lieferanten entnommen, ſo hat der Quartiergeber dem

Soldaten Brod nicht weiter zu verabreichen.

1

S. 25 .

Die Marſchverpflegung wird gewährt für jeden Marſch- und beſtimmungs

mäßigen Ruhetag (einſchließlich des Tages des Eintreffens in der Garniſon, dem

Kommando - reſp. Kantonnementsorte ).

Ausgenommen ſind nur Märſche:

a ) von einem Tage, bei denen der Soldat an demſelben Tage in die ver

laſ:
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-

fos

laſſene Garniſon reſp. den Kommando- oder Kantonnementsort zurück

kehrt;

b) bei Manövern ſelbſt bei gleichzeitigem Kantonnementswechſel

bald die Märſche einen Theil des Manövers bilden .

In beiden Fällen darf nur die Garniſon - reſp. Kantonnements - Verpfle

gung gewährt werden .

S. 30 .

Die Marſchverpflegung wird den Quartiergebern mit 5 Sgr., und wenn

fie kein Brod gegeben haben , mit 3 Sgr. 9 Pf. vergütet.

S. 32.

Die Vergütigung der empfangenen Marſchverpflegung muß in jedem

Marſchquartier ſofort gegen Quittung der Gemeinden bezahlt werden.

Die Zahlung darf nur unter ganz außergewöhnlichen Verhältniſſen bei

größeren Transporten unterbleiben , und wird alsdann den Gemeinden über die

gewährte Marſchverpflegung Quittung geleiſtet.

Ein theilweiſer oder gänzlicher Erlaß der Bezahlung ſoll den Ortsbehörden

oder Quartiergebern nie zugemüthet werden.

S. 33

Die Marſchverpflegung kann nur auf Grund von Marſchrouten von den

in denſelben bezeichneten Gemeinden und für die angegebenen Marſch- und Ruhe

tage empfangen werden..

S. 77.

3 $

3 S

Auf dem Marſche beträgt, wenn die Verabreichung durch Königliche Ma

gazine oder durch Lieferungs - Unternehmer erfolgt (S. 80.), die

ſchwere Ration 10% Pfd. Hafer, 3 Pfd. Heu, 3} Pfb. Stroh ,

mittlere 92 3 3}

leichte
9 3 3}

Geſchieht die Verabreichung durch die Gemeinden (S. 81.) , ſo kann die Hafer

ration in Maaß gewährt werden , und zwar

die ſchwere zu 3} Meßen,

die mittlere 32

die leichte 3

Die Marſchration wird auf die ganze Dauer des Marſches für jeden Marſch

und Ruhe- , ſowie auch für einzelne Liegetage gewährt.

S. 80 .

Die Rationen werden durch Königliche Magazinverwaltungen oder ange

nommene Lieferungs -Unternehmer verabreicht.

S. 81 .
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S. 81 .

An Orten , wo die Verabreichung der Fourage auf die vorgedachte Weiſe

nicht erfolgt , haben die Gemeinden nach dem Edikte vom 30. Oktober 1810.

ad 5. die Verpflichtung, den durchmarſchirenden Truppen den erforderlichen Bedarf

auf Grund der Marſchrouten zu gewähren .

Die gelieferte Fourage wird mit den Martini- oder kurrenten Marktpreiſen

vergütet, dieſe Vergütigung aber nicht zur Stelle bezahlt , ſondern von den Ge

meinden beſonders zur Liquidation gebracht.

S. 82.

Sind die Gemeinden nach Beſcheinigung des betreffenden Landrathsamtes

( reſp. der betreffenden vorgeſeşten Civilbehörde) außerStande, den Fouragebedarf

aus eigenen Mitteln herzugeben , ſo müſſen ſie denſelben von der nächſten Ver

abreichungsſtelle (S. 80.) holen.

Für den Transport wird alsdann die tarifmäßige Vorſpann -Entſchädigung,

jedoch nicht zur Stelle, gewährt , ſondern von den Gemeinden auf Grund der

von dem Kommandoführer auszuſtellenden Vorſpannquittung bei der Jntendantur

liquidirt.

S. 164.

Die Gemeinden richten ſich beiVerabreichung der Marſchverpflegung und

der Fourage nach den Angaben der Marſchrouten.

(Nr. 22 )
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(Nr. 22.) Geſep, betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſte. Vom 9. November 1867.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 2 .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung

des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

S. 1 .

Jeder Norddeutſche iſt wehrpflichtig und kann ſich in Ausübung dieſer

Pflicht nicht vertreten laſſen . Ausgenommen von der Wehrpflicht ſind nur :

a ) die Mitglieder regierender Häuſer; ·

b ) die Mitglieder der mediatiſirten, vormals reichsſtändiſchen und derjenigen

Häuſer , welchen die Befreiung von der Wehrpflicht durch Verträge zu

geſichert iſt, oder auf Grund beſonderer Rechtstitel zuſteht.

Diejenigen Wehrpflichtigen , welche zwar nicht zum Waffendienſte, jedoch

zu ſonſtigen militairiſchen Dienſtleiſtungen, welche ihrem bürgerlichen Berufe ent

ſprechen , fähig ſind, können zu ſolchen herangezogen werden .

f . 2 .

Die bewaffnete Macht beſteht aus dem Heere, der Marine und dem

Landſturme.

S. 3 .

Das Heer wird eingetheilt in :

1 ) das ſtehende Heer,

2) die Landwehr ;

die Marine in :

1 ) die Flotte ,

2) die Seewehr.

Der Landſturm beſteht aus allen Wehrpflichtigen vom vollendeten 17 ten bis

zum vollendeten 42ſten Lebensjahre , welche weder dem Heere , noch der Marinę

angehören .

S. 4 .

Das ſtehende Heer und die Flotte ſind beſtändig zum Kriegsdienſte bereit.

Beide ſind die Bildungsſchulen der ganzen Nation für den Krieg.

S. 5 .

Die Landwehr und die Seewehr ſind zur Unterſtüßung des ſtehenden

Heeres und der Flotte beſtimmt.

Die Landwehr - Jnfanterie wird in beſonders formirten Landwehr - Truppen :

körpern zur Vertheidigung des Vaterlandes als Reſerve für das ſtehende Heer
verwandt.

Die
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3

Die Mannſchaften des jüngſten Jahrganges der Landwehr:Infanterie fön:

nen jedoch erforderlichen Falles bei Mobilmachungen auch in Erſaß - Truppen
theile eingeſtellt werden.

Die Mannſchaften der Landwehr - Kavallerie werden im Kriegsfalle nach

Maaßgabe des Bedarfs in beſondere Truppenkörper formirt.

Die Landwehrmannſchaften der übrigen Waffen werden bei eintretender

Kriegsgefahr nach Maaßgabe des Bedarfs zu den Fahnen des ſtehenden Heeres,

die Seewehrmannſchaftenzur Flotte einberufen.

S. 6 .

Die Verpflichtung zum Dienſt im ſtehenden Heere, beziehungsweiſe in der

Flotte, beginnt mit dem 1. Januar undzwar in der Regel desjenigen Kalender

jahres, in welchem der Wehrpflichtige das 20ſte Lebensjahr vollendet, und dauert

ſieben Jahre .

Während dieſer ſieben Jahre ſind die Mannſchaften die erſten drei Jahre

zum ununterbrochenen aktiven Dienſt verpflichtet.

Die aktive Dienſtzeit wird nach dem wirklich erfolgten Dienſtantritt mit

der Maaßgabe berechnet , daß diejenigen Mannſchaften, welche in der Zeit vom

2. Oktober bis 31. März eingeſtellt werden , als am vorhergehenden 1. Oktober

eingeſtellt gelten.

Die Entlaſſung eingeſchiffter Mannſchaften der Marine kann jedoch, wenn

den Umſtänden nach eine frühere Entlaſſung nicht ausführbar iſt, bis zur Rüd :

kehr in Häfen des Bundes verſchoben werden.

Während des Reſtes der ſiebenjährigen Dienſtzeit ſind die Mannſchaften

zur Reſerve beurlaubt, inſoweit nicht die' jährlichen Uebungen , nothwendige Ver

ſtärkungen oder Mobilmachungen des Heeres, beziehungsweiſe Ausrüſtungen der

Flotte, die Einberufung zum Dienſt erfordern .

Jeder Reſerviſt iſt während der Dauer des Reſerveverhältniſſes zur Theil

nahme an zwei Uebungen verpflichtet. Dieſe Uebungen ſollen die Dauer von je

acht Wochen nicht überſchreiten .

Jede Einberufung zum Dienſt im Heere, beziehungsweiſe zur Ausrüſtung

in der Flotte, zählt für eine Uebung.

S. 7.

Die Verpflichtung zum Dienſt in der Landwehr und in der Seewehr iſt

von fünfjähriger Dauer.

Der Eintritt in die Land- und Seewehr erfolgt nach abgeleiſteter Dienſt

pflicht im ſtehenden Heere , beziehungsweiſe in der Flotte.

Die Mannſchaften der Landwehr und der Seewehr ſind, ſofern ſie nicht

zum Dienſt einberufen werden , beurlaubt .

Die Mannſchaften der Landwehr- Jnfanterie fönnen während der Dienſt

zeit in der Landwehr zweimal auf 8 bis 14 Tage zu Uebungen in beſonderen

Kompagnien oder Bataillonen einberufen werden .

Die Landwehrmannſchaften der Jäger und Schüßen , der Artillerie, der

Pioniere und des Trains üben zwar in demſelben Umfange, wie die der Jn

fan
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fanterie, jedoch im Anſchluſſe an die betreffenden Linientruppentheile. Die Land

wehr . Kavallerie wird im Frieden zu Uebungen nicht einberufen.

S. 8.

Die Einberufung der Reſerve, Landwehr und Seewehr zu den Fahnen ,

beziehungsweiſe zur Flotte, erfolgt auf Befehl des Bundesfeldherrn.

Durch die kommandirenden Generale erfolgt die Einberufung nur

a) zu den jährlichen Uebungen ,

b) wenn Theile des Bundesgebietes in Kriegszuſtand erklärt werden.

S. 9 .

Der Bundesfeldherr beſtimmt für jedes Jahr nach Maaßgabe des Geſekes

die Zahl der in das ſtehende Heer und in die Marine einzuſtellenden Refruten.

Der Geſammtbedarf an Rekruten wird demnächſt durch den Bundesausſchuß für

das Landheer und die Feſtungen , beziehungsweiſe unter Mitwirkung des Bundes

ausſchuſſes für das Seeweſen , auf die einzelnen Bundesſtaaten nach dem Ver.

hältniß der Bevölkerung vertheilt.

Bei Feſtſtellung der Bevölkerung der einzelnen Bundesſtaaten kommen nur

die in deren Gebiete ſich aufhaltenden Ausländer , nicht aber auch die Angehöri:

gen anderer Bundesſtaaten in Abrechnung.

$ . 10 .

Um im Allgemeinen wiſſenſchaftliche und gewerbliche Ausbildung ſo wenig

wie möglich durch die algemeine Wehrpflicht zu ſtören, iſt es jedem jungen

Mann überlaſſen , ſchon nach vollendetem 17ten Lebensjahre, wenn er die nöthige

moraliſche und körperliche Qualifikation hat , freiwillig in den Militairdienſt ein :

zutreten .

S. 11 .

Junge Leute von Bildung, welche ſich während ihrer Dienſtzeit ſelbſt be

kleiden , ausrüſten und verpflegen , und welche die gewonnenen Kenntniſſe in dem

vorſchriftsmäßigen Umfange dargelegt haben , werden ſchon nach einer " einjähri

gen Dienſtzeit im ſtehenden Heere – vom Tage des Dienſteintritts an gerech

net zur Reſerve beurlaubt . Sie können nach Maaßgabe ihrer Fähigkeiten und

Leiſtungen zu Offizierſtellen der Reſerve und Landwehr vorgeſchlagen werden.

S. 12 .

Die Offiziere der Reſerve fönnen während der Dauer des Reſervever

hältniſſes dreimal zu vier - bis achtwöchentlichen Uebungen herangezogen werden .

Die Offiziere der Landwehr ſind zu Uebungen bei Linientruppentheilen allein Be

hufs Darlegung ihrer Qualifikation zur Weiterbeförderung, im Uebrigen aber

nur zu den gewöhnlichen Uebungen der Landwehr heranzuziehen . Jm Kriege

können auch die Offiziere der Landwehr erforderlichen Falls bei Truppen des

ſtehenden Heeres verwandt werden.

Bundes . Geſetbl. 1867. 21 S. 13.
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S. 13 .

Für die Marine gelten die nachfolgenden beſonderen Beſtimmungen :

1 ) Zur Kriegsflotte, welche gleich dem ſtehenden Heere beſtändig bereit iſt,

gehören :

a) die aktive Marine , d . h . die im aktiven Dienſte befindlichen Sees

leute, Maſchiniſten und Heizer , ſowie die Schiffshandwerker und
Seeſoldaten ;

b) die von der aktiven Marine beurlaubten Seeleute , Maſchiniſten;

Heizer , Schiffshandwerker und Seeſoldaten bis zum vollendeten

ſiebenten Dienſtjahre.

2) Die aktive Marine wird zuſammengeſegt aus :

a) Seeleuten von Beruf , d. h . aus ſolchen Freiwilligen oder Aus.

gehobenen , welche bei ihrem Eintritt in das dienſtpflichtige Alter

mindeſtens Ein Jahr auf Norddeutſchen Handelsſchiffen gedient,

oder die Seefiſcherei eben ſo lange gewerbsmäßig betrieben haben ;

b) aus freiwillig eingetretenem oder ausgehobenem Maſchinen- und

Schiffshandwerks - Perſonal ;

c) aus Freiwilligen oder Ausgehobenen für die Marinetruppen (See:

batailon und Seeartillerie) .

3) Die Dienſtzeit in der aktiven Marine kann für Seeleute von Beruf

und für das Maſchinenperſonal in Berückſichtigung ihrer techniſchen

Vorbildung und nach Maaßgabe ihrer Ausbildung für den Dienſt auf

der Kriegsflotte bis auf eine einjährige aktive Dienſtzeit verkürzt werden .

4) Junge Seeleute von Beruf und Maſchiniſten , welche beim Eintritt in

das dienſtpflichtige Alter die Qualifikation zum einjährigen Freiwilligen

erlangt, oder welche das Steuermanns - Eramen abgelegt haben, genügen

ihrer Verpflichtung für die aktive Marine durch einjährigen freiwilligen

Dienſt, ohne zur Selbſtbekleidung und Selbſtverpflegung verpflichtet zu

ſein . Nach Maaßgabe ihrer Qualifikation ſollen dieſelben zu Unteroffizieren,

Deckoffizieren oder Offizieren der Reſerve reſp. der Seewehr vorgeſchla:

gen, beziehungsweiſe ernannt werden.

Die Seeoffiziere der Reſerve und Seewehr fönnen nach Maaßgabe

des Bedürfniſſes dreimal zu den Uebungen der aktiven Marine heran

gezogen werden .

5) Seeleute, welche auf einem Norddeutſchen Handelsſchiffe nach vorſchrifts

mäßiger Anmuſterung thatſächlich in Dienſt getreten ſind, ſollen in

Friedenszeiten für die Dauer der bei der Anmuſterung eingegangenen

Verpflichtungen von allen Militairdienftpflichten befreit werden, haben

jedoch eintretenden Falls die leşteren nach ihrer Entlaſſung von dem

Handelsſchiffe, bevor ſie ſich aufs Neue anmuſtern laſſen , nachträglich

zu erfüllen . Ebenſo ſollen Seeleute während der Zeit des Beſuches

einer Norddeutſchen Navigationsſchule oder Schiffsbauſchule im Frieden

zum Dienſt in der Flotte nicht herangezogen werden .

6) Bei
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6) Bei ausbrechendem Kriege iſt, außer den dienſtpflichtigen Erſaßmann

ſchaften , den Beurlaubten und Reſerven der Flotte, nöthigenfalls auch

die Seewehr zum Dienſt einzuberufen .

7) Die Seewehr beſteht:

a) aus den von der Marinereſerve zur Seewehr entlaſſenen Mann

ſchaften ;

b ) aus den ſonſtigen Marinedienſtpflichtigen , welche auf der Flotte

nicht gedient, und zwar bis zum vollendeten einunddreißigſten

Lebensjahre.

8) Für die vorſtehend unter 7. b . bezeichneten Dienſtpflichtigen finden zeit

weiſe fürzere Uebungen an Bord, namentlich Behufs Ausbildung inder

Schiffsartillerie, ſtatt, und wird jeder dieſer Verpflichteten in der Regel

zweimal zu dieſen Uebungen herangezogen.

S. 14 .

Die in dieſem Geſeß erlaſſenen Beſtimmungen über die Dauer der Dienſt

verpflichtung für das ſtehende Heer, reſp. die Flotte und für die Land , reſp. See

wehr, gelten nur für den Frieden. Im Kriege entſcheidet darüber allein das

Bedürfniß, und werden alsdann alle Ábtheilungen des Heeres und der Marine,

ſoweit ſie einberufen ſind, von den Herangewachſenen und Zurückgebliebenen nach

Maaßgabe des Abganges ergänzt .

S. 15 .

Die beurlaubten Mannſchaften des Heeres und der Marine (Reſerve,

Landwehr, Seewehr) ſind während der Beurlaubung den zur Ausübung der

militairiſchen Kontrole erforderlichen Anordnungen unterworfen.

Im Uebrigen gelten für dieſelben die allgemeinen Landesgeſeße; auch ſollen

dieſelben in der Wahl ihres Aufenthaltsortes im Jn- und Auslande, in der Aus

übung ihres Gewerbes, rückſichtlich ihrer Verheirathung und ihrer ſonſtigen bür

gerlichen Verhältniſſe Beſchränkungennicht unterworfen ſein.

Reſerve ., land- und ſeewehrpflichtigen Mannſchaften darf in der Zeit, ines

welcher ſie nicht zum aktiven Dienſt einberufen ſind, die Erlaubniß zur Auswan.

derung nicht verweigert werden.

S. 16.

Der Landſturm tritt nur auf Befehl des Bundesfeldherrn zuſammen , wenn

ein feindlicher Einfall Theile des Bundesgebietes bedroht oder überzieht.

S. 17 .

Jeder Norddeutſche wird in demjenigen Bundesſtaate zur Erfüllung ſeiner

Militairpflicht herangezogen , in welcheni er zur Zeit des Eintritts in das militair

pflichtige Alter ſeinen Wohnſiß hat , oder in welchen er vor erfolgter endgültiger

Entſcheidung über ſeine aktive Dienſtpflicht verzieht.
Den
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Den Freiwilligen ( SS . 10. und 11.) ſteht die Wahl des Truppentheiles,

bei welchem ſie ihrer aktiven Dienſtpflicht genügen wollen , innerhalb des Bun

des frei.

Reſerve- und Landwehrmannſchaften treten beim Verziehen von einem

Staate in den anderen zur Reſerve, beziehungsweiſe Landwehr des legteren über.

S. 18.

Die Beſtimmungen über die almälige Herabſeßung der Dienſtverpflichtung

in denjenigen Bundesſtaaten , in denen bisher eine längere als die in dieſem

Geſeke vorgeſchriebene Geſammtdienſtzeit im Heere und in der Landwehr geſeßlich

war, werden durch den Bundesfeldherrn erlaſſen.

S. 19 .

Die zur Ausführung dieſes Gefeßes erforderlichen Beſtimmungen werden

durch beſondere Verordnungen erlaſſen .

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 9. November 1867 .

( L. S.) Wilhelm

1

Gr. v. Bismarck - Schönhauſen.

Rebigirt im Bureau des Bundesfanzlers.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober . Hofbuchdruderei

(R. 0. Deder) .
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Bundes Gefeßblatt
des

Norddeutſchen Bundes.

No 11 .

(Nr. 23.) Geſeß, betreffend die Organiſation der Bundeskonſulate, ſowie die Amtsrechte

und Pflichten der Bundeskonſuln. Vom 8. November 1867.

Wir Wilhelm , ' von Gottes Gnaden König von Preußen u .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des

Bundesrathes und des Reichstages , was folgt:

I. Organiſation der Bundeskonſulate.

S. 1 .

IDie Bundeskonſuln ſind berufen , das Intereſſe des Bundes, namentlich

in Bezug auf Handel, Verkehr und Schiffahrt thunlichſt zu ſchüßen und zu

fördern,dieBeobachtung der Staatsverträge zu überwachen und den Angehörigen

der Bundesſtaaten, ſowie anderer befreundeter Staaten in ihren Angelegenheiten

Rath und Beiſtand zu gewähren . Sie müſſen hierbei nach den Bundesgeſeßen

und den ihnen ertheilten Jnſtruktionen ſich richten und die durch die Geſeße und

die Gewohnheiten ihres Amtsbezirks gebotenen Schranken einhalten.

S. 2 .

Unter Konſul im Sinne dieſes Gefeßes iſt der Vorſteher eines General

konſulats, Konſulats oder Vizekonſulats zu verſtehen .

S. 3 .

Die Bundeskonſuln ſind der Aufſicht des Bundeskanzlere unterworfen. In

Angelegenheiten von allgemeinem Intereſſe berichten ſie an den Bundeskanzler

und empfangen von ihm ihre Weiſungen. In dringlichen Fällen haben ſie gleich:

zeitig die erforderlichen Anzeigen über erhebliche Thatſachen unmittelbar an die

zunächſt betheiligten Regierungen gelangen zu laſſen .

Bundes . Gefeßbl. 1867. 22

Ausgegeben zu Berlin den 19. November 1867,

I
n

.
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Jn beſonderen, das Intereſſe eines einzelnen Bundesſtaates oder einzelner

Bundesangehöriger betreffenden Geſchäftsangelegenheiten berichten ſie an die Re:

gierung desStaates, um deſſen beſonderes Jntereſſe es ſich handelt, oder dem die

betheiligte Privatperſon angehört; auch fann ihnen in folchen Angelegenheiten die

Regierung eines Bundesſtaates Aufträge ertheilen und unmittelbare Berichtserſtattung

verlangen .

S. 4.

Die Bundestonſuln werden vor Antritt ihres Amtes dahin vereidet, daß

fie ihre Dienſtpflichten gegen den Norddeutſchen Bund nach Maaßgabe des Geſekes

und der ihnen zu ertheilenden Inſtruktionen treu und gewiſſenhaft erfüllen und

das Beſte des Bundes fördern wollen .

S. 5 .

Die Bundeskonſuln könnenohne Genehmigung des Bundespräſidiums

weder Konſulate fremder Mächte bekleiden , noch Geſchenke oder Orden von frem

den Regierungen annehmen.

S. 6 .

Bundeskonſuln , welche ſich von ihrem Amte ohne Urlaub entfernt

halten , werden ſo angeſehen, als ob ſie die Enthebung von ihrem Amte nach

geſucht hätten.

S. 7.

Zum Berufskonſul (consul missus) kann nur derjenige ernannt werden ,

welchem das Bundesindigenat zuſteht und welcher zugleich

1) entweder die zur juriſtiſchen Laufbahn in den einzelnen Bundesſtaaten

erforderliche erſte Prüfung beſtanden hat und außerdem mindeſtens drei

Jahre im inneren Dienſte oder in der Advokatur und mindeſtens zwei

Jahre im Konſulatsdienſte des Bundes oder eines Bundesſtaates beſchäftigt

geweſen iſt, oder

2) die beſondere Prüfung beſtanden hat , welche für die Bekleidung des Amtes

eines Berufskonſuls einzuführen iſt. Die näheren Beſtimmungen

über dieſe Prüfung werden von dem Bundeskanzler erlaſſen .

Die vorſtehenden Beſtimmungen kommen jedoch erſt vom 1. Januar 1873.

ab zur Anwendung.

S. 8 .

Die Berufskonſuln erhalten Beſoldung nach Maaßgabe des Bundes,

baushalts » Etats.

Reiſe- und Einrichtungskoſten , ſowie ſonſtige Dienſtausgaben werden ihnen

aus Bundesmitteln beſonders erſtattet.

Die
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Die Familien der Berufskonſuln werden , wenn leştere während ihrer
Amtsdauer ſterben, auf Bundeskoſten in die Heimath zurüdbefördert.

Die Berufskonſuln erheben die in dem Konſular-Tarife vorgeſehenen Ge.

bühren für Rechnung der Bundeskaſſe.

Die Berufskonſuln dürfen keine kaufmänniſchen Geſchäfte betreiben.

In Bezug auf den Amtsverluſt, die Dienſtentlaſſung, die Verſeßung in

den Ruheſtand und die Amtsſuspenſion unterliegen die Berufskonſuln bis zum

Erlaß eines Bundesgeſeßes den in dieſer Beziehung für die Preußiſchen diploma:

tiſchen Agenten zurZeit geltenden Vorſchriften mit der Maaßgabe, daß die in

dieſen Vorſchriften dem Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten beiwoh.

nenden Zuſtändigkeiten dem Bundeskanzler und die nach denſelben dem Disziplinar

hofe und dem Staatsminiſterium beiwohnenden Zuſtändigkeiten dem Bundesrathe

gebühren .

S. 9 .

Zu Wahlkonſuln (consules electi) ſollen vorzugsweiſe Kaufleute ernannt

werden , welchen das Bundesindigenat zuſteht.

$. 10.

Die Wahlfonſuln beziehen die in Gemäßheit des Konſular- Tarifs zu erheben .
den Gebühren für ſich.

Dienſtliche Ausgaben können ihnen aus Bundesmitteln erſegt werden .

Ihre Anſtellung iſt jederzeit ohne Entſchädigung widerruflich.

$. 11 .

Die Konſuln können mit Genehmigung des Bundeskanzlers in ihrem Amts.

bezirke konſulariſche Privatbevollmächtigte (Konſular Agenten ) beſtellen.

Den Konſular: Agentenſteht die ſelbſtſtändige Ausübung der in dieſem Ge.

ſeße den Konſuln beigelegten Rechte nicht zu .

Den Konſular.Agenten können die von ihnen nach Maaßgabe des Konſular.

Tarifs erhobenen Gebühren ganz oder theilweiſe belaſſen werden .

II. Amtsrechte und Pflichten der Bundeskonſuln.

S. 12.

Jeder Bundeskonſul hat über die in ſeinem Amtsbezirke wohnenden und

zu dieſem Behufe bei ihm angemeldeten Bundesangehörigen eine Matrikel zu

führen.

So lange ein Bundesangehöriger in die Matrikel eingetragen iſt , bleibt

ihm ſein heimathliches Staatsbürgerrecht erhalten , auch wenn Seſſen Verluſt

lediglich in Folge des Aufenthalts in der Fremde eintreten würde.

22 S. 13.
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S. 13.

Die Befugniß der Konſuln zu Eheſchließungen und zur Beurkundung der

Heirathen , Geburten und Sterbefälle der Bundesangehörigen beſtimmt ſich bis

zum Erlaß eines dieſeBefugniß regelnden Bundesgeſeßeś nach den Landesgeſeßen

der. einzelnen Bundesſtaaten.

Wenn nach den Landesgeſeßen die Befugniß von einer beſonderen Er

mächtigung abhängig iſt, ſo wird die leştere von dem Bundeskanzler auf Antrag

der Landesregierung ertheilt .

S. 14.

DieBundeskonſuln ſindbefugt zur Legaliſation derjenigen Urkunden, welche

in ihrem Amtsbezirke ausgeſtellt oder beglaubigt ſind.

1

S. 15 .

Die ſchriftlichen Zeugniſſe, welche von den Bundeskonſuln über ihre amt

lichen Handlungen und die bei Ausübung ihres Amtes wahrgenommene
n
That

ſachen unter ihrem Siegel und ihrer Unterſchrift ertheilt ſind, haben die Beweis:

kraft öffentlicher Urkunden.

S. 16 .

Den Bundeskonſuln ſteht innerhalb ihres Amtsbezirks in Anſehung der

Rechtsgeſchäfte, welche Bundesangehörige errichten, insbeſondere auch derjenigen,

welche dieſelben mit Fremden ſchließen, das Recht der Notare zu , dergeſtalt, daß

die von ihnen aufgenommenen und mit ihrer Unterſchrift und ihrem Siegel ver

ſehenen Urkunden den innerhalb der Bundesſtaaten aufgenommenen Notariats:

Urkunden gleich zu achten ſind.

S. 17.

Bei Aufnahme der Urkunden ( S. 16.) haben die Bundeskonſuln zwei Zeugen

zuzuziehen , in deren Gegenwart die Verhandlung vorzuleſen und von den Be:

theiligten durch Unterſchrift oder im Falle der Schreibensunerfa
hrenheit

durch

Handzeichen zu vollziehen iſt.

Die Befolgung dieſer Vorſchriften muß aus der Urkunde hervorgehen,

widrigenfals dieſelbe nicht die Kraft einer Notariats -Urkunde hat . Dieſe Kraft

mangelt auch in dem Falle, wenn der Konſul oder ſeine Frau oder einer von

ſeinen oder ſeiner Frau Verwandten oder Verſchwägerten in auf. oder abſteigen.

der Linie oder in der Seitenlinie bis zum Grade des Dheims oder Neffen ein

ſchließlich bei der Verhandlung betheiligt war , oder wenn darin eine Verfügung

zu Gunſten einer der vorgenannten Perſonen oder der hinzugezogenen Zeugen

getroffen iſt.

S. 18 .
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S. 18.

Die Bundeskonſuln find berufen , der in ihrem Amtsbezirke befindlichen

Verlaſſenſchaften verſtorbener Bundesangehöriger , wenn ein amtliches Einſchreiten

wegen Abweſenheit der nächſten Erben oder aus ähnlichen Gründen geboten er

ſcheint, ſich anzunehmen ; ſie ſind hierbei insbeſondere ermächtigt, den Nachlaß zu

verſiegeln und zu inventariſiren , den beweglichen Nachlaß, wenn die Umſtände es

erfordern, in Verwahrung zu nehmen und öffentlich zu verkaufen, ſowie die vor

handenen Gelder zur Tilgung der feſtſtehenden Schulden zu verwenden .

S. 19 .

Die Bundeskonſuln können innerhalb ihres Amtsbezirks an die dort fich

aufhaltenden Perſonen auf Erſuchen der Behörden eines Bundesſtaates Zuſtel

lungen jeder Art bewirken . Durch das ſchriftliche Zeugniß des Konſuls über die

erfolgte Zuſtellung wird dieſe nachgewieſen.

S. 20 .

Zur Abhörung von Zeugen und zur Abnahme von Eiden ſind nur dies

jenigen Bundeskonſuln befugt, welche dazu vom Bundeskanzler beſonders ermäch.

tigt ſind. Die von dieſen Konſuln aufgenommenen Verhandlungen ſtehen den

Verhandlungen der zuſtändigen inländiſchen Behörden gleich.

S. 21 .

Bei Rechtsſtreitigkeiten der Bundesangehörigen unter ſich und mit Frem

den ſind die Bundeskonſuln berufen , nicht allein auf Antrag der Parteien den

Abſchluß von Vergleichen zu vermitteln , ſondern auch das Schiedsrichteramt zu

übernehmen, wenn ſie in der durch die Ortsgeſeße vorgeſchriebenen Form von

den Parteien zu Schiedsrichtern ernannt werden .

S. 22 .

Den Bundeskonſuln ſteht eine volle Gerichtsbarkeit zu , wenn ſie in Läns

dern reſidiren , in welchen ihnen durch Herkommen oder durch Staatsverträge

die Ausübung der Gerichtsbarkeit geſtattet iſt.

Der Konſulargerichtsbarkeit ſind alle in den Konſular. Jurisdiktionsbezirken

wohnenden oder ſich aufhaltenden Bundesangehörigen und Schußgenoſſen unters

worfen. Jn Betreff der politiſchen Verbrechen und Vergehen jedoch nur, wenn

dieſe nicht innerhalb des Norddeutſchen Bundes oder in Beziehung auf denſelben

verübt ſind.

S. 23 .

Die Jurisdiktionsbezirke der einzelnen Konſuln werden von dem Bundes.

kanzler nach Vernehmung des Ausſchuſſes des Bundesrathes für Handel und

Verkehr beſtimmt.

$. 24 .
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§. 24.

Bis zum Erlaſſe eines Bundesgeſeges über die Konſulargerichtsbarkeit wird

dieſelbe von den Bundeskonſuln nach Maßgabedes über die Gerichtsbarkeit der

Konſuln in Preußen erlaſſenen Geſéges vom 29. Juni 1865. (Geſet - Samml.

S. 681.) ausgeübt. Die nach dieſem Geſeße den Preußiſchen Miniſtern und

Geſandten übertragenen Befugniſſe ſtehen jedoch dem Bundeskanzler zu.

Neue Bundesgeſeße erlangen in den Konſular - Jurisdiftionsbezirken nach

Ablauf von ſechs Monaten, von dem Tage gerechnet ,an welchem dieſelben durch

das Bundesgeſeßblatt verkündet worden ſind, verbindliche Kraft.

S. 25.

Die Bundeskonſuln ſind befugt, den in ihrem Amtsbezirke fich aufhalten

den Bundesangehörigen Päſſe auszuſtellen , ſowie Päſſe zu viſiren , die Päſſe

fremder Behörden jedoch nur zum Eintritt in das Bundesgebiet.

S. 26.

Hülfsbedürftige
n
Bundesangehöri

gen
haben die Bundeskonſuln die Mittel

zur Milderung augenblicklicher Noth oder zur Rückkehr in die Heimath nach

Maaßgabe der ihnen ertheilten Amtsinſtruktion zu gewähren.

S. 27 .

Die Bundeskonſuln haben den Schiffen der Bundes-Kriegsmarine, ſowie

der Beſaßung derſelben Beiſtand und Unterſtüßung zu gewähren. Insbeſondere

müſſen ſie die Befehlshaber derſelben von den in ihrem Amtsbezirke in Bezug

auf fremde Kriegsſchiffe beſtehenden Vorſchriften und Ortsgebräuchen , ſowie von

etwa dort herrſchenden epidemiſchen und anſteckenden Krankheiten unterrichten.

S. 28.

Wenn Mannſchaften von Kriegsſchiffen deſertiren, ſo haben die Bundeg

konſuln bei den Orts- und Landesbehörden die zur Wiederhabhaftwerdung der

ſelben erforderlichen Schritte zu thun.

S. 29.

Die Bundeskonſuln haben zum Schuße der von ihnen dienſtlich zu ver

tretenden Intereſſen , insbeſondere zum Transport von Verbrechern und hülfa.

bedürftigen Perſonen , den Beiſtand der Befehlshaber der Kriegsſchiffe in Anſpruch

zu nehmen.

S. 30 .

Die Bundeskonſuln haben die Innehaltung der wegen Führung der

Bundesflagge beſtehenden Vorſchriften zu überwachen.

S. 31 .
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$ . 31 .

Sie haben die Meldung der Schiffsführer entgegen zu nehmen und an

den Bundeskanzler über Unterlaſſung dieſer Meldung zu berichten .

S: 32 .

Sie bilden für die Schiffe der Bundes - Handelsmarine im Hafen ihrer

Reſidenz die Muſterungsbehörde.

S. 33 .

Sie ſind befugt, über dieſe Schiffe die Polizeigewalt auszuüben.

S. 34.

Wenn Mannſchaften von ſolchen Schiffen derſertiren, ſo haben die Bundes

konſuln auf Antragdes Schiffers bei den Orts. oder Landesbehörden die zur

Wiederhabhaftwerdung derſelben erforderlichen Schritte zu thun.

S. 35.

Die Bundeskonſuln ſind befugt, an Stelle eines geſtorbenen , erkrankten

oder ſonſt zur Führung des Schiffes untauglich gewordenen Schiffers auf den

Antrag der Betheiligten einen neuen Schiffsführer einzuſeßen.

S. 36.

Sie ſind befugt, die Verklarungen aufzunehmen , und bei Unfällen , von

welchen die Schiffe betroffen werden, die erforderlichen Bergungs- und Rettungs

maaßregeln einzuleiten und zu überwachen , ſowie in Fällen der großen Haverei

auf Antrag des Schiffsführers die Dispache aufzuinachen .

S. 37 .

Jn Betreff der Befugniß der Konſuln zur Mitwirkung bei dem Verkaufe

eines Schiffes durch den Schiffer und bei Eingehung von Bodmereigeſchäften ,

ſowie in Betreff der einſtweiligen Entſcheidung vonStreitigkeiten zwiſchen Schiffer

und Mannſchaft ſind die Vorſchriften Art. 499. 537. 547, 686. des Allgemeinen

Deutſchen Handelsgeſeķbuches maaßgebend; in Betreffihrer Befugniß zur Erthei

lung von interimiſtiſchen Schiffscertifikaten bewendet es bei den Vorſchriften

des Bundesgeſeßes betreffend die Nationalität der Kauffahrteiſchiffe und ihre

Befugniß zur Führung der Bundesflagge, vom 25. Oktober 1867.

S. 38.

Die von den Bundeskonſuln zu erhebenden Gebühren werden durch Bum

deøgefes feſtgeſtellt. Bis zum Inkrafttreten eines ſolchen Geſeßes erfolgt die
Se:
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Gebührenerhebung nach einem von dem Bundeskanzler im Einvernehmen mit

dem Ausſchuſſe des Bundesrathes für Handel und Verkehr zu erlaſſenden pro

viſoriſchen Tarife.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrudtem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 8. November 1867 .

(L. S. ) Wilbelm.

Gr. v. Bismard Schönhauſen .

Das im S. 24. des vorſtehenden Geſeges in Bezug genommene, über die

Gerichtsbarkeit der Konſuln in Preußen erlaſſene Gefeß vom 29. Juni 1865.

lautet, wie folgt :

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen ac.

verordnen , mit Zuſtimmung beider Häuſer des Landtages Unſerer Monarchie,

was folgt :

I. Allgemeine Beſtimmungen.

S. 1 .

Unſeren Konſuln ſteht die Gerichtsbarkeit zu , wenn ſie in Ländern reſidiren ,

in welchen ihnen durch Herkommen oder durch Staatsverträge die Ausübung

der Gerichtsbarkeit geſtattet iſt. Der Konſulargerichtsbarkeit ſind alle in den

Konſular- Jurisdiktionsbezirken wohnenden oder fich aufhaltenden Preußen und

Preußiſchen Schußgenoſſen unterworfen.

S. 2 .

Soweit dieſes Geſeß nicht etwas Anderes beſtimmt, oder ſoweit nicht

Herkommen oder Staatsverträge entgegenſtehen , umfaßt die Gerichtsbarkeit der

Konſuln ſowohl die Civil: als die Strafgerichtsbarkeit, beide in gleichem Um .

fange, wie ſie den ordentlichen Kollegialgerichten der erſten Inſtanz (Kreis- und
Stadt:
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Stadtgerichten) in denjenigen Landestheilen der Monarchie zuſtehen , in welchen

das Allgemeine Landrecht und die Algemeine Gerichtsordnung Geſekeskraft haben.

S. 3 .

Unter Konſul im Sinne dieſes Geſeßes iſt der Vorſteher eines Generals

konſulats , Konſulats oder Vizekonſulats zu verſtehen . Jm Falle der Abweſen

heit oder Verhinderung des Vorſtehers wird deſſen Gerichtsbarkeit von ſeinem

ordnungsmäßig berufenen Stellvertreter ausgeübt.

$ . 4.

Die Jurisdiktionsbezirke der einzelnen Konſuln werden von dem Miniſter

der auswärtigen Angelegenheiten beſtimmt.

S. 5 .

An dem Orte , wo eine Königliche Geſandtſchaft ihren Si hat, ſowie in

dem angrenzenden, von dem Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten zu be

ſtimmenden Bezirke (S. 4.), wird die Konſulargerichtsbarkeit (S$. 1. und 2.) in

Ermangelung eines dort reſidirenden Konſuls von dem Kanzlerder Geſandtſchaft

als Delegirten der leşteren ausgeübt.

S. 6 .

In Bezug auf die Befähigung, die Ernennung, die Dauer der Anſtellung,

den Amtsverluſt, die Dienſtentlaſſung, die Verſeßung in den Ruheſtand und die

Amtsſuspenſion der mit Gerichtsbarkeit verſehenen Konſuln und Kanzler der

Geſandtſchaften gelten nicht die für die richterlichen Beamten , ſondern die für

die Konſularbeamten und Geſandtſchaftskanzler beſtehenden Vorſchriften.

S. 7 .

Die mit Gerichtsbarkeit verſehenen Konſuln und deren Stellvertreter haben

den allgemeinen Staatsdiener -Eid zu leiſten. Sind dieſelben Ausländer , ſo

werden ſie dahin beeidigt, daß ſie die Pflichten ihres Amtes unparteiiſch und

gewiſſenhaft erfüllen wollen .

S. &

Die Gerichtsbarkeit wird von dem Konſul entweder allein oder durch das

Konſulargericht ausgeübt. Die Zuſtändigkeit des Konſulargerichts tritt nur in

den durch das Geſet beſtimmten Fällen ein .

Bundes . Geſeßbl . 1867. 23 S. 9.
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$. 9 .

Das Konſulargericht beſteht aus dem Konſul als Vorſißenden und zwei

Beiſißern , welche der Konſul aus den achtbaren Gerichtseingeſeſſenen oder in

Ermangelung ſolcher aus ſonſtigen achtbaren Einwohnern ſeines Bezirks ernennt.

S. 10 .

Die Beiſißer werden am Anfang jeden Jahres für die Dauer deſſelben

ernannt. Gleichzeitig ſind zwei oder mehrere Stellvertreter zu ernennen , welche

für die Beiſiker in Äbweſenheit oder Verhinderungsfällen eintreten .

S. 11 .

Vor dem Antritt ihres Amtes werden die Beifißer und deren Stellvertreter

dahin beeidigt, daß ſie die Pflichten deſſelben unparteiiſch und gewiſſenhaft

erfüllen wollen.

S. 12 .

Den Beiſißern ſteht ein unbeſchränktes Stimmrecht zu .

S. 13 .

Iſt es nicht möglich , ein Konſulargericht zu berufen, ſo tritt der Konſul
an Stelle deſſelben ; es müſſen jedochin einem ſolchen Falle die Gründe, welche

die Berufung des Konſulargerichts verhindert haben , von dem Konſul zu den

Akten vermerkt werden.

S. 14.

Die Konſuln ſind bei Ausübung der Gerichtsbarkeit der Aufſicht der ihnen

vorgeſeßten Geſandtſchaften und in Ermangelung ſolcher, ſowie in legter Inſtanz

der Aufſicht der Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten und der Juſtiz un

terworfen , und zwar in demſelben Maaße, wie die inländiſchen Gerichte der

Aufſicht des Juſtizminiſters.

S. 15 .

Jeder Konſul hat die Perſonen zu beſtimmen, welche in den zu ſeiner

Gerichtsbarkeit gehörigen Rechtsangelegenheiten die Funktionen der Rechtsanwalte

auszuüben haben. “ Ein Verzeichniß dieſer Perſonen iſt im gerichtlichen Geſchäfts

lokale auszuhängen.

Gegen die Verfügung des Konſuls, durch welche die Eintragung einer

Perſon in das Verzeichniß abgelehnt oder ihre Löſchung in dem Verzeichniſ

angeordnet wird, findet die Beſchwerde an die Aufſichtsbehörde (S. 14.) ſtatt.
S. 16.
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S. 16 .

Bei Beurtheilung der bürgerlichen Rechtsverhältniſſe der der Konſular

gerichtsbarkeit unterworfenen Perſonen iſt anzunehmen , daß in den Konſulats

bezirken das Allgemeine Landrecht und die übrigen Preußiſchen allgemeinen

Gefeßbücher nebſt den dieſelben abändernden, ergänzenden und erläuternden Be

ſtimmungen gelten . In Betreff der handelsrechtlichen Verhältniſſe kommt jedoch

zunächſt das in den Konſulatsbezirken erweislich geltende ' Handelsgewohnheits

recht zur Anwendung.

20

S. 17.

Rückſichtlich der ſtrafbaren Handlungen iſt anzunehmen , daß für die der

Konſulargerichtsbarkeit unterworfenen Perſonen das Strafgeſeßbuch vom 14. April

1851. und die übrigen in der Monarchie geltenden Strafgeſeße auch in den

Konſulatsbezirken Geltung haben. Die für die Konſulatsbezirke erlaſſenen Straf

geſeiße der Landesregierungen bleiben außer Anwendung, inſofern nicht durch

Staatsverträge oder Herkommen etwas Anderes beſtimmt iſt.

Jeder Konſul iſt befugt, für ſeinen Jurisdiktionsbezirk oder einen Theil

deſſelben polizeiliche Vorſchriften mit verbindlicher Kraft für die feiner Gerichts

barkeit unterworfenen Perſonen zu erlaſſen , und die Nichtbefolgung derſelben mit

Geldſtrafen bis zum Betrage von zehn Thalern zu bedrohen.

Dieſe Vorſchriften ſind ſofort in Abſchrift der vorgeſeßten Geſandtſchaft

und in Ermangelung derſelben dem Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten

einzureichen. Sowohl der Geſandte als der Miniſter der auswärtigen Änge

legenheiten iſt befugt, die polizeilichen Vorſchriften des Konſuls außer Kraft

zu ſeßen .

Die Verkündung der polizeilichen Vorſchriften erfolgt in der im Konſulats

bezirk üblichen Weiſe und jedenfalls durch Aushang in dem gerichtlichen Ge

ſchäftslokal des Konſuls.

S. 18.

Neue Geſeße erlangen in den Konſulatsbezirken Geſekeskraft nach Ablauf

von ſechs Monaten , ron dem Tage an gerechnet, an welchem das betreffende

Stückder Geſek-Sammlungin Berlin ausgegebenworden iſt, inſofern nicht das

neue Geſeß eine andere Zeitbeſtimmung für den Anfang ſeiner Geltung in den

Konſulatsbezirken oder die Beſtimmung einer ſpäteren Zeit für den Anfang ſeiner

algemeinen Geltung enthält.

S. 19.

Die von den Konſuln für die Gerichtshandlungen zu erhebenden Koſten

und Gebühren werden durch einen Tarif beſtimmt, welchen die Miniſter der

auswärtigen Angelegenheiten , der Juſtiz und der Finanzen zu erlaſſen haben.

Dieſer23
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Dieſer Tarif darf keine höheren Säße vorſchreiben , als die Gebühren.

und Koſtengeſeße zulaſſen , welche für die im S. 2. bezeichneten Landestheile

ergangen find.

II. Beſtimmungen , betreffend das Verfahren bei Ausübung der

Civilgerichtsbarkeit.

$ . 20 .

Bei Ausübung der Civilgerichtsbarkeit der Konſuln beſtimmt ſich ſowohl

in Angelegenheiten der ſtreitigen, als der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit das

Verfahren nach den für die in S. 2. bezeichneten Landestheile beſtehenden Vor

chriften, inſoweit dieſe nicht Einrichtungen und thatſächliche Verhältniſſe voraus

ſeßen , welche in den Konſulatsbezirken fehlen.

S. 21 .

Es bleiben insbeſondere die Vorſchriften , welche die Mitwirkung der

Staatsanwaltſchaft betreffen, außer Anwendung. Daſſelbe gilt von den auf,

die kollegialiſche Erledigung der Geſchäfte ſich beziehenden Vorſchriften, inſoweit

nicht die Zuſtändigkeit des Konſulargerichts (S. 9.) begründet iſt. Die Zuſtän

digkeit des leşteren tritt ein für die mündliche Verhandlung und für die auf

die mündliche Verhandlung zu erlaſſenden Entſcheidungen in Civilprozeßſachen

mit Ausſchluß der Bagatellſachen.

S. 22 .

.

Bei Prozeſſen , in welchen eine der Konſulargerichtsbarkeit nicht unter:

worfene Perſon als Partei betheiligt iſt, findet an Drten wo es herkömmlich

iſt, auf Verlangen dieſer Partei die Verhandlung und Entſcheidung durch eine

Kommiſſion ſtatt, deren Zuſammenſetung undderenVerfahren ſich durch das

Herkommen beſtimmt. Das Erkenntniß der Kommiſſion bedarf der Beſtäti

gung. (Homologation ) des Konſuls. Dieſer hat das Erkenntniß nur dann zu

beſtätigen , wenn er daſſelbe formell und materiell gerechtfertigt findet. Gegen

das von dem Konſul beſtätigte Erkenntniß finden dieſelben Rechtsmittel ſtatt,

welche gegen die von dem Konſul ſelbſtſtändig erlaſſenen Erkenntniſſe ſtatt·

haft ſind.

S. 23 .

Für die zur Zuſtändigkeit der Konſuln gehörigen Civilſachen wird die

Gerichtsbarkeit der zweiten Jnſtanz von dem Appellationsgericht in Stettin,

die der dritten und höchſten Inſtanzvon dem Obertribunal in Berlin in gleicher

Art ausgeübt , wie für die , zur Zuſtändigkeit der im S. 2. bezeichneten Gerichte
des
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des Jnlandes gehörigen Civilſachen. Es gilt dies insbeſondere von den Bes

ſchwerden und Rechtsmitteln , inſoweit in den nachſtehenden Paragraphen nicht

etwas Anderes beſtimmt iſt.

S. 24 .

Die auf die Friſten und das Verfahren für die Rechtsmittel in ſchleuni

gen Sachen ſich beziehenden Vorſchriften , mit Ausnahme der Vorſchriften über

die Anmeldungsfriſt, bleiben außer Anwendung. Es ſind mit dieſer Ausnahme

die Vorſchriften über die Friſten und das Verfahren für die Rechtsmittel in

nicht ſchleunigen Sachen auch auf die ſchleunigen Sachen anwendbar.

S. 25 .

Das Rechtsmittel der Appellation iſt bei dem Konſul nicht allein anzu

melden , ſondern auch innerhalb der geſeblichen Friſt (S. 17. der Verordnung

vom 21. Juli 1846., Geſeß - Samml. 5. 291.) 'einzuführen und zu recht

fertigen.

9

S. 26.

Nach dem Eingang der Einführungs- und Rechtfertigungsſchrift beſchließt

der Konſul über die Zulaſſung des Rechtsmittels . Wird daſſelbe von ihm

zurückgewieſen, fo findet gegen die zurüdweiſende Verfügung Beſchwerde nach

den Beſtimmungen des $. 34. der Verordnung vom 21. Juli 1846. ſtatt.

Hält der Konſul die Zulaſſung des Rechtsmittels für gerechtfertigt, ſo erläßt

er die Aufforderung an den Appellaten, binnen der geſeßlichen Friſt die Beant
wortung der Appellation bei ihm einzureichen ( S. 20. der Verordnung vom

21. Juli 1846.).

S. 27 .

Wenn der Konſul bei der Prüfung der Schriftfäße eine von der einen

oder anderen Partei beantragte neue Beweisaufnahme erheblich findet, ſo kann

er dieſelbe durch einen Vorbeſcheid anordnen und nach den für das Verfahren

in erſter Inſtanz beſtehenden Vorſchriften bewirken .

S. 28.

Wird eine Beweisaufnahme nicht beantragt, oder von dem Konſul nicht

für angemeſſen erachtet, oder iſt dieſelbe beendigt, ſo überſendet er die Akten

an das Gericht zweiter Jnſtanz und feßt hiervon gleichzeitig die Parteien

in Kenntniß.

S. 29.

Jede Partei hat zu den Akten ohne vorherige Aufforderung eine im Jn
lande
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lande wohnende Perſon zu bezeichnen, oder die Zuordnung eines Offizial -An

waltes zu beantragen , welcher zur Empfangnahme der für ſie beſtimmten Ver

fügungen und Ladungen des Gerichts zweiter Inſtanz berechtigt ſein ſoll.

Der Partei, welche weder eine ſolche Anzeige erſtattet , noch bei dem

Gericht zweiter Jnſtanz zu ihrer Vertretung einen Bevollmächtigten beſtellt,

noch die Zuordnung eines Offizial-Anwaltes beantragt hat , werden die für ſie

beſtimmten Verfügungen und Ladungen des Gerichts zweiter Inſtanz mittelſt

Aushanges im Geſchäftslokal dieſes Gerichts wirkſam zugeſtellt.

S. 30.

Nach Eingang der Akten wird von dem Gericht zweiter Inſtanz ſofort

der Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt.

S. 31 .

Die geſeßlichen Friſten , innerhalb welcher das Rechtsmittel der Reviſion

und Nichtigkeitsbeſchwerde bei dem Obertribunal einzuführen und zu rechtfertigen

iſt, ſowie diejenigen, innerhalb welcher die Reviſion und Nichtigkeitsbeſchwerde

zu beantworten ſind, werden verlängert :

1 ) um zwei Monate , wenn das Konſulat in Europa ſeinen Siß hat ;

2) um vier Monate, wenn es in einem Küſtenlande von Aſien oder Afrika

längs des Mittelländiſchen oder Schwarzen Meeres oder auf einer dazu

gehörigen Inſel ſeinen Siß hat ;

3) um ſechs Monate, wenn der Siß deſſelben in einem anderen außer:

europäiſchen Lande fich befindet.

S. 32.

Wenn für die Partei , welche die Reviſion oder Nichtigkeitsbeſchwerde zu

beantwortenhat, weder eine Beantwortung eingereicht, noch anderweit ein zur

Prozeßpraris bei dem Obertribunal befugter Rechtsanwalt als ihr Bevollmächtigter

zu den Akten legitimirt iſt, ſo werden ihr die für ſie beſtimmten Verfügungen

und Ladungen des Obertribunals mittelſt Aushanges im Geſchäftslokale des leß.

teren wirkſam zugeſtellt.

S. 33 .

Iſt der gegen ein Erkenntniß des Konſuls angebrachte Rekurs rechtzeitig

eingelegt und das Rechtsmittel dem Gegenſtande nach zuläſſig (S. 8. des Gefeßeš

vom 20. März 1854., Gefeß -Samml. S. 115.), ſo wird dieRefursbeſchwerde
von dem Konſul dem Gegentheil mit der Aufforderung mitgetheilt, binnen vier

zehn Tagen die Beantwortung bei ihm einzureichen oder zu Protokoll zu geben.
Die
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Die Einſendung der Akten an das Gericht zweiter Inſtanz erfolgt erſt nach Ein

gang der Beantwortung oder nach Ablauf der vierzehntägigen Friſt.

Bei dem Gericht zweiter Inſtanz findet die Anberaumung eines Termines

zur Anhörung der Parteien und zur Verkündung der Entſcheidung nicht ſtatt.

S. 34.

In denjenigen Fällen, in welchen eine Beſchwerde binnen einer beſtimmten

Friſt bei dem Gericht der höheren Inſtanz angebracht werden muß , kann die

Anbringung derſelben innerhalb der geſeblichen Friſt auch gültig bei dem Konſul

erfolgen.

III. Beſtimmungen , betreffend das Verfahren bei Ausübung der

Strafgerichtsbarkeit.

S. 35 .

Bei Ausübung der Strafgerichtsbarkeit der Konſuln beſtimmt ſich das

Verfahren , ſoweit nicht nachſtehend ein Anderes angeordnet iſt , ſowohl in Bes

treff der Führung der Unterſuchungen, als der Abfaſſung und Vollſtreckung der

Erkenntniſſe gleichfalls nach den für die im S. 2. bezeichneten Landestheile be.

ſtehenden Vorſchriften.

S. 36.

Die Konſuln ſind zur Verfolgung der ſtrafbaren Handlungen von Amts

wegen verpflichtet; ſie haben ſich in dieſer Hinſicht nach den Vorſchriften der

Allgemeinen Kriminalordnung vom 11. Dezember 1805. , inſonderheit nach den

Beſtimmungen über die geſeßlichen Veranlaſſungsgr
ünde einer Unterſuchung zu

richten. Die Beſtimmungen , welche die Beſtrafung von dem Antrage einer

Privatperſon abhängig machen , werden hierdurch nicht berührt .

Die Vorſchriften, welche auf die Zuziehung der Staatsanwaltſchaft fich

beziehen oder dieſelbe vorausſeßen, bleiben in allen bei den Konſuln anhängigen

Unterſuchungen außer Anwendung.

S. 37.

Der verhaftete Angeſchuldigte kann ſich von dem Augenblick ſeiner Ver

haftung an eines Vertheidigers aus der Zahl der im S. 15. erwähnten Perſonen

bedienen. Ein ſolcher Vertheidiger iſt befugt, ſchon während der Vorunterſuchung

ſich ohne Beiſein einer Gerichtsperſon mit dem Angeſchuldigten zu beſprechen und

den gerichtlichen Unterſuchungsverhandlungen beizuwohnen .

S. 38.
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S. 38.

Das über den Hergang in der Hauptverhandlung aufzunehmende Protokoll

iſt vor der Entſcheidung in Gegenwart des Angeklagten und ſeines Vertheidigers

vorzuleſen. Ingleichen muß jeder bei der Hauptverhandlung vernommenen Perſon
ihre Ausſage unmittelbar nach der Protokollirung derſelben vorgeleſen werden .

Bei der Verleſung find die Betheiligten mit Erklärungen und Anträgen zum

Zweck der Berichtigungund Ergänzung des Protokolls zu hören . Die geſche

hene Verleſung iſt im Protokollzu vermerken.

S. 39.

Wenn für die ſtrafbare Handlung nach den im §. 35. erwähnten Gefeßen

die Zuſtändigkeit der Einzelrichter begründet iſt, ſo erfolgt die Unterſuchung und

Entſcheidungdurch den Konſul nach den für das Unterſuchungsverfahren durch

Einzelrichter beſtehenden Vorſchriften .

S. 40 .

Iſt die ſtrafbare Handlung ein zur Zuſtändigkeit der Gerichtsabtheilungen

gehöriges Verbrechen oder Vergehen , ſo erfolgt die Unterſuchung und Entſchei

dung durch das Konſulargericht (S. 9.) nach den für das Unterſuchungsverfahren

durch Gerichtsabtheilungen beſtehenden Vorſchriften .

S. 41 .

Hält das Konſulargericht eine gerichtliche Verfolgung für geſeßlich be

gründet, ſo verordnet es die gerichtliche Vorunterſuchung, welche vondem Konſul

geführt wird . Der mündlichen Verhandlung vor dem Konſulargericht muß in

der Vorunterſuchung eine Vernehmung des Angeſchuldigten vorhergehen , bei

welcher ihm der Gegenſtand der Anſchuldigung und der Inhalt der erhobenen

Beweiſe mitzutheilen iſt .

S. 42.

Iſt der Angeſchuldigte ein Preuße, welcher ſich nur vorübergehend im

Auslande aufhält, ſo iſt der Konſul in den Fällen der SS . 39. und 40. ,

fofern der Angeſchuldigte nicht widerſpricht, befugt und , wenn der Angeſchul

digte es verlangt, verpflichtet, die Sache zur Einleitung des Hauptverfahrens

und Abfaſſung des Erkenntniſſes dem zuſtändigen Gericht des Inlandes,

und , wenn es an einem ſolcheneinem ſolchen fehlt, dem Kreisgericht in Stettin zu

überweiſen .

Die Ueberweiſung geſchieht nach Abſchluß der Vorunterſuchung, welche

in einem ſolchen Falle auch wegen der im S. 39. bezeichneten ſtrafbaren Hand

lungen einzuleiten iſt .

S. 43 .
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S. 43.

$

Iſt die ſtrafbare Handlung ein der ſchwurgerichtlichen Kompetenz unter:

liegendes Verbrechen , ſo hat der Konſul nur die zur ſtrafrechtlichen Verfol

gung erforderlichen Sicherheitsmaaßregeln zu treffen und geeigneten Falls 'die

Vorunterſuchung zu führen . Das weitere Verfahren, inšbeſondere die etwa

erforderliche Vervollſtändigung der Vorunterſuchung, ingleichen das Haupt

verfahren , gehört vor das zuſtändige Kreis · und Schwurgericht des In

landes und , wenn es an einem ſolchen fehlt, vor das Kreise und Schwur

gericht in Stettin.

S. 44 .

Wenn der Angeſchuldigte ein Schußgenoſſe iſt , welcher einem anderen

Staate als Unterthan angehört, ſo kann er in allen Fällen ( SS. 39.40. 43.)

der Regierung dieſes Staates zur Unterſuchung und Beſtrafung überwieſen
werden .

S. 45 .

In Bezug auf die zur Kompetenz des Kammergerichts gehörigen
Staatsverbrechen bewendet es bei dem Geſeße vom 25. April 1853. (Gefeß

Samml. S. 162.).

S. 46 .

Gegen die von den Konſuln in Unterſuchungen wegen Uebertretung er

laſſenen Erkenntniſſe findet ein Rechtsmittel nicht ſtatt.

S. 47.

In allen anderen Fällen ſteht dem Angeklagten gegen das Erkenntniß

des Konſuls oder des Konſulargerichts das Rechtsmittel der Appellation zu

S. 48.

Rückſichtlich der Friſt, innerhalb welcher das Rechtsmittel anzumelden und

zu rechtfertigen iſt, und rückſichtlich der Förmlichkeiten der Anmeldung und

Rechtfertigung gelten die Beſtimmungen in den SS!126. bis 129. der Verord

nung vom 3. Januar 1849. ( Geſep -Samml. S. 37.).

S. 49 .

Wenn der Konſul die , von den Angeklagten zur Rechtfertigung der

Appellation angebrachten neuen Thatſachen und Beweiſe für erheblich erachtet,

ſo hat er die Beweisaufnahme in den Formen des ſchriftlichen Verfahrens fo .

weit zu bewirken , als dieſelbe im Konſulatsbezirke erfolgen kann . Dem An

geklagten oder deſſen Vertheidiger iſt die angeordnete Beweisaufnahme bekannt

zu machen und ihm die Anweſenheit dabei zu geſtatten.

Bundes . Geſekbl. 1867, S. 50 .. 24
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S. 50.

Auf die Appellation wird von dem Appellationsgericht in Stettin auf

Grund der Akten erkannt. Die Entſcheidung erfolgt durch eine aus fünf Mit:

gliedern beſtehende Abtheilung, nachdem vor derſelben unter Zuziehung eines

Gerichtsſchreibers ein mündliches Schlußverfahren ſtattgefunden hat.

S. 51 .

Vor Einſendung der Akten an das Gericht zweiter Jnſtanz erfordert

der Konſul die Erklärung des Angeklagten , ob er in den höheren Inſtanzen

ſeine Rechte in Perſon wahrnehmen , oder ſich durch einen Vertheidiger ver :

treten laſſen wolle. Jm leşteren Falle iſt die Perſon des Vertheidigers von

dem Angeklagten zu bezeichnen . Er kann auch beantragen , daß ihm von dem

Gericht zweiter Inſtanz ein Vertheidiger von Amtswegen beſtellt werde. Wenn

er verhaftet iſt, ſo ſteht ihin nur das Recht zu , durch einen Vertheidiger fich

vertreten zu laſſen.

S. 52 .

Nachdem die Aften bei dem Gericht zweiter Jnſtanz eingegangen ſind,

beſtimmt daſſelbe einen Termin zum mündlichen Schlußverfahren. Zu dem

Termine iſt der bei dem Gericht zweiter Jnſtanz angeſtellte Ober - Staatsanwalt

zuzuziehen und der Angeklagte oder der von dieſem ernannte oder ihm von

Amtswegen zu beſtellende Bertheidiger vorzuladen. Jn Ermangelung eines

Vertheidigers, oder wenn der von dem Angeklagten ernannte Vertheidiger nicht
am Orte des Gerichts wohnt , erfolgt die Vorladung des Angeklagten mittelſt

Aushanges im Geſchäftslokal des Gerichts.

3

S. 53 .

Bei dem mündlichen Schlußverfahren giebt zuerſt ein aus der Zahl der

Gerichtsmitglieder zu ernennender Referent auf Grund einer ſchriftlichen Re.

lation mündlich eine Darſtellung der bis dahin ſtattgefundenen Verhandlungen.

Hierauf wird der Angeklagte mit ſeinen Beſchwerden , und ' der Ober

Staatsanwalt mit ſeinen Gegenerklärungen gehört.

S. 54.

Das Gericht zweiter Inſtanz iſt bei der Abfaſſung des Erkenntniſſes an

die thatſächlichen Feſtſtellungen des erſten Richters nicht gebunden ; es hat

unabhängig von denſelben in den Entſcheidungsgründen der Vorſchrift des

Art. 31. des Geſeßes vom 3. Mai 1852. (Geſek -Samml. S. 209.) zu genügen.

Hält es eine Beweisaufnahme für nöthig , ſo verordnet es die Erhebung des

Beweiſes im ſchriftlichen Verfahren (S. 49.). Nach Eingang der Beweisver:

handlungen iſt ein neuer Termin zum mündlichen Schlußverfahren anzuſeßen .

Das Gericht zweiter Jnſtanz kann jedoch die Vernehmung von Zeugen im

Schluß.
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Schlußtermin ſelbſt veranlaſſen , wenn dieſes ohne erheblichen Zeit , und Koſten :

aufwand ausführbar iſt.

Iit das Urtheil in Abweſenheit des Angeklagten verkündet, ſo ſind in

Bezug auf die Zuſtellung deſſelben die Beſtimmungen des S. 52. maaßgebend.

S. 55 .

Jnſoweit aus den vorſtehenden Paragraphen ſich nicht ein Anderes er

giebt , finden auf das Appellationsverfahren diejenigen Vorſchriften Anwendung,

welche in den im §. 2. bezeichneten Landestheilen für das Appellationsverfahren
in Strafſachen gelten .

S. 56.

Gegen das Erkenntniß des Appellationsgerichts in Stettin ſteht ſowohl

dem Angeklagten als dem Ober- Staatsanwalt das Rechtsmittel der Nichtigkeits.
beſchwerde zu . Die legtere iſt bei dem Appellationsgericht anzumelden , zu

begründen und zu beantworten. Im Uebrigen gelten in Betreff des Rechts

mittels alle mit den Beſtimmungen dieſes Gefeßes vereinbaren Vorſchriften,

welche in den gedachten Landestheilen für das Rechtsmittel der Nichtigkeits.

beſchwerde in Strafſachen beſtehen .

S. 57 .

Beſchwerden gegen Verfügungen der Konſuln und Konſulargerichte in

Strafſachen folgen dem Jnſtanzenzuge der gegen Erkenntniſſe in den betreffenden

Sachen zuläſſigen Rechtsmittel. Iſt die Verfügung in einer Sache erlaſſen,

in welcher nach S. 42. das Kreis- und Schwurgericht in Stettin zuſtändig iſt,

ſo geht die Beſchwerde zunächſt an das Appellationsgericht in Stettin. Eine

weitere Beſchwerde an das Obertribunal iſt zuläſſig, wenn die Verfügung aus

Rechtsgründen angefochten wird.

Wenn die Beſchwerde binnen einer beſtimmten Friſt bei dem Gericht der

höheren Jnſtanz angebracht werden muß , ſo kommt die Vorſchrift des §. 34.

zur Anwendung

IV. Schlußbeſtimmungen.

S. 58.

Die Beſtimmungen über die Militairgerichtsbarkeit werden durch dieſes

Geſe nicht berührt.

S. 59 .

Das Geſe tritt für alle Konſulatsbezirke am 1. Januar 1866. in Kraft.

Alle vor dieſem Zeitpunkte durch Inſinuation der Klage anhängig, ge.

wordenen Civilprozeſſe und alle vor dieſem Zeitpunkte durch Eröffnung der förm .

lichen24
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lichen Unterſuchung anhängig gewordenenStrafſachen werdenin dem bisherigen

Verfahren durch alle nach demſelben zuläſſigen Jnftanzen zu Ende geführt.

S. 60.

Unſere Miniſter der auswärtigen Angelegenheiten und der Juſtiz haben

die zur Ausführung des Gefeßeß erforderlichen Ånordnungen zu erlaſſen .

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrudtem

Königlichen Inſiegel.

Gegeben Carlsbad, den 29. Juni 1865.

(L. S.) Wilhelm.

v. Bismard - Schönhauſen. v. Bodelſchwingh. v. Roon.

Gr. v. Jßenpliß. V. Mühler. Gr. zur Lippe. v . Selchow .

Gr. zu Eulenburg.

(Nr. 24.)
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(Nr . 24.) Geſek, betreffend den außerordentlichen Geldbedarf des Norddeutſchen Bundes

zum Zwede der Erweiterung der Bundes-Kriegsmarine und der øer.

ſtellung der Küſtenvertheidigung . Vom 9. November 1867 .

Wir Wilbelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 2 .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes , nach erfolgter Zuſtimmung

des Bundesrathes und des Reichstages , was folgt:

S. 1 .

Zur Beſtreitung der außerordentlichen Ausgaben für die Bundesmarine,

ſoweit dieſelben während der nächſten Jahre nach Maßgabe der Beſtimmungen

des Artikels 70. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes ihre Dedung nicht

finden,ſowie zu den Koſten der Küſtenvertheidigung ſind die erforderlichen Geld

mittel bis auf Höhe von zehn Millionen Thaler durch eine verzinsliche Anleihe

zu beſchaffen , welche nach Maaßgabe des Bedarfs allmälig zu realiſiren und

der Marine-, reſp. Militairverwaltung zu überweiſen iſt.

S. 2.

Die Zinſen dieſer Anleihe und die Termine, in welchen dieſelben zu zahlen

ſind, werden von dem Bundespräſidium feſtgeſeßt. Nach deſſen beſonderer An

ordnung werden über die Anleihe Schuldverſchreibungen , verſehen mit Coupons

über die Zinſen für vier Jahre und Calons zur Erhebung neuer Zinscoupons,

von der Bundes -Schuldenverwaltung ausgefertigt. Die folgenden Serien der

Zinscoupons werden den Jnhabern der mit der vorhergehenden Serie ausgege

benen Talons gegen deren Rückgabe verabfolgt; wird hiergegen vor der Aus

reichung der neuen Coupons Widerſpruch erhoben , ſo erfolgt dieſelbe an die

Beſißer der Schuldverſchreibungen gegen beſondere Quittung.

S. 3 .

/

Die Anleihe iſt vom Jahre 1873. ab jährlich mit mindeſtens Einem Pro.

zent des Schuldkapitals zu tilgen . Außerdem werden zur Tilgung der Anleihe

die durch allmälige Abtragung des Schuldkapitals erſparten Zinſen in der Art

verwendet, daß dieſelben dem Tilgungsfonds in ununterbrochener Zeitfolge zu

wachſen. Unerhoben gebliebene Zinſen verjähren binnen vier Jahren, von der Ver

fallzeit an gerechnet, und fallen demnächſt dem Tilgungsfonds zu .

Dem Norddeutſchen Bunde bleibt das Recht vorbehalten, den hiernach zu

berechnenden Tilgungsfonds, welcher niemals verringert werden darf, zu ver

ſtärken, oder auch die ſämmtlichen Schuldverſchreibungen zur Rüczahlung nach

ſechsmonatlicher Friſt auf einmal zu fündigen.

Den Jnhabern der Schuldverſchreibungen ſteht kein Kündigungsrecht gegen

den Norddeutſchen Bund zu.

S. 4 .
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S. 4 .

Diezur Tilgung und Verzinſung dieſer Anleihe erforderlichen Mittel müſſen

der Bundes . Schuldenverwaltungaus den bereiteſten Einfünften des Norddeutſchen

Bundes zur Verfallzeit zur Verfügung geſtellt werden.

3

S. 5.

Die Tilgung geſchieht in der Art , daß die für jedes Jahr dazu beſtimm

ten Fonds (S. 3.) zum Ankauf eines entſprechenden Betrages von Schuldver

ſchreibungen verwendet werden . Inſoweit jedoch der Ankauf nicht unter dem

Nennwerthe bewirkt werden kann , werden die in dem betreffenden Jahre einzu:

löſenden Schuldverſchreibungen in halbjährigen Raten in den Monaten März

und September öffentlich ausgeloofet und die gezogenen Nummern zur öffentlichen

Kenntniß gebracht. Sechs Monate nach erfolgter Bekanntmachung der gezogenen

Nummern können die Inhaber der ausgeloofeten Schuldverſchreibungen den

Kapitalbetrag baar in Empfang nehmen. Ueber dieſen Termin hinaus wêrden

die etwa unabgehoben gebliebenen Kapitalbeträge nicht weiter verzinſet. Die

leşteren verjähren in dreißig Jahren nach eingetretener Fälligkeit zu Gunſten
der Bundeskaſſe.

Mit den Schuldverſchreibungen ſind zugleich die ausgereichten, nach deren

Zahlungstermine fälligen Zinscoupons einzuliefern.

Geſchieht dies nicht, ſo wird der Betrag der fehlenden Zinscoupons von

dem Kapitale gekürzt und zur Einlöſung dieſer Coupons verwendet.

S. 6 .

Jn Anſehung der verlorenen oder vernichteten Schuldverſchreibungen oder

Zinscoupons finden die auf die Preußiſchen Staatsſchuldſcheine und deren Zins

coupons Bezug habenden SS. 1. bis 13. der Verordnung vom 16. Juni 1819.

wegen des Aufgebots undder Amortiſation verlorener oder vernichteter Staats:

papiere (Preußiſche Geſek.Samml. von 1819. S. 157.) mit nachſtehenden näheren
Beſtimmungen Anwendung:

a ) Die im § . 1. jener Verordnung vorgeſchriebene Anzeige muß der Bundes

Schuldenverwaltung gemacht werden. Dieſer werdenalle diejenigen Ge

ſchäfte und Befugniſſe beigelegt, welche nach der angeführten Verordnung

dem Schaßminiſterium zukommen .

b) Das im S. 5. gedachte Aufgebot erfolgt bei dem Stadtgerichte zu

Berlin .

c ) Die in den SS.6. 9. und 12. vorgeſchriebenen Bekanntmachungen ſollen

durch den Preußiſchen Staatsanzeiger oder die Zeitung, welche an ſeine

Stelle tritt, und durch je eine der in Leipzig Hamburg und Frank.

furt a. M. erſcheinenden Zeitungen, deren Beſtimmung der Bundes.

Schuldenverwaltung überlaſſen bleibt, erfolgen.

S. 7.
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S. 7.

An Stelle der Anleihe von zehn Millionen Thaler (S. 1.) können vor,

übergehend verzinslicheSchaßanweiſungen, längſtens auf Ein Jahr lautend, auss

gegeben werden. Dieſelben ſind aus dem Ertrage der Anleihe, je nachdem die

ſelbe realiſirt wird , wieder einzulöſen , inzwiſchen aber aus den bereiteſten Ein

fünften des Norddeutſchen Bundes zu verzinſen, beziehungsweiſe einzulöſen .

S. 8 .

Die Ausgabe derSchaşanweiſungen iſt durch die Bundeskaſſe zu bewirken.

Die Zinſen auf Schaşanweiſungen verjähren binnen vier Jahren, die ver

ſchriebenen Kapitalbeträge binnen dreißig Jahren nach Eintritt des in jeder Schaß

anweiſung auszudrückenden Fälligkeitstermins.

S. 9 .

Die auf Grund dieſes Gefeßes jährlich zu verwendenden Beträge ſind in
den Bundeshaushalts -Etat des betreffenden Jahres anfzunehmen . Für das

Jahr 1868. werden der Marineverwaltung 3,100,000 Thaler und der Militair.

verwaltung zur Küſtenbefeſtigung 500,000 Thaler zur Verfügung geſtellt.

S. 10.

Die Ausführung dieſes Geſeßes wird dem Bundeskanzler übertragen.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 9. November 1867 .

(L. S.) Wilbelm

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.

(Nr. 25.) Geſet, betreffend die vertragsmäßigen Zinſen. Vom 14. November 1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen u .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung

des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt :

S. 1 .

Die Höhe der Zinſen , ſowie die Höhe und die Art der Vergütung für

Darlehne und für andere freditirte Forderungen, ferner Konventionalſtrafen, welche

für die unterlaſſene Zahlung eines Darlehns oder einer ſonſt kreditirten Forderung

zu leiſten ſind , unterliegen der freien Vereinbarung.

Die
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Die entgegenſtehenden privatrechtlichen und ſtrafrechtlichen Beſtimmungen

werden aufgehoben .

S. 2 .

Derjenige , welcher für eine Schuld dem Gläubiger einen höheren Zinsſaß

als jährlich ſechs vom Hundert gewährt oder zuſagt, iſt zu einer halbjährigen
Kündigung des Vertrages befugt. Jedoch kann er von dieſer Befugniß nicht
unmittelbar bei Eingehung des Vertrages, ſondern erſt nach Ablauf eines halben

Jahres Gebrauch machen .

Vertragsbeſtimmungen , durch welche dieſe Vorſchrift zum Nachtheil des

Schuldners beſchränkt oder aufgehoben wird, ſind ungültig.

Auf Schuldverſchreibungen , welche unter den geſeßlichen Vorausſeßungen

auf jeden Inhaber geſtellt werden , ſowie auf Darlehne, welche ein Kaufmann

empfängt, und auf Schulden eines Kaufmanns aus ſeinen Handelsgeſchäften

leiden die in dieſem Paragraphen enthaltenen Vorſchriften keine Anwendung.

S. 3 .

Wird die Zahlung eines Darlehns oder einer andern kreditirten Forde:

rung verzögert, ſo bleibt auch für die Zögerungszinſen der bedungene Zinsſaß

maaßgebend, ſofern derſelbe höher iſt, als die geſeßlich beſtimmten Zögerungs

zinſen .

S. 4 .

Die privatrechtlichen Beſtimmungen in Betreff der Zinſen von Zinſen und

die Vorſchriften für die gewerblichen Pfandleih - Anſtalten werden durch dieſes

Geſeß nicht geändert.

S. 5 .

Den Landesgeſeßen bleibt vorbehalten , zu beſtimmen , daß die im §. 2.

dieſes Geſeges eingeräumte Kündigungsbefugnißdes Schuldners gänzlich wegfalle,

oder daß ein höherer Zinsſaß , als ſechs Prozent , oder eine längere Kündigung -

friſt, als ſechs Monate, für die bezeichnete Befugniß maaßgebend ſei.

So weit einzelne Landesgeſete Beſtimmungen enthalten, welche die erwähnte

Kündigungsbefugniß des Schuldners ausſchließen , oder in der bezeichneten Weiſe

beſchränken , bleiben dieſelben in Gültigkeit , bis ſie auf dem verfaſſungsmäßigen

Wege des betreffenden Landes, oder durch ein Bundesgeſeß abgeändert werden.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrudtem

Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin, den 14. November 1867.

( L. S.) Wilhelm .

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.

Nedigirt im Bureau des Bundeslanglers.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober , Hofbuchdruderei

(R. v . Deder).
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Norddeutſchen Bundes.

No 12.

( Nr. 26.) Geſetz, betreffend die Feſtſtellung des Haushalts- Etats des Norddeutſchen Bundes

für das Jahr 1868 . Vom 30. Oktober 1867 .

Wir Wilbelin , von Gottes Gnaden König von Preußen u .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, nach erfolgter Zuſtimmung des
Bundesrathes und des Reichstages , was folgt :

Der dieſem Geſeße als Anlage beigefügte Bundeshaushalts - Etat für das

Jahr 1868. wird

in Ausgabe

auf 72,158,243 Thlr. , nämlich

auf 69,001,184 Thlr. an fortdauernden , und

auf 3,157,059 Thlr. an einmaligen und außerordentlichen

Ausgaben, und

in Einnahme

auf 72,158,243 Thlr.

feſtgeſtellt.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem
Bundes - Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 30. Oktober 1867.

(L. S.) Wilbelm.

Gr. v. Bismarck - Schönhauſen.

Bundes • Gefeßbl. 1867. 25

Ausgegeben zu Berlin den 28. November 1867.
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Haushalts -Etat

des

Norddeutſchen Bundes

für

das Jahr 1868.

25 *
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A us g a be.
Betrag.

K
a
p
i
t
e
l

.

T
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l

.

Rthlr . Rthlr .

1 .

I. Fortdauernde Ausgaben.

Bundes -Kanzleramt.

1. Beſoldungen

2 . Andere perſönliche Ausgaben

3. Sächliche Ausgaben

4. Dispoſitionsfonds zu unvorhergeſehenen Aus .

gaben

Summe Kap . 1. ....

I
I

35,550

5,000

20,000

10,000

70,550

2. Bundesrath und Bundesaus:

ſchüſſe.

Die erforderlichen Ausgaben werden für jest

aus den unter Kap. 1. ausgeſegten Fonds

mit beſtritten.

3.

'16,740

I
l

Reichstag.

1. Bureaukoſten

2. Stenographie

3. Unterhaltung der Amtswohnung des Präſi

denten ..

Summe Kap. 3 .

3,318

400

20,458

4. Bundeskonſulate.

1. Beſoldungen und Dienſtaufwands - Entſchädi

gungen

2. Amtliche Ausgaben

3. Dispoſitionsfonds zur Errichtung neuer Kon

ſulate

Summe Kap . 4 .

77,000

25,000

50,000

152,000
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A u s g a be.
Betrag.

K
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.

T
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l

.

Rthlr. Rthlr.

5. Militairverwaltung.

Für ſämmtliche Bedürfniſſe der Militairver

waltung , und zwar für 300,000 Mann

à 225 Thlr., unter Berückſichtigung der

Erlaſſe , welche einzelnen Bundesſtaaten ge

währt ſind .

Dieſe Summe wird nach dem Reſultate der im

Dezember 1867. ſtattfindenden Volkszählung
anderweit feſtgeſtellt.

Summe Kap. 5. für ſich.

66,417,573

6 .

54,750

7,800

7,300

20,200

3,200

18,250

Marineverwaltung.

Centralverwaltung.

1. Beſoldungen

2. Andere perſönliche Ausgaben

3. Sächliche Ausgaben

Verwaltungsbehörden.

4. Perſönliche Ausgaben der Intendantur .....

5. Sächliche Ausgaben derſelben

6. Perſönliche Ausgaben der Lokalverwaltung..

Militairperſonal.

7. Kommandobehörden ...

8. Sonſtiges Militairperſonal

Indienfthaltung der Fahrzeuge.

9. Perſönliche Ausgaben

10. Sächliche Ausgaben

Tit. 9. und 10. ſind in ſich und von einem

Jahre in das andere übertragungsfähig.

Krankenpflege.

11. Perſönliche Ausgaben

12. Sächliche Ausgaben .

13. Serviskoſten

14. Reiſekoften .

Latus

23,510

769,228

40,000

492,500

28,060

20,996

17,560

36,500

1,539,854



166

A u s g a b e.
Betrag.

K
a
p
i
t
e
l

.

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Rthlr.

Transport..... 1,539,854

8,400

5,190

91,171

550,000

30,000

80,000

Unterrichtsweſen und für wiſſenſchaftliche

Zwecke.

15. Perſönliche Ausgaben

16. Sächliche Ausgaben ..

Material.

17. Perſönliche Ausgaben

18. Koſten des Werft und des Depotbetriebes

im Allgemeinen und der Unterhaltung der

Fahrzeuge und ihres Inventars ....

19. Unterhaltung der Gebäude und Quais .....

20. Munition und Schießverſuche und Unterhal

tung des Artillerie-Materials und Inventars

Tit. 18. 19. und 20. ſind übertragungs

fähig von einem Jahre in das andere.

Invalidenweſen.

21. Penſionen , Erziehungsgelder und Unterſtüßun

gen ....

Insgemein.

22. Sächliche Ausgaben ....

Summe Kap . 6 ......

Dazu 5 ...

4 ..

3....

2 ......

1 ......

Summe I. Fortdauernde Ausgaben.....

17,038

18,950

2,340,603

66,417,573

152,000

20,458

3 3

s

70,550

69,001,184
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-

Betrag .

K
a
p
i
t
e
l

. A u s g a b e .

T
i
t
e
l

.

Rthlr . Rthlr .

II. Einmalige und außerordent

liche Ausgaben.

1 . Bundeskonſulate.

1. Zum Bau eines General - Konſulatgebäudes in

Aleyandrien

2. Zum Únkauf eines Konſulatgebäudes in Japan

und zum Umbau deſſelben ..

Summe Kap. 1 ......

35,000

20,000

55,000

2.

100,000
.

1

50,000

Poſt : uud Zeitungsverwaltung.

1. Zuſchuß zu Erweiterungs- und Neubauten

2. Zur Erwerbung eines Grundſtücks für die

Ober-Poſtdirektion in Hannover und zu bau

lichen Einrichtungen in demſelben

3. Dispoſitionsfonds des Bundespräſidiums zur

Herſtellung normaler Poſteinrichtungen in

den Hanſeſtädten , und zwar :

für Lübeck

Bremen .

Hamburg.

Summe Kap. 2......

Telegraphenverwaltung.

1. Zu neuen Anlagen Behufs Vermehrung der

Telegraphenverbindungen ..

2. Zur Erwerbung eines Dienſtgebäudes in Cöln ,

zweite Rate ...

3. Desgleichen in Görliß , zweite Rate

Summe Kap. 3......

7,918

13,145

27,620
48,683

198,683

3.

1

250,000

20,000

5,000

275,000
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-

A u sg a be.
Betrag.

K
a
p
i
t
e
l

. a

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Rthlr.

4.

918,376

Marineverwaltung.

1. Zur Fortſeßung der Hafenbauten an der Jade

2. Zur Vollendung des Panzerſchiffs Wilhelm I. ,

einſchließlich der Artilerieausrüſtung und

der Ueberführungskoſten . ,

3. Zum Fortbau des ſchwimmenden eiſernen Dods

Summe Kap. 4......

Dazu .> 3 .....

2 ....

1,610,000

100,000

2,628,376

275,000

198,683

55,000

3,157,059

69,001,184

72,158,243

1 ......

Summe II. Extraordinaire Ausgaben ..

Dazu I. Fortdauernde Ausgaben ...

Summe der Ausgabe .....
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E i n n a b me.
Betrag .

K
a
p
i
t
e
l

.

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Rthlr.

1 .
Zölle und Verbrauchsſteuern .

a. von dem Zollvereine.

1. Ein- und Ausgangsabgaben

2. Rübenzuckerſteuer ..

3. Salzſteuer

4. | Branntweinſteuer und Uebergangsabgabe von

Branntwein ...

a ) Braumalzſteuer

und b) Uebergangsabe von Bier .

19,004,410

7,665,680

7,856,700

9,492,010

2,867,790

96,020

2,963,810

97,490

5

5.

6 . a ) Tabacksſteuer.

und b) UebergangsabgabevonTabacks -Blät

tern und Fabrikaten .. 112,010
209,500

b. Von Bundesgebieten und Bundesſtaaten,

welche nicht dem Zollvereine angehören.

7. Averſen für Zölle und Verbrauchsſteuern von

a ) Preußen ..

b) Lauenburg

c) Mecklenburg- Schwerin

d) Mecklenburg- Streliß.

e) Oldenburg
Lübeck ...

g ) Bremen

h) Hamburg .

Summe Kap. 1 ......

37,100

86,500

956,000

168,080

4,180

85,950

248,600

710,160

49,488,680

2 .
Poft: und Zeitungsverwaltung.

a. Einnahme.

1. Porto ..

2. Perſonengeld ..

Latus ..

17,617,120

3,118,900

20,736,020
. . . .

Bundes .Geſebbl. 1867.
26
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Einn a b me. Betrag.

K
a
p
i
t
e
l

.

T
i
t
e
l

.

Rthlr . Rthlr.

Transport ..... 20,736,020

3. Gebühren für Beſtellung von Poſtſendungen

am Orte . 571,350

4. Gebühren für Beſtellung von Poſtſendungen

im Umkreiſe der Poſtanſtalten 821,870

5. Sonſtige Gebühren 46,180

6. Vermiſchte Einnahmen . 154,390

7. Zuſchuß aus der Telegraphenkaſſe. 35,000

8. Beiträge zum Penſionsfonds 54,960

9. Poſtdampfſchiffs - Verbindungen .

10. Debit der Zeitungen und des Poſtamtsblatts 498,790

47,000

Summe der Einnahme..... 22,965,560

b. Ausgabe.

6,633,162

Betriebsausgaben.

1. Beſoldungen und Remunerationen .

2. Beſoldungen und Remunerationen für Land

briefträger

3. Andere perſönliche Ausgaben .

4. Bau und Unterhaltung der Poſtwagen

5. Poſtfuhrkoſten ..

6. Vergütungen an Eiſenbahngeſellſchaften

7. Vermiſchte Ausgaben .

8. Verwaltungs- und Betriebsausgaben in den

Hanſeſtädten

1,217,719

879,953

1,137,370

6,080,945

311,060

70,220

249,105

Verwaltungsausgaben .

9. Generalpoſtamt, Beſoldungen ..

10. Daſſelbe, Dispoſitionsfonds.

11. Ober - Poſtdirektionen, Beſoldungen .

113,400

7,200

558,915

17,259,049
Latus .....
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E i inni a h me.
Betrag.

K
a
p
i
t
e
l

.

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Rthlr.

Transport .. | 17,259,049

12. Ober . Poſtdirektionen , Dispoſitionsfonds. 69,060

13. Andere perſönliche Ausgaben . 576,487

14. Sächliche Ausgaben .... 1,937,322

15. Erwerbung von Grundſtücken, Erbauung und

Unterhaltung der Pojihäuſer, Abgaben und

Laſten 244,032

16. Vergütungen an auswärtige Poſtbehörden 34,617

17. Reſtitutionen aus der Einnahme 236,865

18. Entſchädigung für verlorene und beſchädigte

Poſtſendungen 25,990

19. Koſten der Dampfſchiffsverbindungen 91,100

Zeitungsdebits - Komtoir.

20. Beſoldungen 35,350

21 . Andere perſönliche Ausgaben . 1,290

22. Sächliche und vermiſchte Ausgaben 30,475

Summe der Ausgabe..... 20,541,667

Die Einnahme beträgt..... 122,965,560

Mithin iſt Ueberſchuß .. 2,423,893 2,423,893

Davon ſind zugemeinſamen außerordentlichen

Ausgaben (Abſchn. II . Sap. 2. Nr. 1. und 2 .

der Ausgabe) erforderlich .. 150,000

Bleiben zur Vertheilung disponibel.. 2,273,893

Davon entfallen auf : Progent.

1. Preußen 1,706,322

2. Lauenburg 0,1911 4,345

3. Sachſen . 14,3721 326,806

4. Heſſen .. 0,1225 2,786

Latus.. 2,040,259 2,423,893

75,0397

26
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-

1

Ei111 abme.
Betrag .

K
a
p
i
t
e
l

.

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Rthlr.

Prozent.

-

i

2,8952

0,2783

0,1571

0,3515

1,7773

0,0309

0,1624

0,0937

0,0812

2,040,259 2,423,893

65,834

6,328

3,572

7,993

40,414

703

3,693

2,131 2,131 welche, ſoweit
die Matriku .

1,846
larbeiträge

Sachfen - Kos

434
burg -Gotha's

den Betragdes

Nadılaſſes an

den Militair:

koſten uidit

1,816 überſteigen ,an

1,474
dieſen Staat

baar gezahlt

werden .

S

-

-

Transport.

5. Mecklenburg -Schwerin

6. Sachſen -Weimar .

7. Mecklenburg - Streliß .

8. Oldenburg

9. Braunſchweig

10. Sachſen - Meiningen

11. Sachſen - Altenburg..

12. Sachſen - Koburg - Gotha .

13. Anhalt

14. Schwarzburg :Rudolſtadt ...

15. Schwarzburg -Sondershauſen

16. Malded ..

17. Reuß ältere Linie

18. Reuß jüngere Linie

19. Schaumburg - Lippe

20. Lippe ..

21. Lübeck:

a) als eigenen Antheil

b ) zur Dispoſition des Bundes .

Präſidiums

22. Bremen :

a ) als eigenen Antheil

b) zur Dispoſition des Bundeg:

Präſidiums

23. Hamburg :

a ) als eigenen Antheil

b) zur Dispoſition des Bundes.

Präſidiums

Summe wie oben .....

0,0191

0,0812

0,0648

7,917

0,6964

7,918

13,146

1,1562

13,145

27,620
1

2,4293

27,620

2,273,893

Bleiben 2,421,762
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Betrag.
E in na h me.K

a
p
i
t
e
l

.

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Rthlr.

3.
Telegraphenverwaltung.

a . Einnahine.

1. Gebühren für Beförderung telegraphiſcher

Depeſchen ...

2. Beiträge zum Penſionsfonds

3. Vermiſchte Einnahmen

. . .

2,246,880

15,830

18,237

2,280,947
Summe.....

b. Ausgabe.

Betriebsausgaben.

1. Beſoldungen

2. Andere perſönliche Ausgaben .

3. Stationseinrichtungen ..

4. Sonſtige ſächliche und vermiſchte Ausgaben .

820,430

157,960

38,375

380,480

Verwaltungsausgaben.

5. Centralverwaltung, Beſoldungen

6. Dieſelbe, Dispoſitionsfonds .

7. Provinzialverwaltung, Beſoldungen

8. Dieſelbe, Dispoſitionsfonds ..

9. Andere perſönliche Ausgaben .

10. Sächliche Ausgaben ...

11. Unterhaltung der Dienſtgebäude

12. Vermiſchte Ausgaben ...

Summe...

Die Einnahme beträgt...

Mithin iſt Ueberſchuß.....

welcher zu den gemeinſamen ertraordinairen

Ausgaben (Abſchnitt II . Kap.3.) von glei.

cher Höhe erforderlich iſt.

44,500

4,620

94,011

15,300

36,760

347,121

7,505

58,885

2,005,947

2,280,947

275,000 275,000
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1

E i n i a h mc.
Betrag.

K
a
p
i
t
e
l

.

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Nthlr.

4 . 135,234Verſchiedene Einnahmen ...

Summe Kap. 4. für ſich.

5

5 .

16,873,305

Matrikularbeiträge.

1. Preußen

2. Lauenburg.

3. Sachſen ..

4. Heſſen ....

5. Medlenburg -Schwerin ..

6. Sachſen - Weimar.

7. Medlenburg -Streliß

8. Oldenburg.:

9. Braunſchweig .:

10. Sachſen - Meiningen

11. Sachſen - Altenburg.

12. Sachſen - Koburg - Gotha .

13.1 Anhalt

14. Schwarzburg. Rudolſtadt

15. Schwarzburg -Sondershauſen

16. Waldeck....

17. Reuß ältere Linie

18. Reuß jüngere Linie

19. Schaumburg-Lippe

20. ! Lippe

21. Lübeck ....

22. ) Bremen .

23. Hamburg

s

34,698

1,541,490

200,982

366,312

47,046

72,285

73,091

190,044

29,593

23,523

Summe Kap. 5......

Die Repartition dieſer Summe wird ſeiner

Zeit nach Maaßgabe der noch zu ermitteln.

den wirklichen Bevölkerungszahl der ein
zelnen Bundesſtaaten berichtigt.

35,133

14,058

11,778

11,357

8,120

14,598

4,457

21,350

681

67,741

195,925

19,837,567
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E in n a h me.
Betrag.

K
a
p
i
t
e
l

.

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Rthlr.

Transport.....

Dazu : Kap . 4......

3......

2.....

1 ......

$

19,837,567

135,234

275,000

2,421,762

49,488,680

72,158,243Summe der Einnahmen

72,158,243Die Ausgaben betragen .....

Balancirt.

Berlin , den 30. Oktober 1867 .

(L. S.) Wilbelm

Gr. v. Bismard -Schönhauſen.

(Nr. 27.)
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(Nr. 27.) Verordnung , betreffend die Feſtſtellung des Etats der Militairverwaltung des

Norddeutſchen Bundes für das Jahr 1868. Vom 21. November 1867.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 26 .

verordnen auf Grund der Artikel 62. und 71. der Verfaſſung des Norddeutſchen

Bundes, im Namen des Bundes, was folgt :

Der dieſer Verordnung als Anlage beigefügte, dem Bundesrathe und dem

Reichstage zur Kenntnißnahme und Erinnerung vorgelegte Haupt-Etat derMilitair

verwaltung des Norddeutſchen Bundes für das Jahr 1868. wird auf den , in

dem Bundeshaushalts -Etat für das Jahr 1868. unter Nr. 5. der fortdauernden

Ausgaben vorgeſehenen Betrag von 66,417,573 Thlrn. feſtgeſtellt.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Bundes . Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 21. November 1867 .

(L. S.) Wilhelm .

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.

Haupt



177

Haupt - Etat

der

Militair - Verwaltung

des Norddeutſchen Bundes

für

das Jahr 1868.

Bundes . Gefeßbl. 1867,
27
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-

E i n n a b me.

Betrag

für

1868.

Rthlr .

Die nach Pitikel 62. der Verfaſſung des Norddeutſchen

Pundes dem Bundes . Feldherrn zur Verfügung

zu ſtellenden 225 Thaler jährlich für den Kopf

der, auf Ein Prozent der Bevölkerung von 1867 .

zu normirenden und vorbehaltlich der Regulirung

nach dem Reſultate der im Dezember 1867. flatt

findenden Volkszählungen, vorläufig zu 300,000

Mann angenoinmenen Friedens - Präſenzſtärke des

Bundesheeres betragen 67,500,000

Jn Folge der mit einzelnen Bundesſtaaten getroffenen

Vereinbarungen , wonach dieſelben für die erſten

Jahre einen geringeren, allmählig bis zum vollen

Šaße ſteigenden Beitrag zu entrichten haben , ent

ſteht für das Jahr 1868. ein Ausfall an dieſer

Einnahme von . 1,082,427

Es bleiben daher nur disponibel..... 166,417,573
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A u sg a be

Penſions.

Beiträge.

Betrag

für

1868 .

Darunter

künftig

wegfallend.T
i
t
e
l

.

Rthlr . Sgr. Pf. Rthlr. Rtblr. Sgr. Pf.

A. Fortdauernde Ausgaben.

4,918. 274,530

12,000

39,5004.

443. 7. 6
30,450

1

4,287. 257,8001

32,265

747 .
91,375

11,000

Für das Kriegsminiſterium .

1. Beſoldungen

2. Andere perſönliche Ausgaben

3. Sächliche Ausgaben

Für die General Militairkaſſe.

4. Perſönliche Ausgaben .

Für die Militair Intendanturen .

5. Perſönliche Ausgaben .

6. Sächliche Ausgaben

Für die Militairgeiſtlichkeit.

7.1 Perſönliche Ausgaben .

8. Sächliche Ausgaben

Für die Militair - Juſtiz:

verwaltung.

9. Perſönliche Ausgaben .

10. Sächliche Ausgaben .

11. Beſoldung der höheren Truppen :

befehlshaber

Beſoldung uc . der Kommandan:

ten , Platmajore und Etappen:

Juſpektoren .

12. Perſönliche Ausgaben ...

13. Sächliche Ausgaben

Bemerkung. Die Titel 11. und 12 .

übertragen fidh gegenſeitig .

Latus .

1,868 . 120,822

1,650

-

16,700. 22. 6 661,198

1

3,859. 7. 6 177,792

300

32,827. 7. 61,710,682

27 4

*
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A u s g a b c.

Penſions

Beiträge.

Betrag

für

1868.

Darunter

künftig

wegfallend.T
i
t
e
l

.

Rthlr. Sgr. Pf. Rthlr. Rthlr. Sgr. Pf.

Transport ..... 32,827 . 7. 61,710,682

14. Beſoldung der Adjutanten Sr.

Majeſtät des Königs von

Preußen 886. 29,500

Für den Generalſtab.

15. Perſönliche Ausgaben .

16. Sächliche Ausgaben .

4,579. 204,626

62,774

17. Beſoldung der Adjutantur:Offi:

ziere 1,547 . 83,798

Für das Ingenieurkorps.

18. Perſönliche Ausgaben ..

19. Šädliche Ausgaben

6,452 . 398,412

17,500

Zur Geldverpflegung der

Truppen .

20. Gehälter und Löhnung der Truppen ... 130,688. 15 .

21. Ertraordinaire Gehälter 2,400.

22,226,118 27,884. 15.

100,000

1,284.

Zur Naturalverpflegung.

22. Perſönliche Ausgaben

23. Sächliche Verwaltungsausgaben .

24. Neubau und Unterhaltung der Magazin:

gebäude

201,325

14,316,679

115,057

Zur Bekleidung der Armee uc.

25. Perſönliche Ausgaben .

26. Sächliche Ausgaben .

Latus ...

150. 22. 6 11,325

4,734,644

180,814. 15. - 144,212,440127,884. 15 .

1441 2,440 |27,88
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Betrag

A us g a b e .

Penſions.

Beiträge.

Darunter

künftig

wegfalend.

für

1868 .T
i
t
e
l

.

Rthlr. Sgr. Pf. Rthlr . Rthlr. Sgr. Pf.

Transport.... 130,814,15.— 4,212,440|27,884. 15.
.

1

2,201 . 7. 6 159,500

.

Für das Servis : und Garniſon:

Verwaltungsweſen.

27. Perſönliche Ausgaben ...

28. Verwaltung und bauliche Unterhaltung

der Kaſernen

29. Größere Neu- und Retabliſſementsbauten

30. Unterhaltung der Uebungspläße, ſowie

Manöverkoſten

31. Koſten der Jnvalidenhäuſer

32. Servis

1,869,400

260,000

1
1

.

E
233,000

11,067

4,707,000

1
1
1

I
l

I
I
I

.

!

Für das Militair-Lazarethweſen.

33. Perſönliche Ausgaben .. 900. 83,000

34. Sächliche Verwaltungsausgaben . 1,050,000

35. Unterhaltung der Gebäude und Utenſilien 207,000

36. Größere Neu- und Retabliſſementsbauten
104,000

Verwaltung der Traindepots

und Inſtandhaltung der Feld:

Equipage.

37. Sächliche Ausgaben . 70,000

38. Verpflegung der Erſat : und

Reſerve -Mannſchaften . 431,050

Zum Remonte : Ankauf.

39. Perſönliche Ausgaben . 271 . 12,208

40. Sächliche Ausgaben 813,150

Zur Verwaltung der Remonte:

Depots.

41. Perſönliche Ausgaben .
412. 22. 6 360,195

42. Sächliche Ausgaben

Latus .. 184,599 . 15. - 54,583,010 27,884. 15 .

.

-

.

|
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A us g a b e.

Penſions.

Beiträge.

Betrag

für

1868 .

Darunter

künftig

wegfallend.T
i
t
e
l

.

Rthlr . Sgr . Pf. Rthlr . Rthlr. Sgr. Pf.

54,583,010 27,884. 15..Transport ..... 184,599. 15 .

43. Reiſekoſten , Tagegelder , Zu:

lagen sc.. 793,736

Militair : Erziehungsanſtalten.

44. Perſönliche Ausgaben ..

45. Sächliche Ausgaben .

3,924 . 7. 6 250,805 1,175 .

237,105 120 .

!

Pflege- und Unterrichtsgelder

für Kinder.

46. Perſönliche Ausgaben . .

47. Sächliche Ausgaben .

257. 22. 6 33 .26,878

34,391

Militair : Medizinalſtab und

militairärztliche Bildungs:

Anſtalten .

48. Perſönliche Ausgaben ...

49. Sächliche Ausgaben

501. 9. 3 58,421

12,312

305 .

12 .

Artillerieweſen , Waffen: und

Pulverfabrikation .

50. Perſönliche Ausgaben .

51. Sächliche Ausgaben

52. Bauliche Unterhaltung

53. Für Waffen und Munition

3,944 . 22. 6 313,044 6,979. 7. 6

16,000

60,000

1,562,700

Bau und Unterhaltung der

Feftungen .

54. Perſönliche Ausgaben .

55. Sächliche Ausgaben

Latus ...

786 . 69,550

435,983

194,013. 16. 958,453,935 36,508. 22. 6 .

-

1
1
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A u s g a b c .

Penſions.

Beiträge.

Betrag

für

1868.

Darunter

künftig

wegfallend.

a

T
i
t
e
l

.

Rthlr. Sgr. Pf. Rthlr . Rthlr. Sgr. Pf.

Transport ..... | 194,013 . 16. 958,453,935 |36,508. 22. 6

56. Zu linterſtüßungen für aktive

Militairs und Beamte, für

welche keine beſonderen ün:

terſtütungsfonds beſtehen .. 26,000

Für das Invalidenweſen .

57. Penſionen für Offiziere, Beamte und

Jnvaliden 5,547,632 ) 7,680 .

58. Penſionen für Wittwen, Erziehungsgelder

für Kinder, ſowie zu Unterſtüßungen . 433,286 /20,500 .

59. Zuſchüſſe zur Militair :Wittwen:

kafije.. 230,000

60. Verſchiedene Ausgaben 23,760

Summe der fortlaufenden Ausgaben. 194,013. 16. 964,714,61364,688. 22. 6

-

-

B. Einmalige und außerordentliche Ausgaben ,

deren Deckung aus dem Ordinario für das Jahr 1868 durch

beſondere Erſparnißmaaßregeln ermöglicht wird.

1. Zur Fortſeßung des Magazinbaues in Düſſeldorf

2 .
Münſter

3. Zum Wiederaufbau des Körnermagazins in Rendsburg

4. Zur Fortſeßung der Kaſernenbauten in Danzig, Saarlouis, Potsdam

und des Anbaues am Kriegsminiſterial - Gebäude

5. Zu Kaſernen -Neubauten in Danzig , Spandau , Minden , Kiel, Son.

derburg, Hannover, Lüneburg und Frankfurt a . M.

6. Zur Errichtung von zwei neuen Remontedepots

7. Zur Herſtellung von Verwahrungsräumen für gezogene Geſchüße und

Eiſenmunition zu denſelben

Betrag

für

1868.

Rthlr .

18,000

15,000

30,000

250,000

400,000

120,000

Latus ....

30,000

863,000
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A u s g a b e.

Betrag

für

1868 .L
i
t
e
l

.

Rthlr .

863,000Transport ....

8. Zur Erweiterung der Artilleriewerkſtatt in Deuß und zur Beſchaffung

und Aufſtellung von Maſchinen für dieſelbe

9. Zur Fortſegung des Baues zweier Pulvermagazine in Swinemünde .

10. Zum Bau eines Kriegs- und Friedenslaboratoriums in Swinemünde

11. Zum Bau eines bombenſicheren Zeughauſes in Weſel..

12. Zum Bau eines Zeughauſes in Stettin ....

13. Zum Bau eines bombenſicheren Zeughauſes in Neiſſe .

14. Zur Fortſeßung des Feſtungsbaues von Königsberg

15. Zur Fortſeßung des Baues der Feſte Boyen .

16. Zum Neubau eines Zeughauſes in Poſen ..

17. Zur Fortſegung der Befeſtigung des Streſows bei Spandau

18. Zum Umbau und zur Verſtärkung der Feſtungen

19. Zur Vermehrung der Pulvermagazine und Geſchoßräume in den

Feſtungen ..

Summe...

100,000

18,000

6,960

15,000

20,000

20,000

300,000

30,000

60,000

30,000

100,000

1

1

140,000

1,702,960

Rek a pitulati o n .

Die Einnahme beträgt . 66,417,573 Thlr.

Die Ausgabe beträgt:

im Ordinarium ....... 64,714,613 Thlr.

im Extraordinarium ... 1,702,960

66,417,573

Balanzirt.

>

Redigirt im Bureau des Bundeskanzlers .

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober . Hofbuchdruderci

(R. v. Deder ).
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Bundes - GeichblattGeſeßblatt
des

Norddeutſden Bundes.

No 13.

(Nr. 28. ) Verordnung, die Einführung des Preußiſchen Militair- Strafrechts im ganzen

Bundesgebiete betreffend. Vom 29. Dezember 1867 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen 2 .

verordnen im Namen des Norddeutſchen Bundes, auf Grund des Artikels 61 .

der Bundesverfaſſung, was folgt :

S. 1 .

Das in Preußen geltende Militair - Strafrecht, insbeſondere das Straf

geſeßbuch für das Preußiſche Heer vom 3. April 1845., einſchließlich der Straf

gerichts-Ordnung, nebſt allen daſſelbe abändernden , ergänzenden und erläuternden

Vorſchriften , wird hiermit im ganzen übrigen Bundesgebiete eingeführt, vor

behaltlich näherer Beſtimmungen zu ſolchen Vorſchriften , welche eine in dem

übrigen Bundesgebiete überhaupt nicht oder nicht in gleichem Maaße beſtehende

Einrichtung oder Anordnung zur Vorausſeßung haben.

S. 2.

Dieſe Verordnung iſt nebſt einer Zuſammenſtellung der das geltende Preu :

Biſche Militair - Strafrecht enthaltenden Gefeße, Verordnungen und Erlaſſe durch

das Bundesgeſekblatt zu veröffentlichen

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Bundes . Jnſiegel.

Gegeben Berlin , den 29. Dezember 1867 .

(L. S.) Wilhelm

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.

Bindes . ( Geekbl . 1867.
28

Ausgegeben zu Berlin den 31. Dezember 1867 .



1
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Zuſammenſtellung

des

in Preußen geltenden Militair -Strafrechts .

Allerhöchſter Erlaß ,

betreffend die Publikation und Einführung des Strafgeſeßbuchs

für das Preußiſche Heer vom 3. April 1845.

(Geſeß -Sammlung für die Königlich Preußiſchen Staaten für 1845. S. 287. ff.)

ch will das beifolgende neue Strafgeſezbuch für das Heer genehmigen , und

beſtimme hierdurch , daß – mit Berückſichtigung der neuen Kriegsartikel und der

Verordnung über deren Anwendung vom 27. Juni 1844., ſowie der Verord

nung über die Ehrengerichte und das Verfahren derſelben bei Streitigkeiten unter

Offizieren vom 20. Juli 1843 . dieſes 'neue Militair -Strafgeſeßbuch, unter

Aufhebungaller dem Inhalte deſſelben entgegenſtehenden früheren Beſtimmungen ,

unverzüglich in Kraft treten ſoll, zu welchem Ende felbiges von dem Kriegs

miniſterio an die Armee und von dem Juſtizminiſterium in deſſen Reſſort bekannt

zu machen , auch durch die Geſeß-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen iſt.

Berlin , den 3. April 1845 .

Friedrich Wilhelm

An das Militair - Juſtiz - Departement.

Anmerkung : Die Kriegsartikel vom 27. Juni 1844. und die Verordnung über deren

Anwendung von demſelben Tage ſind antiquirt.

Vergl. die Allerhöchſte Drder, betreffend die Einführung der Kriegsartikel vom 9. De.

gember 1862 ; Beilage Litt. G.

28 • Straf:
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Strafgeſebuch

für das Preußiſde He e r.

Einleitung.

S. 1 .

Diie Vorſchriften dieſes Strafgeſezbuchs finden auf alle Perſonen Anwendung,

welche der Militairgerichtsbarkeit unterworfen ſind. Vergl. Theil II. S. 1 .

und folgende.

S. 2 .

Jnſoweit dieſes Strafgeſezbuc ), die Kriegsartikel und die Militairgeſeße

überhaupt nichts Anderes vor dreiben , verbleibt es bei den Vorſchriften der all

gemeinen Landesgeſeße und Verordnungen , bei deren Anwendung jedoch die

militairiſchen Dienſtverhältniſſe beſonders zu berückſichtigen ſind .

Vergl. die obige Anmerkung zum Allerhöchſten Erlaß vom 3. April 1845., desgl. das

Geſeß, die Abänderung mehrerer Beſtimmungen in den Militair -Strafgeſeßen

betreffend , vom 15. April 1852. (Geſek -Samml. für die Königlich Preußiſchen

Staaten für 1852. S. 115-117.) S. 1 Beilage Littr. F.

$ . 3 .

Disziplinarvergeben ſind nach den darüber beſtehenden beſonderen Vor

ſchriften zu ahnden.

Vergl. die Verordnung über die Disziplinarbeſtrafung in der Armee vom 21. Juli

1867 ; Armee .Verordnungsblatt für 1867. Nr. 14.

$ . 4 .

Welche Militairperſonen zum Soldatenſtande und welche zum Beainten

ſtande gehören, iſt in dem dieſem Gelegbuch unter Lit. A. beigefügten Ver.

zeichniß angegeben .

Auf Perſonen des Soldatenſtandes, welche nicht Offiziere, Unteroffiziere

oder Gemeine ſind, finden , nach Maaßgabe ihres Ranges, die für Offiziere, Un

teroffiziere und Gemeine gegebenen ſtrafrechtlichen Beſtimmungen Anwendung.

S. 5 .

Wegen Verbrechen, welche von Militairperſonen verübt worden ſind, ehe

fie in den Militairſtand treten , iſt nach den Geſeßen zu erkennen , denen ſie zur

Zeit
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Zeit der Verübung unterworfen waren , jedoch mit Anwendung der militairiſchen
Strafarten.

S. 6 .

Inſoweit nach den allgemeinen Landesgeſeßen oder beſonderen Verordnun

gen die Berückſichtigung der Militairgeſeße bei Beſtrafung der Militairperſonen

des Beurlaubtenſtandes eintreten ſoll , ſind in ſolchen Fällen auch die Vorſchrif

ten dieſes Geſeßbuchs zu beachten .

Vergl . das oben allegirte Geſep vom 15. April 1852.; Beilage Littr. F.

S. 7 .

Die von Preußiſchen Militairperſonen gegen Militairperſonen verbündeter

Staaten in gemeinſchaftlichen Dienſtverhältniſſen begangenen Verbrechen ſind,

inſofern nicht für ſolche Fälle beſondere Beſtimmungen erlaſſen werden , eben

ſo zu beſtrafen , als wenn ſie gegen Preußiſche Militairperſonen verübt worden

wären .

S. 8 .

Gegen diejenigen Perſonen , welche ausnahmsweiſe in Kriegszeiten den

Militairgerichtsſtand haben, kommen, wenn ſie zum Soldatenſtande gehören, die

ſelben ſtrafrechtlichen Beſtimmungen wie gegen Preußiſche Soldaten zur Anwen

dung; gehören ſie nicht zum Soldatenſtande, ſo ſind die für Militairbeamte gül

tigen Vorſchriften gegen ſie in Anwendung zu bringen .

S. 9 .

Die in dieſem Geſebbuch für den Kriegszuſtand ertheilten einzelnen Vor:

ſchriften ſollen auch in Friedenszeiten Anwendungfinden , wenn bei außerordent

lichen Vorfällen der kommandirende Offizier bei Trommelſchlag oder Trompeten

ſchall bat bekannt machen laſſen , daß dieſe Vorſchriften für die Dauer des ein

getretenen außerordentlichen Zuſtandes angewendet werden würden.

S. 10 .

Das Recht des Beſchädigten auf Erſat des Schadens , derſelbe mag den

Staat oder einer Privatperſon zugefügt worden ſein , iſt von der Beſtrafung

unabhängig; jedoch darf Unteroffizieren und Gemeinen dieſerhalb kein Abzug vom

Solde gemacht werden .

Erſter
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Erſter Theil.

Strafgefe $ e.

Erfter Titel.

Von der Beſtrafung im Allgemeinen .

.

Erſter Abſchnitt.

Von den militairiſchen Strafen gegen Perſonen des

Soldatenſtandes.

S. 1 .

I Lobosftrafe.
Die wegen militairiſcher Verbrechen verwirkte Todesſtrafe iſt durch Erſchießen

öffentlich zu vollſtrecken.

S. 2 .

II. Baugefan Auf Baugefangenſchaft iſt nur gegen Perſonen zu erkennen , welche aus

genſchaft. dem Soldatenſtande ausgeſtoßen werden .

S. 3 .

Die Baugefangenſchaft wird nach den darüber beſtehenden beſonderen Vor

ſchriften , unter militairiſcher Aufſicht, in einer Feſtung volſtredt.

Die Gefangenen werden gefeſſelt gehalten und mit ſchweren Arbeiten

beſchäftigt.

S. 4 .

Wenn zur Vollſtreckung der Baugefangenſchaft keine Gelegenheit vorhanden,

oder dieſe Strafart wegen körperlicher Unfähigkeit des Angeſchuldigten zu den

Arbeiten der Baugefangenen nicht anwendbar iſt , ſo tritt Zuchthausſtrafe ein.

S. 5 .

Feſtungsſtrafe findet nur gegen Gemeine und folche Unteroffiziere ſtatt,
III. Feftungs.

ftrafe. welche zu Gemeinen degradirt ſind. Auf Feſtungsſtrafe unter drei Monate darf

nicht erkannt werden.

S. 6.

Die Feſtungsſtrafe wird an Perſonen des Soldatenſtande
s
durch Einſtel

lung in eine Feſtungs • Strafabtheilung, nach den darüber beſtehenden beſonderen

Vor
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Vorſchriften , in der Art vollſtreckt, daß die Sträflinge unter militairiſcher Auf

ſicht mit Feſtungs- oder ſonſtigen Militair - Arbeiten beſchäftigt und außer der

Arbeitszeit eingeſchloſſen gehalten werden.

S. 7.

Die Zeit einer erlittenen Feſtungsſtrafe ſoll als Dienſtzeit im ſtehenden

Heere nicht angerechnet werden .

S. 8.

Machen ſich Feſtungsſträflinge eines Verbrechens ſchuldig, ſo find ſie' nach

den Beſtimmungen zu beurtheilen , welche wegen Beſtrafung der Gemeinen gee

geben ſind.Werden ſie alsdann zur Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande verurtheilt,

ſo iſt der noch nicht verbüßte Theil der früher ihnen auferlegten Feſtungsſtrafe

nach den Beſtimmungen der SS. 63. und 66. in Freiheitsſtrafe derjenigen Gats

tung umzuwandeln, welche wegen des neuen Verbrechens eintritt.

S. 9 .

s

Auf Feſtungsarreſt darf nur erkannt werden :
IV. Feftung

arreft.

1 ) gegen Offiziere;
2) gegen Portepee:Unteroffiziere inden Fällen, in welchen dem richterlichen

Ermeſſen geſtattet iſt, von der Degradation abzugehen (S. 41.) ;

3) gegen Portepee - Fähnriche, gegen jungeMänner, welche auf Beförderung

zum Offizier dienen , und gegen einjährige Freiwillige in den Fällen, wo

nicht neben der Freiheitsſtrafe zugleich die Verſeßung in die zweite Klaſſe

des Soldatenſtande
s
verwirkt iſt.

Auf Feſtungsarreſt unter ſechs Wochen darf nicht erkannt werden .

S. 10 .

Der Feſtungsarreſt wird nach den darüber beſtehenden beſonderen Vor

ſchriften vollſtreckt.Bei Offizieren iſt damit der Verluſt der Hälfte des Gehalts verbunden.

S. 11 .
Feſtungsarre

ſt
von einjähriger und längerer Dauer wird den Offizieren

als Dienſtzeit nicht angerechnet. Den im . 9. Nr. 2. und 3. genannten Per

ſonen aber darf Feſtungsarre
ſt

überhaupt nicht als Dienſtzeit im ſtehenden Heere

angerechnet werden.

S. 12.

Gegen Offiziere iſt keine härtere Freiheitsſtrafe als Feſtungsarreſt zuläſſig.

Hat ein Öffizier ein Verbrechen begangen , worauf das Geſeß eine härtere Frei.

heits
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heitsſtrafe androht, ſo iſt anſtatt dieſer Strafe auf verhältnißmäßig (S. 63.) ver

längerten Feſtungsarreſt zu erkennen .

Vergl. das Geſetz vom 15. April 1852. S. 4 ; Beilage Littr. F..

S. 13 .

V. Arreſt.

ſtrafen,

Die militairiſchen Arreſtſtrafen beſtehen in

ſtrengem Arreſt,

mittlerem Arreſt,

gelindem Arreſt, und

Stubenarreſt .

S. 14 .

A. Strenger Strenger Arreſt findet nur gegen Gemeine ſtatt. Hat ein Unteroffizier
Arreſt. ſtrengen Arreſt verwirft, ſo muß gleichzeitig die Degradation zum Gemeinen

erfolgen .

S. 15 .

Der ſtrenge Arreſt wird in einem einſamen, finſtern Gefängniſſe, ohne

Lagerſtätte, welche dem Arreſtaten nur an jedem vierten Tage in dem Lokal des

gelinden Arreſtes zu gewähren iſt, im Uebrigen aber gleich dem mittleren Arreſt

vollſtreckt.

Feſtungsſträflinge erleiden den ſtrengen Arreſt geſchärft in einem am

Fußboden mit Latten verſehenen Gefängniß.

S. 16 .

Läßt der Geſundheitszuſtand des zu Beſtrafenden die Vollſtreckung des

ſtrengen Arreſtes nicht zu , ſo tritt der nächſte mildere Arreſtgrad ein .

S. 17.

B. Mittler

Urreft.

Mittler Arreſt iſt nur gegen Unteroffiziere ohne Portepee und gegen Ge.

meine zuläſſig.

Hat ein Portepee - Unteroffizier mittleren Arreſt verwirkt, ſo muß gleich

zeitig die Degradation zum Gemeinen erfolgen.

S. 18.

Der mittlere Arreſt wird in einem einſamen Gefängniß in der Art vol.

ſtreckt, daß dem Arreſtaten der Sold entzogen , der Gebrauch von Taback, Brannt

wein und ähnlichen Genüſſen während der Strafzeit nicht geſtattet, drei Tage

nur Waſſer und Brod gewährt, am jedesmaligen vierten Tage aber die gewöhn

liche warme Koſt verabreicht und die Bewegung in freier Luft auf einige Stun

den unter ſicherer Aufſicht erlaubt wird .

$. 19.

Gelinder Arreft findet gegen Unteroffiziere mit und ohne Portepee und

gegen

C. Oelinder

Altreft.
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gegen Gemeine ſtatt. Gegen lettere darf jedoch wegen militairiſcher Verbrechen

in der Regel nicht auf gelinden Arreſt erfannt werden.

S. 20.

Der gelinde Arreſt wird durch einfache Freiheitsentziehung in einem ein .

ſamen Gefängniß vollſtreckt.

S. 21 .

Der Stubenarreſt findet nur gegen Offiziere ſtatt. D. Stuben .

arteft.

S. 22 .

Der Stubenarreſt iſt entweder einfach oder geſchärft. Der erſtere wird

an dem Verurtheilten in deſſen Wohnung, der legtere in einem beſonderen Arreſt

lokal vollzogen .

Jn beiden Fällen darf der Arreſtat während der Dauer ſeiner Haft keine

Beſuche annehmen .

Der einfache Stubenarreſt ſchließt zugleich die Beſtimmung in ſich, daß

der zu dieſer Strafe Verurtheilte , wenn er den Arreſtort verläßt, nicht mehr

fähig ſein kann , als Offizier im Dienſt zu bleiben .

Welche Art des Stubenarreſtes eintreten ſoll, iſt durch das Erkenntniß

feſtzuſeßen .

S. 23 .

Gegen Stabs- und höhere Offiziere iſt der geſchärfte Stubenarreſt nicht

zuläſſig.

$ . 24.

Haben Subalternoffiz
iere

eine Arreſtſtrafe von längerer als vierzehntägige
r

Dauer verwirkt , ſo iſt nicht auf einfachen , ſondern ſtets auf geſchärften Stuben

arreſt zu erkennen

$ . 25 .

Hat ein Offizier eine ſtrafbare Handlung verübt , worauf im Geſeß eine

nur gegen Unteroffiziere oder Gemeine zuläſſige Arreſtart vorgeſchrieben iſt, ſo

iſt ſtatt dieſer Arreſtart auf Stubenarreſt von verhältnißmäß
ig

längerer Dauer

( S. 63.), oder, wenn danach die Strafe ſechs Wochen überſteigen würde , auf

Feſtungsarreſt zu erkennen .

$ . 26 .

Auf Arreſt unter vier und zwanzig Stunden darf bei militairiſchen Ver- E.Algemeine

brechen von den Militairgerichten nicht erkannt werden . Beſtimmungen

$ . 27 .

Die längſte Dauer der Arreſtſtrafen iſt ſechs Wochen , außer in den Fällen ,

wo die Verlängerung über dies höchſte Maaß ausdrüdlich freigeſtellt iſt.

SelbſtBundes . Geſebbl. 1867 . 29



194

Selbſt in dieſen Fällen darfjedoch die Arreſtſtrafe den Zeitraum von

zwölf Wochen nicht überſteigen (S. 77.) .

S. 28.

Bei Arreſtſtrafen von längerer als ſechswöchentlicher Dauer iſt von dieſer

Zeit ab dem Arreſtaten an jedem zweiten Tage unter ſicherer Aufſicht die Bewe

gung in freier Luft auf einige Stunden zu geſtatten und , wenn die Arreſtſtrafe

in mittlerem Arreſt beſteht, nach Ablauf der ſechsten Woche der Strafzeit an

jedem zweiten Tage ihm warme Koſt zu verabreichen (S. 18.) .

S. 29.

Die Verlängerung des Stubenarreſtes und des ſtrengen Arreſtes über die

Dauer von ſechs Wochen iſt in keinem Fall zuläſſig .

S. 30.

Quartier- und Kaſernenarreſt darf gegen Unteroffiziere und Gemeine nur

wegen Disziplinarvergeben , nicht aber wegen gerichtlich zu beſtrafender Verbrechen

verhängt werden.

S. 31 .

VI. Körper,
1

gung .

1

Mit förperlicher Züchtigung darf kein Soldat , außer bei gleichzeitig ein
lide, Züdti. tretender oder nach bereits erfolgter Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldaten

ſtandes belegt , und ſelbſt dann darauf nur wegen folcher Verbrechen erkannt

werden , welche mit körperlicher Züchtigung im Geſeß ausdrücklich bedroht ſind .

Diegeringſte Zahl der Stodſúhlage iſt zehn, und die höchſte vierzig, welche
in keinem Fall überſchritten werden darf .

Die Vertheilung der Stockſchläge auf mehrere Tage iſt unzuläſſig.

· S. 32 .

Iſt in den Fällen , wo die Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande oder die

Entlaſſung aus dem Militairverhältniſ eintritt, zugleich körperliche Züchtigung

zu verhängen , ſo muß auf die in den algemeinen Landesgeſeßen vorgeſchriebene

Art der förperlichen Züchtigung erkannt und die Vollziehung der Behörde über

laſſen werden , welche die außerdem erkannte Freiheitsſtrafe zu vollſtrecken hat .

S. 33 .

Geſtattet der Geſundheitszu
ſtand des zu Beſtrafenden keine Züchtigung , ſo

tritt ſtatt derſelben verhältniſmä
ßige Freiheitsſtraf

e ein (S. 64.) .

Anmerkung: Die SS . 31. bis 33. ſind aufgehoben .

Vergl. den Allerhöchſten Erlaß , betreffend die Abſchaffung der Strafe der körperlichen

Züchtigung , vom 6. Mai 1848. (Geſet. Samml. für die Königlich Preußiſchen

Staaten für 1848. S. 123.) ; Beilage Littr. D.

S. 34 .
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S. 34.

kation.

Durch die Vermögenskonfiskation verliert der Verurtheilte das geſammte VII. Vermdo

Vermögen, welches er im Jnlande beſigt, oder künftighin erwirbt .
gens • Konfig.

Wenn auf Konfiskation des Vermögens zu erkennen iſt, ſo muß daſſelbe

der Regierungs -Hauptfaſſe der heimathlichen Provinz des Verurtheilten zu
geſprochen werden .

Anmerkung : Durch Artikel 10. der Preußiſchen Verfaſſungs · Urkunde vom 31. Ja.

nuar 1850. iſt die Strafe der Vermögenskonfiskation und ſonach auch der vor

ſtehende S. 34. aufgehoben.

8

S. 35 .

Auf den Verluſt von Ordendarf nicht erkannt werden . Es muß viel- VIII. Ehren

mehr nach Abfaſſung des Erkenntniſſes in den Fällen, in denen der Verluſt des ſtrafen
A. Verluſt der

Ordens nach den beſtehenden Vorſchriften eintritt, die Entſcheidung des Königs Drden.
eingeholt werden .

S. 36 .

Ebenſo (S. 35. ) iſt in Anſehung der Ehrenzeichen ( Militair - und Allgemeines B. Verluſt der

Ehrenzeichen, Rettungsmedaille, Dienſtauszeichnung für Offiziere des ſtehenden Ehrenzeichen.
Heeres und der Landwehr) zu verfahren, auf deren Verluſt nach § . 17. der Er.

weiterungs-Urkunde für die Königlichen Orden und Ehrenzeichen vom 18. Januar

1810. von den Gerichten nicht erkannt werden darf .

S. 37.

Diejenigen Ehrenzeichen , über deren Verluſt die Entſcheidung des Königs

(S. 36.) nicht erforderlich iſt ( Kriegsdenkmünze, Dienſtauszeichnung für Unter

offiziere und Gemeine 2.) , müſſen in allen den Fällen aberkannt werden , in

welchen die Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes oder die Aus,

ſtoßung aus dem Soldatenſtande eintritt.

L
L

des .

S. 38 .

Auf Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes darf nur gegen IX . Verſegung

Gemeine, und gegen Unteroffiziere bei gleichzeitiger Degradation , erkannt in die zweite

werden .

Klaſſe des

Soldatenftan.

Wenn dieſe Strafe eintritt, muß zugleich) auf den Verluſt der aberfens

nungsfähigen Ehrenzeichen ( §. 37.), ſowie der Nationalfofarde und des National

Militairabzeichens, ausdrücklich erkannt werden .

Wer in der zweiten Klaſſe des Soldatenſtandes ſich befindet, kann die er

worbenen Verſorgungsanſprüche nicht geltend machen .

Anmerfung: Der Nationalfokarde ſtehen die Landesfogarden gleich.

Vergl . Artikel 63. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes.

S. 39.29 .
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$. 39 .

1

Die Wiederaufnahme eines Soldaten der zweiten Klaſſe in die erſte Klaſſe

des Soldatenſtandes darf ohne beſondere Genehmigung des Königs nicht erfolgen,

und muß in dem durch die Order vom 18. März 1839. (Militair - Geſej -Samml.

Bd . II . S. 124.) vorgeſchriebenen Dienſtwege in Antrag gebracht werden.

Hinſichtlich der Folgen der von dem König genehmigten Zurückverſeßung

in die erſte Klaſſe des Soldatenſtandes behält es bei den Beſtimmungen der

Order vom 18. März 1839. ſein Bewenden.

S. 40 .

1

.

X. Degrada. Die Strafe der Degradation findet nur gegen Unteroffiziere, und zwar
on.

außer den in den Kriegsartikeln und in dieſem Gefeßbuch beſonders vorgeſchrie

benen Fällen , alsdann ſtatt :

1 ) wenn die Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes ein
treten mußi

2) wenn Portepee - Unteroffiziere ein mit mittlerem oder ſtrengem Arreſt

oder mit Feſtungsſtrafe bedrohtes Verbrechen ; ſowie

3) wenn Unteroffiziere ohne Portepee ein init ſtrengem Arreſt oder Feſtungs

ſtrafe vorgeſehenes Verbrechen verüben .

Werden Portepec-Unteroffiziere degradirt , ſo verlieren ſie zugleich das Recht, das

Portepee zu tragen .

Anmerkung : Dic in S. 40. in Bezug genommenen Kriegsartikel vom 27. Juni 1844 .

find antiquirt.

Vergl. Beilage Littr. G.

$ . 41

Wenn auf Degradation nur aus den im S. 40. Nr. 2. und 3. an

geführten Gründen zu erkennen ſein würde , und das Verbrechen an ſich nicht

von der Art iſt daß der Schuldige unwürdig erſcheint, Unteroffizier zu

bleiben , ſo ſoll dem richterlichen Ermeſſen freiſtehen , von der Degradation ab

zugehen und nach Maaßgabe der im dritten Abſchnitt enthaltenen Beſtim

mungen

1 ) ſtatt des ſtrengen oder mittleren Arreſtes gegen Portepee-Unteroffiziere

suf verlängerten gelinden Arreſt , oder, wenn dieſer' die Dauer von

zwölf Wochen überſteigen würde , auf Feſtungsarreſt , gegen andere Unter

offiziere aber ftatt des ſtrengen Arreſtes auf verlängerten mittleren

Arreſt,

2) ſtatt der Feſtungsſtrafe, wenn ſie die Dauer von ſechs Monaten nicht

überſteigen würde, gegen Portepee - Unteroffiziere auf Feſtungsarreſt,

gegen andere Unteroffiziere aber , wenn die Feſtungsſtrafe nidit drei Mo:

nate überſteigen würde, auf mittleren Arreſt zu erkennen.

S. 42 .
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S. 42 .

Die Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande findet nur ſtatt gegen Gemeine XI.Ausfo.

und gegen Unteroffiziere bei gleichzeitiger Degradation.
ßung aus dem

Soldatenftande.

Dieſe Strafe hat zur unmittelbaren Folge :

1 ) den Verluſt der bekleideten Charge und der damit verbundenen Rechte

und Auszeichnungen, ſowie aller durch den Dienſt erworbenen An

ſprüche;

2) die Unfähigkeit, im Staats- oder Kommunaldienſt ein Amt oder eine

Ehrenſtelle zu bekleiden .

S. 43 .

Mit der Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande muß zugleich auf den

Verluſt

1) des Adels,

2) der Nationalkokarde, ſowie der aberkennungsfähigen Ehrenzeichen (§. 37. ),

3) aller Ehrenrechte

ausdrücklich erkannt werden .

S. 44.

Die Kaſſation findet nur gegen Offiziere ſtatt. XII. Raffation,

Die Kajſation tritt , außer den im Geſeß ausdrücklich beſtimmten Fällen, sem Dffigier .
aus

auch da ein , wo gegen Unteroffiziere und Gemeine auf Ausſtoßung aus dem ftande und
Dienft . Entlaſ

Soldatenſtande zu erkennen ſein würde .

Die Kaſſation hat mit der Ausſtoßung gleiche Folgen (SS . 42. 43. ) . 1. Raffation.

fung.

S. 45 .

gierftande.

Durch die Entfernung aus dem Offizierſtande verliert der Verurtheilte 2. Entfernung

ſeine Stelle und ſeinen Titel, ſowie alle durch den Dienſt erworbenen Ansgußbem Offi

ſprüche, und wird zur Wiederanſtellung als Offizier unfähig.

S. 46.

Außer den Fällen , wo die Entfernung aus dem Offizierſtande beſonders

vorgeſchrieben worden , iſt darauf ſtets zu erkennen , wenn ein Offizier ' ein

Verbrechen begangen hat, welches bei einem Unteroffizier oder Gemeinen die

Verſegung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes zur Folge haben würde.

S. 47.

Durch die Dienſtentlaſſung wird der Offizier ſeiner Stelle und aller durch 3. Dienft- Ent

den Dienſt erworbenen Anſprüche verluſtig. laffung.

S. 48.
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fung und Ent.

Landgendar,

merie.

S. 48 .

XIII. Ausſto.

Wo die Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande vorgeſchrieben iſt , muß mit

Laffung aus der denſelben Folgen (S$ . 42. und 43.) gegen Landgendarmen auf Ausſtoßung aus
der Gendarmerie erkannt werden.

Wo Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes- oder Degradation

ſtattfindet, iſt gegen Landgendarmen ſtets noch außerdem auf Entlaſſung aus der
Gendarmerie zu erkennen .

Auch muß aufdieſe Entlaſſung jederzeit erkannt werden , wenn ein Land

gendarm wegen Verlegung ſeiner Amtspflichten zum dritten Mal gerichtlich mit

der ordentlichen geſeßlichen Strafe belegt wird .

S. 49 .

XIV . Entlaſ. Gegen Invaliden iſt, wenn ſie die Verſeßung in die zweite Klaſſe des
der .

liden aus dem Soldatenſtandes verwirkt haben , bei militairiſchen Verbrechen ſtatt dieſer Strafe,

Militairverhält. bei gemeinen Verbrechen aber neben derſelben , jederzeit auf Entlaſſung aus demniß.

Militairverhältniß kriegsrechtlich zu erkennen .

XV .

S. 50.

Verluſt

der Dienfttitel
Gegen penſionirte Offiziere iſt ſtatt der Kaſſation auf den Verluſt aller

u. Penſionen. Titel und zugleich auf die mit der Kaſſation verbundenen Ehrenſtrafen (S. 43.)
zu erkennen.

Im Uebrigen treffen einen ſolchergeſtalt verurtheilten Penſionair die un

mittelbaren Folgen der Kaſſation (S. 42.) in eben dem Maaße, wie einen zu

dieſer Strafe verurtheilten Offizier.

S. 51 .

Iſt ein mit ſolchen Strafen (S. 50.) zu belegendes Verbrechen vor der

Penſionirung begangen, ſo iſt im Erfenntniß zugleich der gänzliche Verluſt der

Penſion auszuſprechen, iſt daſſelbe aber im Penſionsſtande verübt, ſo iſt nach

der Größe des Verbrechens auf den Verluſt der Penſion für immer oder für

die Dauer der Strafe zu erkennen.

S. 52.

Haben penſionirte Offiziere ein Verbrechen begangen , welches, wenn ſie

noch im Dienſt wären , die Entfernung aus dem Offizierſtande zur Folge haben

würde, ſo ſind ſie ſtatt derſelben des Rechts , den Dienſttitel zu führen , verluſtig

War das Verbrechen vor ihrer Penſionirung verübt , ſo muß zugleich auf

den Verluſt der Penſion erkannt werden .

zu erklären .

S. 53 .

Penſionirte Offiziere, welchen die Befugniß zur Anlegung der Offizier
uni:
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i

uniform zuſteht, ſind in den Fällen der SS. 50. und 52. zugleich des Rechts,

die Offizieruniform zu tragen, für verluſtig zu erklären .

Auf den Verluſt dieſes Rechts iſt gegen dieſe Offiziere auch bei Verübung

eines ſolchen Verbrechens zu erkennen , welches, wenn der zu Beſtrafende noch

im Dienſt wäre , die Dienſtentlaſſung zur Folge haben würde.

Zweiter Abſdynitt.

Von den bürgerlichen Strafen gegen Perſonen des Soldatenſtandes.

S. 54.

Wird eine Perſon, des Soldatenſtandes nach den allgemeinen Landes- 1. Todeftrafe.

geſeßen zur Todesſtrafe verurtheilt, ſo iſt in dein Erkenntniß zugleich die Aus

ftoßung des Verbrechers aus dieſem Stande (Kaſſation, S. 44.) auszuſprechen.

S. 55 .

Zuchthausſtrafe darf gegen Unteroffiziere und Gemeine des Dienftſtandes II. Zuchthauß.

nur bei gleichzeitig eintretender Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande oder Ente ftrafe.

laſſungaus dem Militairverhältniß erkannt werden .

Gegen Offiziere iſt ſtatt der Zuchthausſtrafe auf verhältniſmäßigen

Feſtungsarreſt und zugleich auf Entfernung aus dem Offizierſtande oder Kaſſa

tion zu erkennen .

Anmerkung: Der S. 55. Alinea 2. und der S. 56. ſind durch S. 4. des Geſeßes vom
15. April 1852. außer Kraft geſetzt.

Vergl. Beilage Littr. F.

S. 56 .

Jſt in den allgemeinen Landesgeſeßen dem richterlichen Ermeſſen die

Wahl zwiſchen Zuchthausſtrafe und einer anderen Freiheitsſtrafe gelaſſen, ſo ſoll,

wenn weder erſchwerende Umſtände noch Gründe zur Verſchärfung der Strafe

vorhanden ſind, auf verhältnißmäßige militairiſche Feſtungs- oder Arreſtſtrafe

erkannt werden .

S. 57 .

In nachſtehenden Fällen , wenn wegen gemeiner Verbrechen :

a) ein Unteroffizier oder Gemeiner mit einer Freiheitsſtrafe zu belegen iſt,

deren Dauer über zehn Jahre oder über die Dienſtpflicht des zu Be

ſtrafenden im zweiten Aufgebot der Landwehr (d . h . alſo in der Regel

über das 39ſte Lebensjahr des Verbrechers) hinausgeht ,

b) ein Feſtungsſträfling fich eines gemeinen Verbrechens ſchuldig macht, für

welches die gegen ihn zu erkennende Feſtungsſtrafe, einſchließlich der in

der Vollſtreckung begriffenen , mindeſtens zehn auf einander folgende

Jahre beträgt ,

muß, inſofern nicht Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande verwirkt ſein ſollte,

auf
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auf Entlaſſung des Verbrechers aus dem Soldatenſtande und auf bürgerliche

Freiheitsſtrafe erkannt werden .

Vergl. den Artikel 59. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes und die SS . 6. 7.des

Gefeßes , betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſte, vom 9. November 1867.

( Bundes-Geſeßblatt S. 131.) ; auch Geſek vom 15. April 1852. S.5.; Beilage Littr. F.

S. 58 .

III. Gefängniß.

ftrafe.
Statt der Gefängnißſtrafe iſt

1 ) gegen Offiziere bis zur Dauer von ſechs Wochen auf Stubenarreſt, ſonſt
aber auf Feſtungsarreſt,

2) gegen Portepee Unteroffiziere bis zur Dauer von zwölf Wochen auf

gelinden Arreſt, ſonſt aber auf Feſtungsarreſt,

3) gegen Unteroffiziere ohne Portepee und gegen Gemeine bis zur Dauer

von zwölf Wochen auf verhältnißmäßigen mittleren Arreſt, ſonſt aber

auf Feſtungsſtrafe,

unter Berückſichtigung der Beſtimmungen der SS . 63. und 66. zu erkennen .

S. 59 .

1

IV. Geldbuße. Wo die allgemeinen Landesgeſeße Geldbuße als alleinige Strafe verord

nen , iſt ſtatt derſelben nach Maaßgabe der SS . 58. und 66. , insbeſondere auch

bei Beleidigungen der Militairperſonen des Soldatenſtandes gegen Civilperſonen,

ſtets auf Freiheitsſtrafe, wo aber neben der Geldbuße eine Freiheitsſtrafe ver:

ordnet wird, nur auf die leştere, unter verhältnißmäßiger Verlängerung derſelben,
zu erkennen.

Vergl . zu den SS. 59. 60. das Gefeß vom 15. April 1852. S. 1 .; Beilage Littr. F.

V. Rafſation

und Umtsent.

fepung.

S. 60.

In Fällen , wo nach den allgemeinen Landesgeſeßen gegen Beamte die

Kaſſation , verbunden mit Ünfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter, ein

tritt, iſt gegen Offiziere auf Entfernung aus dem Offizierſtande und zugleich auf

Unfähigkeit zu öffentlichen Aemtern zu erkennen .

Gegen Unteroffiziere und Gemeine tritt in dergleichen Fällen anſtatt der

Kaſſation , wenn nicht die Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande erfolgen muß,

die Verſegung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes ein .

S. 61.

Wo gegen Beamte die einfache Kaſſation oder Amtsentſegung eintritt, iſt,

inſofern dieſe Strafe nicht blos als Folge des Feſtungsarreſtes zu verhängen ſein

würde , gegen Offiziere 'auf Dienſtentlaſſung und gegen Unteroffiziere auf Des
gradation zu erkennen.

Dritter
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Dritter Abſchnitt.

Von dem Verhältniß der Strafen zu einander.

S. 62 .

In dem Fall, wenn den geſeßlichen Beſtimmungen gemäß die Umwand

lung einer in dieſem Geſeßbuch beſtimmten Strafart in eine andere Strafart er

folgen muß , iſt das nachſtehende Verhältniß der Strafarten gegen einander zu

beachten.

S. 63 .

Unter den militairiſchen Freiheitsſtrafen ſind gleichzuſtellen :
I Berhältniß

d . militairijden

1 ) acht Monat Baugefangenſchaft Einem Jahr Feſtungsſtrafe;
Strafen zu ein

2) vier Monat Feſtungsſtrafe ſechs Monaten Feſtungsarreſt;
A. der Freiheits

ftrafen .

3) der Feſtungsarreſt dem Stubenarreſt und dem gelinden Arreſt;

4) eine Woche ſtrenger Arreſt zwei Wochen mittlerem , oder vier Wochen

gelindem Arreſt.

ander.

S. 64 .

Körperliche Züchtigung von zwanzig Stodſchlägen iſt Einer Woche ſtrengen B.der körper.

Arreſtes gleich zu achten .
liden Südti.

gung zur Freia

Anmerkung : Der S. 64. iſt durch den Allerhöchſten Erlaß vom 6. Mai 1848. auf. Þeitsſtrafe.

gehoben.

Vergl.Beilage Littr. D.

S. 65.

Die Degradation C. der Degra.

dation zur Freie

1 ) vom Portepee - Unteroffizier zum Gemeinen iſt einer ſechsmonatlichen , beitsſtrafe.

2) vom Unteroffizier ohne Portepee zum Gemeinen aber einer dreimonat

lichen Feſtungsſtrafe

gleich zu achten , und die Dauer der zu erkennenden Freiheitsſtrafe nach dieſem

Verhältniß jedesmal abzukürzen.

Vergl . das Gefeß vom 15. April 1852. S. 6.; Beilage Littr. F.

S. 66.

Unter den militairiſchen und bürgerlichen Freiheitsſtrafen findet folgendes II.Verhältniß

Verhältniß ſtatt:
d. militairiſchen

zu den bürgera

lichen Strafen.

1 ) Baugefangenſchaft ſteht der Zuchthausſtrafe gleich, A, der Frei.

2) Ein Jahr Feſtungsſtrafe acht Monaten Zuchthausſtrafe,
heitsſtrafen.

3) der gelinde Arreſt der Gefängniſſtrafe.

Anmerkung: Unter Gefängniſſtrafe iſt hier » polizeiliches Gefängniß « verſtanden . Das

Verhältniß des » friminellen Gefängniſſes azu den militairiſden Freiheitsſtrafen iſt

im Geſeß vom 15. April 1852. S. 8. feſtgeſtellt. Beilage Littr. F.

Bundes . Geſetbl. 1867. 30 S. 67.
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S. 67.

B. der Geld Fünf Thaler Geldbuße ſind Einer Woche gelinden Arreſtes gleich zu achten .

buße zur frei.

beitsſtrafe. Bei zunehmender Größe derGeldbußen iſt jedoch diean deren Stelle zu

ſegende Freiheitsſtrafe nach einem allmälig abnehmenden Verhältniß dergeſtalt zu

beſtimmen , daß von dem Betrag von mehr als dreißig bis Einhundert Thalern,

zwei Thaler ,und von dem Betrag über Einhundert Thaler, drei Thaler , einem

eintägigen gelinden Arreſt gleich zu ſtellen ſind.

Anmerkung : Der S. 67. iſt aufgchoben und durch S. 11. des Geſekes vom 15. April
1852. erſebt.

Vergl. Beilage Littr. F.

S. 68.

III. Allgemeine Wenn Arreſtſtrafen , Gefängniſſtrafen , größere Geldbußen oder körperliche

Beſtimmung. Züchtigung in Baugefangenſchaf
t
, Zuchthausſtrafe oder Feſtungsſtrafe umzuwan

deln ſind, ſo iſt die Zeitfriſt nur bis auf volle Wochen, wenn aber ſtatt des

gelinden Arreſtes, der Gefängnißſtrafe oder größerer Geldbußen mittlerer oder

ſtrenger Arreſt eintreten ſoll, diefelbe nur bis auf volle Tage zu berechnen. In

beiden Fällen kommen die hiernach verbleibenden kürzeren Zeitfriſten nicht weiter

in Anrechnung.

Vergl. den Allerhöchſten Erlaß vom 6. Mai 1848 ; Beilage Littr. D.

Vierter Abſdynitt.

Beſondere Beſtimmungen wegen Beurtheilung der Strafbarkeit.

S. 69.

I. Theilnahme Hat an einem im Komplott begangenenVerbrechenein Vorgeſeßter Theil
der Vorgeſeßten

an Verbrechen genommen, ſo iſt er mit der Strafe des Anſtifters zu belegen . Haben mehrere

Untergebener im Vorgeſepte an einem ſolchen Verbrechen Theil genommen , ſo trifft den höchſten
Komplott.

unter ihnen , bei gleichem Dienſtgrad aber den Dienſtälteſten die Strafe des

Anſtifters.

S. 70.

II . Ausídlic

barkeit.

Bei Verbrechen gegen die Subordination, ſowie bei allen in Ausübung

Sameider Strafe des Dienſtes begangenen Verbrechen, ſoll derZuſtand der Trunkenheit des An

geſchuldigten die Anwendung der geſeglichen Strafe nicht ausſchließen.

$. 71 .

Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienſtſachen ein Strafgeſek

verlegt, ſo iſt dafür der befehlende Vorgeſegte in der Regel allein verantwortlich.

Es trifft jedoch den gehorchenden Untergebenen die Strafe des Theilnehmers :

1 ) wenn er den ihm ertheilten Befehl überſchritten hat , oder

2) wenn
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2) wenn ihm bekannt geweſen , daß der Befehl des Vorgeſeßten eine Hand

lung betraf, welche offenbar ein Verbrechen bezweckte.

Vergl. die nachfolgende, in einem Spezialfalle unterm 27. März 1860 ertheilte authen

tiſche Interpretation des S. 71:

» Es iſt, wenn durch pünktliche Ausführung eines Befehls in Dienſtſachen ein Militair.

Strafgeſeß verlegt wird , der befehlende Vorgeſepte allein dafür verantwortlich und

der gehorchende Untergebene kann nur ſtrafbar werden, wenn in der Ausführung

eine Verlegung der militairiſchen Treue liegt. – Das General - Auditoriat hat hier .

nach die Militairgerichte mit Jnſtruktion zu verſchen und ſorgfältig darauf zu achten,

daß bei Verlegung eines Militair - Strafgeſehes durch Ausführung eines Befehls in

Dienſtſachen der ° S. 71. Theil I. des Militair . Strafgeſeßbuchs in dieſem Sinne

angewendet wird .

S. 72 .

III. Aufhebung

Unbekanntſchaft mit den Militair-Strafgeſeßenund nicht erfolgte Ableiſtung der Strafbar.

des Dienſteides darf weder als ein Grund zur Äufhebung der Strafbarkeit, noch keit.

zur Milderung der Strafe angeſehen werden.

S. 73 .

Die Beſtimmungen der allgemeinen Landesgeſeße wegen der Verjährung

finden auf das Verbrechen der Defection, deſſen Strafbarkeit durch Verjährung

niemals aufgehoben wird, keine Anwendung.

Vergl. das Gefeß vom 15. April 1852. S. 1 .; Beilage Littr. F.

§. 74.

Bei der Zumeſſung der im Gefe angeordneten Strafen ſollen die höhe- IV .Zumeffungder Strafe.

. ren Grade derſelben jedesmal eintreten :

1 ) gegen Vorgeſegte, welche an Verbrechen Untergebener Theil nehmen ;

2) wenn Verbrechen unter Mißbrauch der Waffen oder der dienſtlichen

Autorität, oder während der Ausübung des Dienſtes begangen werden ;

3) wenn militairiſche Verbrechenim Kriege oder unter dem Gewehr, oder

vor verſammeltem Kriegsvolt - d. h. vor einer im Dienſt oder in

dienſtlicher Ordnung verſammelten Mannſchaft von mindeſtens drei Per

ſonen begangenwerden ;

4) wenn bei militairiſchen Verbrechen ſich Mehrere zuſammenrotten , oder

fid) derſelben in Gegenwart einer Volksmenge ſchuldig machen ;

5) wenn der Verbrecher bei ſeiner Vernehmung vor Gericht frecher Lügen

ſich ſchuldig macht.

S. 75.

Oft in den Militair-Strafgeſeßen Arreſt im Allgemeinen , ohne nähere

Bezeichnung des Grades deſſelben angedroht, ſo ſind darunter alle Grade dieſer

Strafárt (Š. 13.) begriffen.

30 S. 76.
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S. 76 .

Iſtin den Militair - Strafgeſegen bei Androhung von Arreſtſtrafen das

niedrigſte Strafmaaß nicht angegeben , ſo kann die Strafe innerhalb der Grenzen

der Disziplinarſtrafgewalt im Disziplinarwege verhängt werden , inſofern unter

den obwaltenden Verhältniſſen , nach dem pflichtmäßigen Ermeſſen des mit der

Disziplinarſtrafgewalt' verſehenen Befehlshabers, eine härtere Strafe nicht ver
wirkt erſcheint.

S. 77.

V. Sơärfung

In Fällen , wo eine Verlängerung oder Schärfung der Strafe in dender Strafe.

Militair-Strafgeſeßen vorgeſchrieben iſt, darf dieſe zwar das beſtimmte höchſte
Maaß , aber nicht das doppelte deſſelben überſteigen.

Auch darf eine Verlängerung oder Verſchärfung über das höchſte Maaß

hinaus bei denjenigen Strafarten nicht ſtattfinden, bei welchen dies ausdrüdlich

unterſagt iſt, wie bei dem ſtrengen Arreft, dem Stubenarreſt und der förperlichen

Süchtigung

Vergl. den Allerhöchſten Erlaß vom 6. Mai 1848 ; Beilage Littr . D.

S. 78.

A. gegen

Alle von Schildwachen , einzelnen Poſten oder bewaffneten Patrouilleurs

eingelne poffen begangene Verbrechen ſind, inſofern dafür nicht beſondere " Strafen angedroht

und bewaffneteworden, mit geſchärfter Strafe zu belegen .
Patrouilleurs.

S. 79 .

B. beim Zu- Treffen bei der Beſtrafung mehrere Verbrechen zuſammen , wofür in den

fammentreffen. Militair- Strafgeſehen nur Arreſtſtrafen angedroht ſind , ſo iſt auf den ſchwerſten

hreden . gegen den zu Beſtrafenden zuläſſigen Arreſtgrad zu erkennen.

Ueberſteigt' in dieſen Fällen der Stubenarreſt oder der ſtrenge Arreſt die

Dauer von ſechs Wochen, der gelinde oder der mittlere Arreſt aber die Dauer

von zwölf Wochen , ſo iſt nach § . 63. auf verhältniſmäßigen Feſtungsarreſt oder

Feſtungsſtrafe zu erkennen.

S. 80 .

C. beim Rück.

fall.
Wer nach rechtskräftiger Verurtheilung, mag dieſelbe nach den Militair

Strafgeſeßen oder nach anderen Geſeßen erfolgt ſein, von Neuem in ein Ver

brechen derſelben Art verfällt, iſt mit geſchärfter Strafe zu belegen, ſofern die

Gefeße für den Rückfall in dieſes Verbrechen keine beſondere Strafe vorſchreiben.

War wegen eines früher verübten gleichartigen militairiſchen Verbrechens

auf Feſtungsſtrafe rechtskräftig erkannt, ſo tritt bei Beſtrafung des Rücfalles

ftets neben der ſonſt verwirkten Strafe die Verſeßung in die zweite Klaſſe des

Soldatenſtandes ein.

S. 81 .

Die Strafe des Rücfalles darf jedoch ſowohl in den Fällen des S. 80.
als
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als auch in denjenigen Fällen, wo für den Rüdfall eine beſondere Strafe geſeßlich

vorgeſchrieben iſt , erſt dann verhängt werden , wenn gegen den Angeſchuldigten

vorder Verübung des zu beſtrafenden Verbrechens wegen eines früher began

genen gleichartigen Verbrechens auf die ordentliche Strafe rechtskräftig
erkannt iſt .

Anmerkung: Der S. 81. iſt durch S. 12. des Geſeßes vom 15. April 1852. außer

Kraft geſeßt. Beilage Littr. F.

S. 82.

GegenGemeine, die wegen geringer militairiſcher Vergebungen bereits zweimal

gerichtlich beſtraft und wegen ſolcher Vergebungen zum dritten Mal gerichtlich

zu beſtrafen find, kann neben der verwirkten Freiheitsſtrafe, wenn ihr bösartiges

Gemüth und ihre ſchlechte Führung die Fruchtloſigkeit der früher erlittenen Strafen

darthun , auf Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtande
s

erkannt werden.

Unteroffiziere haben in ſolchen Fällen die Degradation verwirkt.

fünfter Abſchnitt.

Von der Beſtrafung der Militairbeamten.

S. 83 .

Militairbeamte find ſowohl wegen Amts. als wegen gemeiner Verbrechen,

mit Ausnahme der in dieſem Strafgeſezbuche (Th. I. Tit. 2. Abſchn . 3.) aus

drücklich benannten Fälle, nach den Vorſchriften der allgemeinen Landesgeſeße zu

beſtrafen.

Vergl. das Geſeß vom 15. April 1852. S. 1 .; Beilage Littr. F.

S. 84.

Wenn gegen obere Militairbeamte auf Freiheitsſtrafe zu erkennen iſt, ſo

müſſen die gegen Offiziere zuläſſigen Strafarten eintreten .

S. 85.

Iſt gegen Militair-Unterbeamte auf Freiheitsſtrafe zu erkennen , ſo muß

gelinder Arreſt oder Feſtungsarreſt eintreten .

1

S. 86 .

Gegen Militairbeamte iſt mit der Verurtheilung zur Kaſſation oder Amts

entſeßung und bei denjenigen , welche vertragsmäßig auf Kündigung angeſtellt

ſind, mit der Entlaſſung aus ihrem Dienſtverhältniß , auf die in den allgemeinen

Landesgeſeßen vorgeſchriebenen Strafarten zu erkennen.

Zweiter
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Zweiter. Titel.

Von den einzelnen Verbrechen und deren Beſtrafung.

Erſter Abſchnitt.

Von den militairiſchen Verbrechen der Perſonen des

Soldatenſtandes.

S. 87.

den .

1. Verbrechen Hochverrath, Majeſtätsverbrechen und Landesverrath im Frieden ſind, wenn

gegen die mili: ſie von Perſonen des Soldatenſtandes begangen werden , zwar nach den allge
tairiſche .

A. Verrath. meinen Landesgeſeßen zu beurtheilen , jedoch iſt die danach verwirkte Strafe zu

1. Hodpercató,ſchärfen , ſofern dieſelbe eine Verſchärfung zuläßt.
Majeſtát

brechen, Landes. Vergl. zu den SS . 86. 87. das GeſejIvom 15. April 1852. § . 1 .; Beilage Littr. F.

verrath im Frie

S. 88 .

2. Kriegse Wer vorſäßlich die Unternehmungen des Feindes befördert, oder zur Bes
berrath.

günſtigung deſſelben den Preußiſchen oder verbündeten Truppen Nachtheil bereitet,

insbeſondere wer

1) fich der, in den allgemeinen Landesgeſeßen in Bezug auf den Krieg als

Landesverrätherei bezeichneten Verbrechen ſchuldig macht,

2) dem Feinde das Geheimniß des Poſtens, das Feldgeſchrei oder die Loſung

offenbart, oder

3) zur Begünſtigung des Feindes

a) die ihm ertheilten Befehle unausgeführt läßt, oder mangelhaft aus

führt,

b) falſche Meldungen macht, oder richtige zu machen unterläßt,

begeht einen Kriegsverrath und hat Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldaten

ſtandes, Kaſſation und Feſtungsſtrafe, nach Umſtänden bis zu lebenswieriger

Dauer, oder , wenn durch den Verrath ein erheblicher Nachtheil entſtanden iſt,

die Todesſtrafe verwirkt.

Vergl. das Geſeß vom 15. April 1852. S. 13.; Beilage Littr. F.

S. 89 .

Wer von verrätheriſchen Handlungen oder Abſichten (SS. 87. und 88.)

Kenntniß erhält und es unterläßt, ſeinen Vorgeſekten dies ſofort anzuzeigen , iſt

als Mitſchuldiger anzuſehen, und ebenſo wie der Berräther ſelbſt zu beſtrafen .

§. 90 .
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S. 90 .

Dagegen ſoll jeder Mitſchuldige an einem Verrathi (SS. 87. und 88.),

welcher von demſelben zu einer Zeit , wo die Dienſtbehörde nicht ſchon ander

weitigdavon unterrichtet war, undwo der Ausführung nochvorgebeugt werden
kann, Anzeige macht und ſeine Mitſchuldigen angiebt, mit Strafe verſchont werden .

$ . 91 .

Wer nach ſeinem Eintritt in den Soldatenſtand ſich durch Entweichung B. Defertion.
1. Begrig .

ſeinen militairiſchen Dienſtverhältniſſen entzieht , begeht das Verbrechen der

Deſertion.

S. 92 .

die Ver.
Bei Unteroffizieren und Gemeinen des Dienſtſtandes gilt, ſo lange fie 2. Umſtände,

nicht das Gegentheil beweiſen, die Vermuthung für das Verbrechen der Deſertion, muthung für

wenn ſie das Verbrechen

der Deſertion

1) von ihrem Truppentheil oder Kommando fich ohne Urlaub entfernen, begründen.
a )

und in Friedenszeiten über 48 Stunden , in Kriegszeiten aber über 24 fomengomePerodes

Stunden ausbleiben ; Dienſtſtaudes.

2) den auf beſtimmte Zeit erhaltenen Urlaub länger als 8 Tage über.

ſchreiten , oder , falls ſie vor Ablauf des Urlaubs zurückberufen werden ,

ſich nicht ſofort geſtellen;

3) in Kriegszeiten es unterlaſſen , ſich dem Truppentheil, von welchem ſie

abgekommen ſind, oder dem nächſten Truppentheil ſobald als möglich

wieder anzuſchließen, oder

4 ) fich nach beendigter Kriegsgefangenſchaft nicht ſofort bei den Truppen
melden .

Vergl. den nad)folgenden Allerhöchſten Erlaß vom 29. Oktober 1859., betreffend die

Modifizirung der Beſtimmungen des S. 92. Nr. 1. und 2. und des S.97:

Auf Jhren Antrag will Jch zu den SS . 92. Nr. 1. 2. und 97. Theil I. des

Militair . Strafgeſegbuchs Folgendes beſtimmen:

I. Bei Gemeinen des Dienftſtandes , welchenoch nicht volle ſechs Monate dienen,

fol in Friedenszeiten die Vermuthung für das Vergeben der Deſertion bis zum Be.

weiſe des Gegentheils erſt dann gelten , wenn ſie ſich von ihren Truppentheilen ohne

Urlaub entfernen und über 14 Tage ausbleiben , oder den auf beſtimmte Zeit erhaltenen

Urlaub länger als 14 Tage überſchreiten.

II . Wenn Gemeine des Dienſtſtandes, welche noch nicht volle ſechs Monate

dienen , in Friedenszeiten entweichen und innerhalb 14 Tagen , oder wenn ſie auf

beſtimmte Zeit beurlaubt waren , innerhalb 14 Tagen nach Áblauf des Udaubs freia

willig zurückehren , ſollen ſie nicht mit der Strafe der Deſertion, ſondern nur mit

der Strafe der unerlaubten Entfernung oder Urlaubsüberſchreitung belegt werden .

III . Die vorſtehenden Beſtimmungen unter I. und II. bleiben außer Anwendung

wenn die vorbezeichneten Gemeinen

1) zu einem Kominando, oder

2) zut
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2) zu einem Truppentheil, der in Friedenszeiten kriegsbereit oder mobil ge.

macht iſt,

gehören , vielmehr bewendet es alsdann bei den Vorſchriften der SS. 92. Nr. 1. 2.

und 97. Theil I. des Militair - Strafgeſeßbuchs.

IV . Dieſe Verordnung tritt ſofort in Kraft und iſt auf alle bis jeßt noch nicht

rechtskräftig erledigte Fälle anzuwenden.

Berlin , den 29. Oktober 1859 .

Jm Namen Seiner Majeſtät des Königs .

(gez.) Wilhelm , Prinz von Preußen , Regent.

(gegengez.) von Bonin.

An den Kriegsminiſter.

1

S. 93 .

Gegen Offiziere des Dienſtſtandes begründen dieſe Umſtände (S. 92.) erſt

in Verbindung mit andern nahen Anzeigen die Vermuthung der Deſertion.

S. 94.

Beurlaubten

b ) gegen die Gegen die auf unbeſtimmte Zeit von ihren Truppentheilen Beurlaubten

auf unbeſtimmteund gegen Reſerviſten gilt, bis zum Beweiſe des Gegentheils, die Vermuthung
Zeit von ihren

Truppentheilen für das Verbrechen der Deſertion ,

und gegen Re. 1) wenn ſie ohne Erlaubniß auswandern , oder in fremde Kriegsdienſte

ferviften.

treten ,

2) wenn fie

a) nach Empfang der Einberufungsorder von ihrem bisherigen Wohn

ort ohne Erlaubniß fich entfernen, oder ſich verſteckt halten, oder

b) die vorgeſchriebene Meldung ihrer Aufenthaltsveränderung bei der

Landwehrbehörde unterlaſſen haben,

und fich auch dann nicht einfinden oder melden, ſobald eine öffentliche Aufforde

rung erfolgt, oder der Krieg ausbricht.

Vergl. den Artikel 59. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes.

S. 95 .

3. Strafe gegen Die Deſertion in Friedenszeiten iſt
wieder eingeo

brachte Defer. 1) das erſte Mal mit ſechsmonatlicher bis zweijähriger Feſtungsſtrafe,
teure :

2) beim erſten Rüdfall mit zwei- bis vierjähriger Feſtungsſtrafe,a ) in Friedens.

geiten .
3) beim zweiten Rückfall mit Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande und

zehn- bis fünfzehnjähriger Baugefangenſchaft

zu beftrafen .

S. 96 .

Wer ſich der Deſertion im Frieden ſchuldig macht, nachdem er wegen
De.
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Deſertion im Kriege rechtsfräftig verurtheilt worden , hat vier- bis zehnjährige

Feſtungsſtrafe verwirkt.

S. 97 .

Diejenigen Perſonen des Dienſtſtandes, welche in Friedenszeiten entweichen,

und innerhalb acht und vierzig Stunden, oder wenn ſie auf beſtimmte Zeit beur

laubt waren, innerhalb acht Tagen nach Ablauf des Urlaubs freiwillig zurück

kehren , follen nicht mit der Strafe der Deſertion , ſondern nur mit der Strafe

der unerlaubten Entfernung, oder Urlaubsüberſchreitung belegt werden .

Vergl. die Anmerkung zu S. 92. Theil I. dieſes Geſekbudis.

S. 98

Wer nach ſeiner Entweichung im Frieden innerhalb Jahresfriſt freiwillig

zurückkehrt, iſt mit dem niedrigſten Grad der verwirkten Freiheitsſtrafe zu belegen,

und wenn er ſich im erſten Verübungsfall befindet, ſo kann bei beſonders mil

dernden Umſtänden von der außerdem für das Verbrechen der Deſertion vor

geſchriebenen Strafe abgegangen werden (S. 103.) .

S. 99 .

Die Deſertion in Kriegszeiten iſt das erſte Malmit ſechs- bis zehnjähriger h) in Kriegs.

Feſtungsſtrafe, im Rückfall aber mit dem Tode zu beſtrafen.
zeiten.

S. 100 .

Wer von ſeinem Poſten vor dem Feinde, oder aus einer belagerten

Feſtung deſertirt, oder wer zum Feinde übergeht, iſt mit dem Tode zu beſtrafen.

S. 101 .

Haben in Friedenszeiten zwei oder Mehrere ein Komplott zur Deſertion e) im Komplott.

gemacht , und die leştere ausgeführt, ſo hat jeder Theilnehmerfünf bis zehn

jährige Feſtungsſtrafe verwirkt. Liegt dabei ein Rücfall zur Beſtrafung vor,

ſo wird die wegen der Deſertion an ſich verwirkte Freiheitsſtrafe (S. 95. ) durch

Verlängerung um fünf bis zehn Jahre geſchärft.

Iſt in Fällen, wo ein Komplott zur Deſertion gemacht worden , die Des

ſection nicht ausgeführt und liegt der Fall eines beendigten Verſuchs vor, ſo iſt

die Strafe aufzwei Drittel ; liegt der Fall eines nicht beendigten Verſuchs vor,

auf die Hälfte der Strafe herabzuſeßen, welche zu erkennen ſein würde , wenn

die Deſertion zur Ausführung gekommen wäre.

Gegen denAnſtifter des komplotts und den Rädelsführer wird die

hiernach von den Theilnehmern verwirfte Strafe des ausgeführten oder verſuchten

Deſertionskomplotts um die Hälfte verſchärft.

S. 102 .

Jn Kriegszeiten haben die Theilnehmer eines Deſertionskomplotts , wenn

die Deſertion zur Ausführung gekommen iſt, und nicht der Fal des S. 100 .

Bundes . Geſetbl. 1867.
31 vor
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s

vorliegt, Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande und zehn bis zwanzigjährige Baus

gefangenſchaft verwirft.

Iſt die Deſertion nicht ausgeführt , ſo iſt die Strafe nach den Grunds

fäßen des S. 101.zu ermäßigen.

Den Anſtifter des Deſertionskomplotts und den Rädelsführer aber trifft,

die Deſertion mag ausgeführt ſein oder nicht , die Todesſtrafe.

S. 103 .

d) Allgemeine Außer der Freiheitsſtrafe iſt bei dem Verbrechen der Deſertion , inſofern

Beſtimmungen. nicht Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande eintreten muß , auf Verſeßung in die

zweite Klaſſe des Soldatenſtandes zu erkennen .

S. 104.

Gegen Deſerteure , welche nach dem Atteft eines Militairarztes zur Aufs

nahme in eine Feſtungs-Straffektion, ſowie zur Fortſegung des Militairdienſtes

untauglich ſind, iſt, inſofern nicht Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande eintreten

muß , auf Entlaſſung aus dem Militairverhältniß und, ſtatt der geſeßlich ver

wirkten Feſtungsſtrafe, auf verhältnißmäßige Zuchthausſtrafe zu erkennen .

Anmerkung: An die Stelle der im S. 104. erwähnten Zuchthausſtrafe iſt in Folge

der neueren Geſebgebung » Gefängniſſtrafe« getreten .

S. 105.

Militairſträflinge, welche aus der Strafabtheilung entweichen , ſind jederzeit

mit förperlicher Züchtigung zu belegen .

Außer dieſer Strafe trifft ſie:

a ) in Friedenszeiten , inſofern nicht der Fall des S. 101. vorliegt , fecha

wöchentlicher ſtrenger Arreſt und Verſeßung in die zweite Klaſſe des

Soldatenſtandes;

b) im Rückfall aber, ſowie

c) in Kriegszeiten

die Strafe der Deſertion nach SS . 95. ff.

Jedoch ſoll weder in dem Fall zu Littr. b . noch in andern Deſertions

fällen , bei Beſtimmung der Strafe, die erſte Entweichung aus der Strafabthei

lung (Littr. a . ) als ein Deſertionsfall mitgerechnet werden.

Vergl. den Allerhöchſten Erlaß vom 6. Mai 1848. Beilage Littr. D.

S. 106 .

Auf ein erhöhetes Strafmaaß innerhalb der geſeßlich vorgeſchriebenen

Grenzen iſt gegen diejenigen Deſerteure zu erkennen , welche

1 ) entwichen ſind, während ſie mit einer Dienſtleiſtung beauftragt waren ;

2) von ihren Montirungsſtücken ſolche mitgenommen haben , deren ſie nicht

nothwendig zu ihrer Bekleidung bedurften ;

3) unter
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3) unter Mitnahme ihrer Waffen oder ihres Dienſtpferdes entwichen ſind;

4 ) die Entweichung mit Gewalt an Sachen verübt, oder

5) zur Verheimlichung ihres Verbrechens einen falſchen Namen ſich bei :

gelegt haben.

S. 107.

Auf geſchärfte Freiheitsſtrafe iſt gegen Deſerteure zu erkennen, wenn ſie

1 ) vor ihrer rechtskräftigen Verurtheilung wegen Deſertion dieſes Ver

brechen wiederholen ;

2) bereits wegen Deſertion im Frieden rechtskräftig verurtheilt ſind, und
das Verbrechen der Deſertion im Kriege begehen ;

3) zum Dienſtſtande gehören und in ausländiſche Militairdienſte treten .

S. 108.

Gegen Perſonen , deren man nach der Entweichung nicht habhaft werden 4. Strafe gegen

kann, iſt nach Vorſchrift der Strafgerichts -Ordnung das Kontumazialverfahren abweſende Desferteure.

einzuleiten. Findet fich der Abweſende auf die öffentliche Vorladung nicht ein,

ſo iſt er durch das Kontumazial -Urtheil für einen Deſerteur zu erklären , auch
iſt zugleich auf die Konfiskation ſeines Vermögens zu erkennen .

Vergl. zu den SS . 108. 109. das Geſek, betreffend die an Stelle der Vermögensfonfis.

fation gegen Deſerteure und ausgetretene Militairpflichtige zu verhängende Geld.

buße , vom 11. März 1850. (Geſej-Samml. für die Königlich Preußiſchen Staaten

für 1850. S. 271. ) -- Beilage Littr. E. - wonach an die Stelle der Vermögens..

konfiskation als Strafe gegen abweſende Deſerteure Geldbuße von funfzig bis

Eintauſend Shalern getreten iſt.

S. 109 .

Gegen Perſonen des Soldatenſtandes , welche nach einem Gefecht oder

Rückzuge vermißt werden und innerhalb eines Jahres nach geſchloſſenem Frieden

und nach Auslieferung der Gefangenen von ihrem Leben und Aufenthalt keine

Nachricht geben , tritt, nach fruchtloſer Vorladung durch die öffentlichen Blätter,

die Vermuthung des erfolgten Todes ein , undfindet gegen ſie das Kontumazial

verfahren zum Zweck der Vermögenskonfiskation nicht ſtatt, inſofern ſich nicht

ſpäter ermittelt, daß ſie des Verbrechens der Deſertion ſich ſchuldig gemacht haben.

$ . 110 .

Wer ein zu ſeiner Kenntniß gelangtes Deſertionsvorha
ben

ſeinem Vor- 5. Strafe der

geſeşten anzuzeigen unterläßt , hat , nach Maaßgabe der Strafbarkeit dieſes Vor- Mitwiſſenſchaft

habens, Arreft bis zu drei Wochen , in Kriegszeiten aber ſechsmonatliche bis eins
u. Gülfleiftung.

jährige Feſtungsſtrafe verwirkt.

Iſt das Deſertionsvorhaben zur Ausführung gekommen, während es durch

rechtzeitige Anzeige hätte verhindert werden können , ſo iſt die Unterlaſſung der

Anzeige mit ſechswöchentlichem ſtrengen Arreſt bis ſechsmonatlicher Feſtungsſtrafe,

in Kriegszeiten aber mit ein- bis dreijähriger Feſtungsſtrafe zu ahnden.

31 * S. 111 .
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$ . 111 .

Wer einen Andern zur Deſertion verleitet, ohne ſelbſt zu deſertiren , oder

wer einem Deſerteur weſentlicheHülfe zum Entkommen leiſtet, iſt ebenſo zu be

ſtrafen , als ob er ſelbſt zu der Zeit, wo er dieſes Verbrechen verübt, zum erſten
Male deſertirt wäre.

Jſt die Deſertion nicht zur Ausführung gekommen , ſo muß die Straf

barkeit des Verleiters und des Gehülfen , ebenſo wie des Thäters ſelbſt, nach

den allgemeinen Grundſäßen über die Beſtrafung des Verſuchs eines Verbrechens

beurtheilt werden .

$ . 112

6. Strafe gegen Wenn Invaliden , welche zu beſonderen Dienſtleiſtunge
n

nicht kommandirt

Invaliden .

ſind, aus den Jnvaliden - Verſorgungsanſtalten ( Invalidenhäuſern, Veteranen

Sektionen , Invaliden -Kompagnien) entweichen , ſo ſind ſie nicht als Deſerteure

zu verfolgen und zu beſtrafen , ſondern nur mit der Strafe der unerlaubten Ent

fernung zu belegen.

S. 113.

C. Berftum Wer in der Abſicht, zum Dienſt fich untauglich zu machen , ſeine Ver

melung.
ſtümmelung oder Verunſtaltung bewirkt , ſoll, wenn er dieſe Abſicht nicht voll

ſtändig erreicht hat , ſondern noch zu Dienſtleiſtungen und Arbeiten für mili

tairiſche Zwecke verwendet werden kann, in die zweite Klaſſe des Soldaten

ſtandes verſeßt und mit ſechswöchentlichem ſtrengen Arreſt oder mit Feſtungs

ſtrafe bis zu ſechs Monaten, in Kriegszeiten aber mit ſechsmonatlicher bis

zweijähriger Feſtungsſtrafe belegt und zur Ableiſtung ſeiner Dienſtverpflichtung

in eine Arbeiter - Abtheilung eingeſtellt werden.

Hat die Verſtümmelung oder Verunſtaltung aber die gänzliche Untauglich

feit zu Dienſtleiſtungen und Ärbeiten für militairiſche Zwecke zur Folge , ſo iſt

Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande und ein - bis dreijährige Baugefangenſchaft
verwirkt.

1

S. 114 .

Ebenſo , wie derjenige, welcher ſich ſelbſt verſtümmelt oder verunſtaltet hat,

iſt zu beſtrafen , wer einen Anderen mit deſſen Zuſtimmung in der Abſicht, ihn

zum Dienſt untauglich zu machen, verſtümmelt oder verunſtaltet.

Hat er hierbei zugleich eine beſondere Amts - oder Berufspflicht verleßt,

To foll jederzeit zugleich auf Ámtsentſeßung, oder auf den Verluſt der Befugniß

zur Betreibung der Kunſt oder des Gewerbes für immer oder auf beſtimmte

Zeit erkannt werden .

S. 115 .

D. Simulation. Wer durch wahrheitswidrige Vorſchüßung von Krankheiten , oder durch

ähnliche betrügliche Mittel, ſich der Verpflichtung zum Militairdienſt zu ent

ziehen ſucht , iſt in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes zu verſeßen und mit

ſechs
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ſechswöchentlichem ſtrengen Arreſt oder mit Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Mo

naten , in Kriegszeiten aber mit ſechsmonatlicher bis zweijähriger Feſtungsſtrafe

zu belegen.

S. 116.

Die Verlegung der Dienſtpflichten aus Furcht vor perſönlicher Gefahr 11. Verlegung

iſt ebenſo zu beſtrafen , wie die Verlegung der Dienſtpflichten aus Vorſag.
der Dienſtpflich

ten aus Furot

vor perſönlicher

Gefahr.

S. 117.

Wer im Kriege vor dem Feinde aus Feigheit zuerſt die Flucht ergreift

und die Kameraden durch Worte oder Zeichen zur Flucht verleitet , hat die Todes

ſtrafe verwirkt und kann auf der Stelle niedergeſtoßen werden.

S. 118 .

Wer außerdem aus Furcht vor perſönlicher Gefahr ſeiner Dienſtpflicht

zuwider handelt , insbeſondere wer :

1 ) vor dem Feinde die Flucht ergreift, heimlich zurücbleibt, ſich wegſchleicht
oder verſteckt hält,

2) Munition oder Waffen von ſich wirft, oder im Stich läßt,

3) irgend ein Leiden wahrheitswidrig vorſchüßt, um zurückzubleiben und der

Gefahr ſich zu entziehen,

ſoll mit Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und mit ſtrengem

Arreft oder Feſtungsſtrafe bis zu drei Jahren belegt werden , inſofern ihn

nicht nach §. 116. eine härtere Strafe treffen muß.

S. 119 .

Wenn aus einer ſolchen Verlegung der Dienſtpflichten (SS .116 . und 118.)
Na entſtanden , oder zu befürchten geweſen iſt, insbeſondere wenn dadurch

Preußiſche Unterthanen oder Verbündete in Gefangenſchaft gerathen , verwundet

worden, oder ums Leben gekommen ſind , ſo iſt auf Verſeßung in die zweite

Klaſſe des Soldatenſtandes und dreijährige bis lebenswierige Feſtungsſtrafe, oder
ſelbſt auf Todesſtrafe zu erkennen .

S. 120 .

Legt jedoch in den Fällen der SS . 116. 118. und 119. der Angeſchuldigte

vor ſeiner Verurtheilung oder vor Volſtreckung der Strafe hervorſtechende Bes

weiſe von Muth ab, fo kann die Strafe unter das niedrigſte geſeßliche Maaß

berabgeſeßt, nach Umſtänden auch ganz erlaſſen werden .

S. 121 .

Die Strafe , welche den Kommandanten einer belagerten Feſtung und die

mit ihm für die Vertheidigung des Plages verantwortlichen Dffiziere wegen

Pflicht:
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Pflichtverleßung trifft, iſt jedesmal zu verſchärfen , wenn ſie den ihnen ertheilten

beſonderen Jnſtruktionen zuwider handeln . Sind darin für beſtimmte Fälle

Strafen angedroht, ſo iſt danach die Strafbarkeit der Pflichtverlegung in ſolchen

Fällen zu beurtheilm .

gegen die Sub .

ordination.

Dienft.

S. 122 .

III. Berbrechen Wer unter Abweichung von dem vorgeſchriebenen Dienſtweg Geſuche oder

Beſchwerden anbringt, ſoll mit Arreſt beſtraft werden .
A. Vorſdrifts.

widriges An.

bringen von Ge.

ſuchen und Be

ſchwerden. S. 123 .

B. Udtungs- Wer außer dem Dienſt dem Vorgeſeßten oder dem Höheren im Range

widriges" Bie die ſchuldige Achtung und Ehrerbietung nicht erweiſt, iſt mit Arreſt zu beſtrafen .
tragen ,

1. außer dem

S. 124 .

2. im Dienft. Wer im Dienſt fich achtungswidrig gegen den Vorgeſegten beträgt, laut

Beſchwerde führt , oder auf einen erhaltenen Verweis, ohne von dem Vorgeſepten

dazu aufgefordert zu ſein , ſich gegen denſelben verantwortet, iſt nach Umſtänden

mit mittlerem oder ſtrengem Arreſtzu beſtrafen .

Wenn die achtungswidrigen Leußerungen in Beleidigungen durch Worte,

Geberden oder Zeichen , oder in wörtliche Drohungen übergegangen ſind, oder

wenn das Verbrechen vor verſammeltem Kriegsvolt verübt worden iſt, ſo tritt

ſtrenger Arreſt von mindeſtens vier Wochen oder Feſtungsſtrafe bis zu drei

Jahren ein. Auch fann gegen Offiziere in ſolchen Fällen , bei beſonders er:

ſchwerenden Umſtänden , außer der Freiheitsſtrafe auf Dienſtentlaſſung erkannt
werden .

S. 125 .

C. Ungehorſam Ungehorſam gegen Dienſtbefehle durch Nichtbefolgung, Abänderung oder

en Dienft. Ueberſchreitung derſelben iſt mit Arreſt zu beſtrafen.befehle.

Iſt durch den Ungehorſam ein erheblicher Nachtheil für den Dienſt ent

ſtanden , oder zu beſorgen geweſen , ſo tritt Feſtungsſtrafe bis zu zehn Jahren

ein . Im Kriege kann dieſe Strafe bis zu lebenswieriger Dauer verlängert
werden .

S. 126.

Wer die Abſicht, einen erhaltenen Dienſtbefehl nicht zu befolgen , durch

liche Betweige.Worte oder Geberden , durch Entlaufen , Losreißen oder ſonſt durch Hand
rung des Ge.

borſam8 und lungen zu erkennen giebt , die jedoch nichtin Thätlichkeiten gegen den Vorgeſepten

Widerfeßlich oder in den Verſuch zu dieſem Verbrechen übergeben , imgleichen derjenige,
,

welcher den Vorgeſepten über einen erhaltenen Dienſtbefehl oder Verweis zur

Rede ſtellt, iſt mit ſtrengem Arreſt von mindeſtens vier Wochen oder mit

Feſtungsſtrafe bis zu drei Jahren zu beſtrafen,

D. Ausdrůd .

6. 127.

teit.
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S. 127.

Wird das Verbrechen der ausdrücklichen Verweigerung des Gehorſams

oder der Widerſeßlichkeit (S. 126.) vor verſammeltem Kriegsvolk verübt, oder

ſind damit Beleidigungen durch Worte, Geberden oder Zeichen, oder der Verſuch

eines thätlichen Angriffs gegen den Vorgeſeßten verbunden , ſo iſt auf Feſtungs

ſtrafe bis zuzehn Jahren und, nach Umſtänden, auf Dienſtentlaſſung,im Kriege

aber auf Feſtungsſtrafe bis zu zwanzig Jahren und auf Dienſtentlaſſung, oder

nach Umſtänden auf Entfernung aus dem Offizierſtande zu erkennen (S. 185.) .

S. 128.

Wer einen ſeiner Vorgeſeßten thätlich angreift, oder denſelben mit der E. Ebätliche
Widerſeßung

Waffe anzugreifen verſucht, hat im Kriege die Todesſtrafe verwirft. und verſuchter

Jm Frieden tritt wegen dieſes Verbrechens zehnjährige bis lebenswierige Angriffmitder

Feſtungsſtrafe, inſofern aber die Thätlichkeit in ſchwere Körperverlegung über. Waffe.

gegangen iſt, oder andere beſonders erſchwerende Umſtände vorhanden ſind, eben

fals die Todesſtrafe ein .

Gegen Offiziere iſt, wenn nicht die Todesſtrafe verwirkt iſt, außer der

Freiheitsſtrafe auf Dienſtentlaſſung, oder nach Umſtänden auf Entfernung aus

dem Offizierſtande zu erkennen.

S. 129 .

Hat der Vorgeſeşte durch Ueberſchreitung der Grenzen ſeiner rechtmäßigen

Gewalt, oder durch herabwürdigend
e Behandlung des Untergebenen , denſelben in

den Fällen der SS . 123–128 . zu dem Verbrechen gegen die Subordination ges

reizt , ſo iſt dies nicht allein ein Milderungsgrun
d bei Zumeſſung der Strafe,

ſondern es ' fann alsdann auch von den außer der Freiheitsſtrafe ſonſt zu ers

kennenden Strafen abgegangen, und in den Fällen des S. 128. , wenn Todes.

ſtrafe verwirkt ſein würde, ſtatt derſelben auf zehnjährige bis lebenswierige

Feſtungsſtrafe erkannt, wenn aber Feſtungsſtrafe eintritt, bis auf das Maaß von

fünf Jahren herabgegangen werden .

S. 130.

Beleidigungen der Untergebenen gegen Vorgeſepte, auch wenn ſie außer F. Beleidi.

dem Dienſt verübt werden , find als Vergehungen gegen die Subordination an- gungen der Un.
tergebenen gegen

zuſehen und nach SS . 124. und 128. zu beſtrafen. Vorgeſepte.

S. 131 .

Bei Beſtimmung des Strafmaaßes wegen Beleidigungen iſt , außer den

allgemeinen Zumeſſungsgründ
en , das militairiſche Rangverhältniß des Beleidigten ,

nicht aber deſſen Standesverhältni
ß im bürgerlichen Lebenzu berücfichtigen .

Hat der Vorgeſeßte die ihm widerfahrene Ehrenfränkung durch eine geſe

widrige Behandlung des Untergebenen herbeigeführt, oder demſelben durch un

paſ:
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paſſende Vertraulichkeit Veranlaſſung gegeben, die ſchuldige Achtung zu vergeſſen ,

ſo iſt die ſonſt verwirkte Strafe nach S. 129. zu mildern.

Sind Beleidigungen durch Verbreitung ſchmähender Schriften oder Dar:

ſtellungen vorgefallen , ſo iſt die an ſich verwirkte Strafe der wörtlichen Bes

leidigung zu ſchärfen .

S. 132 .

G. Duelle aus Wer einen Vorgeſeßten oder einen Höherenim Range aus dienſtlicher

dienſtlicher Ver.

anlaſſung. Veranlaſſung zum Zweikampf herausfordert, iſt mit Feſtungsarreſt oder Feſtungs

ſtrafe von mindeſtens einem Jahre undmit Dienſtentlaſſung zu beſtrafen.

Gleiche Strafe foll denjenigen treffen, der eine ſolche Herausforderung an
nimmt.

S. 133 .

Die Vollziehung eines ſolchen Zweifampfs (S. 132.) iſt mitFeſtungsarreſt

oder Feſtungsſtrafe von mindeſtens fünf Jahren und mit Dienſtentlaſſung zu

beſtrafen.

S. 134.

H. Beleidigung, Wer ſich gegen Wachen (Ronden, Patrouillen, Schildwachen, Sauvegarden,

Ungehorſam ü. Eskorten und Kaſernenwachen, überhaupt militairiſche Wachen jeder Art), welche

gegen Wachen in Ausübung des Dienſtes begriffen und als ſolche zu erkennen ſind, der Be

und Landgen- leidigung, des Ungehorſams oder" der Widerſeßlichkeit ſchuldig macht, iſt ebenſo

zu beſtrafen, als wenn er das Verbrechen gegen einen Vorgeſeşten verübt hätte.

Eine gleiche Beſtrafung findet Statt, wenn ein folches Verbrechen gegen

Landgendarinen bei Ausübung ihres Dienſtes begangen wird .

.

S. 135.

J. Aufwieges Wer vor verſammeltem Kriegsvolk in der Abficht, ſeine Kameraden zur

lung . Verweigerung des Gehorſams gegen ihren Vorgeſeßten zu verleiten, oder von

demſelben etwas zu erzwingen , oder ihn von einer Dienſthandlung abzuhalten ,

ſich ungeziemend beträgt oder laut Beſchwerde führt, foll, ſelbſt wenn legtere

begründetwäre, nach Maaßgabe des zu befürchten geweſenen oder wirklich ge

ſtifteten Nachtheils, mit ſechs. bis zwanzigjähriger Feſtungsſtrafe und nach Um

ſtänden mit Dienſtentlaſſung, in Kriegszeiten aber mit dem Tode beſtraft werden .

Gleiche Strafe trifft denjenigen , der auf andere Weiſe ſeine Kameraden

zum Ungehorſam oder zurWiderſeßung gegen den Vorgeſeşten zu verleiten ſucht,
inſofern nicht der Fall des S. 137. vorliegt.

S. 136.

Wer die Abſicht, in Beziehung auf den Dienſt Mißvergnügen unter ſeinen

Kameraden zu erregen, durch Worte oder andere Aeußerungen zu erkennen giebt,

ſoll mit Arreſt, oder mit Feſtungsſtrafe bis zu drei Jahren, im Kriege aber mit

ſtrengem Arreſt, oder mit Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Jahren belegt werden .

S. 137.
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euterei.

$ . 137 .

Wenn zwei oder mehrere Perſonen des Soldatenſtandes wegen Verübung K.

eines Verbrechens gegen die Subordination vorher übereingekomme
n ſind , ſo

ſollen Anſtifter und Theilnehmer der Meuterei mit der für das vollendete Ver:

brechen vorgeſchriebenen Strafe, und wenn daſſelbe ausgeführt worden iſt, mit

dieſer Strafe in geſchärftem Maaß belegt werden .

S. 138 .

Dagegen ſollen diejenigen Theilnehmer, welche von der Meuterei zu einer

Zeit , wo die Dienſtbehörd
e nicht ſchon anderweitig davon unterrichtet war und

wo der Ausführung noch vorgebeugt werden kann , vollſtändige Anzeige machen,

und ihre Mitſchuldige
n angeben, mit Strafe verſchont werden .

$ . 139.

Wer von einer Meuterei Kenntniß erhält, und aus Fahrläſſigkeit unters

läßt, davon der Dienſtbehörde ſofort Anzeige zu machen , ſoll mit Arreſt, oder

mit Feſtungsſtrafe bis zu drei Jahren belegt werden .

Unterläßt er aber die Anzeige aus Vorſaß, ſo trifft ihn die Strafe des

Theilnehmers .

.S . 140 .

Wenn drei oder mehrere Perſonen fich öffentlich zuſammenrotten und die L. Militairi.

Abſicht zu erkennen geben , ſich dem Vorgeſetten mit vereinter Gewalt zu wider: Tcher Aufruhr.

ſeßen , oder etwas von ihm zu erzwingen, oder Rache an ihm zu nehmen , ſo

ſollen Anſtifter , Anführer und Rädelsführer des Aufruhrs mit dem Tode, die

übrigen Theilnehmer aber mit zehn- bis zwanzigjähriger Feſtungsſtrafe und Ver

feßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes beſtraft werden .

Hat an dem Aufruhr ein Vorgeſegter Theil genommen , ſo iſt er mit der

Strafe des Anſtifters zu belegen . Haben mehrere Vorgeſeşte an dem Verbrechen

Theil genommen , ſo trifft den höchſten unter ihnen , und bei gleichem Dienſt

grad den Dienſtålteſten , die Strafe des Anſtifters.

$ . 141 .

Iſt der Aufruhr in der Nähe des Feindes, oder mit bewaffneter Hand,

oder unter Gewaltthätigkeiten gegen Vorgeſeşte verübt worden , ſo ſind nicht nur

Anſtifter, Anführer und Rädelsführer , ſondern auch die übrigen Theilnehmer

mit dem Tode zu beſtrafen.

$ . 142.

Diejenigen, welche perſönlich oder namentlich von dem Vorgeſepten zum

Gehorſam aufgefordert worden ſind, und nicht Folge geleiſtet haben , ſowie

Trommelſchläger, Horniſten oder Trompeter , welche in der Abſicht, den Aufruhr

zu befördern , geſchlagen oder geblaſen , imgleichen diejenigen , welche durch Auf

Bundes . (Sejeßbl. 1867. ruhr32
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ruhrzeichen zu dem Verbrechen aufgefordert haben , ſollen mit der Strafe des

Anſtifters belegt werden.

S. 143.

Wenn die Theilnehmer an einem Aufruhr auf den Befehl des Vorgeſek

ten zur Ordnung und zum Gehorſam zurückkehren , und das Verbrechen noch

keine weitere nachtheilige Folgen gehabt hat, ſo ſollen Anſtifter , Anführer und

Rädelsführer mit zwei- bis ſechsjähriger, die übrigen Theilnehmer aber mit
Feſtungsſtrafe bis zu zwei Jahren belegt werden .

Jn Anſehung der leßteren darf nach Umſtänden ſelbſt der gänzliche Erlaß

der Strafe ſtattfinden.

S. 144.

Perſonen des Soldatenſtandes, die an einem Aufruhr von Civilperſonen

als Anſtifter, Rädelsführer oder Gehülfen Theil nehmen , ſind mit der in den

allgemeinen Landesgeſeßen vorgeſchriebenen Strafe in geſchärftem Maaß zu belegen.

Nehmen ſie aber mit bewaffneter Hand an einem ſolchen Aufruhr Theil,

ſo ſind ſie ebenſo zu beſtrafen , als wenn ſie an einem militairiſchen Aufruhr

Theil genommen hätten.

Vergl . das Geſek vom 15. April 1852. S. 1 ; Beilage Littr. F.

IV. Miß.

S. 145.

Wer im Kriege ohne gerechtfertigte Veranlaſſung fremde “Unterthanen ,

Fraud der mi. oder gefangene feindliche Militairperſonen mißhandelt körperlich verlegt, oder

walt im Kriege.tödtet , ſoll ebenſo, als ob das Verbrechen an diesſeitigen Unterthanen verübt

A.An Pers worden wäre, beſtraft und die Strafe geſchärft werden , wenn der Beſchädigte,

als das Verbrechen an ihm begangen wurde, krank oder verwundet, oder unter

beſonderen militairiſchen Schuß geſtellt war.

fonen .

S. 146.

B. An Sachen : Unerlaubtes Beutemachen iſt mit ſtrengem Arreſt oder mit Feſtungsſtrafe

1. unerlaubte bis zu zwei Jahren , und nach Umſtänden zugleich mit Verſegung in die zweite

Klaſſe des Soldatenſtandes zu belegen .

Beute.

S. 147 .

Mit geſchärfter Feſtungsſtrafe und außerdem mit Verſeßung in die zweite

Klaſſe iſt dieſes Verbrechen (S. 146.) zu beſtrafen , wenn es verübt wird :

1 ) unter eigenmächtiger Entfernung von dem dienſtlich angewieſenen Plaße;

2) an Sachen der in Kriegsgefangenſchaft befindlichen Perſonen .

Wer aber, um Beute zu machen , außer dem Gefecht Perſonen ſchwer verwun.

det oder tödtet, kann mit Feſtungsſtrafe bis zu lebenswieriger Dauer, oder, nach

Umſtänden , ſelbſt mit dem Tode beſtraft werden .

S. 148
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S. 148.

Wer im Kriege ohne Erlaubniß des kommandirenden Generals oder gegen 2. Plünderung

ein ausdrückliches Verbot, bewegliches Gut der Landesbewohner im diesſeitigen

oder fremden , ſelbſt feindlichen Staatsgebiet, mit Androhung oder Ausübung

von Gewalt ſich zueignet , iſt wegen Plünderung mit Verſeßung in die zweite

Klaſſe des Soldatenſtandes, körperlicher Züchtigung und mehrjähriger Feſtungs

ftrafe zu belegen , welche , wenn die Plünderung von Mehreren gemeinſchaftlich

verübt worden , bis zu zehn Jahren erhöht werden kann.

Sind bei Verübung einer Plünderung durch Gewaltthätigkeiten Perſonen

körperlich ſchwer verletzt oder getödtet worden , ſo tritt außer der Verſeßung in

die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und körperlicher Züchtigung, zehnjährige

bis lebenswierige Feſtungsſtrafe, oder , bei beſonders erſchwerenden Umſtänden,

die Todesſtrafe ein .

Vergl . den Allerhöchſten Erlaß vom 6. Mai 1848; Beilage Littr. D.

oder boshafte

Beſdadigung,

S. 149.

Bei der Plünderung im Komplott find Anſtifter und Rädelsführer mit

der Todesſtrafe, die übrigen Theilnehmer aber mit Verſeßung in die zweite

Klaſſe des Soldatenſtande
s, förperlicher Züchtigung und mehrjähriger bis lebens

wieriger Feſtungsſtrafe, oder, bei beſonders evſchwerenden Umſtänden , mit der

Todesſtrafe zu belegen .

S. 150.

Muthwillige oder boshafte Zerſtörung fremden Eigenthums iſt in Kriegs- 3.Muthwillige

zeiten mit ſtrengem Arreſt, oder mit Feſtungsſtrafe bis zu zwei Jahren , im Fall geförungbetrece

beſonders erſchwerender Umſtände aber, wie Plünderung zu beſtrafen.

Zerſtörung oder

inſonderheit

Brandſtiftung.

S. 151 .

Wer ohne dienſtliche Befugniß Kriegsſchaßungen oder Zwangslieferungen 4. Erpreſſung.

erhebt , imgleichen derjenige , welcher ſeine Requiſitionsbefugniſſe durch Mehrerhe- a)durch Kriegs.
fdaßungen oder

bung vorſäßlich überſchreitet, foli mit Feſtungsſtrafe bis zu drei Jahren und zwangštiefco

wenn das Verbrechen mit Androhung oder Verübung von Gewaltthätigkeiten rungen.

verbunden geweſen , mit Feſtungsſtrafe bis zu zehn Jahren beſtraft werden.

Sind die Gewaltthätigkeiten in ſchwere Körperverlegung oder Tödtung

übergegangen , ſo iſt zehnjährige bis lebenswierige Feſtungsſtrafe, oder nach Bez

wandtniß der Umſtände die Todesſtrafe zu verhängen.

Ward das Verbrechen in eigennüßiger Abſicht verübt, ſo tritt die Strafe

der Plünderung ein .

S. 152 .

Nachzügler oder Perſonen, die unter dem Vorwand der Krankheit oder b) durd Ma.
Ermattung hinter den Truppen zurückbleiben , und den Landesbewohnern Nah, roditen .

rungs- oder Bekleidungsſtücke wegnehmen, ſind wegen Marodirens mit Verſeßung

1

32 * in
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in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes, körperlicher Züchtigung und Arreſt

oder Feſtungsſtrafe bis zu zwei Jahren, wenn aber bei dem Marodiren Gewalt

an Perſonen verübt worden iſt, mit der für das Verbrechen der Plünderung

vorgeſchriebenen Strafe zu belegen .

Vergl . den Allerhöchſten Erlaß vom 6. Mai 1848 ; Beilage Littr. ' D.

S. 153 .

C. Cheilnahme

Wer Sachen, von denen er weiß, daß ſie durch ſtrafbare Gewaltthätigkeit
an den durch

Gewaltthätig." im Kriege erlangt ſind, von demjenigen, welcher dieſes Verbrechen begangen hat,

keiten im Kriegeaus gewinnſüchtiger Abſicht in Verwahrung nimmt oder an ſich bringt, foll mit
erlangten

theilen . ſtrengem Arreſt oder mit Feſtungsſtrafe bis zu zwei Jahren und nach Be

wandtniß der Umſtände, mit Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes

belegt werden.

1

V. Berlebung S. 154.

der Dienſtpflich.

ten bei Uusrich.

Wer die ihm zur eigenen Benußung gegebenen Dienſtgegenſtände verdirbt
beſonderer

Dienſtleistuneet oder abſichtlich verderben läßt, oder ſich derſelben ohne Erlaubniß entäußert, hat

gen und Ueber.Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu Einem Jahr, bei erſchwerenden Umſtänden aber,
tretung der Vor

fchriften in Bc.insbeſondere wenn erſeine Waffen, ſein Dienſtpferd oder das Futter deſſelben ver

sug auf die Be- untreut, oder wenn die Beſchädigung aus Bosheit verübt iſt, außer der Freiheits
wahrung,

bandlung unt ſtrafe, die Verſegung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandesverwirkt.
Berwaltung

dienſtlid ander.

traut erhaltener

Gegenſtände. S. 155 .

A. Beſchädi. Wer die ihm dienſtlich anvertrauten, nicht zur eigenen Benußung gegebenen

gung oder Ver. Dienſtgegenſtändeoder andere ihm dienſtlich zur Verwaltung oder Aufbewahrung
untreuung

Dienſtlid anver,übergebene Sachen oder Gelder veruntreut, iſt mit Arreſt oder Feſtungsſtrafe.

traut erhaltener bis zu fünf Jahren und mit Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes
Gegenſtände.

zu beſtrafen.

Vergl . die nachfolgende, zu S. 155. unterm 17. Juni 1847. ( Geſet -Samml. für die

Königlich Preußiſchen Staaten für 1847. S. 256.) ergangene Deklaration :

Auf Jhren Vortrag erkläre Jch hierdurchzur Beſeitigung entſtandener Zweifel,

daß die Beſtimmung des S. 155. Theil I. des Strafgeſezbuchs für das Vecr , wonach

Militairperſonen des Soldatenſtandes wegen Veruntreuung dienſtlich zur Verwaltung

oder Aufbewahrung ihnen übergebener Sachen oder Gelder mit Arreſt oder Feſtungs

ſtrafe bis zu fünf Jahren und mit Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes

zu beſtrafen ſind , in allen Fällen Anwendung finden ſoll , wenn von Perſonen des

Soldatenſtandes dienſtlid ihnen anvertraute, nicht zur cigenen Benuking gegebene

Sachen oder Gelder veruntreut worden , gleichviel ob ſie ihnen zur Verwaltung oder

Aufbewahrung, oder aus einem anderen Grunde auf längere oder kürzere Zeit dienſtlich

anvertraut worden ſind.

Dieſe Deklaration iſt durch die Geſet . Sammlung zu publiziren.

Berlin , den 17. Juni 1847 .

( gez .) Friedrich Wilhelm.

An den Kriegsminiſter , General der Infanterie von Boyen .

S. 156.
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S. 156.

Dienft. Attefte,

,

Weraus Fahrläſſigkeit oder Leichtſinn unrichtige Dienſtatteſte ausſtellt, B: Unrichtige

oder unrichtige Rapporte, Meldungen oder Berichte abſtattet, oder ſolche wiſſentlich Meldungen,

weiter befördert, iſt, nach dem Grad des dadurch geſtifteten oder zu befürchten Rapporte und
Berichte.

gewefenen Nachtheils , mit Arreſt oder mit Feſtungsſtrafe bis zu drei Jahren zu

beſtrafen.

Sind Verbrechen dieſer Art vorſäglich verübt , ſo iſt außer der ſonſt ver

wirkten Strafe gegen Offiziere auf Entfernung aus dem Offizierſtande, gegen

Unteroffiziere auf Degradation und Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldaten

ſtandes, und gegen Gemeine auf die zulegt erwähnte Strafe zu erkennen .

S. 157.

Wer im Dienſt oder in Beziehung auf denſelben durch Geſchenke oder C. Unnahme
von Geſchenken

Zuſicherungen einer Belohnung zu Pflichtwidrigkeiten ſich bereitwillig zeigt oder und Beftegung.

verleiten låßt, hat ſtrengen Arreft oder Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten, auch

nach Umſtänden Verſegung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes verwirkt.

Offiziere, welche eines ſolchen Verbrechens ſich ſchuldig machen, ſind mit

Entfernung aus dem Offizierſtande, Unteroffiziere aber mindeſtens mit Degra
dation zu beſtrafen.

S. 158.

Der Befehlshaber einer Wache oder eines Kommandos , welcher ſeinen D. Pflicộtver.

Poſten eigenmächtig verläßt , iſt mit Arreſt oder mit Feſtungsſtrafe bis zu machen, Rom.
leßungen bei

, .

ſechs Monaten, in Kriegszeiten aber mit Feſtungsſtrafe bis zu einem Jahr zu mandos und auf

belegen .
Marſden.

War Gefahr vorhanden , oder iſt aus der Pflichtverleßung Nachtheil ent

ſprungen, oder zu befürchten geweſen, ſo iſt nach Maaßgabe der Größe derſelben

unddes gegebenen verderblichen Beiſpiels auf Feſtungsſtrafe bis zu fünfjähriger,

in Kriegszeiten aber auf Feſtungsſtrafe bis zu lebenswieriger Dauer , und bei

beſonders erſchwerenden Umſtänden ſelbſt auf Todesſtrafe zu erkennen .

S. 159.

Schildwachen oder einzelne Poſten, die ſich niederſeßen oder niederlegen,

das Gewehr aus der Hand laſſen Taback rauchen, ſchlafen, über die Grenzen

ihres Poſtens hinausgehen, denſelben vor erfolgter Áblöſung verlaſſen, oder ſonſt

ihrer Dienſtinſtruktion entgegen handeln, ſind mit ſtrengem Arreft von mindeſtens

vierzehn Tagen, im Kriege aber mit ſtrengem Arreſt von mindeſtens vier Wochen,

oder mit Feſtungsſtrafe bis zu zwei Jahren zu belegen .

War Gefahr vorhanden , oder iſt aus der Pflichtverleßung Nachtheil ent

ſtanden oder zu befürchten geweſen, ſo iſt Feſtungsſtrafe bis zu zehnjähriger, im

Kriege aber Feſtungsſtrafe bis zu lebenswieriger Dauer , und bei beſonders

erſchwerenden Umſtänden ſelbſt die Todesſtrafe verwirkt.

S. 160.
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S. 160.

Wer als Befehlshaber einer Wache, als Schildwache, oder als Poſten

ein Verbrechen , welches er verhindern konnte , und zu verhindern dienſtlich ver

pflichtet war, wiſſentlich begehen läßt, iſt ebenſo zu beſtrafen, als ob er zur Aus

übung des Verbrechens thätige Hülfe geleiſtet hätte , und dieſe Strafe noch zu

verſchärfen , wenn er das Verbrechen aus gewinnſüchtiger Abſicht hat geſchehen

laſſen .

S. 161 .

Wer ſich ohne Erlaubniß von der Wache entfernt, oder wer beim Kom

mando oder auf Märſchen ſeinen Plaß ohne Erlaubniß verläßt, iſt, wenn es

nicht in der Abſicht geſchehen iſt, um zu deſertiren , mit Arreſt, im Kriege aber

mit ſtrengem Arreſt von mindeſtens vier Wochen oder mit Feſtungsſtrafe bis zu

ſechs Monaten zu beſtrafen.

S. 162 .

E. Mangel an Wer einen ſeiner Beaufſichtigung anvertrauten Verhafteten vorſäßlich oder

Berhaftete und aus Furcht vor perſönlicher Gefahr entkommen läßt , iſt mit ſtrengem Arreſt von

Unterlaſſung mindeſtens vier Wochen oder mit Feſtungsſtrafe bis zu Einem Jahr zu belegen ;
von Verhaftun

wenn ihm aber bekannt war , daß der Entſprungene fich wegen Hochverraths

oder wegen eines anderen im Gefeß mit Todesſtrafe bedrohten Verbrechens in

Haft befand, mit Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und Feſtungs

ſtrafe bis zu lebenswieriger Dauer zu beſtrafen. Bei beſonders erſchwerenden
Umſtänden kann ſelbſt die Todesſtrafe eintreten.

Wer den ſeiner Beaufſichtigung anvertrauten Verhafteten aus Fahrläſſigkeit

entkommen läßt , iſt mit Arreſt zu beſtrafen ; wenn ihm aber bekannt war , daß

der Entſprungene ſich wegen eines der vorgedachten ſchweren Verbrechen in Haft

befand, mit Feſtungsſtrafe bis zu zehn Jahren und, nach Bewandtniß der Umſtände,

mit Dienſtentlaſſung zu belegen .

Gleiche Strafen treffen denjenigen , welcher der von ſeinem Vorgeſepten

ihm befohlenen oder der ihm dienſtlich obliegenden Verhaftung eines Verbrechers

ſich nicht unterzieht.

S. 163 .

F. Pplichtver. Perſonen des Soldatenſtandes, welche bei Wahrnehmung der ihnen auf

lesungen bei getragenen adminiſtrativen oder richterlichen Geſchäfte ſich Pflichtwidrigkeiten zu

adminiſtrative Schulden kommen laſſen , ſind mit Berückſichtigung ihres beſonderen Dienſtver:

und richterlicher hältniſſes und der darauf Bezug habenden Reglements und Jnſtruktionen nach

den für Beamte gültigen Strafbeſtimmungen zu beurtheilen und zu beſtrafen .

gen.

Berdafte.

S. 164 .

VI. Vergebun. Die unerlaubte Entfernung, wenn ſie nicht für Deſertion zu erachten , iſt

gengegen die mit Arreſt zu beſtrafen. Wer ſich aber dieſes Verbrechens unter erſchwerenden
militairiſce

Umſtänden ſchuldig macht , insbeſondere wer ſich dadurch mehrere Tage dem Dienſt

ents
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.

entzieht, oder fich ohne Erlaubniß aus dem Arreſtlokal begiebt , iſt mit Arreſt Bucht und Debo

von mindeſtens vierzehn Tagen oder mit Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten A. Unerlaubte
zu belegen.

Entfernung und

Gegen Offiziere, die ohne Erlaubniß den einfachen Stubenarreſt verlaſſen, Uuebleiben.

iſt auf Dienſtentlaſſung oder Entfernung aus dem Offizierſtande zu erkennen .

S. 165 .

Unteroffiziere und Gemeine , welche ohne Erlaubniß bis nach dem Zapfen

ſtreich aus dem Quartier bleiben, oder in der Zeit vom Zapfenſtreich bis zur

Reveille fich aus demſelben entfernen , ſind mit mittlerem Arreſt oder bei beſon

ders erſchwerenden Umſtänden , und namentlich beim Rückfall in dieſes Vergeben

nach mehrmaliger Beſtrafung, mit Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten zu beſtrafen.

S. 166 .

Urlaubsüberſchreitungen , welche ſich nicht zum Verbrechen der Defertion

geſtalten , ſind mit Arreſt , oder mit Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten zu

beftrafen.

Auch kann gegen Offiziere bei beſonders erſchwerenden Umſtänden außer

der Freiheitsſtrafe auf Dienſtentlaſſung erkannt werden.

S. 167 .

Wer ſich, nachdem er zum Dienſt kommandirt worden , betrunken und B. Crunten.

dadurch zu demſelben untauglichgemacht hat, oderwer betrunken inden Dienſt beit im Dienst.

kommt, oder ſich während des Dienſteš in den Zuſtand der Trunkenheit verſeßt,

iſt mit ſtrengem Arreſt zu beſtrafen.

Gegen Offiziere iſt auf Feſtungsarreſt und nach Befinden der Umſtände

auf Dienſtentlaſſung zu erkennen .

S. 168.

Hazardſpiele ſind den Unteroffizieren und Gemeinen gänzlich unterſagt. C. Dagardſpiel.

Wer dieſem Verbot zuwider handelt, ſoll mit ſtrengem Arreſt, im Rückfalle aber,

und beſonders wenn er aus dem Spiel ein Gewerbe macht, mit Feſtungsſtrafe

bis zu einem Jahr belegt werden.

Vergl. zu den SS . 168. 169. das Geſeß vom 15. April 1852. S. 13 ; Beilage Littr. F.

S. 169 .

Offiziere, welche Hazardſpiele aus Gewinnſucht ſpielen , haben Stubenarreſt,

und im Rückfale Feſtungsarreſt bis zu Einem Jahr , wenn ſie aber aus dem

Spiel ein Gewerbe machen , Feſtungsarreſt und Dienſfentlaſſung verwirkt.

S. 170.

Unteroffiziere und Gemeine , welche ohne Genehmigung ihres vorgeſeşten Die Spulben

Kommandeurs Schulden machen , haben Arreſt bis zu vierzehn Tagen verwirkt. Konfen .
machen ohne

Wenn
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Wenn ſie aber dergleichen Schulden aus Hang zu Ausſchweifungen machen oder

nicht im Stande ſind, die Schulden zu tilgen , ſo ſind ſie mit ſtrengem Arreſt

von mindeſtens vierzehn Tagen , oder nach Umſtänden mit Feſtungsſtrafe bis zu

ſechs Monaten zu belegen .

S. 171 .

E. Verhei. Wenn Unteroffiziere oder Gemeine ohne Genehmigung ihres vorgeſekten

rathung ohne

Konſens.
Kommandeurs fich verheirathen , ſo haben ſie Arreſt von mindeſtens vier Wochen

oder Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten verwirkt.

F. Beleidi.

gungen ,

2. der Unter

S. 172 .

Wenn Offiziere, welche verpflichtet ſind , die Genehmigung des Königs zu

ihrer Verheirathung nachzuſuchen , dies unterlaſſen, oder ſich nach Verweigerung

des Konſenſes dennoch verehelichen , ſo ſollen ſie mit viermonatlichem bis ein

jährigem Feſtungsarreft, auch den Umſtänden nach mit Dienſtentlaſſung beſtraft

werden.

S. 173 .

Beleidigungen unter den in Injurienſachen den Ehrengerichten unterwor

1. Set" Offiziere fenen Offizieren ſind, wenn ſie nichtals Inſubordination, oder als Mißbrauch

unter einander. Der Dienſtgewalt anzuſehen , kein Gegenſtand der gerichtlichen Unterſuchung

ſondern gehören vor die Ehrengerichte Verordnung über die Ehrengerichte voin

20. Juli 1843.) .

S. 174.

Beleidigungen der Gemeinen unter einander durch Worte, Geberden oder

pfaiere unb fe Zeichen , ſowie leichte thätliche Beleidigungen derſelben unter ſich, ſind mit Arreſt,
offiziere Ge.

unter Unteroffizieren ebenfals mit Arreſt, und bei beſonders erſchwerenden Um

ſtänden mit Degradation zu beſtrafen .

Vergl. das Geſeß vom 15. April 1852. S. 15 ; Beilage Littr. F.

S. 175 .

Bei Beleidigungen unter Perſonen des Soldatenſtandes darf eine Bekannt

machung der rechtskräftig erkannten Strafe durch öffentliche Blätter niemals

ſtattfinden.

S. 176 .

G. Shläger Schlägereien oder körperliche Beſchädigungen unter Unteroffizieren oder

reien und körper

like Betten undunter Gemeinenſind , wenn ſie nicht in ſchwere Körperverlegung übergeben, ebenſo
Verlegun .

gen der Unter-zu beſtrafen , wie thätliche Beleidigungen (S. 174.).
offiziere und

Geht aber eine Schlägerei in ſchwere Körperverleßung über , ſo tritt nach
Demeinen.

Befinden der Schwere der zugefügten Verlegung und der erfolgten oder nicht

erfolgten Wiederherſtellung des Verlegten , dreimonatliche bis zehnjährige Feſtungs

untermeinen

einander.

ſtrafe ein .

Vergl. das Geſeß vom 15. April 1852. S. 13 ; Beilage Littr. F.

S. 177.
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S. 177 .

Militairpolizeilic
he Erzeſſe ſind mit Arreſt, oder, nach Umſtänden , mit H. Militaire

Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten zu beſtrafen .
polizeiliche Gro

Beffe.

S. 178 .

Wer ſeine Dienſtgewalt gegen Untergebene zu Befehlen oder Forderungen, VII. Miß.

die in keiner Beziehungzum Dienſt ſtehen, oder zu Privatzweckenmißbraucht, brauď der

von Untergebenen Geſchenke fordert, ohne Vorwiſſen des gemeinſchaftlichen Vor: Dienſtgewalt.

geſeßten von ihnen Geld borgt oder Geſchenke annimmt, oder ſeine Untergebenen gefepten gegen

ſonſt durch ſein Anſehen veranlaßt, gegen ihn Verbindlichkeiten einzugehen , die ứntergebenen

denſelben nachtheilig find, oder auf das gegenſeitige Dienſtverhältniß von nach -zweden.

theiligem Einfluß ſein können , iſt mit Arreſt, oder, nach Umſtänden , mit Dé

gradation oder Dienſtentlaſſung zu beſtrafen .

A. der

1) zu Privat.

$ . 179

Vorgeſepte, weldie durch Mißbrauch ihrer Dienſtgewalt Untergebene ver- 2) durch Dero
anlaſſen , eine geſekwidrige Handlung zu verüben , ſind mit der Strafe des Ur, anlaſſung gefesa

widriger Hand.

hebers in geſchärftem Maaße, und außerdem , nach Umſtänden, mit Degradation Tungenes.

oder Dienſtentlaſſung zu belegen .

Bei Zumeſſung der Strafe gegen den Vorgeſeßten iſt darauf Rückſicht zu

nehmen , ob derſelbe den Untergebenen zu der ſtrafbaren Handlung nur verleitet,

oder durch einen Befehl dazu beſtimmt hat.

S. 180 .

Wer vorſäßlich ſeine Strafbefugniſſe überſchreitet, oder einen geſeßwidrigen 3) durch Uebers

Einfluß auf die Rechtspflege ausübt , ſoll mit Arreſt oder mit Feſtungsſtrafe bis ſchreitung der

zu drei Jahren belegt werden; auch fann außerdem bei erſchwerenden Umſtänden Strafbefugninggeſeßwidri.

Dienſtentlaſſung eintreten. gen Einfluß auf

die Rechtspflege.

S. 181.

Vorgeſeşte , die ſich der vorſchriftswidrigen Behandlung eines'Untergebenen 4) durch doro

ſchuldig machen , ſollen , wenn dieſelbe nicht in thätliche Mißhandlung ausgeartet çdriftswidrige
Behandlung

iſt, mit Arreſt beſtraft werden .

S. 182.

Macht ſich der Vorgeſepte einer ſolchen vorſchriftswidrigen Behandlung

gegen einen Offizier ſchuldig, ſo iſt er das erſte Mal mit Arreſt, oder, nach

Bewandtniß der Umſtände, mit Feſtungsarreſt bis zu drei Jahren zu beſtrafen .

Im Rückfall kann außer der Freiheitsſtrafe zugleich auf Dienſtentlaſſung
erkannt werden .

S. 183 .

Wenn Vorgeſeşte der thätlichen Mißhandlung gegen ihre Untergebenen

Bundes . Geſepbl. 1867. 33 ſich
.
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ſich ſchuldig machen , ſo iſt dies gegen Offiziere mit Arreſt von mindeſtens vier

zehn Tagen odermit Feſtungsarreſt bis zu Einem Jahr und, nach Befinden der

Umſtände , mit Dienſtentlaſſung, gegen Vorgeſepte niederen Ranges aber mit

mittlerem oder ſtrengem Arreſt und, nach Umſtänden , insbeſondere im Rückfall,

mit Degradation oder Feſtungsſtrafe bis zu Einem Jahr zu ahnden .

S. 184.

Sind durch die Mißhandlung ſchwere körperliche Verlegungen zugefügt

worden , oder haben dieſelben den Tod des Gemißhandelten zur Folge gehabt,

ſo iſt die Strafe nach den in den allgemeinen Landesgeſeßen wegen des Ver

brechens der ſchweren Körperverlegung oder Tödtung gegebenen Vorſchriften zu

beſtimmenr.

Außer der nach den gedachten Vorſchriften zu ermeſſenden Freiheitsſtrafe

iſt unter Umſtänden zugleich auf Dienſtentlaſſung zu erkennen.

Vergl. das Geſek vom 15. April 1852. S. 1 .; Beilage Littr. F.

S. 185 .

Diejenigen Handlungen, welche der Vorgeſepte begeht,um einen thätlichen

Angriff des Untergebenen abzuwehren , oder um ſeinen Befehlen im Fall der

äußerſten Noth und dringendſten Gefahr Gehorſam zu verſchaffen , ſind nicht

als Mißbrauch der Dienſtgewalt anzuſehen .

Dies gilt namentlid auch für den Fall, wenn ein Offizier in Ermange.

lung anderer Mittel, den durchaus nothwendigen Gehorſam zu erhalten , in der

Lage ſich befunden haben ſollte, von der Befugniß, den thätlich ſich ihm wider

ſeßenden Untergebenen auf der Stelle niederzuſtoßen , Gebrauch machen zu müſſen.

S. 186 .

Bei Zumeſſung der Strafe für die in den SS. 178. bis 184. genannten

Verbrechen iſt auf die Größe und die Folgen des zugefügten Unrechts, ſowie

auf den militairiſchen Rang des Gemißhandelten Rückſicht zu nehmen , und es

auch als ein erſchwerender Umſtand anzuſehen , wenn die Mißhandlung gegen

eine Perſon verübt worden iſt, die ſich unverkennbar im Zuſtande der Trunken

heit befand .

S. 187.

5) durd Beo Beleidigungen der Vorgeſeten gegen Untergebene, auch wenn ſie außer

leidigung. dem Dienſt verübt worden , ſind als Mißbrauch der Dienſtgewalt anzuſehen , und

nach SS. 181–184. zu beſtrafen.

S. 188 .

B. der Wagen Wachen oder Landgendarmen , welche in Ausübung des Dienſtes ſich des

und Landgen. Mißbrauchs ihrer Dienſtgewalt ſchuldig machen , ſind ebenſo zu beſtrafen , wie

Vorgeſeşté, die ſich ein ſolches Verbrechen gegen Untergebene zu Schulden kom

menlaſſen .

Machen
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Machen ſie ſich des Mißbrauchs der Dienſtgewalt gegen Perſonen ſchul

dig, welche außer dieſem Dienſtverhältniß ihre Vorgeſeşten ſind, ſo iſt dies bei

Zumeſſung der Strafë als ein erſchwerender Umſtand oder als ein Grund zur

Verſchärfung der Strafe zu betrachten.

.

feit.

S. 189.

Wer aus Fahrläſſigkeit ſich eines militairiſchen Verbrechens oder der Ver- VIII. Mili

leßung ſeiner Dienſtpflichten ſchuldig macht, iſt,wenn in dieſem Geſeßbuch dafür den und Pflichte

keine beſondere Strafe verordnet iſt, mit Arreſt, oder , nach Umſtänden , mit derlegungen

Feſtungsſtra
fe bis zu ſechs Monaten zu belegen .

aus Fahrläſſige

Jſt aber durch die Fahrläſſigkeit Nachtheil entſtanden , ſo kann nach

Maaßgabe der Größe deſſelben Feſtungsſtrafe bis zu zehn Jahren, und ſelbſt

Dienſtentlaſſung eintreten .

S. 190 .

Wer durch unvorſichtige Handhabung der Waffen Jemanden förperlich

verlegt oder tödtet, iſt mit der in den allgemeinen Landesgeſeßen für fahrläſſige

Körperverlegung oder Tödtung vorgeſchriebenen Strafe in geſchärftem Maaße

zu belegen .

Vergl . das Geſet vom 15. April 1852. S. 1 .; Beilage Littr. F.

S. 191 .

Vorgeſeßte, welche ſich in der Aufſicht über ihre Untergebenen oder bei

Beſtrafung derſelben nachläſſig beweiſen , ſollen mit Árreſt, und wenn ſie nach

mehrmaliger Beſtrafung fich einer gleichen Fahrläſſigkeit ſchuldig machen , mit

Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten, auch nach Umſtänden mit Dienſtentlaſſung

beſtraft werden.

Zweiter Abſchnitt.

Von den nicht militairiſchen Verbrechen der Perſonen

des Soldaten ſtandes.

S. 192.

Diejenigen Verbrechen der Perſonen des Soldateniſtandes , welche weder

in dieſem Geſezbuch, noch in den Kriegsartikeln oder in anderen Militairgeſeßen

als militairiſche Verbrechen aufgeführt werden , ſind, unter Berückſichtigung der

im Titel I. Abſchnitt 2. bis 4. dieſes Geſekbuchs enthaltenen Beſtimmungen,

nach den Vorſchriften der allgemeinen Landesgeſeße zu beſtrafen, inſofern nicht

in den Militairgeſeßen, insbeſondere in den Kriegsartikeln und den Verordnungen

vom 20. Juli 1843. und 27. Juni 1844. wegen Beſtrafung ſolcher Verbrechen

beſondere Vorſchriften ertheilt worden ſind.

Anmerkung:

Vergl . das Geſep vom 15. April 1852. S. 1 .; Beilage Littr. F.

Die Kriegsartikel vom 27. Juni 1844. und die Verordnung von demſelben Tage
find antiquirt .

Vergl. Beilage Littr. G.

33 • Dritter
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Dritter Abſchnitt.

Von den Verbrechen der Militairbeamten .

S. 193 .

Wenn Militairbeamte zu einer Zeit, wo ſie bei kriegführenden Truppen

ſtehen , ſich eines Amtsverbrechens ſchuldig machen und denſelben dadurch Gefahr

oder Nachtheil bereiten , ſo ſind ſie mit geſchärfter Strafe zu belegen .

1

S. 194 .

Wer ſich der Entweichung ſchuldig macht, während er ſeiner Militairs

verpflichtung in einem Beamtenverhältniſſe genügt, iſt, unter Berückſichtigung der

SS . 84–86. als Deſerteur nach Vorſchrift der SS.95- 107. zu beſtrafen und

zugleich zur Entfernung aus dem Beamtenverhältniß zu verurtheilen.

Wenn man des Entwichenen nicht habhaft werden kann ſo kommen die

Vorſchriften der SS. 108. und 109. zur Anwendung.

S. 195.

Militairbeamte, welche den ihren Militair: oder ihren Amtsvorgeſeßten

ſchuldigen Gehorſam verweigern , find nach den Beſtimmungen des S. 126. mit

Berückſichtigung der SS . 84–86. zu beſtrafen.

Iſt die Verweigerung des Gehorſams mit Beleidigung des Vorgeſetzten

durch Worte, Geberden oder Zeichen verbunden , 10 iſt dies ein Schärfungsgrund

bei Zumeſſung der Strafe; geht die Beleidigung aber in Thätlichkeit über, ſo iſt,

außer der Freiheitsſtrafe, auf Amtsentſegung zu erkennen .

Jſt die Thätlichkeit unmittelbar durch eine geſegwidrige Behandlung des

Untergebenen herbeigeführt , ſo kann von der Strafe der Amtsentſeßung abges

gangen werden .

$ . 196 .

Machen Militairbeamte , während ſie bei kriegführenden Truppen ſtehen ,

fich eines Verbrechens , welches in den SS . 145 – 153.' als Gewaltthätigkeit im

Kriege bezeichnet iſt, oder der Theilnahme an einem ſolchen Verbrechen ſchuldig,

ſo iſt die Strafe gegen ſie nach den Beſtimmungen der genannten Paragraphen

abzumeſſen, und da , wo Verſegung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes

eintreten würde, auf Amtsentſegung zu erkennen .

Zweiter
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Zweiter Theil.

@trafgerichte Ordnung.

Erſter Titel.

Von den Militairgerichten.

Erſter Abſchnitt

Von dem Gerichtsſtande.

S. 1 .

Der Militairgerichtsbarkeit ſind unterworfen : I. De milio

taitperform

1 ) fämmtliche zum Soldatenſtande gehörende Perſonen ohne Unterſchied; überhaupt

2) die Beamten der Militairverwaltung, welche in dem dieſem Gefeßbuch

unter Littr. A. beigefügten Verzeichniß als Militairbeamte aufgeführtſind;

3) alle mit Inaktivitätsgehalt entlaſſene, alle zur Dispoſition geſtellte und

alle mit Penſion verabſchiedete Offiziere;

4) die Militairlehrer und Zöglinge der militairiſchen Bildungsanſtalten,

ſoweit darüber durch beſondere Vorſchriften nichts anderes beſtimmt iſt.

S. 2.

Die Militairgerichtsbarkeit umfaßt die Strafſachen , mit Einſchluß der

Jnjurien , ſoweit leştere der gerichtlichen Beſtrafung unterliegen.

S. 3 .

Den Civilbehörden bleibt die Unterſuchungund Entſcheidung der Kontra

ventionen gegen Finanz- und Polizeigeſeße, und gegen Jagd- und Fiſcherei

Verordnungen in dem Fall überlaſſen , wenn die Kontravention im Geſeß nur

mit Geldbuße oder Konfiskation bedroht iſt.

Iſt dagegen im Geſeß die Kontravention nur oder alternativ mit Freis

heitsſtrafe bedroht, oder trifft mit der Kontravention ein anderes Verbrechen

zuſammen, ſo ſteht die Unterſuchung und Entſcheidung ausſchließlich den Militair

gerichten zu .

Vergl. die Verordnung über die Disziplinarbeſtrafung in der Armee vom 21. Juli 1867.,
S. 2. Littr. d . Armee. Verordnungsblatt für 1867. Nr. 14 .

S. 4 ,
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S. 4.

dere :

nen des Sol.

II. insbeſon.
Durch Beurlaubung auf beſtimmte Zeit , oder durch einſtweilige Beſchäf

i. der zum tigung im Civil - Staatsdienſt oder im Kommunaldienſt wird der Militairgerichts

Dienfiftande ge ſtand der im S. 1. gedachten Perſonen nicht geändert.
hörenden Perfo.

Betrifft jedoch die Anſchuldigung lediglich ein Amtsverbrechen oder Ver

Datenſtandeb, gehen im Civil . Staats- oder Kommunaldienſt, und gehört der Angeſchuldigte

Der Milituit nicht dem Offizierſtande an , ſo ſteht es den Militairgerichten frei , die Unter
Beamten , im.

gleichen der alti.ſuchung und Beſtrafung den Civilbehörden zu überlaſſen , welchen legteren in
Den und penfio-jedem Fall das Disziplinarverfahren wegen kleiner Dienſtvergehen

verbleibt.nirten Dffigiete.

Die Vollſtrecung der Strafen erfolgt aber durch die Militairgerichte,

welche ſie im geeigneten Fall zuvor in militairiſche Strafen umzuwandelnhaben.

S. 5 .

Der Militairgerichtsſtand' beginnt für die Perſonen des Soldatenſtandes :

1 ) wenn ſie zur Ergänzung des Heeres aus der militairpflichtigen Mann

ſchaft ausgehoben werden,

a) mit dem Zeitpunkt, wo ſie zur Einſtellung in einen beſtimmten

Truppentheil von Seiten der Erſaßbehörde dem zu ihrem Empfang

beauftragten Kommando übergeben werden, und

b) bei denen , welche nicht durch ein Militairkommando den Truppen

theilen zugeführt werden, mit dem Sage , wo ihre Verpflegung durch

die Militairverwaltung beginnt;

2) wenn ſie freiwillig , ſei es zur Ablöſung ihrer geſeßlichen Militairver

pflichtung oder zum dauernden Militairdienſt eintreten , mit dem Zeitpunkt

ihrer Einſtellung in den Truppentheil.

Für die Militairbeamten beginnt derſelbe mit ihrer definitiven Anſtellung oder

vertragsmäßigen Annahme.

S. 6.

2. der zum

Beurlaubten .

des Soldaten

Alle zum Beurlaubtenſtande gehörende Perſonen des Soldatenſtandes
ftande geboren.find während der Beurlaubung in Strafſachen den Civilgerichten unterworfen.

Perſonen Von dieſen Strafſachen ſind ausgenommen und gehören vor die Militair

ftandes. gerichte:

1) Ungehorſam und Widerſeßung gegen Befehle , die den Beurlaubten von

ihren Vorgeſegten in Gemäßheit der Dienſtordnung ertheilt werden ;

2) Deſertion ;

3) wenn Beurlaubte in der Militairuniform

a ) bei dem Zuſammentreffen mit höheren gleichfalls in Uniform be.

findlichen oder mit den in Ausübung des Dienſtes begriffenen

Per.
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Perſonen des Soldatenſtandes fich eines Verbrechens ſchuldig machen,

wodurch die Achtung gegen dieſe verlegt wird,

b) an einem von Perſonen des Soldatenſtandes verübten militairiſchen

Verbrechen Theil nehmen , oder

c) ſich eines Mißbrauchs militairdienſtlicher Autorität ſchuldig machen ;

4) Inſubordination bei Anbringung von Geſuchen und Beſchwerden in mili

tairiſchen Dienſtangelegenheiten;

5) Herausforderungen und Zweikämpfe beurlaubter Landwehroffiziere und

der mit Vorbehalt der Dienſtverpflichtung aus dem ſtehenden Heer aus :

geſchiedenen Offiziere.

Trifft ein Verbrechen der zu 1. bis 5. bezeichneten Art mit einem gemeinen

Verbrechen zuſammen , ſo iſt der Militairgerichtsſtand auch wegen des legteren

begründet.

S. 7 .

Wenn die zum Beurlaubtenftande gehörenden Perſonen des Soldaten :

ſtandes zu dienſtlichen Zwecken einberufen werden , ſo haben ſie während dieſer

Einberufung den Militairgerichtsſtand. Derſelbe beginnt :

1 ) wenn die Einberufung zum Kriege oder wegen außerordentlicher Zuſam .

menziehung der Reſerve oder der Landwehr erfolgt, mit dem Empfang,

der Einberufungsorder;

2) wenn die Einberufung zu den größeren Uebungen ſtattfindet, mit dem

Anfang des in der Einberufungsorder bezeichneten Geſtellungstages.

In beiden Fällen hört dieſer Gerichtsſtand mit dem Ablauf des Tages der

Wiederentlaſſung auf.

Erfolgt dagegen

3) die Einberufung zu den kleineren Uebungen oder zu anderen dienſtlichen

Zwecken , ſo findet der Militairgerichtsſtand nurfür die Dauer der Án.

weſenheit des Beurlaubten im dienſtlichen Verhältniß ſtatt.

Anmerkung: Kleinere Uebungen der Perſonen des Beurlaubtenſtandes finden nicht

mehr ſtatt. Die durch das Geſeß , betreffend die Verpflichtung zum Kriegsdienſte,

vom 9. November 1867. vorgeſchriebenen Uebungen gehören ohne Ausnahme zu

den größeren Uebungen im Sinne der Beſtimmungen dieſes Strafgeſezbuchs.

S. 8 .

Die Militairgerichte dürfen jedoch in den Fällen des S. 7. zu 2. und 3 .

das Verfahren den Civilgerichten überlaſſen und den Angeſchuldigten dazu aus

liefern, wenn ein gemeines Verbrechen vorliegt und damit fein militairiſches Ver

brechen zuſammentrifft.

S. 9.
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Sol.

S. 9 .

III. Oeridots Kommen Verbrechen , welche Perſonen des Soldatenſtandes vor dem Eins

Hand bere Pero tritt in den Dienſtſtand verübt haben, erſt nach deren Eintritt zur Sprache, ſo

Datenſtandeß ſteht die Unterſuchung dem Militairgericht nurin dem Falle zu , wenn die wahr

negeri perbre. ſcheinlich zu erwartende Strafe eine dreimonatliche Gefängniſſtrafe nicht überſteigt.

.

, welche

A. vor dem Iſt eine längere Freiheitsſtrafe zu erwarten , ſo muß der Angeſchuldigte entlaſſen

Eintritt in den und die Unterſuchung dem kompetenten Civilgericht überwieſen werden.
be

gangen find. Anmerkung: Unter dreimonatlicher Gefängniſſtrafe iſt in den SS.9–12. eine bürger

liche Freiheitsſtrafe verſtanden , welche nach den beſtehenden geleßlichen Beſtimmungen

in ſechswöchigen Mittelarreſt ſich umwandeln läßt.

Vergl. das Geſeß vom 15. April 1852. S. 8.; Beilage Littr. F.

S. 10 .

Dieſes Verfahren (S. 9.) findet auch ſtatt, wenn die Unterſuchung bei dem

Civilgericht eingeleitet und das Erkenntniß erſter Inſtanz dem Angeſchuldigten

vor dem Eintritt in den Dienſtſtand noch nicht publizirt iſt.

K. 11 .

War das Erkenntniß erſter Inſtanz dem Angeſchuldigten vor dem Eintritt

in den Dienſtſtand bereits publizirt , ſo verbleibt die fernere Verhandlung und die

Entſcheidung in zweiter Inſtanz dem Civilgericht, von welchem das Urtheil, ſobald

es die Rechtskraft erlangt hat, dem Militairgericht zuzufertigen iſt.

S. 12 .

Jſt von dem Civilgericht rechtskräftig erkannt und überſteigt die erkannte

Freiheitsſtrafe nicht eine Gefängniſſtrafe von drei Monaten , ſo iſt dieſelbe durch

das Militairgericht in eine verhältniſmäßige Militairſtrafe umzuwandeln und zur

Volſtredung zu bringen ; überſteigt aber die Freiheitsſtrafe eine dreimonatliche

Gefängnißſtrafe, ſo muß der Angeſchuldigte zur Dispoſition der Aushebungsbehörde

entlaſſen und an das Civilgericht zur Vollſtreckung der Strafe abgeliefert werden.

Vergl. die Anmerkung zu S. 9.

S. 13 .

Gegen Perſonen des Beurlaubtenſtandes , welche zum Kriege, zu einer

außerordentlichen Zuſammenziehung der Truppen , oder zur größeren Uebung

(5.7. Nr. 1. und 2.) einberufen werden , müſſen die bei den Civilgerichten ein

zuleitenden oder bereits eingeleiteten Unterſuchungen ,ſowie die Strafvollſtredung,

für die Dauer dieſer militairiſchen Dienſtleiſtung des Einberufenen in den Fällen

ſuspendirt bleiben , wo nicht die Verhaftung entweder bereits erfolgt iſt, oder bei

der Unterſuchung geſeßlich eintreten muß.

S. 14.
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S. 14 .

Uebertritt in
Die Fortſeßung einer Unterſuchung, welche beim Eintritt des Termins der B. vordem

Entlaſſung aus dem Dienſtſtande noch ſchwebt, kann, wenn dieſelbe ein gemeines ben Beurlaub.
Verbrechen zum Gegenſtande hat, und kein gerichtlich zu beſtrafendes militairiſches tenſtand began.

Verbrechen damit zuſammentrifft, inſofern der Angeſchuldigte nicht verhaftet iſt,
dem Civilgericht überlaſſen werden.

gen ſind.

S. 15.

Kommt ein während des Dienſtſtandes begangenes Verbrechen erſt nach

dem Uebertritt in den Beurlaubtenſtand zur Sprache, ſo ſteht deſſen Unterſuchung

und Beſtrafung nur dann den Civilgerichten zu , wenn das Verbrechen zu den

gemeinen gehört und mit keinem gerichtlich zu beſtrafenden militairiſchen Verbrechen

zuſammentrifft.

Vergl. die Anmerkung zu S. 7.

IV . Gāng.

liches Aufhören

des Militair

gerichteſtandes.

S. 16 .

Der Militairgerichtsſtand hört auf

1) bei Offizieren :

a ) durch Verabſchiedung ohne Penſion , mit der Beſchränkung, daß

diejenigen ohne Penſion verabſchiedeten Offiziere, denen die Erlaubniß

ertheilt worden iſt, Militairuniform zu tragen, bei den nach der

Verordnung vom 20. Juli 1843. zu beſtrafenden Herausforderungen

und Duellen den Militairgerichtsſtand behalten ;

b) durch Kaſſation , Entfernung aus dem Offizierſtande und Dienſt

entlaſſung;

2) bei Unteroffizieren und Gemeinen : mit dem Ausſcheiden aus den Militair

verhältniſſen durch Verabſchiedung, Entlaſſung oder Ausſtoßungaus dem

Soldatenſtande (bei Gendarmen : mit Entlaſſung oder Ausſtoßung aus

der Gendarmerie) ;

3) bei Militairbeamten : durch Verabſchiedung, Entlaſſung, Kaffation und

Amtsentſegung;

4 ) wenn Militairperſonen im Civil - Staatsdienſt oder im Kommunaldienſt

definitiv angeſtellt werden.

S. 17 .

Kommt ein von einer Militairperſon begangenes militairiſches oder ge

meines Verbrechen erſt nach dem gänzlichen Ausſcheiden aus denMilitairverhält

niſſen zur Sprache, fo gehört die Sache ausſchließlich vor die Civilgerichte.

Wegen Fortſeßung einer vor dieſem Ausſcheiden bei den Militairgerichten

begonnenen Unterſuchung kommen die Beſtimmungen des S. 14. zur Anwendung.

Bundes • Gefeßbl. 1867. S. 18.34
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S. 18.

V. Außeror.

dentlider Milio

zeiten.

In Kriegszeiten haben außer den im S. 1. bezeichneten Perſonen den

tairgeridts. Militairgerichtsſtand:
ſtand in Kriegs.

1 ) alle Perſonen , welche den friegführenden Truppen zugetheilt ſind, oder

zu deren Gefolge gehören ;

2) die zu denfriegführenden Truppen des Preußiſchen Heeres zugelaſſenen

fremden Offiziere und deren Gefolge;

3) die Kriegsgefangenen ;

4) alle Unterthanen des Preußiſchen Staats, oder Fremde, welche auf dem

Kriegsſchauplaße den Preußiſchen Truppen durch eine verrätheriſche

Handlung Gefahr oder Nachtheil bereiten.

In dem unter Nr. 4. angegebenen Fall tritt dieſer außerordentliche Gerichtsſtand

nur von dem Zeitpunkt ein , wo der König oder in deſſen Namen der Feldherr

folches verordnet und öffentlich bekannt macht.

Vergl. den Artikel 63. Der Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes.

Zweiter Abſchnitt.

Von der Gerichtsbarkeit.

S. 19 .

Die Militairgerichtsbarkeit iſt entweder die höhere oder die niedere .I. Höhere und

niedere Geo

richtsbarkeit.

3

S. 20.

Vor die höhere Gerichtsbarkeit gehören alle Straffälle:

1) der Offiziere und der oberen Militairbeamten ;

2) der Portepee: Unteroffiziere, wenn eine härtere Strafe als Arreſt im Geſetz

angedroht iſt;

3) der Unteroffiziere ohne Portepee und der Gemeinen, wenn im Gefeß eine

härtere Strafe angedroht iſt als Arreſt, Degradation , Verſeßung in die

zweite Klaſſe des Soldatenſtandes oder Züchtigung;

4) der unteren Militairbeamten , wenn im Geſeß eine härtere Strafe an

gedroht iſt als Gefängniß oder Arreſt;

5) 'wenn gegen Landgendarmen oder gegen Invaliden auf Entlaſſung zu
erkennen iſt.

Vergl. den Alerhödſten Erlaß vom 6. Mai 1848; Beilage Littr. D.

S. 21 .
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S. 21 .

Der niederen Gerichtsbarkeit verbleiben alle Straffälle, welche nicht vor

die höhere Gerichtsbarkeit gehören.

S. 22.

teit.

Die Militairgerichtsbarkeit wird verwaltet:
II. Verwaltung

der Gerichtsbar.

1 ) durch das General - Auditoriat;

2) durch die Korps ., Diviſions- und Regimentsgerichte;

3) durch die Garniſongerichte;

4) bei dem mediziniſch - chirurgiſchen Friedrich - Wilhelms - Inſtitut nebſt der

damit in Verbindung ſtehenden mediziniſch -chirurgiſchen Akademie: durch

das für dieſe Anſtalten beſtehende beſondere Gericht, bei deſſen jeßiger

Organiſation es ſein Bewenden behält.

S. 23.

Die Korpsgerichte beſtehen :

aus dem fommandirenden General des Armeekorps als Gerichtsheren

und dem Korpsauditeur;

die Diviſionsgerichte:

aus dem Kommandeur der Diviſion als Gerichtsherrn und den Diviſions

Auditeuren ;

die Regimentsgerichte:

aus dem Kommandeur des Regiments als Gerichtsherrn und dem unter

ſuchungsführenden Offizier ;

die Garniſongerichte:

aus dem Gouverneur oder Kommandanten als Gerichtsherrn und dem

Gouvernements- oder Garniſonauditeur.

Den Befehlshabern , welche gegenwärtig, außer den hier benannten gerichts
herrliche Befugniſſe ausüben , verbleiben dieſe Befugniſſe in dem biðherigen

Umfang.

S. 24.

Für jeden Unterſuchungsfall iſt das Unterſuchungs- und das Spruchgericht

beſonders zu beſtellen.

S. 25 .

In Kriegszeiten bleiben

a ) die nöthigen Modifikationen bei Organiſation und Verwaltung der Mili.
tairgerichte, und

34 b ) die
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.

b) die dem Heerführer und den Kommandanten belagerter Feſtungen danach

zu ertheilenden Jnſtruktionen

der Beſtimmung des Königs vorbehalten.

S. 26 .

III. Kompetenz. Die Gerichtsbarkeit der Korps- , Diviſions- und Regimentsgerichte er.

ſtredt ſich auf alle Perſonen und Straffälle, über welche die Gerichtsbarkeit

den im S. 22. unter Nr. 3. und 4. genannten Gerichten nicht ausſchließlich bei .

gelegt iſt.

S. 27.

1. der Regi. Die Gerichtsbarkeit der Regimentsgerichte iſt auf die niedere beſchränkt,
mentsgerichte.

und erſtreckt ſich über die zum Etat des Regiments gehörenden Unteroffiziere, Ge

meine imd Militair -Unterbeamten. Der Regimentskommandeur iſt jedoch befugt,

in Fällen, die zur höheren Gerichtsbarkeit gehören , wenn weder das kompetente

oder ein anderes mit höherer Gerichtsbarkeit verſehenes Militairgericht, noch ein

Civilgericht am Orte iſt, Verhandlungen , die zur Feſtſtellung des Thatbeſtandes

dienen und keinen Aufſchub leiden, durch den unterſuchungsführenden Offizier

unter Zuziehung eines zweiten Offiziers aufnehmen zu laſſen. Die aufgenommenen

Verhandlungen müſſen aber unverzüglich an das kompetente Militairgericht ab

gegeben werden .

S. 28 .

2. der Divi.

fionsgerichte.
Die Diviſionsgerichte haben :

1 ) die höhere Gerichtsbarkeit über · alle zum Diviſionsverband gehörende

Militairperſonen ;

2) die niedere Gerichtsbarkeit über alle zum Dienſtbereich des Diviſions

Kommandeurs gehörende Unteroffiziere, Gemeine und Militair -Unter

beamten, die keinem Regimentsgericht der Diviſion unterworfen ſind.

S. 29 .

3. der Korpg.

gerichte.

Die Korpsgerichte haben :

1) die höhere Gerichtsbarkeit über alle Militairperſonen in dem Bezirk des

Generalkommandos, welche nicht der Gerichtsbarkeit der im Korpsbezirk

befindlichen Diviſionsgerichte unterworfen ſind;

2) die niedere Gerichtsbarkeit über alle zu keinem Diviſionsverband ge

hörende Unteroffiziere, Gemeine und Militair - Unterbeamte im Bezirk des

Generalkommandos , welche nicht der Gerichtsbarkeit eines im Korps

bezirk befindlichen Regimentsgeridts unterworfen ſind.

S. 30 .

Wenn Militairperſonen von verſchiedenen Armeekorps der gemeinſchaft

lichen



237

lichen Verübung eines Verbrechens beſchuldigt werden ,ſo iſt wegen ſämmtlicher

Angeſchuldigten die Gerichtsbarkeit desjenigen kommandirenden Generals begrün

det, in deſſen Korpsbezirk das Verbrechen begangen iſt.

ſongerichte,

S. 31 .

Vor die Garniſongerichte gehören ausſchließlich alle Vergehungen, die als 4. der Garnio

Erzeſſe gegen die öffentliche Ruhe und Sicherheit am Orte zu betrachten , oder

die gegen beſondere, in Beziehung auf die Feſtungswerke und Vertheidigungs

mittel ergangene Anordnungen oder die im Wacht- oder Garniſondienft ver

übt ſind.

S. 32..

Die Garniſongerichte haben außerdem ſowohl die höhere als die niedere

Gerichtsbarkeit:

1 ) über alle Militairperſonen , die zum Etat des Gouvernements oder der

Kommandantur gehören ;

2) überdie Feſtungsarreſtaten des Militairſtandes , die Militairſträflinge und
die Arbeiter - Abtheilungen ;

3) über diejenigen Militairperſonen , deren eigene mit Gerichtsbarkeit ver

ſebene Befehlshaber nicht zur Beſaßung gehören , ſowie über die am

Orte befindlichen Militairperſonen, deren Befehlshaber nicht mit Gerichts

barkeit verſehen ſind.

S. 33 .

Treffen mehrere Verbrechen zuſammen, von denen das eine zur höheren, 25. Algemeine
Beſtimmungen.

das andere zur niederen Gerichtsbarkeit gehört , ſo gebührt die Kognition über

alle Verbrechen dem Militairgericht, welchem die höhere Gerichtsbarkeit zuſteht.

.

S. 34.

Bei dem Zuſammentreffen mehrerer zur niederen Gerichtsbarkeit gehörigen

Verbrechen iſt, wenn die Strafen zuſammengenommen die Grenzen dieſer Ge

richtsbarkeit überſteigen , die Sache an das mit der höheren Gerichtsbarkeit ver

ſehene Gericht abzugeben.

S. 35.

Wenn Militairperſonen , welche nicht ſämmtlich der Gerichtsbarkeit eines

und deſſelben Militairgerichts unterworfen ſind, gemeinſchaftlich ein Verbrechen

verüben, ſo ſteht die Gerichtsbarkeit dem Militairgericht zu , deſſen Gerichtsherr,

dem Rang nach, der nächſte Befehlshaber aller Angeſchuldigten iſt.

Werden verſchiedene Verbrechen verübt, welche mit einander im Zuſammen

hang ſtehen , ſo findet daſſelbe Verfahren ſtatt, wie bei gemeinſchaftlich verübten

Verbrechen.

S. 36 .
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S. 36.

In Gouvernementsſtädten und Feſtungen tritt in dem Fall des S. 35. die

Kompetenz des Garniſongerichts ein, wenn der gemeinſchaftliche höhere Befehls.

haber nicht zur Befagung des Orts gehört.

S. 37.

In Straffällen, welche vor die höhere Gerichtsbarkeit gehören, iſt die Sache

auch bei eintretendem Garniſonwechſel, oder bei Veränderung der dienſtlichen

Stellung des Angeſchuldigten, von dem Militairgericht zu beendigen, bei welchem

die Einleitung der förmlichen Unterſuchung ſtattgefunden hat.

S. 38.
I

Der 'fommandirende General iſt_befugt, aus dienſtlicher Rückſicht den

Militairgerichten des Korpsverbandes in Straffällen, welche vor das Korpsgericht

gehören , die Unterſuchung und die Aburtheilung zu übertragen , wenn beſondere

Umſtände folches erfordern.

S. 39 .

Werden bei Truppentheilen , welche ihre Garniſon an einem Orte haben,

wo ſich fein Militairgericht befindet, Verbrechen verübt, die ſchleunige Maaßregeln

erfordern, ſo iſt der daſelbſt fommandirende Offizier befugt, das Civilgericht des

Drts zu requiriren, alle Ausmittelungen vorzunehmen, die am Orte ſelbſt oder

ſonſt im Bezirk des Gerichts erfolgen müſſen und keinen Aufſchub leiden , bis

entweder ein Inquirentvon dem . kompetenten Militairgericht geſandt, oder der

Verbrecher nach dem Siß des Militairgerichts gebracht werden kann . In den

Fällen, wo weder das eine noch das andere zuläſſig iſt, kann von Seiten des

kompetenten Militairgerichts auch das Civilgericht zur Führung der Unterſuchung

requirirt werden .

S. 40.

Militairbefehlshaber, denen zur Ausübungihrer gerichtsherrlichen Befug.

niſſeein Auditeur oder unterſuchungsführend
er

Offizier nicht zugetheilt iſt, haben

die ihnen zuſtehenden Unterſuchungen durch Requiſition des nächſten Militairs,

oder, bei beträchtlicher Entfernung deſſelben, des Civilgerichts führen zu laſſen.

S. 41 .

Die Obduktion der Leichname von Militairs oder Civilperſonen gehört vor

die Militairgerichte, wenn Verdacht vorhanden iſt , daß eine Militairperſon an

dem Tode des Entleibten Schuld iſt. Die äußere Beſichtigung des Leichnams

einer Militairperſon, welche durch Selbſtmord oder einen Unglücksfall ums Leben

gekommen iſt, ſowie die Ermittelung der Todesurſache und der Veranlaſſung

zum Selbſtmord , gebührt den Militairgerichten. Befindet ſich kein Militair.

gericht am Ort, ſo iſt das Civilgericht um Aufnahme der Verhandlungen zu

requiriren.

Die
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Die aufgenommenen Verhandlungen ſind wie bisher an das General
Auditoriat einzuſenden.

S. 42 .

Die Auslieferung eines flüchtigen , im Auslande befindlichen Verbrechers

iſt von den Militairgerichten bei dem Kriegsminiſterium in Antrag zu bringen ,

inſofern hierüber die beſtehenden Kartelfonventionen oder andere Beſtimmungen

nicht beſondere Vorſchriften enthalten.

S. 43 .

Kein Gerichtsherr darf in die Gerichtsbarkeit eines andern eingreifen ; es

bewirkt jedoch keine Nichtigkeit des Verfahrens, wenn die Unterſuchung oder das

Erkenntniß durch ein Militairgericht erfolgt iſt , welches überhaupt befugtwar,

in einer zur höheren Gerichtsbarkeit gehörigen Sache die Unterſuchung zu führer

oder zu erkennen .

Dies findet auch ſtatt, wenn das inkompetente Gericht nur die niedere

Gerichtsbarkeit hat , und der vor dieſes Gericht gezogene Fall zur niederen Gerichts.
barkeit gehört.

Dritter Abſdhnitt.

Von den Unterſuchungsgerichten.

S. 44.

Das Unterſuchungsgericht iſt von dem Gerichtsherrn zu beſtellen , dem die 1. Beftelung

Gerichtsbarkeit über denAngeſchuldigten zuſteht.
des Unter

սփսոցաց :

ridts .

S. 45.

A. Jn Straf
In den vor die höhere Gerichtsbarkeit gehörenden Straffällen beſteht das 11. Belegung:

Unterſuchungsgericht aus dem Auditeur als Inquirenten und zweizurUnterſuchung fällen , welche

kommandirten Offizieren. Bei Verbrechender Gemeinen , mit Ausnahme der vor bieböhete

Hauptverbrechen , 8. h. der mit Todesſtrafe oder lebenswieriger Freiheitsſtrafe im Militaires

Šefeiß bedrohten Verbrechen , bedarf es nur der Zuziehung eines Offiziers.

ridtebarteit geo

bören .

S. 46.

Die zu den Unterſuchungsgerichten zu kommandirenden Offiziere ſollen ſein,

in Unterſuchungen :

1 ) gegen Gemeine , wenn nicht Hauptverbrechen den Gegenſtand derſelben
bilden ,

ein Lieutenant;

2) gegen Gemeine bei Hauptverbrechen , und gegen Unteroffiziere,

zwei Lieutenants;

3 ) gegen
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3) gegen einen Lieutenant ,

ein Hauptmann oder Rittmeiſter und ein Lieutenant;

4) gegen einen Hauptmann oder Rittmeiſter,

ein Major und ein Hauptmann oder Rittmeiſter;

5) gegen Offiziere höheren Grades ,

ein Offizier des nächſt höheren und ein Offizier des gleichen Dienſt:

grades des Angeſchuldigten , oder, in Ermangelung des erſteren , zwei

Offiziere von dem Dienſtgrade des Angeſchuldigten.

S. 47.

Betrifft die Unterſuchung einen Militairbeamten , ſo ſind die zum Unter-:

ſuchungsgericht zu kommandirenden Offiziere nach dem Militairrang des Ange

ſchuldigten, wenn aber derſelbe keinen beſtimmten Militairrang,hat, nach deſſen

bürgerlichen Rangverhältniſſen zu ernennen . Außerdem ſoll bei Dienſtverbrechen,

wenn die Dienſtbehörde darauf anträgt, ein höherer Militairbeamter von dem

Dienſtzweig des Angeſchuldigten zu den Verhandlungen zugezogen werden.

S. 48 .

Der Auditeur kann durch einen im Richteramt ſtehenden , oder zum höheren

Richteramt qualifizirten Civil - Juſtizbeamten erſeßt werden.

S. 49.

B. Jn Strafo In den vor die niedere Gerichtsbarkeit gehörenden Straffällen beſtehtdas

faltenecie Unterſuchungsgericht aus demAuditeur oder dem unterſuchungsführenden Offizier
Gerichtsbarkeit als Inquirenten und einem Lieutenant.

vor niedere

geboren .

S. 50 .

Jn Unterſuchungsſachen gegen Militair -Unterbeamte bei denjenigen Militair

gerichten, wo Aktuarien angeſtellt ſind, genügt es , wenn der Auditeur mit Zuzie:

hung des Aktuarius die Unterſuchung führt.

S. 51 .

C. Jn Unter. Werden Unterſuchung
en gegen Perſonen des Soldatenſtan

des auf Requi:

ubungen, weil ſition durch die Civilgerichte geführt, ſo iſt unter Berückſichtigun
g der Rang

gerichte" geführt verhältniſſe des Angeſchuldigte
n
(S. 46.) ein Offizier zuzuziehen, inſofern dies

ohne Schwierigkeit und Koſtenaufwand geſchehen kann.

Civil.

werden .

S. 52.

D. Bei geo Wenn zwiſchen Militair- und Civilperſonen Beleidigungen oder Thätlich.

muitbaten Unterskeiten wechſelſeitig vorfallen, oder wenn ein Verbrechen von Militair- und Civil
gegen

Militair• " und perſonen gemeinſchaftlich verübt wird , ſo muß die Unterſuchung von einem aus

Civilperſonen . Militair- und Civilgerichtsperſonen zuſammengeſeßten Gericht geführt werden .

Der
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Der kompetente Gerichtsherr ernennt dieMilitairmitglieder . Der höchſte

kommandirte Offizier hat in dieſem gemeinſchaftlichen Unterſuchungsgericht den

Vorrang.

Die Verhandlungen , welche die Mitangeſchuldigten des Militairſtandes

betreffen , ſind zu beſonderen Aften zu nehmen .

S. 53.

Nach beendigter Unterſuchung iſt zuerſt gegen die angeklagten Militair

perſonen von dem Militairgericht zu erkennen . Wenn beſondere Umſtände ein

Anderes erfordern , ſo iſt darüber die Entſcheidung des Königs durch das General
Auditoriat einzuholen ,

$. 54 .

Die zu den Unterſuchungsgerichten zu kommandirenden Offiziere müſſen E. Algemeine

die Eigenſchaft vollgültiger Zeugen haben .
Beſtimmungen.

S. 55 .

Wenn Perſonen des Soldatenſtandes zu vernehmen ſind, die einen höheren

Rang haben , als der höchſte zum Unterſuchungsgericht kommandirte Offizier, ſo

iſt nach den obwaltenden Umſtänden und bei Verhandlungen von beſonderer

Wichtigkeit ein höherer Offizier dabei zuzuziehen, der dem Range des höchſten

unter den zu Vernehmenden entſpricht (S. 46.).

S. 56 .

Ohne dringende Veranlaſſung darf im Laufe der Unterſuchung ein Wechſel

in der Perſon der dazu kommandirten Offiziere nicht ſtattfinden .

$ 57.

Wenn die Vorſchriften wegen Beſeßung des Unterſuchungsgerichts bei

einer Verhandlung, aus welcher ein Grund zur Entſcheidung hergenommen iſt,

verabſäumt worden ſind, ſo iſt das geſprochene Erkenntniß nichtig (S.268.).

Jedoch ſoll, wenn das Erkenntniß rechtskräftig geworden, vonAmtswegen

die Aufhebung nicht beantragt werden .

S. 58 .

Wenn der Angeſchuldigte ein einzelnes Mitglied des Unterſuchungsgerichts III. Von der

ablehnt , und der Gerichtsherr die Ernennung eines anderen Mitgliedes verwei. Ablehnung ein.

gert, ſo hat der kommandirende General über den Antrag zu entſcheiden. Weiſt ber des Unter.

derſelbe den Ablehnungsantrag zurück, ſo iſt, wenn der Angeſchuldigte dabei ſich uchungsge.

nicht beruhigt , die Entſcheidung des Königs durch das General-Auditoriat ein

zuholen .

Wird einem Ablehnungsantrage gegen den Auditeur Folge gegeben , ſo

hängt es von den Dienſtverhältniſſen des Gerichtsherrn ab , ob er unmittelbar

Bundes . Geſepbl. 1867.
einen. 35
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einen anderen Auditeur ſtatt des abgelehnten ſubſtituiren kann, oder einen anderen

Gerichtsherrn deshalb zu requiriren hat. Von der erfolgten Subſtitution iſt

dem General-Auditoriat durch den Gerichtsherrn ungeſäumtNachrichtzu geben.

S. 59 .

Die Ablehnung iſt für begründet zu erachten gegen Mitglieder des Unter

ſuchungsgerichts , welche

1 ) bei dem Ausfall der Unterſuchung ein Intereſſe haben ,

2) mit dem Angeſchuldigten in offenbarer Feindſchaft leben , wofür die recht:

liche Vermuthung begründet wird durch gerichtliche Anſchuldigung grober

Verbrechen, verübte Thätlichkeiten gegen das Leben oder die Geſundheit,

ehrenrührige Schmähungen und Prozeſſe über einen beträchtlichen Theil

des Vermögens, inſofern nicht anzunehmen iſt , daß die feindſeligen Ge

ſinnungen Surch Wiederausſöhnung oder durch den Verlauf mehrerer

Jahre gehoben worden ,

3 ) in der Sache als Zeugen aufgeſtellt werden ſollen.

Außer dieſen Gründen ſind aber auch andere, in dienſtlichen oder perſön

lichen Verhältniſſen beruhende Einwendungen zu berückſichtigen.

S. 60.

In den Fällen des S. 58. ſind bis zur erfolgten Entſcheidung nur ſolche

Verhandlungen , welche zur Feſtſtellungdes Thatbeſtandes dienen, oder bei denen

Gefahr im Verzuge iſt, von dem beſtellten Unterſuchungsgericht vorzunehmen.

Vierter · Abſdynitt.

Von den Spruchgerichten.

S. 61 .

Gegen Perſonen des Soldatenſtandes wird

1 ) in den zur höheren Gerichtsbarkeit gehörenden Straffällen durch ein

Kriegsgericht, und

2) in den zur niederen Gerichtsbarkeit gehörenden durch ein Standgericht

erkannt. Das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung findet bei Erkenntniſſen

der Kriegs- oder Standgerichte nicht ſtatt.

Gegen Militairbeamte wird durch Inſtanzengerichte erkannt.

S. 62.

1. Ueber Per Das Kriegs- und das Standgericht iſt, der Dienſtordnung gemäß, von

fonen des Sol.dem Befehlshaber anzuordnen , dem die Beſtellung des Unterſuchungsgerichts

Kriegs. undzuſtand.
Standgerichte S. 63

Datenſtandes.

.
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S. 63 .

Wenn ein in Unterſuchung befindlicher Offizier , vor der Beſtellung des 1. Beftelung
derſelben.

erkennenden Gerichts, wegen beſonderer Umſtände die Berufung der Mitglieder

des Gerichts aus dem Dienſtbereich des fompetenten Gerichtsherrn ablehnen

follte , ſo hat er ſich auf dem Dienſtwege an den König zu wenden.

S. 64.

Ein Kriegsgericht beſteht, mit alleiniger Ausnahme des im S.65. gedachten 2. Belegung,

Falles, aus fünf Richterklaſſen , von denen der Präſes eine Klaſſe bildet, und gerichts.

aus dem Auditeur, als Referenten.

Zu einem Kriegsgericht find nach dem Grade des Angeſchuldigten als

Richter zu berufen :

1 ) über einen Gemeinen :

a ) ein Major als Präſes,

b) zwei Hauptleute ( Rittmeiſter ),

c) zwei Lieutenants,

d) rei Unteroffiziere,

drei Gefreite oder beziehungsweiſe drei gemeine Soldaten ;

2) über einen Unteroffizier und die übrigen zu dieſer Kategorie gehörenden

Perſonen des Soldatenſtandes :

a) ein Major als Präſes,

b) zwei Hauptleute (Rittmeiſter),

c) zwei Lieutenants,

d ) drei Sergeanten oder beziehungsweiſe drei Portepee:Unteroffiziere,

e) drei Unteroffiziere;

3) über einen Premier- oder Sekondelieutenant:

ein Oberſtlieutenant als Präſes,

b) zwei Majore,

zwei Hauptleute (Rittmeiſter),

zwei Premier- und

zwei Sekondelieutenants ;

4) über einen Hauptmann ( Rittmeiſter ):

a) ein Oberſt als Präſes,

b) zwei Oberſtlieutenants,

c ) zwei Majore,

d) zwei Hauptleute ( Rittmeiſter ),

e) zwei Premierlieutenants ;

5) über einen Major oder Oberſtlieutenant:

a) ein Generalmajor als Präſes,

b) zwei Oberſten ,

c) zwei35
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zwei Oberſtlieutenants,

d) zwei Majore,

zwei Hauptleute (Rittmeiſter);

6 ) über einen Oberſten :

a ) ein Generallieutenant als Präſes,

b) zwei Generalmajore,

c) zwei Oberſten ,

d ) zwei Oberſtlieutenants,

e) zwei Majore.

Bei Verbrechen , die mit Todes- oder lebenswieriger Freiheitsſtrafe bedroht ſind,

müſſen , mitAusnahme der Klaſſe des Präſes, auch die Richterklaſſen der Offiziere

mit drei Perſonen beſeßt werden .

S. 65 .

Zu einem Kriegsgericht über einen General gehören , inſofern der König

die Beſeßung nicht Selbſt beſtimmt:

1 ) außer einem höheren General als Präſes,

2) drei Richterklaſſen , von welchen eine jede aus drei Perſonen beſtehen

muß , und zwar dergeſtalt, daß die unterſte Klaſſe einen Grad geringer

und die oberſte einen Grad höher ſteht als der Angeſchuldigte.

S. 66.

b) deß Stand. Ein Standgericht beſteht aus fünf Richterklaſſen , von denen der Präſes
geridts . eine Klaſſe bildet, und aus einem Auditeur oder unterſuchungsfü

hrenden
Offizier

als Referenten.

S. 67 .

Zu einem Standgericht ſind nach dem Grade des Angeſchuldigten zu

berufen :

1 ) über einen Gemeinen :

a) ein Hauptmann ( Rittmeiſter) als Präſes,

b) zwei Premierlieutenants,

c) zwei Sekondelieutenants,

d) zwei Unteroffiziere,

zwei Gefreite oder beziehungsweiſe zwei gemeine Soldaten ;

2) über einen Unteroffizier und die übrigen zu dieſer Kategorie gehörenden

Perſonen des Soldatenſtandes :

a) ein Hauptmann (Rittmeiſter) als Präſes,

b) zwei Premierlieutenants,

c) zwei Sekondelieutenants,

d) zwei Sergeanten oder beziehungsweiſe zwei Portepee-Unteroffiziere,

zwei Unteroffiziere .

S. 68 .
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litairbeamte.

S. 68 .

In den vor die höhere Gerichtsbarkeit gehörenden Straffällen der Militair: I; UeberMio

beamten hat der kommandirende General des Armeeforps, zu welchem der Anges Jnftanzen.

ſchuldigte gehört, das erkennende Gericht zu beſtellen .
gerichte :

A. Gericht der

erſten Jnftang.

1) gn Straf

S. 69 . fällen , welche

por die höhere

Daſſelbe beſteht aus fünf Einzelnrichtern , und zwar:
Gerichtsbarkeit

gehören

1) einem Stabsoffizier (als Präſes ),

2) einem Hauptmann ( Rittmeiſter ),

3)

4
zwei Auditeuren und

5) einem anderen oberen Militairbeamten, wo möglich von dem Dienſtzweige

des Angeſchuldigten .

Von den Auditeuren iſt der eine zugleich als Referent zu beſtellen . Der Audi.

teur, welcher die Unterſuchung geführt hat , darf in der nämlichen Sache nicht

zum erkennenden Richter beſtelltwerden .

Steht der Angeſchuldigte im Range den Stabsoffizieren gleich , ſo iſt ein

General zum Präſes zu beſtellen und anſtatt eines Hauptmanns oder Rittmeiſters

(ad 2. ) ein Stabsoffizier zuzuziehen .

S. 70 .

fällen
In Straffällen , welche vor die niedere Gerichtsbarkeit gehören , hat der 23. Jn Straf.

zur Unterſuchung kompetente Gerichtsherr auch das erkennende Gericht zu beſtellen. bor bie niedere
Gerichtsbarkeit

geboren.

S. 71 .

Daſſelbe beſteht aus fünf Einzelnrichtern , und zwar:

1) einem Hauptmann ( Rittmeiſter) als Präfes,

2) einem Lieutenant,

3) zwei Militair-Unterbeamten, wo möglich von dem Dienſtzweige des An

4 ) geſchuldigten, oder in deren Ermangelung, zwei Unteroffizieren ,

5 ) dem Auditeur oder unterſuchungsführenden Offizier , der zugleich Refe.

rent iſt.

Die Beſtimmung des S. 69. , wonachder Jnquirent nicht zum erkennenden

Richter beſtellt werden darf, findet auf Befeßung dieſer Spruchgerichte keine

Anwendung.

$. 72 .

Gegen Erkenntniſſe der Spruchgerichte über Militairbeamte iſt das Rechts. B. Gericht der

mittel der weiteren Vertheidigung, zuläſſig. Das Erkenntniß zweiter Inſtanz zweiten Jnftang.
erfolgt durch das General-Auditoriat.

S. 73 .
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S. 73.

III. Allgemeine
Das Spruchgericht über Mitangeſchuldigte des Soldatenſtandes iſt nach

Beſtimmungen. Verſchiedenheit ihrer Dienſtgrade zu befeßen. Wegen eines jeden Mitangeſchul

digten ſtimmen nur die ſeinetwegen beſtellten Richterflaſſen ab , der Präſes aber

iſt nach demDienſtgrad des höchſten unter den Angeſchuldigten zu ernennen, und

zugleich Präſes wegen der übrigen Mitangeſchuldigten.

S. 74.

Jn Ermangelung der zur Befeßung eines Spruchgerichts erforderlichen

Offiziere des vorgeſchriebenen Dienſtgrades kann der fehlende durch den darauf

folgenden Dienſtgrad erſegt werden .

S. 75.

Zu Mitgliedern eines Spruchgerichts dürfen nur Perſonen beſtellt werden,

welche die Eigenſchaften vollgültiger Zeugen haben. Wer ſich ſelbſt in Unter

ſuchung befindet, wer zum Unterſuchungsgericht gegen den Angeſchuldigten fom

mandirt geweſen , oder wer als Zeuge in der Sache vernommen iſt , ſoll nicht

zum Spruchgericht berufen werden.

S. 76.

Die Nichtbefolgung der in dieſem Abſchnitt (SS. 61– 71. 73 –75.) ent

haltenen Vorſchriften wegen Beſeßung der Spruchgerichte hat die Nichtigkeit des

Erkenntniſſes zur Folge.

Jedoch ſoll, wenndas Erkenntniß rechtskräftig geworden, von Amtswegen

die Aufhebung nicht in Antrag gebracht werden.

Sünfter Abſchnitt.

Von den Befugniſſen und Pflichten der Militairgerichtsperſonen .

S. 77.

I. Des Oe.

richtsheren.

Der Gerichtsherr hat, als Vorſtand des Militairgerichts, bei allen Ver

fügungen deſſelben die Leitung und Entſcheidung. Auf die richterlichen Funk

tionen des Auditeurs oder unterſuchungsführenden Offiziers einzuwirken, ſteht ihm

nur in den durch dieſes Gefeßbuch vorgeſchriebenen Grenzen zu .

An Verhandlungen der von ihm beſtellten Unterſuchungs-und Spruch

gerichte darf der Gerichtsherr perſönlich nicht Theil nehmen. Er iſt verpflichtet,

die Geſchäftsführung des Auditeurs oder des unterſuchungsführenden Offiziers

zu beaufſichtigen und wahrgenommene Unordnungen oder Gefeßwidrigkeiten dem

General Auditoriat zur Abhülfe und Rüge anzuzeigen, inſoweit er hierzu nach

den beſonderen Dienſtvorſchriften nicht ſelbſt befugt iſt.
Er
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Er iſt verpflichtet,die Gefängniſſe des Gerichts von Zeit zu Zeit zu revi

diren, oder für deren Viſitation zu ſorgen.

Alle im Namen des Gerichts zu erlaſſenden Verfügungen ſind von ihm

und dem Auditeur oder dem unterſuchungsführenden Offizier zu vollziehen .

Jn Behinderungsfällen gehen ſeine gerichtsherrlichen Befugniſſe auf ſeinen
Stellvertreter im Kommando über .

$ . 78.

teur .
Der Auditeur iſt dem Gerichtsherrn bei Ausübung der gerichtsherrlichen II. Det Audi.

Befugniſſe deſſelben als richterlicher Beamter zugeordnet.

Er hat die Gefeßlichkeit der im Namen des Gerichts zu erlaſſenden Ver

fügungen zu vertreten .

In Betreff ſeiner Pflichten als Gerichtsperſon finden die Vorſchriften der

allgemeinen Landesgeſeße Anwendung.

S. 79.

Wenn der Auditeur die Anweiſungen des Gerichtsherrn in Bezug auf

ſeine richterlichen Pflichten mit den geſeßlichen Vorſchriften oder ſeinen Jnſtruk

tionen nicht vereinbar hält , ſo hat er dem Gerichtsherrn dagegen Vorſtellung
zu machen .

Verbleibt derſelbe bei ſeiner Verfügung, ſo hat der Auditeur folche auf

die alleinige Verantwortung des Gerichtsherrn zu befolgen, jedoch den Hergang

in den Aften zu vermerken und dem General - Auditoriat Savon Anzeige zu inachen .

S. 80.

Der unterſuchungsführende Offizier iſt von dem Gerichtsherrn aus den III. Des unter.
ſuçungsführen .

Subaltern - Offizieren des Truppentheils zu ernennen , und vor Antritt ſeiner der Offiziers.

Funktion von dem Gerichtsherrn unter " Zuziehung eines Offiziers dahin zu

vereidigen :

daß er die Obliegenheiten des ihm übertragenen Amtes mit Gewiſſen

haftigkeit und Unparteilichkeit, den Gefeßen gemäß, erfüllen , auch ſich

davon durch kein Anſehen der Perſon , keine Leidenſchaft oder andere

Nebenabſichten abhalten laſſen wolle.

Ueber die erfolgte Vereidigung iſt eine Verhandlung aufzunehmen und bei

den Aften des Gerichts aufzubewahren.

S. 81 .

Der unterſuchungsführende Offizier hat in dem Umfang feines militair,

gerichtlichen Wirkungsfreiſes mit dem Auditeur gleiche Befugniſſe und Pflichten ,

auch haben die in dieſem Wirkungsfreiſe vor befektem Gericht von ihm aufges

nommenen Verhandlungen die Beweiskraft gerichtlicher Urkunden.

S. 82.
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S. 82 .

IV. Des ut Die bei den Militairgerichten angeſtellten Aktuarien ſtehen zunächſt unter

tuarius.
dem Auditeur.

Wegen ihrer beſonderen Amtspflichten ſind ſie nach den ihnen ertheilten

Inſtruktionen zu beurtheilen .

S. 83 .

V. Der zu den Die zu den Unterſuchungsgerichten kommandirten Offiziere haben für die
Unterſudung8

gerichten utom .Erhaltung der militairiſchen Ordnung während der Verhandlungen zu ſorgen,

manbitten Offio auch dahin zu ſehen , daß die Ausſagen genau in die von ihnenmit zu unter-:

zeichnenden Protokolle aufgenommen werden , und daß der Inhalt derſelben über

haupt mit dem wirklichen Hergang übereinſtimmt.

giere.

S. 84.

Hat ein ſolcher Offizier (S. 83.) Erinnerungen zu machen, fo find dieſelben

von ihm dem Jnquirenten jedoch nicht in Gegenwart des zu Vernehmenden,

mitzutheilen. Wenn darüber keine Vereinigung ſtattfindet, ſo kann der Offizier

die Aufzeichnung ſeiner Erinnerungen am Schluß des Protokolls verlangen und

dem Gerichtsherrn davon Anzeige machen .

Wenn es, insbeſondere bei militairiſchen Verbrechen , zur näheren Feſt

ſtellung des Thatbeſtandes auf genaue Kenntniß und richtige Würdigung der

militairiſchen Verhältniſſe weſentlich ankommt, ſo müſſen die zur Unterſuchung

kommandirten Offiziere in Verbindung mit dem Inquirenten dahin wirken, daß

der militairiſche Geſichtspunkt dabei feſtgehalten und der zu Vernehmende ver

anlaßt werde,über die ihnen zurErmittelung des richtigen militairiſchen Stand

punktes erheblich ſcheinenden Umſtände ſofort vollſtändige Auskunft zu ertheilen.

S. 85.

VI. Der er

richtsboten.
Die Geſchäfte der Gerichtsboten ſind durch Ordonnanzen zu verſehen .

Secyfter Abſchnitt.

Von dem General - Auditoriat.

S. 86 .

Das General - Auditoriat iſt der oberſte Militairgerichtshof. Es iſt die

Rekursinſtanz, ſowie die begutachtende Behörde in den , in dieſem Gefeßbuch

näher bezeichneten Fällen .

Daſſelbe bildet die zweite Inſtanz in Strafſachen der Militairbeamten und

iſt die vorgeſepte Dienſtbehörde der Auditeure und Áktuarien .

S. 87.



249

S. 87 .

Das General - Auditoriat hat die Geſchäftsführung der Militairgerichte nach

den darüber beſtehenden beſonderen Vorſchriften zu beaufſichtigen und etwanigen

Beſchwerden in militairgerichtlichen Angelegenheiten abzuhelfen, auch die Zweifel

über die Kompetenz der Militairgerichte oder über die Anwendung und Aus

legung der Militairgeſeße zu erledigen, nöthigenfalls zur Entſcheidung des Königs

zu bringen.

Gegen die rechtlichen Beſcheide des General - Auditoriats findet nur der

Rekurs an den König ſtatt.

5

S. 88 .

Der Geſchäftskreis des General-Auditoriats , inſoweit derſelbe ſich nicht

aus dieſem Gefeßbuch ergiebt, iſt durch beſondere Jnſtruktionen beſtimmt.

Zweiter Titel.

Von dem Verfabren.

Erſter Abſchnitt.

Von dem Verfahren gegen Perſonen des Soldatenſtandes.

S. 89.

Die Militairgerichte haben in Unterſuchungsſachen von Amtswegen zu ver

fahren, inſofern nicht Ausnahmen durch die Gefeße ausdrücklich beſtimmt ſind .

S. 90.

Das Verfahren der Militairgerichte in Strafſachen der Perſonen des

Soldatenſtandes ift entweder das kriegsrechtliche oder das ſtandrechtliche (S. 61.) .

E r ſte Abtheilun g.

Von dem Verfahren in Straffällen, welche vor die höhere Gericht & barkeit

gehören.

( Kriegsrechtliches Verfahren .)

S. 91 .

I. Unter
Wenn der Gerichtsherr von einem ,, in dem Bereich ſeiner Gerichtsbarkeit

verübten Verbrechen Kenntniß erhält, ſo hat er den ihm zugetheilten Auditeur fucungsverfah.

anzuweiſen , den Thatbeſtand feſtzuſtellen.

.

A. Vorläufige

Unterſuchung .

Bundes . Gefeßbl, 1867, 36 S. 92.
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S. 92.

Bei Feſtſtellung des Thatbeſtandes iſt nach den , dieſem Geſegbuch unter

Littr. B. beigefügten Beſtimmungen zu verfahren.

S. 93 .

1) Thatbericht. Der Feſtſtellung des Thatbeſtandes muß ein vollſtändiger Thatbericht

(species facti) vorangehen , welcher in der Regel von dem nächſten mit der

Disziplinar -Strafgewalt' über den Angeſchuldigten verſehenen Vorgeſegten an :

zufertigen iſt.

$ . 94.

2) Hausſuchun. Hausſuchungen dürfen von den Militairgerichten nur in Militairgebäuden

oder in Wohnungen von Militairperſonen vorgenommen werden.

Gegen Perſonen einer anderen Gerichtsbarkeit darf die Hausſuchung nur

durch daskompetente Gericht oder durch die Polizei erfolgen.

gen.

S. 95.

3) Zuziehung

Als Sachverſtändige und Tagatoren ſollen vorzugsweiſe Militairperſonen,Sachverſtändi.

ger : inſofern ſie dazu geeignet ſind , nach vorher erfolgter Vereidigung zugezogen

a) im Algen werden .
meinen.

S. 96 .

b) der Doll

metider. Zu Dollmetſchern ſind nur folche Militairperſonen zu wählen , die als

zuverläſſig bekannt ſind, unddie Sprachedes zu Vernehmenden geläufig (prechen

und, wo möglich, auch ſchreiben. Der Beſtellung zum Dollmetſcher muß jedes.

mal die Vereidigung vorangehen .

S. 97.

c) der Aerzte.

Jn Fällen , wo es der Zuziehung von Aerzten oder der Einholung ärzt

licher Gutachten bedarf, iſt, wenn nicht Gefahr im Verzuge vorhanden iſt, ſtatt

des Phyſikus ein Regiments -, Bataillons- oder Stabsarzt, und ſtatt des ge

richtlichen Wundarztes ein Kompagnie, oder Eskadron -Chirurg, der die wund

ärztlichen Staatsprüfungen beſtanden hat, zuzuziehen.

Anmerkung: Die Kompagnie. (Eskadron-) Chirurgen heißen jeħt : Militair-Unterärzte .

$. 98.

4) Suspenſion
Wird in Folge des gerichtlichen Verfahrens die Suspenſion des Anges

vom Dienft. fchuldigten vom Dienſt nothwendig, ſo hat der Gerichtsherr ſolche zu verfügen .

S. 99.

5 ) Verhaftung.
Ob der Angeſchuldigte zu verhaften ſei, oder deſſen Verhaftung fortdauern

ſolle,
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ſolle, hat der Gerichtsherr zu beſtimmen . Des Diebſtahls , des Betruges , der

Deſertion oder anderer ſchwerer Verbrechen Angeſchuldigte, find bei hinreichenden

Verdachtsgründen jederzeit zu verhaften . Andere Angeſchuldigte können von der

Unterſuchungshaft befreit bleiben , wenn nicht zu beſorgen iſt, daß ſie das Ver

brechen fortſeßen , die Flucht ergreifen, oder die Freiheit zur Erſchwerung der

Unterſuchung mißbrauchen werden .

S. 100.

Mitangeſchuldigte in derſelben Unterſuchungsſache ſind während der Unter:

ſuchung , ſofern es die Umſtände geſtatten , von einander abzuſondern. Gefähr

liche Verbrecher ſind ſtets in einſamer Haft zu halten .

S. 101 .

Die Befreiung von der Unterſuchungshaft gegen Kaution findet bei Per

ſonen des Soldatenſtandes nicht ſtatt.

Sicheres Geleit kann ausgetretenen Angeſchuldigten nur auf Befehl des

Königs ertheilt werden .

S. 102.

dung über das

ren.

Nach dem Erfolg der vorläufigen Unterſuchung hat derGerichtsherr auf. B.Entſbei.

den Vortrag des Auditeurs zu beſtimmen , und darüber eine Verfügung zu den weitere Verfaha

Akten zu geben :

1 ) ob das Verfahren einzuſtellen oder fortzuſeßen , und ob in legterem Fall

das kriegsrechtliche oder das ſtandrechtliche Verfahren einzuleiten , oder

2) ob der Fall nur disziplinariſch zu rügen ſei.

S. 103 .

1

Wenn gegen einen General, Brigadekommandeur, Feſtungskomman

danten , Regimentskommandeur , oder gegen einen Flügel-Adjutanten die Unter,

ſuchung einzuleiten iſt, ſo muß in Friedenszeiten unbedingt im Kriege aber,

inſofern die Verhältniſſe es geſtatten , dazu der Befehl des Königs eingeholt
werden .

S. 104.

Jit die Eröffnung der förmlichen Unterſuchung verfügt, ſo darf das Ver- C. Förmliche
Unterſuchung.

fahren nicht mehr eingeſtellt, ſondern es muß in der Sache erkannt werden .

Ergiebt ſich im Laufe der Unterſuchung, daß dieſelbe noch auf andere

Verbrechen oder auf Mitſchuldige auszudehnen iſt , ſo muß auch hierüber die

Entſcheidung des Gerichtsherrn eingeholt werden .

S. 105.

Wenn ſich im Laufe der Unterſuchung zeigt , daß dieſelbe zur Kompetenz

der niederen Gerichtsbarkeit gehört , ſo muß die Sache an das kompetente Regi

ments36 *
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mentsgericht abgegeben werden , inſofern nicht im zweiten Abſchnitt des erſten

Titels Ausnahmen dieſerhalb beſtimmt ſind .

S. 106 .

D. Lügen vor
* Wegen Lügen vor Gericht findet keine Disziplinarſtrafe ſtatt; dem Ange.Geridt.

ſchuldigten iſt aber vorzuhalten , daß hartnäckiges Leugnen oder freches Lügen

die Erhöhung ſeiner Strafe zur Folge habe .

S. 107.

E. Berbeißung
In den Fällen , in welchen nach den allgemeinen Landesgeſeßen Veran

der Gnade.

laſſung vorhanden iſt, dem Angeſchuldigten Begnadigung zu verheißen , muß die

Genehmigung des Königs zu dieſer Verheißung durch das General - Auditoriat

eingeholt werden .

Vergl . das Geſeß vom 15. April 1852. $ . 1 ; Beilage Littr. F.

S. 108 .

F. Beweistraft Bei militairiſchen Verbrechen kann in Ermangelung anderer Beweismittel

der Ausfagmi,auf den Grund der eidlichen, auf eigener Wahrnehmung beruhenden Ausſage
) der Vorges

des Vorgeſeßten - wenn ihn nicht ſelbſt eine Verſchuldung bei der Sache trifft,

oder ſeine Glaubwürdigkeit nicht durch beſondere Umſtände geſchwächt wird
auf die geſeßliche Strafe erkannt werden .

fetten .

S. 109.

2) der Wacht. Unter denſelben Vorausſeßungen (S. 108.) kann der eidlichen Ausſage

mannſdaften einer Perſon des Soldatenſtandes über militairiſche Verbrechen gleiche Beweis.
des

zutaufechinai kraft beigelegt werden, wenn der Zeugedas Verbrechen wahrgenommen hat,.

tung der öffent,während er fich in Ausübung des Wadītdienſtes oder ſonſt zur Úufrechthaltung

er here andre ung der öffentlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit im Dienſtbefand, und wenn

derbeit auftre,durch die Ausjage nicht derjenige beſchuldigt wird, der dem Zeugen während der

Milie Ausübung des Dienſtes vorgeſeßt war.

Rube Si.

tenden

tairs.

G. Artikulirtes

Verhör und

terſuchung

$ . 110 .

Bei militairiſchen Verbrechen findet das artikulirte Verhör nicht ſtatt,

Shluß der Uno doc) ſollen in wichtigen oder verwickelten Fällen dem Angeſchuldigten beſtimmte

Fragen , welche zur näheren Aufklärung der Sache dienen können , vorgelegt ,

unddie darauf ertheilten Antworten mit deſſen eigenen Worten niedergeſchrieben

werden .

S. 111 .

Jm Schlußtermin hat der Angeſchuldigt
e , wenn er verhindert ſein ſollte,

vor dem Kriegsgericht perſönlich zu erſcheinen oder wenn ſein Erſcheinen mit

beſonderen Schwierigkei
ten verbunden iſt, ſich zu erklären , ob er ſelbſt einen

Stellvertreter ernennen, oder deſſen Beſtellung dem Gerichtsherrn überlaſſen wolle.

Zum
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Zum Stellvertreter darf in Unterſuchungsſachen wegen militairiſcher Ver

brechen nur eine Militairperſon gewählt werden.

S. 112.

Wird eine bereits abgeſchloſſene Unterſuchung von der niederen an die

höhere Gerichtsbarkeit abgegeben (S. 208.), ſo müſſen die Verhandlungen dem

Angef chuldigten vor gehörig beſeptem Unterſuchungsgericht zu ſeiner nochmaligen

Schlu .Berklärung vorgelegt werden.

gung.

S. 113 .

Bei entſtehendem Bedenken , ob die den Angeſchuldigten wahrſcheinlich

treffe nde Strafart, nach der körperlichen Beſchaffenheit deſſelben , anwendbar ſein

werd e , muß hierüber das Gutachten eines Arztes vor Abſchluß der Unterſuchung

erfor dert und zu den Akten gebracht werden .

S. 114,

Dem Angeſchuldigten iſt in allen Fällen geſtattet, ſich ſelbſt, entweder H. Vertheibi.
ſchri ftlich oder zum gerichtlichen Protokoll, zu vertheidigen.

S. 115 .

Bei gemeinen Verbrechen iſt in Friedenszeiten der Angeſchuldigte nur

dan n befugt, ſich durch einen Rechtsverſtändige
n

ſchriftlich oder zum gerichtlichen

Protokoll vertheidigen zu laſſen , wenn dieſelben mit einer härteren Strafe als

dreijähriger Freiheitsentzieh
ung

bedroht ſind.

S. 116.

Iſt das gemeine Verbrechen mit Todesſtrafe bedroht, ſo treten in Friedens

zeiten wegen der Zuziehung des Vertheidigers die allgemeinen geſeßlichen Vor

ſchriften ein .

S. 117 .

Bei militairiſchen Verbrechen darf der Angeſchuldigte ſeine Vertheidigung

ni ir dann durch einen Anderen, der jedoch eine Militairperſon ſein muß, führen,

w enn das Verbrechen mit mehr als zehnjähriger Freiheitsſtrafe oder mit Todes :

ſt cafe bedroht iſt; wird die Vertheidigung durch einen Anderen geführt, ſo kann

fue nur zum gerichtlichen Protokol erfolgen.

$ . 118 .

Die Vertheidigung darf mit aller Freimüthigkeit geführt werden , aber

nicht in eine abſichtliche Verlegung des Dienſtanſehens ausarten .

S. 119.

Der Vertheidiger kann die Akten im Beiſein des Inquirenten an der Ge.

richts
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richtsſtelle einſehen . Die Aushändigung der Akten in Unterſuchungsſachen , welche

militairiſche Verbrechen betreffen , iſt unſtatthaft. Iſt der Angeſchuldig te ver

haftet, ſo kann der Vertheidiger ſich mit demſelben nur in Gegenwart & ies Jn

quirenten beſprechen.

S. 120 .

Bei dem artikulirten Verhör und im Schlußtermin iſt der Vertę veidiger

zuzuziehen , wenn er am Siß des Gerichts anweſend iſt. Vor dem Kriegs gericht

iſt die Vertheidigung nur durch den Angeſchuldigten ſelbſt oder deſſen Št ellver

treter zum Protokoll geſtattet.

S. 121 .

In Fällen , wo die Zuordnung eines Vertheidigers oder die ſchriftliche

Vertheidigung durch einen ſolchen unzuläſſig iſt, hat der Jnquirent im Schluß:

termin den Ångeſchuldigten mit ſeinen Vertheidigungsg
ründen

beſonders zul gören
und dieſelben zu Protokoll zu nehmen , wenn er nicht ſelbſt ſchriftlich ſich ver

theidigen will.

S. 122.

II. Spruchver Nach Berichtigung des Vertheidigungsp
unktes

hat der Auditeur dem Ge

fahren .

Prüfung richtsherrn über dieSpruchreife der Akten Vortrag zu halten. ·

der Spruch reife Werden die Aften ſpruchreif befunden , ſo iſt das Spruchgericht von bem

Gerichtsherrn zu beſtellen .

S. 123 .

B. abhaltung Der Gerichtsherr hat nach genommener Rüdſprache mit dem Auditeur

der Spruch das Spruchgericht anzuordnen.
fißung.

der Aften .

S. 124 .

1) Eröffnung Von dem Präſes des Spruchgerichts , der vor der Abhaltung des Krie gś.

ber Spruch. gerichts , wenn ein militairiſches Verbrechen den Gegenſtand der Unterſuchung
bildet , mit dem Jnhalt der Akten ſich vollſtändig bekannt zu machen hat , iſt die

Anordnung wegen Eröffnung der Sigung zu treffen und für die Erhaltung i

militairiſchen Dienſtordnung während derſelben zu ſorgen.

ser

ob

S. 125 .

2) Prüfung der Iſt das Richterperſonal verſammelt , ſo hat der Auditeur zu prüfen , i

Befeßung deß das Gericht vorſchriftsmäßig beſeßt iſt, etwanige Mängel aber dem Präſes a
Spruchgerichts.

zuzeigen , um deren Abſtellung zu bewirken .

ns

S. 126 .

Wird das Gericht vorſchriftsmäßig beſegt gefunden , ſo iſt der Angeſchu !

digte oder deſſen Stellvertreter vorzulaſſen , der Zweck der Verſammlung dur

den Auditeur bekannt zu machen und der Angeſchuldigte oder deſſen Stellve
trete T

.
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treter zu ljefragen , ob er Einwendungen gegen die Mitglieder des Gerichts zu
I

machen habe.

S. 127 .

Werden ſolche Einwendungen erhoben ( SS. 59. und 75.), ſo iſt der Be- 3) Einwendun.

theiligte da rüber zu hören und nach einſtweiliger Entlaſſung deſſelben und des geneem

Ángeſchuld igten , auf den Vortrag des Auditeurs ,über den Grund oder Ungrund des Sprudges

der Einweiidungen vonden übrigen Richtern klaſſenweiſe nach Stimmenmehrheitrichts.

zu entſcheid en

Jm Fall die Stimmen gleich getheilt ſind, giebt die Stimme des Präſes

den Ausſch lag.

Bei Prüfung der erhobenen Einwendungen gilt die Beſtimmung des

S. 59.

S. 128 .

Wer :den die Einwendungen gegründet befunden , ſo muß ſtatt des unzu

läſſigen Riichters ein anderer Richter beſtellt werden. Kann dies nicht ſofort ge

ſchehen , ſo iſt die Sißung aufzuheben. Das leştere muß auch geſchehen , wenn

der Präſes oder der Auditeur refuſirt werden ſollte.

Wird der Auditeur refuſirt , ſo gilt die Beſtimmung des S. 58. Ueber

den Hergang muß ein Protokoll aufgenommen und daſſelbe dem Gerichtsherrn

vorgelegt werden .

S. 129 .

Sind gegen die Mitglieder des Gerichts feine Einwendungen gemacht, oder 4 Bereidigung
die erhobenen erledigt, ſo hat der Präſes die Richter an die Wichtigkeit des Borlefungt were

Richteramts mit der Ermahnung zu erinnern :

yden Geſeken gemäß Recht zu ſprechen , wie ſie es vor Gott und Seiner

Majeſtät dem Könige zu verantworten gedenken , und ſich weder durch

Anſehen der Perſon ,noch durch eine Nebenabſicht von einem unpartheiiſchen

Urtheilsſpruch abhalten zu laſſen ."

Hierauf wird das Richterperſonal durch den Auditeur mit folgendem Eide ver

pflichtet:

,, Ich ſchwöré zu Gott dem Allmächtigen und Allwiſſenden, daß ich, der

mir übertragenen Richterpflicht eingedenk, in der Unterſuchung wider 2c .

dergeſtalt Rechtſprechen will, wie es nach meiner gewiſſenhaften Ueber

zeugung, den Akten und Geſeßen gemäß iſt zc."

Aften.

$. 130.

Nach der Eidesleiſtung iſt der Inhalt der Akten durch den Auditeur vor

zuleſen.

Daß die Vorhaltung und Vereidung, ſowie die Vorleſung der Akten vor:

ſchriftsmäßig erfolgt iſt , muß in dem Protokoll vermerkt werden.

S. 131 .
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S. 131 .

5 ) Abfluß mit Der Auditeur hat demnächſt den Angeſchuldigten zu befragen ob er zur
dem angeſcul.

digten . Sache noch etwas anzuführen habe, und deſſen Erklärung in das Protokollauf

zunehmen. Hierauf wird daſſelbe mit dem Angeſchuldigten abgeſchloſſen und der

Leştere aus der Verſammlung entlaſſen.

S. 132.

6 ) Vortrag des
Nach Entlaſſung des Angeſchuldigten hat der Auditeur dem verſammeltenAuditears.

Gericht über die Lage der Sache und das anzuwendende Geſeß Vortrag zu halten

und in Gemäßheit des S. 138. ſeinen Antrag zu ſtellen, wie nach ſeiner recht

lichen Ueberzeugung zu erkennen ſei .

Dem Ermeſſen des Präſes bleibt es anheimgeſtellt, die aus dem dienſt

lichen Geſichtspunkt ihm erforderlich ſcheinenden Bemerkungen dem Antrag des
Auditeurs beizufügen.

S. 133 .

Der Vortrag muß den Richtern in ſchriftlicher Abfaſſung vorgeleſen und

zu den Akten gebracht werden, wenn der Auditeur ſein Votüm auf Lodesſtrafe,

Kaſſation, Entfernung ausdem Offizierſtande, Dienſtentlaſſung , Ausſtoßung aus

dem Soldatenſtande , Ausſtoßung oder Entlaſſung aus der Gendarmerie auf

mehr als dreijährige Freiheitsſtrafe, oder auf Freiſprechung von einem Verbrechen

richtet, welches mit einer dieſer Strafen bedroht iſt.

S. 134.

Der Auditeur hat in allen Fällen den weſentlichen Inhalt des Vortrages

mit ſeinem Voto und den demſelben zum Grunde gelegten geſeßlichen Vorſchriften

in das Protokoll aufzunehmen.

S. 135 .

Sollte einer der Richter über den Jnhalt der Akten , oder über das anzu

wendende Geſeß Zweifel äußern , ſo muß der Auditeur ihm die erforderliche Auf

klärung ertheilen ; der ordnungsmäßige Sang der Verhandlung darf dadurch aber

nicht geſtört werden.

S. 136 .

7 ) elbſtimmu
ng

. Nach beendigtem Vortrag des Auditeurs hat der Präſes die Richter anzu .

weiſen, ſich klaſſenweiſe abgeſondert über die von dem Auditeur ihnen vorzulegenden

Fragen (S. 138.) zu berathen, und zu einem gemeinſchaftlichen Voto in der Klaſſe

zu vereinigen. Die Richter dürfen dabei an dem freimüthigen Ausſpruch ihres

Urtheils in keiner Art behindert werden.

S. 137.

Die Mitglieder verſchiedener Klaſſen dürfen ſich über das abzugebende

Votum untereinander nicht beſprechen.

S. 138.
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S. 138.

Der Auditeur hat den Richtern die Frage zur Beantwortung vorzulegen :

ob der Angeſchuldigte freizuſprechen oder zu beſtrafen und welche Strafe

in legterem Falle gegen ihn zu erkennen ſei?

Hierauf giebt jede Richterklaſſe, die unterſte zuerſt, im Beiſein des Präſes, ihr

Votum dem Áuditeur ab , der ſolches in das" Protokoll aufnimmt.

Iſt dasVotum auf Freiſprechung gerichtet, ſo muß der Auditeur die

Erklärung darüber erfordern :

a) ob die Freiſprechung eine völlige oder vorläufige ſein , und

b) im Falle der völligen Freiſprechung, ob dieſelbe wegen nicht erwieſener

Schuld, oder wegen erwieſener Unſchuld eintreten ſolle?

Jeder Richter hat ſeinen Ausſpruch zu unterſchreiben.

Der Präſes giebt ſeine Stimme zuleßt ab .

S. 139 .

Weicht der Ausſprudy der Klaſſe oder eines Richters von dem gutachtlichen

Antrag des Auditeurs weſentlich ab , ſo ſind die Gründe dafür anzugeben . Iſt

der Ausſpruch den klaren Vorſchriften der Geſeße entgegen , ſo mußder Auditeur

die Anſicht zu berichtigen ſuchenund, wenn dies ohne Erfolg bleibt, die abweichende

Meinung, mit den dafür angegebenen Gründen , in das Protokoll aufnehmen.

S. 140 .

Sollte das Spruchgericht durch Stimmenmehrhe
it die Akten für nicht

ſpruchreif erklären , ſo iſt der Beſchluß von dem Auditeur auszufertigen , von dem

Präſes und dem Auditeur zu unterſchreiben , und dem Gerichtsherrn zur weiteren

Veranlaſſung vorzulegen . Hat derſelbe gegen die Ausführung des Beſchluſſes

Bedenken, ſo iſt die Sache dem General Auditoriat zur Verfügung einzuſenden.

Sind die Bedenken gegen die Spruchreife der Akten erledigt, ſo muß in der

Sache erkannt werden.

Wenn durch Stimmenmehrheit die Akten für ſpruchreif erklärt werden , ſo

ſind die überſtimmtenMitglieder desKriegsgerichts, nach Aufſtellung ihrer Bedenken,

ihre Stimme hinſichtlich der Strafbarkeit des Angeſchuldigten , ſowie der Art und

des Maaßes der Strafe , nach Lage der Akten , definitiv abzugeben verbunden.

$ . 141 .

Das Sprachgericht, welches für einen Straffall der höheren Gerichtsbar

keit beſtellt iſt, hat das Urtheil auch dann zu ſprechen , wenn ſich ergiebt , daß

die zu erkennende Strafe die Grenzen der niederen Gerichtsbarkeit, oder der

Disziplinarſtrafgewalt nicht überſteigt.

Bundes . Geſeßbl. 1867. 37 S. 142.
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S. 142.

C. Erkenntniſſe. Zu einem gültigen Urtheil iſt die unbedingte Stimmenmehrheit erforderlich.

1 ) Berechnung

der Stimmen . Wenn ſich bei Zählung der Stimmen entweder über die Strafbarkeit, oder

über die Art, oder das Maaß der Strafe die unbedingte Mehrheit für eine

Meinung nicht ergiebt , ſo iſt die Stimme für die härteſte Strafe der nächſt

gelinderen ſo lange beizuzählen , bis die unbedingte Stimmenmehrheit vorhanden iſt.

Hiernach iſt auch bei Berechnung der Stimmen in den einzelnen Richter:

klaſſen zu verfahren .

Sind die Mitglieder einer aus zwei Perſonen beſtehenden Richterklaſſe

unter ſich verſchiedener Meinung, ſo gilt die gelindere für den Ausſpruch der Klaſſe.

S. 143 .

2 ) Ergebniß der Nach erfolgter Abſtimmung hat der Auditeur die Stimmen ſorgfältig zu

Abſtimmung. berechnen , das Ergebniß der Abſtimmung den Richtern bekannt zu machen und

in das von ihm und dem Präſes zu unterſchreibende Protokoll zu bringen,

zugleich aber in dem Protokoll zu bemerken , daß die Richter von dem Ergebniſ

der Abſtimmung in Kenntniß geſegt worden .

S. 144.

3) Gebeimbal. Nach dem Schluß des Protokolls hat der Präſes die Mitglieder des Kriegs

tung der Ab.gerichts an die Pflicht zit erinnern, die Verhandlungen und das Ergebniß der
ſtimmung.

Abſtimmung ſorgfältig geheim zu halten .

Hierauf iſt die Verſammlung durch den Präſes zu entlaſſen , und von

demſelben über den Ausfall des Kriegogerichts der Gerichtsherrn Meldung zu

machen .

S. 145 .

4) Form und

Inhalt des Er

fenntniſſes.

Das Erkenntniß iſt von dem Auditeur auszufertigen und muß enthalten:

1) als Eingang , den Vor- und Zunamen des Angeſchuldigten , ſowie die

Charge und Benennung des Truppentheils , in welchem derſelbe dient;

2) die Erkenntnißformel, in welcher das Verbrechen, worüber das Urtheil

gefällt worden, anzugeben und im Fall der Verurtheilung die Strafe,

ihrer Art und Dauer nach , genau zu bezeichnen , auch wo die Verpflich.

tung, Koſten und Stempel zu zahlen, "eintritt, dieſelbe auszuſprechen,

wenn aber das Urtheil auf Freiſprechung lautet, die Art derſelben aus:

zudrücken iſt;

3) die nähere Angabe der perſönlichen und dienſtlichen Verhältniſſe des An

geduldigten , auch ob derſelbe ſchon früher wegen gleicher oder anderer

Verbrechen beſtraft worden iſt; eine aktenmäßige Darſiellung des Sac .

verhältniſſes und die Gründe der Entſcheidung, mit Anführung der in

Anwendung gebrachten Geſebesſtellen .

S. 146.



259

S. 146 .

Hinſichtlich der Vollziehung des Erkenntniſſes verbleibt es bei dein bis

herigen Verfahren.

S. 147.

Weicht die Ausfertigung des Erkenntniſſes von dem Inhalt des Abſtim

mungsprotokolls ab, ſo entſcheidet das leştere .

S. 148 .

Hat der Auditeur auf Grund einer unrichtigen Berechnung der Stimmen

oder ſonſt aus Verſehen das Erkenntniß nicht richtig ausgefertigt, ſo wird ohne

Weiteres vom Gerichtsherrn die Anfertigung einer richtigen Ausfertigung ver

fügt, und ſelbige ſodann in der im S. 146. angegebenen Art vollzogen .

S. 149 .

Ein Antrag des Spruchgerichts auf Erlaß oder Milderung der erkannten D. Begnadi.

Strafe durch die Gnade des Königs iſt nur zuläſſig , wenn die Mehrzahl der gungso oder
ព

Richterklaſſen ſich bewogen finden ſollte, darauf anzutragen . ſuch des Sprud

Ueber den Beſchluß muß eine beſondere Verhandlung aufgenommen und geridts.

dem Erkenntniß beigefügt werden .

S. 150.

Erkenntniſſe der Kriegsgerichte bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit der Ve- E. Beſtätigung
des Erkenntnif

ſtätigung. ſes.

S. 151 .

Die Einſendung des Erkenntniſſes zur Beſtätigung erfolgt durch den 1 ) Einſendung

Befehlshaber, welcher das Sprucigerid)t beſtellt hat, inſofern derſelbe die Be der Erkenntniſſe
zur Beſtäti.

ſtätigung nicht ſelbſt zu ertheilen hat . gung .

S. 152.

Wenn das Erkenntniß durch den König zu beſtätigen iſt, ſo muß daſſelbe

durch das General - Auditoriat eingereicht , auch ein , von dem Auditeur anzufer

tigender und zu unterſchreibender Aktenauszug beigefügt werden , welcher in ge

drängter Kürze die perſönlichen unddienſtlichen Verhältniſſe des Angeſchuldigten,

eine aktenmäßige Darſtellung des Sachverhältniſſes, die Angabe der in Anwen

dung gebrachten. Geſeße und die Erkenntnißformel enthalten muß.

S. 153.

In Fällen , wo die Beſtätigung nicht durch den Befehlshaber erfolgt,

welcher das Spruchgericht beſtellt hat, iſt bei der Einſendung des Erkenntniſſes

zur Beſtätigung eine beglaubigte Abſchrift deſſelben beizufügen.

S. 154.37 *
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S. 154.

2 ) eftátigung

durd denKönig.
Die Beſtätigung erfolgt durch den König :

1 ) in den Fällen , wo die allgemeinen Landesgeſeße dies erfordern, nament

lich : wenn wegen Hoch- oder Landesverraths, wegen Duells oder Her:

ausforderung zu demſelben , oder auf Ausſtoßung aus dem Soldaten

ſtande erkannt iſt;

2) wenn das Erkenntniß gegen einen Offizier ergangen iſt;

3) wenn gegen einen Portepeefähnrich auf Degradation erkannt iſt ;

4 ) wenn gegen Militairperſonen des Soldatenſtandes vom Feldwebel ab

wärts auf mehr als zehnjährige Feſtungsſtrafe erkannt iſt;

5) wenn gegen Militairperſonen des Soldatenſtandes vom Feldwebel ab.

wärts, die zum Gardekorps gehören , über drei Jahre Feſtungsſtrafe

erkannt iſt, und

6 ) wenn gegen dieſelben Chargen in der Armee (Nr. 5.) wegen eines

Verbrechens gegen die Subordination auf mehr als dreijährige Feſtungs

ſtrafe erkannt worden.

Die S$ . 154–161. ſind aufgchoben und an deren Stelle die nachſtehenden Beſtimmungen
des Allerhöchſten Erlaſjes vom 1. Juni 1867. getreten :

Ich will nach Jhrem Antrage das den oberen Militairbefehlshabern delegirte

Recht zur Beſtätigung kriegsrechtlicher Erkenntniſſe zur Abkürzung des Geſchäftsganges

anderweit regeln , und beſtimme daher , was folgt:

1 ) Meiner Beſtätigung bleiben vorbehalten die kriegsrechtlichen Erkenntniſſe in den

Fällen :

wenn auf Todesſtrafe oder lebenswierige Freiheitsſtrafe erkannt iſt,

b) wenn das Erkenntniß gegen einen Offizier ergangen iſt, mag daſſelbe auf

Strafe oder Freiſprechung lauten ,

c) wenn gegen einen Portepeefähnrich auf Degradation , oder

d) gegen Perſonen des Soldatenſtandes vom Feldwebel abwärts wegen mili

tairiſcher Verbrechen - jei es auch in Verbindung mit gemeinen Vergebenſei -

auf mehr als zehnjährige Feſtungsſtrafe erkannt iſt.

2 ) Der Kriegsminiſter beſtätigt mit Ausnahme der sub 1. bezeichneten Fälle

die Erkenntniſſe der Kriegsgerichte:

a) wenn gegen Landgendarmen auf mehr als einjährige Freiheitsſtrafe ,

b ) wenn gegen Landgendarmen und gegen andere Perſonen des Soldatenſtandes,

als Mitangeſchuldigte, in der nämlichen Sache erfannt iſt.

3) Der fommandirende General beſtätigt die, nicht zu Meiner oder des Kriegs :

miniſters Beſtätigung gehörenden kriegsrechtlichen Erkenntniſſe gegen alle Perſonen

des Soldatenſtandes ſeines Armeekorps:

a) wenn auf mehr als einjährige Freiheitsſtrafe,

b ) wenn wegen Deſertion in contumaciam crkannt,

c ) wenn gegen Invaliden die Entlaſſung aus dem Militairverhältniß verhängt iſt.

Derſelbe hat zugleich das Beſtätigungsrecht eines Diviſionskommandeurs

( Nr . 8.) bei Erfenntniſſen gegen Perſonen des Soldatenſtandes, welche

a) nach den SS. 29. und 30. Theil II. des Militair - Strafgeſegbuchs unter der

Gerichtsbarkeit des Korpsgerichts ſtehen , oder

b ) der
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b) der Gerichtsbarkeit der Garniſongerichte im Korpsbezirk unterworfen find

und in keinem Diviſionsverbande ftehen.

4) Der kommandirende General des Gardekorps beſtätigt, gleich dem kommandiren.
den General eines jeden andern Armeekorps, die friegsrechtlichen Erfenntniſſe

gegen Mannſchaften der Truppentheile des Gardcforps , ohne Rückſicht auf deren

Dislokation .

5) Der Gouverneur von Berlin beſtätigt in den Fällen , in welchen von ihm das

Kriegsgericht angeordnet iſt, die Erkenntniſſe in dem dem kommandirenden General

eines Ärmeekorps zugeſtandenen Umfange.

6) Der Oberbefehlshaber der Marine hat innerhalb ſeines Dienſtbereichs das Be.

ſtätigungsrecht in demſelben Umfange, wie der fommandirende General eines

Armeekorps.

7) Zur Beſtätigung des Diviſionskommandeurs und der mit gleichen gerichtsherr

lichen Rechten verſehenen Befehlshaber gelangen die kriegsrechtlichen Erkenntniſſe

gegen Perſonen des Soldatenſtandes der. ihnen untergebenen Truppentheile in

allen , nach vorſtehenden Beſtimmungen unter Nr. 1. bis 6. nicht davon aus

genommenen Fällen.

8) Jn gleichem Umfange wie der Kommandeur einer Diviſion haben das Beſtäti.

gungsrecht innerhalb ihres Dienſtbereich8:

a) der Jnſpekteur der Beſaßungstruppen in Mainz ,

b) der Chef der Landgendarmerie,

c) der Kommandant des Jnvalidenhauſes in Berlin ,

d ) die Chefs der Marineſtationen.

9) Die auf die Beſtätigung kriegsrechtlicher Erkenntniſſe ſich beziehenden allgemeinen

Beſtimmungen der SS. 162. 163. Theil II. des Militair .Strafgeſezbuchš bleiben

unverändert in Geltung; auch werden die Porſchriften über das Verfahren bei

der Beſtätigung in den SS . 164. bis 175. I. c. durch dieſe Meine Order nicht

betroffen .

Jd beauftrage Sie , wegen Publikation und Ausführung dieſer Order das

Erforderliche zu veranlaſſen .

Berlin , den 1. Juni 1867 .

(gez . ) Wilhelm .

(gegengez.) von Roon.

An den Kriegs . und Marineminifter.

S. 155 .

Der Kriegøminiſter beſtätigt die Erkenntniſſe der Kriegsgerichte, ſoweit 3) Befldtigung

fie nicht der Beſtätigung des Königs bedürfen , dura den

Kriegsminifter.

1 ) wenn auf mehr als drei Jahre bis einſchließlich zehn Jahre Freiheits.

ſtrafe ,

2) wenn gegen Landgendarmen auf mehr als einjährige Freiheitsſtrafe,

3) wenn gegen Landgendarmen und gegen andere Perſonen des Soldaten

ſtandes, als Mitangeſchuldigte in der nämlichen Sache, erkannt iſt,

4) wenn gegen Jnvaliden auf Entlaſſung aus dem Militairverhältniß er
kannt iſt.

S. 156.
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Generale

mandeure .

S. 156 .

4) Beftátigung Der kommandirende General beſtätigt die nicht zur Beſtätigung des Kö

durch

mandizendetom nigs oder des Kriegsminiſters gehörenden kriegsrechtlichen Erkenntniſſe gegen alle

Perſonen des Soldatenſtandes ſeines Armeekorps :
(Korp8 . Rom .

1 ) wenn auf mehr als einjährige bis einſchließlich dreijährige Freiheits

ſtrafe,

2) wenn wegen Deſertion in contumaciam erkannt iſt.

S. 157.

Der kommandirende General hat zugleich das Beſtätigungsrec
ht

eines

Diviſionskomma
ndeurs bei Erkenntniſſen gegen Perſonen des Soldatenſtandes,

welche

1) unter der Gerichtsbarkeit des Korpsgerichts ſtehen (SS. 29. und 30.),

oder

2) der Gerichtsbarkeit der Garniſongerichte im Korpsbezirk unterworfen

ſind, und in keinem Diviſionsverbande ſtehen .

S. 158 .

Der kommandirende General des Gardekorps beſtätigt gleich dem kom:

mandirenden General eines jeden anderen Armeeforps die kriegsrechtlichen Erkenntniſſe

gegen Leute des Gardekorps, mit Ausnahme derjenigen Truppentheile dieſes

Korps, welche im Bezirk eines anderen als des dritten Ärmeekorps dislozirt ſind.

S. 159 .

Der Gouverneur von Berlin beſtätigt in den Fällen , in welchen von ihm

das Kriegsgericht angeordnet iſt, die Erkenntniſſe, gleich dem fommandirenden

General eines Armeekorps.

S. 160 .

5) Beftátigung Zur Beſtätigung des Diviſionskommandeurs und der mit gleichen gerichts

Duros,bie Bivio herrlichen Rechten verſehenen Befehlshaber gelangen die kriegsrechtlichen Erkennt

niſſe gegen Perſonen des Soldatenſtandes ihres Dienſtbereichs in den , SS.

154–159. nicht ausgenommenen Fällen.

deure.

S. 161 .

In gleichem Umfang, wie der Kommandeur einer Diviſion , haben das

Beſtätigungsrecht innerhalb ihres Dienſtbereichs:

1) der Kommandeur derGarde- Infanterie und der Kommandeur der Garde

Kavallerie, mit Ausnahme derjenigen Truppentheile des Gardekorps,

welche im Bezirk eines anderen als des dritten Armeekorps dislocirt ſind;

2) der
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2) der Inſpekteur der Befaßungstruppen in den Bundesfeſtungen ;

3) der Chef der Landgendarmerie und

4) der Kommandant des Invalidenhauſes bei Berlin .

S. 162.

Bei einem Erkenntniß gegen mehrere Angeſchuldigte muß die Beſtätigung 6) Allgemeine
Beſtimmungen.

gleichzeitig über alle durch einen Beſtätigungsberechtigten erfolgen ; in den Fällen

des S. 154. bleibt es jedoch der Beſtimmung des Königs vorbehalten, ob die

Beſtätigung des Erkenntniſſes gegen einzelne Mitangeſchuldigte durch die betreffen

den Befehlshaber erfolgen ſoll.

Vergl . zu den SS . 162. 163 , 164 , die Anmerkung zu S. 154 .

S. 163.

Wenn außer den Fällen des S. 154. bei einem Erkenntniß gegen mehrere

Angeſchuldigte die Beſtätigung wegen eines derſelben dem Kriegsminiſter zuſteht,

ſo hat dieſer dem Erkenntniß die Beſtätigung auch wegen aller übrigen Mitanges

ſchuldigten zu ertheilen , und ebenſo geht das Beſtätigungsrecht des Diviſions

kommandeurs auf den kommandirenden General über , wenn dem Leşteren die

Beſtätigung des Erkenntniſſes wegen eines der Mitangeſchuldigten zuſteht.

S. 164.

gung .

Der Beſtätigung des Erkenntniſſes muß ein ſchriftliches Rechtsgutachten F. Verfahren
bei der Beftäti

zum Grunde liegen .

1) Rechtsgut.

Daſſelbe iſt zu erſtatten : agten.

1). durch das General-Auditoriat, wenn das Erkenntniß der Beſtätigung des

Königs oder des Kriegsminiſters bedarf;

2) durch einen Auditeur , wenn ein Korps- oder Diviſionskommandeur

oder einer der in den SS. 159. und 161. genannten Befehlshaber daſſelbe

zu beſtätigen hat.

Die Begutachtung darf nicht durch den Auditeur erfolgen , der Referent im Kriegs

gericht war. Iſt dem beſtätigenden Befehlshaber nur ein Auditeur zugetheilt und

derſelbe Referent geweſen, ſo muß die Begutachtung einem andern Auditeur aus

dem Korpsbezirk aufgetragen werden.

S. 165.

Der Begutachtende hat zu prüfen , ob in dem Verfahren die geſeßlichen Vor

ſchriften beobachtet und ob bei der Entſcheidung die Geſeße richtig angewendet ſind.

Nach dem Befund der Prüfung muß in dem Gutachten ein beſtimmter

Antrag gemacht werden .

S. 166.
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S. 166.

2) Beridrich. Iſt der Antrag auf Vervollſtändigun
g

der Akten gerichtet, ſo hat der
tigung des

Redtsgutac . beſtätigende Befehlshaber, wenn er dem Antrage beitritt, dieſelbe zu veranlaſſen;
tens. tritt er dem Antragenicht bei, ſo iſt die Sache dem General-Auditoriat einzuſenden.

Jn den Fällen , welche zur Begutachtung des General- Auditoriats gehören , haben

die Militairgerichte die von demſelben für nöthig erachtete Vervollſtändigung der
Akten zu bewirken.

S. 167 .

Die Beſtätigung darf nicht erfolgen , wenn das Erkenntniß in dem Gut

achten oder von dem beſtätigenden Befehlshaber für ungeſeßlich erachtet wird.
Vielmehr iſt ein ſolches Erkenntniß zur Prüfung der gegen die Geſegmäßigkeit

deſſelben erhobenen Bedenken mit den Akten und dem Gutachten dem General

Auditoriat zu überſenden .

S. 168.

Hält das General - Auditoriat die Bedenken gegen die Geſeßmäßigkei
t
des

Erkenntniſſes nicht für begründet, ſo iſt lepteres von ihm dem betreffendenBefehls

haber zur Beſtätigung zurückzuſenden.

S. 169 .

Wird dagegen das Erkenntniß vom General-Auditoriat, als geſeßwidrig,

zur Aufhebung geeignet befunden , ſo iſt daſſelbe unmittelbar dem Könige zur Ent:

ſcheidung darüber zu überreichen,

ob das Erkenntniß aufzuheben und anderweit in der Sache zu erkennen ſei.

S. 170.

Erfolgt die Aufhebung des Erkenntniſſes, ſo dürfen zu dem alsdann an

zuordnendenSpruchgericht die Perſonen, welche bei Abfaſſung des aufgehobenen

Erkenntniſſes mitgewirkt haben, nicht zugezogen werden.

S. 171 .

Wird das Erkenntniß in dem Rechtsgutachten zwar für geſeßlich erachtet,

aber auf Milderung der erfannten Strafe angetragen , ſo hängt es von dem

Ermeſſen des beſtätigenden Befehlshabers ' ab , ob und in wie weiter den Antrag1

auf Milderung der Strafe berückſichtigen , oder die erkannte Strafe beſtätigen will.

S. 172.

3 ) Milderung8. Das Milderungsrech
t
darf, außer den Fällen der SS. 120. und 143 .

beſtá.

tigenden Bad " Theil I. dieſes Strafgeſeßbuchs, weder bis zum Erlaß erkannter Strafen oder

felshaber. bis zur Herabſeßung derſelben unter das geringſte geſebliche Maaß , noch bis zur

Umwandlung erfannter Strafarten in andere ausgedehnt werden. Nur in denje

nigen Fällen, wo das Verbrechen mit Arreſt. oder Feſtungsſtrafe in den Gefeßen
bea
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feit der Schär.

bedroht iſt, kann der beſtätigende Befehlshaber ſtatt der Feſtungsſtrafe Arreſt

und,wonur ſtrenger Arreſt vorgeſchrieben iſt, mittleren oder gelinden Årreſt bei

der Beſtätigung eintreten laſſen .

Auch kann der beſtätigende Befehlshaber in dem Fall des S. 98. Theil I.

dieſes Geſezbuchs die erkannte Verſeßung indie zweite Klaſſe des Soldatenſtandes

weglaſſen ,und der Degradation in den Fällen des S. 40. Nr. 2. und 3. Cheil I.

dieſes Gefeßbuchs Arreſt ſubſtituiren.

S. 173 .

Das Erkenntniß darf bei der Beſtätigung nicht geſchärft werden , weder 4) Ungulāffig

durch Erhöhung des Strafmaaßes oder der Strafart, noch durch Hinzufügung

nicht erkannter Strafbeſtimmung
en

.

S. 174.

Iſt ein kriegsrechtliches Erkenntniß von einem nicht kompetenten Befehls. 5) Unguläffig.
teit der Beſtá.

haber beſtätigt worden, ſo iſt die Beſtätigung ungültig und das Erkenntniß der tigung durch

kompetenten Behörde zur Beſtätigung vorzulegen.
einen nicht fom.

fehlshaber.

S. 175.

Die Beſtätigung muß ſchriftlich erfolgen, von dem beſtätigenden Befehls. 6. Form der
Beſtätigung.

haber unterſchrieben und ſo abgefaßt werden , daß daraus beſtimmt hervorgeht,

wohin das Erkenntniß beſtätigt worden iſt.

petenten Be.

S. 176.

Die Erkenntnißformel und die Beſtätigungsorde
r find ungeſäumt dem G.Publikation.

Angeſchuldigten vor vollſtändig beſeştem Unterſuchungsger
icht ( SS. 45-47 .) von

dem Auditeur durch Vorleſung zu publiziren ; auch iſt ihm gleichzeitig bekannt zu

machen , daß das Erkenntniß nunmehr rechtsfräftig ſei.

S. 177 .

Dem Angeſchuldigten ſind auf ſein Verlangen die Entſcheidungsgründe

bekannt zu machen. Auch kann ihm Abſchrift des Erkenntniſſes mit den Ent

ſcheidungsgründen auf ſeine Koſten ertheilt werden, wenn kein Mißbrauch davon

zu beſorgen iſt ; im Fall völliger Freiſprechung iſt die Erkenntnißforinel ihm

koſtenfreiauszufertigen.

Ueber die ſtattgehabte Publikation iſt ein Protokoll aufzunehmen , auch,

daß und wann dieſelbe erfolgt ſei, unter der Beſtätigungsurkunde zu vermerken .

Urtheile, welche die bürgerliche Todesſtrafewegen gemeiner Verbrechen

verhängen , werden ftéts durch die Civilgerichte publizirt ( S. 183.).

S. 178.

Vonjedem rechtskräftigen Erkenntniß muß der Dienſtbehörde des Ange.

ſchuldigten Mittheilung gemacht werden .

Bundes . Geſetbl. S. 179.67. 88
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H. Voll.

ſtredung.

S. 182,

S. 179.

Mar der Antrag auf Unterſuchung von einer Civilbehörde ausgegangen ,

ſo iſt derſelben von dem Ausfall der rechtskräftigen Entſcheidung Nachricht zu

geben .

$ . 180 .

Die Vollſtreckung des rechtskräftigen Erkenntniſſes hat der Befehlshaber

1) udgemeinezu veranlaſſen, welchem die Anordnung des Spruchgerichts zuſtand .

Beſtimmungen.

S. 181.

Die Vollſtreckung muß ohne Verzug und genau nach dem Inhalt der

Beſtätigungsorde
r

erfolgen.

.

2) Umwand. Wenn nach Vorſchrift der Geſeße eine rechtskräftig erkannte Strafe in

lung rechtskräf.eine andere umzuwandeln iſt, ſo geſchieht dies durch ein Reſolut des kompetenten

Strafen . Militairgerichts.

S. 183 .

3) Vollſtredung fur Vollſtreckung der wegen militairiſcher Verbrechen verwirkten Todes.

der Todesſtraft. ſtrafe ind 18 Mann zu fommandiren, welche in drei Gliedern hintereinander

dergeſtalt aufzuſtellen ſind, daß das erſte Glied in einer Entfernung von fünf

Schritt dem Deliquenten gegenüberſteht.

Tin Uebrigen ſind dabei die in den allgemeinen Landesgeſeßen hinſichtlich

der Vollſtreckung von Todesſtrafen beſonders vorgeſchriebenen Förmlichkeiten zu

beachten.

Die Vollſtreckung der bürgerlichen Todesſtrafe erfolgt durch die Civil

gerichte. Der Verurtheilte iſt hierzu nach der Beſtätigung des Erkenntniſſes an

das Landes - Juſtizfollegium , in deſſen Gerichtsbezirk er ſich befindet, abzugeben und

durch daſſelbe die Publikation und Vollſtreckung des Erfenntniſſes zu bewirken ..

S. 184.

4) Bollſtredung Wenn auf Zuchthausſtrafe erkannt, oder wenn die erkannte Baugefangen

ſtrafen. ſchaft als Zuchtbausſtrafe zu vollſtrecken iſt, ſo muß der rechtskräftig Verur

theilte zur Strafvollziehung durch das betreffende Generalfommando der Civil

behörde überwieſen werden .

S. 185 .

Gemeine , gegen welche auf Feſtungsſtrafe erkannt iſt, ſollen , wenn nicht

beſondere Gründe dagegen obwalten , gleich nach abgehaltenem Sprudygericht zum

vorläufigen Antritt der Strafe zur Feſtung abgeführt werden .

S. 186 .

Zum Feſtungsarreſt Verurtheilte, ſo wie diejenigen , gegen welche neben
der
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der Freiheitsſtrafe auf Degradation , Kaſſation , Entfernung aus dem Offizier

ſtande, Dienſtentlaſſung, Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande oder Entlaffung

aus dem Militairverhältniß erkannt iſt, dürfen vor eingetretener Rechtshaft deš

Erkenntniſſes zum Antritt der Strafe nicht abgeführt werden.

Jit neben der Ausſtoßung oder der Entlaſſung auf Baugefangenſchaft

oder Zuchthausſtrafe und zugleich auf körperliche Züchtigung erkannt, ſo wirddie

leştere erft vollzogen, nachdem die Aufnahme des Verbrechers in die Strafanſtalt

erfolgt iſt .

Anmerkung: Die Beſtimmung des S. 186.Alinea 2. iſt aufgehoben.

Vergl. den Ållerhöchſten Erlaß vom 6. Mai 1818 ; Beilage Littr. 'D.

S. 187.

Allen in Haft befindlichen Angeſchuldigten , welche zu einer härteren Frei.

heitsſtrafe als Arreſt verurtheilt worden, iſt die Strafe vom Tage der Abfaſſung

des Erkenntniſſes zu berechnen.

Erfolgt die Verhaftung erſt nach Abfaſſung des Erkenntniſſes , ſo iſt die

Strafe vomTage der Verhaftung zu berechnen.

S. 188.

Wird gegen einen in Unterſuchungshaft befindlichen Angeſchuldigten blos

auf eine Arreſtſtrafe erkannt, ſo muß der Verurtheilte gleich nach abgehaltenem

Spruchgericht, wenn nicht beſondere Umſtände dies bedenklich erſcheinen laſſen ,

aus der Haft entlaſſen und die Vollſtreckung der Strafe bis nach erfolgter Bes

ſtätigung des Erkenntniſſes ausgeſegt werden .

S. 189 .

Die kommandirenden Generale find befugt, die Vollſtreckung rechtsträftig

erkannter Arreſtſtrafen in außergewöhnlich
en Fällen auf einige Zeit ausſeßen zu

laſſen, wenn das Intereſſe des Dienſtes es unumgänglich erfordert.

S. 190 .

Wenn auf Märſchen , im Lager oder ſonſt, den örtlichen Umſtänden nach,

die Anwendung der Arreſtſtrafen gegen Unteroffiziere und Gemeine nicht ſtatt

finden kann, ſo ſoll für die Dauer der Strafzeit, ftatt des gelinden und mittleren

Arreſtes, Entziehung gewohnter Genüſſe, z . B. des Branntweins und des Tabads,

und bei Gemeinen zugleich vorzugsweiſe Heranziehung zu vorkommenden Arbeiten

eintreten, ſtatt des ſtrengen Arreſtes aber Ånbinden an einen Baum oder an eine

Wand Bergeſtalt, daß der Beſtrafte ſich nicht niederlegen oder feßen kann .

Dieſes Anbinden darf jedoch den Zeitraum von dreiStunden täglich nicht

überſteigen , und muß die Vollſtreckung dieſer Strafen vor den Augen des Public

kums möglichſt vermieden werden .

Vergl. die Verordnung über die Disziplinarbeſtrafung in der Armee vom 21. Juli 1867.

S. 5. , Armee. Verordnungsblatt für 1867. Nr. 14 .

38 S. 191.
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S. 191 .

Wenn in Kriegszeiten der Vollſtreckung der wegen Deſertion erkannten

Feſtungsſtrafe zeitige Hinderniſſe entgegenſtehen , ſo kannder Heerführer denſelben

andere paſſende Strafen unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Königs auf

eigene Verantwortung ſubſtituiren.

bon

Drden u. Ebren.

jeiden .

S. 192 .

5 ) Boaftredung Wenn Beſißer von Orden und Ehrenzeichen
der Strafe an

Befißern 1 ) zur Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande, Kaſſation oder Verſegung in

die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes verurtheilt ſind, oder wenn

2) Freiheitsſtrafe gegen ſie erkannt undder Fall von der Art iſt, daß nach

den beſtehenden Vorſchriften die Entſcheidung des Königs über den

Verluſt der Orden und Ehrenzeichen eingeholt werden muß,

ſo darf die Strafe an dem Verurtheilten nicht eher vollzogen werden , als dieſe

Entſcheidung erfolgt iſt.

S. 193.

6) Vollſtredung Die Urtheile, in denen auf Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande erkannt

worden , find durch das Amtsblatt der Regierung, in deren Bezirk der Verur

ſtoßung due theilte ſeine Heimath hat, oder, wenn er ein Ausländer iſt, durch das Amtsblatt

bem Soldaten .der Regierung, in deren Bezirf der Garniſonort liegt , zur öffentlichen Kenntniß

ift. zu bringen.

S. 194.

7 ) Vermert Zuden Unterſuchungsaktenmuß ein ſchriftlicher Vermert gebracht werden ,

über die Volledaß das Erkenntniß zur Vollſtreckung gelangt iſt.
ſtredung zu den

S. 195.

J. Reviſion der Dem General-Auditoriat ſind von drei zu drei Monaten die von den kom

rechtsfräftigen mandirenden Generalen , den Diviſionskommandeuren und den in den SS. 159 .

und 161. genannten Befehlshabern beſtätigten rechtskräftigen Erkenntniſſe gegen

Perſonen des Soldatenſtandes nebſt dem dazu gehörigen Gutachten und der

Beſtätigung zur Prüfung einzuſenden.

Vergl. die Anmerkung zu S. 154.

der Strafe,

wenn auf Aug.

ftande ertannt

!

Aften .

Erkenntniſſe.

3 weite Abtheilun g.

Von dem Verfahren in Straffällen , welche vor die niedere Gerichtsbarkeit

gehören .

(Standrechtliches Verfahren .)

S. 196 .

Bei dem Verfahren in Strafſachen, welche vor die niedere Gerichtsbarkeit

ges
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gehören, kommen die Beſtimmungen der erſten Abtheilung dieſes Abſchnitts mit

nachfolgenden Abweichungen zur Anwendung.

S. 197.

Einer vorläufigen Unterſuchung bedarf es nicht, wenn die Sache im Dis

ziplinarwege bereits ſo weit aufgeklärt iſt, daß auf den Grund der ſtattgefundenen fahren.

Ermittelungen die Einleitung der förmlichenUnterſuchung verfügt werden kann.

I. Unter

ſuchungs • Ver.

S. 198.

A. Beweis.

Aufnahme.
Steht der objektive Thatbeſtand feſt und legt der Angeſchuldigte vor

Gericht ein freies Geſtändniß ab , welches die Hauptumſtände der That enthält

und mit anderen ermittelten Umſtänden nicht im Widerſpruch ſteht, ſo bedarf

es keiner weiteren Beweisaufnahme.

Zur Erlangung des Geſtändniſſes dürfen auch im ſtandrechtlichen Ver

fahren keine verfängliche Fragen, Drohungen oder Gewaltmittel angewendet
werden .

S. 199.

Legt der Angeſchuldigte ein zureichendes Geſtändniß (S. 198.) nicht ab, ſo

muß zur Aufnahmedes Beweiſes geſchritten werden.

Vorgeſeter.

S. 200.

Die Zuziehung eines Vertheidigers findet nicht ſtatt, das Ergebniß der B. Vertheidi .

Verhandlungen iſt jedoch bei dem Abſchluß der Sache dem Angeſchuldigten vor- gung .

zuhalten , und nachdem er mit ſeinen Vertheidigungsgrün
den

gehört worden iſt,

ſind dieſe zu Protokoll zu bringen.

Eines beſonderen Schlußtermins bedarf es nicht.

S. 201 .

Bei geringen militairiſchen Vergehen bleibt es dem Ermeſſen des kom- C. Beweištraft

petenten Militairgerichts überlaſſen, den Ausſagen der Vorgeſegten , welchen die

Verſicherung der Wahrheit an Eidesſtatt beigefügt iſt, die Beweiskraft der eida

lichen Ausſage beizulegen und dieſelben von der förmlichen Eidesleiſtung zu ent
binden .

S. 202.

Eine Vereidigung der Richter findet nicht ſtatt; denſelben iſt aber die im II. Spruchveto

S. 129. vorgeſchriebene Ermahnung wegen Erfüllung ihrer Richterpflicht durch Papen Derpflich.
fahren

den Präſes zu ertheilen . tung der Rich .

S. 203 .

Der Vortrag des Referenten kann ſchriftlich oder mündlich gehalten werden. B. Vortrag des

Jn beiden Fällen ſind jedoch der weſentliche Jnhalt des Vortrags, das Votum Referenten.

und die demſelben zum Grunde gelegten Geſegesſtellen in das Protokoll auf

zunehmen .

ter.

S. 204.
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des

S. 204 .

Sorm und

In dem Erkenntniß, welches gleich nach der Abhaltung des Spruchgerichts
Inbalt des Er

kenntniſſes. auszufertigen iſt, ſind die Hauptumſtände, auf denen die Entſcheidung beruht,

und die zum Grunde gelegten Geſetzesſtellen anzugeben .

DieAusfertigung iſt von dem Präſes und dem Referenten zu unterſchreiben

und dem Gerichtsherrn zur Beſtätigung vorzulegen.

S. 205 .

D. Beſtati. Die Beſtätigung des Erkenntniſſes erfolgt durch den Befehlshaber, dem

gung ihiel Ero die Beſtellung des Spruchgerichts zuſtand, inſofern nid)t für einzelne Fälle Aus ..

nahmen von dieſer Regel durch beſondere Verordnungen beſtimmt ſind.

S. 206 .

Bei der Beſtätigung ſind die Vorſchriften der SS . 172. 173. 175. zu be

folgen . Der Begutachtung des Erkenntniſſes bedarf es nicht, der Befehlshaber

hat ſich jedoch durch Einſicht der Akten in den Stand zu ſeßen , die Beſtätigung

nach ſeiner gewiſſenhaften Ueberzeugung ertheilen zu können.

S. 207.

E. Publika . Die Publikation und Vollſtreckung des Erkenntniſſes muß fofort nach der

ſtredung.piece und PolloBeſtätigung deſſelben erfolgen. Eine Anrechnung der inzwiſchen etwa erlittenen

Haft auf die erkannte Freiheitsſtrafe findet nur dann ſtatt, wenn die Beſtätigung

durch außerordentliche Umſtände verzögert worden iſt.

S. 208.

III . Abgabe Ergiebt ſich im Laufe der Unterſuchung, oder bei der Aburtheilung, daß

der Sache im die Sache vor die höhere Gerichtsbarkeit gehört , ſo ſind die Verhandlungen an
Fal der Inkom .

petenz . ' das kompetente Gericht abzugeben .

S. 209 .

IV. Erledi . Wenn bei dem Verfahren, bei der Aburtheilung oder bei der Beſtätigung

gunder bortom: Zweifel entſtehen , ſo ſind zu deren Erledigung die Verhandlungen , im Fall ein
Zweifel .

Auditeur Inquirent oder Referent iſt, an das Generai - Auditoriat , wenn aber

ein unterſuchungsführender Offizier Inquirent oder Referent iſt, dem nächſten ,

mit der höheren Gerichtsbarkeit verſehenen Vorgeſepten einzureichen.

V. Reviſion

$ . 210 .

Die von den unterſuchungsfü
hrenden Offizieren gegen Perſonen des Sol

Cer te betöfraffi datenſtandes abgefaßten Erfenntniſſe ſind mit den Aften , von drei zu drei Mo
gen Erkenntnific.

naten , an den mit der höheren Gerichtsbarkeit verſehenen Befehlshaber einzuſenden

und durch einen Auditeur ſeines Dienſtbereichs zu revidiren . Von etwanigen

das
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dabei bemerkten Verſtößen gegen die Geſeße hat der Auditeur dem Befehlshaber

Anzeige zu machen , auch über die vorgenommene Reviſion bei dem General

Auditoriat ſich auszuweiſen .

Zweiter Abſchnitt.

Von dem Verfahren gegen Militairbeamte.

S. 211 .

Die Vorſchriften des erſten Abſchnitts dieſes Titels finden auch auf Militair

beamte mit folgenden Abweichungen Anwendung.

$ . 212.

ine

.

Gegen Beamte, welche einem Militairbefehlshaber und gleichzeitig einer 1. Verfahren

Verwaltungsbehörde oder einem Verwaltungsvorgeſepten untergeordnet ſind,

darf wegen Verbrechen, bei deren Beurtheilung es auf die beſondere Kenntniß A. Unterſu.

der Wiſſenſchaft oderKunſt des Beamtenankommt, oder wodurch adminiſtrative eings • Verfah.
dung8 • .

Vorſchriften verleştſind, die Einleitung der vorläufigen , ſo wie der förmlichen

gerichtlichen Unterſuchung nur auf den Antrag der vorgeſetten Dienſtbehörde oder Verbrechen .

des Verwaltungsvorgefetten des Angeſchuldigten erfolgen .

Anmerkung: Der S. 212. iſt in Folge des Artitels 97. der Preußiſchen Verfaſſungs

Urkunde vom 31. Januar 1850. außer Kraft getreten .

1. bei Amts .

S. 213.

Iſt die Unterſuchung wegen anderer als der im S. 212. bezeichneten Ver- 2. bei anderen
Verbrechen .

brechen einzuleiten, ſo muß der Verwaltungsbehörde oder dem Verwaltungs

vorgeſezten durch den Gerichtsherrn von der Einleitung der Unterſuchung Nach
richt gegeben werden .

Anmerkung: Der S. 213. erſtreckt ſich ſeit Aufhebung des § . 212. auf alle gerichtliche

Unterſuchungen gegen Militairbeamte.

ten .

S. 214.

Wird ein auf Kündigung angeſtellter Militairbeamter während der Unter- 3. Verfahren

ſuchung aus dem Beamtenverhältni
s

entlaſſen , und verbleibt derſelbe unter der im

Militairgerichts
barkeit

, ſo iſt' das Verfahren nach Maßgabe ſeines Militair- fung eines auf

Dienſtentlaſ.

verhältniſſes fortzuſeßen .
Kündigung an .

Tritt der Entlaſſene unter die Civilgerichtsbarkeit, ſo iſt die Unterſuchung
geſtellten Beam

an das zuſtändige Civilgericht abzugeben. War aber vor der Entlaſſung bereits

ein Erkenntniß in erſter Inſtanz ergangen und publizirt, ſo hat in den vorſtehend

genannten Fällen das Militairgericht die Sache nach den Vorſchriften dieſes

Abſchnitts fortzuſeßen .

S. 215 .

Die Amtsſuspenſion wegen Amtsverbrechen (S. 212.) zu verfügen , bleibt 4. Umtsſug.

der Þenfion .
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der Verwaltungsbehörde und beziehungsweiſe dem Verwaltungsvorgeſeßten

überlaſſen.

Muß die Suspenſion des Beamten wegen anderer Verbrechen eintreten ,

ſo iſt ſie von dem , mit Gerichtsbarkeit über den Angeſchuldigten verſehenen

Militairvorgeſeşten und der Verwaltungsbehörde oder dem Verwaltungsvorgeſegten

gemeinſchaftlich zu verfügen .

S. 216 .

5. Verbaftung.

Wegen Befreiung von der Unterſuchungshaft gegen Kaution finden die

Beſtimmungen der allgemeinen Landesgeſegé Anwendung.

6. Beweis.

S. 217.

Die Beſtimmungen der SS . 108–109 . wegen der Beweiskraft finden auf

Militairbeamte nicht Anwendung.

S. 218.

Ebenſo findet die Beſtimmung des S. 110. wegen des artikulirten Verhörs

in Unterſuchungen gegen Militairbeamte feine Anwendung.

7. Artikulirtes

Verhör.

S. 219 .

8. Verteidi. Jn Anſehung der Vertheidigung treten die Vorſchriften der allgemeinen

gung.

Landesgeſeße ein.

S. 220.

B. Spruch.

Verfahren .
Die Mitglieder der Spruchgerichte, mit Ausnahme der Auditeure und der

unterſuchungsführenden Offiziere, haben den Richtereið (S. 129.) zu leiſten , der

1. Bereidigung ihnen von dem Referenten abzunehmen iſt.
der Richter.

S. 221 .

2. Ubſtimmung. Jedes Mitglied des Spruchgerich
ts hat Eine Stimme.

Der Referent hat ſeine Stimme zuerſt abzugeben , demnächſt die Stimmen

der übrigen Richter und des Präſes einzuſammeln und in das Protokoll auf

zunehmen.

Die bei Erkenntniſſen gegen Perſonen des Soldatenſtandes zuläſſigen

Gnadengeſuche der Spruchgerichte ſind bei Erkenntniſſen gegen Militairbeamte

unſtatthaft.

S. 222.

3. Ausfertio Das Erkenntniß iſt von dem Referenten in einem Exemplar auszufertigen ,

femenihe. Er mit dem Gerichtsſiegel zu verſehen und von dem Präſes und dem Referenten zu
fenntniſſes

unterſchreiben.

S. 223.

4. Publikation

u. Volſtredung.
Bei der Publikation iſt dem Angeſchuldigten bekannt zu machen , daß ihm

das
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das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung gegen das Erkenntniß innerhalb zehn

Tagen freiſtehe. Befindet ſich der Angeſchuldigte in Haft und iſt gegen denſelben

auf Feſtungsarreſt erkannt, ſo muß die Strafe vom Tage der Publikation des

Erkenntniſſes gerechnet werden.

S. 224 .

Beruhigt ſich der Ungeſchuldigte bei dem Erkenntniß, oder meldet er inner- 5. Eintritt ber

halb der vorgeſchriebenen Friſt das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung nicht Rechtskraft.

an , ſo iſt das Erkenntniß rechtskräftig , inſofern daſſelbe nicht der Beſtätigung

bedarf, in welchen Fällen die Rechtskraft erſt mit der Publikation des beſtätigten

Erkenntniſſes eintritt.

$. 225 .

Ergreift der Verurtheilte das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung , ſo . 11.Verfahren

find bei dem ferneren Verfahren die Vorſchriften der allgemeinen Landesgeſeße ftang.
ſtanz.

über das Verfahren in zweiter Jnſtanz zu befolgen.

in

S. 226 .

Das Erkenntniß zweiter Jnſtanz iſt von dem General-Auditoriat ab:

zufaſſen.

S. 227 .

Wegen des Rechtsmittels der Aggravation und wegen Beſtätigung der

Erkenntniſſe gegen Militairbeamte kommen die in den allgemeinen Landesgeſeßen

hierüber in Abſicht auf Civilbeamte ertheilten Vorſchriften zur Anwendung. Die

Einreichung dieſer Erkenntniſſe zur Beſtätigung erfolgt durch das General
Auditoriat.

S. 228 .

Wenn Militairbeamte und Perſonen des Soldatenſtandes Mitangeſchuldigte III. Abfaſſung

in der nämlichen Sache ſind , ſo ſoll über die Beamten erſt dann erkannt werden, die Erkennt.niffes , wenn

wenn das Erkenntniß gegen die mitbetheiligten Perſonen des Soldatenſtandes Militairbeamte

rechtskräftig geworden iſt. und Perſonen

Jn " Jnjurienſachen iſt in dieſen Fällen die Vorſchrift des S. 233. zu ſtandes Mitan.

beachten. geſduldigte fiub.

de Soldaten

Dritter Abſchnitt.

Von dem Verfahren bei Beleidigungen.

S. 229 .

Inſofern Beleidigungen Gegenſtand des gerichtlichen Verfahrens ſind , und

nicht die Fälle der SS. 130. 134. und 187. Th. I. dieſes Gefeßbuchs vorliegen ,

findet gegen Militairperſonen das in dieſem Geſetzbuch vorgeſchriebene Unter

ſuchungsverfahren unter den in dieſem Abſchnitt angegebenen Modifikationen ſtatt

(S. 173. Th. I.).

Bundeg . Geſepbl. 1867. 39 S. 230 .
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I. Unzuläſſig.

krit der Vereidi.

gung des Der

nunzianten .

S. 230.

Die Vereidigung des Denunzianten iſt unzuläſſig.

II. Sluß.

erflärung des

Denunzianten.

S. 231 .

Vor Abfaſſung des Erkenntniſſes iſt der Denunziant mit dem Jnhalt der

Akten zu ſeiner Erklärung bekannt zu machen.

IV. Voll.

S. 232.

III. Rechtê. Gegen Erkenntniſſe wider Perſonen des Soldatenſtandes iſt auch in
mittel.

wechſelſeitigen Injurienſachen weder das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung,

noch ein Milderungs- oder Aggravationsgeſuch zuläſſig.

S. 233 .

Jn wechſelſeitigen Injurienſachen zwiſchen Perſonen des Soldatenſtandes

fi redung des Er- und Perſonen , welche nicht zum Soldatenſtande gehören ,iſt das Erkenntniß gegen

die Erſteren nicht eher zu vollſtrecken , als bis gegen die nicht zum Soldaten

ſtande gehörigen Perſonen rechtskräftig erkannt iſt.

S. 234 .

V. Belaunt. Von dem Ausfall des Erkenntniſſes iſt dem Denunzianten Nachricht

1 :achung des

enunzianten zu geben.

unit dem Ausfall

3 Crfeunt.

2:iples.

VI. Zurück, Der Antrag auf Zurücknahme der Klage wegen der einer Militair
Tohme der

perſon bei Ausübung ihres Dienſtes oder in Beziehung auf denjelben zuge
Slage.

fügten Beleidigung kann nur mit Genehmigung der vorgeſetten Dienſtbehörde

gejdhehen.

Anmerkung: Der S. 235. iſt in Folge der neueren Geſebgebung antiquirt.

S. 235 .

S. 236.

VII. Mitthei. In Jnjurienſachen, bei denen Militairperſon
en betheiligt ſind , iſt ihrer

Dienftbehörde
n . Dienſtbehörde von der Klage und demnächſt von dem rechtskräftigen Erkenntniß

Mittheilung zu machen.

S. 237 .

VIII. Verjäh. Bei wechſelſeitigen Injurien unterbricht die rechtzeitig von der einen Par

tei angebrachte Klage auch für die andere Partei die Verjährung.
fung.

$ . 238.

Wird der Antrag auf Beſtrafung als unbegründet abgewieſen , oder vor

tung des De der Eröffnung des Erkenntniſſes zurückgenommen, ſo ſind die Koſten und Stempel
junzianten , die

IX. Verpflich

durchRoſten zu tra.

gen.
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durch ein Reſolut des Militairgerichts, welchem die Einleitung der Unterſuchung

zuſtand, dem Denunzianten ohne Unterſchied, ob derſelbe zum Militair - oder

Civilſtande gehört, aufzuerlegen, inſofern ihm nicht auch in Injurienſachen die

Sportelfreiheit zuſteht.Gegen dieſes Reſolut iſt der Rekurs an das General

Auditoriat zuläſſig.

S. 239.

Wird der Antrag auf Beſtrafung nach Eröffnung des Erkenntniſſes zurück

genommen , ſo verbleibt es wegen der Koſten bei den Feſtſeßungen des Erkennt:

niſſes, wenn die Parteien ſich hierüber nicht anderweit mit einander vereinigen .

S. 240.

Erfolgt ein völlig freiſprechendes Erkenntniß , ſo iſt darin die Koſten

pflichtigkeit des Denunzianten nach den Grundſäßen des S. 238. auszuſprechen .

Gegen dieſen den Koſtenpunkt betreffenden Theil des Erkenntniſjes iſt der

Rekurs an das General- Auditoriat zuläſſig .

S. 241 .

Ergiebt ſich bei der Unterſuchung der Verdacht wiſſentlich falſcher Denun- X. Verfahren

ziation, ſo bleibt dem Denunziaten überlaſſen , bei dem zuſtändigen Ridster auf bei dem Verdacht

Unterſuchung und Beſtrafung gegen den Denunzianten anzutragen .

falſder

ziationen,

Vierter Abiditt.

Von dem Kontumazialverfahren gegen Deſerteur e .

S. 242.

rell

Wenn die dienſtlichen Ermittelungen den Verdacht der Entweichung gegen 1. Unter.

eine Perſon des Soldatenſtandes begründen ( SS. 92–94. Th. I.) , ſo hat der ſuchungsverfah.

Kommandeur des Truppentheils ſofort die geeigneten polizeilichen Maaßregeln zur

Wiederergreifung des Abweſenden zu veranlaſſen und dem mit der höheren Ge
richtsbarkeit verſehenen Vorgeſeşten davon Anzeige zu machen.

$ . 243 .

Die Einleitung der Unterſuchung gebührt dem , mit der höheren Gerichts

barkeit verſehenen Militairgericht, welchem der Abweſende zulegt unterworfen war.

S. 244 .

Iſt der Abweſende Offizier oder Portepeefähnrich, ſo muß zur Einleitung

der Unterſuchung der Befehl des Königs eingeholt werden.

S. 245.

Bei der vorläufigen Unterſuchung hat das Gericht die Umſtände, welche A. Vorläufige

den
Unterſuchung

39 *



276

den Verdacht der Entweichung begründen , näher feſtzuſtellen , und die nächſten

Angehörigen und den Vormund des Abweſenden über den Aufenthalt des Leşteren,

unter Bekanntmachung der Folgen ſeines Ausbleibens, zu vernehmen, oder deren

Vernehmung zu veranlaſſen.

S. 246 .

Zugleich iſt bei den Gerichten der Heimath des Abweſenden der Arreſt

ſchlag auf deſſen Vermögen für den Fiskus in Antrag zu bringen .

Jit der Abweſende ein Ausländer , ſo findet der Arreſiſchlag nur ſtatt,

wenn er Vermögen im Inlande beſigt.

Vergl . das Geſeß vom 11. März 1850 ; Beilage Littr. E.

S. 247.

Wird der Aufenthaltsort des Abweſenden im Auslande ermittelt, und be:

ſteht mit dem auswärtigen Staat eine Kartelfonvention , ſo iſt auf Grund der

felben die Auslieferung in Antrag zu bringen.

S. 248.

B. Jørmlide Jſt innerhalb vier Wochen die Rückkehr des Abweſenden nicht erfolgt,

Unterſuchung. oder iſt die Auslieferung deſſelben nicht zu bewirken geweſen , und der Verdacht

der Entweichung hinreichend begründet , ſo iſt der Deſertionsprozeß zu eröffnen,

und der Abweſende in den Amtsblättern öffentlich vorzuladen .

S. 249.

In dieſer Vorladung muß ein auf drei Monate hinauszuſeßender, vom

Tage der Ausgabe der Amtsblätter zu berechnender Termin anberaumt und der

Abweſende aufgefordert werden , ſich ſpäteſtens in demſelben einzufinden, mit der

Warnung, daß die Unterſuchung im Fall des Ausbleibens geſchloſſen , der Ab

weſende für einen Deſerteur erklärt und auf Konfiskation ſeines Vermögens er

fannt werden würde.

Vergl . das Geſetz vom 11. März 1850 ; Beilage Littr. E.

S. 250 .

Die Vorladung iſt in das Amtsblatt der heimathlichen Regierung des

Abweſenden, ſowie der Regierung , in deren Bezirk das unterſuchende Militair

gericht ſeinen Siz hat, einmal einzurücken.

Die Vorladung eines Ausländers iſt nur in das Amtsblatt der Regierung

einzurücken , in deren Bezirk ſich das unterſuchende Militairgericht befindet.

Die Vorladung der aus den Fürſtenthümern Neuenburg und Valendis

gebürtigen Deſerteureerfolgt in der Heimath nach den darüber beſtehenden be

ſonderen Vorſchriften .

Anmerkung: Der $ . 250. Alinea 3. iſt antiquirt.

S. 251 .
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S. 251 .

Von den die Vorladung enthaltenden Amtsblättern iſt ein Eremplar zu

den Akten zu nehmen.

S. 252 .

Eine Vertheidigun
g findet im Kontumazialv

erfahren nicht ſtatt.

S. 253 .

Jſt der Vorgeladene innerhalb der dreimonatlichen Friſt nicht zurückgekehrt, II. Sprucha

oder ſein Ausbleiben nicht genügend entſchuldigt, ſo iſt durch ein Kriegsgericht,

berfahren .

der Verwarnung (S. 249.) gemäß, in contumaciam gegen ihn zu erkennen .

S. 254 .

Bei der Anordnung und Beſeßung des Spruchgerichts, ſowie bei der Ab

ſtimmung , iſt nach den Vorſchriften des erſten Abſchnitts dieſes Titels zu ver

fahren ; es findet jedoch die Zuziehung eines Stellvertreters für den Abweſenden

nicht ſtatt.

S. 255.

Der Inhalt des beſtätigten Erkenntniſſes muß unter Angabe

1 ) des Namens, des Geburtsorts und der Militair -Charge des Verurtheilten ,

ſowie des Truppentheils, bei welchem derſelbe geſtanden hat,

2) des begangenen Verbrechens,

und

3) der erkannten Strafe

in den Amtsblättern , in welche die Vorladung eingerückt war , durch das kom

petente Militairgericht von Amtswegen bekannt gemacht, auch eine Ausfertigung

deſſelben, mit den über das Vermögen des Entwicenen vorhandenen Nachrichten

der Regierung der heimathlichen Provinz zur Einziehung des Vermögens mit

getheilt werden.

Anmerkung: Vergl. das Geſek vom 11. März 1850; Beilage Littr. E.

Die Einziehung der gegen abweſende Deſerteure erfannten Geldbuße erfolgt
durch die Militair- Intendanturen.

S. 256 .

Wird vor der Eröffnung des Deſertionsprozeſſes der Tod des Abweſenden, II. Berfahren
der die Vermuthung der Deſertion gegen ſich hat, ermittelt, ſo iſt , wenn er mittelten Lobel.

Vermögen hinterläßt, Behufs der Konfiskation ſeines Vermögens ein gerichtliches

Verfahren einzuleiten und nach genauer Erörterung der Umſtände, welche die

Vermuthung der Deſertion begründen, friegsrechtlich zu erkennen.

Anmerkung: Der S. 256. iſt durch Aufhebung der Strafe der Vermögenskonfiskation

außer Kraft geſeft.

S. 257 .

des
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S. 257.

IV. Verfahren Kehrt der Vorgeladene vor Publikation des Erkenntniſſes zurück, ſo wird

im Falle der and das Kontumazialverfahren in das gewöhnliche Unterſuchungsverfahren umgeleitet.Ungeo

fuldigten .

S. 258 .

Kehrt der Verurtheilte erſt nach Publikation des Erkenntniſſes zurück, ſo

iſt das gewöhnliche Unterſuchungsver
fahren

zu eröffnen und in dem neuen Er

kenntniß das frühere Kontumazial-Urtheil aufzuheben. Wird der Zurückgekehrte

in dem neuen Erkenntniß wegen Deſertion geſtraft, ſo verbleibt es bei der Kon

fiskation des Vermögens, ſoweit daſſelbe bereits eingezogen iſt, und nur das noch

nicht eingezogene Vermögen iſt wieder freizugeben ; wird der Angeſchuldigte aber

in dem neuen Verfahren freigeſprochen , ſo iſt die Konfiskation des Vermögens

mit der Wirkung aufzuheben , daß auch das bereits eingezogene Vermögen ihm

zurückzugeben iſt. Eine öffentliche Bekanntmachung des Erkenntniſſes durch

welches das Kuntumazial - Urtheil aufgehoben wird , findet nur dann ſtatt, wenn

auf völlige Freiſprechung erkannt iſt.

Vergl. das Geſeß vom 11. März 1850 ; Beilage Littr. E.

S. 259 .

V. Berbindung Jſt von einem Militairgericht gegen mehrere Abweſende der Deſertions.

des Verfahrens

gegen mehrere" prozeß einzuleiten , ſo kann die Vorladung in einer und derſelben Ediftal - Citation

Defecteure. erfolgen, auch von einem Kriegsgericht über die Angeſchuldigten erkannt wer

den ; es ſind jedoch wegen jedes einzelnen Deſertionsfalles beſondere Aften an

zulegen.

fünfter Abſchnitt.

Von der Reſtitution gegen militairgerichtliche Erkenntniſſe und

von der Nichtigkeitsbeſchwerde gegen dieſelben.

S. 260.

I. Reftitution. Ein rechtsträftig Verurtheilter oder vorläufig Freigeſprochener kann nur

A reftitu. alsdann auf Reſtitution und folglich auf eine neue Unterſuchung und Entſcheitionsgründe.

dung antragen:

1 ) wenn er ſeine Unſchuld durch neue, in der bisherigen Unterſuchung nicht

aufgenommene Beweismittel darthun will, oder

2) wenn er auf den Grund eines , zu ſeinem Nachtheil verfälſchten Doku:

ments oder beſtochener Zeugen verurtheilt oder nur vorläufig freigeſprochen

worden iſt.

S. 261 .

Ein ſo begründetes Reſtitutionsgeſuch findet auch alsdann noch ſtatt, wenn

der Verurtheilte die Strafe fchon abgebüßt hat.

S. 262.
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S. 262 .

Das Reſtitutionsgeſuch iſt bei dem Militairgericht anzubringen , bei welchem B. Verfahren.

das Erkenntniß ergangen iſt.

Das Gericht hat den Imploranten mit dem Geſuch umſtändlich zu Pro,

tofoll vernehmen zu laſſen , und wenn daſſelbe ſubſtanzirt erſcheint, die Inſtruktion

der angegebenen Beweismittel •zu bewirken , demnächſt aber die Verhandlungen

dem General - Auditoriat zu überſenden.

S. 263 .

Der Antrag auf Reſtitution hernmt die Vollſtreckung des Erkenntniſſes

nur , wenn daſſelbe auf Todesſtrafe oder inſoweit es auf körperliche Züch.

tigung lautet.

Vergl . den Allerhöchſten Erlaß vom 6. Mai 1848 ; Beilage Littr. D.

S. 264.

Hält das General - Auditoriat das Reſtitutionsgeſuch für unbegründet, ſo

weiſt daſſelbe den Antrag durch ein Reſolut zurück, welches dem Gericht, bei

welchem das Reſtitutions jeſuch angebracht worden, mit den Akten zugeſchickt und

von dieſem dem Jmploranten publizirt wird . Gegen ein ſolches Nefolut iſt nur

der Rekurs an den König zuläſſig.

S. 265.

Erachtet dagegen das General - Auditoriat das Reſtitutionsgeſuc
h für zuläſſig,

ſo überreicht daſſelbe das angefochtene Erkenntniß mittelſt gutachtlichen Berichts

dem Könige zur Aufhebung.

S. 266 .

Wird das angefochtene Erkenntniß aufgehoben , ſo muß jedesmal bei dem C. &rlenntniß.

Gericht, bei welchem die Unterſuchung geſchwebt hat, unter Berücſichtigung der

Vorſchrift des S. 170. von Neuem erkannt werden, inſofern keine beſondere Bes

ſtimmung des Königs dieſerhalb erfolgt.

S. 267 .

Die Beſtätigung des neuen Erkenntniſſes erfolgt durch denjenigen , von

welchem das frühere Erkenntniß beſtätigt worden iſt .

S. 268 .

Wird von den Angeſchuldigten ein Erkenntniß nach Eintritt der Rechts. II. Nichtig.

fraft als nichtig angefochten , ſo tritt in den Fällen der SS. 57. 76. das in den

SS. 262 — 267. angegebene Verfahren ein .

feitsbedwerde.

Sechster
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Sedister Abſdynitt.

Von der Umwandlung der durch Civilbehörden verhängten Geld :

bußen in Freiheitsſtrafen.

S. 269

I. Berfahren .

Geldbußen, welche von den Civilbehörden in den zu ihrer Kompetenz ge

hörenden Fällen wider Militairperſonen verhängt ſind, müſſen durch das be

treffende Militairgericht eingezogen und an die Civilbehörde "abgeliefert werden .

Kann die Geldbuße nicht erlegt werden , ſo iſt dieſelbe von den Militair.

gerichten (S. 182. ) in verhältnißmäßige Freiheitsſtrafe umzuwandeln.

Von der Vollſtreckung der Strafe iſt der Civilbehörde Nachricht zu geben .

S. 270.

Bei Umwandlung der Geldbußen in militairiſche Freiheitsſtrafen iſt nach

den Beſtimmungen des S. 67. Theil I. dieſes Geſetbuchs zu verfahren ; doch

darf, inſofern nicht durch beſondere Geſeße ein Anderes beſtimmt iſt , die Dauer

der militairiſchen Freiheitsſtrafe , welche an die Stelle einer Geldbuße oder auch

mehrerer gleichzeitig zur Vollſtreckung kommender Geldbußen tritt, eine zwei

jährige Freiheitsſtrafe niemals überſteigen .

Anmerkung: Der 9. 270. iſt aufgehoben , und an deſſen Stelle der 8. 11. des Geſekes

vom 15. April 1852. getreten ; Beilage Littr. F.

S. 271 .

II. Reviſion Reſolute wegen Umwandlung von Geldbußen in Freiheitsſtrafen ſind mit

der Umwando

lungs -Reſolute. den durch die Truppenbefehlshaber beſtätigten kriegsrechtlichen Erkenntniſſen

von drei zu drei Monaten an das General - Auditoriat zur Reviſion einzuſenden.

S. 272.

III. Beſtäti. Ueberſteigt bei Offizieren die, ſtatt der Geldbuße zu verhängende Freiheits

Surch den König.ſtrafe eine 14 tägige Arreſtſtrafe, ſo iſt das Reſolut durch das General -Auditoriat

zur Beſtätigungdes Königs einzureichen.

gung derſelben

Siebenter Abſdynitt.

Von den Koſten.

I. Roften.

S. 273 .

Von den der Militairgerichtsbark
eit

unterworfenen Perſonen haben in den

vor die Militairgerichte gehörenden Strafſachen die Koſtenfreiheit:

a ) alle Militairperſonen des Soldatenſtandes von den Portepee - Unter

offizieren abwärts ;

b) die Militair - Unterbeamten.

S. 274,
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1

S. 274 .

Dieſe Koſtenfreiheit (S. 273.) ſteht auch allen Offizieren zu , mit Aus

nahme der penſionirten Offiziere, welche nicht blos von einer Penſion von

150 Thalern jährlich oder darunter ſubſiſtiren. Ausgeſchloſſen bleibt dieſe Koſten

freiheit hinſichtlich ſämmtlicher der Militairgerichtsbarkei
t

unterworfenen Offiziere

nur in Injurienſachen.

S. 275 .

In Unterſuchungsſac
hen gegendie der Militairgerichtsba

rkeit unterworfenen

Perſonen, welche nicht zu den SS. 273. 274. genannten gehören, iſt die Koſten

pflichtigkeit nach den Beſtimmungen der allgemeinen Landesgeſeße zu beurtheilen.

S. 276 .

Wenn gegen einen Angeſchuldigten , dem die Koſtenfreiheit nach SS. 273 .

274. zuſteht, vor deſſen Eintritt in den Dienſtſtand eine Unterſuchung bei den

Civilgerichten geführt wird und auf die Militairgerichte übergeht ( S. 10.), ſo iſt

ſeine Koſtenpflichtigkeit bis zu dieſem Zeitpunkt nach den Gefeßen zu beurtheilen,

welchen er bis dahin unterworfen war.

S. 277.

In den gemeinſchaftlich von Militair- und Civilgerichten geführten Unter

ſuchungen findet für die mitangeſchuldigten Militairperſonen eine ſolidariſche Ver

pflichtung, die Koſten zu tragen , nicht ſtatt.

Sofern dergleichen Militairperſonen nach den Vorſchriften dieſes Abſchnitts

in Koſten verurtheilt werden müſſen, ſind ihnen nur diejenigen zur Laſt zu legen,

welche auf ihren Antheil fallen .

S. 278.

Offiziere und obere Militairbeamte, auch wenn erſtere zur Koſtenzahlung II. Stempel.

nicht verurtheilt worden , ſind nach den Vorſchriften der allgemeinen Stempel

Ordnung zur Bezahlung der Stempel verpflichtet.

S. 279.

Militairperſonen fönnen als Zeugen oder als Sachverſtändige in militair- III. Gebühren,

gerichtlichen Unterſuchungen weder Gebühren noch Verſäumnißkoſten , ſondern As der Zeugenund

nur , wenn ſie zum Zweck der Vernehmung ihren Aufenthaltsort verlaſſen müſſen, ſtändigen.

die bei Kommandos ihnen zuſtehenden Kompetenzen oder beziehungsweiſe Diäten

und Reiſekoſten fordern .

Zeugen und Sachverſtändige vom Civilſtande erhalten auf Verlangen

Gebühren , ſowie Reiſe., Zehrungs- und Verſäumnißkoſten , nach den bei den

Civilgerichten geltenden Grundſägen.

Bundes • Geſeßbl. 1867, 40 S. 280.
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B. des Vera

theidigers .

S. 280 .

Alle Offiziere und obere Militairbeamten ſind zur Bezahlung der Defen

ſionsgebühren verpflichtet, wenn ſie eine Juſtizperſon zum Vertheidiger wählen.

S. 281 .

Baare Auslagen , welche als ſolche in den über die unerläßlichen Koſten

in Unterſuchungsſa
chen

beſtehenden allgemeinen Vorſchriften bezeichnet werden,

ſind von dem Truppentheil, zu welchem der Angeſchuldigte gehört, vorzuſchießen,

und wenn der Verurtheilte nicht koſtenpflichtig oder die Wiedereinziehung nicht

zu bewirken iſt, durch die General - Militairkaſſe zu erſtatten .

IV . Vorſchuß

baarer 418

lagen.

S. 282 .

V. Feſtlegung Die Feſtſeßung der Koſten und baaren Auslagen erfolgt von dem Militair

und

baaren Auß. gericht, bei welchem die Unterſuchung geführt worden iſt. Wird gegen die Feſt

ſeßung Beſchwerde erhoben, ſo hat das General- Auditoriat darüberzu entſcheiden.
lagen

S. 283 .

VI. Abliefer

kung der einges

zogenen
Koſten

A.

tidyte koſten .

Die Koſten , welche von Offizieren , denen ſonſt die Koſtenfreiheit zuſteht,

in Injurienſachen zu entrichten ſind, fließen zum Invalidenfonds, und ſind von

undGeldſtrafen,den Militairgerichten an die nächſte Regierungs - Hauptkaſſe für Rechnung der

General-Militairkaſſe abzuführen .

Die bei dem General -Auditoriat entſtehenden Koſten find an die Gebühren

kaſſe des General - Auditoriats einzuſenden.

S. 284,

B. des reſer.

pirten Portos.
Das in koſtenpflichtigen Unterſuchungen reſervirte Porto iſt nach erfolgter

Einziehung an die Poſtverwaltung abzuliefern .

S. 285.

C. der Beld.

ftrafen.

VII. Koſten

im Kontuma.

Die von den Militairbehörden durch Erkenntniſſe, Reſolute oder im Wege

der Disziplin ſowohl gegen Militair: als Civilperſonen verhängten Geldſtrafen

ſind in der bisherigen Årt zu verrechnen.

S. 286 .

Koſten und baare Auslagen in dem Kontumazialver
fahren gegen Deſerteure

dialverfahren ſind von den Militairgerichten bei derjenigen Regierung zu liquidiren , deren

gojen Defer Hauptkaſſe das konfiszirte Vermögen des Déſerteurs zugeſprochen wird.

Anmerkung: Die im S. 286. erwähnten Koſten und Auslagen werden bei den Militair.

Intendanturen liquidirt.

S. 287.

VIII. Sporo Sämmtliche Militairgerichte haben die Koſten, wo ſolche in koſtenpflich .
deltage.

tigen Unterſuchungsſachen eintreten, nach der Sporteltare zu liquidiren , welche

dieſem Geſeßbuch unter Littr. C. beigefügt iſt.

delire.

Beilage
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Beilage Litt. A.

Klaſſifikation

der

zum Preußiſchen Heere und zur Marine gehörenden Militair

perſonen nach ihren verſchiedenen Dienſt- und Rangverhältniſſen.

A. Perſonen des Soldatenſtandes.

Zu den Perſonen des Soldatenſtandes gehören :

in der Armee. in der Marine.

1. Die Offiziere

1 ) des aktiven Dienſtſtandes der Armee , der Marine und der Land- und Seewehr;

2) die im S. 1. Nr. 3. Theil II . des Militair -Strafgeſeßbuchs bezeichneten inaktiven

Offiziere.

Die Offiziere zerfallen in vier Hauptklaſſen :

1. Generalität. 1. Flaggoffiziere oder Admirale.

a ) Feldmarſchall, a) Admiral mit Generals -Rang,

b) General der Infanterie oder Kavals b ) Vize- Admiral mit Generallieutenants)
lerie , Rang,
Generallieutenant, c) Kontre- Admiral mit Generalmajors.

Generalmajor. Rang.

2. Stabsoffiziere.

a) Oberſt, a) Kapitain zur See mit Oberſten- oder

Oberſtlieutenant, Oberſtlieutenants - Rang,

Major. b) Korvetten -Kapitain mitMajors-Rang.

3. Hauptleute und Rittmeiſter. 3. Kapitain - Lieutenants zur See

mit Hauptmanns - Rang .

40 *
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4. Subalternoffiziere.

Premier - Lieutenant, a ) Lieutenant zur See mit Premier - Lieu-:

Sefonde - Lieutenant. tenants - Rang ,

( Feldwebel - Lieutenants bei den Ka. b) Unterlieutenants zur See mit Sekondes

dettenkorps, Oberjäger des reitenden Lieutenants - Rang.

Feldjägerkorps.)

II. Die Unteroffiziere.

Dieſelben ſind:

1. ſolche, die das Porte pee tragen.

a ) Die Oberfeuerwerfer, die Feldwebel,Feldwebel, a) Die Deckoffiziere der Marine. Dies

die Wachtmeiſter (einſchließlich der ſelben rangiren vor den übrigen Unter

Oberwachtmeiſter bei der Gendarme- offizieren der Marine mit Portepee.

rie), die Vizefeldwebel und Vize- Zu denſelben gehören :

wachtmeiſter, die Sergeanten (Ver- 1) Decoffiziere I. Klaſſe:

walter) bei den Kadettenkorps, ſofern aa) der Oberſteuermann ,

fie das filberne Portepee tragen , bb) der Oberfeuerwerker,

ce) der Oberbootsmann ,
b) die Portepeefähnriche,

dd ) der Obermaſchiniſt,

c) die Wallmeiſter, die Zeugfeldwebel ee) der Obermeiſter;

und die Obermeiſter bei den techniſchen 2) Deckoffiziere II . Klaſſe:

Inſtituten der Artillerie, aa) der Steuermann,

bb) der Feuerwerker ,
d) die reitenden Feldjäger ,

cc) der Bootsmann,

e) die Stabs - Roßärzte , dd) der Maſchiniſt,

f) die Stabshautboiſten , dieStabshor- b) die Feldwebel der Flotten -Stamm
ee) der Meiſter;

niſten und die Stabstrompeter,
)

diviſion und Werftdiviſion ,

g) diejenigen Gendarmen, welche vor ih. c) die Seefadetten mit Portepeefähnrichs
rem Eintritt in die Gendarmerie das Rang,

Portepee beſaßen und es daher auch d) die Marine-Stabswachtmeiſter ,

behalten haben. e) die Zeugfeldwebel.

2. ſolche, welche das Portepee nicht tragen.

Zu denſelben gehören :

a ) die Feuerwerfer,

b) die Sergeanten , auch die Sergeanten

(Verwalter) bei den Kadettenforps,

fofern ſie nicht das filberne Portepee

tragen

a) mit Sergeanten - Rang :

aa) Steuermannsmaate

bb ) Feuerwerksmaate

ce) Bootsmannsmaate

dd) Maſchiniſtenmaate

I. Klaſſe,
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c) die Unteroffiziere (Oberjäger bei den ee) Meiſtersmaate

Jägern ), ff) Ober -Lazarethgehülfen
I. Klaſſe;

d ) die Gendarmen, gg) Stabsſergeanten

e) die Oberpioniere , ſoweit ſolche noch hh) Zeugſergeanten

vorhanden ſind,

f) die Regiments - und Bataillons -Tam- b) mit Unteroffiziers -Rang:

boure , die Pauker , die etatsmäßigen

Trompeter, Hautboiſten der Jnfanterie aa) dieſelben Chargen II . Klaſſe un

ter aa
und Horniſten bei den Jägern , ſowie

- ee. ,

diejenigen außeretatsmäßigen Hautboi- bb) die Lazarethgehülfen .

ſten , Horniſten und Trompeter, wel

chen die Unteroffizier-Charge beſonders

verliehen iſt,

die Zeugſergeanten

die Unter-Roßärzte,

die Militair Oberbäcker ,

k ) die Ober - Lazarethgehülfen und die

Lazarethgebülfen , und

1) die Militair -Eleven der Militair - Roß .

arztſchule, welche Unteroffiziere in der
Armee waren .

s

Anmerkung

Ale unter A. II. 1. und 2. aufgeführten Perſonen des Soldatenſtandes in

der Armee und in der Marine find wirkliche Unteroffiziere; die Ertheilung des

bloßen Ranges eines Unteroffiziers ſoll nicht mehr ſtattfinden.

IJI. Die Gemeinen.

Zu denſelben gehören :

1) die Obergefreiten dieſelben (ad 1. 2. 1 ) mit Gefreiten -Rang:
bei der Artillerie,

2 ) die Gefreiten ,
3.4 . ) ſind indeß in a) die Matroſen

allen gemeinſchaft b) die Maſchiniſten-Ap
3) die Schießer bei

lichen Dienſtver plikanten I. Klaſſe,
den Militairbäk

fer-Abtheilungen, ſeşte der Gemei
bältniſſen Vorge: c) die Heizer

4) die Unter - Laza.
d) die Handwerker

nen ; e) die Unter- Lazarethgehülfen ;
rethgehülfen ,

5) die gemeinen Soldaten , (Auch hier findet zwiſchen den See.

6) die Zöglinge der Unteroffizierſchulen , leutenvom Gefreiten -Range und denen

die Spielleute , ſoweit ſie nach A. II. vom Gemeinenſtande daſſelbe Dienſt

1. f. und 2. f. nicht zu den Unteroffizie- verhältniß ſtatt, wie zwiſchen den Ges

ren gehören , freiten und Gemeinen der Armee.)
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8) die Militair - Eleven der Militair: 2) mit Gemeinen - Rang:

Roßarztſchulemit Ausſchluß der un- a) die Matroſen II. III. IV. Klaffe,

ter A.II. 2. Littr. 1. genannten, b ) die Schiffsjungen im dritten Dienſt

9) die Militairbäcker,
jahre

c) die Maſchiniſten - Applikanten "II.

10) die Militair-Krankenwärter undKrans Klaſſe ,

fenträger, die Heizer II . III. IV . Klaſſe,

11 ) die Militair-Handwerker,welchegleich
die Handwerker II . III . IV. Klaſſe

den Soldaten Sold beziehen.
und die Lehrlinge ,

f) die Kadetten .

Anmerkung. Die einzelnen Char

gen im See -Bataillon reſp. der See:

Ärtillerie ſind hier nicht beſonders auf:

geführt, da ſie denen in der Armee

gleich find.

B. Militairbeamte.

Von den für das Bedürfniß der Armee und der Marine oder zu militai:

riſchen und maritimen Zwecken angeſtellten , nicht zum Soldatenſtande gehörigen

Perſonen ſind nur die in dem nachſtehenden Verzeichniß aufgeführten als

Militairperſonen zu betrachten. Dieſelben zerfallen nach ihren Dienſt - und

Rangverhältniſſen in zwei Klaſſen , nämlich in :

1 ) obere, im Offizier -Rang ſtehende, theils ohne einen beſtimmten Militait

2) untere Militair- und Marinebeamte, Rang, theils mit einem ſolchen .

1. Zu den oberen Militair- und Marinebeamten gehören , und zwar :

1. ohne einen beſtimmten Militair:Rang :

bei der Armee. bei der Marine.

a ) der General - Auditeur der Armee und

die Räthe (Ober- Auditeure) des Ges

neral - Auditoriats,

b) die Auditeure und Militairgerichts- a) die Marine - Auditeure und Marines
Aktuarien gerichts- Aktuarien

c) bei den Militair - Jntendanturen :
b) bei der Marine - Jntendantur:

aa) der Marine- Jntendant und die

aa) die Intendanten , Intendantur, Marine- Jntendantur - Räthe und

Räthe und Aſſeſſoren , Aſſeſſoren

bb) die Referendarien und Auskul- bb) die Marine - Jntendantur : Refes

tatoren rendarien und Auskultatoren ,
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cc) die Sekretaire, Regiſtratoren, Se. ce) die Marine - Sekretaire, die Re
kretariats- und Regiſtratur - Af: giſtratoren , die Sekretariats - und

ſiſtenten Regiſtratur - Aſſiſtenten , die Nen

d ) der evangeliſche und der katholiſche danten , Kontroleure und die

Feldprobſt der Armee und die' Mili. Werft - Sekretaire ,

tair: Prediger, ſowie die katholiſchen c) die Marine - Geiſtlichen beider Konfeſ

Militair -Geiſtlichen ,

e) der Ober - Stabøapotheker und der

Ober - Feldlazareth - Inſpektor, d) die Marine - Ingenieure , und zwar :

f) der Plankammer Inſpektor,
aa) die Direktoren ,

g ) der Inſpektor des Feſtungs - Modell:
bb) die Ober : Ingenieure ,

hauſes ( in Berlin ),
h ) die Fortifikations - Sekretaire und Bü- ce) die Ingenieure ,

reau -Aſſiſtenten , dd) die Unter-Ingenieuredes Schiffs-,

i) die bei einzelnen Truppentheilen an. Maſchinen- und Hafenbaues.

geſtellten Stallmeiſter,

k) die Zahlmeiſter,

1) der Regiſtrator in der Kanzlei des

Chefs des Generalſtabes der Armee,

m ) die Ingenieur -Geographen ,

n) außerdemim Kriege undwährend des

mobilen Zuſtandes der Truppen:

1 ) die oberen Beamten der Feld

Kriegskaſſe bis einſchließlich der

Kaſſen -Aſſiſtenten ,

2) die Oberdrucker der Metallogras

phie ,

3) die oberen Feld -Magazinbeamten

bis einſchließlich der Magazin.

Aſſiſtenten

4) die oberen Feld - Poſtbeamten bis

einſchließlich der Feld - Poſtſekre

taire ,

5) die oberen Feld- und Etappen

Telegraphenbeamten ,

6) die oberen Beamten des Feld

Eiſenbahnweſens,

7) die oberen Feld -Lazarethbeamten

bis einſchließlich der Sekretaire,

8) die Feld - Apotheker.

2. O bere Militair- und Marinebeamte mit einem beſtimmten Militairs

Rang (dem Range einer beſtimmten Militair -Charge) ſind nur folgende :

a ) der General -Stabsarzt der Armee mit a) der Generalarzt der Marine mit dem

dem Range eines Oberſten, Range eines Korvettenkapitains (Ma



288

S

b) die Korps- Generalärzte mit dem Range jors) reſp. Kapitains zur See (mit

eines Majors, Oberſtlieutenants- oderDberſten.Rang),

c) die Ober -Stabsärzte mit dem Range b) die Ober -Stabs- undMarine-Aerzte

eines Hauptmanns,

I. Klaſſe mit dem Range eines Kapi

tain -Lieutenants reſp. Korvetten - Ka

d) die Stabsärzte mit dem Range eines pitains,

Premier - Lieutenants,
c) . die Stabs - und Marine - Aerzte II.

e) die Oberärzte und Aſſiſtenzärzte mit
Klaſſe mit dem Range eines Lieutes

nants zur See reſp. Kapitain - Lieu
dem Range eines Sekonde -Lieute:

tenants ,
nants .

d) die Affiſtenzärzte mit dem Range eines

Unter - Lieutenants zur See,

e) die Zahlmeiſter :

1) Zahlmeiſter mit dem Range eines

Lieutenants zur See,

2) Untere Zahlmeiſter mit dem Range

eines Unter - Lieutenants zur See.

II . itntere

Militairbeamte. Marinebeamte.

1. ohne einen beſtimmten Militair - Rang : 1

1

1

1

-

a ) die Militair - Küſter , a ) die Marine -Küſter,

b) die unter dem Ingenieur vom Plaß b) die Marine - Verwalter ,

in den Feſtungen ſtehenden Untec
c) die Marine - Zeichner,

beamten

c ) die Ober- und Unter-Aufſeher bei den d) die Werkmeiſter,

Baugefangenen . Anſtalten , e) die Magazin - Aufſeher,

d ) die Zeughaus - Büchſenmacher, ſowie f) die Büchſenmacher.d
die bei den Truppentheilen mit der

Verpflichtung, ihnen ſowohl ins Feld

als beim Garniſonwechſel zu folgen

vertragsmäßig angenommenen Hand

werker ,welche nicht gleich den Sol

daten Sold beziehen ,

e) alle bei den mobilen Truppen, bei der

Feld - Adminiſtration oder in anderer

Art angeſtellten Perſonen für dieDauer

dieſer Ünſtellung, ſoweit ſie nicht sub

B. 'I. 1. Littr. n. aufgeführt ſind.
2. ALS
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2. Als untere Militairbeamte mit einem beſtimmten Militair - Rang

ſind nur zu betrachten :

die Unterärzte.

Dieſelben rangiren vor den Unteroffizieren ohne Portepee und hinter den

Portepeefähnrichen (Šeekadetten ).

Anmerkung.

1 ) Die Medizinalperſonen , die Auditeure und Aktuarien , die Militair - Geiſt.

lichen und Küſter, die Intendanturbeamten bei der Armee, die bei der

Armee sub B. I. 1. Littr. 1. ( 1. bis 7. ) und B. II . 1. Littr. e . auf.

geführten Perſonen , ſowie alle Marinebeamten , ſtehen in einem doppelten

Unterordnungsverhältniß , beziehungsweiſe zu den ihnen vorgeſepten Militair

Befehishabern und den ihnen vorgeſepten höheren Beamten oder Verwal

tungsbehörden , wogegen alle anderen Militairbeamten nur ihren vorgeſek

ten Militair - Befehlshabern untergeordnet ſind

2) Diejenigen Perſonen , welche ihre Militairverpflichtung in einem Beamten.
verbältniß - 3. V. als Militair- (Marine-) Aerzte oder Pharinazeuten in

denMilitairlazarethen -- genügen, gehören ebenfalls zu den Militairperſonen.

3) Diejenigen Beamten der Militairverwaltung , welche nicht in dem vor.

ſtehenden Verzeichniß sub B. aufgeführt find, gehören nicht zu den Mi

litairperſonen.

Anmerkung: Das die Beilage A. zum Strafgeſekbuch für das Preußiſche Heer bildende

Verzeichniß der Militairperſonen nach ihren Dienſt- und Rangverhältniſſen iſt antiquirt

und durch die vorſtehende Klaſſifikation der zum Preußiſchen Heere und zur Marine

chörenden Militairperſonen erſeßt worden.

1

Bundes . Geetbl. 1867. 41 Beilage
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Beilage Litt . B.

Vorſchriften

über

die Feſtſtellung des Thatbeſtandes verübter Verbrechen .

S. 1 .

Ein weſentliches Erforderniß jeder Unterſuchung iſt die Aufnahme des That.
beſtandes , d. h . die Feſtſtellung derjenigen Umſtände, welche es gewiß oder doch

höchſt wahrſcheinlich machen , daß ein Verbrechen begangen worden iſt.

meinen.

S. 2.

Berhalten des Die Ausmittelung des Thatbeſtandes erfordert vorzügliche Sorgfalt. Der
(Geridts :

a) im Allge. Jnquirent mußin der Regel da, wo es möglich "iſt, durch eigene ſinnliche

Wahrnehmung ſich von den die That bezeichnenden Umſtänden überzeugen , wenn

dies aber nicht geſchehen kann , die über den Thatbeſtand vorhandenen Beweis:

mittel aufnehmen. Jnſoweit der Erfolg der That und der dadurch angerichtete

Sd uden das Strafmaaß beſtimmt , ſind dabei in der Regel Sachverſtändige zu .

zu? ' Gen.

S. 3 .

Der Thatbeſtand muß feſtgeſtellt werden , wenn auch der Verbrecher ein

vollſtändiges Bekenntniß abgelegt hat.

S. 4.

b) wenn das Bei Verbrechen , die ihrer Natur nach feine in die Sinne fallenden Spu:

Berbrechen feine ren zurücklaſſen (wie dies z. B. in der Regel bei der Jnſubordination durch

gelaſien hat." Worte, Zeichen oder Geberden der Fall iſt),oder deren Spuren durch die Länge

der Zeit verloren gegangen ſind, muß der Jnquirent bemüht ſein , die Exiſtenz

des Verbrechens durch Aufnahme der darüber vorhandenen Beweismittel ins

Licht zu ſtellen .

S. 5 .

Hat eine That, welche gewöhnlich Spuren zu hinterlaſſen pflegt, keine

zurückgelaſſen , ſo iſt der Grund dieſer Ausnahme zu ermitteln und alles das .

jenige durch aufzunehmende Beweismittel zu erſeßen , was der ſinnlichen Dar

ſtellung abgeht .

S. 6.
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S. 6 .

Verbrecen
Sind dagegen Spuren des Verbrechens wirklich vorhanden, ſo muß dafür gebrem tag

geſorgt werden , daß deren Daſein und Beſchaffenheit ſich aus den Akten zuver: Spuren zurück.

läſſig ergebe .
gelaſſen bat.

S. 7.

gen.

Bei förperlichen Verlegungen iſt das Atteſt eines Militair-Oberarztes , d) bei förpero

(oder anderen approbirten Arztes) und eines als Wundarzt approbirten Militair
lichen Verlegullo

Chirurgus (oder anderen approbirten Wundarztes) oder zweier approbirten Wund

ärzte zu den Akten zu bringen. Dieſes Atteſt wird von beiden Sachverſtändigen

gemeinſchaftlich unter ihrer Unterſchrift, wenn ſie aber verſchiedener Meinung
ſind, von einem Jeden beſonders ausgeſtellt .

Jſt die körperliche Verlegung nicht erheblich , ſo genügt das Atteſt

eines als Wundarzt approbirten Militair-Chirurgus oder anderen approbirten

Wundarztes , inſofern daſſelbe nicht etwa verdächtig oder übertrieben erſcheint.

Anmerkung. Die Militair-Chirurgen heißen jeßt Militair-Unterärzte.

S. 8 .

Dem auszuſtellenden Atteſt über die vorgefundenen Verlegungen müſſen

die Sachverſtändigen jedesmal ihr Gutachten darüber beifügen, ob der Be

ſchädigte an ſeiner Geſundheit oder an ſeinen Gliedmaßen einen bleibenden

Nachtheil zu befürchten habe , oder ob die Verlegung lebensgefährlich ge

weſen ſei .

S. 9 .

So lange der Verwundete lebt, und das Wundatteſt nicht etwa ſo ver

dächtig iſt, daß eine zweite ärztliche Unterſuchung ſtattfinden muß , iſt eine ge

richtliche Beſichtigung und Unterſuchung der erhaltenen Verlegungen nicht erforderlich);

doch muß der Verwundete gerichtlich über die an ihm verübte That , ſoweit es

geſchehen kann , ſorgfältig vernommen werden .

S. 10 .

Jſt bei Frauenzimmern die Beſichtigung der Geburtstheile nothwendig, ſo

muß ſtatt des Wundarztes ein vereidigter Geburtshelfer oder eine vereidigte

Hebeamme zugezogen werden. Sind jedoch die Geburtstheile ſo verlegt , daß

eine Heilung derſelben nothwendig wird, ſo iſt ein approbirter Wundarzt zu

zuziehen .

S. 11.

Hat eine Beſchädigung den Tod des Verlegten zur Folge , ſo geſchieht die e) bei erfolg.
ter Tödtung.

Beſichtigung des Leichnams im Beiſein des beſepten Unterſuchungôgerid)ts durch

einen Militair-Oberarzt oder Phyſikus und durch einen als Wundarzt approbirten

Militair-Chirurgus oder durch einen anderen vereidigten Wundarzt.
Wenn41 *
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Wenn der zugezogene Arzt und Wundarzt kein Militair-Oberarzt, Phy

ſikus, oder zu gerichtlich - chirurgiſchen Handlungen vereidigter Wundarzt iſt,

ſo muß zu den Åkten vermerkt werden , daß derſelbe approbirter Arzt oder Wund

arzt ſei.

Vergl . die Anmerkung zu S. 7 .

S. 12 .

Wenn eine Militairperſon nicht unter den Augen ihrer Hausgenoſſen oder

anderer unbeſcholtener Perſonen auf natürliche Weiſe ſtirbt, ſondern durch Ge

walt , Zufall, Selbſtmord oder auf unbekannte Art ums Leben kommt, ſo muß

dies von denjenigen , die einen ſolchen Vorfall entdecken , dem nächſten vorgeſeşten

Befehlshaber angezeigt und die Beerdigung bis nach erfolgter gerichtlicher Be

fichtigung des Leichnams ausgeſeßt werden.

S. 13.

Sobald der vorgeſeşte Befehlshaber eine ſolche Anzeige erhält, ſo iſter

verpflichtet, ohne den geringſten Zeitverluſt die zur Rettung des vielleicht Schein

todten erforderlichen Maaßregeln zu treffen , dem am Orte anweſenden Auditeur,

oder, wenn ein ſolcher nicht am Orte befindlich iſt, dem nächſten Civilrichter ſo

gleid, von dem Vorfalle Nachricht zu geben , ihm dabei die obwaltenden Umſtände

kürzlich anzuzeigen und zu veranſtalten, daß, wenn die Rettungsmittel nichts

fruchten , der Körper bis zur Ankunft des Richters durch zuverläſſige Perſonen

von der Stelle, an weldier er gefunden iſt , erhoben und dergeſtalt aufbewahrt

werde , daß er nicht durc ) Ungeziefer, andere Thiere oder durch Fäulniß ſchneller

als gewöhnlich zerſtört werden könne .

S. 14.

Nimmt der requirirte Richter aus den ihm mitgetheilten Umſtänden wahr,

daß es nach den Vorſchriften des S. 21. einer förmlichen Obduktion bedürfe, ſo

muß er bewirken , daß die ſchleunigſt zu veranlaſſende Beſichtigung an Ort und

Stelle durch die erforderlichen Sachverſtändigen (S. 11.) im Beiſein des beſegten

Unterſuchungsgerichts erfolge.

S. 15 .

Erhellt dagegen aus den mitgetheilten Umſtänden die Nothwendigkeit der

Zuziehung der Sachverſtändigen nicht, ſo muß derRichter zur Vermeidung über

flüſſiger Koſten allein ſich ſofort an Ort und Stelle verfügen .

S. 16 .

Sobald der Richter an Ort und Stelle fommt, muß er die Umſtände,

unter welchen der todte Körper gefunden oder deſſen Tod erfolgt iſt, ſorgfältig

unterſuchen und zu Protokoll verzeichnen . Findet er, daß noch einige Hoffnung

übrig bleibt, den vielleicht Scheintodten ins Leben zurückzubringen , und iſt zur

Rettung deſſelben bis dahin kein Arzt oder Chirurgus herbeigeholt, ſo muß er

fies ohne Zeitverluſt veranſtalten .

S. 17 .
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Berfahren,

wenn der Lod

S. 17.

Ergiebt ſich bei dieſer Unterſuchung , daß der Tod durch Selbſtmord ,

Zufall, oder irgend eine Begebenheit bewirkt iſt, bei welcher die Schuld eines ohne Sculo

Dritten nicht zum Grunde liegt , ſo bedarf es blos einer äußeren Beſichti- eines Dritten

gung des Leichnams von Seiten des Richters ohne Zuziehungder Sachver, erfolgt iſt.
.

ſtändigen.

Nach erfolgter Beſichtigung ertheilt der Richter die Erlaubniſ zur Beerdi

gung des Leichnams .

S. 18 .

Jſt das nächſte Militairgeric
ht

, bei welchem ein Auditeur fich befindet, und

das nächſte Civilgericht von dem Orte , wo der Leichnam gefunden worden,

gleich weit entfernt, ſo iſt der betreffende Auditeur zur Beſichtigung des Leich

nams verpflichtet.

S. 19 .

Jſt in dem Fall des S. 17. die Beſichtigung des Leichnams von Seiten

eines Civilrichters erfolgt, ſo ſind die darüber aufgenommenen Verhandlungen

an den requirirenden Befehlshaber abzugeben , welcher ſodann dieſelben im Dienſt

wege an den mit der höheren Gerichtsbarkeit verſehenen Militairbefehlshaber be

fördert, unter welchem der Verſtorbene geſtanden hat.

Wenn ein Auditeur die Beſichtigung vorgenommen hat , fo übergiebt er

ſelbſt die darüber ſprechenden Verhandlungen denn betreffenden Gerichtsherrn.

S. 20.

Inſofern über die Veranlaſſung des Selbſtmordes einer Militairperſon

Zweifel, oder ſolche Umſtände obwalten , daß eine nähere Ermittelung nöthig

erſcheint , muß dieſe der kompetente Gerichtsherr verfügen. Sämmtliche die

Selbſtentleibung betreffende Verhandlungen ſind ſodann dem kompetenten General

kommando und von dieſem , wenn daſſelbe die Verfügungen , zu welchen es ſich

durch ſelbige in Bezug auf die Handhabung der Disziplin etwa veranlaßt finden

follte, getroffen hat, dem General- Auditoriat zur Repoſition einzuſenden .

S. 21 .

Verfahren,

wenn
Entſteht bei der äußeren Beſichtigung des Leichnams der geringſte Verdacht,

daß der Tod durch Vergiftung oder durch Schuld eines Dritten bewirkt worden, burd dieSchulb

ſo muß die Obduktion nach den darüber beſtehenden geſeblichen Vorſchriften eines Dritten

durch Sachverſtändige im Beiſein des beſepten Unterſuchungsgerichts geſchehen. erfolgt iſt.

Hierbei kann der Militair -Oberarzt oder Phyſikus durch einen beſonders zu ver

eidigenden Arzt, und der Wundarzt durch einen zweiten Arzt erſegt werden .

S. 22 .

Iſt der Inquirent , welcher die Obduktion dirigirt, mit dem Militair

Ober
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Oberarzt oder deſſen Stellvertreter darüber verſchiedener Meinung, ob es der
Obduktion bedürfe, ſo muß dieſelbe geſchehen , ſobald auch nur einer von ihnen

dafür ſtimmt.

S. 23 .

Unertenntniß Die Leiche muß vor der Obduktion denen , die den Verſtorbenen gekannt
deß Leid name.

haben , und wo möglich dem vermuthlichen oder geſtändigen Thäter zum Aner

kenntniß vorgelegt werden . Sollte dies nicht möglich ſein , ſo muß fich der

Jnquirent auf alleArt vergewiſſern, daß in Betreff der Leiche weder ein Jrrthum

noch eine Verwechſelung vorgefallen ſei.

S. 24 .

Iſt die Leiche eines in Folge einer tödtlichen Verleßung Geſtorbenen über

die Seite geſchafft und dadurch der weiteren Nachforſchung und Beſichtigung

entzogen worden , fo find ſtatt der ſonſt erforderlichen Obduktion beſonders die

jenigen Thatſachen, durch welche die Wegſchaffung der Leiche bewirkt worden,

zu ermitteln .

S. 25 .

1 ) bei Dieb . Bei Diebſtählen durch Einſteigen oder Erbrechen , welche Spuren hinter

ftablen.
laſſen haben , muß der Jnquirent, wenn die gebrauchte Gewalt nicht auf andere

Art erwieſen werden kann , an Ort und Stelle den Augenſchein von den hinter

laſſenen Spuren einnehmen und den Befund zu Protokoll verzeichnen.

des Werths der

geftohlenen

S. 26.

Feftftellung Der Werth des Entwendeten iſt, wenn die entwendeten Sachen herbei

geſchafft werden können und der Werth derſelben auf die Beſtiminung der Strafe

Sagen. von Einfluß iſt, in der Regel durch Sachverſtändige auszumitteln.

Die Schäßung ſolcher Sachen aber, welche zum gewöhnlichen Gebrauch

dienen, kann von dem Jnquirenten ſelbſt, oder, wenn dieſer ſich deſſen enthalten

will, in Ermangelung eines dazu beſtiinmten Sachverſtändigen, von jedem Haus

vater geſchehen , und zwar, wenn dieſer glaubwürdig iſt, ohne deſſen Vereidigung.

S. 27.

Können die entwendeten Sachen nicht herbeigeſchafft werden , oder find

Geldſummen entwendet worden , ſo iſt der Beſtohlene verbunden , den gemeinen

Werth der geſtohlenen Sachen zur Zeit der Entwendung anzugeben.

Der 'eidlichen Beſtärkung dieſer Angabe des Beſtohlenen bedarf es nicht,

wenn gegen deſſen Glaubwürdigkeit kein Zweifel obwaltet, der Verbrecher des

Diebſtahls geſtändig iſt und gegen die Werthangabe keine Einwendungen hat.

Fehlt es an einer von dieſen Vorausſegungen, ſo iſt der Beſtohlene ver

bunden , die Werthangabe eidlich ( oder, wenn ereiner Religionspartei angehört,

welche die Eidesleiſtungen für unzuläſſig hält , nach ſeinen Religionsgrundjägen

an Eidesſtatt) zu erhärten.

S. 28.
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S. 28 .

Daß der Beſtohlene die Entwendung ſelbſt eidlich erhärte, iſt in der Regeleidliche Bes

nicht erforderlich.

ſtärkung des

Diebſtahls.

S. 29.

Hat jedoch der Jnquirent gegründete Vermuthungen, daß die Entwendung

nur vorgeſpiegelt werde, ſo muß er den angeblich Beſtohlenen zur näheren Be

ſcheinigung der vorgegebenen Entwendung, und wenn deſſen Angaben durch

die aufgenommenen Beſcheinigungsmittel einigermaßen unterſtüßt werden, oder

jene Vermuthungen minder erheblich ſind, zur eidlichen Beſtärkung ſeiner Anzeige

anhalten.

Weigert ſich der angeblich Beſtohlene, die Entwendung eidlich (oder an

Eidesſtatt) zu erhärten , ſo fällt der Grund zur Fortſeßung der Unter

ſuchung weg.

S. 30.

Der von dem Beſtohlenen über die Größe des Diebſtahls zu leiſtende

Eid iſt dahin zu faſſen :

daß er die geſtohlene Sache, ihrem wahren Werthe nach, mindeſtens auf

ſo hoch ſchäße.

S. 31 .

Beim Raube muß der Jnquirent an Ort und Stelle ſich durch den Augen- g) beim Raube.

ſchein von den hinterlaſſenen Merkmalen unterrichten , und den Befund zum

Protokoll niederſchreiben.

Einer Ausmittelung des Werths der geraubten Sachen bedarf es nicht.

Die erlittene Gewalt aber muß der Beraubte in Ermangelung anderer Beſchei

nigungsmittel eidlich erhärten.

S. 32.

Jit beim Raube Jemand förperlich beſchädigt worden, ſo kommen die, in

Abſicht des Thatbeſtandes bei förperlichen Verlegungen gegebenen Vorſchriften

(SS 7. ff.) zur Anwendung.

S. 33 .

Beim Straßenraube muß der Jnquirent zugleich durch Beſichtigung des

Orts der begangenen That oder durch Vernehmung der darüber etwa vorhan:

denen Zeugen ſich zu vergewiſſern ſuchen, daß der Raub wirklich an einem ſolchen

Drte verübt worden iſt, welcher nach den Strafgeſeßen zum Begriff des Straßen

raubes gehört.

S. 34 .

Jſt in einem zu militairiſchen Zwecken benuştenGebäude Feuer entſtanden , h ) bei Brando

ſo ſteht der erſte Angriff und die Einziehung der erſten Nachrichten der betreffenden Atiftungen.
Mi.
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Militairbehörde zu , welche , wenn ſich dabei Anzeigen einer vorfäßlichen oder fahr

läſſigen Brandſtiftung ergeben, die aufgenommenen Verhandlungen ſofort an das

kompetente Gericht abzugeben hat. Das Gericht iſt aber ſchuldig und befugt,

auf Abgabe der Verhandlungen zu dringen , wenn es Veranlaſſung hat, eine

vorſägliche oder fahrläſſige Brandſtiftung zu vermuthen , und die Åbgabe der

Akten verzögert wird .

Findet ſich nach Lage dieſer Akten in Bezug auf die Feſtſtellung des That

beſtandes noch etwas zu erinnern , ſo hat der Jnquirent ſolches fofort nachzubolen,

die Brandſtelle erforderlichen Falls in Augenſchein zu nehmen , dabei die Ent

fernung der Brandſtelle von anderen Gebäuden , die Beſchaffenheit derſelben und

die Gefahr zu erörtern , in welche die Einwohner oder andere nebenſtehende

Gebäude oder Gegenſtände durch die Brandſtiftung gerathen ſind , und beſonders

auf diejenigen Umſtände ſein Augenmerk zu richten , durch welche die Entſtehungs

art des Feuers erklärt werden kann ,

, zu deren

litair einges

S. 35 .

Der Betrag des Schadens, welcher durch die Brandſtiftung an unbeweg

lichen und beweglichen Gegenſtänden entſtanden iſt, muß nach vorgängiger

Ausmittelung des Zuſtandes , in welchem ſich die Sache vor dem Brande befunden

hat , durch Sachverſtändige oder Zeugen ins Licht geſeyt werden.

Wenn der Werth der Gebäude aus ſchon vorhandenen Tagen erhellt , ſo

ſind dieſe ſo lange zum Grunde zu legen , bis entweder der Eigenthümer Ver:

beſſerungen , oder der Brandſtifter die Entwerthung nach erfolgter Aufnahme der

Tare nachgewieſen hat .

S. 36 .

1) bei Tumul. Bei Tumulten , zu deren Stillung kommandirtes Militair eingeſchritten

Stilung tom. iſt wird der Thatbeſtand durch die amtliche Darſtellung des kommandirenden.

mandirtel Mio Befehlshabers feſtgeſtellt.

jøritten iſt.
Derſelbe hat darin über folgende Gegenſtände Auskunft zu ertheilen :

über die Veranlaſſung ſeines Einſchreitens, über den an die zuſammen

gelaufene Volksmenge erlaſſenen Befehl, ob er ihn zu wiederholen geno

thigt geweſen , und die Wirkung deſſelben , ob eine thätliche Widerſeßung

ſtattgefunden , worin ſie beſtanden , ob von Seiten der Tumultuanten ein

Angriff mit Waffen oder anderen Werkzeugen erfolgt iſt, ob mit Steinen

oder anderen Gegenſtänden geworfen worden , ob und welchen Gebrauch

er von den Waffen , insbeſondere von der Schußwaffe, gemacht, und

wie er den Auflauf gedämpft hat, endlich ob und was für Beſchädigungen

an Perſonen oder Sachen erfolgt ſind .

Sind mehrere Befehlshaber in Thätigkeit geweſen, ſo geht die Darſtellung

von dem oberſten von ihnen aus , die Berichte der übrigen werden beigelegt

inſoweitdieſelben der Zeitoder dem Orte nach ſelbſtſtändig gehandelt haben. Die

nähere Bezeichnung der Beſchädigungen an Perſonen und Sachen , ſoweit es

nöthig iſt, erfolgt von der Polizeibehörde, wird dem kommanditenden Befehls.

haber zugeſtellt und bildet einen Theil ſeiner Darſtellung.
$ . 37.
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S. 37 .

Bei Münzverbrechen iſt, wenn es auf ein ſachverſtändiges Gutachten dar- k) beiMäng.

über, ob die in Beſchlag genommene Münze falſch ſei, ankommt, dieſes Gutachten berbrechen.

jedesmal von der General-Münzdirektion unter Zuſendung der in Beſchlag ges

nommenen Münze einzuholen .

Die Requiſition wegen Einholung eines ſolchen Gutachtens iſt offen an

die nächſte Regierung zur weiteren Beförderung zu überſenden. Auch ſind die

falſchen Münzen nach rechtskräftig abgeurtelter Sache an dieſe Behörde abzugeben .

S. 38 .

Bei Kaſſenverbrechen dient der von der vorgeſeßten Kaſſenbehörde gezogene ) bei Raffene
berbreden.

Defekt zur Feſtſtellung des Thatbeſtandes.

S. 39.

Bei Verfälſchung öffentlicher Papiere iſt diejenige Behörde, welche der.m) bei Fal.

gleichen in Umlauf geſeßt hat, zur Abgabe eines ſchriftlichen Gutachtens über die liber papiere..

Falſdyheit oder Aechtheit der in Beſchlag genommenen Papiere aufzufordern.

S. 40.

Bei Verfälſchung Preußiſcher Staatspapiere kann die Hauptverwaltung

der Staatsſchulden der Feſtſtellung des Thatbeſtandes fich unterziehen. Die

Gerichte müſſen deshalb die Hauptverwaltung der Staatsſchulden von jeder zu

ihrer Kenntniß kommenden Verfälſchung dieſer Art , oder von den Thatſachen,

welche den Verdachteiner ſolchenbegründen , ſowie von allen derartigen Anklagen

und Anzeigen unter Beifügung der in Beſchlag genommenen , anſcheinend falſchen

Staatspapiere ungeſäumt in Kenntniß ſeßen. Dadurch wird jedoch die Verpflich

tung der Gerichte, namentlich außerhalb Berlin , zum geſeßlich vorgeſchriebenen

Verfahren nicht ausgeſchloſſen.

S. 41 .

terutt.
In Konkurſen über das Vermögen von Militairperſonen muß das den n) beim Bans

Konkurs dirigirende Civilgericht die aus den Konkursaften fich ergebenden That

ſachen , aus welchen auf einen ſtrafbaren Bankerutt geſchloſſen werden kann , dem

kompetentenMilitairgericht mittheilen .

Zur Eröffnung einer Unterſuchung wegen Bankerutts aber iſt es hinreichend,

wenn eine Inſufficienz des Vermögens dargethan worden und die Entſtehung

der Schuldenlaſt ſich nur durch ein betrügliches, muthwilliges, oder unbeſonneneš

Benehmen erklären läßt . Ueber den Betrag der Jnſufficienz bedarf es keiner

weitläuftigen Erörterung, ſondern es iſt genug, wenn der Jnquirent die aus den

Konkursakten darüber geſammelten Nachrichten zuſammenſtellt und dem Ange

ſchuldigten zur Erklärung vorlegt .

Bundeg . Geſepbl. 1867, 42 Beilage
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Beilage Litt. c.

Strafprozeßkoſten - Tare.

N
Ella Pok:

1 - 2

15

3.

5 - 20

.

1 . Für einen Termin , in welchem eine weſentliche

Verhandlung ſtattgefunden .

2. Für einen Termin , in welchem keine weſentliche

Verhandlung ſtattgefunden .

Für eine ſchriftliche Verfügung, welche im Lauf

der Unterſuchung nöthig und erpedirt wird ..

Die Erpedition der Verfügungen iſt jedoch

möglichſt zu vermeiden.

Für nicht erpedirte Verfügungen werden

blos Schreibgebühren (Nr. 10.) genommen.

Für Anzeigen und für Berichte, welche

zur Kontrole des Geſchäftsgangs dienen,

oder von den vorgeſeßten Behörden erfordert

werden , imgleichen für Berechnungen von

Koſten und Verfügungen zu deren Einzie

hung, darf nichts angeſegt werden.

4. Für die Anfertigung der Fragſtücke zum Schluß.

verhör , einſchließlich der Schreibgebühren ..

5 . Für die Abfaſſung des Erkenntniſſes, einſchließ

lich der Terminsgebühren ..

6. | Für jede Ausfertigung des Erkenntniſſes

7 . Für Anfertigung des Akten - Auszuges

8. Für ein rechtliches Gutachten , Behufs der Be

ſtätigung des Erkenntniſſes

9 . Für jeden Bogen Reinſchrift

10 . Für jeden Bogen Abſchrift

Für Emballage der Akten ....

12. Für das Heften der Akten für jeden Band

13. Für Jnrotulation der Akten :

a) für jedes General - Volumen

b) für jedes Spezial - Volumen .

1-5

2

2
0

1

1

I
I
I

1 2

1 5

|
oa

11 . 5 - 10

5

s

I
I 10

5
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Strafprozeßkoſten - Tage.

N
gar

14.

3

15 .

Für Jnſinuationen , wobei es eines Empfangs

bekenntniſſes bedarf

Für die Vertheidigung.

Der Vertheidiger erhält :

a ) für die Information aus den Akten und

den Unterredungstermin ..

b) für jeden andern Termin .

c) für einen ſchriftlichen Antrag .

1 3

1 bis 1 e
r
o
l

10

bis

1

-

2 - 10

N
I

2

d) für die Vertheidigung

(nach Verhältniß der Wichtigkeit und

Weitläuftigkeit der Sache, ſowie nach

Maaßgabe der Gründlichkeit der Ver

theidigung)

e) Schreibgebühren für den Bogen

f) Diäten auf Reiſen über eine Viertelmeile

täglich

Für Diäten und Reiſekoſten der Militair - Juſtiz
beamten.

Auf Reiſen erhalten die Militair - Juſtiz

beamten die reglementsmäßig ihnen zuſte

henden Diäten und Reiſekoſten.

2

16.

42 * Beilage
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Beilage Litt. D.

Allerhöchſter Erlaß,

betreffend

die Abſchaffung der Strafe der körperlichen Zuchtigung,

vom 6. Mai 1848.

(Gefeß -Samml. für die Königl. Preußiſchen Staaten de 1848. S. 123.)

In Folge der durch die neueren Geſeße allen Meinen Unterthanen gleichmäßig

verliehenen politiſchen Rechte beſtimme Ich hierdurch,auf den Antrag des Staats:

miniſteriums, daß fortan von Civil- und Militairgerichten die Strafe der körper

lichen Züchtigung nicht mehr verhängt , ſondern ſtatt derſelben auf verhältniß.

mäßige Freiheitsſtrafe erkannt werden ſoll.*) In denjenigen Fällen , in welchen

eine körperliche Züchtigung bereits erkannt, aber noch nicht vollſtreckt worden, iſt

dieſelbe in eine verhältniſmäßige Freiheitsſtrafe durch die zuſtändigen Gerichte zu

verwandeln .

Der gegenwärtige Erlaß iſt durch die Geſeß - Sammlung zur allgemeinen
Kenntniß zubringen.

Potsdam , den 6. Mai 1848.1

Friedrid Wilhelm.

Camphauſen . Bornemann. Gr. v . Caniß .

*) Vergl. das Geſeß vom 15. April 1852. S. 10.; Beilage Littr. F.

Beilage
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Beilage Litt. E.

Geje Bi

betreffend

die an Stelle der Vermögenskonfiskation gegen Deſerteure und

ausgetretene Militairpflidytige zu verbångende Geldbuße,

vom 11. März 1850.

(Geſek - Samml. für die Königl. Preuß. Staaten de 1850. S. 271.)
$

Wir Friedrich Wilhelm , von Gottes Gnaden, König von
Preußen u . u.

verordnen, mit Zuſtimmung beider Kammern , was folgt :

S. 1 .

Gegen Deſerteure , deren man nicht habhaft werden kann , ſowie gegen

diejenigen Perſonen, welche, um ſich der Pflicht zum Eintritt in den Dienſt des

ſtehenden Heeres zu entziehen, die preußiſchen Staaten verlaſſen, ſoll, anſtatt der

Vermögenskonfiskation, auf eine Geldbuße von funfzig bis "Eintauſend 'Thalern

erkannt werden. Das Vermögen der vorgedachten Perſonen iſt inſoweit, als es

nach dem Ermeſſen des Richters zur Deckung der ſie möglicher Weiſe treffenden

höchſten Strafe von Eintauſend Thalern und der Koſten des Verfahrens erforder

lich iſt, von demſelben mit Beſchlag zu belegen.

Die Beſtimmungen über das Verfahren bleiben unverändert.

S. 2.

Unſere Miniſter des Krieges und der Juſtiz werden mit der Ausführung

dieſer Verordnung beauftragt.

Das gegenwärtige Geſeß tritt an die Stelle der Verordnung vom 4. Ja

nuar 1849. (Geſej -Samml. S. 47.), bei deren Vorſchriften es bis zu dem

Zeitpunkt der eintretenden verbindlichen Kraft des heutigen Geſeßes überall verbleibt.

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Königlichen Inſiegel.

Charlottenburg, den 11. März 1850 .

( L. S.) Friedrich Wilhelm.

Gr v. Brandenburg. v . Ladenberg v. Manteuffel. v. 0. Heydt.

V. Rabe. Simons. v. Schleiniß. v . Stodhauſen.

Beilage
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Beilage Litt. F.

1

Gelebi

die Abånderung mehrerer Beſtimmungen in den Militair

Strafgeſeben betreffend.

Vom 15. April 1852 .

(Geſej -Samml. für die Königl. Preußiſchen Staaten de 1852. S. 115–117.)
3

Wirir Friedrid Wilhcm , Vo ?! Gottes Gnaden , König von

Preußen ? . .

verordnen , mit Zuſtimmung der Kammern , was folgt :

S. 1 .

Wenn die Militair -Strafgeſeße hinſichtlich der Beurtheilung ſtrafbarer

Handlungen auf die Algemeinen Landesgeſebe oder die AlgemeinenStrafgeſeße

verweiſen , ſo treten die Vorſchriften des Allgemeinen Strafgeſezbuchs für die

Preußiſchen Staaten nach Maaßgabe der Beſtimmungen des Geſeßes über die

Einführung deſſelben vom 14. April 1851. (Gefeß-Samml.S. 93. ff.) an deren
Stelle.

Anmerkung: Jn den zum Norddeutſchen Bunde gehörenden Staaten , in welchen das

Strafgeſebbuch für die Preußiſchen Staaten vom 14. April 1851. nicht eingeführt

iſt, kommen an Stelle deſſelben für ſolche Militairperſonen , welche nicht Preußiſche

Unterthanen ſind , die dort geltenden allgemeinen Strafgeſeße zur Anwendung.

S. 2.

Militairperſonen , welche im Auslande , während ſie dort in einer dienſtlichen

Stellung ſich befinden, ſtrafbare Handlungen begehen , werden ebenſo, als ob die

Handlungen in Preußen ſelbſt begangen wären, nach Preußiſchen Strafgeſegen

verfolgt und beſtraft.

S. 3 .

Wird nach der Beſtimmung des Algemeinen Strafgeſeßbuchs gegen eine

Perſon des Soldatenſtandes neben der Todesſtrafe der Verluſt der bürgerlichen

Ehre
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Ehre ausgeſprochen , ſo iſt damit die Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande von

Rechtswegen verbunden.

S. 4 .

Die Verurtheilung zur Zuchthausſtrafe hat die Ausſtoßung aus dem Soldaten :

ſtande von Rechtswegen zur Folge.

Eine Umwandlung der Zuchthausſtrafe in eine militairiſche Freiheitsſtrafe

findet in der Folge nicht mehr ſtatt.

Anmerkung: Die Beſtimmungen des §. 4. werden in den Bundesſtaaten , in welchen

das Strafgeſeßbuch für die Preußiſchen Staaten vom 14. April 1851. nicht gilt,

analog auf diejenigen Freiheitsſtrafen anzuwenden ſein , welche nach ihrer Natur

oder nad der Art ihrer Vollſtreckung und nach dem hieraus ſich ergebenden ent

ehrenden Karakter in gleicher Weiſe, wie die Zuchthausſtrafe des erwähnten Straf

geſezbuchs, das Verbleiben der Verurtheilten im Militairſtande unmöglich machen .

S. 5 .

Wird gegen eine Perſon des Soldatenſtandes die Unterſagung der Ausübung

der bürgerlichen Ehrenrechte auf eine längere als dreijährige Dauer ausgeſprochen,

ſo iſt damit die Entlaſſung aus dem Soldatenſtande von Rechtswegen verbunden.

Wird dagegen die Dauer dieſer Strafe vom Richter nur auf drei Jahre oder

weniger bemeſſen , ſo gehört der Verurtheilte während dieſer Zeit zur zweiten

Klaſſe des Soldatenſtandes.

Anmerkung: In den zuvor (Anmerkung zu S. 4. ) bezeichneten Bundesſtaaten wird

der Ş . 5. ebenfalls analog zur Anwendung zu bringen und demgemäß in jedem
einzelnen Falle zu prüfen ſein , ob die unmittelbar oder mittelbar verhängte Ehren .

ſtrafe dieEntlaſſung aus dem Soldatenſtande oder blos die Verſeßung in die

zweite Klaſſe deſſelben nach ſich ziehen müſſe.

S. 6 .

Mit der Verurtheilung zur Zuchthausſtrafe, ſowie mit der zeitigen Unter

ſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte, iſt die Degradation von

Rechtzwegen verbunden ; eine Abkürzung der verwirkten Freiheitsſtrafen wegen

gleichzeitig eintretender Degradation findet in dieſen Fällen nicht ſtatt.

Anmerkung: Der S. 6. wird in den vorgenannten Bundesſtaaten dahin anzuwenden

ſein , daß Degradation bei Verhängung einer nach der Anmerkung zu Š . 4. der

Zuchthausſtrafe gleich zu achtenden Freiheitsſtrafe' oder einer ſolchen Ehrenſtrafe

eintritt, welche der Unterſagung der Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte nach

dem Strafgeſeßbuche vom 14. Ápril 1851. entſpricht.

Ś. 7 .

Eine Umwandlung der Gefängniſſtrafe und der Einſchließung in eine

militairiſche Freiheitsſtrafe iſt nicht zuläſſig, wenn der Angeſchuldigte zum Stande
der Beurlaubten gehört .

S. 8 .

Wenn nach den geſeßlichen Beſtimmungen eine bürgerliche Freiheitsſtrafe
in



304

in eine militairiſche zu verwandeln iſt, oder umgekehrt , ſo ſoll folgendes Verhältniß

maaßgebend ſein :

1) die Zuchthausſtrafe ſteht gleich der Baugefangenſchaft;

2) die Einſchließung dem Feſtungsarreſt ;

3) die Gefängniſſtrafe der Feſtungsſtrafe; es kann jedoch anſtatt der Gefäng

nißſtrafe auch auf mittleren oder gelinden Arreſt, ingleichen auf Stuben

arreſt oder Feſtungsarreſt erkannt werden.

Anmerkung: Jn den obengedachten Bundesſtaaten (Anmerkungen zu den SS: 4. 5.
und 6.) wird der Nichter bei ſinngemäßer Anwendung des S. 8. das Verhältniß

der bürgerlichen zu den militairiſchen Freiheitsſtrafen unter" ſorgfältiger Berück

ſichtigung der Art und Beſchaffenheit der zu vergleichenden Strafen in jedem Falle

beſonders zu beſtimmen haben.

S. 9.

Weder bei dem Zuſammentreffen mehrerer Verbrechen, noch beim Rücfalle,

noch wenn ſonſt in den Militair-Strafgeſegen eine Verlängerung oder Verſchärfung

der Strafe vorgeſchrieben iſt, darf die Dauer der zeitigen militairiſchen Freiheits

ſtrafe den Zeitraum von zwanzig Jahren überſteigen.

S. 10 .

Anſtatt der durch den Erlaß vom 6. Mai 1848. (Gefeß -Samml. S. 123. )

bereits aufgehobenen Strafe der körperlichen Züchtigung ſoll eine Strafe nicht

mehr erkannt werden.

S. 11 .

Bei Verwandlung einer Geldbuße in eine militairiſche Freiheitsſtrafe iſt

nach den in dem Allgemeinen Strafgeſebuche aufgeſtellten Grundfäßen (SS . 17 .

und 335.) zu verfahren.

Die ſtatt einer Geldbuße eintretende militairiſche Freiheitsſtrafe beſteht

mindeſtens in eintägigem gelinden Arreſt und höchſtens vierjähriger Feſtungsſtrafe.

Vergl. zu den SS . 11. 12. die Anmerkung zu $ . 1 .

S. 12 .

Die Strafe des Rückfalls tritt nur dann ein , wenn daſſelbe Verbrechen

oder Vergeben , ſei es mit oder ohneerſchwerende Umſtände, begangen wird , und

die frühere Strafe von einem Preußiſchen Gerichte erkannt iſt . Bei Anwendung

der Strafe des Rückfalls macht es keinen Unterſchied , ob die frühere von einem

Preußiſchen Gerichte erkannte Strafe eine ordentliche oder außerordentliche war,
ob die Strafe vollſtreckt worden iſt oder nicht.

S. 13 .

An die Stelle der in den Militair- Strafgeſeßen enthaltenen beſonderen

Vorſchriften über die Beſtrafung des Landesverraths, der Körperverlegung , des
Diebs
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2

Diebſtahls, der Fälſchung von Legitimations -Urkunden und des gewerbmäßigen

Betriebes des Hazardſpiels treten die für dieſe Verbrechen und Vergehen ertheilten

Beſtimmungen des Allgemeinen Strafgeſezbuchs. Jedoch werden die S. 88..

Nr. 2. und3. und S. 89. Theil I. des MilitairStrafgeſezbuchs ( Geſef - Samml.

von 1845. S. 296.), ſowie der Kriegsartikel 61. ( Geſej -Samml. von 1844.

S. 284. ) , hierdurch nicht geändert .

Vergl . die Anmerkung zu § . 1. und den an die Stelle des Artikels 61. der früheren Kriegs

artikel getretenen Artikel 45 , der jetzt gültigen Kriegsartikel vom 9. Dezember 1832;
Beilage Littr. G.

S. 14 .

Mit der Strafe des Diebſtahls nach den Beſtimmungen des S. 217. des

Algemeinen Strafgeſeßbuchs iſt zu belegen :

1 ) wer Sachen des Offiziers entwendet , zu welchem er als Ordonnanz oder

Burſche kommandirt iſt ;

2) wer ſeinen Kameraden , dem mit ihm aus dienſtlicher Veranlaſſung ein

gemeinſchaftlicher Aufenthaltsort angewieſen iſt, beſtiehlt;

3) wer Gegenſtände aus Lazarethen , Montirungskammern , Magazinen oder

Werkſtätten der Truppen entwendet;

4) wer ſeinen Quartierwirth oder zu deſſen Hausſtande gehörige Perſonen

beſtiehlt;

5) wer einen Diebſtahl an der Habe des Gefangenen verübt, deſſen Aufbe.

wahrung , Begleitung oder Bewachung ihm anvertraut iſt;

6) wer im Wachtdienſt die ſeiner Bewachung anvertrauten Sachen entwendet.

Anmerkung: In den mehrerwähnten Bundesſtaaten werden die Beſtimmungen des

S. 14. keine Anwendung finden können ; es wird vielmehr in den betreffenden Fällen

nach dem in der Anmerkung zum S. 1. erwähnten Prinzip zu verfahren ſein .

S. 15 .

Der auf Beleidigungen von Unteroffizieren oder von Soldaten unterein

ander bezügliche S. 174. Cheil I. des Militair - Strafgeſezbuchs findet nur auf

ſolche Vergebungen Anwendung, welche im Sinne des S. 343. des Algemeinen

Strafgeſeßbuchs als einfache Beleidigungen zu betrachten ſind .

Anmerkung: Der im S. 15. allegirte S. 343. des Strafgeſekbuchs für die Preußiſchen

Staaten vom 14. April 1851. bezieht ſich nur auf die einfachen Beleidigungen im

Gegenſaße zu den qualifizirten , welche nach den Beſtimmungen des Geſeßbuchs

nidit zu den Uebertretungen , ſondern zu den Vergehen gehören .

S. 16 .

Die Civilgerichte haben gegen die zum Beurlaubtenſtande gehörigen Militair
perſonen nicht mehr auf Militairſtrafen zu erkennen.

Bundes .Gefeßbl. 1867. $. 17 .43
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S. 17 .

Alle dieſem Geſeße entgegenſtehenden geſeßlichen Beſtimmungen ſind auf

gehoben .

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem

Königlichen Inſiegel.

Gegeben Potsdam , den 15. April 1852 .

( ! .. S.) Friedrich Wilhelm .

v . Manteuffel. v . 0. Heydt. Simóns. v . Raumer. v . Weſtphalen.

v. Bodelſchwingh. v. Bonin .

Beilage Litt. G.

Allerbócite Ordre

vom 9. Dezember 1852 .

und

Cirkular - Erlaß des Kriegsminiſteriums

vom 26. Januar 1853.,

betreffend

die Einführung der Kriegsartikel vom 9. Dezember 1852.

Die in Folge der von Mir angeordneten Reviſion der Kriegsartikel vom
27. Juni 1844. entworfenen , Mir von Ihnen vorgelegten Kriegsartikel für

die Unteroffiziere und Soldaten Meiner Armee habe Ich vollzogen und gebe ſie

Jhnen mit dem Auftrage zurück, die zur Einführung derſelben erforderlichen

Verfügungen zu treffen.

Zugleich beſtimme Jch, daß dieſe revidirten Kriegsartikel

1 ) bei jeder Kompagnie , Schwadron und Batterie ſogleich nach ihrer Bes

fanntmachung und demnächſt alljährlich einmal, ſowie auch einem jeden

neu eintretenden Soldaten vor der Ableiſtung des Soldateneides langſam

und deutlich votgeleſen werden ſollen ;

2) den der deutſchen Sprache nicht kundigen Soldaten aber in ihrer Mutter.

ſprache
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ſprache vorzuleſen und zu dieſem Zwecke die nöthigen Ueberſeßungen in

das Polniſche und Litthauiſche alsbald anzufertigen ſind.

Dieſe Meine Ordre iſt der Armee bekannt zu machen.

Charlottenburg, den 9. Dezember 1852 .

(gez . ) Friedrich Wilhelm.

( gegengez .) von Bonin.

An den Kriegs - Miniſter.

本

1

Seit Einführung des im Jahre 1845. der Armee verliehenen Strafgeſez

buchs iſt es der eigentliche Zweck der Kriegsartikel , die Unteroffiziere und Sol

daten mit den ihnen obliegenden Pflichten , den bei Pflichtverlegungen nach den

beſtehenden Geſeßen zu gewärtigenden Strafen und den bei treuer Pflichterfüllung

zu erwartenden Belohnungen im Allgemeinen bekannt zu machen.

Dieſem Zweck können die Kriegsartikel vom 27. Juni 1844. nicht mehr

vollſtändig entſprechen , weil in Folge der neueren Geſeßgebung mehrere darin

enthaltene Beſtimmungen ihre Gültigkeit verloren haben.

Dies hat eine Reviſion derfelben nöthig erſcheinen laſſen , nach deren

Beendigung Se. Majeſtät der König die Einführung der in ac. "Eremplaten bei

folgenden von Allerhöchſtdemſelben vollzogenen, revidirten Kriegsartikel anzuordnen

und zugleich mittelft Ordre vom 9. Dezember v. J. zu beſtimmen geruht haben :

daß ſie zu dieſem Behufe ſogleich nach ihrer alsbald zu veranlaſſenden

Bekanntmachung bei jeder Komgagnie, Schwadron und Batterie und

demnächſt alljährlich einmal, ſowie auch einem jeden neu eintretenden

Soldaten (den der deutſchen Sprache nicht kundigen in ihrer Mutter

ſprache) vor der Ableiſtung des Soldateneides langſam und deutlich vor

geleſen werden ſollen .

Demgemäß erſucht das Kriegsminiſterium das Königliche General

Kommando ergebenſt, Behufs Ausführung dieſer Alerhöchſten Ordre die bei

folgenden Eremplare der Kriegsartikel nach Zurückbehaltung der zum eigenen

Gebrauch erforderlichen Anzahl, nach Maaßgabe des anliegenden Verzeichniſſes,

den demſelben untergebenen Militairbehörden und Truppentheilen zuzufertigen und

zugleich darauf aufmerkſam zu machen , daß die in die Kriegsartikel aufgenom

menen Strafbeſtimmungen nur einen dem Zweck derſelben entſprechenden Uuszug

aus den beſtehenden materiellen Militair -Strafgeſeßen bilden, wodurch die Gül

tigkeit dieſer Geſeße und deren Anwendbarkeit auf Unteroffiziere und Soldaten

bei Beurtheilung und Beſtrafung der von ihnen verübten ſtrafbaren Handlungen

in feiner Weiſe berührt wird .

Berlin , den 26. Januar 1853 .

Kriegs - Miniſterium .

( gez .) von Bonin.

An die Königlichen General - Kommandos 2c .

43 *
}

Kriegs .
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Kriegsartikel

für

da s P r e ußiſche He e r.

Seine Königliche Majeſtät von Preußen haben die bisher angeordnet

geweſenen Kriegsartikel einer Reviſion unterwerfen laſſen und hierauf für die

Unteroffiziere und Soldaten Höchſtihres geſammten Heeres die nachſtehenden

Kriegsartikel zu ertheilen geruht.

Artikel 1 .

Jeder Preußiſche Unterthan , wes Standes er ſei, iſt durch die Verpflich
tung zum Dienſt im Heere zum Schutz und zur Vertheidigung des Thrones und

des Vaterlandes berufen. Eingedenk dieſes hohen Berufes muß ein Jeder , der

in den Soldatenſtand eintritt, die Pflichten des Soldaten zu erfüllen eifrig

bemüht ſein .

Artikel 2 .

Seiner Königlichen Majeſtät und dem Vaterlande treu zu dienen , iſt des

Soldaten erſte Pflicht. Nächſtdem erfordert der Beruf des Soldaten Kriegs

fertigkeit, Muth bei allen Dienſtobliegenheiten und Tapferkeit im Kriege, Gehorſam

gegen den Vorgeſepten, ehrenhafte Führung in und außer dem Dienſte, gutes

und redliches Verhalten gegen die Kameraden .

Artikel 3 .

Die Pflicht der Treue gebietet dem Soldaten , bei allen Vorfällen , im

Kriege und im Frieden , mit Äufbietung aller Sträfte, ſelbſt mit Aufopferung

des eigenen Lebens zu dienen , um jede Gefahr von Seiner Königlichen Majeſtät
und dem Vaterlande abzuwenden.

Artikel 4 .

Wer mit dem Feinde in ſchriftliche oder mündliche Verhandlungen oder

Berathungen ſich einläßt, die Seiner Königlichen Majeſtät, dem Heere oder den

Preußiſchen Landen Gefahr oder Nachtheil bringen können ; wer dem Feinde

Parole, Feldgeſchrei oder Loſung offenbart, oder ſonſt zur Begünſtigung des

Feindes Seine Königliche Majeſtät, die Preußiſchen Lande oder das Heer durch

Handlungen oder Unterlaſſungen in Gefahr , Unſicherheit oder Nachtheil verſeßt,

macht ſich des Verraths ſchuldig.

Der Verräther wird mit den ſchwerſten Freiheits- und Ehrenſtrafen oder
mit dem Tode beſtraft.

Gleiche Strafe trifft denjenigen , der ein zu ſeiner Kenntniß gelangtes ver

rätheriſches Vorhaben nicht ſogleich ſeinem Vorgeſeşten anzeigt .

Ar .
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Artikel 5.

Dem Soldaten ſoll ſeine Fahne heilig ſein . Er darf diefelbe niemals

verlaſſen , noch ſonſt dem Kriegsdienſte eigenmächtig fich entziehen oder durch

Selbſtverſtümmelung ſich zur Erfüllung ſeines Berufes unwürdig und unfähig

machen.

Artifel 6 .

Wer zum Feinde übergeht , oder vom Poſten vor dem Feinde oder aus

einer belagerten Feſtung entweicht, wird erſchoſſen .

Wer ſonſt in Kriegszeiten der Deſertion ſich ſchuldig macht, wird mit

Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und Feſtungsſtrafe nicht unter

ſechs Jahren beſtraft; im Wiederholungsfalle tritt die Todesſtrafe ein .

Artikel 7 .

Haben in Kriegszeiten Zwei oder Mehrere ein Komplott zur Deſertion

gemacht, ſo trifft dieſelben Ausſtoßung ausdem Soldatenſtande und Baugefangen

ſchaft nicht unter zehn Jahren ; die Anſtifter und Rädelsführer aber werden

erſchoſſen .

Artikel 8.

Wer in Friedenszeiten deſertirt, hat Verſegung in die zweite Klaſſe des

Soldatenſtandes und Feſtungsſtrafe nicht unter ſechs Monaten, im zweiten Wieder

holungsfalle aber Baugefangenſchaft nicht unter zehn Jahren und Ausſtoßung

aus dem Soldatenſtande verwirkt.

Die härteren Strafgrade treten beſonders dann ein , wenn die Deſertion

im Komplott begangen iſt.

Artikel 9 .

Wer einem Deſerteur zur Entweichung behülflich iſt, wird ebenſo beſtraft,

als ob er ſelbſt deſertirt wäre, und wer ein zu ſeiner Kenntniß gelangtes Deſer

tionsvorhaben dein Vorgeſeßten nicht anzeigt, hat Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis

zu drei Jahren zu gewärtigen.

Artikel 10 .

Wer durch fälſchliche Vorſchüßung vonKrankheiten oder andere betrügliche

Mittel, oder durch Selbſtverſtümmelung dem Militairdienſt ſich zu entziehen ſucht,

hat Verſeßung in die zweite Klaſſe. des Soldatenſtandes und ſechswöchentlichen

ſtrengen Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu zwei Jahren verwirkt.

Iſt er durch die Selbſtverſtümmelung zu allen Dienſtleiſtungen und Arbeiten

für militairiſche Zwecke untauglich geworden, ſo tritt Baugefangenſchaft von

mindeſtens einjähriger Dauer und Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande ein .

Artikel 11 .

Der Soldat darf niemals durch Furcht vor perſönlicher Gefahr von der

Er.
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Erfüllung ſeiner Dienſtpflichten ſich abwendig machen laſſen und muß ſich ſtets

vergegenwärtigen , daß die Feigheit für ihn ſchimpflich und erniedrigend iſt.

Artikel 12 .

Wer im Kriege vor dem Feinde aus Feigheit zuerſt die Flucht ergreift und

die Kameraden durch Worte oder Zeichen zur Flucht verleitet, hat die Todesſtrafe

verwirkt und kann auf der Stelle niedergeſtoßen werden .

Artikel 13 .

Wer ſonſt aus Furcht vor perſönlicher Gefahr vor dem Feinde flieht,

heimlich zurückbleibt, ſich wegſchleicht oder verſtect hält, Munition oder Waffen

von ſich wirft oder im Stich läßt, oder irgend ein Leiden vorſchüßt, um zurück

zubleiben und der perſönlichen Gefahr ſich zu entziehen , wird mitVerſeßung in

die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und ſtrengem Arreſt oder Feſtungsſtrafe,

bei erſchwerenden Umſtänden aber mit dem Tode beſtraft.

Wer außerdem ſeine Dienſtpflid ien aus Furcht vor perſönlicher Gefahr

verlegt, hat diefelbe Strafe zu gewärtigen, wie derjenige, der ſeinen Dienſtpflichten

aus Vorſaß zuwider handelt.

Artikel 14.

Der Gemeine muß jedem Offizier und Unteroffizier, und der Unteroffizier

jedem Offizier, ſowohl bei dem Truppentheil, bei welchem er dient, als von jedem

anderen Truppentheil Gehorſam und Achtung beweiſen und ihren Befehlen

pünktlich Folge leiſten .

Jn gleicher Weiſe ſind dieſelben zum Gehorſam gegen die Anordnungen

und Weiſungen der Schildwachen und der zum Sicherheitsdienſt Kommandirten,
ſowie der im Dienſte befindlichen Gendarmen verpflichtet.

Artikel 15 .

Ungehorſam gegen die Dienſtbefehle und achtungswidriges Betragen gegen

den Vorgeſepten haben Arreſt oder Feſtungsſtrafe zur Folge.

Artifel 16.

Wer die Abſicht, einen erhaltenen Dienſtbefehl nicht zu befolgen , durch

Worte oder Geberden, durch Entlaufen , Losreißen oder ähnliche Handlungen zu

erkennengiebt, ſowie derjenige, der den Vorgeſeşten durch Worte, Geberden oder
Zeichen beleidigt, oder ihn über einen erhaltenen Dienſtbefehl oder Verweis zur

Redé ſtellt, bat ſtrengen Arreſt von mindeſtens vier Wochen oder Feſtungsſtrafe

bis zu zwanzig Jahren verwirkt.

Artikel 17.

Wer einen ſeiner Vorgeſeßten thätlich angreift, oder ſonſt vorſäßlich Thät

lichkeiten gegen ihn verübt, oder ihn mit der Waffe anzugreifen verſucht, hat

Feſtungs.
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Feſtungsſtrafe nicht unter zehn Jahren , bei erſchwerenden Umſtänden aber und

in Kriegszeiten die Todesſtrafe zu gewärtigen.

Äuch iſt bei thätlicher Widerſeßung Einzelner oder Mebrerer, ſowie in

Kriegszeiten bei Verſammlung der Truppen, bei Allarmirungen beim Anrücken

in das Gefecht, im Gefechte , beim Rückzuge und endlich bei Verwehrung der

Plünderung und anderer ſchwerer Verbrechen jeder Offizier berechtigt, denjenigen,

der ſeinen Befehlen beharrlich ſich widerſeßt, auf der Stelle niederzuſtoßen, wenn

ihm fein anderes Mittel zur Erlangung des durchaus nöthigen Gehorſams zu

Gebote ſteht.

Artikel 18.

Glaubt der Soldat wegen nicht richtigen Empfanges deſſen , was ihm

gebührt, wegen unwürdiger Behandlung oder aus einem anderen Grunde zu

einer Beſchwerde Veranlaſſung zu haben, ſo iſt er dennoch verbunden, ſeine Dienſt

obliegenheiten unweigerlich zu erfüllen, und darf weder ſeine Kameraden auffor

dern , gemeinſchaftlich mit ihm Beſchwerde zu führen, noch ſonſt Mißmuth unter

ihnen zu erregen oder ſie aufzuwiegeln ſuchen. Áuch darf der Soldat nicht wäh

rend des Dienftes, ſondern erſt nach deſſen Beendigung ſeine Beſchwerde an

bringen . Dagegen kann er aber ſich verſichert halten, daß ſeiner Beſchwerde,

inſofern ſie begründet iſt, abgeholfen werden wird , ſobald er dieſelbe in gezie:

mender Weiſe auf dem vorgeſchriebenen Wege anbringt.

Artikel 19.

Wer vor verſammeltem Kriegsvolk in der Abſicht, ſeine Kameraden zur

Verweigerung des Gehorſams gegen ihren Vorgeſeşten zu verleiten oder von

demſelben etwas zu erzwingen , ſich ungeziemend beträgtoder laut Beſchwerde

führt, wird , ſelbſt wenn leştere begründet wäre, mit Feſtungsſtrafe nicht unter

ſechs Jahren, in Kriegszeiten aber mit dem Tode beſtraft.

Gleiche Strafe trifft denjenigen , der auf andere Weiſe ſeine Kameraden

zum Ungehorſam oder zur Widerſegung gegen den Vorgeſepten zu verleiten ſucht.

Artikel 20 .

Wenn Soldaten ſich öffentlich zuſammenrotten und die Abſicht zu erkennen

geben, ſich dem Vorgeſepten mit vereinter Gewalt zu widerſeßen , oder etwas von

ihm zu erzwingen , oder Rache an ihm zu nehmen, ſo haben dieſelben Verſeßung

in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und Feſtungsſtrafe nicht unter zehn

Jahren , bei erſchwerenden Umſtänden aber die Todesſtrafe verwirkt .

Die Anſtifter eines ſolchen militairiſchen Aufruhrs, ſowie die Anführer

und Rädelsführer, werden ſtets mit dem Tode beſtraft.

Artikel 21 .

Der Soldat darf weder im Dienſt noch außer demſelben mit Andern

über militairiſche Einrichtungen , Befehle und Anordnungen eigenmächtig berath.

ſchlagen, noch an Vereinen oder Verſammlungen ſich betheiligen, die der Gewalt
Seiner
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Seiner Majeſtät des Königs über Seine Lande oder den von Jhm eingeſeßten

Behörden feindſelig entgegentreten.

Artikel 22 .

Wer an einem Aufruhr im Jnnern des Landes mit bewaffneter Hand

Theil nimmt, wird ebenſo wie der Theilnehmer an einem militairiſchen Aufruhr

beſtraft.

Artikel 23 .

Die Waffe iſt dem Soldaten zum Schuße und zur Vertheidigung des
Thrones und des Vaterlandes anvertraut. Er darf daher dieſelbe und die ihm

zuſtehende Dienſtgewalt niemals , mithin ſelbſt nicht gegen die Bewohner des

feindlichen Landes oder gegen gefangene feindliche Soldaten mißbrauchen. Eben

fowenig darf der Soldat eigenmächtig im feindlichen Gebiet Habe und Gut der

Landesbewohner verwüſten oder ſich zueignen.

Artikel 24 .

Unerlaubtes Beutemachen hat ſtrengen Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu

zwei Jahren , bei erſchwerenden Umſtänden aber Feſtungsſtrafe von längerer

Dauer und Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes, oder ſelbſt die

Todesſtrafe zur Folge.

Artikel 25 .

Plünderung und Erpreſſung werden mit Verſeßung in die zweite Klaſſe

des Soldatenſtandes und Feſtungsſtrafe nicht unter zwei Jahren beſtraft. Bei

beſonders erſchwerenden Umſtänden tritt die Todesſtrafe ein .

Artikel 26 .

Nachzügler und diejenigen , welche unter dem Vorwande von Krankheit

oder Ermattung hinter den Truppen zurückbleiben und den Landesbewohnern

Nahrungs- oder Bekleidungsgegenſtände wegnehmen , haben wegen Marodirens

Verſegung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes und Arreſt oder Feſtungs

ſtrafe bis zu zwei Jahren verwirkt. Wenn bei dem Marodiren Gewalt an Per

fonen verübt worden iſt, trifft die Schuldigen die Strafe der Plünderer.

Artikel 27.

Der Soldat ſoll ſeine Waffen und Montirungsſtücke in gutem Stande

erhalten und zur Erlangung der Kriegstüchtigkeit unausgeſeßt ſich bemühen, den

Gebrauch der Waffen , ſowie die Vorſchriften zur Ausrichtung ſeines Dienſtes

ganz und vollſtändig kennen zu lernen , um ſie in jedem vorkommenden Falle

ſogleich anzuwenden .
Artikel 28.

Wer ſeine Waffen und Montirungsſtücke, oder die ihm zur eigenen Be

nußung gegebenen Dienſtgegenſtände verdirbt, verderben läßt, oder ſich derſelben

ohne
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ohne Erlaubniß entäußert, hat Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu Einem Jahre,

bei erſchwerenden Umſtänden aber außerdem noch die Verſegung in die zweite

Klaſſe des Soldatenſtandes verwirkt.

Artikel 29 .

Wer dienſtlich ihm anvertraute, nicht zur eigenen Benußung beſtimmte

Gegenſtände veruntreut, hat Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes,

und Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu fünf Jahren zu gewärtigen.

Artikel 30 .

Der Soldat muß die ihm ertheilten Dienſtinſtruktionen genau beſoigen ,

und darf niemals, ſei es durch Ausſicht auf äußere Vortheile oder durch irgend

einen anderen Grund, bei Ausrichtung des Dienſtes zu Pflichtwidrigkeiten ſich

verleiten laſſen. Auch muß er bei allen dienſtlichen Meldungen und Ausſagen

ſich der ſtrengſten Wahrheit befleißigen.

Artikel 31 .

Wer aus Vorſatz oder Fahrläſſigkeit unrichtige Meldungen, Rapporte oder

Berichte abſtattet, wird mit Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu drei Jahren

und nad) Umſtänden mit Verſetzung in die ziveite Klaje des Soldatenſtandes

beſtraft .

Artifel 32 .

Wer im Dienſt, oder in Beziehung auf den Dienſt durch Geſchenke oder

Zuſicherung einer Belohnung zu Pflichtwidrigkeiten ſich bereitwillig zeigt oder

verieiten laßt , bat ſtrengen Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten,

auch , nach Umſtänden , die Verſegung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes
verwirft.

Artikel 33.

Wer ohne Erlaubniß von der Wache ſich entfernt, oder bei Kommandos

oder auf Märſchen ſeinen Plaß eigenmächtig verläßt , wird mit Arreſt oder

mit Feſtungsſtrafe biszu ſechs Monaten beſtraft.

Thut dies der Befehlshaber einer Wache oder eines Kommandos, ſo hat

derſelbe Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu fünf Jahren , im Kriege aber Feſtungs

ſtrafe bis zu lebenswieriger Dauer, oder, bei beſonders erſchwerenden Umſtänden,

die Todesſtrafe verwirft.

Artikel 34.

Den Schildwachen und einzelnen Poſten iſt verboten , ſich niederzuſeßen

oder niederzulegen , das Gewehr aus der Hand zu laſſen , Tabac zu rauchen, zu

ſchlafen , über die Grenzen ihres Poſtens hinauszugehen , denſelben vor erfolgter

Ablöſung zu verlaſſen oder ſonſt ihre Dienſtinſtruktion zu übertreten .

Wer dieſem Verbot zuwiderhandelt, hat ſtrengen Arreſt von mindeſtens

vierzehn Tagen oder Feſtungsſtrafe bis zu zehnjähriger Dauer, im Kriege aber

Bundes . Geſepbl. 1867. nod)44
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noch härtere Feſtungsſtrafe, oder , bei beſonders erſchwerenden Umſtänden , die

Todesſtrafe zu gewärtigen.

Artifel 35 .

Wer als Befehlshaber einer Wache, als Schildwache oder als Poſten

eine ſtrafbare Handlung, welche er verhindern konnte oder zu verhindern dienſtlich

verpflichtet war, wiſſentlich begehen läßt, wird ebenſo wie der Thäter ſelbſt

beſtraft und dieſe Strafe noch verſchärft, wenn er die Handlung in gewinnſüch

tiger Abſicht hat geſchehen laſſen.

Artikel 36 .

Wer einen ſeiner Beaufſichtigung anvertrauten Gefangenen entkommen

läßt, hat Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu zehn Jahren , bei beſonders erſchwe

renden Umſtänden aber noch härtere Feſtungsſtrafe und Verſeßung in die zweite

Klaſſe des Soldatenſtandes, oder die Todesſtrafe zu gewärtigen.

Gleiche Strafe trifft denjenigen , welcher eine von ſeinem Vorgeſeßten ihm

befohlene oder ihm dienſtlich obliegende Arretirung nicht ausführt .

Artikel 37 .

Der Soldat ſoll ein ordentliches Leben führen und darf weder Schulden

machen , noch der Trunkenheit oder anderen Ausſchweifungen ſich ergeben . Auch

muß er vom Zapfenſtreich bis zur Reveille in ſeinem Quartiere ſein , wenn er

nicht im Dienſte fich befindet, oder von ſeinem Vorgeſepten Erlaubniß erhalten

hat, fich anderwärts aufzuhalten.

Artikel 38.

Wer ohne Erlaubniß bis nach dem Zapfenſtreich aus dem Quartier bleibt,

oder in der Zeit vom Zapfenſtreich bis zur Neveille ſich aus demſelben entfernt,

oder den ihm ertheilten Urlaub überſchreitet , hat mittleren Arreſt oder Feſtungs

ſtrafe bis zu ſechs Monaten verwirkt.

Artikel 39 .

Wer betrunken in den Dienſt kommt, oder durch Trunkenheit zur Ausrich:

tung des Dienſtes , zu dem er fommandirt war ,ſich untauglich gemacht hat, oder,

im Dienſt fich betrinkt , wird mit ſtrengem Arreſt beſtraft. Auch Trunkenheit

außer Dienſt iſt ſtrafbar und hat Arreſt zur Folge .

Artikel 40 .

Wer ohne Genehmigung ſeines vorgeſeßten Kommandeurs Schulden macht,

hat Arreſt oder Feſtungsſtrafe bis zu ſechs Monaten zu gewärtigen.

Artikel 41 .

Wer Hazardſpiele ſpielt, hat ſtrengen Arreſt, im Wiederholungsfalle aber
Feſtungsſtrafe bis zu Einem Jahre verwirft.

Ara
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Artikel 42.

Den Soldaten , der ohne Genehmigung ſeines vorgeſepten Befehlshabers fich

verheirathet, trifft Arreſt von mindeſtens vier Wochen oder Feſtungsſtrafe bis zu

ſechs Monaten .

Artikel 43 .

Der Soldat foll mit ſeinen Kameraden in Eintracht leben , darf in Kampf,

Noth und Gefahr ſie nicht verlaſſen und muß ihnen nach allen Kräften Hülfe

leiſten, wenn ſie in erlaubten Dingen ſeines Beiſtandes bedürfen.

Artikel 44.

Einfache Beleidigungen der Gemeinen unter einander und Schlägereien

derſelben unter ſich , bei welchen ſchwere Körperverlegungen nicht vorgekommen

ſind, werden mit Arreſt, unter Unteroffizieren aber entweder mit Arreſt oder mit

Degradation beſtraft.

Artikel 45 .

Wer einem Kameraden, welchem mit ihm aus dienſtlicher Veranlaſſung

ein gemeinſchaftlicher Aufenthaltsort angewieſen iſt , Eßwaaren , Getränke, Taback

oder Gegenſtände zur Reinigung oder zum Ausbeſſern der Sachen , zum eigenen

Gebrauch ohne Anwendungvon Gewalt an Sachen, entwendet oder veruntreut,

wird das erſte Mal disziplinariſch mit ſtrengem Arreſt beſtraft. Geſchieht dies

aber zum zweiten Mal, oder iſt bei Verübung der That Gewalt an Sachen an

gewendet, oder iſt die That von einem Unteroffizier verübt , ſo tritt die Strafe
einfachen des Diebſtahls ein .

Artikel 46 .

Wer irgend eine Dienſtgewaltüber Andere auszuüben hat, ſoll durch ruhiges,

ernſtes und geſeştes Benehmen die Achtung und das Vertrauen ſeiner Untergebenen

ſich zu erwerben ſuchen und von denſelben nur ſolche Geſchäfte und Leiſtungen

fordern , welche der Dienſt mit ſich bringt. Er darf ſeinen Untergebenen den

Dienſt nicht unnöthig erſchweren und dieſelben weder wörtlich beſchimpfen, noch

mißhandeln . Auch darf von ihm das Dienſtanſehen nicht gemißbraucht werden,

um auf Koſten ſeiner Untergebenen ſich Vortheile zu verſchaffen .

Die Verlegung dieſer Pflichten hat Arreſt oder Feſtungsſtrafe zur Folge.

Artikel 47 .

Diebſtahl, Betrug , Fälſchung und alle übrigen gemeinen Verbrechen und

Vergeben werden nach den allgemeinen Strafgeſegen geahndet.

Jſt mit der darauf verwirkten Strafe nicht die Äusſtoßung oderEntlaſſung

aus dem Soldatenſtande verbunden , ſo treten verhältniſmäßige Militairſtïafen

ſtatt der dort angedrohten bürgerlichen Strafen ein .

Artikel 48 .

Werden gemeine Verbrechen oder Vergeben im Kriege unter Mißbrauch

der militairiſchen Gewalt verübt, ſo wird die ſonſt verwirfte Strafe verſchärft.

Artikel 49 .

Die in den Militairgeſeßen für den Kriegszuſtand ertheilten einzelnen Vor

ſchriften
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ſchriften finden auch in Friedenszeiten Anwendung, wenn bei außerordentlichen
Vorfällen der kommandirende Offizier bei

Trommelſchlag oder
Trompetenſchall hat

bekannt machen laſſen , daß dieſe Vorſchriften für die Dauer des eingetretenen
außerordentlichen Zuſtandes zur Anwendung kommen würden .

Artikel 50 .

Während derjenige, welcher ſeine
Dienſtpflichten verleßt oder andere ſtraf

bare Handlungen verübt, die geſeßlich verordneten Strafen nach Maßgabe ſeiner
Verſchuldung zu gewärtigen hat, darf dagegen jeder rechtſchaffene, unverzagte und
ehrliebende Soldat einer ehrenhaften Behandlung ſich verſichert halten .

Artikel 51 .

Auch foll der Soldat, der ſich durch Tapferkeit und Muth vor Andern
auszeichnet, ſowie derjenige, der nach langjähriger,

vorwurfsfreier Dienſtzeit die
Beſchwerden des Dienſtes nicht mehr zu ertragen vermag, in Folge vor dem

Feinde erhaltener Wunden dienſtunfähig wird, oder ſonſt im Dienſte zu Schaden

kommt, ſich aller Wohlthaten und
Begünſtigungen zu erfreuen haben , die zur

Belohnung für Tapferkeit im Kriege und treu geleiſtete Dienſte beſtimmt ſind.

Artikel 52 .

Ueberzeugt von dem Pflicht- und Ehrgefühl der Soldaten erwarten Seine
Königliche Majeſtät, daß fie vor

Pflichtverlegungen und anderen ſtrafbaren Hand

lungen fidy hüten, ihre Pflichten treu und gewiſjenhaft erfüllen , durch ehrenhafte
Führung in und außer dem Dienſte ein Muſter ordentlichen und rechtſchaffenen
Lebens geben und nach Kräften dazu beitragen werden , den guten Ruf des Preu

fiſchen Heeres im In- und Auslande zu bewahren.

Seine Königliche Majeſtät werden diejenigen , die dieſen Erwartungen ent
ſprechen , Jhres beſonderen Schußes würdigen, und ihnen für ihre treu geleiſteten

Dienſte die verdiente Belohnung durch ehrende Auszeichnungen, oder durch Anſtel

lung im Civildienſte nach den darüber beſtehenden Vorſchriften , oder auf andere

geeignete Weiſe zu Theil werden laſſen . Auch ſoll ihnen nach Maaßgabe ihrer

Fähigkeiten und Kenntniſſe der Weg zu den höheren und ſelbſt zu den höchſten
Stellen in der Armee offen ſtehen .

Urkundlich haben Seine KöniglicheMajeſtät vorſtehende Kriegsartikel eigen

händig unterſchrieben und mit Dero Inſiegel bedrucken laſſen.

Charlottenburg , den 9. Dezember 1852 .

(L. S.) (gez.) Friedrich Wilhelm .

(gegengez .) v . Bonin.

Redigirt im Bureau des
Bundeskanzlers.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Obet .Hofbuchbruderei

(R. v . Deder).
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Bundes . ScienblattGefeßblatt
des

Norddeutſchen Bundes.

No 14 .

(No. 29.) Convention de navigation entre (Nr. 29. ) (Ueberſeßung.) Schiffahrtsvertrag

la Confédération Allemande du zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde

Nord et l'Italie . Du 14 Octo und Jtalien . Vom 14. Oktober

bre 1867 . 1867.

Sa Majesté le Roi de Prusse, au Seine Majeſtät der König von Preu

!

nom de la Confédération de ßen , im Namen des Norddeutſchen

l'Allemagne du Nord, d'une part, Bundes, einerſeits,

et und

Sa Majesté le Roi d'Italie, d'autre Seine Majeſtät der König von Jtalien,

part, andererſeits,

animés d'un égal désir de contribuer von dem gleichen Wunſche beſeelt, die

au développement des relations ma- Entwickelung der Schiffahrts - und Han

ritimeset commerciales entre la Con- delsbeziehungen zwiſchendem Norddeut
fédération de l'Allemagne du Nord ſchen Bunde und Italien zu fördern,

et l'Italie, ont résolu de conclure une haben beſchloſſen , einen Vertrag abzu

Convention, et ont nommé à cet effet ſchließen,und zu dieſem Zweck zu Ihren
pour Leurs Plénipotentiaires, savoir : Bevollmächtigten ernannt, und zwar :

Sa Majesté le Roi de Prusse : Seine Majeſtät der König von

Preußen :

Son Excellence Charles George Seine Excellenz Karl Georg Lud.

Louis Guido Comte de Use- wig Guido Graf v. Uſedom ,

dom , Son Chambellan et Con- Kammerherrn und Wirklichen Ges

seiller intime actuel, Son Envoyé heimen Rath, außerordentlichen Ges

extraordinaire et Ministre pléni- ſandten und bevollmächtigten Mi

potentiaire près Sa Majesté le niſter bei Seiner Majeſtät dem

Roi d'Italie , et Membre de la Könige von Italien , Mitglied des

Chambre des Etats de Prusse, Preußiſchen Herrenhauſes, Ritter des

Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rothen Adler - Ordens erſter Klaffe,

rouge de Tere classe , et Grand- Großkreuz des Ordens des heiligen

Croix de l'Ordre des Saints Mau- Mauritius und Lazarus u.ſ.w.u.ſ.w .;

rice et Lazare, etc. etc.;

Bundes . Geſetbl. 1867, 45

Uusgegeben zu Berlin den 28. Dezember 1867.
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Sa Majesté le Roi d'Italie : Seine Majeſtät der König von

Jtalien :

Son Excellence le Chevalier Ur- Seine Ercellenz den Ritter Urban

bain Rattazzi, Chevalier de Rattazzi, Ritter des höchſten Dr.

TOrdre Suprêmede la Très -Sainte dens der heiligen Verfündigung

Annonciade, etc. etc., Président u. 1. w . u . f. w ., Miniſter -Prä:

du Conseil des Ministres , Son fident, Staatsſekretair des Innern,

Ministre Secrétaire d'Etat pour beauftragten Miniſter der Finanzen,

les affaires de l'Intérieur, Chargé Mitglied des National - Parlaments

du portefeuille du Ministère des u. 1. w. u. ſ. W.

Finances, Député au Parlement
National, etc. etc. ,

lesquels, après s'être communiqué welche, nach Mittheilung ihrer in guter

leurs pleins pouvoirs, • trouvés en und gehöriger Form befundenen Voll

bonne et due forme, sont convenus ‘machten, über nachſtehende Artikel über
des articles suivants. eingekommen ſind .

Article I. Artikel I.

Les navires allemands qui entreront Deutſche Schiffe, welche mit Ladung

chargés ou sur lest dans les ports oder mit Ballaſt" in die Häfen von Jta

d'Italie ou qui en sortiront, et les lien einlaufen oder von da auslaufen ,und

navires italiens qui entreront chargés Italieniſche Schiffe, welche mit Ladung

ou sur lest dans les ports de la Con- odermit Ballaſt in die Häfen des Norddeut

fédération ou qui en sortiront,quelque ſchen Bundes einlaufen oder von da aus:

soit le lieu de leur provenance ou laufen, ſollen , woher ſie auch kommen

de leur destination , ne payeront dans oder wohin ſie auch gehen mögen, in dies

ces ports, soit à l'entrée, soit à la fen Häfen weder bei ihrem Eingange, noch

sortie, soit durant leur séjour, d'autres bei ihrem Ausgange, noch während ihres

ni de plus forts droits de tonnage, Aufenthalts, andere oder höhere Tonnen-,

de pilotage, de quarantaine, de port, Lootſen-, Quarantaine:: Hafen-, Leucht

de phare,ou autres charges qui pèsent thurmsgelder oder ſonſtige, gleichviel un

sur la coque du navire , sous quelque ter welchem Namen , auf dem Schiffs

dénomination que ce soit, perçus au förper rubende Abgaben entrichten , dieſe

profit de l'Etat, des communes, des Abgaben mögen für den Staat Gemein.

corporations locales, de particuliers den, örtliche Korporationen, Privatperſo:

ou d'établissements quelconques,que nen oder irgend welche Anſtalten erhoben

ceux dont y sont ou seront passibles werden , als diejenigen , welchen die von

les navires nationaux venant des denſelben Orten kommenden und nach dems

mêmes lieux et ayant la même desti- ſelben Orte beſtimmten Nationalſchiffe da:
nation .

ſelbſt unterliegen .

Article II. Artikel II .

En ce qui concerne le placement Jn Bezug auf das Aufſtellen der Schiffe,

des navires, leur chargement et leur ihr Einladen und Ausladen in den Hä:



319

déchargement dans les ports , rades, fen , Rheden, Pläßen und Baſſins, ſowie

havres et bassins et généralement überhaupt in Hinſicht aller Förmlichkeiten

pour toutes les formalités et disposi- und ſonſtigen Beſtimmungen , weichen die

tions quelconques auxquelles peuvent Handelsſchiffe, ihre Mannſchaften und ihre

être soumis les navires de commerce, Ladungen unterworfen werden können , iſt

leurs équipages et leurs cargaisons, man übereingekommen, daß den eigenen

il est convenu qu'il ne sera accordé Schiffen des einen der Hohen vertragen
aux navires nationaux de l'une des den Theile kein Vorrecht und keine Be

Hautes Parties contractantes, aucun günſtigung zugeſtanden werden ſoll, welche

privilége , ni aucune faveur qui ne nicht in gleicher Weiſe den Schiffen des

le soit également aux navires de anderen zufäme, indem der Wille der

l'autre; la volonté des Hautes Par- Hohen vertragenden Theile dahin geht,

ties contractantes étant, que sous ce daß auch in dieſer Beziehung ihre Schiffe

rapport aussi, leurs bâtiments soient auf dem Fuße einer vollkommenen Gleich:

traités sur le pied d'une parfaite ſtellung behandelt werden ſoller

égalité.

Article III. Artikel III.

La nationalité des navires sera Die Staatsangehörigkeit der Schiffe ſoll

admise , de part et d'autre, d'après beiderſeitig nach den, jedem Theile eigen

les lois et règlements particuliers à thümlichen Geſeßen und Reglements, auf

chaque partie, au moyen des docu- Grund der durch die zuſtändigen Behör

ments, délivrés par les Autorités den den Kapitainen , Schiffspatronen und

compétentes aux capitaines, patrons Schiffern ausgefertigten Papiere aner

et bateliers. kannt werden .

La perception des droits de navi- Die Erhebung der Schiffahrtsabgaben

gation se fera respectivement au ſoll gegenſeitig nach der Wahl des Schiffs

choix du capitaine, soit d'après le führers, entweder nach dem in dem Ha

mode de jaugeage usité dans le port fen, in welchem das Schiff ſich befindet,

où se trouve le navire, soit d'après üblichen Vermeſſungsverfahren ,oder nach

le chiffre de tonnage inserit sur les der in den obengenannten Papieren an :

documents susmentionnés. A cet effet gegebenen Tragfähigkeit erfolgen. Zu dem

les Hautes Parties contractantes con- Ende werden die Hohen vertragenden

viendront d'une base fixe pour la con- Theile über eine feſte Grundlage für die

version du tonneau de jauge italien Umrechnung der Italieniſchen Tonne in

en lest allemand et vice- versa, et cette die Deutſche Laſt und umgekehrt ſich

base , ainsi arrêtée, servira récipro- verſtändigen und die ſo feſtgeſtellte Grund

quement de règle pour les droits de lage ſoll für die Erhebung der Schiffs

navigation à prélever dans les ports abgaben in den beiderſeitigen Häfen als

respectifs. Richtſchnur dienen,

Article IV. Artikel IV.

Tous les produits et autres objets Ale Erzeugniſſe und andere Handels

de commerce dont l'importation ou gegenſtände, deren Einfuhr oder Ausfuhr

l'exportation pourra légalement avoir auf Nationalſchiffen in den Staaten des

45 *
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lieu dans les Etats de l'une des Hautes einen der Hohen vertragenden Theile ge

Parties contractantes par navires na- ſetzlich ſtattfinden darf, follen auch auf

tionaux , pourront également y être den Schiffen des anderen Theils, daſelbſt

importés ou en être exportés par des eingeführt oder von dort ausgeführt wer

navires de l'autre Puissance. den dürfen

Les marchandises importées dans Die auf den Schiffen des einen oder

les ports des deux Parties par des des anderen Theils in die beiderſeitigen

navires de l'une ou de l'autre Puis- Häfen eingeführten Waaren ſollen das

sance , pourront y être livrées à la ſelbſt zum Verbrauch, zur Durchfuhr oder

consommation, au transit ou à la ré- zur Wiederausfuhr deklarirt oder endlich

exportation , ou entin être mises en nach dem Belieben des Eigenthümers

entrepôt, au gré du propriétaire ou oder ſeiner Bevollmächtigten zur Nieder

de ses ayants- cause , le tout sans lage gebracht werden fönnen , und zwar

être assujetties à des droits de ma- alles dies ohne höheren Magazingebüh

gasinage, de surveillance ou autres ren , Aufſichts- oder ſonſtigen Koſten

charges de même nature plus fortes dieſer Art unterworfen zu werden , als

que celles auxquelles sont ou seront diejenigen, welchen die auf Nationalſchiffen

soumises les marchandises apportées eingegangenen Waaren jeßt oder in Zu

par navires nationaux. funft unterliegen.

>

Article V. Artikel V.

Les marchandises de toute nature, Waaren jeder Art , welche von irgend

importées de quelque lieu que ce
einem Ort aus in die Staaten des einen

soit dans les Etats de l'une des der Hohen vertragenden Theile auf Schif

Hautes Parties contractantes par les fen des anderen Theils eingeführt werden,

navires de l'autre, y jouiront des ſollen daſelbſt derſelben Befreiungen, Zoll

mêmes exemptions, restitutions de vergütungen, Prämien oder ſonſtigen Be

droits, primes ou autres faveurs günſtigungen irgend welcher Art theilhaf

quelconques et ne payeront respec- tig , auch gegenſeitig keinen anderen, noch

tivement d'autres ni de plus forts höheren Zoll-, Schiffahrts - oder Wege
droits de douane, de navigation ou abgaben unterworfen ſein , mögen ſolche

de péage , perçus au profit de l'État, für den Staat, Gemeinden , örtliche Kor

des communes, des corporations lo- porationen, Privatperſonen oder irgend

cales , de particuliers ou d'établisse- welche Anſtalten erhoben werden, und kei

ments quelconques, et ne seront nen anderen Förmlichkeiten unterliegen ,

'assujetties à aucune autre formalité als wenn die Einfuhr unter der Landes:

que si l'importation en avait lieu sous flagge ſtattfände.

pavillon national.

Article Vi. Artikel VI.

Les marchandises de toute nature,
Waaren jeder Art, welche aus den
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exportées des Etats de l'une des Staaten des einen der Hohen vertragen

Hautes Parties contractantes par les denTheile auf Schiffen des anderen Theils,

navires de l'autre pour quelque desti- nach welchem Beſtimmungsort es auch

nation que ce soit, ne seront pas ſein möge, ausgeführt werden , ſollen kei

assujetties à d'autres droits ni for- nen anderen Abgaben noch Ausgangs

malités de sortie que si elles étaient förmlichkeiten unterliegen , als wenn die

exportées par navires,nationaux, et Ausfuhrauf Nationalſchiffen erfolgt wäre,

elles jouiront , sous l'un et l'autre und ſie ſollen unter der einen wie unter

pavillon , de toute prime ou restitu- der anderen Flagge aller Prämien , Zoll

tion de droits et autres faveurs qui vergütungen und ſonſtigen Begünſtigun

sont ou seront accordées par chacune gen theilhaftig werden , welchevon jedem

des deux Parties à la navigation der beiden Theile jet oder in Zukunft

nationale . der eigenen Schiffahrt bewilligt werden.

Article VII. Artikel VII .

Les navires de l'une des Hautes Die Schiffe des einen der Hohen ver.

Parties contractantes entrant dans tragenden Theile, welche nach einem der

un des ports de l'autre et qui n'y Häfen des anderen Theils kommen und

voudraient que compléter leur charge- daſelbſt nichts weiter beabſichtigen , als

ment ou décharger une partie de leur ihre Ladung zu vervollſtändigen oder einen

cargaison, pourront, en se confor- Theil ihrer Ladung zu löſchen, können,

mant aux lois et règlements des vorausgeſetzt, daß ſie ſich nach den Ges

Etats respectifs, conserver à leur ſeßen und Reglements der beiderſeitigen

bord la partie de la cargaison qui Staaten richten , den nach einem anderen

serait destinée à un autre port , soit Hafen deſſelben oder eines anderen Lan

du même pays, soit d'un autre, et la des beſtimmten Theil der Ladung an

réexporter sans être astreints à payer Bord behalten und ihn wieder ausfüh.

pour cette dernière partie de leur ren , ohne für dieſen leşteren Theil der

cargaison aucun droit de douane, Ladung irgend eine Abgabe zu bezahlen,
sauf ceux de surveillance , lesquels außer den Aufſichtskoſten , welche übrigens

d'ailleurs ne pourront être perçus nur nach der für die eigene Schiffahrt

qu'au taux fixé pour la navigation beſtehenden Tafe erhoben werden dürfen.
nationale.

Article VIII. Artikel VIII.

Les navires de l'une des Hautes Die Schiffe des einen der Hohen ver

Parties contractantes entrant en re- tragenden Theile, welche in einen der

lâche forcée dans l'un des ports de Häfen des anderen Theils im Nothfalle

l'autre , n'y payeront soit pour le einlaufen , ſollen daſelbſt weder für das

navire soit pourson chargement que Schiff, noch für deſſen Ladung' andere

les droits auxquels les nationaux Abgaben bezahlen, als diejenigen , welchen

sont assujettis dans le même cas , et die Nationalſchiffe in gleichem Falle ún.
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y jouiront des mêmes faveurs et terworfen ſind, und daſelbſt die nämlichen

iminunités, pourvu que la nécessité Begünſtigungen und Befreiungen genie

de la relâche soit légalement con- ßen, vorausgeſett, daß die Nothwendigkeit

statée, que ces navires ne fassent des Einlaufens geſeßlich feſtgeſtellt iſt,

aucune opération de commerce et daß dieſe Schiffe keinen Handelsverkehr

qu'ils ne séjournent pas dans le port treiben und daß ſie ſich in dem Hafen

plus longtemps que ne l'exige le nicht länger aufhalten, als die Umſtände,

motif qui a nécessité la relâche. Les welche das Einlaufen nothwendig mach.

déchargements et rechargements mo- ten , erheiſchen. Die zum Zwecke der

tivés par le besoin de réparer les Ausbeſſerung der Schiffe erforderlichen

bâtiments ne seront point considérés Löſchungen und Wiedereinladungen ſollen

comme opération de commerce. nicht alsHandelsverkehr angeſehen werden.

Article IX . Artikel IX.

Les Hautes Parties contractantes Die Hohen vertragenden Theile bewils

s'accordent réciproquement le droit ligen ſich gegenſeitg das Recht, in den

de nommer dans les ports et places Häfen und Handelspläßen des anderen

de commerce de l'autre des Consuls- Theils Generalkonſuln , Konſuln , Vize

généraux , Consuls , Vice-Consuls et konſuln und Konſular - Agenten zu er

Agents-consulaires, se réservant toute- nennen, mit dem Vorbehalte jedoch, der

fois de n'en pas admettre dans tels gleichen an ſolchen Orten nicht zuzulaſſen,
lieux qu'elles jugeront convenable welche ſie allgemein davon ausnehmen
d'en excepter généralement. Ces wollen. Dieſe Generalkonſuln , Konſuln,

Consuls -généraux , Consuls , Vice- Vizekonſuln und Agenten , ſowie deren

Consuls et Agents ainsi que leurs Kanzler, ſollen, unter dem Vorbehalt der

Chanceliers jouiront , à charge de Gegenſeitigkeit, dieſelben Vorrechte, Be-:

réciprocité , des mêmes privileges, fugniſſe und Befreiungen genießen, deren:
pouvoirs et exemptions,dont jouissent fich diejenigen der meiſt begünſtigten Na

ou jouiront ceux des nations les plus tionen erfreuen oder erfreuen werden ; im

favorisées; mais dans le cas où ils Falle aber , daß ſie Handel treiben wol

voudraient exercer le commerce, ils len , ſollen ſie gehalten ſein , ſich denſelben

seront tenus de se soumettre aux Geſeßen und Gebräuchen zu unterwerfen ,

mêmes lois et usages auxquels sont welchen die Angehörigen ihres Landes an

soumis dans le même lieu , par rap- demſelben Orte in Bezug auf ihre Han

portà leurs transactions commerciales, delsgeſchäfte unterworfen ſind.
les particuliers de leur nation .

Article X. Artikel X.

Les dits Consuls - généraux , Con- Die gedachten Generalkonſuln, Konſuln ,

slus . Vice -Consuls et Agents -consu- Vizekonſuln und Konſular-Agenten eines

laires de chacune des Hautes Parties jeden der Hohen vertragenden Theile,

contractantes résidant dans les Etats welche in den Staaten des anderen ihren
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de l'autre recevront des Autorités Amtsſit haben, ſollen bei den Ortsbehör.

locales toute aide et assistance pour den jede Hülfe und jeden Beiſtand für

la recherche, saisie et arrestation des die Ermittelung, Verhaftung und Feſt

marins et autres individus faisant haltung der Seeleute und anderer zur

partie de l'équipage des navires de Mannſchaft der Kriegs- oder Handels

guerre ou de commerce de leurs ſchiffe ihrer beiderſeitigen Länder gehören.

pays respectifs, qu'ils soient ou non den Perſonen finden , dieſelben mögen

inculpés de crimes , délits ou contra- eines an Bord dieſer Schiffe begangenen

ventions commis à bord des dits Verbrechens, Pergehens oder einer Leber

bâtiments, tretung beſchuldigt ſein, oder nicht.

A cet effet ils s'adresseront par Zu dieſem Zweck werden ſie ſich ſchrift

écrit aux tribunaux, juges ou fonc- lich an die Gerichte, Einzelrichter oder zu:

tionnaires compétents et justifieront ſtändigen Beamten wenden ,und durch

par l'exhibition des registres du bå- Mittheilung der Schiffsregiſter,der Mujer

timent , rôle d'équipage, ou autres rolle oder anderer amtlichen Dokumente,

documents officiels , ou bien , si le oder , im Falle das Schiff bereits abge

navire était parti, par la copie ou gangen iſt, durch gehörig von ihnen be

extrait des dites pièces, dûment cer- glaubigte Abſchrift, oder Auszug aus den

tifié par eux , que les hommes qu'ils genannten Papieren , den Beweis führen,

réclament ont réellement fait partie daß die reklamirten Perſonen wirklich zu
du dit équipage. der Mannſchaft gehört haben .

Sur cette demande ainsi justifiée Auf den in folcher Weiſe begründeten

la remise ne pourra leur être refusée . Antrag ſoll ihnen die Auslieferung nicht

verſagt werden .

Les dits déserteurs, lorsqu'ils au- Die gedachten Deſerteurs ſollen , ſobald

ront été arrêtés, resteront à la dis- fie verhaftet ſind, zur Verfügung der Ge.

position des dits Consuls - généraux, neralkonſuln , Konſuln , Vizekonſuln oder

Consuls, Vice - Consuls et Agents- Konſular- Agenten bleiben , und können

consulaires et pourront même être auf den Antrag und auf Koſten der ge

détenus et gardés dans les prisons nannten Konſularbeamten ſelbſt in den
du

pays , à la réquisition et aux frais Landesgefängniſſen feſtgehalten und be.

des agents précités lesquels , selon wahrt werden . Dieſe Beamten werden

l'occasion, les réintégreront à bord ſie , je nach Gelegenheit, am Bord des

du bâtiment auquel ils appartiennent Schiffes, welchem ſie angehören , wieder

ou les renverront dans le pays des einſtellen, oder in ihr Lind auf einem

dits agents, sur un navire de la Schiffe deſſelben oder eines anderen Lan.

même ou de toute autre nation ou des zurückſenden, oder auf dem Landwege

les rapatrieront par la voie de terre. in die Heimath zurüd befördern.

Le rapatriement par la voie de Die Zurückbeförderung auf dem Lands

terre se fera sous escorte de la force wege ſoll unter Bededung der bewaffne.

publique à la réquisition et aux frais tenMacht auf den Antrag und auf Koſten

des agents précités qui devront, à der genannten Konſularbeamten erfolgen,

cet effet , s'adresser aux autorités welche ſich zu dieſem Zwecke an die zu :

compétentes. ſtändigen Behörden zu wenden haben.
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Si dans les deux mois à compter Wenn innerhalb zweier Monate , von

du jour de leur arrestation, les dé- dem Tage der Verhaftung an gerechnet

,

serteurs n'étaient pas réintégrés à die Deſerteurs nicht am Bord des Schif

bord du bâtiment auquel ils appar- fes , welchem ſie angehören , wieder ein
tiennent ou s'ils n'étaient pas rapa- geſtellt oder nicht auf dem Land- oder
triés par la voie de terre ou de mer, Seewege in ihre Heimath zurück befördert

de même si les frais de leur empri- ſind, desgleichen , wenn die Koſten ihrer
sonnement n'étaient pas régulièrement Haft nicht regelmäßig von dem Theile,
acquittés par la partie à la requête auf deſſen Antrag die Verhaftung ge.

de laquelle l'arrestation a été opérée, ſchehen iſt, entrichtet werden , ſo ſollen
les dits déserteurs seront remis en die gedachten Deſerteurs in Freiheit ge

liberté sans qu'ils puissent être arrê- ſegt werden , ohne daß ſie wegen derſel
tés de ncuveau pour la même cause. ben Urſache wieder verhaftet werden

können .
Néanmoins, si le déserteur avait Wenn aber der Deſerteur außerdem

commis en outre quelque crime ou irgend ein Verbrechen oder Vergehen am

délit à terre , son extradition pourra Lande begangen haben ſollte, ſo foll ſeine

être différée par les Autorités locales Auslieferung von der Ortsbehörde bis

jusqu'à ce que le tribunal compétent dahin hinausgeſchoben werden können,

ait dûment statué sur ce fait et que daß die zuſtändige Gerichtsbehörde ihr

le jugement intervenu ait reçu son Urtheil über die "That gefällt hat und
entière exécution.

das Urtheil vollſtändig vollzogen iſt.
Il est également entendu que les Man iſt gleichmäßig übereingekommen ,

marins ou autres individus faisant daß die Seeleute, oder andere zur Schiffs

partie de l'équipage, sujets du pays mannſchaft gehörige Perſonen, wenn ſie

où la désertion a eu lieu, sont ex-
Staatsangehörige des Landes ſind , wo

ceptés des stipulations du présent bie Deſertion ſtattgefunden hat, von den
article.

Beſtimmungen dieſes Artikels ausgenom

men ſein ſollen.

Article XI.

Artikel XI.

En cas
d'échouement ou de nau- Jm Falle des Scheiterns oder des

frage d'un navire de l'une des Hautes Schiffbruchs eines Schiffes eines der

Parties contractantes sur les côtes de Hohen vertragenden Theilean den Küſten

l'autre, ce navire y jouira, tant pour des anderen Theils, ſollen Schiff und

le bâtiment que pour la cargaison, Ladung dieſelben
Begünſtigungen und

des faveurs et immunités que la légis- Befreiungen genießen , welche die Geſek

lation dechacun des Etats respectifs gebung jedes der betreffenden Staaten

accorde à ses propres navires en den Schiffen des eigenen Landes in gleicher
pareille circonstance. Il sera prêté Lage bewilligt. És ſoll jede Hülfe und

toute aide et assistance au capitaine aller Beiſtand dem Kapitain und der

et à l'équipage, tant pour leurs per-
Schiffsmannſchaft geleiſtet werden, ſowohl

sonnes que pour le navire et sa für ihre Perſon, wie für das Schiff und

cargaison. Les opérations relatives deſſen Ladung. Die auf die Rettung
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au sauvetage auront lieu confor- bezüglichen Maaßregeln ſollen den Lan .

mément aux lois du pays. Toutefois desgeſegen gemäß getroffen werden. Es

les Consuls ou Agents -consulaires ſoll jedoch den Konſuln und Konſular

respectifs seront admis à surveiller Agenten geſtattet ſein , im Falle Schiffe,

les opérations relatives à la répa- welche an der Küſte geſcheitert ſind, oder

ration , au ravitaillement, ou à la Schiffbruch gelitten haben , reparirt, oder

vente, s'il y a lieu , des navires verproviantirt oder verkauft werden , die

échoués ou naufragés à la côte . Tout hierauf bezüglichen Geſchäfte zu über

ce qui aura été sauvé du navire et wachen. Alles , was von dem Schiffe

de la cargaison, ou le produit de ces oder deſſen Ladung gerettet worden iſt,

objets, s'ils ont été vendus, sera oder der für dieſe Gegenſtände erzielte

restitué aux propriétaires ou à leurs Kaufpreis , ſoll den Eigenthümern oder

ayants-cause , et il ne sera payé de deren Bevollmächtigten zurückerſtattet wer.

frais de sauvetage plus forts que den, und es follen für die Rettung keine

ceux auxquels les nationaux seraient höheren Koſten bezahlt werden , als von

assujettis en pareil cas. Nationalſchiffen in gleicher Lage bezahlt

werden müßten.

Il est , de plus , convenu que les Ueberdies iſt verabredet, daß die gebor

marchandises sauvées seront genen Waaren keiner Zollabgabe unter

tenues à aucun droit de douane, à liegen ſollen , es ſei denn, daß ſie in den

moins qu'elles ne soient admises à inneren Verbrauch übergeben .

la consommation intérieure.

ne

Article XII. Artifel XII.

Les Hautes Parties contractantes Die Hohen vertragenden Theile wer

ne pourront accorder aucun privi- den in Zukunft in Betreff der Schiffahrt

lége, faveur ou immunité concernant kein Vorrecht, feine Begünſtigung oder

la navigation à aucun autre Etat Befreiung irgend einem anderen Staate

qui ne soit aussi de plein droit et zugeſtehen, welche nicht auch von Rechts

à l'instant étendu à leurs sujets re- wegen und gleichzeitig auf ihre beider

spectifs. ſeitigen Unterthanen ausgedehnt würde.

Article XIII . Artikel XIII.

Le droit d'accession à la présente Das Recht des Beitritts zu gegen.

Convention est réservé à tout Etat wärtigem Vertrage bleibt einem jeden

qui appartient actuellement ou qui jeßt oderfünftig dem Zollverein angehö

appartiendra par la suite au Zoll- renden Staate vorbehalten .

verein .

Cette accession pourra se faire par Dieſer Beitritt kann durch den Aus.

un échange de déclaration entre les tauſch von Erklärungen zwiſchen den bei

Etats contractants et l'Italie .
tretenden Staaten und Jtalien bewirkt

werden.

Article XIV. Artikel XIV

La présente Convention entrera en Der gegenwärtige Vertrag tritt mit

vigueur le 1 Janvier 1868. dem 1. Januar 1868. in Kraft.

Elle aura la même durée que le Er ſoll dieſelbe Dauer haben, wie der

Bundes . Geſepbl. 1867, 46
.
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faire se peut.

Traité de commerce conclu entre le Handelsvertrag, welcher am 31. Dezem .
Zollverein et l'Italie le 31 Décembre ber 1865. zwiſchen dem Zollverein und
1865 .

Jtalien abgeſchloſſen worden iſt.
Elle sera ratifiée et les ratifications Er ſoll ratifizirt und die Ratifikationen

en seront échangées à Florence dans ſollen zu Florenz, innerhalb zweier Mo

l'espace de deuxmois à compter du nate, vom Tageder Unterzeichnung, oder

jour de la signature ou plus tôt si wo 'möglich noch früher, ausgewechſelt

werden .

En foi de quoi les Plénipotentiaires Zu Urkund deſſen haben die beider

respectifs ont signé la présente Con- ſeitigen Bevollmächtigten den gegenwär

vention et y ont apposé leur cachet. tigen Vertrag unterzeichnet und ihr Sie

gel beigedrückt.

Fait à Florence le 14 du mois Geſchehen zu Florenz am 14. Okto:

d'Octobre de l'année 1867. ber 1867.

Usedom .

(L. S.)

U. Rattazzi.

(L. S.)

Uſedom .

(L. S. )

U. Rattazzi.

(L. S.)

Die "Ratifikations - Urkunden des vorſtehendes Vertrages ſind ausgewechſelt
worden ,

Protocole. Protokoll.

En procédant à la signature de la Bei der Unterzeichnung des Schiffahrts.
Convention de navigation conclue Vertrages , welcher unter dem heutigen

sous la date d'aujourd'hui entre la Tage zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde

Confédération de l'Allemagne du und Jtalien abgeſchloſſen worden iſt, er

Nord etl'Italie , les Plénipotentiaires klären die beiderſeitigen Bevollmächtigten
respectifs, dûment autorisés par leurs auf Grund gültiger Ermächtigung von
Gouvernements, déclarent: Seiten ihrer Regierungen :

1°. Qu'en tant que continueront 1 ) Daß , ſo lange noch Landeskonſuln

à exister des Consuls particuliers der Staaten des Norddeutſchen Bundes

des Etats composant la Confédéra- vorhanden ſind, die Beſtimmungen des

tion de l'Allemagne du Nord , leur Artikel IX. u . ff. des oben erwähnten

seront également appliquées les dis- Schiffahrtsvertrages über die Zuſtändig

positions des Art. IX et suivants de feiten , Befreiungen und Vorrechte der

la susdite Convention de navigation, Konſuln und Konſular-Agenten auf jene

touchant les attributions, immunités Konſuln gleichfalls Anwendung finden

et privileges des Consuls et Agents- follen.

consulaires respectifs.

2°. Que les stipulations insérées 2 ) Daß die ſämmtlichen Beſtimmiana

dans le Traité de commerce conclu gen des Handelsvertrages, welcher unter

entre - l'Italie et le Zollverein le dem 31. Dezember 1865. zwiſchen Italien
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31 Décembre 1865 seront indistincte- und dem Zollverein abgeſchloſſen worden

ment appliquables, à partir de l'époque iſt, von dem Zeitpunkte des Inkrafttre

où la Convention de navigation en- tens des Schiffahrtsvertrages an auf alle

trera en vigueur , à tous les Etats Staaten des Norddeutſchen Bundes An

composant la Confédération de l'Alle- wendung finden ſollen , mögen dieſelben

magne du Nord , qu'ils fassent ou zum Zollverein gehören oder nicht.

non partie de l'Association douanière

allemande.

30. Que par conséquent à partir 3) Daß folgeweiſe von demſelben Zeit

de la même époque cesseront d'avoir punfte an die ſämmtlichen Handels- und

effet tous les Traités et Conventions Schiffahrtsverträge und Uebereinkünfte

de commerce ou de navigation conclus außer Kraft treten ſollen , welche früher

précédemment entre quelques uns de zwiſchen einigen der erwähnten Staaten

ces mêmes Etats et le Gouvernement und der Jtalieniſchen Regierung oder

d'Italie ou de quelques uns des an- einigen der ehemaligen , jeßt zum König

ciens Etats compris actuellement dans reich Italien gehörigen Staaten abges

le Royaume Italien . ſchloſſen worden ſind .

En foi de quoi les Plénipotentiaires Zu Urkund deſſen haben die oben ges

susdits ont signé le présent Proto- nannten Bevollmächtigten das gegenwär

cole qui aura la même force et va- tige Protokoll, welches dieſelbe bindende

leur de la Convention de navigation Kraft haben ſoll wie der Schiffahrts

dont il formera un annexe, et y ont vertrag, von dem es einen Theil bildet,

apposé leur cachet. unterzeichnet und unterſiegelt.

Fait en double exemplaire à Flo- Geſchehen in doppelter Ausfertigung
rence le 14 Octobre 1867. zu Florenz , am 14. Oktober 1867 .

Usedom . U. Rattazzi. Uſedom. U. Rattazzi.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

(Nr. 30. ) Verordnung , betreffend den Dienſteid der unmittelbaren Bundesbeamten. Vom

3. Dezember 1867.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden König von Preußen u .
verordnen, auf Grund des Artikels 18. der Verfaſſung des Norddeutſchen Bun

des , im Namen des Bundes , was folgt:

Der Dienſteid aller Bundesbeamten, deren Anſtellung von dem Bundes

Präſidium ausgeht, wird, ſofern nicht durch Bundesgeſet eine andere Beſtima

mung getroffen iſt, in nachſtehender Form geleiſtet:

Ich N. N. ſchwöre zu Gott dem Almächtigen und Alwiſſenden ,

daß, nachdem ich zum Beamten des Norddeutſchen Bundes beſtellt wors

den, ich in dieſer meiner Eigenſchaft Seiner Königlichen Majeſtät von

Preußen treu und gehorſam ſein , die Bundesverfaſſung und die Geſeße

des Bundes beobachten und alle mir vermöge meines Amtes obliegen :
den



328

s

den Pflichten nach meinem beſten Wiſſen und Gewiſſen genau erfüllen

will, ſo wahr mir Gott helfe u . ſ. w .

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrudtem

Bundes-Jnſiegel.

Gegeben Berlin, den 3. Dezember 1867 .

(L. S.) Wilhelm.

Gr. v. Bismard - Schönhauſen.

(Nr. 31.) Allerhöchſter Präſidial- Erlaß vom 18. Dezember 1867. , betreffend die Verwal.

tung des Poſt« und Telegraphenweſens des Norddeutſchen Bundes vom

1. Januar 1868. ab .

3.Jur Ausführung der im VIII. Abſchnitt der Bundesverfaſſung über das Poſt

und Telegraphenweſen getroffenen , mit dem 1. Januar F. J. in Wirkſamkeit

tretenden Vorſchriften beſtimme Ích auf Ihren Bericht vom 16. 8. M. Fol

gendes :

1 ) Die Verwaltung des Poſt- und Telegraphenweſens des Bundes wird

unter Leitung des Bundeskanzlers von dem ,,General - Poſtamt des Nord

deutſchen Bundegil und der ,,General - Direktion der Telegraphen des

Norddeutſchen Bundesll geführt. Dieſe Behörden bilden die I. beziehungs

weiſe II. Abtheilung des Bundeskanzler - Amts.

2) Dem General - Poſtamte des Norddeutſchen Bundes ſind ſämmtliche Ober

Poſtdirektionen des Bundes , ſowie die Ober - Poſtämter in den freien

und Hanſeſtädten Lübeck, Bremen und Hamburg nebſt den von dieſen

Behörden reſſortirenden Poſtanſtalten untergeordnet.

3) Der General-Direktion der Telegraphen des Norddeutſchen Bundes ſind

die vorhandenen Ober- Telegraphen - Jnſpektionen, welche fortan die Be

zeichnung ,, Telegraphen - Direktionen erhalten , ſowie die Telegraphen

Direktion zu Schwerin nebſt den von denſelben reſſortirenden Telegraphen

Stationen untergeordnet.

4) Die Ober -Poſtdirektionen , Ober- Poſtämter und ſonſtigen Poſtanſtalten,

ſowie die Telegraphen - Direktionen und Telegraphen -Stationen erhalten

die Eigenſchaft von Bundesbehörden und werden dem entſprechend be

zeichnet.

Berlin, den 18. Dezember 1867 .

Wilhelm .

Gr. v . Bismard - Schönhauſen.

An den Rangler des Norddeutſchen Bundes.

Redigirt im Bureau des Bundeskanzlere.

.

Berlin , gedrudt in der Königlichen Geheimen Ober . Hofbuchbruđerei

(N. 0. Deder).
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zum Bundes -Geſeßblatt des Norddeutſchen Bundes.

Jahrgang 1867.
1

A.

A.

Abgaben, 1. Steuern , Salzabgabe.

Achtung, jeder Soldat iſt ſeinen Vorgeſetzten Achtung zu

Abgeordnete der Süddeutſchen Staaten zum Zolparla . beweiſen ſchuldig (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 14.)

ment ( Vertr. v . 8. Juli Art . 9. SS . 1. 6. 7. ) 95.

310. Strafe für achtungswidriges Betragen (ebend.

Abgeordnete des Reichstages, 1. Reichstag.

Art. 15.) 311. Mil. Str. G. V. v. 1845. Th. I.

Ablehnung, in weldhen Fällen der Auditeur oder ein
SS . 123. 124.) 214 .

zelne Mitglieder des Militair - Lİnterſuchungsgerichts von Adel , Verluſt deſſelben bei Militairperſonen in Folge

dem Ungeduldigten abgelehnt werden können (Mil . Str.

begangener Verbrechen (Mil . Str. (G. B. v . 1845. Th. I.

6. D. v . 1845. S. 59. ) 242 . Verfahren in ſolchen SS. 43. 44. ) 197 .

Fällen (ebend . SS . 58. 60. 127. 128.) 241.
Veſtim- Adminiſtrative Erekution der Poſtanſtalten zur Eina

mung , wenn ein in Unterſuchung befindlicher Offizier die
ziehung des unbezahlt gebliebenen Perſonengeldes , Porto's

Berufung des Sprudgerichts aus dem Bereich des fom.

petenten Gerichtsherrn ablehnt (eberid . $ . 63.) 243 .

und ſonſtiger Poſtgebühren ( G. 1. 2. Nov. S. 25. ) 67.

Adminiſtratives Strafverfahren bei Poſt- und Portca

Ablieferungsſchein , die Poſtbehörde iſt nicht verpflich: Defraudationen ( G. v . 2. Nov. SS . 40--53.) 70.

tet , die Aechtheit der Unterſchrift und das Siegel unter

dem Ablieferungsidein bei Abholung von Poſtfachen zlı

Admiral (Bize Admiral, Kontre . Admiral ) , Klaſſifikation

unterſuchen (G. v . 2. Nov. S. 56.) 73,

derſelben stad ihren Rangverhältniſſen Mil. Str. 6. B.

Für die Abtragung der Formulare zu Ablieferungs
v . 1845. Beil . A.) 283 ,

ſcheinen wird eine Beſtellgebühr nicht erhoben (G. . Aerzte, 1 Militair .Aerzte.

4. Nov. $ . 8.) 78 .

Neußerungen , kein Mitglied des Reichstages darf wegen

Abſtimmung, kein Mitglied des Reichstages darf wegen
der in Ausübung jeines Berufes getbanen Aeußerungen

ſeiner Abſtimmung gerichtlich oder disziplinariſch verfolgt

werden (Verf. Art . 30.) 9. ,

gerichtlich oder disziplinariſch verfolgt werden ( Verf.

auch kein Mitglied des Art . 30.) 9. -- ebenſo fein Mitglied des Zollparlaments

Zollparlaments (Vertr. v . 8. Juli Art. 9. $ . 12.) 97 . ( Vertr. v . 8. Juli Art . 9. S. 12.) 97 .

Abſtimmung der Richter in friegsrechtlichen Unter.

fuchungen gegen Militairperſonen (Mil . Str. 6. D. v .
Agenten , 1. Konſular.Agenten

1845. SS . 136-144 . 147.) 256 . desgl . in Unter: Aggravation , Rechtsmittel der Aggravation in Unter.

ſuchungen gegen Militairbeamte ( ebend. S. 221.) 272 . ſuchungen gegen Militairbeamte (Mil. Str . G. D. v.

- desgl. in Unterſuchungen gegen Deſerteure ( ebend . 1845. $ . 227.) 273. - desgl . in wechſelſeitigen Injurien.

S. 254. ) 277.

ſachen unter Militairperſonen (ebend . $ . 232.) 274.

Bundes . Gefeßblatt. Jahrg. 1867,

A
AE:
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Aktenauszug, Anfertigung deſſelben zur Einholung der Anordnungen des Bundes Präſidiums, Erlaß derſelben

Beſtätigung friegsrechtlicher Erkenntniſſe (Mil . Str. 6 . (Verf. Art. 17.) 7 . Verkündung derſelben durch das

D. v . 1845. S. 152. ) 259. – Koſten für die Anfertigung Bundesgeſebblatt (V. v. 26. Juli $. 1. ) 24 .

des Aftenauszuges (Koſtentare Nr. 7. ) 298. Anordnungen in ' Poſt- und Telegraphen Angelegen .

Aktiengeſellſchaften , in welchen Fällen die einer Aktien.

heiten (Verf. Art . 48.) 14 . Sämmtliche Poſt. und

geſellſchaft gehörenden Kauffahrteijdiffe zur Führung der
Telegraphenbeamte ſind den Anordnungen des Bundes:

Bundesflagge berechtigt ſind ( G. v . 25. Oft. $ . 2. ) 35 . Präſidiums Folge zu leiſten ſchuldig (ebend . Art. 50.) 14.

Verpflid;tung des Vorſtandes der Aktiengeſellſchaft,

Im Fall des Krieges, innerer Unruhen 2c. fann durch

die erforderlichen Eintragungen oder Löſchungen im Schiffs,

Anordnung des Bundes Präſidiums die Paßpflichtigkeit

regiſter herbeizuführen (ebend. $ . 12. Nr. 2 ; § . 14.) 37 .

vorübergehend wieder eingeführt werden (V. v. 12. Dkt.

Aftuarien bei Militairgeridten, Stellung und Pflichten
S. 9.) 34,

derſelben ( Mil. Str. G. D. N. 1845. SS . 50, 82 , 86.)

Beſchlußnahme des Bundesraths über geſeßliche An.

210. - Klaſſifikation berſelben ( ebend. Beil . A. ) 286. 289 .

ordnungen, welche ſich auf das Zollweſen und auf die

Verbrauchsſteuern bezichen ( Verf. Art. 37. Nr. 1 ;

Amortiſation verlorener oder vernid)teter Schuldver. Art . 35.) 11 .

ſchreibungen und Zinscoupons der Bundesanleihe von

10 Millionen Thaler (G. v . 9. Nov. S. 6.) 158 .

Anzeige, Beſtrafung der Militairperſonen, welche es unter:

laſſen , von dem Vorhaben verrätheriſchher Handlungen

Amt ( Staatsamt), Zulaſſung der Bundesangehörigen zu oder Abſichten Anzeige zu machen (Mil. Str. G. B. v.

öffentlichen Aemtern im Bundesgebiet (Verf. Art. 3.) 3 . 1845. Th . I. SS . 89. 90. ) 206. (Kriegsart. v . 9. Dez.

Annahme eines beſoldeten Staatsaites von Seiten 1852. Art. 4.) 308 . desgl . von dem Vorhaben einer

eines Reichstags-Mitgliedes ( Verf. Art. 21. ) 8. Deſertion (Mil . Str. G. B. Th . I. $. 110.) 211. (Kriegs.

In welchen Fällen gegen Militairperſonen auf Un . Art. 9.) 309. desgl . von dem Vorhaben einer Meuterei

fähigkeit zu öffentlichen Aemtern zu erfennen iſt (Mil. (Mil. Str . G. V. th . 1. SS. 138. 139. ) 217 .

Str. G. B. v . 1845. Th . I. S. 42. Nr. 1 ; §. 60:) 197 . Apfelwein , f . Cider.

ſ . auch Beamte.
Apotheker (Ober -Stabsapotheker, Feldapotheker ), Klaffi

Amtsentſegung bei Militairbeamten (Mil. Str. G. B.

v. 1845. Th . 1. SS. 86. 60. 61.) 205. ( ebend . Ib . II .

fitation derſelben (Mil . Str. G. B. r . 1845. Beilage A.) 287.

$. 214.) 271 .

Appellation in den bei den Preußiſchen Ronſuln im

Amtsſuspenſion der Bundeskonſuln (G. v . 8. Nov.

Auslande dwebenden Civilprozeſſen (G. v 29. Juni 65 .

S. 8.) 139. (G. v . 29. Juni 65. §. 6.) 145.

SS. 25-30.) 149 . desgl . in Unterſuchungen ( ebend.

Amtsſuspenſion der Militairbeamten (Mil . Str. 6.
SS. 47-56.) 153 .

0. v. 1845. $ . 215. ) 271 .
Arbeit, Befugniß der Angehörigen eines Zollvereing.

Amtsverbrechen (Amtsvergehen ), beurlaubter Militair.

ſtaates, in den anderen Staaten Arbeit zu ſuchen ( Vertt.

perſonen, Kompetenz der Militair. resp. Civilgerichte in
v . 8. Juli Art. 26.) 105 .

dergleichen Unterſuchungen (Mil. Str. G. D. v. 1845. Armenpflege, Beſtimmungen über die Armenverſorgung

S. 4.) 230. - Amtsverbredyen der Militairbeamten (ebend. und Armenpflege im Bundesgebiete ( Verf. Art. 3.) 3 .

SS. 212 ff.) 271 .
( G. v . 1. Nov. SS. 7. 9. 11.) 56.

Angriff, Veftrafung der Soldaten , welche ihre Vorgeſeßten Armuth, inwiefern neu anziehenden Perſonen der Aufent

thätlich angreifen ( Mil. Str . 6. B. v . 1845. Th . I. halt wegen Armuth verſagt werden darf (G. v . 1. Nov.

SS. 128. 129. ) 215. (Kriegsart , v . 9. Dez. 1852. Art 17. ) SS . 4. 5.) 56 .

310 . Arreſt , das Jnventarium der Poſtbaltereien darf nicht

Anhalt (Herzogthum ), gehört zum Bundesgebiet (Perf mit Arreſt belegt werden (G. v . 2. Nov. S. 20.) 66.

Art. 1. ) 2 . führt im Bundesrath eine Stimme (ebend. Urreſtſtrafen , Anwendung und Vollſtredung derſelben

Art. 6. ) 5 . desgl . im Bundesrath des Zollvereins
gegen Militairperſonen (Mil. Str . 6. B. v . 1845. Th. I.

( Vertr. v . 8. Juli Art. 8. $ . 1.) 93 . $$ . 13 — 30. 41. 56. 58. 75 – 77. 79. 85.) 192.

Anleihen des Bundes (Verf. Art . 73.) 21. – 1. Bundes . ( ebend. Th . II . SS . 188–190 . ) 267. - Verhältniß der

a aleihen.
Arreſtſtrafen zu anderen Freiheitsſtrafen ( ebend . Th. I.

Anmeldung neu anziehender Perſonen (E. » . 1. Nov.
SS. 63. 66.) 201. (G. v. 15. April 1852. S. 8. ) 303.

s. 10.) 574
Arretirung , 1. Verhaftung .

Ar:
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für die

Artikulirtes Verhör in militairgerichtlichen Unter- Ausfuhrverbote können von den Staaten des Zollver

ſuchungen ( Mil . Str . G. D. V. 1845. SS . 110. 120 . eins bei dem Eintritt außerordentlicher Umſtände erlaſſen

218.) 252.
werden ( Vertr. v . 8. Juli Art. 4.) 85 .

Afiekurauzgebühr für Werthſendungen mit der Poſt Ausgaben des Bundes, allgemeine Beſtimmungen (Verf.

(G. v . 4. Nov. S. 3. lit. b .) 77 .
Art. 69-71. 38. ) 20 . Ausgaben für fonſulariſche

Atteſte der Bundestonſulu , Beweisfraft derſelben (6. 2. Vertretung ( ebend. Art. 4. Nr. 7.) 4 . für das Poſt

8. Nov. SS. 13. 15. 19. ) 140.

und Telegraphenweſen (ebend. Art. 49. ) 14 .

Beſtrafung der Militairperſonen , welche unrichtige Kriegsflotte (cvend . Art. 53.) 16 . für das Bundes.

Dienſtatteſte ausſtellen (Mil . Str. G. B. v . 1845. Th. I. heer (ebend. Art. 62. 71.) 18 .

S. 156.) 221. -- Ausſtellung des ärztlichen Atteſtes bei Ausgangsabgaben, Erhebung derſelben in den Staaten

körperlichen Verlegungen in militairgerichtlichen Unter- des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 3. SS . 1. u . 7 .

ſuchungen (ebend. Beilage B. SS. 7-9 . ) 291 .
Schlußjak ; Art. 19. 20. ) 83. - Vertheilung derſelben

Auditeur , Stellung und Funktionen der Auditeure bei ( ebend. Urt . 10. 11. ) 97 . Erhebungs und Vers

den Militairgerichten (Mil . Str . G. D. v . 1845. SS . 23 . waltungskoſten ( ebenb. Art . 11. Nr. 3 ; Art. 16. 19 .

45. 48-50. 64. 66. 69. 71. 77–79. 86. 91. 122. ff.
20. ) 98. - Etat der Ein und Ausgangs. Abgaben pro

164. 209. 210.) 235. – Verfahren, wenn der Auditeur vou 1868. (G. v . 30. Okt. 1. Nr. 1. ) 169 . 1. auch Aug.

dem Angeſchuldigten abgelehnt wird ( ebend. SS . 58. 128. )
fuhrſteuer.

241. – Klaſſifikation der Auditeure (ebend . Beilage A. ) Aushebung der Militairpflichtigen (Verf . Art. 61. ) 18 .

286-289. (G. v . 9. Nov. S. 9.) 133 .

Aufenthalt im Bundesgebiet , dazu iſt die Beſchaffung Auslagen , baare Auslagen in Unterſuchungen wegen Poſt

eines Reiſepapiers nicht erforderlich (G. v . 12. Oft . SS . 1 . und Porto . Defraudationen (G. v . 2. Nov. $. 50.) 72 .

2.) 33 .
Feſtlegung und Erſtattung der baaren Auslagen in

Befugniß der Bundesangehörigen, ſich an jedem Orte militairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil . Str . G. D. v.

innerhalb des Bundesgebietes aufzuhalten (6. v. 1. Nov. 1845. SS . 281. 282. 286.) 282 .

S.
$ . 1.) 55. -- Beſchränkungen (ebend. SS . 3. 5. 6. ) 55. - Ausland, Schub der Bundesangehörigen dem Auslande

Rechtlide Wirfungen des Aufeuthalts ( ebend. $ . 11.) 57 . gegenüber erf. Art. 3. ) 3. – Sdu des Deutſchen

Aufenthaltskarten für Fremde ſollen im Bundesgebiete Handels im Auslande ( ebend. Art. 4. Nr. 7.) 4.

weder eingeführt noch beibehalten werden (6. v . 12. Dit. Ertheilung von Päſſen nach dem Auslande (G. v.

S. 10.) 35 .
12. Oft . SS . 6. 9. ) 34 .

Aufgebot, verlorener oder vernid ) teter Schuldverſdrei.
Erhycbung eines Zolles von ausländiſchen Salze (G.

bungen und Zinscoupons der Bundesanleihe von 10 Mil.
v . 12. Oft . $ . 19.) 47. (lcb. v . 8. Mai Art. 4.) 51 .

lionen Thaler (G. v . 9. Nov. Š . 6.) 158 .

Erlaß von Ausfuhyrverboten nach dem Auslande von

Seiten der Staaten des Zollvereins (Veitr . v . 8. Juli

Auflöſung des Reichstages (Verf. Art. 24. 25.) 9.
Art. 4. ) 85 .

Auflöſung des Zollparlaments ( Vertr. 1. 8. Juli Art. 9 .

Beſteuerung der vor. Auslande ein .

gehenden Erzeugniſſe in den Staaten des Zollvereins

S. 7.) 96 . ( ebend. Art. 5. Nr. I. ) 86 . Beſteuerung der nach dem

Aufruhr unter Militairperſonen , Beſtrafung deſjelben Auslandc ausgeführten Gegenſtände ( ebend. Art. 5. Nr. II ,

(Mil . Str . G. B. v . 1845. Th. I. SS . 140-144 .) 217 . SS . 4. u . 5.) 88 .

(Kriesart . v . 9. Dez. 1852. Art. 20. 21.) 311. – 1. auch Beſtrafung der Militairperſonen für die im Auß.

Tumult . lande begangenen ſtrafbaren Handlungen ( 5. v . 15. April

Aufſicht, Gegenſtände, welche der Aufſicht des Bundes 1852. S. 2. ) 302 . Verfahren gegen flüdytige im Aus ,

unterworfen ſind ( Verf. Art. 4.) 3.
Lande befindliche Berbredyer des Soldatenſtandes Mil.

Aufwiegelung im Soldatenſtande, Beſtrafung derſelben Str. G. D. v . 1845. SS. 42. 247. 250. ) 239.

(Mil. Str . G. B. v . 1845. Th . 1. SS. 135. 136. ) 216. Ausländer bedürfen für das Bundesgebiet keines Reiſe

(Kriegsart . v . 9. Dez. 1852. Art. 18. 19.) 311 . papiers (G. v . 12. Okt. SS . 2. 3. ) 33 .

Ausfuhrſteuer, Erhebung derſelben in den Staaten des Verfahren , wenn gegen Ausländer auf Ausſtoßung

Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art 5. Nr. II . SS . 4. u . aus dem Soldatenſtande erkannt worden iſt (Mil. Str .

5.) 88. (Solußprot. v . 8. Juli Nr. 5.) 108. - 1. auch G. D. v . 1845. S. 193.) 268 . Verfahren gegen Aus.

Ausgangsabgaben.
länder, weldie Deſertiren (ebend. S. 250.) 276.

41 Aug.
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Auslieferung eines flüchtigen im Auslande befindlichen Baden (Großherzogthum ], ( Fortſ.)

Verbriechers des Soldatenſtandes iſt bei dem Kriegs.Mini. Gebietstheile von Baden (ebend. Art. 6. Nr. 2. ) 91. -

ſteriun in Antrag zu bringen (Mil. Str. 6. D. v. 1845.

Baden führt im Bundesrath des Zollvereins 3 StimmenSS. 42. 247 , 248.) 239 .

(ebend . Art. 8. $. 1. ) 92.Ausſchüſſe des Bundesraths des No rddeutſchen Bundes,

Bildung derſelben ( Berf . Art. 8. ) 6. -- Vernehmung und
Bahnpolizei- Reglements , Einführung gleicher Regle.Geſchäfte: derſelben ( ebend. Art . 36. 39. 46. 56. 63.) 10.

ments für alle Eiſenbahnen im Bundesgebiet ( Verf.Ausgaben für die Bundesausſchüſſe pro 1867. ( G. V. Art. 43. ) 13 .

4. Nov. $. 1. ) 59. Etat für 1868. ( G. v . 30. Okt. Banferutt bci Militairperſonen , Feſtſtellung des That.

I. Nr . 2. ) 164.

beſtandes ( Mil . Str . G. B. v . 1845. Beilage B. 9.41 . ) 297 .
Bildung dauernder Ausſchüſſc im Bundesrath des

Zollverı -ins (Vertr. v . 8. Juli Art. 8. $ . 3.) 93 . Bankweſen , die allgemeinen Beſtimmungen darüberAusſchußbeamte des Norddeutſchen Bundesraths ( Verf.
unterliegen der Aufſicht und Geſeßgebung des Bundes

Art. 8.). 6. desgl. des Zollvereins - Bundesraths (Vertr .
(Verf. Art. 4. Nr. 4. ) 4 .

v. 8. Jutli Art. 8. $ . 3. ) 93. - Vertheilung der Koſten
Baugefangenſchaft, Vollſtreckung derſelben gegen Per.

für dieſe Iben zwiſchen dem Norddeutſden Bunde und den jonen des Soldatenſtandes (Mil . Str. G. B. v. 1845.

Süddeuti hen Staaten (Sdlußprot. 0. 8. Juli Nr. 7. ) 108 . Th . 1. SS. 2-4. ) 190. – Verhältniß der Baugefangen.

I.Ausftojuig aus dem Soldatenftande, Anwendung und

ſchaft zu anderen Freiheitsſtrafen ( ebend. S. 63. Nr. 1 ;
Folgen dieſer Strafe (Mil . Str . (G. B. v . 1845. Th. I. S. 66. Nr. 1.) 201. (G. v. 15. April 52. S. 8. Nr. 1.)

SS. 42 u . 13 ; ferner S. 8. 37. 54, 55, 57.) 197. (G. 304.

v. 15. April 1852. SS . 3. 4. ) 302. Vollſtreckung der

Banern (Königreid)), Vertrag zwiſchen dem Norddeutſchen
Strafe Mil. Str. (1) . O $ . 193.) 268.

Bunde, Bayern , Württemberg, Baden und Heiſen , die
Auswan derun , die Beſtimmungen darüber unterliegen

Fortdauer des Zoll- und Handelsvereins betreffend (v . 8 .
der Auf jicht und Geſebgebung des Bundes ( Verf. Art. 4 .

Juli Art. 1. ffi insbeſ. Art. 3. S. 2.) 81-124 . - BayernNr. 1.) 3 .

führt im Bundesrath des Zollvereins 6 Stimmen ( ebend.Au Iwanderung der Reſerviſten und Landwehrmänner

Art. 8. $ . 1. ) 92 .( Verf. Art. 59.) 18. ( G. 1. 9. Nov. $. 15. ) 135.

Strafbeſt. immungen , wenn ſie ohne Erlaubniß auswandern Beamte , Beſtimmung , wenn Beamte zu Mitgliedern des

(Mil. St: 1. G. B. 1. 1845. Th. 1. $ . 94.) 208. ( G. P. Reichstages gewählt werden ( Verf. Art. 21. ) 8. - desgl.

11. März 1850. S. 1. ) 301.
zu Mitgliedern des Zollparlaments (Vertr. b . 8. Juli

Ausweiſung, Verträge unter den Bundesſtaaten wegen Art. 9. $. 2. ) 95. -- 1. auch Ausſchuß , Bundes . ,

Uebernahme der Auszuweiſenden ( Perf. Art. 3. ) 3. (G. Poſt: Beamte.

v . 1. No'o . $ : 7.) 56 . In welchen Fällen eine Aus.

weiſung 93unde sangehöriger aus dem Orteihres Aufenthalts Beerdigung, Verträge unter den Bundesſtaaten über

die Beerdigung verſtorbener
Staatsangehörigen ( Verf.zuläſſig iſt ( 6 ... 1. Nov. Sø . 6. 17. 12. ) 56 .

Art. 3. ) 3 .Averſuni, Zahlung deſſelben zu den Bundesausgaben von

Veerdigung des Leicynams von Selbſtmordern 2c.den auf erhalb der Sollgrenze liegenden Gebieten (Verf.

im Soldatenſtande (Mil . Str. G. B. w . 1845. Beilage B.
Urt. 38 ) 12 . o'tat der Averju pro 1868. (G. v.

SS. 12. 17. ) 292.30. Dit

Befehl, Verpflidhtung der Soldaten , den Befehlen ihrer

Vorgeſepten pünktlid) Folge zu leiſten ( Kriegsart v. 9 .

Dez. 1852. Art. 14. ) 310. - Beſtrafung derſelben wegen

Ungehorſam gegen Dienſtbefehle ( ebend . Art. 15. 16.)
B.

310 . ( Mil. Str. G. V. v. 1845. Th. I. $ . 88 .

ir . –Nr. 3 a ; SS 125 - 127. ) 206. - Jn welchen Fällen

JuMilitairperſonen für die Ausführung eines DienſtbefehlsBack baare , Beſteuerung derſelben in den Staaten des

zou pertins Vertr. V. 8. Juli Art. 5. Nr. II . S. 2. ) 87 . beſtraft werden können (Mil . Str . G. V. v . 1845. Th. I.

$ . 71. u . Anm .) 202 . Beſtrafung der Vorgeſepten ,
Bad

en (Groß berzogthum ), Vertrag zwiſchen dem Nord

welde ihren Untergebenen unerlaubte Befehle ertheilen ,deutſd en Buu ' de , Bayern , Württemberg, Baden und

oder ſie durch Befehle zu ſtrafbaren Handlungen ver .
Her

Jen, die for tdarrer des Zolle und Handelsvereins be

leiten (ebend. SS . 178. 179.) 225.

tr

effent , ( . 8. juli) 81–124. – Ausſqlüſſe einzelner

Bes

1. Nr. 7.) 1199.

,
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Beglaubigung (Legaliſation) von Urkunden in den Berichte tiber die Verhandlungen des Reichstages (Verf.

Norddeutſchen Staaten , die Beſtimmungen darüber unter: Art. 22.) 9 . desgl . über die Verhandlungen des Zoll.

liegen der Aufſicht und Geſebgebung des Bundes (Verf. parlaments (Vertr. v . 8. Juli Art. 9. $ . 3. ) 95 .

Art. 4. Nr. 12.) 4 . Beſtrafung der Militairperſonen , welche unrichtige

Befugniß der Bundeskonſuln zur Legaliſation von Berichte abſtatten, oder wiſſentlich weiter befördern Mil.

Urkunden (6. v . 8. Nov. S. 14.) 140. Str . G. B. v . 1815. Th . I. S. 156.) 221. (Kriegsart.

Beglaubigung der Geſandten von Seiten des Bundes. v. 9. Dez. 1852. Art. 31. ) 313 .

Präſidiums (Verf. Art . 11. ) 7. Berlin , das Aufgebot verlorener oder vernichteter Schuld.

Begleitadrene zu Pacetſendungen mit der Poſt (G. v . verſchreibungen und Zinscoupons der Bundesanleihe von

4. Nov. SS . 2. 8. ) 76. 10 Millionen Thaler erfolgt bei dem Stadtgericht in

Begleitſcheine bei Verſendung von Salz (G. v . 12. Okt.
Berlin (G. v . 9. Nov. S. 6. lit. b .) 158 .

$ . 9.) 44. Berufskonſuln des Bundes - consules missi - (G.

Beguadigung in militairgeridytlichen Unterſuchungen ,
1. 8. Nov. SS . 7. 8. 11. ) 138. -- 1. Bundeskonſuln.

zur Verheißung derſelben iſt die Genehmigung des Königs
Berufung des Bundesraths und des Reichstages des

erforderlich (Mil. Str. G. D. v. 1845. S. 107. ) 252 .
Norddeutſchen Bundes (Verf. Art . 12--14 . 7. - Be.

Begnadigungsgeſuche des Sprudgerichts ( ebend. SS . 149. rufung des Bundesraths des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli

221.) 259 .
Art. 8. SS. 7. 8. ) 94. – Berufung des Zollparlaments

(ebend. Art. 8. S. 8 ; Art. 9. § . 5. ) 94 .

Beguadigungsrecht der Zollvereinsſtaaten in zoll.

ſtrafſachen ( Vertr. v . 8. Juli Art. 18.) 102.
Beſchädigung fremden Eigenthums im Kriege ( Mil. Str .

G. B. v . 1845. Th . I. $ . 150. ) 219 . Beſtrafung

Bekanntmachung des Aufgebots verlorener oder ver .
der Soldaten wegen Beſchädigung der ihnen anvertrauten

nichteter Schuldverſdreibungen und Zinscoupons der Bun .
Dienſtjaden ( ebend. SS . 154. 155. ) 220. (Kriegsart . v.

desanleihe von 10 Millionen Thaler ( G. v . 9. Nov.
9. Dez. 1852. Art. 27. 28. ) 312 .

$ . 6. c . ) 158 .

Beſchlagnahme, das Jnventarium der Pofthaltereien

Belagerungszuſtand , 1. Kriegszuſtand .
darf nicht mit Beſchlag belegt werden (G. v . 2. Nov.

Beleidigungen des Bundesrathes , des Reichstages , der S. 20.) 66 .

Mitglieder deſſelben , der Bundesbehörden und Beamten , Befugniß der Poſtbehörden und Poſtbeamten , bei

Strafbeſtimmung (Verf. Art. 74. ) 21 . einer entdecten Poſtübertretung die vorgefundenen Briefe

Beſtrafung der Militair . Perſonen wegen Beleidigung und Sachen in Beſchlag zu nehmen ( 6. v . 2. Nov.

von Civilperſonen (Mil. Str . 6. B. v . 1845. Th. I. $. 38.) 69.

$ . 59.) 200 . Beſtrafung der Soldaten wegen Belei. Beſchlüſſe des Bundesraths, Faſſung des Beſchluſſes (Verf.

digung ihrer Vorgeſegten ( ebend . SS. 124 , 130. 131. ) Art . 5. 7. 37. 78. ) 4. – Beſchlußfaſſung des Reichs.

214. (Kriegsart . v . 9. Dez. 1852. Art. 16.) 310. tages ( ebend . Art. 28. ) 9 .

Beſtrafung der Beleidigungen gegen Schildwachen , Pa. Beſchwerden über verweigerte oder gehemmte Rechts .

trouillen , Gendarmen x . Mil. Str. G. V. S. 134. ) pflege in den Bundesſtaaten (Verf. Art. 77.) 22 .

216 . Beleidigungen der Offiziere unter einander (ebend. Beſd werden in den zur Konſular. Jurisdiktion ge .

S. 173. ) 2:24. der Unteroffiziere und Gemeinen unter. hörigen Rechtsangelegenheiten (6. v . 29. Juni 65. SS. 15 .

einander ( ebend. SS . 174–176 . ) 224. (G. v . 15. April 23. 26. 34. 57.) 146 .

1852. S. 15.) 305. (Kriegs . Art. 44.) 315 . Belei . Verhalten der Militairperſonen , wenn ſie Beſchwerbe

digungen der Vorgeſeytent gegen Untergebene (Mil . Str. führen wollen (Kriegsart . v . 9. Dez. 1852. Art. 18. )

G. B. $. 187. ) 226. (Kriegs , Art. 46.) 315 . Be 311 . Beſtrafung derſelben , wenn ſie in vorſchrifts.

ſtrafung der Militairbeamten wegen Beleidigung ihrer widriger Weiſe Beſchwerde führen (ebend. Art. 19.) 311 .

Vorgeſepteu (Mil. Str. G. B. S. 195. ) 228 . (Mil. Str. 6. B. v . 1845. Th . I. SS . 122. 124. 135. )

Injurienſachen der Militairperſonen gehören zur Mi. 214. - Unterſuchungen gegen Beurlaubte gehören in

litairgerichtsbarkeit (Mil . Str. 6. D. v . 1845. $ . 2. ) 229. - jolchen Fällen vor die Militairgerichte (Mil. Str . 6. D.

Bei Beleidigungen zwijden Militair . und Eivilperſonen iſt v . 1845. S. 6. Nr. 4. ) 231 .

ein gemeinſchaftlidyes Gericht zu beſtellen ( ebend . SS. 52 . Ueber Beſchwerden in militairgerichtlichen Unter

53.) 240. -- Verfahren der Militairgerichte in Jujurien ſuchungen hat das General Auditoriat zu entſdheiden (Mil.

ſachen (ebend . SS . 229-241 . 228.) 273. – Beſtimmungen Str. 6. D. S. 87. ) 249. - desgl . über Beſchwerden in

über die Koſten (ebend . SS. 274. 283.) 281. Koſtenſachen (ebend . S. 282.) 282 ,

Bes

$
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Befoldung , die Mitglieder des Reichstages dürfen als Bevölkerung , ( Fortſ.)

ſolche teine Befoldung beziehen (Verf. Art. 32. ) 10. - Bundesſtaaten zu den Ausgaben aufzubringen ( ebend.

eben ſo die Mitglieder des Zollparlaments ( Vertr. V. Art. 70.) 20 . Beſtimmung über die ſeemänniſche Be

8. Juli Art. 9. $ . 13. ) 97. völferung ( ebend. Art . 53. ) 16. – Einziehung und Ver

Beſoldung der BundeskonſuIn (G. v . 8. Nov. § . 8. ) theilung der Refruten nach dem Verhältniß der Bevöl.

138. ferung , Feſtſtellung der lekteren (G. v . 9. Nov. S. 9.)

Beſtätigung der Erkenntniſſe gegen Militairperſonen, 133. - Vertheilung der gemeinſchaftlichen Zoll. Einnahmen

insbeſondere der friegsrechtlichen Erfenntniſſe ( Mil. Str. unter die Staaten des Zollvereins nach Maaßgabe der

6. D. v . 1845. SS . 150 -- 175.) 259 . der ſtandredyt Bevölkerung, der Stand derſelben wird alle drei Jahre

lichen Erkenntniſſe ( ebend. SS . 204 --- 206 .) 270 . der ausgemittelt (Vertr . V. 8. Juli Art. 11. ) 98 .

Erkenntniſſe gegen Militairbeamte ( ebend. SS. 224. 227.)

273. – desgl . der im Wege der Reſtitution oder Nichtig .
Bevollmächtigte zum Bundesrath fann jedes Mitglied

feitsbeſchwerde abgefaßten Erkenntniſſe (ebend . SS. 267 .
des Bundes jo viel ernennen , wie es Stimmen hat ( Verf.

268.) 279 .
Art. 7. ) 5. – Ernennung derſelben (Bet. v. 10. Aug. )

26. (Vef . v . 4. u . 23. Sept.) 40. Bevollmächtigte
Beſtechung, Beſtrafung der Militairperſonen wegen Be .

zum Bundesrath des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 8 .

' ftechung (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th. I. S. 157. ) $ . 2. ) 93 .

221 .

Beſtellgeld , Abidhaffung der Beſtellgebühr für die Ab.
Beweisaufnahme in den zur Konſular. Jurisdiftion ge

tragung von Poſtſadyen ( G. v . 4. Nov. S. 8. ) 78 .
hörigen Civilprozeſſen (G. v . 29. Juni 65. SS . 27. 28.)

Betriebs - Reglements , Einführung übereinſtimmender
149. - desgl . in Unterſuchungsſachen (ebend . SS . 49. 54.)

153 .

Reglements auf allen Eiſenbahnen im Bundesgebiete

Beweisaufnahme in militairgerichtlichen Unterſuchungen
( Verf. Art. 45. Nr. 1.) 13 .

(Mil. Str. G. D. v . 1845. SS . 198. 199. ) 269 .

Betrug , Beſtrafung der Soldaten wegen Betruges (Kriegs

Urt. v. 9. Dez. 1852. Art. 47.) 315. – Verhaftung des) Beweiskraft der Ausſagen der Vorgeſepten und Wacht

Angeſchuldigten (Mil. Str. G. O. v . 1845. S. 99.) 251 .
mannſchaften in Unterſuchungen gegen Militairperſonen

(Mil. Str. G. D. v . 1845. SS . 108. 109. 201.) 252 .
Bettier , Perſonen , welche wegen wiederholten Bettelns

Dieſe Beſtimmungen finden auf Unterſuchungen gegen

beſtraft worden ſind, kann der Aufenthalt in einem an .
Militairbeamte feine Anwendung ( ebend. S. 217. ) 272.

deren Bundesſtaate verweigert werden (G. » . 1. Nov.

Beweisfraft der von den unterſuchungsführenden Offi
S. 3.) 55 .

zieren aufgenommenen Verhandlungen (ebend. S. 81. ) 247 .
Beurlaubte des Soldatenſtandes , Anwendung des Mili

tair . Strafgeſekbudies auf Militairperſonen des Beur Bier , Beſteuerung des Biers im Bundesgebiete (Verf.,
laubtenſtandes (Mil . Str . G. B. v. 1845. Einl. S. 6.) Art. 35. 38.) 10 . Beſteuerung des Biers in den

189 . Beſtrafung derſelben , wenn ſie ohne Erlaubniß
Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 5.

auswandern , in fremde Kriegsdienſte treten 2. ( ebend. Nr. I. II . SS. 2. 5. 7.) 86. (Sdlußprotokoll v . 8. Juli

Th . I. S. 94. ) 208. (6. 1. 11. März 1850. S. 1. ) 301 . Nr . 5. u . Anl. B. Nr. II . ) 108. 118. Etat der Ueber

Eine Umwandlung der Gefängnißitrafe und der Ein . gangsabgaben von Vier (G. v . 30. Dkt. 1. Nr. 5. ) 169 .

ſdhließung in eine militairiſde Strafe iſt bei den Beur. v. Bismarck - Schönhauſen (Graf), Ernennung der

laubten unzuläſſig (6. v . 15. April 1852. $ . 7.) 303 . ſelben zum Bundeskanzler Ses Norddeutſchen Bundes

- Die Civilgeridyte dürfen gegen dieſelben nicht mehr
(A. E. v . 14. Juli) 23 .

auf Militairftrafen erkennen (ebend. Art. 16.) 305. –

Bodmerei, Befugniß der Bundeskonſuln zur Mitwirkung
Geridytsſtand der Beurlaubten in Strafſachen , Verfalyren

bei Bodmereigeſchäften (8. v . 8. Nov. S. 37. ) 143 .
gegen dieſelben (Mil . Str. 6. D. v . 1845. SS . 4. 6. 7 .

13-15. 17.) 230. Bootsmann, Rangverhältniß deſſelben bei der Marine

Beutemachen im Kriege , Strafbeſtimmung (Mil. Str. (Mil. Str . G. V. v . 1845. Beil . A. Nr. 1. a . ) 284.

G. B. v . 1845. TH . I. SS. 146. 147. ) 218. (Kriegsart . Botſchafter, l. Gejandte .

v. 9. Dez. 1852. Art . 24.) 312 .

Bevölkerung in den Bundesſtaaten, die Friedens - Prā. Brake, Hafenort, 1. Oldenburg.
Prä

ſenzſtärfc des Vundesheeres wird auf Ein Prozent der Brandſtiftung , Feſtſtellung des Thatbeſtandes in mili

Vevölkerung normirt (Verf. Art. 60. ) 18. – Nad Maaß. tairgeridytlichen Unterſuchungen (Mil. Str. G. B. Beilage

gabe der Bevölkerung find die Beiträge der einzelnen B. SS. 34. 35.) 295 ,

Braunts

.
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Branntwein , Beſteuerung deſſelben im Bundesgebiet Brigadekommandeur, Einleitung der Unterſuchung
( Verf. Art. 35. 38. ) 10. Beſteuerung des Brannt. gegen einen Brigadelomaandeur Mil. Str. 6. D. v .

weins in den Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli 1845. S. 103.) 251. - P. General .

Art. 5.Nr. 1. II, SS. 2. 4.d ;$ . 7. ) 86.(Shlußprot. Brodlieferung für die Truppen desBundesheeres (V. v..

r . 8. Juli Nr. 5 u . Aut. B. Nr. III . ) 108. 120. 7. Nov. § . 1. Nr. 3. u . Beil. B.) 126. 128.

Etat der Branntweinſteuer pro 1868. (G. v . 30. Dkt.

1. Nr. 4. ) 169 .

Brückenbeamte , Verpflichtung derſelben, den ankom.

Braumalzſteuer, Etat derſelben pro 1868. (G. .

menden Poſten ſchleunigſt die Schlagbäume zu öffnen

30. Okt. 1. Nr. 5. ) 169 .

(G. v. 2. Nov. S. 23.) 66.

Braunſchweig (Herzogthum) , gehört zum Bundesgebiet

Brückengeld , Befreiung der Poſten , Kuriere, Eſtafetten ,

( Verf. Art. 1. ) 2. - führt im Bundesrath zwei Stim .

Poſtboten und Briefträger von Entrichtung des Brüden .

men (ebend . Art. 6. ) 5 . eben ſo viel im Bundesrath
geldes (6. v. 2. Nov. $. 16.) 65 .

des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 8. S. 1. ) 92,

Erhebung des Brüdengeldes in den Staaten des

Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 22. 25.) 103. — Das

Bremen (freie Hanſeſtadt), gehört zum Bundesgebiet Brüdengeld verbleibt den betreffenden Staatsregierungen

( Verf. Art. 1.) 2 . führt im Bundesrath eine Stimme (ebend. Art. 10. Nr. 3.) 97 .

(ebend . Art. 6.) 5 .

Bremen bleibt als Freihafen vorläufig außerhalb der

Bund (Norddeutſcher Bund) , Errichtung und Verfaſſung

gemeinſchaftlichen Sollgrenze (Verf. Art. 34. ) 10.

deſſelben (Publ. v. 26. Juli) 1-23. - Gebiet deſſelben

Die Art. 3–5. 10 – 20. u . 22. des Zollvereinsver.

(Verf. Art. 1.) 2 . Aufſicht und Gefeßgebung des

trages finden auf Bremen keine Anwendung ( Vertr. v .

Bundes (ebend. Art. 2-5 .) 2. - Völkerrechtliche Ver.
)

8. Juli Art. 6. Nr. 1. e . ) 91 .

7tretung deſſelben ( ebend . Art . 11. ) 7. - Soll und.

Bremen führt im

Bundesratí, des Zollvereins eine Stimme (ebend . Art. 8 .

Handelsweſen des Bundes (ebend . Art. 33. ff.) 10.

$ . 1. ) 93 .

Einnahmen und Ausgaben deſſelben (ebent. Art. 69-73 .)

Organiſation des Poſt- und Telegraphenweſens in

20. - Strafbare Unternehmungen gegen den Bund ( ebend.

Bremen (Alerh. Präſ. Erl . v . 18. Dez. Nr. 2—4.) 328 .
Art. 74. 75.) 21 .

1. auch Hanſeſtädte .

Verhältniß des Norddeutſchen Bundes zu den Süd.

deutſchen Staaten ( Verf. Art. 79. ) 22 .

Brennmaterialien , Erhebung einer Kommunalabgabe

von denſelben in den Staaten des Zollvercins ( Vertr. v .

Vertrag zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde, Bayern ,

8. Juli Art. 5. Nr. II . S. 7. ) 90.

Württemberg, Baden und Heſſen , die Fortbauer des Zol.

und Handelsvereins betreffend (v . 8. Juli) 81–124.

Briefcouverts ( Franto . Couverts ), Verfauf derſelben Die Ratifikation des Vertrages erfolgt für den Nord.

Seitens der ſtanſtalten (G. v . 4. Nov. S. 9. ) 78. deutſchen Bund durch das Präſidium deſſelben (ebend.

Strafe für die Benupung geſtempelter Briefcouverts nach Schlußjas) 112 .

Entwerthung derſelben (G. 1. 2. Nov. S. 30. Nr. 4 ; Pflichten der Bundeskonſuln in Beziehung auf den

SS. 33. 34. ) 68. Bund (G. v. 8. Nov. SS . 1. 4.) 137 .

Briefe, Beförderung derſelben (G. v . 2. Nov. SS. 2–4. Bundesangehörige, allgemeine Rechte derſelben (Verf.
15.) 61. Garantie der Poſtverwaltung für Briefe mit Art. 3.) 3 . Recht der Freizügigkeit (G. v . 1. Nov.

deklarirtem Werth ( ebend. S. 6. ) 63 . Strafbeſtimmun : SS . 1. ff .) 55 . Nachweis der Bundesangehörigkeit

gen für die unbefugte Beförderung von Briefen (ebend . (ebend. S. 2. ) 55 .

SS . 27. 30. Nr. 1. u . 5. ) 67 . Porto für Briefe (G. Redite und Pflidyten der Bundeskonſuln gegen

v . 4. Nov. SS. 1. 3. 8. ) 75 . Bundesangehörige im Auslande (S. v . 8. Nov. SS. 1 .

Briefgeheimniß , Unverleßlichkeit deſſelben (G. v. 2. Nov. 12. ff.) 137.

S. 58.) 74 . Bundesanleihen , allgemeine Beſtimmung darüber ( Verf.

Briefporto , Beſtimmungen über den Betrag deſſelben Art. 73. ) 21 . Anleihe von 10 Millionen Thaler

(G. v. 4. Nov. SS. 1. 3. 8.) 75 .
zur Erweiterung der Kriegsmarine und zur Herſtellung

Briefträger, Befreiung derſelben von Chauſſee., Brüden« ,

der Küſtenvertheidigung (G. v. 9. Nov. SS. 1–7.) 157.

Damin und Fährgeld 2. (G. v . 2. Nov. S. 16. ) Bundesbeamte, Ernennung, Vereidigung und Entlaſſung

65. - Anzeigen derſelben auf ihren Dienſteid (ebend . derſelben ( Verf. Art 18.) 8. - Dienſteid derſelben (V.) .

S. 54.) 72. v . 3. Dez.) 327-328.

Ver

-
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1

Bundesbeamte , (Fortj. ) Bundesgeſandte, Beglaubigung derſelben durch das

Verhältniß der Bundesbeamten, wenn ſie als Mit. Bundes .Präſidium ( Verf. Art. 11.) 7 .

glieder des Reichstages gewählt werden ( Verf. Art. 21. ) 8 . Befugniß der Bundesgeſandten zur Ertheilung von

Beiordnung von Bundesbeamten an die Zoll. und Päſſen an Bundesangehörige zum Eintritt in das Bun .

Steuerämter der Bundesſtaaten ( Verf. Art . 36. ) 11 . desgebiet ( 6. v . 12. Okt. $ . 6. Nr. 1 ; $ . 8. ) 34,

Strafe für die Beleidigung der Bundesbeamten Bundesgeſekblatt , Verkündung der Bundesgeſeße durch

( Verf. Art. 74. ) 21 .
das Bundesgeſekblatt (Verf. Art. 2. ) 3. ( 6. v . 8. Nov..

Als Bundesbeamte fungiren die Beamten der Poſt. S. 24. ) 142. - Einführung deſſelben (V. v . 26. Juli) 24 .

und Telegraphenverwaltung ( Verf. Art. 50. ) 14. -

desgl . die Beamten der Marine ( ebend. Art. 53. ) 16 .
Bundesgeſete, geben der Landesgeſeßen vor ( Verf.

ſ. auch Beamte .
Art. 2. ) 3. - Was zu einem Bundesgeſeße erforderlich

iſt (ebend. Art. 5. 37. 78.) 4 . Ausfertigung und

Bundesbehörden, Strafe für die Beleidigung derſelben Verkündung der Bundesgeſeße ( ebend. Art. 2. 17. ) 3 .

(Verf. Art . 74. ) 21 . Verkündung derſelben durd) das Bundesgeſekblatt

Anordnungen der Bundesbehörden über die Be . (V. v . 26. Juli $ . 1. ) 24 . Verbindliche Kraft der

nußung der Eiſenbahnen zur Vertheidigung des Bundes . ſelben ( Verf . Art. 2. ) 3. - insbeſondere in den Juris.

gebietes (Verf. Art. 47. ) 14 . diktionsbezirken der Bundeskonſuln (G. v . 8. Nov. S. 24. )

Die Ober-Poſtdirektionen, Ober-Poſtämter und Poſt- 142 . Vorſchläge zu Bundesgeſellen ( Perf. Art. 5 .

anſtalten , ſo wie die Telegraphen · Direktionen und Tele. 23. ) 4 .

graphen -Stationen erhalten die Eigenſchaft von Bundes .
Bundesgeſexgebung (Verf . Art. 2–5. ) 2. – Gegen.

behörden (Allerh . Präſ. Erl . v . 18. Dez. Nr . 4.) 328 .
ſtände derſelben ( ebend. Art . 4. 35. 41. 48. 60. 73. 75 .

Bundesfeldherr , iſt Seine Majeſtät der König von 76. 78. 79. ) 3 .

Preußen (Verf . Art . 63.) 19 . Befugniſſe deſſelben Bundesbaushalts - Etat, Beſtimmungen über die An .

(ebend . Art. 8 -- 19. 62–65. 68. ) 6 . Die Einberufung fertigung und Feſtſtellung deſſelben (Verf. Art . 69. 71.)

der Reſerve, Landwehr und Seewehr erfolgt auf Befehl 20. Etat für das Jahr 1867. (G. v. 4. Nov.) 59.

des Bundesfeldherrn (G. v . 9. Nov. S. 8. ) 133 . Der
desgl . für das Jahr 1868. (G. v . 30. Okt. ) 161 bis

Bundesfeldherr beſtimmt für jedes Jahr die Zahl der 175 .

einzuſtellenden Refruten (ebend. S. 9. ) 133. – Der land .

ſturm tritt nur auf Befehl des Bundesfeldherrn zuſammen
Bundesheer (Candheer , Landmacht , Bundestruppen ) , die

( ebend . S. 16.) 135. - Beſtimmungen deſſelben über die
geſammte Landmacht des Bundes ſteht unter dem Befehle

allmähliche Herabſeßung der Dienſtverpflichtungen (ebend.
Sr. Majeſtät des Königs von Preußen (Verf. Art. 63 .

S. 18.) 136 .
64. ) 19.

Bildung eines dauernden Ausſchuſſes im Bundes.

Bundesfinanzen (Verf. Art. 69–73 . ) 20 . rath für das Landheer (Verf. Art. 8. Nr. 1. ) 6. (G. v .

Bundesflagge, 1. Flagge .
9. Nov. S. 9.) 133 .

Verpflichtung der Bundesangehörigen zum Dienſte

Bundesfürſten , Rechte derſelben in Bezug auf die
im Bundesheer (Verf. Art. 57. 59. 53. ) 17. ( G. v .

ihrem Lande angehörenden Truppentheile (Verf. Art. 66 .
9. Nov. SS . 1. 5–12 . 14. ) 131 .

63. 64.) 20 . Organiſation und Eintheilung des Bundesheeres

Bundesgebiet , Umfang deſſelben ( Verf. Art. 1. ) 2. - (Verf. Art . 63. ) 19. (6. v . 9. Nov. SS. 2–5.) 131 .

Das Bundesgebiet bildet ein goll . und Handelsgebiet mit Feſtſtellung der Friedens • Präſenzſtärke (Verf. Art. 60. )

gemeinſchaftlicher Zollgrenze ( ebend . Art. 33. ) 10. - Anord.
18 . Beiträge zur Beſtreitung des Aufwandes für das

nungen zur Sicherheit und Vertheidigung des Bundes. Heer ( ebend . Art. 62. ) 18. - Etat für das Bundesheer

gebiets (ebend . Art . 41. 47. 68.) 12. - Anlage von
(ebend. Art. 71.) 21 .

Feſtungen innerhalb des Bundesgebiets (ebænd. Art . 65. ) 19. Bundes : Judigenat, 1. Jndigeni at .

Zu Reiſen und zum Aufenthalt in Bundesgebiet iſt Bundeskanzler, Ernennung , Rechte und Verantwortlich .

ein Reiſepapier nicht erforderlich (G. v. 12. Oft. SS . 1 . keit deſſelben ( Verf . Art. 15. 17. 23. ) 7 .

2. 10. ) 33. Ernennung des Grafen von Bismard Schönhauſen

Einführung der Preußiſchen Militairgeſeße im ganzen zum Bundeskanzler (A. E. v . 14. Juli) 23.

Bundesgebiete (V. v . 7. Nov. ) 125-130. - Einfüh. Die Herausgabe des Bundesgeſeßblattes erfolgt im

rung der Militairftrafgeſeße (V. p . 29. Dez.) 185-316. Bureau des Bundeskanzlers ( V. v . 26. Juli . 3. ) 24 .

Das

2
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Bundeskanzler , (Fortſ.) Bundeskonſult , ( Fortſ .)

Das Bundeskanzler: Amt ſteht unter der Leitung des Verpflichtung derſelben , den Angehörigen der Golla

Bundeskanzlers (Allerh. Präj. Erl. v . 12. Aug.) 29. vereinsſtaaten mit Rath und That beizuſtehen ( Vertr. 1

eben ſo die Verwaltung des Poſt- und Telegraphenweſens 8. Juli Art . 28. ) 105 ,

des Bundes ( Allerh. Präſ. Erl. v . 18. Dez. Nr. 1.) 328 . Beruf und amtliche Stellung der Bundeskonſulit

Die Bundeskonſuln find der Aufficht des Bundes. ( G. v . 8. Nov. SS. 1 -- 11.) 137. - Redte und Pflichten

kanzlers unterworfen ( S. V. 8. Nov. S. 3. 7. 8. 11.) derſelben ( ebend. SS. 12 -- 38. ) 139. -- Gerichtsbarkeit.

137. - Nähere Beſtimmungen über die Rompetenz deſſelben derſelben (G. v . 8. Nov. SS. 22—24 .) 142. (G. v . 29.

in Konſular:Angelegenheiten (ebend . SS . 13. 20. 23. 24. Juni 65.) 144-156. ſ. auch Konſuln.

31. 38.) 140. (G. v. 29. Juni 65. SS. 4. 5. 14. 17, Bundeskriegshäfen ſind der Riclers und der Jade.

19. 60.) 145 . Hafen (Verf. Art. 53. ) 16 .

Bundesfriegsweſen, allgemeine Beſtimmungen darüber
Bundeskanzler: Amt, Errichtung deſſelben (Allerh . Präj.

(Verf . Art. 57—68 .) 17 .
Erl . v . 12. Aug. ) 29 . Ernennung des Wirkl. Geh .

Bundesmarine, 1. Kriegsmarine, Vandelsmarine:
Ober-Regierungsraths und Miniſterial.Direktors Delbrück

Bundespflichten , Erfüllung derſelben ( Berf. Art. 19.) 8 .
zum Präſidenten des Bundeskanzler-Amts ( Allerh. Praj.

Bundes - Präſidium (Perf. t. 11 ---- 19 . ) 7. – Das
Erl . v . 12. Aug.) 29 .

Träſidium ſteht der Stronc Preußen jll ( ebend. Art. 11.) 7 .
Das General - Poſtamt des Norddeutiden Bundes und

1

Rechte und Pflichten bcſelben in Beziehung auf der

die General- Direktion der Telegraphen des Norddeutſchen
Bundesrath und deſſen Mitglieder ( ebend. Art. 5. 7. 8.

Bundes bilden die I. und II . Abtheilung des Bundes :
10. 15. 37. ) 4 . besgl . in Beziehung auf den Reichs

kanzler Amts (Allerh. Praj. Erl . v . 18. Dez. Nr. 1. ) 328 .
tag ( ebend. Art. 16. 24.) 7 . ferner in Betreff der

Ausgaben für das Bundeskanzler Amt pro 1867.
Poſt. und Telegraphenverwaltung ( ebend. Art. 50-52.)

(G. v. 4. Nov. $. 1.) 59 . Etat für 1868. ( G. r .
14. - ferrer in Betreff der Bundesfriegsverfaſſung und

30. Oft . I. Nr. 1. ) 164 .
des Militairweſens ( ebend. Art . 61. ) 18. - Sonſtige

Bundeskanie, Einnahmen derſelben (Verf. Art. 38. 39. Rechte des Bundes -Präſidiums (ebend. Art. 16–18 . 24 .

37. Nr . 4 ; Art. 49. 52. 62. 67. 69-73 .) 11 . Aus. 36. 46. 56. 70. 72. 79. ) 7 .

gaben, welche daraus zu beſtreiten jind (ebend . Art. 53. Verkündung der Anordnungen und Verfügungen des

62. 65 , 69-71 . ) 16 . Bundes . Präſidiums durch das Bundesgejekblatt (V. v.

Die Verjährung von Schuldverſchreibungen der Bun . 26. Juli $. 1. ) 24 .

Desanleibe erfolgt zu Gunſten der Bundeskaffe (G. 1 . Turch Anordnung des Bundes. Präſidiums kann iie

9. Nov. S. 5. ) 158. -- Die Ausgabe der Schapanwei. jall des Krieges , inuicrer Unruhen ac. die Paßpflichtige

ſungen wird durch die Bundesfaſſe bewirkt ( ebend. S. 8. ) feit vorübergehend eingeführt werden ( G. 1. 12. Okt.

159 . $. 9. ) 34.

Ermächtigung des Bundes Präſidiums, Anordnungen
Bundeskonſulate, die Anordnung gemeinſamer tonfil.

wegen gleichmäßiger Bemeſſung der den Cijenbahnen in
lariſcher Vertretung iſt Sache des Bundes (Verf. Art. 4 .

Intereſſe der Poſt aufzuerlegenden Verpflichtungen zu

Nr. 7. ) 4 . das Norddcutſche Konſulatweſen ſteht unter
treffen ( 6. 1. 2. Nov. S. 5. ) 62. - desgl . VorſchriftenG.

der Aufſicht des Bundes - Präſidiums, Organiſation der
über die Beugung der Poſten zu Verſendungen und

Bundeskonſulate (Verf. Art. 56. ) 17 . Nähere Be.
Reiſen zu ertheilen ( ebend. S. 57.) 73 .

ſtimmungen über die Organiſation der Bundeskonſulate
Verhältniß des Bundes.Präſidiums zu den Staaten

(G. v . 8. Nov.) 137-156 .
des Zollvereins ( Vertr . v . 8. Juli Art. 6.) 92. Ra.

Etat für die Bundeskonſulate pro 1868. (G. v .
tifikation des Zollvertrages durch das Präſidium des

30. Okt. Etat 1. Nr. 4 ; II . Nr. 1.) 164. 167 .
Norddeutſdien Bundes ( Vertr . 1. 8. Juli Schluß.

Bundeskonſulu , Anſtellung und Funktionen derſelben lap) 112.

( Verf. Art . 56. ) 17 . Dic Bundesfonfuln fönnen ohne Beachmigung des

Befugniß derſelben zur Ertheilung von Päſſen an Bundes . Präſidiums weder Konſulate fremder Mädyte be

Bundesangehörige zum Eintritt in das Bundesgebiet ( . fleiden , noch Geſchenke oder Orden von jiemden Regie

v. 12. Dkt. S. 6. Nr. 1 ; S. 8. ) 34 . desgl . jur Aus ; rungen annehmen (G. V. 8. Nov. S. 5. ) 138 .

ſtellung von Atteſten über das Recht eines Kauffahrtei- Das Bundes Präſidium hat die jöhe und die Zah.

ſchiffes, die Bundesflagge zu führen (G. v . 25. Okt. lungstermine der Zinſen von der Bundesanleihe von

S. 16. ) 38 . 10 Millionen Thaler feſtzuſexen (G. 1. 9. Vow. S. 2.) 157.

Bundes , Geſeßblatt. Jahig. 1867, Buna
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Bundesrath , 1 ) des Norddeutſchen Bundes , Bu Bundesſchuß für die Bundesangehörigen dem Auslanbe

ſammenſeßung und Abſtimmung deſſelben (Verf. Art. 5 gegenüber (Verf. Art. 3.) 3. – desgl. für den Handel,
.

bis 7.) 4. - Dauernde Ausſchüſſe des Bundesraths ( ebend. für Schiffahrt, Flagge 2c . (ebend. Art. 4. Nt. 7.) 4 .

Art. 8. ) 6. -- Redste und Pflichten der Mitglieder deſſelben Diplomatiſcher Schuß für die Mitglieder des Bundes.

( ebend. Art. 9. 10. 16. ) 6. - Berufung des Bundesraths, raths ( Verf. Art. 10.) 6 . besgl. für die Mitglieder

Vorſiß und Leitung (ebend . Art. 12–14 . ) 7. - Geſchäfte des Bundesraths des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli

und Beſchlüſſe deſſelben ( ebend. Art . 5. 15. 19. 23. 24 . Art. 8. S. 5.) 93 .

37. 39. 56. 71. 72. 76—78 .) 4.
Strafe für die Bes

leidigung des Bundesraths und der Mitglieder deſſelben

Bundesſtaaten ( Bundesglieder), gemeinſames Indi.

( ebend. S. 74. ) 21 .

genat ac . (Verf. Art. 3.) 3. – Rechte der Bundesglieder in

Bezug auf den Bundesrath ( Verf. Art . 7. 8.) 6 . Er

Einberufung des Bundesraths (V. v . 3. Aug.) 25 .
hebung und Verwaltung der Steuern und Zölle in den

Ernennung der Bevollmächtigten zum Bundesrathe einzelnen Bundesſtaaten ( ebend. Art. 33. 36. 39.) 10.

( Bel. v . 10. Aug. ) 26-28. ( Bef. v . 4. u. 23. Sept. ) 40 . Eiſenbahnen ( Art. 41. 42. ) 12. Poft- und Tele

Kompetenz des Bundesraths in Konſulats Angelegen . graphenverwaltung (ebend. Art. 50. 52.) 14. - Schiff

heiten (G. v . 8. Nov. SS. 8. 23. 38.) 139 .

fahrt (ebend. Art . 53. 54.) 16. Koſten und Laften

Die Mitglieber des Nordbeutſchen Bundesraths find des Bundeskriegsweſens (ebend . Art. 58–60. 62.) 17.

zugleich Mitglieder des Zollverein8 - Bundesrath ( Vertr. Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Bundesſtaaten

v . 8. Juli Art. 8. $. 1.) 92 .

(ebend . Art. 76.) 22. Verfaſſungsſtreitigkeiten in

Ausgaben für den Bundesrath pro 1867. ( G..

einem Bundesſtaate (ebend . Art. 76.) 22. Beſchwer

4. Nov. S. 1.) 59. Etat pro 1868. (G. v . 30. Dkt.

den über Juſtizverweigerung ( ebend. Art. 77. ) 22 .

I. Nr. 2.) 164 .

Eyefutiviſche Maaßregeln gegen ſäumige Bundesglieder

( ebend. Art. 19.) 8.

2 ) Bundesrath des gollvereins , derſelbe ift
Rompetenz der einzelnen Bundesſtaaten in Ronſulats.

das Organ der Regierungen für die Sollgeſebgebung ( Vertr. Angelegenheiten (G. V. 8. Nov. S. 3.) 138:

v . 8. Juli Art. 7.) 92 . Einrichtung und Zuſtändigkeit

des Bundesrath (ebenb . Art. 8. SS. 1 -- 12. ) 92 .

Bundesverfafſung (Publ. v . 26. Juli) 1-23. –

Sonſtige Funktionen deſſelben (ebend . Art . 5. Nr . II . Strafbare Unternehmungen gegen dieſelbe ( Verf. Art. 74.

SS. 5. 7. u . 8 ; Art. 6. u . 9. SS . 4. 5. u . 7 ; Art. 17

75.) 21. - Veränderungen der Verfaſſung ( ebend.

bis 19.) 89. (Schlußprot. v . 8. Juli 9. Nr. 1. u . 15
Art. 78.) 22.

Nr. 2.c . u . f.) 109. – Die Mitglieder des Norddeutſchen Bündniffe mit fremden Staaten zu ſchließen , iſt ein Redyt

Bundesraths ſind zugleich Mitglieder des Zollvereing. des Bundes- Präſidiums ( Verf. Art. 11.) 7.

Bundesraths ( ebend. Art. 8. $. 1.) 92. Burg (Schleswig ), Aufhebung der Eingangsabgabe von

Das Präſidium des Zollvereins · Bundesraths ſteht Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinie von Burg

der Krone Preußen zu ( Vertr. v . 8. Juli Art. 8. S. 6.)

94. - Das Präſidium iſt in jedem der drei Ausſchüſſe

auf Fehmarn bis Hörbro in Schleswig (6. v . 23. Dit )

53. (V. v. 2. Nov.) 54 .

vertreten (ebend. Art. 8. $ . 3.) 93. Befugniß deſſel.
ben , Handels- und Schiffahrtsverträge mit fremden Bürgerrecht, Erwerbung des Ortsbürgerrechts im Ban

Staaten einzugehen (ebend . Art. 8. S. 6.) 94 . Be: desgebiet (6. v. 1. Nov. S. 11.) 57.

fugniß deſſelben, den Bundesrath und das Zollparlament

zu berufen , zu eröffnen , zu vertagen und zu ſchließen

resp. aufzulöſen (ebend . Art. 8. S. 7 ; Art . 9. SS . 5. u .

7.) 94. – Im Fall der Meinungsverſchiedenheit giebt

die Stimme des Präſidiums in gewiſſen Angelegenheiten

den Ausſchlag (ebend . Art. 8. S. 12.) 94. Sonſtige

Rechte und Pflichten des Präſidiums (ebend . Art. 6 .

8. SS. 5. u. 11 ; Art. 20. u . Schluß) 92, 112 .

Certifikate der Seeſchiffe, Ausftellung derſelben ( Verf.

Art. 54. ) 16. - Nähere Beſtimmungen über die Ausfer..

Bundes - Schuldenverwaltung, Ausfertigung der tigung der Certifitate für Rauffahrteiſchiffe (G. v . 25. DH

Schulbverſchreibungen zu der Bundesanleihe von 10 Mil . SS. 8-12, 14 , 16-18.) 37. - Befugniß der Bundes.. .

lionen Chaler , erfabreu bei Amortiſation derſelben konſuln zur Ertheilung von Schiffe · Certifikaten (G. v. 8.

(G. v 9. Nov. SS. 2. u. 6. a. 4. c.) 157. Nov. S. 37.) 143.

Chauf:

-

!

.

-
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Chauffeegeld, Befreiung der Poſten, Kuriere, Eftaffetten, Deklaration des Werthes bei Poſtſendungen (6. 1. 2 .

Poſtboten und Briefträger von Entrichtung des Chauſſee. Nov. SS . 6. 8-10 .) 63 .

geldes (G. v . 2. Nov. S. 16.) 65.

Porto für Poſtſendungen mit deklarirtem Werthe

Feſtſegung und Erhebung des Chauſſeegeldes in den (G. v. 4. Nov. S. 3.) 76.

Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 22.) Delbrück (Wirkl . Geh. Ober . Regierungs •Rath und Mi.

103. – insbeſ. im Königreich Sachſen und in den zum nifterial .Direktor ) , wird zum Präſidenten des Bundes.

Thüringiſden Verein gehörigen Ländern (Schlußprot. kanzler-Amtes ernannt (Alerh. Präſ. Erl . v. 12. Aug.) 29 .

v . 8. Juli Nr. 16.) 111. - Das Chauſſeegeld verbleibtden betreffenden Staatsregierungen ( Vertr.n. 8.Juli Denunziant, dieVereidigung deſſelben in Unterſuchungen

Art. 10. Nr. 3.) 97.

gegen Militairperſonen wegen Beleidigung iſt unzuläſſig

(Mil. Str. 6. D. v . 1845. S. 230.) 274. – Vernch .

Cider (Obſtwein ), Beſteuerung deſſelben in den Staaten mung und Benachrichtigung deſſelben ( ebend. SS. 231.

des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 5. Nr. II. SS. 2 . 234.) 274. – Tragung der Roſten (ebend. SS. 238.240.)

u . 7.) 87 .
275. - Unterſuchung wegen falſder Denunziation ( ebenb.

Civilgerichte , Kompetenz derſelben in Unterſuchungen S. 241.) 275 .

gegen Militairperſonen (Mil. Str. G. D. v. 1845. SS. 3: Denunzianten :Antheil in den Staaten des Zollvereins

4. 6. 8–15. 39. 40. 51.) 229. bebgl . gegen Mili. ( Vertr. v . 8. Juli Art . 10. Nr. 4.) 97 .

tairbeamte (ebend . 9. 214.) 271 . Deſertion der Militairperſonen, Begriff und Strafe (Mil.

Couvertiren an die Poſtanſtalten , Berechnung des Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS . 91–109.) 207. (Kriegs.

Porto's (6. v . 4. Nov. S. 5.) 77. Urt. v . 9. Dez. 1852. Art. 6 -- 8.) 309. (Mil. Str.

Gouverts , I. Briefcouverts.
6. D. S. 191. ) 268. - Strafe der Hülfeleiſtung und

unterlaſſenen Anzeige (Mil. Str . 6. B. v. 1845. Th. I.

SS. 110. 111. ) 211. (Kriegsart. v . 9. Dez. 1852. Art. 9. )

309. – Gegen abweſende Deſerteure ift ſtatt der Ver .

mögens-Konfiskation auf Geldbuße von 50-1000 Thaler

zu erkennen (G. v. 11. März 1850. S. 1.) 301. – Eine .

Verjährung findet bei dem Verbrechen der Deſertion

nicht ſtatt (Mil . Str . G. B. v . 1845. Th . I. S. 73. ) 203 .

Unterſuchungen wegen Deſertion beurlaubter Mili.

Dammgeld , Befreiung der Poſten, Ruciere und Eſtaf- tairperſonen gehören zur Kompetenz der Militairgerichte

fetten, Briefträger und Poſtboten ac . von Entrichtung des (Mil. Str. G. D. v . 1845. §. 6. Nr. 2.) 230 . Ver

Dammgelbes (G. v. 2. Nov. $ . 16.) 65 .
haftung des Angeſchuldigten (ebend. S. 99. ) 251. – Ron.

Beſtimmung über die Erhebung des Dammgeldes in tumazialverfahren gegen abweſende Deſerteure (ebend.

den Staaten des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 22.) SS. 242-259.) 275. – Beſtätigung des Erkenntniſſes

103. - Das Dammgeld verbleibt den betreffenden Staats . (ebend. S. 154. Anmerk. Nr. 3. lit. b .) 260. – Koſten

regierungen ( ebend. Art. 10. Nr. 3. ) 97. und baare Auslagen in dergleichen Unterſuchungen (ebend.

Darlehn , Beſtimmungen über die Höhe der Zinſen ſo S. 286.) 282 .

wie über die Höhe und Art ſonſtiger Vergütung für Dar.
Pflicten der Bundeskonſuln, wenn Mannſchaften vont

lehne (G. v . 14. Nov. SS. 1-5.) 159.

den Schiffen der Kriegs- oder Handelsmarine deſertiren

Deck offiziere der Marine, Rangverhältniſſe derſelben
(6. v . 8. Nov. SS. 28. 34.) 142 .

(Mil. Str. G. B. v . 1845. Beilage A. Nr. 1. a .) 284 . Diäten , 1. Beſoldung.

Defraudation , . Salza bgaben . , Poft., Porto . Diebſtahl, Beſtrafung der Militairperſonen wegen Dieb .

Defraudation.
ftahls (G. v . 15. April 1852. SS. 13. 14. ) 304. (Kriegs.

Degradation eines Unteroffiziers zum Gemeinen , allge
Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 45. 47.) 315. Verhaftung

meine Beſtimmungen über die Anwendung dieſer Strafe

des Angeſchuldigten Mil . Str. 6. D. v . 1845. S. 99.)

(Mil . Str. 6. B. v . 1845. Th . I. SS. 14. 17. 38. 40

251. - Feſtſtellung des Chatbeſtandes ( ebend. Beilage B.

bis 42. 61. 82.) 192. (G. v . 15. April 1852. S. 6.)
SS. 25-30 .) 294.

303. - Verhältniß der Degradation zu anderen mili. Dienſt, Beſtrafung militairiſcher Verbrechen, die bei Aus.

tairiſchen Strafen (Mil . Str. G. B. v. 1845. Th. I. übung des Dienſtes begangen werden (Mil. Str. G. V.

S. 65.) 201 .
v. 1845. Th. I. § . 74. Nr. 2.) 203.

Dienſte

-

B *
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Dienſtauszeichnung für Offiziere, Unteroffiziere und Disziplinarverfahren gegen Mitglieder des Reichs.
Gemeine , Berluſt derſelben in Folge begangener Ver. tages ( Verf. Art. 30. ) 9 . desgl . gegen Mitglieder des

brechen (Mil : Str. 6. B. v . 1845. Th . I. SS. 36. 37.) Bollparlaments (Vertr. 1. 8. Juli Art . 9. $. 12. ) 97.

195 .
Disziplinarvergehen der Militairperſonen, Beſtrafung

Dienſtbefehl, 1. Befehl derſelben (Mil . Str. G. V. v. 1845. Einl. $ . 3. ) 188.

Dienſtbriefe , Porto für Tienſtbriefe ( G. v . 4 Nov. (ebend. Th . I. $. 30. ) 194 .

S. 1. ) 75 . Diviſionsgerichte , Zuſammenſepung und Kompetenz

Dienfteid , der unmittelbaren Bundesbeamten ( Verf. derſelben (Mil . Str . G. D. v . 1845. S. 22. Nr. 2 ;

Art. 18.) 8. (V. V. 3. Dez. ) 327 . SS . 23. 26. 28. ) 235 .

Dienſteid der Poſt und Telegraphen -Beamteri (Verf. Diviſiouskommandeur, als Gerichtsherr in militair.

Urt. 50. ) 14. -- Glaubwürdigkeit der Anzeigen , welche, gerichtlichen Unterſuchungen Mil. Str. 6. D. v. 1845 .

Briefträger oder Poſtboten über die von ihnen ge. S. 23. ) 235 , -- Beſtätigung des Erkenntniſſes durch bert

Tchehenen Beſtellungen auf ihren Dienſteid machen (G. v . Diviſionskommandeur (ebend. S. 154. Anmerk . Nr. 7 ;

2. Nov. S. 54. ) 72 . SS . 160. 163. 164. ) 261 . ſ. General.

Dienſteid der Marine effiziere , beannten und Mann.

ſchaften (Verf . Art. 53. ) 16 .

Dollmetſcher , Zuziehung und Vereidigung derſelben in

Dienſteid der sundeskouſuln ( G. v . 8. Nov. §. 4. )

militairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil . Str . 6. D. v .

138. (G. v . 29. Juni 1865. $. 7. ) 145 .
1845. S. 96.) 250 .

Die mit erfolyte Ableiſtung des Dienſteides iſt bei Duell, ſ. Zweikampf.

den von Militairperſonen begangenen Verbrechen kein Durchgangsabgaben in den Staaten des Zollvereins

Grund zur Aufhebung oder Milderung der Strafe (Mil. (Vertr. v . 8. Juli Art. 3. S. 1 ; Art. 4. u. 5. Nr. II.

Str. G. B. v . 1845. th. I. § . 72. ) 203 . S. 1. ) 83.

f. auch Eid , Bereidigung .

Dienſtentlaſſung der Bundeskonſuln (C. v . 8. Nov.

S. 8.) 139. (G. W ; 29. Juni 1865. S. 6. ) 145.

Dienſtentlaſſung bei Offizieren als Strafe (Mil . Str.

G. B. v . 1845. Th. 1. SS . 47. 61.) 197 .

Dienſtgewalt, ſ. Gewalt.

Dienſtzeit, Beſtimmungen über die Dienſtzeit der Mili .

tairperſonen ( Verf. Art. 59. 61.) 18 . Dienſtzeit im
Ehe , Befugniß der Bundeskonſuln zu Eheſchließungen im

ſtehenden Heere (G. 1. 9. Nov. SS . 6. 11.) 132. in
Auslande (G. v. 8. Nov. S. 13.) . 140.

der Landwehr ( ebend. $ . 7. ) 132 . in der Marine Ehre , mit dem Verluſt der bürgerlichen Ehre iſt bei Mi.

( ebend . S. 13. Nr. 3.) 134. -- Allgemeine Beſtimmungen litairperſonen die Ausſtoßung aus dem Soldatenſtande

( ebend. SS . 14. 18. ) 135 .
verbunden (G. v . 15. April 1852 S. 3.) 302.

Die Zeit einer erlittenen Feſtungsſtrafe wird als Ebrengerichte, Einführung der Preußiſchen Verordnung

Dienſtzeit im ſtehenden Heere nicht angerechnet (Mil. Str. vom 20. Juli 1843. über die Ehrengerichte in den Staa.

G. B. v. 1845. Th . I. $ . 7. ) 191 . im wie fern der ten des Norddeutſdien Bundes (Verf. Art 61.) 18.

Feſtungsarreſt (ebend. $ . 11. ) 191 . Zuſtändigkeit derſelben bei Beleidigungen (Mil. Str.

Diplomatiſcher Schuß für die Mitglieder des Bundes. G. B. v . 1845. Th . I. S. 173.) 224.

raths (Verf. Art. 10. ) 6 . desgl . für den Bundes.
Ehrenrechte , Verluſt derſelben bei Militairperſonen

rath des Rollvereins (Vertr . W. 8. Juli Art. 8. S. 5. ) 93 . wegen begangener Verbrechen (Mil . Str. G. B. v . 1845 .

Direktivbehörden des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Th . I. SS . 43. 44. ) 197 . Folgen , wenn gegen eine

Art. 17. 20. ) 101. (Schlußprot. v . 8. Juli Nr . 14. 15.) Perſon des Soldatenſtandes auf zeitige Unterſagung der

110 . Ausübung der bürgerlichen Ehrenrechte erfannt iſt (C. D.

Dispache, Befugniß der Bundeskonſuln , in Fällen der 15. April 1852. SS . 5. 6.) 303 .

großen Haverei die Dispache aufzumachen (G. v . 8. Nov. Ehrenzeichen der Militairperſonen , Verluſt derſelben in

S. 36.) 143 . Folge begangener Verbrechen (Mil. Str. G. B. v . 1845.

Disziplinarſtrafen , Anwendung derſelben bei Militair. Th . I. SS. 36–38. 43. Nr. 2.) 195. Einholung der

perſonen (Mil. Str. G. B. v . 1845. Ih. I. S. 76. ) 204. Entſcheidung des Königs (Mil. Str. G. D. $ . 192. ) 268.

Cid,
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Eid , Befugniß der Bundeskonſuln zur Abnahme von Eiſenbahnen , die Beſtimmungen über das Eiſenbahn.

Zeugeneiden (G. v . 8. Nov. S. 20.) 141 . weſen im Bundesgebiet unterliegen der Aufſicht und Ge .

Eid des unterſuchungsführenden Offiziers bei Militair . ſepgebung des Bundes ( Verf. Art. 4. Nr. 8. ) 4.

gerichten (Mil. Str. G. D. v . 1845. S. 80. ) 247 . Eid der Bildung eines dauernden Ausſchuſſes im Bundesrathe für

Mitglieder des Kriegsgerichts und des Spruchgerichts in Eiſenbahnen 2. ( ebend. Art. 8. Nr. 5. ) 6. - Nähere

Unterſuchungen gegen Militairbeamte (ebend. SS. 129 . Anordnungen über die Anlegung, Benugung und Ver.

220.) 255 . waltung der Eiſenbahnen im Gebiet des Norddeutſdent

1. auch Dienſteid , fahneneid , Vereidigung .
Bundes (ebend . Art . 41-47. ) 12 .

Verpflichtungen der Eiſenbahnen im Intereſſe der

Eigenthum , Beſchädigung fremden Eigenthums im Kriege Poſtverwaltung (8. v. 2. Nov. $ . 5. ) 62

(Mil. Str. 6. B. v . 1845. Th . I. S. 150.) 219.

Empfehlungskarten , ſ. Karten .

Eingangsabgaben , Aufhebung der Eingangsabgabe Entfernung aus dem Offizierſtande, Anwendung und

von Rindvieh und Hammelit auf der Grenzlinie von

Burg auf Fehmarn bis Hörbro in Schleswig (G. v.
Folgen dieſer Strafe (Mil. Str. G. V. v . 1845. Th. I.

23. Okt.) 53. (V. v . 2. Nov.) 54.
SS. 45. 46. 55. 60.) 197.

Beſtrafung der Militairperſonen für unerlaubte Ent

Erhebung der Eingangsabgaben in den Staaten des
fernung (Mil. Str. G. B. v. 1845. Th . I. SS. 164. 165 .

Zollvereins ( Vertr. V. 8. Juli Art. 3. SS . 1. u . 7 .
S. 92. Anmerk. II ; SS. 97. 112. ) 222. (Kriegsart. v.

Schlußſas; Art . 5. Nr. I .; Art. 19. 20.) 83. – Ver.
9. Dez. 1852. Art. 38. ) 314.

theilung derſelben (ebend . Art. 10. 11.) 97 . Er.

Hebungs. und Verwaltungskoſten (ebend. Art. 11. Nr. 3 ; Entlaſſung aus dem Soldatenſtande wegen ſtrafbarer

Art. 16. 19. 20.) 98 . Handlungen (Mil. Str . 6. B. v . 1845. Th . I. $. 57.)

Etat der Eingangs- und Ausgangs .Abgaben pro 199. (G. v . 15. April 1852. S. 5. ) 303 .

1868. (G. v. 30. Okt. I. Nr. 1. ) 169 . Entlaſſung der Militairbeamten aus ihrem Dienft.

verhältniſſe (Mil. Str. 6. B. v. 1845. Th. I. S. 86.)

Cinnahmen des Bundes , aus den Zöllen und Ver. 205 .

brauchsabgaben (Verf. Art. 38. 39. ) 11. - aus dem. . Entlaſſung der Offiziere (Mil. Str. 6. B. v . 1846 .

Poſt und Telegraphenweſen ( ebend. Art. 49. ) 14. - Th . I. S. 47. ) 197 .

Veranſchlagung und Verrechnung der Einnahmen (ebend. 1. auch Dienftentlaſſung .

Art. 69. 70. 72.) 20 .

Entſchädigung , 1. Beſoldung.
Einnahmen des Zollvereins (Vertr. V. 8. Juli Art.

10-16. ) 97 .
- Abrechnung und Vertheilung derſelben Entweichung , 1. Defertion .

(ebend. Art. 17. ) 101 .

Epidemien , 1. Krankheiten .

Cinquartierung der Militairperſonen (Verf. Art . 61. )

18. - Einführung der Preußiſchen Geſeße über das
Erfindungspatente, die Beſtimmungen darüber unter:

liegen in den Norddeutſchen Staaten der Aufſicht und
Einquartierungsweſen (V. v . 7. Nov. $ . 1. ) 125 .

Geſebgebung des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 5. ) 4.

Einſchließung , Umwandlung derſelben in eine mili . Ertheilung von Erfindungspatenten in den Staaten

tairiſche Freiheitsſtrafe (G. v . 15. April 1852. $. 7. ) 303 . des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 21. ) 103 .

Einzahlungen bei den Poſtanſtalten , Ermächtigung des Erhebung der Gölle und Verbrauchsſteuern in den Staa.

Bundes . Präſidiums, die Bedingungen und Gebühren für ten des Norddeutſchen Bundes (Verf. Art. 36.) 10.

baare Einzahlungen zu beſtimmen (6. v. 2. Nov. S. 57 . Koſten der Erhebung (ebend. Art. 38. Nr. 2.) 11 .

Nr. 3. ) 73 . Erhebung der Zölle und Steuern in den Staaten

des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 4. 5. 10. 19-25.)

Einzugsgeld , die Erhebung deſſelben von neu anziehen . 85 . Erhebungskoſten ( ebend . Art . 11. Nr. 3 ; Art.

den Perſonen in den Bundesſtaaten iſt nicht zuläſſig 16.) 98 .

(G. v . 1. Nov. S. 9.) 57 .

Erkenntniffe, die Beſtimmungen über die wechſelſeitige

Gifen , golfreie Ablaſſung von Roheiſen und Brucheiſen Vollſtredung von Erkenntniſſen der Gerichte in Civilſachen

in den Staaten des Zollvereins (Schlußprot. 0. 8. Juli unterliegen der Aufſicht und Gefeßgebung des Bundes

Nr. 2. und 11. Anlage A. 4. C.) 107. 113. 123. ( Verf. Art. 4, Nr. 11. ) 4 .

Ers
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Erkenntniffe , (Fortſ. )

Erkenntniſſe der Konſuln in Civilprozeſſen und in

Strafſachen (G. v . 29. Juni 1865. SS. 22. 33. 46. 47. )

· 148. F.

Erkenntniſſe der Kriegsgerichte, Abfaſſung, Beſtä:

tigung , Publikation und Vollſtredung derſelben (Mil .
Fabrikanten, Beſtimmungen über den Gewerbebetrieb ber

Str. G. D. v . 1845. SS . 142–195 .) 258 . Erkennt
ſelben in den Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli

niſſe der Standgerichte (ebend . SS . 204-210.) 270.
Art. 26.) 105. (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 17. u. An.

Erkenntniſſe der Inſtanzengerichte gegen Militairbeamte
lage A.) 111. 113 .

(ebend . SS. 222-228 . ) 272 . Erkenntniſſe gegen ab . Fahne, dem Soldaten muß ſeine Fahne heilig fein (Kriegs.

weſende Deſerteure ( ebend. SS . 255. ) 277. - Anfedytung. Art. v. 9. Dez. 1852. Art. 5.) 309 .

rechtskräftiger Militair .Erkenntniſſe (ebend. SS . 260 bis

268.) 278. - Roſten für die Abfaſſung und Ausfertigung
Fabneneid der Offiziere und Soldaten der Bundestruppen,

des Erkenntniſſes (Koſtentare Nr. 5. u . 6.) 298 .
Ableiſtung deſſelben (Verf. Art. 64.) 19 .

Fährgeld , Befreiung der Poſten, Kuriere und Eſtafetten,
Grpreſung, Strafe gegen Militairperſonen für Erpreſ.

Briefträger und Poſtboten von Entrichtung des Fahrgeldes
ſungen im Kriege (Mil . Str. G. B. v. 1845. Lh . I.

(G. v. 2. Nop . & . 16.) 65 .

SS. 151. 152.) 219. (Kriegsart. v . 9. Dez. 1852.

Art. 25.) 312 .
Erhebung der Fährgelder in den Staaten des Zoll.

vereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 22. 25. ) 103. - Die Fähr.

Eiftg , Beſteuerung deſſelben in den Staaten des Zollver. gelder verbleiben den betreffenden Staatsregierungen (ebend.

eins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 5. Nr. I. II . S. 4. d . und Art . 10. Nr. 3.) 97 .

$. 7.) 86 .

Fahrläſſigkeit, Strafbeſtimmungen gegen Militairper.

Eſtafetten , Beförderungen von Briefen und Sachen ſonen für die aus Fahrläſſigkeit begangenen Verbrechen

durch Eſtafetten (G. v . 2 , Nov. SS. 6. 10. 16 -- 19, 21 , und Pflichtverleßungen (Mil. Str. G. B. v . 1845. 16. I.

57. Nr . 3.) 63 . SS . 189—191 .) 227 .

Ctat des Bundes , Feſtſtellung deſſelben (Verf. Art. 69 .
Fährleute , Verpflichtung derſelben , die Ueberfahrt der

71. 62.) 20. – Etat für das Jahr 1868. (G. v. 30. Dkt.)
Poſten unverzüglich zu bewirken ( 6. v. 2. Nov.

161-175.
S. 23.) 66.

Etat der Militairverwaltung für das Jahr 1868 . Fabrzeuge, Beſtimmung über die Befugniß der kleiner

(V. v . 21. Nov.) 176-184 . Fahrzeuge (Küſtenfahrer zc.) , die Bundesflagge zu führen

(G. v . 12. Okt. S. 17.) 38.
Gycenie unter Soldaten , Beſtrafung derſelben (Mil . Str.

G. B. v . 1845. Th . I. $. 177. ) 225 . Faktageboten , Ermächtigung des Bundes . Präſidiums,

die Bedingungen und Gebühren für die Beſtellung von

Cretution gegen Mitglieder des Bundes (Verf. Art. 19. ) 8 .
Poſtſendungen durch Faktageboten zu beſtimmen (6. d .

Vollſtredung der Exekution gegen Poſthaltereien 2. Nov. S. 57. Nr. 3. ) 73 .

(G. v. 2. Nov. S. 20. ) 66.
Befugniß der Poſtanſtalten, unbezahlt gebliebenes Fälſchung, Beſtrafung der Soldaten wegen Fälſchung

Perſonengelb, Porto und ſonſtige Poſtgebühren erekutiviſch
(Kriegsart. v . 9. Dez. 1852. Art. 47.) 315 . Feſtſtel.

lung des Chatbeſtandes bei fälſchung öffentlicher Papiere
einzuziehen (G. v . 2. Nov. S. 25. ) 67 .

(Mil . Str. G. B. v . 1845. Beilage B. SS. 39. 40.) 297. -

Cyprefie , Beförderung von Briefen und Zeitungen durch 1. auch Münzverbrechen , Urkundenfälldung.

erpreſſe Boten oder Fuhren (6, v . 2. Nov. SS . 3. 57 .
Fehmarn (Schleswig ), Aufhebung der Eingangsabgabe

Nr. 3.) 62.
von Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinie von Burg

Erpropriationsrecht der Eiſenbahnen im Bundes. auf Fehmarn bis Hörbro in Schleswig (6. v . 23. Oft.)

gebiet (Verf. Art. 41.) 12 . 53. (V. v. 2. Nov. ) 54.

Ggtrapoſt , Beförderung der Reiſenden mit Ertrapoft, Feigheit , Beſtrafung der Soldaten , welche aus feigheit,

Beſtimmung des Poſtgeldes (6. 1. 2. Nov. SS. 11. 57. vor dem Feinde fliehen , oder fonft ihre Dienftpflichten

Nr. 5. ) 64. – Vorrechte der Ertrapoſten ( ebend. SS . 19. verlegen (Mil. Str. 6. B. v. 1845. Th. I. S 117. )

21.) 66. 213. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 11-13 .) 309.

Feind,
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Feind, Beſtrafung der Soldaten, weun ſie in einen uner . Feſtungskommandanten , (Fortſ. )

laubten Verkehr mit dem Feinde ſich einlaſſen, die Unter: Beſtrafung des Rommandanten einer belagerten Feſtung

nehmungen deſſelben begünſtigen 2c. (Mil . Str. G. B. v . wegen Pflichtverleßung (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I.

1845. Th . I. § . 88. ) 206. (Kriegsart. v . 9. Dez. 1852. S. 121. ) 213. – Einleitung der Unterſuchung gegen einen

Art. 4.) 308. desgl . wenn ſie zum Feinde übergehen Feſtungskommandanten ( Mil . Str. 6. D. $. 103. )

oder vor dem Feinde vom Poſten entweichen (Mil. Str. 251. - Befugniſſe des Kommandanten als Gerichtsherrn

G. B. S. 100.) 209. (Kriegsart. 6. ) 309. - desgl. wenn) (ebend . SS . 23. 25.) 235 .

fie vor dem Feinde aus Feigheit oder Furcht die Flucht Feſtungsſtrafe gegen Militairperſonen, Anwendung und

ergreifen (Mil . Str. G. B. SS. 117. 118. ) 213. (Kriegsart. Vollſtredung derſelben (Mil . Str. 6. B. v . 1845. Th . I.

12. 13.) 310 .
SS . 5–8. 41. 56. 58. 79. ) 190. (ebend. Th . II. SS. 185 .

Feldgeſchrei, Beſtrafung der Soldaten , welche dem 191. ) 266. - Verhältniß der Feſtungsſtrafe zu anderen

Feinde das Feldgeſchrei verrathen (Mil . Str . G. B. v. Freiheitsſtrafen ebend. S. 63. Nr. 2. u . 9. 66. Nr. 2.)

1845. Th . I. S. 88. Nr. 2.) 206. ( Kriegsart. v . 9. Dez.
201 .

1852. Art. 4.) 308. Feſtungsſträflinge, Beſchäftigung und Einſchließung der

Feldjäger, Rangverhältniß der reitenden Feldjäger (Mil .
ſelben (Mil. Str. G. B. v. 1845. Th . I. S. 6.) 191 .

Str. G. B. v . 1845. Beilage A. Nr . 1. d . ) 284 .
Beſtrafung derſelben , wenn ſie ſich eines Verbrechens

duldig madyen (ebend. SS. 8. 15. 57. lit. b.) 191. -

Feldmarſchall , Klaſfifitation deſſelben (Mil. Str. G. B. insbeſ. wenn ſie aus der Strafabtheilung entweichen ( ebend.

v. 1845. Beilage A.) 283 . S. 105. ) 210 .

Feldwebel , Rangverhältniß derſelben (Mil . Str. 6. B. Fett, Beſteuerung deſſelben in den Staaten des Zollver
G.

.

v . 1845. Beilage A.) 284.
eins ( Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. II . S. 2. ) 87 .. . .

Feldwege, ſ. Wege .

Feuerwerker, Rangverhältniß derſelben (Mil. Str. G.

B. v. 1845. Beilage A.) 284.

Feſtungen , Anlegung von Feſtungen im Bundesgebiet Finalabſchlüſſe von den Einnahmen an gällen und

(Verf. Art. 65. ) 19. Bildung eines dauernden Uns.

ſchuſſes des Bundesrathes für Feſtungsangelegenheiten
Verbrauchsfteuern im Bundesgebiet, Einſendung derſelben

an den Ausſchuß des Bundesraths (Verf. Art. 39.) 12.

( ebend. Art. 8. Nr. 1.) 6. (G. v . 9. Nov: S. 9.) 133.
finalabſchlüſſe über die während des Rechnung8

Verfahren bei baulichen Anlagen innerhalb der jahres fälligen Einnahmen an den gemeinſchaftlichen

nächſten Umgebungen der Feſtungen (V. p . 7. Nov. $. 1 .
Abgaben und Steuern im Gebiete des Zollvereins (Vertr.

Nr. 4.) 126 .
v . 8. Juli Art. 17.) 101 .

Beſtrafung des Kommandanten einer belagerten Fiſchereikontravention , Gerichtsſtand der Militair.·

Feſtung und der für die Vertheidigung derſelben verant.

wortlichen Offiziere, wenn ſie ihre Pflicht verlegen (Mil .
perſonen in Unterſuchungen wegen Kontraventionen gegen

Str. G. B. v . 1845. Th. I. S. 121.) 213 . Beſtra.

die Fiſcherei. Verordnungen (Mil . Str . 6. D. v . 1845 .

fung der Soldaten , welche aus einer belagerten Feſtung
S. 3. ) 229 .

deſertiren (ebend . S. 100. ) 209. (Kriegsart . v. 9. Dez. Flagge , Organiſation eines gemeinſamen Schußes der.

1852. Art. 6.) 309. Deutſchen flagge zur See (Verf. Art. 4. Nr . 7. ) 4.

Rompetenz der Militairgerichte in Feſtungen (Mil .
Die Flagge der Kriegs. und Handelsmarine des

Str. 6. D. v. 1845. SS. 31 , 36. ) 237 .
Bundes iſt ſchwarz.weiß -roth (Verf. Art. 55.) 17 .

fugniß der Rauffahrteiſchiffe zur Führung der Bundes.

Feſtungsarreſt, Anwendung und Vollftredung deſſelben flagge (G. v . 25. Okt.) 35 -- 39. – Beſtimmungen

gegen Offiziere 2. (Mil. Str. G. B. v. 1845. Th. I.
über die Form , Farbe und Anbringung derſelben (V. d.

SS. 9–12. 25. 41. 55. 58. 79. 85.) 191. (ebend . Th. II . 25. Dkt. ) 39 .

SS. 186. 223.) 266 . Verpflichtung der Bundeskonſuln , die Beobachtung

Verhältniß des Feſtungsarteftes zu anderen Freiheits. der Vorſchriften wegen Führung der Bundesflagge zu

ſtrafen (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I. S. 63.) 201 . überwachen (G. v . 8. Nov. S. 30.) 142 .

(6 v . 15. April 1852. S. 8. ) 303 .

Fleiſch und Fleiſchwaaren , Beſteuerung derſelben in den

Feſtungskommandanten , Ernennung derſelben im Staaten des Zollvereins (Vertr . v . 8. Juli Art . 5. Nr. II .

Bundesgebiet ( Verf. Art. 64.) 19. S. 2.) 87,

Flots

Be.
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-

Flößerei, die Beſtimmungen über den Flößereibetrieb auf Freiheitsſtrafe , ( Fortſ.)

den, mehreren Staaten gemeinſamen Waſſerſtraßen unter Verbrechen , welche mit lebenswieriger Freiheitsſtrafe be

liegen der Aufſicht und Geſebgebung des Bundes (Verf. droht ſind (Mil. Str. 6. D. SS. 45. 64. ) 239. Be

Art. 4. Nr. 9. ) 4. — Nähere Anordnung über die Flößerei ſtätigung des Erfenntniſſes ( ebend. S. 154. Anmert. Nr. 1. )

auf den natürlichen Waſſerſtraßen ( ebend. Art. 54. ) 17 . 260. - Vollſtredung der gegen Militairperſonen erkannten

Flotte des Norddeutſchen Bundes , ſ. Kriegsflotte. Freiheitsſtrafen (ebend . SS. 186. 187. 207.) 266.

ſ. auch Arreſt, feftungsarreſt , Feſtunge.Flucht, Beſtrafung der Soldaten , welche vor dem Feinde

ftrafe, 3 uchthaus.
die Flucht ergreifen (Mil. Str. G. B. v. 1845. Th . I.

SS. 117 — 120.) 213. (Sèriegsart. v. 9. Dez. 1852. Freimarken , ſ. Poſtfreimarfen .

Art . 12. 13.) 310.
Freipänie, Ausſtellung derſelben zur zollfreien Beförderung

Flügel : Adjutant, Einleitung der Uuterſuchung gegen von Gegenſtänden in den Staaten des Zollvereins (Vertr,

V. 8. Juli Art . 15.) 99.einen Flügel . Adjutanten (Mil . Str . 6. D. v. 1845.

S. 103. ) 251
Freiwillige, Eintritt derſelben in das Heer ( G. v. 9. Nov.

Flurbeſchädigungen durch Militairperſonen , Erſat SS. 10. 17. ) 133. – desgl. in die Marine (ebend. $. 13.

Nr. 2. ) 134. – Einjährige Freiwillige ( ebend. SS. 11 .derſelben (Verf. Art. 61. ) 18 .

17. 13. Nr. 4. ) 133. Strafen gegen dieſelben (Mil.

Flüſſe , ſ. Waſſerſtraßen .
Str. G. B. v. 1845. Th. I. S. 9. Nr. 3. u . $. 11. )

191 .Flufzölle in den Bundesſtaaten , die Beſtimmungen bar. - Militairgerichtsſtand der Freiwilligen ( ebend.

über unterliegen der Aufſicht und Gefeßgebung des Bun. Th . II . S. 5. Nr. 2. ) 230.

des ( Verf. Art. 4. Nr. 9. ) 4 . Erhebung vou Waſſer. Freizügigkeit, die Beſtimmungen darüber unterliegen der

zöllen auf den Flüſſen in den Staaten des Zollvereins Aufſicht und . Geſeßgebung des Bundes (Verf. Art . 4 .

( Vertr . v. 8. Juli Art. 23. ) 104 .
Nr. 1. ) 3 . Geſeß über die Freizügigkeit ( v. 1. Nov.)

55-58.Fourage, Erhebung einer Kommunalabgabe von Fourage

in den Stanten des Zollvereins (Vertr. v . 8. JuliArt. 5. Fremde, die Beſtimmungen über fremdenpolizei unter:

Nr. II . S. 7. ) 90 . liegen der Aufſicht und Geſebgebung des Bundes (Veri

Lieferung der Fourage für die Truppen des Bundes. Art. 4. Nr. 1.) 3. - Die Beſtimmungen über die Rontrole3

heeres (V. v . 7. Nov. § . 1. Nr. 3. 11. Beilage B. ) 126 . der Fremden an ihrem Aufenthaltsorte bleiben in Kraft

128, (G. v. 12. Dkt. § . 10. ) 35. (G. v . 1. Nov. S. 12. ) 57 .

Frankocouverts , Verkauf derſelben Seitens der Poſt. Frieden zu ſchließen im Namen des Bundes , iſt ein
anſtalten ( G. 4. Nov. S. 9. ) 78. -- Strafe für die Be . Recht des Bundes • Präſidiums (Verf. Art. 11. ) 7.

nupung geſtempelter Briefcouverts nach Entwerthung der Friedens . Präſenzſtärke des Bundesheeres (ebend.

ſelben (G. 1. 2. Nov. $. 30. Nr. 4 ; SS. 33. 34. ) 68. Art . 60. 62.) 18.

Friedrich Wilhelms- Jnftitut in Berlin, VerwaltungFreibäfen , Lübec , Bremen und Hamburg ( Verf. Art.

der militairiſchen Gerichtsbarkeit bei demſelben (Mil. Str.
34. ) 10.

G. D. v. 1845. S. 22. Nr. 4. ) 235.
Freiheitsſtrafe , umwandlung der wegen Salzabgaben. Fuhrgelegenheiten , in wie weit eine gewerbemäßige

Defraudationen erkumten Geldſtrafen in Freiheitsſtrafen

Beförderung von Perſonen und Sachen durch Fuhr- und
(6. v. 12. Okt. S. 17.) 47. - desgl . der für Poſt- undG.

Transportgelegenheiten zuläſſig iſt (G. v. 2. Nov. S$. 1 .
Porto-Defraudationen verwirkten Geldſtrafen (G. 1. 2. Nov.

15. ) 61. - Strafbeſtimmungen für Kontraventionen$ . 35.) 69

(ebend. SS. 27–29.) 67 .
Militairiſche Freiheitsſtrafen (Mil . Str. 6. B. v .

1845. th. 1. $9. 2-30. ) 190. - Ummandlung derſelben in Fuhrwerke, Verpflichtung derſelben, den Poſten , Kurieren

bürgerliche Strafen und umgekehrt (ebend . SS . 62-68 . ) und Eſtafetten auszuweichen ( G. v . 2. Nov. $. 19. ) 66 .

201. (Mil. Str . G. D. SS . 4. 12. 182. 269–272.) 230 . Furcht, Beſtrafung der Militairperſonen , welche ihre

(6. v . 15. April 1852. SS . 7. 8. 11.) 303 . Dauer Dienſtpflichten aus Furcht vor perſönlicher Gefahr ver

der militairiſchen Freiheitsſtrafen (Mil . Str . G. V. Th. I , legen , vor dem Feinde fliehen u . ſ. w . (Mil. Str . G. B. v .

SS . 5. 9. 26. 27. 29.) 190. (G. v . 15. April 1852 . 1845. th. I. SS. 116-121 , 162.) 213. (Kriegsart . d .

S. 9. ) 304 . Verfahren der Militairgerichte bei ſolden 9. Dez. 1852. Art. 11-13. ) 309,

S.
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Geldſendungen , Beförderung derſelben mit der Poſt

(G. v . 2. Nov. SS. 6. 8. 10. 57. Nr. 3.) 63 .

S.

Geldſtrafen , Verhängung derſelben gegen Salzwerk&a

beſißer wegen Steuer-Defraudationen und KontraventionerGarantie , Uebernahme einer Garantie zu Laſten des

(G. v . 12. Dkt. SS. 11-18.) 45 .
Bundes ( Verf. Art. 73. ) 21 .

Geldſtrafen für Poſtübertretungen , desgl . für Pofte
Garantie der Doftverwaltung für die derſelben an.

und Porto . Defraudationen (G. v . 2. Nov. SS. 18. 19 .
vertrauten Perſonen und Sachen (6. v . 2. Nov. SS. 6

23. 27— 32. 35. 39. 52. 53.) 66 .
bis 15. ) 63 .

Geldſtrafen gegen Militairperſonen , Umwandlung
Garniſon , Beſtimmung der Garniſonen für die Bundes . derſelben in militairiſche Strafen (Mil. Str. G. V. v . 1845 .

truppen (Verf. Art. 63.) 19 .
Th . I. SS. 59. 67.) 200. (ebend . Th . II . SS. 269–272.)

Garniſongerichte, Zuſammenſepung und Kompetenz 280. (G. v 15. April 1852. $ . 11. ) 304 . Einziehung

derſelben (Mil. Str. G. D. v. 1845. S. 22. Nr. 3 ; und Verrechnung der Geldſtrafen (Nil . Str . 6. D.

SS. 23. 31. 32. 36.) 235. S. 285.) 282.

Gebühren für die Ausfertigung von Paſſen und Reiſe. Geleit, Ertheilung ſidheren Geleites in militairgerichtlichen

papieren (G. v . 12. Okt. . 8.) 34.
Unterſuchungen (Mil, Str. G. D. v . 1845. S. 101.) 251 .

Gebühren der Bundeskonſuln (G. v. 8. Nov. SS. 8. Gemeinde , Rechte und Pflichten derſelben gegen nets.

10. 11. 38. ) 139. (G. v. 29. Juni 1865. §. 19. ) 147.
anziehende Perſonen (G. v . 1. Nov. SS. 4-9.) 56 .

Geburten , Befugniß der Bundeskonſuln zur Beurkun .
Gemeindelaſten , in wiefern neuanzieherde Perſonen zu

dung der Geburten von Bundesangehörigen im Auslande

den Gemeindelaften beizutragen verpflichtet ſind (G. v .(G. v. 8. Nov. S. 13. ) 140 .

1. Nov. S. 9. ) 57 .
Gefachgebühren für abzuholende Briefe und andere

Poſtfachen , Aufhebung derſelben (6. v . 4. Nov. S. 8.) 78 .
Gemeindenuşungen , Theilnahme neu anziehender Per.

ſonen an den Gemeindenußungen (G. v. 1. Nov. S. 11.) 57.
Gefahr, Befugniß der Poſtanſtalten , in Fällen gemeiner

Gefahr die Vertretung für Briefe und Sachen abzulehnen Gemeindeverband , Beſtimmung über die Aufnahme

(G. v . 2. Nov. . 15. ) 65 . in den Gemeindeverband (Verf. Art. 3. ) 3. - Erwerbung

Beſtrafung der Militairperſonen , welche ihre Dienſt. der Gemeindeangehörigkeit (6. v . 1. Nov. $. 11.) 57 .

pflichten aus Furcht vor perſönlicher Gefahr verlegen Gemeine ( Soldaten ); weld)e militairiſche Strafen gegen

(Mil. Str. 6. B. v . 1845. Th. I. SS . 116--121 .) 213. dieſelben zuläſſig ſind (Mil . Str . 5. B. W. 1845. 5. I.

(Kriegsart. v . 9. Dez. 1852. Art. 11. 13. ) 309. SS. 5. 14. 17. 19. 30. 38. 42. 55. 57. 58. 60. 82.) 190.

Gefangene, Beſtrafung der Militairperſonen , welche ( ebend. Th. II . $ . 190. ) 267. Militairgerichtsſtand

einen Gefangenen entweichen laſſen (Mil . Str. G. B. . derſelben in Strafſachen (Mil . Str. 6. D. SS. 1. 16,

1845. Th. I. S. 162.) 222. (Kriegsart. v . 9. Dez. 1852. Nr. 2 ; $ . 20. Nr. 3.1 . Beſeßung des Unter .

Art. 36. ) 314. - 1. auch Kriegsgefangene. ſuchungsgerichts for reine (ebend . SS. 45. 46.) 239. -

Befeßung des Kricky016 (ebend. S. 64. Nr. 1.) 243.
Gefängniß , ſ. Militairgefängniſſe.

Beſeßung des Shine crid)ts ( ebend. S. 67. Nr. 1.)
Gefängniſſtrafe gegen Militairperſonen, Umwandlung 244 . Klaſſifikation ! * Gemeinen (ebend. Beilage A.)

derſelben in militairiſche Strafen (Mil. Str. G. B. v.
285 .

1845. Th. 1. SS. 58. 66. ) 200. (G. v . 15. pril 1852.
Gendarmen , Beleidigung, Ungehorſan: ind Widerſeßung

SS. 7. 8.) 303 .

gegen Landgendarmen (Mil. Str. 6. B. 1. 1945. Ch . I ,
Gehalt , 1. Befolbung .

$. 134.) 216 .Gehorſam , Verpflichtung der Soldaten zum Gehorſam

Beſtrafung der Gendarme:1; 14: id nes Mißgegen ihre Vorgeſeßten (Kriegsart. v.9 D 03. 1852. Art.
brauchs ihrer Dienſtgewalt duldig madtil. Str.

2. 14. ) 308 . Beſtrafung des Ungehorſams, ſ. Un .
G. B. S. 188.) 226. Military arts and derſelben

gehorſam .
in Strafſachen (Mil . Str. 6. . S. 1. 16. Nr. 2;

Geld , Beſtrafung der Soldaten wegen Veruntreuung von
$. 20. Nr. 5. ) 229 . Beſtäti,gdi g der kriegsrechtlichen

Geldern (Mil. Str. 6. B. v . 1845. Th. I. S. 155.) 220.

Erkenntniſſe gegen Landgendarmen (ebend. S. 154. Anmerf.
Geldbedarf zur Erweiterung der Kriegsmarine und zur Nr. 2.) 260. Klaſſifikation der Gendarmen nach ihreit

Herſtellung der Küſtenvertheidigung (G. v . 9. Nov.) 157 Rangverhältniſſen (ebend. Beil . A. Nr. 1. g. u . Nr. 2. d )
. u .

bis 159 .
284 .

Bundes . Gefeßblatt. Jahrg. 1867.
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Gendarmerie , Ausſtoßung und Entlaſſung aus der Gerichtsbarkeit der Bundeskonſuln (G. V. 8. Nop.

Landgendarmerie in Folge begangener Verbrechen (Mil . SS . 22--24 . ) 141. (G. v . 29. Juni 1865. ) 144--156. -

Str. G. B. v . 1845. TH . I. S. 48. ) 198. ( ebend. Th . II . 9. 16 . 1. auch Militairgerichtsbarkeit.

Nr. 2. ) 233. - Beſtätigungsrecht des Chefs der Land .

gendarmerie in Betreff friegsrechtlicher Erkeuntniſſe gegen
Gerichtsboten bei den Militairgerichten (Mil. Str. G. D.

Gendarmen (ebend . S. 154. Anmerk. Nr. 8. lit. b . ) 260 .
v . 1845. S. 85. ) 248 .

General, Ernennung der Generale (Verf . Art. 64. ) 19.
Gerichtsherr in militairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil.

Befugniß der kommandirenden Generale zur Einbe.
Str. G. D. v . 1845. 8. 23.) 235. - Befugniſſe und Pflichten

rufung der Reſerve , Landwehr und Seewehr (G. v .
deſſelben in Beziehung auf die Beſtellung des Gerichts

9. Nov. S. 8. ) 133 .
und die Leitung der Unterſuchung (ebend . SS . 40. 43.

Befugniſſe der kommandirenden Generale als Ge.
44. 52. 58, 62. 70. 77–80.) 238 . insbef. in friegs.

richtsherren in Unterſuchungen gegen Militairperſonen
rechtlichen Unterſuchungen ( ebend . SS. 91. 98, 99 , 102

(Mil. Str . G. D , v . 1845. SS . 23. 30. 38. 58. 68.)
104. 122. 123. 140. 148. 151. 153. 180. ) 249 .

235. - Beſtätigungsrecht derſelben in Betreff der friegs.
Beſtätigungsrecht des Gerichtsherrn (ebend . SS. 151. 154,

Anmerf.; SS . 204 --- 206 .) 259 .
rechtlichen Erkerintniſſe (ebend . S. 154. Anmerk. Nr. 3. u . 4 .

SS. 156-158 . 163. 164. ) 260 . Befugniß derſelben, Geſandte im Namen des Bundes zu beglaubigen und zu

die Voltredung erkannter Arreſtſtrafen auf einige Zeit empfangen, iſt ein Recht des Bundes • Präſidiums ( Verf.

auszuſeßen (ebend . S. 189. ) 267 .
Art. 11.) 7 .

Verfahren bei Einleitung der Unterſuchung gegen Befugniß der Geſandten der einzelnen Bundesſtaaten

einen General (Mil . Str. 6. D. v . 1845. S. 103. ) 251 . zur Ertheilung von Päſſen (6. v . 12. Okt. S. 6. Nr. 2 ;

Belegung des Kriegsgerichts (ebend . S. 65. ) 244 . S. 8.) 34 .

Klaſſifikation der Generale (Mil . Str. G. B. v . 1845 .
Zolpflichtigkeit der für die Hofhaltung der Geſandten

Beilage A.) 283,
eingehenden Gegenſtände (Vertr. v . 8. Juli Art. 15. ) 99 .

Generalarzt, General . Stabsarzt , ſ. Militairärzte. Geſandtſchaftskanzler, Befugniß deſſelben zur Auß.

General: Auditoriat, iſt der oberſte Militairgerichts.
übung der Konſulargerichtsbarkeit (G. v . 29. Juni 1865.

hof (Mil. Str. G. D. v. 1845. SS . 86--88 .) 248.
S. 5.) 145 .

Funktionen deſſelben als richterliche Behörde (ebend . S. 22 .
Geſchäftsordnung des Reichstages ( Verf. Art. 27. ) 9 .

Nr. 1 ; SS . 72. 86. 226. 262 – 265.) 235 . als Re.
des Zollparlaments (Vertr. V. 8. Juli Art. 9 .

kurs • Jnſtanz (ebend . SS . 86. 209. 240. 282.) 248 . S. 9.) 96 .

als Aufſichtsbehörde (ebend. SS. 41. 77. 79. 86. 87. Geſchäftsträger , l. Geſandte .

140. 195. 271.) 238. (Veil . B. S. 20. ) 293. als
Geſchenke, Strafe für das Anbieten von Geſchenfen an

begutachtende Behörde zur Einholung der Entſcheidung die mit Kontrolirung der Salzabgabe betrauten Beamten

des Königs (ebend . SS . 58. 86. 107. 152. 164. 166 bis
(G. v . 12. Oft. S. 17. ) 47.

169. 227. 265. 272. ) 241. - Roſten ( ebend . S. 283.) Die Bundeskonſuln dürfen Geſchenke von fremden

282, Klaſſifikation der Mitglieder des General - Au.
Regierungen ohne Genehmigung des BundesPräſidiums

ditoriats (ebend . Beil . A. ) 286 .
nicht annehmen (G. v. 8. Nov. S. 5. ) 138.

General - Direktion der Telegraphen des Norddeutſchen Beſtrafung der Militairperſonen wegen Annahme

Bundes , Reſſortverhältniſſe deſſelben ( Auerh. Präſ. Erl . von Geſchenfen für Pflichtwidrigkeiten (Mil. Str. 6. B.

v . 18. Dez. Nr. 1. u . 3. ) 328 . v . 1845. Th . I. S. 157. ) 221. (Kriegsart . v . 9. Dez.

Generalkonferenz der Staaten des Zollvereins (Schluß.
1862. Art. 32.) 313. Beſtrafung der Militair · Vor.

protokoll v . 8. Juli Nr. 9. ) 109 .
geſepten , welche von ihren Untergebenen Geſchenke fordern

Generalkonſuln (G. v . 8. Nov. S. 2. ) 137. (6. v .
oder annehmen (Mil . Str. G. B. §. 178. ) 225.

29. Juni 1865. S. 3.) 145. - 1. Bundesłonſuln. Geſellſchaften , welche Salzwerke beſißen , Verpflichtung

General- Poſtamt des Norddeutſchen Bundes , Reſſort.
derſelben zur Beſtellung eines Vertreters (G. v. 12. Ott,

verhältniſſe deſſelben (Allerh. Práj. Erl . v . 18. Dez.
S. 8.) 44 .

Nr. 1. u. 2.) 328. Geſete , 1. Bundesgeſebe, Bundesgeſes gebung.

Genoſſenſchaften , in welchen Fällen die einer Ge. Geſtändniß des Angeſchuldigten in militairgeridytlichen

noſſenſchaft gehörenden Kauffahrteiſdiffe zur Führung der Unterſuchungen (Mil . Str. G. O. v . 1845. SS . 198.

Bundesflagge berechtigt ſind ( 6. v. 25. Dkt. S. 2.) 35. 199.) 269. (ebend. Beil. B. $ . 3.) 290 .
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Geſuch , Beſtrafung der Militairperſonen , wenn ſie unter Snade , 1. Begnadigung.

Abweichung von dem vorgeſchriebenen Dienſtwege Geſuche Goldmünzen , Annahme und Berechnung derſelben bei

anbringen (Mil. Str . 6. B. v . 1845. Th . I. $. 122. ) den Hebeſtellen des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art.

214 . Unterſuchungen gegen Beurlaubte wegen foldher : , 12.) 98...

Vergehen gehören vor die Militairgerichte ( ebend . Th . II . Gouverneur in Berlin , Befugniſſe deſſelben als Gerichts.

S. 6. Nr. 4.) 231 .
herr in Unterſuchungen gegen Militairperſonen (Mil. Str.

Getränkeſteuer , Erhebung derſelben in den Staaten G. D. , v . 1845. SS. 23. 154. Anmerk. Nr. 5 ; SS. 159.

des Zollvereins (Vertr . v . 8. Juli Art . 5. Nr. I. ) 86 . 164.) 235 .

Getreide, Erhebung einer gleichmäßigen Steuer von ein .
Grenzzollbehörden in den Staaten des Zollvereins

gehendem Getreide in den Staaten des Zollvereins ( Vertr.
(Vertr. 1 ). 8. Juli Art. 16. Nr. 2. ) 100 .

V. 8. Juli Art. 5. Nr. I. ) 86.
Grundſtücke, Verechtigung der Bundesangehörigen zur

Erwerbung von Grundſtücken im ganzen Umfange des
Gewalt , Mißbrauch der militairiſchen Gewalt im Kriege

Bundesgebiets (Verf. Art. 3.) 3. (G. v . 1. Nov. S. 1 .

(Mil . Str. G. B. v . 1845. Th. I. SS. 145-153 . ) 218 . Nr. 2.) 55 .

(Kriegsart. v . 9. Dez. 1852. Art. 48.) 315. - Miß.
Die Subhaſtation eines Grundſtüds zur Beitreibung

brauch der Dienſtgewalt von Seiten der Militair - Vor.
von Geldſtrafen für begangene Poſt. und Porto - Defrau.

geſeßten gegen ihre Untergebenen (Mil. Str. G. V.
dationen iſt unzuläſſig (6. 1. 2. Nov. S. 52.) 72 .

3 SS. 178-188. 129. 195.) 225. (Kriegsart. 46. ) 315.
Gulden , Annahme und Beredznung derſelben bei den

Gewehr , militairiſche Verbrechen unter dem Gewehr be . Hebeſtellen des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 12.)

gangen , werden härter beſtraft (Mil . Str. G. B. v . 1845 . 98. (Schlußprot. v 8. Juli Nr. 10.) 109.

Th . I. S. 74. Nr. 3.) 203 . Guldenwährung (Guldenfuß) , Berechnung des Porto's

Gewerbebetrieb , die Beſtimmungen über den Gewerbe. in den Gebieten mit Guldenwährung (G. v. 4. Nov.

betrieb in den Bundesſtaaten unterliegen der Aufſicht und $ . 4.) 77 .

Geſebgebung des Bundes ( Verf. Art. 4. Nr. 1. ) 3. Ausfertigung des Zoltarifs nach dem Guldenfuß

Zulaſſung der Bundesangehörigen zum Gewerbebetriebe ( Vertr. v . 8. Juli Art. 3. S. 2. ) 84 .

im ganzen Umfange des Bundesgebiets (ebend. Art. 3. ) 3 .

(G. v . 1. Nov. S. 1. ) 55 .

Förderung des Gewerbebetriebes in den Staaten des

Zollvereins ( Vertr. v. 8. Juli Art. 26.) 105 .

Cewerbe- Legitimationskarten für die Staaten des
H.

Zollvereins ( Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 17. u . Anl. D.)

112. 124 .

Gewerbetreibende , Zollbegünſtigungen für Gewerbe Hafen , I. Kriegs . , See . , Heimath8 ., Regifter.

treibende in den Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Hafen.

Art . 13 , 26.) 99. (Schlußprot. Nr. 11. u . 17. Anl. A. Hafengelder, Erhebung derſelben in den Staaten des

u . C.) 109. 113. 123 .
Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 25. 28.) 104 .

Gewerkſchaften , welche Salzwerke beſißen , Verpflichtung Die Hafengelder verbleiben den betreffenden Staatsregie.

derſelben zur Beſtellung eines Vertreters (G. v. 12. Oft. rungen (ebend. Art. 10. Nr. 3.) 97 .

S. 8. ) 44 .
Haftbarkeit der Salzwerksbeſißer für die von dritten

Gewicht, die Ordnung des Gewichtsſyſtems in den Bundes. Perſonen begangenen Steuer · Kontraventionen (6. v .

ſtaaten iſt Sache der Aufſicht und Gefeßgebung des Bun. 12. Dkt. S. 17.) 47 .

des (Verf. Art. 4. Nr . 3.) 4 . Hallämter in den Staaten des Zollvereing, Koſten für

Beſtimmung über das Gewichtsſyſtem in den Staaten die Einrichtung und Unterhaltung derſelben (Vertr. D.

des Zollvereins ( Vertr. V. 8. Juli Art. 27.) 105 , 8. Juli Art. 16. Nr. 1.) 100 .

Gewichtsporto, Berechnung deſſelben (G. D. 4. Nov. Hamburg ( freie und Hanſeſtadt ), gehört zum Bundes.

gebiet ( Verf. Art. 1.) 2. - führt im Bundesrath eine

Glaubensbekenntnip , feinem Bundesangehörigen darf Stimme ( ebend. Art. 6.) 5 .

um des Glaubensbekenntuiſſes willen der Aufenthalt , die Hamburg bleibt als Freihafen vorläufig außerhalb

Niederlaſſung , der Gewerbebetrieb oder der Erwerb von der gemeinſchaftlichen ZoUgrenze (ebend . Art. 34.) 10.

Grundeigenthum im Bundesgebiete verweigert werden Die Artikel 3 – 5. 10--20. und 22. des Zollvereins.

(G. v . 1. Nov. S. 1.) 55 . vertrages finden auf Hamburg feine Anwendung ( Bertr.

1

19.S. 2.) 75.

1

(
*

v .
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Hamburg [freie und Hanſeſtadt), ( Fortſ .)
Handelsverträge, Beſchluß des Bundesraths über die

v. 8. Juli Art. 1. Nr. 1. e . ) 91. Hamburg führt dem Reichstage vorzulegenden Handelsverträge ( Verf.

im Bundesrath des Zollvereins eine Stimme (ebend. Art. 37. Nr . 1. ) 11 .

Art. 8. $ . 1. ) 93. Abſchluß von Handelsverträgen Seitens des Zol.

Organiſation des poſt. und Telegraphenweſens in vereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 8. SS. 6. u. 12. Nr. 1.)

Hamburg ( Allleri). Präſ. Erl . v . 18. Dez. Nr. 2-4. ) 328. 94. (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 8.) 108.

1. aud Hanſeſtadte. Handwerker, 1. Gewerbetreibende , beggl . Shiffs .

Hammel, Aufhebung der Eingangsabgabe von Hammeln handwerker.

auf der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis Högbro Hanſeſtädte (Lübec, Bremen und Hamburg), bleiben als

in Schleswig (G. 1. 23. Okt. ) 53. (V. v . 2. Nov. ) 54 . Freihäfen vorläufig außerhalb der gemeinſchaftlichen Zoll.

Handelsangelegenheiten, die Handelsgeſeßgebung ge . grenze (Verf. Art. 34. ) 10. – zahlen ein Averſum zu

hört zur Kompetenz des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 2.) den Bundesausgaben (ebend. Art . 38. ) 12. - Die Artikel

3. ... desgl . der Schuß des Deutſchen Handels im Aus . 3-5. 10-20 . und 22. des Zollvereinsvertrages finden

hande (ebend . Art . 4. Nr. 7. ) 4. – Die Bundeskonſuln auf die Hanſeſtädte keine Anwendung (Vertr. v . 8. Juli

pind dazu beſtimmt, den Handel im Auslande zu ſchüßen Art. 6. Nr. 1. e . ) 91 .

(6. v . 8. Nov. S. 1. ) 137 .
Einrichtung der Poft- und TelegraphenAnſtalten in

Bildunj eines dauernden Ausſķuſjes im Bundesrath den Hanſeſtädten ( Verf. Art. 51. 52. ) 15. - Die Ober..

für Handel und Verkehr ( Verf. Art. 8. Nr. 4.) 6. Poſtämter in den Hanſeſtädten und die von ihnen reſ.

Geſchäfte deſſelben in Beziehung auf die Konſulats. ſortirenden Poſtanſtalten ſind Bundesbehörden und dem

Angelegenheiten (G. v . 8. Nov. SS . 23. 38.) 141 . General-Poſtamt des Norddeutſchen Bundes untergeordnet

Allgemeine Beſtimmungen über das Handelsweſen ( Allerh. Präſ. Erl . v . 18. Dez. Nr. 2. u. 4.) 328.

des Norddeutſchen Bundes erf. Art . 33. ff.) 10. Redite des Senate der Hanſeſtädte in Beziehung auf

Freiheit des Handels und Verkehrs zwiſchen den die ihrem Gebiete angehörenden Truppentheile ( Verf.

Staaten des Zollvereins ( Verti . v . 8. Juli Art. 4.) 85. Art. 66. 63. 64.) 20 .

gleid)mäßige Beſteuerung deſſelben in den einzelnen 1. Bremen , Hamburg , Lübed .

Staaten ( ebend. Art. 26. ) 105. - Bildung eines dau . Hauptmann, Beſegung des Unterſuchungs- und Kriegs.

ernden Ausſchuſſes im Bundesrathe des Zollvereins für gerichts über einen Hauptmann (Mil. Str. 6. D. v.

Handel und Verkehr (ebend . Art. 8. S. 3.) 93 . 1845. S. 46. Nr. 4 ; S. 64. Nr. 4.) 240. – KlaffifitaKlaſſifika

Handelsgeſellſchaften, Eintragung derſelben als Rhe. tion der Hauptleute nach ihren Rang . und Dienſtverhält.

der oder Mitrheber cilęs Kauffahrteiſchiffes in das Schiffs.
niſſen ( ebend. Beil. A. ) 283.

regiſter (6. v . 25. Oft . § . 6. Nr. 5 ; $ . 12. Nr. 3 ; Hauptzolls und Steuerämter in den Staaten des
(

$. 14.) 36 . Zollvereins , Einrichtungs- und Unterhaltungskoſten der.

Handelsgeſetbuch (allgemeines Deutides), Anwendung ſelben (Vertr . v . 8. Juli Art. 16. Nr. 1. ) 100. Den

der Arıtel 499. 537. 547. 686. von Seiten der Bundes . Hauptzoll . und Steuerämtern ſollen Vereinsbeamte bei.

konſuln ( v. 8. Nov. $ . 37. ) 143 .
geordnet werden ( ebend. Art. 20.) 102.

Handelsma" ine des Bundes (Verf. Art . 54. 55.) 16 . Haushalts- Etat des Bundes, 1. Bundeshaushalts

Etat.
Rechte und Pflichten der Bundesfonſuln in Beziehung

auf die Schiffe der Handelsmarine (G. v. 8. Nov. SS . 32 Hausſuchungen, Befugniß der Militairgerichte, Haus .

bis 37.) 143 .

ſuchungen vorzunehmen (Mil. Str. 6. D v . 1845

$. 94.) 250.

Handelsrecht, die Geſebgebung über ein gemeinſames
Handelsredytgchört zumReſſort des Bundes (Verf. Þautboiſten , klaſſifikation derſelben nach ihren Rang

und Dienſtverhältniſſen (Mil. Str. G. B. v . 1845 .

Art. 4. Mr. 13. ) 4 . Beil. A.) 284, 285 .
Anwendung des Handelsgewohnheitsrechts bei Aus.übung der sonſulat,gerichtsbarkeit in handelsrechtlichen Saverei, Befugniß der Bundeskonſuln , in Fällen der

großen Haverei die Dispache aufzumachen (G. v . 8. Nov.
Angelegenheiten (G. r . 29. Juni 1865. S. 16.) 147.

$. 36.) 143,

gan delsſchiffe , i . cauffahrteich
iffe , Handels .

Hazardſpiel, Beſtrafung der Militairperſonen wegen

mar'ine. Hazardſpiels (Mil . Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS. 168 .

Hand, elsverein , Zoll. und Handelsverein , ſ. goll . 169.) 223. (G. v . 15. April 1852. §. 13.) 305. (Kriegsart.

verei.u.
v. 9. Dez. 1852. Art. 41.) 314.

feer,

.

!
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Beer , 1. Bundesheer . Indigenat, ( Fortſ.)

Heimathshafen , Führung des Schiffsregiſters, Ein . Zur Führung der Bundesflagge ſind die Rauffahrtei.

tragung in daſſelbe (G. v. 25. Okt. SS. 5. 6. Nr. 4.) 36. ſchiffe nur dann berechtigt, wenn den Eigenthümern der .

Heimathsverhältnifie in den Bundesſtaaten, die Be. ſelben das Bundes . Jndigenat zuſteht (G. v . 25. Dkt.

ſtimmungen darüber unterliegen der Aufſicht und Geſebe SS. 2. 16.) 35 .

gebung des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 1.) 3. Er Erforderniß des Bundes .Judigenats zur Anſtellung

werbung des Heimathsrechts (G. v. 1. Nov. SS . 5. 11. ) der Bundeskonſuln (6. v . 8. Nov. SS . 7. 9.). 138 .

56 . Erhaltung deſſelben im Auslande durdy Eintragung
in die Matrikel der Bundeskonſuln (G. v. 8.Nov.S.12.) Ingenieur bei der Marine und Ingenieur-Geographen,

139. - 1. auch Indigenat ..

Klaſſifikation derſelben (Mil . Str. G. B. v . 1845. Bei.

Heirath , Befugniß der Bundeskonſuln zur Beurkundung
lage A.) 287.

von Heirathen der Bundesangehöri
gen im Auslande (6. Jnjurien , 1. Beleidigunge

n
.

v . 8. Nov. S. 13.) 140 . Inkompetenz, Beftimmung, wenn die Unterſuchung und

Beſtrafung der Militairperſonen, wenn ſie ohne den das Erkenntniß gegen eine Militairperſon von einem in

erforderlichen Konſens fich verheirathen ( Mil. Str. G. B. kompetenten Militairgericht erfolgt iſt (Mil. Str. G. D.

v . 1845. Th . I. SS . 171 , 172. ) 224. (Kriegsart. v . 9 . v . 1845. SS . 43. 105. 208. ) 239 . desg wenn ein

Dez. 1852. Art. 42. ) 315 . friegsrechtliches Erkenntniß von einem nicht tompetenten

Berausforderung zum Zweikampf, f. Zweikampf. Befehlshaber beſtätigt worden iſt ( ebend . S. 174.) 265.

Belen (Großherzogthum ), gehört mit den nördlich vom

Main gelegenen Theilen zum Bundesgebiet (Verf. Art 1.) Jnfinuation, ſ. Zuſtellung., f .

2. - führt im Bundesrath eine Stimme (ebend . Art. 6.) 5. Jnſtanzengerichte für Unterſuchungen gegen Militair.2

Vertrag zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde, Bayern, beamte, Beſtellung und Befeßung derſelben (Mil . Str.

Württemberg, Baden und Heſſen, die Fortdauer des Zoll. G. D. v . 1845. SS . 61. 68-72.) 242. In zweiter

und Handelsvereins betreffend (v . 8. Juli) 81 --- 124. Inſtanz entſcheidet das General Auditoriat (ebenb . SS . 72.

Heſſen führt im Bundesrath des Zollvereins drei Stimmen 86.) 245.

( ebend. Art. 8. 9. 1.) 92.
Jnſubordination, ſ. Subordination.

Hochverrath gegen den Bund ( Verf. Art. 75.) 21 .

Beſtrafung der Militairperſonen wegen Hodverrath Jntendantur - Beamte beim Militair, Klaffifitation:

(Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I. § . 87.) 206 . derſelben nach ihren Rangverhältniſſen (Mil. Str. G. B.

Homologation (Beſtätigung) eines Erkenntniſſes durch Beilage A.) 286. 289.

den Konſul (G. v . 29. Juni 1865. S. 22. ) 148.
Invaliden , Verſorgung der Militair . Jnvaliden (V. v .

Dorniſten, 1. Trompeter .
7. Nov. S. 1. Nr. 7. u . 9.) 126.

Högbro (Schleswig ), Aufhebung der Eingangsabgabe von Entlaſſung derſelben aus dem Militairverhältniß in

Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinie von Burg Folge begangener Verbrechen (Mil . Str. 6. B. v . 1845 .

auf Fehmarn bis Hörbro (6. v . 23. Okt.) 53. (V. d . Th. I. S. 49.) 198. - Beſtrafung derſelben , wenn ſie

2. Nov.) 54. aus der Jnvaliden.Verſorgungsanſtalt entweichen ( ebend.

Art. 112. ) 212. - Militairgerichtsbarkeit über die In

validen (Mil. Str. G. D. S. 20. Nr. 5.) 234. Be

ftätigung der gegen ſie ergangenen friegsrechtlichen Er.

fenntniſſe (ebend . S. 154. Anmert. Nr. 3. c . ) 260.

I.
Jnvalidenhaus in Berlin, Beſtätigungsrecht des Rom.

mandanten in Beziehung auf kriegsrechtliche Erkenntniſſe
Jadehafen, iſt Bundesfriegshafen ( Verf. Art. 53. ) 16 .

(Mil. Str. G. D. v . 1845. S. 154. Anmerk. Nr. 8. c . ) 261 .

Jagdkontravention , Gerichtsſtand der Militairperſonen

in Unterſuchungen wegen Kontraventionen gegen die Jagd . Jtalien , Schiffahrtsvertrag zwiſchen dem Norddeutſchen

geſeße (Mil. Str. G. D. v. 1845. S. 3.) 229. Bunde und Italien (v . 14. Dkt. ) 317–327.

Jahresabrechnungen unter den Staaten des Zollver Juſtizangelegenheiten , Bildung eines dauernden Uus,
.

eins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 17. ) 101 . duſjes im Bundesrathe für das Juſtizweſen (Verf.

Jndigenat, gemeinſames Indigenat für den ganzen Um . Art. 8. Nr. 6.) 6. - Beſchwerde über Juſtizverweigerung

fang des Bundesgebiets (Verf. Art. 3.) 3 . ( ebend. Art. 77.) 22.

A.
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3

Kaufleute ,, (Fortſ. )

Beſtimmung über die Höhe der Zinſen für Darleben,

welche ein Kaufmann empfängt, desgl . für Schulben eines

Kaufmanns aus ſeinen Handelsgeſchäften (G. v. 14. Nov.

S. 2.) 160.
Kadetten , Militairgerichtsſtand derſelben (Mil. Str . G. Kaution , Befreiung von der Unterſuchungshaft gegen

D. v. 1845. § . 1. Nr. 4. ) 229 . Rangverhältniß der Kaution in militairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil . Str.

ſelben (ebend . Beilage A.) 286 .
G. D. v . 1845. SS . 101. 216.) 251 .

Kammergericht (iu Berlin) , Kompetenz deſſelben in Kiel Holſtein ), der Rieler Hafen iſt Bundesfriegshafen

Unterſuchungen wegen Staatsverbrechen (6. v . 29. Juni
(Verf. Art. 53.) 16 .

S. 45.) 153
Kinder, Unterſtüßung der Rinder der im Kriege gebliebenen

Kanalabgaben, Erhebung derſelben im Gebiet des Zoll.
Militairperſonen (V. v . 7. Nov. §. 1. Nr. 8. u . 9.) 127 .

vereins ( Vertr. v. 8. Juli Art. 25 ) 104 . Dieſelben
Klaſſifikation der zum Heere und zur Marine gehören.

verbleiben den betreffenden Staatsregierungen (ebend.

den Militairperſonen und Militairbeamten nach ihren
Art . 10. Nr . 3.) 97 .

Rang . und Dienſtverhältniſſen (Mil. Str. G. B. v . 1845 .
Kanäle, 1. Waſſerſtraßen .

Beilage A.) 283-289.
Kapitain zur See, Rorvetten.Kapitain , Kapitain -Lieutenant Kochſalz, Abgabe von Rochſalz (6. b . 12. Okt. $. 2.)

zur See , Klaſſifikation derſelben (Mil . Str. 6. B. v .
41. (Ueb . v . 8. Mai Art. 2. ) 50. - 1. Salz.

1845. Beilage A.) 283.

Kokarden für das Militair, Beſtimmung derſelben ( Verf.
Karten , Ermächtigung des Bundes Präſidiums, die Be .

Art. 63. ) 19 .
dingungen und Gebühreit für die Sendung offener Garten

ſ. auch Nationalkokarde.

mit der Poſt zu beſtimmen (6. v . 2. Nov. S. 57. Koloniſation , die Beſtimmungen darüber unterliegen

Nr . 3.) 73. - Für die Abtragung derſelben wird eine der Aufſicht und Geſebgebung des Bundes ( Verf. Art. 4 .

Beſtellgebühr nicht erhoben (G. v . 4. Nov. $ . 8. ) 78. Nr. 1.) 3 .

Kaſernen : Arreſt, Anwendung deſſelben gegen Unter Kommanditgeſellſchaften auf Aktien , in welchen

offiziere und Gemeine bei Disziplinarvergehen (Mil. Str. Fällen die denſelben gehörenden Rauffahrteifchiffe zur

G. B. v. 1845. Th. I. S. 30.) 194 . Führung der Bundesflagge berechtigt ſind (G. v . 25. Okt.

Sanation , in welchen Fällen gegen Offiziere auf Haſſation $ . 2.) 35 . Eintragung derſelben in das Schiffsregiſter

zu erkennen iſt (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS. 44 . (ebend. S. 6. Nr. 5. ) 36.

54. 55.) 197. -- Kaſſation der Militairbeamten (ebend . Kommandu , Beſtrafung der Militairperſonen wegen)

SS . 86. 60. 61.) 205 . Pflid ,tverlegungen bei einem Kommando (Mil. Str. 6 .

Kanienverbrechen , Feſtſtellung des Thatbeſtandes der . B. v . 1845. Th . I. SS . 158 – 161. ) 221. (Kriegsart.

ſelben in militairgeridytlichen Unterſuchungen (Mil. Str. v . 9. Dez. 1852. Art. 33.) 313 .

G. B. v . 1845. Beilage B. S. 38. ) 297 . Kommunalabgaben, Erhebung derſelben von Gegen .

Kauffabrteifchiffe (Handelsſchiffe) der Bundesſtaaten , ſtänden der Konſumtion in den Staaten des Zollvereins

gleichmäßige Behandlung derſelben ( Berf. Art . 54. ) 16 . ( Vertr . v . 8. Juli Art . 5. Nr. I. II . SS. 1. 7. 8. ) 86 .

Flagge derſelben (ebend. Art. 55. ) 17. - Nähere Kommunikationsabgaben , Befreiung der Poſten ,

Beſtimmungen über die Nationalität der Stauffahrteilchiffe Kuriere und Eſtafetten Briefträger und Poſtboten von

und über ihre Befugniß zur Führung der Bundesflagge Entrichtung der Kommunikationsabgaben (G. v . 2. Nov.

(G. v . 25. Okt. ) 35 – 39. (G. v . 8. Nov. S. 37.) 143 , S. 16.) 65 .

desgl , über die Form , Farbe und Anbringung derſelben Komplott, Beſtrafung der Militairperſonen , welche ein

(V. v . 25. Okt.) 39 . Komplott zur Deſertion machen (Mil. Str . G. B. v . 1845 .

Beſtimmung über die Militairpflicht der Seeleute , Th. I. SS . 101. 102. ) 209. (Kriegsart. v . 9. Dez. 1852.

welche auf einem Norddeutſchen Handelsſchiffe dienen (G. Art. 7. 8. ) 309. - Strafe für Plünderung im Kom.

v. 9. Nov. S. 13. Nr . 2. u. 5.) 134 . plott (Mil. Str. G. B. v. 1845. Th . I. §. 149. ) 219.

Rechte und Pflichten der Bundesfonſuln in Beziehung Beſtrafung der Militair -Vorgeſepten , welche an einem

auf die Handelsſchiffe (6. v. 8. Nov. SS. 32-37 . ) 143. im Komplott begangenen Verbrechen Theil nehmen (ebend.

f. auch Seeſchiffe. S. 69. ) 202.

Kaufleute, Beſtimmungen über den Gewerbebetrieb der : Konfiskation eines Rauſfabrteifdhiffes, welches ohne Be

ſelben in den Staaten des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli rechtigung unter der Bundesflagge fährt (G. v . 25. Okt.

Art. 26.) 105. (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 17.) 111 . S. 13.) 38.

Ron :
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1

Konfiskation , (Fortſ.) Konſuln (Landeskonſuln }, (Fortſ.)

Konfiskation von Salz bei begangener Abgaben . Ermächtigung derſelben zur Ausſtellung von Atteſten

Defraudation (6. n . 12. Okt. SS. 11. 12. ) 45 . über die Befugniß eines Kauffahrteiſchiffes, die Bundes .

Konfiskate im Gebiete des Zollvereins verbleiben der flagge zu führen (6. v . 25. Okt. $. 16. ) 38 .

betreffenden Staatsregierung ( Vertr. v . 8. Juli Art. 10. Verpflichtung der Konſuln , den Angehörigen der

Nr. 4.) 97 . Zollvereinsſtaaten mit Rath und That beizuſtehen ( Vertr.

Konfiskation des Vermögens von Militairperſonen v. 8. Juli Art. 28.) 105 .

in Folge ſtrafbarer Handlungen findet nicht mehr ſtatt f. auch Bundeskonſuln .

(Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I. $ . 34. Anmerk.) 195. Konſumtionsabgaben , 1. Verbrauchsſteuern.

(ebend. SS . 108. 109. u . Anmerk . ) 211. (G. v. 11. März Kontingentsherren, 1. Bundesfürſten.

1850. S. 1. ) 301 . Kontumazialverfahren der Militairgerichte gegen

König, Seine Majeſtät der König von Preußen hat den abweſende Deſerteure (Mil. Str. G. D. v. 1845. SS. 242

Oberbefehl über die Kriegsmarine des Norddeutſchen Bundes bis 259.) 275 . Koſten und baare Auslagen in der«

( Verf. Art. 53.) 16. - ift Bundesfeldherr der geſammteniſt gleichen Unterſuchungen ( ebend. S. 286. ) 282 .

Landmacht des Bundes ( ebend. Art. 63.) 19 . - Der Kotiventionalſtrafen bei Darlehen und anderen kre :

Krone Preußen ſteht das Präſidium des Bundes zu ditirten Forderungen , Beſtimmung über die Höhe der .

( ebend. Art. 11. ) 7. - 1. Bundesfeldherr, Bundes . ſelben (G. v . 14. Nov. $ . 1.) 159 .

Präſidium Körperverleßung, Beſtrafung der Soldaten , welche im

Zur Beſtimmung eines außerordentlichen Militair: Striege fremde Unterthanen oder Gefangene ohne hinrei.

gerichtsſtandes in Kriegszeiten iſt die Genehmigung des chende Veranlaſſung förperlich verleben (Mil . Str. 6 .

Königs erforderlich (Mil. Str. G. O. v . 1845. §. 18.) B. v . 1845. Th . I. SS. 145. 147. 148. 151.) 218.

234 . desgl. zur Organiſation und Verwaltung der Beſtrafung der Militair Vorgeſepten , welche ihre Unter .

Militairgerichte (ebend. S. 25. ) 235. - in welden gebenen durch Mißhandlung körperlich verlegen (ebend.

Fällen die Genehmigung oder Entſcheidung des Königs in S. 184. ) 226. - Schlägereien und förperliche Verlegungen

militairgerichtlichen Unterſuchungen einzuholen iſt ( ebend. unter Unteroffizieren oder unter gemeinen Soldaten (ebend .

SS . 53. 58. 63. 65. 101. 103 , 107. 149. 191. 244 . $ . 176. ) 224. – Körperliche Verlegung durch Fahrläſſig.

249.) 241 . Beſtätigung des Erfenntniſſes durch den feit ( ebend . S. 190. ) 227. - Allgemeine Strafbeſtimmung

König (ebend . SS. 152. 154. u . Anmerk. Nr. 1 ; SS . 162. über Körperverleßung bei Militairperſonen (G. v . 15. April

164. 266. 272. ) 259. – Gegen die rechtlichen Beſcheide 1852. $. 13.) 304. - Feſtſtellung des Thatbeſtandes

des General. Auditoriats findet nur der Refurs an den (Mil . Str . G. B. Beilage B. SS. 7–10.) 291 .

König ſtatt (ebend. S. 87.) 249 . Beſtimmung des Korporationen , welche Salzwerke beſigen , Verpflichtung

Königs über den Verluſt der Orden und Ehrenzeichen bei derſelben zur Beſtellung eines Vertreters (G. v. 12. Okt.

Militairperſonen (ebend . S. 192.) 268. desgl. über S. 8.) 44.

die Anfechtung eines rechtskräftigen Erkenntniſſes im Wege Erhebung von Abgaben für Rechnung einzelner Kor .

der Reſtitution ( ebend. SS . 264. 265. ) 279 . porationen in den Staaten des Zollvereins (Vertr. v.

Konkurs über das Vermögen von Militairperſonen (Mil. 8. Juli Art. 5. Nr. I. II . SS. 1. 7. ) 86.

Str. 6. B. v . 1845. Beilage B. $. 41.) 297 . Korpsgerichte, Zuſammenſeßung und Kompetenz der

Konſular : Agenten , Beſtellung derſelben (G. v . 8. Nov. ſelben (Mil . Str. G. D. v . 1845. § . 22. Nr. 2 ; SS. 23.

S. 11.) 139 . 26. 29. 30. 38.) 235 .

Konſulargerichte, Bildung, Kompetenz und Verfahren Koſten in Unterſuchungen wegen Poſt. und Porto .

derſelben (G. v. 29. Juni 1865. SS. 8-13. 21. 40. Defraudationen (6 v . 2. Nov. S. 50.) 72 .

41. ) 145. - Rechtsmittel und Beſchwerden gegen Er . Koſten in Injurienſachen der Militairperſonen (Mil.

kenntniſſe und Verfügungen der Konſulargerichte ( ebend. Str . G. D. v . 1845. SS. 238-240.) 274. - Koſten in milie

SS . 47. 57. ) 153 .

.

1

tairgerichtlichen Unterſuchungen (ebend . SS. 273 -- 287.)

Konſufargerichtsbarkeit (6. v . 8. Nov. SS . 22. bis 280. (ebend . Koſtentage Nr. 1-16. ) 298--299.

24.) 141. (G. v . 29. Juni 1865. SS . 1. ff.) 144 . Koſtenfreiheit der Militairperſonen in militairgericht.

Konſuln (Landeskonſuln ), die Landesfonſulate ſollen auf. lichen Unterſuchungen Mil. Str. G. D. v . 1845. SS . 273 .

gehoben und ſtatt deren Bundestonſulate eingerichtet 274. 276. ) 280 .

werbett (Verf. Art. 56. ) 17 . Arahnengelder, Erhebung derſelben in den Staaten des

Befugniß der stonſuln zur Ertheilung von Päffen Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 25. u . 10. Nr. 3.)

(G. v . 12. Okt. $ . 6. Nr. 3 ; 9. 8.) 34 . 104.

Krans

1

*
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Kranke, Verträge unter den Bundesſtaaten über die Ver. Striegsartikel (v. 9. Dez. 1852.) 308 – 316. - Ein .

pflegung erkrankter Perſonen ( Verf. Art. 3.) 3 . führung derſelben (Allerh. Ordre v. 9. Dez. 1852.) 306 .

Krankheiten , Befugniß der einzelnen Staaten des Zoll.
( Cirt. Erl. v. 26. Janr. 1853.) 307 .

vereins, zur Abwehr gefährlicher anſtecender Krankheiten
Striegsdenkmünze , Verluſt derſelben in Folge began.

für Menſchen und Vieh die erforderlichen Maaßregeln zu
gener Verbrechen (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I.

ergreifen ( Vertr . v . 8. Juli Art. 4. ) 86 . S. 37.) 195.

Kredit, Beſtimmung über die Höhe der Zinſen und ſon .

Striegsdienſt, Verpflichtung zum Kriegsdienſte (G. .

9. Nov. ) 131–136 . - Eintritt in fremde Kriegsdienſte

ſtigen Vergütung für kreditirte Forderungen (8. v . 9. Nov.

SS. 1. 3. ) 159 .
(Mil. Str. G. B. v. 1845. Th. I. SS. 94. 107.) 208.

ſ. auch Militairpflicht.

Kreuzbandſendungen mit der Poſt, Ermächtigung des Kriegsflotte des Bundes, Gründung und Erhaltung der.

Bundes - Präſidiums , die Bedingungen und Gebühren ſelben (Verf. Art . 53.) 16 . Organiſation derſelben

für Kreuzbandſendungen zu beſtimmen (6. v . 2. Nov. (G. v . 9. Nov. SS . 3-5. 13. ) 131. – Dienſt auf der

S. 57. Nr. 3. ) 73. - Strafe für die Uebertretung der Flotte ( ebend . SS. 5-8. 13.) 132 .

beſtehenden Vorſchriften (ebend . 9. 30. Nr. 2 ; SS . 33 . Ariegsgefangene, Militairgerichtsſtand derſelben (Mil.

34. ) 68. - Für die Abtragung von Kreuzbandſendungen-
Str. G. D. v . 1845. S. 18. Nr. 3.) 234. ſ. auch

wird eine Beſtellgebühr nicht erhoben (G. v . 4. Nov. Gefangene.

S. 8. ) 78. Kriegsgerichte, Beſepung und Kompetenz derſelben (Mil.

Krieg zu erklären im Namen des Bundes, iſt ein Recht Str . G. D. d . 1845. SS . 61–65.) 242. Verfahren

des Bundes Präſidiums (Verf. Art . 11.) 7 . vor dem Kriegsgericht (ebend . SS. 90 – 149.) 249 .

Im Fall des Krieges kann die Paßpflichtigkeit vor:
Beſtätigung, Publikation und Vollſtredung des Erkennt.

übergehend eingeführt werden (G. v . 12. Okt. S. 9. ) 34 .
niſſes ( ebend . SS. 150 - 195.) 259. - Spruchverfahren

Befugniß der Poſtanſtalten , im Fall des Krieges
gegen abweſende Deſerteure (ebend. SS . 253-255.) 277.

jede Vertretung für die ihnen anvertrauten Briefe und
Kriegshafen des Bundes find der Kieler und der Jade.

Hafen ( Verf. Art. 53.) 16.

Sachen abzulehnen (G. v . 2. Nov. S. 15.) 65 .
Ariegsleiſtungen , Einführung des Preußiſchen Geſebes

Zwiſchen den Staaten des Zollvereins ſoll die Frei
vom 11. Mai 1851. wegen der Kriegsleiſtungen und

heit des Handels und Verkehrs im Fall des Krieges teine

Beſchränkung erleiden ( Vertr. v. 8. Juli Art. 4. ) 85 .

deren Vergütung im Bundesgebiet (V. v . 7. Nov. S. 1 .

Nr. 6. ) 126 .

Unterſtüßung der Wittwen und Kinder der im Kriege Ariegsmarine des Bundes, die Beftimmungen darüber

gebliebenen Militairperſonen , Penſions Erhöhung für die unterliegen der Aufſicht und Geſebgebung des Bundes

im Kriege invalide gewordenen Offiziere (V. v. 7. Nov. (Verf. Art. 4. Nr. 14. ) 4.- Berathung der Geſekes.

S. 1. Nr. 7-9. ) 126 .
vorſchläge über die Kriegsmarine (ebend. Art . 5. ) 4 .

Das ſtehende Beer und die Flotte ſind die Bildungs. Die Flagge der Kriegsmarine iſt ſchwarz, weiß ·roth

ſchulen für den Krieg (6. v . 9. Nov. S. 4. ) 131 . ( Verf. Art. 55.) 17. Abzeichen und Wimpel in der

Verwendung der Landwehr im Fall des Krieges (ebend . Flagge (V. v . 25. Okt.) 39.

S. 5.) 132 Nähere Beſtimmungen über die Organiſation und

Jm Kriege können auch Landwehr . Offiziere bei den den Dienſt in der Marine (Verf. Art. 53. ) 16. (G. 0 .

Truppen des ſtehenden Heeres verwendet werden (ebend . 9. Nov. SS. 2. 3. 6. 9. 13. 14. 15. ) 131 .

S. 12.) 133 . Einberufung des Heeres, der Marine Pflidyten der Bundeskonſuln in Beziehung auf die

und der Seewehr im Fall des Krieges (ebend . SS . 5. 13 . Schiffe der Kriegsmarine (G. v . 8. Nov. SS. 27-31 .)

Nr. 6 ; S. 14. ) 132 142.

Militairiſche Verbrechen im Kriege werden härter Beſchaffung der Geldmittel zur Erweiterung der

beſtraft (Mil. Str. G. B. v. 1845. lh. I. S. 74 . Kriegsmarine durch Bundesanleihe (G. v. 9. Nov.) 157

Nr. 3.) 203. – Welche Perſonen in Kriegszeiten den bis 159 ,

Militairgerichtsſtand haben (ebend . Th . II . $ . 18.) 234 . Beſtätigung der gegen Marineſoldaten abgefaßten

- Organiſation und Verwaltung der Militairgerichte in Erkenntniſſe (Mil. Str. G. D. v . 1845. S. 154. Anmerk.

Kriegszeiten (ebend. S. 25. ) 235. – Strafbeſtimmungen) Nr. 6. u . 8. lit. d.) 261 .

für diejenigen Perſonen, welche ausnahmsweiſe in Kriegs . Klaſſifitation der Marine . Offiziere, Soldaten und

zeiten ben Militairgerichtsſtand haben (Mil. Str . 6. B. Beamten nach ihren Rang . und Dienftverhältniffen ( Mil.

p. 1845. Einl . S. 8.) 189 . Str. G. B. Beilage A.) 283–288.

Kriego:

-

.
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Kriegsmaterial des Bundes , iſt auf den Eiſenbahnen Landesverrátis gegen den Vund (Verf. Art. 75.) 21 .

zu ermäßigten Preiſen zu befördern ( Verf. Art. 47.) 14 . Beftrafung der Militairperſonen wegen Landesverraths

Striegsminiſter , in welchen Fällen derſelbe ein friegs. (Mil . Str. G. B. v . 1845. SS . 87. 88. Nr. 1.) 206.

gerichtliches Erkenntniß zu beſtätigen hat (Mil. Str. 6 . (G. v . 15. April 1852. § . 13.) 304 .

0. v . 1845. S. 154. Anmert. Nr. 2 ; SS. 163. 164. ) Landheer , 1. Bundesheer.

260.
Landrecht (Alg. Preußiſches ), Anwendung deſſelben in

Kriegsſchaßungen , Beſtrafung der Militairperſonen , Angelegenheiten der Konſulargerichtsbarkeit (G. v . 29. Juni

welche im Kriege unbefugter Weiſe Striegsſchaßungen er :
1865. S. 16.) 147 .

heben (Mil. Str. G. B. v. 1845. Th. I. S. 151.) 219 .

Kriegsverrath , Begriff und Beſtrafung deſſelben bei

Landſtraßen , die Beſtimmungen über die Herſtellung

Militairperſonen (Mil . Str. G. B. v . 1845. Th. I.

von Landſtraßen in den Bundesſtaaten unterliegen der

SS. 88–90 .) 206. (ebend. Th . II. S. 18. Nr. 4. ) 234.

Aufſicht und Geſepgebung des Bundes ( Verf. Art. 4 .

Nr. 8.) 4 .

f. auch Verrath.

Kriegsweſen des Bundes (Verf. Art . 57–68. ) 17 .
Landſtreicher, Perſonen , welche wegen wiederholter

Kriegszuſtand , Befugniß des Bundesfeldherrn , einen
Landſtreicherei beſtraft worden ſind , kann der Aufenthalt

jeden Theil des Bundesgebiets in den Kriegszuſtand zu
in einem anderen Bundesſtaate verweigert werden (6. d .

erklären (Verf. Art. 68. ) 20. – Einberufung der Re .
1. Nov. S. 3.) 55 .

ſerve, Landwehr und Seewehr in einem ſolchen Falle ( G. Landſturm der Norddeutſchen Bundesſtaaten (G. B.

v. 9. Nov. S. 8.) 133. 9. Nov. SS. 2. 3. 16. ) 131 .

In welchen Fällen die für den Kriegszuſtand gel. Landwehr , Beſtimmung der Dienſtzeit für die Landwehr

tenden Strafgeſeße auch in Friedenszeiten Anwendung ( Verf. Art. 59.) 18. (G. v. 9. Nov. S. 7. ) 132.

finden (Mil. Str. G. B. b . 1845. Einl. § . 9.) 189. ganiſation derſelben (Verf. Art. 63. ) 19. (G. v. 9. Nov.

(Kriegs. Art. v . 9. Dez. 1852. Art . 49.) 315 . SS. 3. 5. 15. 17.) 131. - Einberufung der Landwehr

Ariminalordnung (Preußiſche), Anwendung derſelben (G. v . 9. Nov. S. 8. ) 133. – Unterſtüßung bedürftiger

in den vor den Preußiſchen Konſuln im Auslande an.
Familien der zum Dienſte einberufenen Cudwehrmänner

hängigen Unterſuchungen (G. v. 29. Juni 1865. 9.36 . ) 151 , (V. v . 7. Nov. S. 1. Nr. 5.) 126 .

Kündigung, in wiefern eine Kündigung der Schuld. Gerichtsſtand der Landwehr, 1. Beurlaubte.

verſchreibungen über die Bundesanleihe von 10 Millionen Landwehroffiziere, Ernennung einjähriger Freiwilligen

Thaler zuläſſig iſt (G. v . 9. Nov. S. 3. ) 157 .
zu Landwehroffizieren (G. v. 9. Nov. S. 11.) 133. -

Kündigung eines Darlehnsvertrages, wenn mehr als
Einziehung derſelben zu den Uebungen der Linientruppen

fechs Prozent Zinſen verabredet worden ſind (G. v .
( ebend. S. 12.) 133 .

14. Nov. SS . 2. 5.) 160.
Unterſuchungen gegen beurlaubte Landwehroffiziere

Kuriere, Befreiung derſelben von Chauſſee ., Brüden., wegen Herausforderung und Zweikampf gehören vor die

Damm- und Fährgeld 26. ( 6. v . 2. Nov. S. 16.) 65 .
Militairgerichte (Mil. Str. G. O. v . 1845. S. 6. Nr. 5.)

Sonſtige Vorrechte derſelben (ebend . SS. 19. 21.) 66.
231 .

Küſtenfahrer, Beſtimmung über die Befugniß derſelben, Lauenburg (Herzogthum ), gehört zum Bundesgebiet ( Verf.

die Bundesflagge zu führen (G. v . 25. Okt. S. 17. ) 38 .
Art . 1.) 2 . Die Artikel 3-5 . 10-20 . und 22. des

Müftenvertheidigung, Beſchaffung der dazu erforder:
Zollvereinsvertrages finden auf das Herzogthum Lauen .

lichen Geldmittel durch eine Bundesanleihe (G. v. 9. Nov.)
burg keine Anwendung (Vertr. v. 8. Juli Art. 6. Nr. 1 .

157-159 .
lit. d .) 91 .

Lazarethgebülfen in den Militair •Lazarethen , Rang.

verhältniß derſelben (Mil. Str. G. B. v . 1845. Beil. A.)

285.

Legaliſation von Urkunden , f. Beglaubigung.

Legitimation der Mitglieder des Reichstages, Prüfung

derſelben (Verf. Art. 27. ) 9. Begitimation der Mit

Landbriefe , Ermächtigung des Bundes . Präſidiums, die glieder des Zollparlaments ( Vertr. v. 8. Juli Art. 9.

Bedingungen und Gebühren für die Beſtellung der Land .

briefe zu beſtimmen (G. v . 2. Nov. S. 57. Nr. 3.) 73. Inwiefern die Poftbehörde verpflichtet iſt, die Legi.

Landeskokarde , 1. Rofarde , Nationalto tarde. timation des Empfängers bei Abholung von Poſtfachen

Ranbeeforful , f. Ronjun. zu prüfen (G. v . 2. Nov. SS. 55. 56.) 7.3.

Bundes . Gefeßblatt. Jahrg. 1867. D Les

.

9.) 96.
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Legitimations: Urkunden für Reiſende im Bundes . Maaj, (Fort.)

gebiete (G. v. 12. Dkt. $. 4. ) 33 . Beſtimmung über Maaß und Gewicht in den Staa.

Beſtrafung der Militairperſonen wegen Fälſchung ten des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 27.) 105.

derſelben (G. v . 15. April 1852. S. 13. ) 304 .
Mahls und Schlachtſteuer , Erhebung derſelben in

ſ. auch Gewerbe . Legitimationsfarten. den Staaten des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 5.
Leichnam , Beſichtigung und Obduktion der Leichname in

Nr. I. II . S. 7.) 86 .

militairgerichtlichen Unterſuchungen ( Mil. Str. 6. D. b .

1845. S. 41.) 238. (ebend. Beil. B. SS. 11-24 .) 291 .
Majeſtätsverbrechen, Beſtrafung der Militairperſonen

Leipziger Meßordnung vom 4. Dezember 1833. (Schluß.
wegen Majeſtätsverbrechen (Mil. Str. G. B. v . 1845.

protokoll b . 8. Juli Nr. 12. ) 110. -- 1. Meffen .
16. I. S. 87. ) 206 .

. Meſſen

Lieutenant, Lieutenant zur See , Unterlieutenant zur
Major, Befeßung des Unterſuchungs. und Kriegsgerichts

See , Klaffifitation derſelben nach ihren Rang. und Dienſt
über einen Major (Mil. Str. 6. D. v. 1845. S. 46 .

verhältniſſen (Mil. Str . G. B. v . 1845. Beil . A. ) 284 .
Nr . 5 ; S. 64. Nr. 5. ) 240. — Klaſſifikation der Majore nach

Belegung des Unterſuchungs- und Kriegsgericyts über
ihren Rang . und Dienſtverhältniſſen ( ebend. Beil. A. ) 283.

einen Lieutenant (Mil . Str. 6. D. S. 46. Nr. 3 ; $ 64 .
Malzſteuer , Erhebung derſelben in den Staaten des

Nr. 3. ) 240. Zollvereins ( Vertr. 8. 8. Juli Art. 5. Nr. I. II . SS. 2.

Lippe (Fürſtenthum ), gehört zum Bundesgebiet (Verf . 7. ) 86. (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 5. u. Unl. B.

Art . 1. ) 2. — führt im Bundesrath eine Stimme ( ebend. Nr. IV .) 108. 122.

Art. 6.) 5. - desgl. im Bundesrath des Zollvereins Marine des Bundes ( Verf. Art. 53 – 55.) 16. (6. v .

( Vertr. v. 8. Juli Art . 8. S. 1.) 93 . 9. Nov. SS. 2. 3. 6. 9. 13. 14.) 131 .

Loſung, Beſtrafung der Soldaten , welche dem Feinde die Der Marineverwaltung werden 3,100,000 Thaler

Loſung offenbaren (Mil. Str. 6. B. v . 1845. Th. I. für das Jahr 1868. zur Verfügung geſtellt (G. v . 9. Nov.

S. 88. Nr. 2.) 206. (Kriegs • Art. v . 9. Dez. 1852.
$ . 9.) 159 .

Urt. 4.) 308. Etat der Marineverwaltung für das Jahr 1868.

Lübeck (freie und Hanſeſtadt), gehört zum Bundesgebiet (G. v . 30. Okt. I. Nr. 6 ; II. Nr. 4.) 165.

( Verf. Urt. 1.) 2. - führt im Bundesrath eine Stimme 1. Kriegsmarine , Handel8marine.

(ebend . Art. 6.) 5 . Marinebeamte, Klaſſifikation derſelben nach ihren Rang.

Lübed bleibt als Freihafen vorläufig außerhalb der und Dienſtverhältniſſen Mil. Str . 8. B.D. 1845 .

gemeinſchaftlichen Zollgrenze (ebend. Art. 34.) 10. - Die Beil . A.) 286 — 288.

Artikel 3–5. 10-20. und 22. des Zollvereinsvertrages Märkte , Beſuch der Märkte in den Staaten des Zoll .

finden auf Lübed keine Anwendung ( Vertr. p . 8. Juli vereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 26.) 105 .

Art. 6. Nr. 1. e . ) 91 . Lübec führt im Bundesrath Marodiren der Soldaten im Kriege , Beſtrafung derſel.

des Zollvereins eine Stimme (ebend . Art . 8. S. 1.) 93 . ben (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I. S. 152. ) 219 .

Das Ober - Appellationsgericht in Lübeck iſt die zu. (Kriegsart. v . 9. Dez. 1852. Art. 26.) 312.

ftändige Spruchbehörde in Unterſuchungen wegen ftraf. Märſche, Beſtrafung der Militairperſonen wegen Pflicht

barer Unternehmungen gegen den Norddeutſchen Bund verlepungen auf Märſden (Mil. Str. G. B. v . 1845 .

(Verf. Art. 75.) 21 . Th. I. SS . 158-161 .) 221. (Th . II . S. 190.) 267.

Organiſation des poſt. und Telegraphenweſens in (Kriegs.Art. v . 9. Dez. 1852. Art . 33.) 313 .

Lübec ( Ullech. Präſ. Erl. v . 18. Dez. Nr. 2-4.) 328. Maſchinen , Zolbegünſtigungen für Maſchinen und Ma:

ſ. auch Hanſeftädte. ſchinentheile im Gebiet des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli

Lügen des Angeſchuldigten vor Gericht ziehen bei mili. Art . 13.) 99.

tairiſchen Verbrechen eine höhere Strafe nach fich (Mil. Maſchinenperſonal der ſeemänniſchen Bevölkerung,

Str. 8. B. v. 1845. th. I. S. 74. Nr. 5.) 203. (Mil. Verpflichtung derſelben zum Dienſte in der Bundesmarine

Str. 6. D. S. 106. ) 252 . ( Verf. Art. 53.) 16. ( G. v . 9. Nov. S. 13. Nr. 1-4. )

134. - Rangverhältniſſe der Maſchiniſten (Mil. Str.

G. B. v . 1845. Beil . A. Nr. 1. a .) 284.

M. Matrikel der Bundeskonſuln (G. v . 8. Nov. S. 12.) 139.

Matrikularbeiträge der einzelnen Bundesſtaaten (G.

Maaß und Gewicht, die Ordnung des Maaß. und Ge . 9. 30, Dkt. Etat Nr. 5. ) 174 .

wichtsſyſtems in den Bundesſtaaten iſt Sache der Aufſicht Matroſen bei der Marine , Rangverhältniß derſelben

und Geſebgebung des Bundes ( Verf. Art. 4. Nr. 3.) 4. (Mil. Str. G. B. v. 1845. Beil. A.) 285. 286. ,

Dieds
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Mecklenburg -Schwerin (Großherzogthum ), gehört Militairbeamte, welche Militairperſonen zum Beamten .

zum Bundesgebiet ( erf. Art. 1. ) 2. – führt im Bundes. ſtande gehören (Mil. Str. 6. B. v . 1845. Einl. $. 4.)

rath zwei Stimmen (ebend . Art . 6. ) 5 . 188. und (Beil . A. ) 286-289 . - Strafbeſtimmungen( .

Beſtimmung über die Nationalität der Medlenburg. für Militairbeamte (ebend . Th . I. SS. 83-86 . 193

Schwerinſchen Stauffahrteiſchiffe und über ihre Befugniß bis 196. ) 205. - Militairgerichtsſtand derſelben (Mil.

zur Führung der Bundesflagge (8. v. 25. Dkt. S. 20.) 39 . Str. G. D. v . 1845. S. 1. Nr. 2. u . 4 ; SS. 5. 16.

Die Artikel 3–5. 10-20 . und 22. des Zollvereins . Nr . 3.) 229 . Strafgerichtsbarkeit über die Mili.

vertrages finden in Medlenburg Schwerin keine Anwen . tairbeamten (ebend . S. 20. Nr. 1. u . 4. ) 234. Bil

dung ( Vertr. v . 8. Juli Art. 6. Nr. 1. lit. b . ) 91 . dung des Unterſuchungs . und Sprudgerichts ( ebend.

Medlenburg Schwerin führt im Bundesrath des Zoll. SS. 47. 50. 61. 68. 69. 72.) 240. – Strafverfahren

vereins zwei Stimmen (ebend. Art. 8. S. 1. ) 92 . gegen Militairbeamte (ebend . SS . 211 bis 228.) 271.

Koſten und Stempel (ebend. SS . 273. 278.) 280.

Mecklenburg: Strelik (Großherzogthum ), gehört zum!

Klaſſifikation der Militairbeamten nach ihren Rang.
Bundesgebiet (Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath.

und Dienſtverhältniſſen (Mil . Str. 8. B.v. 1845 .

eine Stimme (ebend . Art. 6.) 5 .

Die Artikel 3-5. 10-20 . und 22. des Zollvereins.
Beil. A.) 286 bis 289 .

vertrages finden in Medlenburg . Strelit teine Anwen . Militairbildungsanſtalten , Gerichtsſtand der Lehrer

dung (Vertr. . 8. Juli Art. 6. Nr. 1. lit. b.) 91 . und Zöglinge in Strafſachen (Mil. Str. 6. D. v. 1845 ,

Medlenburg . Streliß führt im Bundesrath des Zollvereins
S. 1. Nr. 4. ) 229.

eine Stimme ( ebend. Art. 8. S. 1. ) 92. Militairdienſt, I. Militairpflicht.

Militair - Ehrenzeichen , Verluſt deſſelben wegen be.
Medizinalpolizei, die Maaßregeln derſelben unterliegen

gangener Verbrechen (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th. I.

der Aufſicht und Gefeßgebung des Bundes ( Verf. Art. 4.
S. 36.) 195 .

Nr. 15.) 4.

Militair - Etat des Bundes (Verf. Urt. 62. 67.) 18.

Mehl, Beſteuerung deſſelben in den Staaten des zoll. Militairgefängnifie, Reviſion derſelben ( Mil. Str.
vereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 5. Nr. II . § . 2. ) 87.

G. D. v. 1845. S. 77.) 247 .

Meldung, Beſtrafung der Soldaten, welche unrichtige Militairgeiſtliche, Klaffifikation derſelben (Mil. Str.

Meldungen machen , oder Meldungen unterlaſſen (Mil . G. B. v. 1845. Beil. A.) 287. 289.

Str. G. B. v. 1845. Th . I. S. 88. Nr. 3. lit. b. u . Militairgerichte , Organiſation und Zuſtändigkeit der.

S. 166.) 206. (Kriegs. Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 31.) ſelben (Mil. Str. G. D. v . 1845. SS. 1–88.) 229.

313, Verfahren derſelben ( ebend. SS. 89. ff.) 249. – Beauf.

Menſen (Meßplaße) , Beſuch der Meſſen in den Staaten ſichtigung derſelben ( ebend. §. 87.) 249. – Gemeinſchaft.

de8 Zollvereins ( Vertr. . 8. Juli Art. 26.) 105. -
liche Gerichte für Militair und Civilperſonen ( ebend.

Zollbegünſtigungen für einzelne Meßpläße (ebend. Art.14.) SS . 52. 53. 277.) 241 .

99. (Schlußprot. v. 8. Juli Nr. 12. ) 110.
Militairgerichtsbarkeit, Umfang, Eintheilung und

Verwaltung derſelben (Mil. Str. 6. D. v . 1845. SS. 1 .
Meßbriefe der Seeſchiffe, Nusſtellung derſelben (Verf.

2. 19-43 . ) 229 . Beſtimmungen über die Militair.

Art. 54.) 16 .
gerichtsbarkeit im Auslande (G. v . 29. Juni 1865.

Meuterei im Soldatenſtande, Beſtrafung derſelben (Mil . S. 58.) 155.

Str . G. B. p . 1845. Th . I. SS. 137-139 . ) 217 . Militairgerichtsſtand (Mil, Str. G. O. v . 1845.

SS. 1-18. ) 229 .

Milderung, Antrag auf Milderung der Strafe in mili.
Militairgeſetgebung , Einführung der Preußiſchen

tairgeridytlichen Unterſuchungen (Mil . Str. 6. D. v. 1845 .
Militairgeſebgebung im Gebiete des Norddeutſchen Bundes

SS. 149. 171.) 259. – Milderungsrecht des beſtätigenden
(Verf. Art. 61.) 18. (V. v. 7. Nov.) 125-130. - Dem

Befehlshabers (ebend . SS. 171 , 172. ) 264. – Milderungs .) .
Reichstage und dem Bundesrathe ſoll eit. umfaſſendes

geſuch in Injurienſachen (ebend. S. 232.) 274 .
Bundes.Militairgeſeß zur Beſchlußfaffwr.g vorgelegt werden

Militair Aerzte, Zuziehung derſelben als Sachverſtändige (Perf. Art. 61.) 18.

bei militairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil. Str. G. D. v . Militair: Jnvaliden , 1 Jnvaliden .

1845. SS . 97 113. ) 250. ( ebend. Beil. B. SS. 7-10.11.14 . Militair: Kircherordnung, die Preußiſche Militair.

21. 22. ) 291. - Klaſſifikation der Militair.llerzte ( ebend.- Kirchenordnung wird in dem Bundesgebiete nicht einge:

Beil . A.) 287–289. führt ( Verf. Art. 61.) 18.

-
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-

Militairlehrer, Gerichtsſtand derſelben in Strafſachen Militair - Strafgeſexbuch für das Preußiſche Heer

(Mil. Str. (S. D. v . 1845. S. 1 , Nr. 4. ) 229. (v . 1845. ) 188-299. Publikation und Einführung

Militairperſonen ſind auf den Eiſenbahnen zu er. deſſelben in Preußen (A. E. v. 3. April 1845.) 187. –

mäßigten Preiſen zu befördern ( Verf. Art . 37.) 14 . Einführung deſſelben im ganzen Bundesgebiet (Verf.

Unterſtützung der Wittwen und Kinder der im Kriege Art. 61.) 18. (V. v . 29. Dez.) 185. – Abänderung

gebliebenen Mitairperſonen (V. v. 7. Nov. S. 1. Nr. 7 mehrerer Beſtimmungen in den Militair. Strafgeſeßen ( .

bis 9.) 126 . v . 15. April 1852.) 302-306.

Allgemeine Pſlichten der Militairperſonen (Kriegs-Art.v . Militairſträflinge, 1. Feftungsſträflinge.

9. Dez. 1852. Art. 1-3.5.11.14. 18.21.23.27.30.37.43 .
Militairverwaltung, derſelben werden für das Jahr

46. 52.) 308. Beſtrafung der von ihnen vor dem Ein
1868. zur Süſtenbefeſtigung 500,000 Thaler zur Ver.

tritt in den Militairſtand verübten Verbrechen (Mil. Str. fügung geſtellt (G. v. 9. Nov. S. 9.) 159 . Etat für

6. B. v. 1845. Einl. $ . 5. ) 188. — Verfahren in ſolchen
die Militairverwaltung pro 1868. (G. v . 30. Okt. I.

Fällen (Mil . Str . G. D. v . 1845. SS. 9-12.) 232.
Nr. 5.) 165. (V. v . 21. Nov. ) 176--184.

Veftrafung der von Preußiſchen Militairperſonen gegen

Militairperſonen verbündeter Staaten begangenen Ver.
Militairweſen des Bundes , unterliegt der Aufficht und

brechen (Mil . Str . 6. B. Einl. S. 7. ) 189. - Beſtra.
Geſebgebung deſſelben (Verf. Art. 4. Nr. 14.) 4. -- Be

fung der von ihnen in Auslande begangenen ſtrafbaren
ſtimmung für die Berathung der Geſepesvorſchläge über

das Militairweſen ( ebend. Art. 5.) 4 .
Handlungen (G. v . 15. April 1852. S. 2.) 302. – Be.

lohnung der Militairperſonen , welche ſich durch Tapfer. Mißhandlung, Beſtrafung der Soldaten , welche im

keit und Muth .. auszeicynen (Kriegs.Art. v . 9. Dez. 1852 Kriege fremde Unterthanen oder Gefangene mißhandeln

Art. 50-52.) 316 .
(Mil. Str. G. B. v . 1845. Ch. I. S. 145. ) 218. – Be

Klaſſifikation der Militairperſonen nad ihren Rang. ſtrafung der Militair.Vorgeſepten , welche ihre Unter,

uud Dienſt . Verhältniſſen Mil. Str . G. B. v . 1845. gebenen mißhandeln (ebend . SS. 183. 184. 186.) 225.

Beil. A.) 283–289 .
(Kriegs.Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 46. ) 315 .

Militairpflicht ( Mehrpflicht, Militairdienſt) , Erfüllung Mobilmachung, Beſtimmungen darüber (Verf. Urt. 61.)

der Militairpflicht im Verhältniß zum Heimathslande 18. – Einberufung der Truppen im Fall der Mobil.

( Verf. Art. 3. ) 3. - Jeder Norddeutſche iſt wehrpflichtig. machung (6. v . 9. Nov. SS. 5. 6.) 132. – Herbei.

( ebend. Art. 57. 59. ) 17. (G. v . 9. Nov. S. 1.) 131 . ſchaffung der Pferde durch Landlieferung bei eintretender

Erfüllung der Militairpflicht im ſtehenden Heere, in der Mobilmachung (V. v . 7. Nov. S. 1. Nr. 6.) 126.

Landwehr , Seewehr und Marine (G. v . 9. Nov. SS. 6. ff.) Montirungsſtücke der Soldaten, ſollen von ihnen in

132. gutem Stande erhalten und dürfen nicht verdorben oder

Beſtrafung derjenigen, welche fich durd, Selbſtver. veräußert werden (Kriegs. Art. v. 9. Dez. 1852. Art. 27.

ſtümmelung oder durch Vorſchüßung von Krankheiten 2c . 28.) 312 .

der Verpflichtung zum Militairdienſte zu entziehen ſuchen Moſt, Beſteuerung deſſelben in den Staaten des Zoll.

(Mil. Str. 6. B. v . 1815. th . I. SS. 113-115 . ) 212. vereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 5. Nr. II. SS. 2. u . 3 .

(Kriegs.Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 5. 10. ) 309. -- desgl. lit. e . ) 87.

derjenigen, welche zu dieſem Zwed die Preußiſchen Staaten Mühlenfabrikate, Beſteuerung derſelben in den Staa .

verlaſſen (6 .. v . 11. März 1850. S. 1.) 301 . ten des Zollvereins ( Vertr. V. 8. Juli Art. 5. Nr. II .

Militairpoſten , die von denſelben begangerien Ver. S. 2.) 87.

bredhen ſind mit geſchärfter Strafe zu belegen (Mil. Str. Münzangelegenheiten , die Ordnung des Münzſyſtems

G. B. p. 1845. Th . I. S. 78. ) 204. -- Strafbeſtim .v in den Norddeutſchen Staaten iſt Sache der Aufſicht und

mungen gegen Poſten wegen Pflichtverlegungen (ebend. Geſebgebung des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 3.) 4.

SS . 158-161 . ) 221. (Kriegs.Art. v . 9. Dez. 1852. Das Porto für Poſtſendungen iſt nach der Landes .

Art. 34. 35. ) 313 . Beſtrafung desjenigen , welcher vor üblichen Münzwährung zu berechnen (6. v . 4. Nov.

dem Feinde vom Poſten entweicht ( ebend. S. 100.) 209 . S. 4.) 77 .

(Kriegs -Art. v. 9. Dez. 1852. Art. 6.) 309. oder dem Beſtimmungen über das Münzweſen der Staaten

Feinde das Geheimniß des Poſtens offenbart Mil. Str. des Zollvereins ( Vertr. b . 8. Juli Art. 3. S. 2 ; Art. 12.)

G. B. v . 1845. T. I. S. 88. Nr. 2.) 206. 84. ( Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 10.) 109.

Militair - Strafgerichtsordnung (vom 3. April Münzverbrechen , Feſtſtellung des Thatbeſtandes der.

1845.) . 229 - 282. - Einführung derſelben im Bundes . ſelben in militairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil. Str.

gebicte (Verf. Art. 61.) 18. ( V. v . 29. Dez.) 185. G. B. v . 1845. Beil. B. SS. 37 , 39. 40.) 297 .

Möng.
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Münzvertrag (vom 24. Janr. 1857.), fernere Anwen. Niederlaſſung, die Beſtimmungen über die Niederlaſſungs.

0.

.

.

Obduktion eines Leichnams in militairgerichtlichen Unter.

ſudungen (Mil. Str. G. D. v . 1845. S. 41.) 238. (ebend,

Beilage B. SS. 14. 21-24.) 292.

Oberfeuerwerker , Rangverhältniß derſelben (Mil. Str.

G. B. v . 1845. Beil. A. Nr. 1. a .) 284 .

Oberjäger des reitenden Feldjäger Korps, Rangverhält.

niß derſelben (Mil. Str. G. B. v . 1845. Beil. A. Nr. 4.

lit. b .) 284 .

Ober : Poſtämter in den Hanſeſtädten , dieſelben find

Bundesbehörden und dem General • Poſtamt des Nord.

deutſchen Bundes untergeordnet ( Allerh. Práf. Erl. ' v .

18. Dez. Nr. 2. u. 4.) 328 .

Ober : Poſtdirektionen, Entſchädigungsanſprüche an die

Poſtverwaltung ſind an die betreffende Ober . Poſtdirektion

zu richten (G. v. 2. Nov. § . 13. ) 65. -- Befugniſſe der.

ſelben in Unterſuchungen wegen Poſt. und Porto . Defrau .

dationen (ebend . SS. 40. 45.) 70. - Die Ober . Poft..

direktionen ſind Bundesbehörden und dem General . Poft

amt des Norddeutſchen Bundes untergeordnet ( Allerh.

Präj. Erl . v . 18. Dez. Nr. 2. u . 4. ) 328 .

Oberſt, Beſeßung des Unterſudyungs- und Kriegsgerichts

über einen Oberſt (Mil. Str. G. D. v . 1845. S. 46 .

Nr. 5 ; S. 64. Nr. 6.) 240. - Klaſſifikation der Oberſten

nach ihren Rang . und Dienſtverhältniſſen ( ebend. Bei.

lage A.) 283.

Oberſteuermann , Oberbootsmann, Obermaſchinift, Ober

meiſter bei der Marine, Rangverhältniſſe derſelben ( Mil.

Str. 6. B. v . 1845. Beilage A. Nr. 1. a. ) 284 .

Oberſtlieutenant, Beſepung des Unterſuchungs . und

Kriegsgerichts über einen Oberſtlieutenant (Mil. Str. 6 .

D. v . 1845. §. 46. Nr. 5 ; $ . 64. Nr. 5.) 240.

Klaſſifikation der Oberſtlieutenants nach ihren Rang. und

Dienſtverhälmiſſen ( ebend. Beilage A.) 283,

Obers

dung deſſelben in den Staaten des Zollvereins (Vertr . verhältniſſe in den Bundesſtaaten unterliegen der Aufſicht

p . 8. Juli Art. 3. 6. 2 ; Art . 12.) 84. (Soubprot. v . und Geſebgebung des Bundes (Verf. Art . 4. Nr. 1. ) 3 .

8. Juli Nr. 10.) 109. Befugniß der Bundesangehörigen, ſich an jedem Orte

Muſter, Ermächtigung des Bundes Präſidiums, die Ber innerhalb des Bundesgebietes nieberzulaſſen (G. v . 1. Nov.

dingungen und Gebühren für die Sendung von Muſtern S. 1.) 55. - Rechtliche Wirkungen der Niederlaſſung

mit der Poſt zu beſtimmen (G. v. 2. Nov. S. 57. Nr. 3. ) (ebend. S. 11.) 57 .

73. – für die Abtragung derſelben wird eine Beſtell. Norddeutſcher Bund , 1. Bund.

gebühr nicht erhoben (S. v . 4. Nov. S. 8.) 78 . Notariats - Urkunden , die von den Bundeskonſuln

aufgenommenen Urkunden ſind den Notariats - Urkunden

gleich zu achten (G. v. 8. Nov. SS . 16. 17. ) 140 .

Nothwehr vorgeſegter Militairperſonen gegen Untergebene

N. (Mil. Str. 6. B. v. 1845. Th . I. S. 185.) 226.

Nachdruck , die Beſtimmungen über den Schuß des geiſtigen

Eigenthums im Bundesgebiet unterliegen der Aufſicht und

Geſebgebung des Bundes ( Verf. Art . 4. Nr. 6. ) 4 .

Nachlaß ( Verlaſſenſchaft), Befugniß und Verpflichtung der

Bundeskonſuln zur Sicherſtellung und Regulirung des

Nachlaſſes verſtorbener Bundesangehörigen (G. v . 8. Nov.

S. 18.) 141 .

Nationalität der Kauffahrteiſchiffe ( 6. 1. 25. Okt.

SS. 1. ff.; $. 6. Nr. 7 ; $. 20.) 35. (G. v . 8. Nov.

S. 37. ) 143 .

Nationalkokarde (Landeskokarde), Verluſt derſelben in

Folge begangener Verbrechen (Mil . Str. G. B. v. 1845 .

Th. I. SS . 38. 43. 44.) 195.

National Militairabzeichen , Berluſt deſſelben in

Folge ſtrafbarer Handlungen (Mil. Str. G. B. v . 1815 .

Th . I. S. 38.) 195.

Naturalquartier, 1. Einquartierung.

Naturalverpflegung der Truppen , . Verpflegung.

Nebengebühren bei den Poſtanſtalten , Abſchaffung der.

felben (G. v . 4. Nov. S. 8.) 78.

Neuanziehende Perſonen , Kontrole derſelben (6.b.

12. Dkt. S. 10.) 35. - Anmeldung , Beſteuerung und

Abweiſung derſelben (G. v . 1. Nov. SS . 4. 5. 8. 10.) 56 .

Nichtigkeit des Erkenntniſſes in militairgerichtlichen Unter.

ſuchungen (Mil. Str. G. D. v . 1845. SS. 43. 57. 76.

268.) 239 .

Nichtigkeitsbeſ
chwerde in den bei den Preußiſchen

Ronſuln im Auslande ſchwebenden Rechtsſachen (G. v .

29. Juni 1865. SS. 31. 32. 56.) 150.

Nichtigkeitsbeſchwerde in militairgerichtlichen Unter.

ſuchungen (Mil . Str. 6. D. v . 1845. S. 268.) 279 .

Niederlage - Gebühren , Erhebung derſelben in den

Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 25. )

104. – ſie verbleiben den betreffenden Staatsregierungen

(ebend. Art. 10. Nr. 3.) 97.

.

.
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-

Ober- Delegraphen Inſpektionen , dieſelben erhalten Offiziere, (Fortſ.)

fortan die Bezeichnung » Telegraphen . Direktionen « (Alerh . S. 172. ) 224. – wegen Beleidigungen unter einander

Präſ. Erl. v . 18. Dez. Nr. 3.) 328. ( ebend. S. 173. ) 224 . wegen Beleidigung und Miß.

Ober : ribunal in Berlin , Rompetenz deſſelben in den handlung ihrer Untergebenen (ebend. SS . 183. 187.) 225 .

bei den Preußiſchen Konſuln im Auslande ſchwebenden
Beſtrafung der Offiziere, wenn ſie den einfachen

Prozeſſen und Unterſuchungen (6. v . 29. Juni 1865 . Stubenarreſt ohne Erlaubniß verlaſſen ( ebend. SS. 22.

SS . 23. 31. 32. 57.) 148 ..
164.) 193 .

Obligationenrecht, die Gelegebung über ein gemein .
Befugniß der Offiziere, einen Untergebenen, der ſich

ſames Obligationenrecht im Bundesgebiet iſt Sadhe des
ihnen thätlich widerſebt , auf der Stelle niederzuſtoßen

Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 13.) 4.
(Mil. Str. G. B. v . 1845. S. 185. ) 226. (Kriegs. Art.

v . 9. Dez. 1852. Art. 17.) 311 .
Obftwein , 1. Eider .

Gerichtsſtand der Offiziere in Strafſachen (Mil. Str.

Deffentlichkeit der Verhandlungen des Reichstages (Verf.
G. D. v . 1845. SS. 1. 16. Nr . 1 ; $ . 18. Nr. 2.) 229.

Art. 22. ) 8 . desgl . der Verhandlungen des Zoupar.
dieſelben gehören vor die höhere Gerichtsbarkeit ( ebenb.

laments ( Vertr. v. 8. Juli Art. 9. S. 3. ) 95 . S. 20. Nr. 1.) 234. - Beſtellung des Spruchgerichts) .

Deſterreich, Verfahren beim Abſchluß von Handels. und ( ebend . SS 63. 64.) 243. - Beſtätigung des Erkennt.( : .

Schiffahrtsverträgen des Zollvereins mit Defterreich niſſes (ebend . S. 154. Nr. 2. u. Anmert. Nr. 1 , lit. b.)

(Schlußprot. Nr. 8. ) 108. 260. – Kontumazialverfahren gegen abweſende Offiziere

Offiziere der Bundes • Kriegsmarine, Ernennung und Ver.
( ebend. S. 244.) 275. - Umwandlung der Geldbuße in.

eidigung derſelben (Verf. Art . 53.) 16. - Offiziere der militairiſche Freiheitsſtrafe ( ebend . S. 272. ) 280. -

Bunbestruppen , Ernennung und Dualifitation derſelben Koſtenfreiheit der Offiziere ( ebenb. SS. 274. 278. 283.)

( ebend. Art. 63. 64. 66.) 19. – Offiziere der Reſerve, der
281 .

Landwehr und Seewehr ( 6. v . 9. Nov. SS. 11. 12. Klaſſifitation der Offiziere nach ihren Rang. und

13. Nr. 4. ) 133 . Dienſtverhältniffen (Mil . Str . G. B. v . 1845. Beilage A.)

Gewährung eines Naturalquartiers für die nach an.
283–284.

deren Garniſonorten verlegten Offiziere (V. v . 7. Nov. Befugniſſe der unterſuchungsführenden Dffiziere in

$. 1. C. 1. lit. b. ) 125. militairgerichtlichen Unterſuchungen ( Mil. Str. 6. D.

Offizier. Pferde ſind zur Vorſpannleiſtung nicht ver . SS. 23. 27. 49. 77. 81. 209. 210. ) 235. – Vereidigung

pflichtet (V. v . 7. Nov. S. 1. Nr. 2. lit. b .) 126 . derſelben (ebend . SS. 80.220 .) 247. Ernennung

Penſionserhöhung für die im Kriege invalide gewor. Rechte und Pflichten der zu den Unterſuchungsgerichten

denen, ſo wie für die durch den aktiven Militairdienft ver. kommandirten Offiziere ( ebend. SS. 45–47, 54–56. 75 .

ſtümmelten oder erblindeten Offiziere (V. v. 7. Nov. $ . 1 . 83. 84.) 239 .

Nr. 8. u. 9.) 126.

Welche Strafen gegen Offiziere zuläſſig find: Feſtungs. Oldenburg (Großherzogthum ), gehört zum Bundesgebiet

arreſt (Mil. Str. 6. B. v . 1845. Th. I. SS. 9-12.
( Verf. Art . 1.) 2. - führt im Bundesrath eine Stimme

.55. 58.) 191. - Stubenarreſt (ebenb . SS . 21-25. 58.)
- ( ebend . Art. 6. ) 5.

193. – Kaſſation , Entfernung aus dem Offizierſtande und
Theilnahme Dibenburg an dem Zolverein ( Vertr.

Dienftentlaſſung ( ebend. SS. 44-47. 55. 60. 61. ) 197.
v . 8. Juli) 81 . Die Artikel 3–5. 10-20. und 22.

des Vertrages finden auf den Hafenort Brake feine Un.
Welche Strafen gegen penſionirte Offiziere ſtattfinden

( ebend. SS. 50–53. ) 198 .
wendung (ebend. Art. 6. Nr. 1. c .) 91. - Oldenburg

Beſtrafung der offiziere wegen achtungswidrigen
führt im Bundesrath des Zolvereins eine Stimme ( ebend .

Art. 8. $ . 1. ) 92. - Beſtimmungen hinſichtlich der
Betragens gegen ihre Vorgeſepten (Mil. Str. 6. B.

.

S. 124.) 214 . wegen thätlicher Widerſeßung gegen
Chauſſeegelder in Oldenburg (ebend. Art. 22.) 104.

für Oldenburg wird ein Zuſchuß zu den Verwaltungs

dieſelben ( ebend . S. 128.) 215. – wegen unrichtiger Mel .

dungen, Rapporte, Berichte, Atteſte (ebend. S. 156. ) 221 .
toſten bewilligt (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 13.) 110.

Errichtung einer beſonderen Direktivbehörde für Diben
wegen Annahme von Geſchenken , Beſtechung (ebend .

S. 157.) 221. wegen Urlaubsüberſdreitung (ebend.
burg (ebend . Nr. 14. ) 110 .

S. 166.) 223. wegen Trunkenheit im Dienſt (ebend . Orden , die Bundeskonſuln dürfen ohne Genehmigung des

S. 167.) 223. - wegen Hazardſpielens ( ebenb. S. 169. ) Bundes -Präſidiums teine Orden von fremden Regierungen

223 wegen Verheirathung ohne Ronſens ( ebend. annehmen (G. v . 8. Nov. S. 5.) 138.

1

-

.

-

inf
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Wachen .

1

1

Orden , ( Fortſ.)
Patrouille , (Fortſ.)

Auf den Berluſt von Orden darf gegen Militair. ſtrafung derjenigen , welche Patrouillen beleidigen oder

perſonen nicht erkannt werden (Mil. Str, G. B. v . 1845. fich ihnen widerſeben ( ebend. S. 134. ) 216. - . and

36. I. $. 35. ) 195. - Es iſt die Entſcheidung des

König& darüber einzuholen (Mil. Str. G. D. S. 192. ) Penſion , Erhöhung derſelben für die im Kriege invalide

268.

gewordenen , ſo wie für die durch den aktiven Militair.
Ordnungsſtrafen gegen Salzwerksbeſißer, welche den dienſt verſtümmelten Offiziere (V. v . 7. Nov. . 1. Nr. 8.

ſteueramtlichen Vorſchriften zuwiderhandeln (C. v . 12. Okt. 9. ) 126 .

SS. 13. 15.) 46 . Penſionirung der Bundeskonſuln (G. v . 8. Nov.

$ . 8. ) 139. (G. v . 29. Juni 1865. S. 6. ) 145.

Verluſt der Penſion von Offizieren in Folge began.

gener Verbrechen (Mil. Str. 6. B. v . 1845. Ch . I.

SS . 51. 52.) 198 .

P. Penſionaire, Strafbeſtimmungen gegen penſionirte Offic

ziere (Mil . Str. 6. B. v . 1845. Th . I. SS. 50–53. )

Pađete, Beförderung derſelben durch die Poft ( 6. v. 198. – Gerichtsſtand derſelben in Strafſachen (Mil. Str.

2. Nov. SS. 2. 15. 57. Nr. 3. ) 61. - Garantie der Poſt.

11

G. D. v. 1845. § . 1. Nr. 3.) 229. Koſtenfreiheit

verwaltung (ebend . SS. 6. 9.) 63. - Strafbeſtimmunger derſelben ( ebend. S. 274. ) 281.

für Kontraventionen (ebend . SS. 27. ff.) 67, - Porto Perſonenfuhren , in wie weit eine gewerbmäßige.

für Padete (G. v . 4. Nov. SS. 2. 3. 8.) 75. Beförderung von Perſonen durch Fuhrgelegenheiten zu.

läſſig ift (G. v. 2. Nov. SS. 1. 15. ) 61 . Straf:Padhöfe in den Staaten des Zollvereins, Koſten für die

beſtimmungen für Kontraventionen ( ebend. SS. 27. bisEinrichtung und Unterhaltung derſelben ( Vertr. v . 8. Juli 29.) 67.

Art. 16. Nr. 1. ) 100.

Perſonengeld , Ermächtigung des Bundes . Präſidiums,
Padkammergeld für Poſtſachen , Aufhebung deſſelben das Perſonengeld für die einzelnen Poſtkurſe zu beſtimmen

(G. v . 4. Nov. S. 8.) 78.
(G. v . 2. Nov. S. 57. Nr. 5.) 73,

Papiergeld , die Feſtſtellung der Grundfäße über die Befugniß der Poſtanſtalten , das unbezahlt gebliebene

Emiſſion von Papiergeld iſt Sache der Aufſicht und Ger
Perſonengeld epekutiviſd einzuziehen ( G. v. 2. Nov. S. 25.)

67. - Strafe für Defraudation des Perſonengeldes (ebend .ſeßgebung des Bundes ( Verf. Art. 4. Nr. 3. ) 4.

SS . 32. 34.) 68 .
Parole, Beſtrafung der Soldaten, welche dem Feinde die

Petitionen an den Reichstag. Behandlung derſelben
Parole offenbaren (Kriegs.Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 4.)

( Verf. Art. 23. ) 9. - Petitionen an bas Zollparlament
308.

( Vertr. v. 8. Juli Art. 9. S. 4. ) 95 .

Paſſagiergut, Garantie der Poſtverwaltung für daſſelbe Pfandleiher, Beſtimmung über die Zinſen , welche an

(G. v . 2. Nov. SS. 11. 26. ) 64.
gewerbliche Pfandleih . Anſtalten zu entrichten ſind (6.b.

Paſſagierſtuben, Anordnungen für die Sicherheit, Orb 14. Nov. S. 4.) 160.

nung und den Anſtand in den Paſſagierſtuben (6. v . 2. Pfändung iſt gegen Poften, Kuriere und Eſtafetten nicht

Nov. S. 57. Nr. 6. ) 73.
geſtattet (G. v. 2. Nov. S. 18.) 66 .

Paßweſen , die Beſtimmungen darüber unterliegen der Pferde, Beſchaffung der erforderlichen Pferde im Fall

Aufſicht und Geſepgebung des Bundes ( Verf. Art. 4. einer Mobilmachung, desgl. zum Vorſpann (V. v. 7. Nov.

Nr. 1.) 3 . Geſeß über das Paßiveſen (v. 12. Okt.) $. 1. Nr. 2. u. 6.) 125.

33-35 . Befugniß der Bundeskonſuln zur Ausſtellung Pflaſtergeld , Befreiung der Poſten, Kuriere und Eſta :

und Viſirung von Päſſen (G. v. 8. Nov. S. 25.) 142. fetten, Briefträger und Poſtboten 2c. von Entrichtung des

Patente , 1. Erfindung 8.Patente. Pflaſtergeldes (6. v . 2. Nov. S. 16.) 65 .

Beſtimmung über die Erhebung des Pflaſtergeldes

Patrouille , die von bewaffneten Patrouilleurs begange in den Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 22.)

uen Verbrechen ſind mit geſchärfter Strafe zu belegen 103. - Das Pflaſtergeld verbleibt den betreffenden Staats.

(Mil. Str. 6. B. v . 1845. Th. I. S. 78.) 204. - Be regierungen ( ebenb. Art. 10. Nr. 3. ) 97 .

Pflich :

.
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-

Pflichten der Militairperſonen (Kriegs.Art. v . 9. Dez. 1852. Portepee - Unteroffiziere, welche militairiſche Strafent

Art. 1-3. š . 11. 14. 18. 21. 23. 27. 30. 37. 43. 46. gegen dieſelben zuläſſig find (Mil. Str . G. B. v . 1845.

52.) 308. Th. I. S. 9. Nr. 2 ; SS. 11. 17. 19. 40. 41. 58.) 191 .

Pflichtverlegungen ( Pflichtwidrigkeiten ) der Militair
Militairgerichtsbarkeit über dieſelben (ebend . Th. II . S. 20 .

perſonen, Beſtrafung derſelben (Mil . Str. G. B. v. 1845.
Nr. 2. ) 234. -- Klaſſifikation derſelben ( ebend . Beil . A.(

| Th . I. § . 163.) 222. ( Kriegs - Art. v . 9. Dez. 1852.
Nr. II . 1.) 284. – 1. auch Unteroffiziere.

Art. 30. 32. ) 313. - Pflichtverleßungen aus Fahrläſſig.

teit (Mil . Str. 6. B. SS. 189-191 .) 227.
Porto für Briefe, Padete und Werthſendungen 2c . (G.

v . 4. Nov. SS. 1–5.) 75. – Termin der Zahlung, Nach. , .

Plünderung, Strafe für unerlaubte Plünderung im Kriege forderung von Porto (ebend . SS . 6. 7. ) 77.

(Mil . Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS . 148–152. ) 219 . Befugniß der Poſtanſtalten , unbezahlt gebliebenes

(Kriegs . Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 25. 26. ) 312 . Porto exekutiviſch einzuziehen (G. v . 2. Nov. 9. 25.) 67. --- Ein .

Politiſche Verbrechen und Vergehen , in welchen Fällen ziehung des Porto's in militairgerichtlichen Unterſuchungen

dieſelben zur Kompetenz der Bundeskonſuln gehören (6 . (Mil. Str. G. D. v . 1845. § . 284. ) 282 . Strafe für

v . 8. Nov. S. 22.) 141 . Staatsverbrechen gehören
Defraudation des Porto's (G. v . 2. Nov. SS. 30. 34.) 68.

zur Kompetenz des Kammergerichts (G. v . 29. Juni 1865 .

S. 45.) 153 .
Porto defraudationen , Strafbeftiinmungen (G. B.

2. Nov. SS. 27-39.) 67 . Strafverfahren (ebend.

Polizei , die Beſtimmungen über die Fremdenpolizei im
SS. 40–53. ) 70.

Bundesgebiete unterliegen der Aufſicht und Geſeßgebung

des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 1. ) 3 .
Gerichtsſtand der Militairperſonen in Unterſuchungen

desgl. die

Maaßregeln der Medizinal. und Veterinair.Polizei (ebend.
wegen Portodefraudationen (Mil . Str. 6. D. v. 1845 .

Art. 4. Nr. 15.) 4.
S. 3. ) 229 .

In welchen Fällen die Polizeibehörden befugt find , Portofreiheit des amtlichen Schriftwechſels der Behör.

Vundesangehörigen den Aufenthalt an einem Orte zu den und Beamten des Zollvereins in gemeinſchaftlichen

beſchränken oder ſie auszuweiſen (6. v . 1. Nov. SS. 3 .
Zollangelegenheiten ( Vertr. v . 8. Juli Art. 16. Schlußſas)

10. 12. ) 55 . 100.

Polizeibeamte , Verpflichtung derſelben , zur Verhütung Strafe für den Mißbrauch der portofreien Rubrit

und Entdecung von Poſtübertretungen mitzuwirken (6 .
(G.'v. 2. Nov. S. 30. Nr. 3 ; SS. 33. 34.) 68.

v . 2. Nov. S. 24. ) 67 .

Polizeigewalt der Bundeskonſuln über die Schiffe der Poſt, Beförderung von Briefen und Sachen durch die

Handelsmarine (6. v . 8. Nov. S. 33.) 143 .
Poſt (G. v. 2. Nov. SS. 2–4. 15. 57.) 61 .

Polizeikontraventionen , Gerichtsſtand der Mili. Poftanſtalten Poſtbehörden) , die Poftanſtalten ſind

tairperſonen in Unterſuchungen wegen kontraventionen Bundesbehörden und dem General • Poſtamt des Nord.

gegen die Polizeigeſebe (Mil . Str. 6. D. v . 1845. S. 3. ) deutſchen Bundes untergeordnet (Allerh . Präſ. Erl. v .

229 . 18. Dez. Nr . 2. u . 4. ) 328 .

Polizeiverordnungen , Befugniß der Konſuln , polizei- Befugniß derſelben , unbezahltes Porto , Perſonengeld

liche Vorſchriften in ihrem Jurisdiftionsbezirk zu erlaſſen und Gebühren ezekutiviſch einzuziehen ( G. v. 2. Nov.

( G. v . 29. Juni S. 17. ) 117 . S. 25. ) 67. – desgl . Briefe und Sachen bei Poftüber.

Portepeefähnriche, welche militairiſche Strafen gegen
tretungen in Beſchlag zu nehmen (ebend . S. 38.) 69.

dieſelben zuläſſig find (Mil . Str. 6. B. v. 1845. Th. I. Verfahren derſelben bei Unterſuchungen wegen Poſt. und

S. 9. Nr. 3 ; S. 11.) 191. – Die Genehmigung des Königs
Porto · Defraudationen (ebend. SS. 40. 42. 51.) 70.

iſt nothwendig, wenn gegen einen abweſenden Portepee:
Jnwiefern die Poſtanſtalten zur Prüfung der Legitimation

fähnrich die Unterſuchung wegen Deſertion eingeleitet
des Empfängers bei Abholung von Poſtfachen verpflichtet

werden ſoll (ebend. Th . II. S. 244.) 275. - Beſtätigung
find ( ebend. S. 55.) 72.

des Erkenntniſſes durch den König, wenn gegen einen Porto für das Couvertiren an die Poſtanſtalten

Portepeefähnrich auf Degradation erkannt ift ( ebend. (G. v . 4. Nov. S. 5.) 77. - Verkauf von freimarken

S. 154. Anmerk. Nr. 1. c . ) 260 . Klaffifitation der und Franko . Couverts Seitens der Poſtanſtalten (ebend.

Portepeefähnriche (ebend. Beil. A. Nr. 1. lit. b.) 284. S. 9.) 78.

Poſts

.

.

.
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Poftanweiſungen , Ermächtigung des Bundes · Prä. Puſthalterei , das Juventarium derſelben darf nicht mit

ſidiums, die Bedingungen und Gebühren für Poſtanwei Beſchlag belegt werden (G. v . 2. Nov. S. 20.) 66.

ſungen zu beſtimmen (G. v . 2. Nov. S. 57. Nr . 3.) 73 .

Für die Abtragung derſelben wird eine Beſtellgebühr

Poſtillon , Unzuläſfigkeit der Pfändung eines Poftillons

( G. v . 2. Nov. $ . 18.) 66. - Befreiung deſſelben von

nicht erhoben (G. v . 4. Nov. S. 8.) 78 .

)
voit

Spanndienſten (ebend. $. 22 ) 66 . Beſtrafung des

Poſtarmenfafie (Poſtunterſtüßungstaf
ſe ), dabin fließen jenigen , welcher einem Poſtillon Briefe oder Sachen zur

die unbeftellbaren Poftiendungen (6. v . 2. Nov. S. 26. ) Mitnahme übergiebt (ebend . $ . 30. Nr. 5.) 68 .

67. – desgl. die Geldſtrafen für Poft und Porto . Puitpferde, Befreiung derſelben von Chauſſee, Brüden ',

Defraudationen (ebend . $. 39.) 70
Damm ., Pflaſter und Fährgeld a . ( G. v . 2. Nov. S. 16.)

Poſtbeamte, Anſtellung, Dienſtverhältniß und Ver- 65 . Befreiung derſelben von Spanndienſten (ebend

eidigung der Poſtbeamten im Bundesgebiet ( Verf. Art . $ . 22.) 66 .

50.) 14 .
Poſtproviſion für die Beförderung und Debitirung der

Beſtrafung desjenigen , welcher einem Poſtbeamten

Briefe oder andere Sachen zur Mitnahme übergiebt (G.

Zeitungen (G. 19. 4. Nov. S. 10.) 78. ( G. v. 2. Nov.

$ . 4. ) 62.

v. 2. Nov. S. 30. Nr. 5. ) 68 . Befugniß der Poſt

beamten , bei einer entdecten Poſtdefraud
ation die vor

Pojtreiſende , Beförderung derjelben , Beſtimmung des

gefundenen Briefe und Sachen in Beſchlag 311 nehmen

Perſonengeldes (C. v. 2. Nov. S. 57. Nr. 5. ) 74. --

( ebend. $ . 38.) 69

Garantie der Poſtverwaltung für Beſchädigungen ( ebend.

S8 . 11. 13. ) 64 . Strafe für defraudirtes Perſonen.

Poſtbehörden, 1. Poſtanſtalten .
gelo ibend. S$ . 32. 34.) 68 .

Poſtboten, Befreiung derſelben von Chauſſee ., Brüden , Wojtſcheine, Aufhebung der Gebühren für Poſtſdei: c

Damm- und Fährgeld u . ( G. v . 2. Nov. $ . 16.) 65 . über die Einlieferung von Sendungen zur Poſt (G. v .

Anzeigen der Poſtboten auf ihren Dienſteid (ebend . 4. Nov. S. 8.) 78 .

S. 54. ) 72 .
Poſtiendungen , Beförderung derſelben durch die Poſt

Poſtdebit der Zeitungen ( 6. 1. 2. Nov. S. 4. ) 62. ( 6. v . 2. Nov. SS . 2 - 4.) 61 . desgl . durch die Eiſena

Poſtdefraudationen (Poſtübertretungen) , Verpflichtung

bahnen (ebend. $ . 5.) 62 . Garantie der Poſtverwal.

der Polizei- und Steuerbeamten, zur Verhütung und Ent .

tung für die Poſtſendungen (ebend. SS. 6-15.) 63.

Abholung und Auslieferung derſelben ( ebend . SS 55 .

deckung von Poſtübertretungen mitzuwirken (6. v . 2. Nov. 56.) 72. --- Allgemeine Beſtimmungen (ebend . S. 57.) 73.

S. 24.) 67. - Strafbeſtimmungen für Poſtdefraudationen

( ebend. SS . 27– 39. ) 67. – Strafverfahren ( ebend . SS . 40 Poſttarweſen , Gefeß über das Poſttagweſen im Ge

bis 53.) 70 .

biete des Norddeutſchen Bundes (v . 4. Nov.) 75–79.

Gerichtsſtand der Militairperſonen in Unterſuchungen Poſtüberſchüſſe fließen in die Bundeskaffe (Verf. Art. 49 .

wegen Poſtkontraventionen (Mil. Str. G. D. von 1845 . 70. ) 14. - Feſtſtellung und Vertheilung derſelben ( ebend.

$. 3.) 229. Art. 52.) 15 .

Poſten , beſondere Vorrechte derſelben ( 6. 1. 2. Nov. Poſtübertretungen , 1. Poft defraudationen.

SS. 16-26 .) 65 . Militairiſche Poſten , 1. Militair'.

poften .

Poſtverträge über den Tarif für den Verkehr mit

anderen Poſtgebieten (G. v . 4. Nov. S. 11.) 79.

Poſtfreimarken , Strafe für die Benußung entwertheter Poſtverwaltung, Genehmigung derſelben zur Errichtun ?

Poſtfreimarken (G. 1. 2. Nov. S. 30. Nr. 4 .; SS . 33 . von Fuhr- und Transport -Gelegenheiten ( G. v. 2. Nov. SS . 1 .

34.) 68 . Verkauf von Freimarken Seitens der Poſt 15. ) 61. Verpflichtungen der Eiſenbahnen im Jntereſſe

anſtalten (G. v . 4. Nov. S. 9. ) 78 .
der Poſtverwaltung (ebend . S. 5. ) 62. Garantie und

Poſtgarantie für die der Poſt anvertrauten Sachen und Verantwortlichkeit der Poſtverwaltung für die ihr anver .

Perſonen (G. v . 2. Nov. SS. 6-15.) 63 .

trauten Sachen und Perſonen ( ebend. SS . 6— 15. 55 .

56.) 63. - Allgemeine Beſtimmungen ( ebend . S. 57.) 73 .

Poſtgebühren , Beſtimmung und ezekutiviſche Einziehung Anordnungen der Bundes . Poftverwaltung über den

derſelben (G. v . 2. Nov. SS . 25. 57. Nr. 3.) 67.
Verkauf von Freimarfen uns Frankocouverts Seitens der

Poftgefälle , 1. Porto .

Poftanſtalten (6. v. 4. Nov. S. 9. ) 78 .

Bundes . Gefeßblatt. Jahrg. 1867.
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Poftverwaltung , (Fortſ. ) Preußen , ( Fortſ .)

Etat der Poſtverwaltung für das Jahr 1868. (G. Zollvereinsvertrag zwiſchen Preußen und den übrigen

v . 30. Dkt. II , Nr. 2. ) 167. 169.
Deutſchen Staaten (v . 8. Juli) 81–124 . die Artikel

3-5. 10-20 . u . 22. deſſelben finden auf gewiſſe Ge.

Poſtvorſchuß , Ermächtigung des Bundes-Präſidiums,

die Bedingungen und Gebühren für Vorſchußſendungen zu

biete in Preußen keine Anwendung (ebend . Art . 6. Nr.1 a.)

91 . Preußen führt im Bundesrath des Zollvereins

beſtimmen (G. v . 2. Nov. S. 57. Nr . 3.) 73 . 17 Stimmen (ebend. Art. 8. S. 1.) 92 . das Prá .

Poftwagen , Befreiung derſelben von Chauſſee-, Brücken ., ſidium des Bundesraths ſteht der Krone Preußen zu

Damm . , Pflaſter. und Fährgeld 2. (G. v. 2. Nov. (ebend. Art. 8. S. 6.) 94. – der Vorfiß und die Leitung

S. 16.) 65 .
der Geſchäfte erfolgt durch den deſignirten Vertreter

Preußens ebend. Art. 8. S. 10.) 94. – Verfahren(

Puſtweſen , die Beſtimmungen darüber unterliegen der Preußens bei Abſchluß von Handels- und Schiffahrts.

Aufſicht und Geſezgebung des Bundes ( Verf. Art . 4. verträgen mit Deſterreich und der Schweiz (Schlußprot.

Nr. 9. 10 ; Art. 48. ) 4 . Bildung eines dauernden Aus.
v . 8. Juli Nr . 8. ) 108 .

ſchuſſes im Bundesrathe für Eiſenbahnen , Poſt und Les
f. auch Bundes . Präſidium , Bundesfeldherr.

legraphen (ebend. Art . 8. Nr. 5.) 6 . Nähere Anord.

nungen über das Poſtweſen im Gebiet des Norddeutſdien Privilegien , Ertheilung derſelben in den Staaten des

Bundes (ebend. Art. 48 -- 52.) 14. Geſek über das Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 21.) 103 .

Poſtweſen des Norddeutſdyen Bundes (v . 2. Nov. ) 61

bis 64.

Proviſion der Poſtanſtalten für die Beförderung und

Organiſation der Verwaltung des Poſtweſens

(Allerh. Präſ. Erl . v . 18. Dez. ) 328.

Debitirung der Zeitungen (G. v. 2. Nov. S. 4. ) 62. ( 6 .

v . 4. Nov. S. 10. ) 78.

Poſtzwang (G. v. 2. Nov. SS. 2-5. 15. 57.) 61 .
Prozefverfahren , die Geſepgebung über ein gemein .

Ⓡrahmgeld , Befreiung der Poſten , Kurire und Eſtafetten, ſames Prozeßverfahren gehört zum Reffort des Bundes

Briefträger und Poſtboten . von Entrichtung des Prahm. ( Verf. Art. 4. Nr. 13. ) 4 .

geldes (6. v . 2. Nov. S. 16.) 65. Prozeßverfahren in den zur Gerichtsbarkeit der Ron:

Präſident und Vize. Präſidenten des Reichstages , Wahl
ſuln gehörigen Rechtsſtreitigkeiten ( G. v . 29. Juni 1865 .

derſelben (Verf. Art . 27. ) 9. - Präſidenten und Vize .(

SS. 20. ff.) 148.

Präſidenten des Zollparlaments ( Vertr. v . 8. Juli Art. 9 . Prüfung der Berufskonſuln (G. v . 8. Nov. S. 7.) 138 .

$ . 9.) 96.
Publikation der friegsrecytlichen Erkenntniffe (Mil . Str.

Präſidium des Norddeutſchen Bundes , 1. Bundes.
G. D. v . 1845. SS. 176-179 .) 265. - der ftandrecht

Präſidium. Präſidium des Bundesraths für den

-

lidien Erkenntniſſe (ebend . S. 207. ) 270. - der Erkennt-.

Zollverein , 1. Bundesrath . mijie gegen Militairbeamte ( ebend . S. 223.) 272.

Preußen mit Lauenburg gehört zum Bundesgebiet ( Verf.

Art. 1.) 2 . führt mit den ehemaligen Stimmen von

Hannover, Surheſſen , Holſtein , Najjau und Frankfurt im

Bundesrath 17 Stimmen ( ebend. Art. 6. ) 5 .

Das Präſidium des Bundes ſteht der Krone Preußen
D.

zu (Verf. Art. 11.) 7. – Seine Majeſtät der König vou

Preußen hat den Oberbefehl über die Kriegsınarine ( ebend. Quartal- Ertrakte über die Einnahmen an Zölen und

Art . 53.) 16 . deögl . über die geſammte Landmacht Verbrauchsſteuern im Bundesgebiet, Einſendung derſelben
des Bundes (ebend. Art . 63.) 19. Seine Majeſtāt

an den Ausſchuß des Bundesraths (Verf. Urt. 39.) 12.
übernimmt die ihm durd, die Verfaſſung des Norb .

deutſchen Bundes übertragenen Rechte , Befugniſſe und
Quartal . Ertrakte über die Einnahmen an den ge

Pflichten für Sich und Seine Nachfolger in der Krone
meinſchaftlichen Abgaben und Steuern im Gebiete des

Preußen (Publ. v . 26. Juli) 23 .
Zollvereins (Vertr. d . 8. Juli Art. 17.) 101 .

Einführung der Preusi dic Militairgeſeße im ganzen Quartier , unerlaubte Entfernung der Soldaten aus dem
!

Vundesgebiet (Verf. Art . 61 ) 18. (V. v. 7. Nov. ) 125 Quartier (Kriegs - Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 37. 38.)

bis 130.
314,

Quar :

2
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Quartier : Arreſt, Anwendung deſſelben gegen Unter: Negentenhäuſer (regierende saujec) in den Staaten des
ofiziere und Gemeine bei Disziplinarvergchen (Mil . Str . Dollvereins, Zollpflichtigieit der für ihre Hofhaltung

G. B. v.. 1845. Th . I. §. 30.) 194. beſtimmten Gegenſtände (Bertr. v . 8. Juli Art. 15.) 99.

Die Mitglieder der regierenden Häuſer ſind von der

Wehrpflicht ausgenoinmen (G. v . 9. Nov. S. 1. a.) 131 .

Regimenter , führen fortlaufende Nummern durch die

R. ganze Bundesarmec (Verf. Art. 63. ) 19 .

Regimentsgerichte, Zuſammenſebung und Kompetenz

Rabattprivilegien für einzelne Mebpläße in den Staa derſelben (Mil. Str. 6. D. v . 1845. § . 22. Nr. 2 ;

ten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 14.) 99. SS. 23. 26. 27. 105 ) 235 .

(Schlußprot. 6. 8. Juli Nr. 12. ) 110 .

Regiments : Kommandeur, Befugniſſe deſſelben als
Rapport, Beſtrafung der Militairperſonen welche unrich Gerichtsberrit in militairgerichtlichen Unterſuchungen ( Mil.

tige Rapporte abſtatten oder wiſſentlich weiter befördern Str. 6. D. v. i $45 . SS . 23. 27.) 235. Einleitung

(Mil. Str. G. B. v. 1845. Th . I. S. 156.) 221. (Kriegs. der Unterſuchung gegen einen Regiments . Kommandeur

Art. 9. Dez. 1852. Urt. 31.) 313 . (ebend . S. 103. ) 251 .

Raub, Feſtſtellung des Thatbeſtandes beim Raube in mili . Regiſterhafen , Führung des Sdhiffsregiſters (G. v . 25 .

tairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil . Str. G. B. v . 1845 .
Oft. S. 5. ) 36.

Beil . B. SS . 31. 32. ) 295 .

Reichsſtände (Reichsunmittelbare), Entſchädigungen der
Nechnungsweſen , Bildung eines dauernden Ausſchuſſes ſelben für eingezogene Zollrechte ( Vertr. v . 8. Juli Art.

im Bundesrathe des Nordbeutſchen Bundes für das Rech 15. ) 99 .

nungsweſen ( Verf. Art. 8. Nr. 7.) 6. – funktionen

beiſelben (ebend . Art . 39.) 12. -
Die Mitglieder der mediatiſirten, vormals reichsſtän.

Rechnungsbehörde des

Bundesrathes (ebend . Art. 37. Nr. 4.) 11. - Jährliche
diſchen Häuſer ſind von der Wehrpflicht ausgenommen

)
(G. v. 9. Nov. . 1. lit. b . ) 131 .

Rechnungslegung ( ebend. Art. 72. ) 21 .

Bilduug eines dauernden Ausſchuſſes im Bundesrath Reichstag (Verf. Art. 20–32. ) 8. - Wahl der Mita

bes Zollvereins für Rechnungsweſen ( Vertr. v . 8. Juli glieder ( ebend. Art. 20.) 8. Rechte und Pflichten der

Art. 8. $ . 3. ) 93. – Funktionen deſſelben (ebend. Art. 8 . ſelben (ebend . Art. 21. 29–32.) 8. – Mitglieder des Bun

9. 12. Nr. 4. u . Art. 17.) 95 . desraths können nicht zugleich Mitglieder des Reichstages.

ſein ( ebend. Art. 9.) 6. – Verhandlungen und Beſchlüſſe
Rechtsanwalte, Funktionen derſelben in Angelegenheiten

des Reichstages ( ebend . Art. 5. 9. 22. 28.) 4. – Berufung,
der Konſulargerichtsbarkeit (G. v . 29. Juni 1865 SS . 15 .

Auflöſung und Vertagung deſſelben (ebend. Art. 12. 13.

29. 32. ) 146 .
24-26 .) 7 . Dauer , Geſchäftsgang und Disziplin

Rechtsmittel gegen Erkenntniſſe der Konſuln in Civilprozeſſen (Art. 24. 27. ) 9. -- Geſchäfte des Reichstages (Art . 5 .9

( 6. p . 29. Juni 1865 SS. 22–24. ) 148. - desgl. in 11. 16. 23. 71. 72. 79. ) 6. – Strafe für Beleidigung

Strafſachen (ebend. SS . 46–56 .) 153. Rechtsmittel des Reichstages und der Mitglieder deſſelben (ebend . Art.

der weiteren Vertheidigung, 1. Vertheidigung . 74. ) 21 .

Rechtspflege, Beſchwerden über verweigerte oder ge. Die Mitglieder des Reichstages ſind zugleich Mit.

hemmte Rechtspflege in einzelnen Bundesſtaaten (Verf. glieder des Zolparlaments ( Vertr. v . 8. Juli Art. 9.

Art. 77. ) 22 . S. 1. ) 95. – Die Auflöſung des Reichstages macht neue

Beſtrafung der Militairperſonen , welche einen geſek. Wahlen zum Zollparlament in den Süddeutſchen Staaten

widrigen Einfluß auf die Rechtspflege ausüben (Mil. Str. nicht erforderlich ( ebend. Art. 9. § . 7.) 96 .

G. B. v . 1845. Th . I. S. 180. ) 225 . Einberufung des Reichstages (V. v . 31. Aug. ) 31 .

Nechtsſchuß ( Rechtsverfolgung ) , alle Bundesangehörige Ausgaben für den Reichstag pro 1867. (G. v. 4. Nov.

find in dieſer Beziehung gleich zu behandeln (Verf. Art. $ . 1. ) 59. – Etat für 1868. (G. v. 30. Dkt . I. Nr. 3.)

3. ) 3 .
164 .

Rechtsweg , Zuläffigkeit deffelben gegen exekutiviſche Reichswahlgefes , ſol noch erlaſſen werden ( Verf.

Maaßregelu der Poſtanſtalten (G. v. 2. Nov. S. 25.) 67. Urt. 20.) 8,

Neia

-

-

i
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Reifende der Raufleute und Fabrikanten in den Staaten Reuf ältere Linie (Fürſtenthum ), gehört zum Bundes.

des Zollvereins (Vertr . v . 8. Juli Art. 26. ) 105. (Schluß. gebiet (Verf. Art. 1. ) 2 . führt im Bundesrath eiue

prot. v . 8. Juli Nr. 17. ) 111 . Stimme (ebend . Art. 6. ) 5 . desgl . im Bundesrath des

Reiſende mit der Poſt, T. Poſtreiſende.
Zollvereins ( Vertr . 1. 8. Juli Art. 8. S. 1. ) 93 .

Reiſepapiere , Ausſtellung derſelben ( 6. v . 12. Ott. Reus jüngere Linie (Fürſtenthum ), gehört zum Bun .

SS. 1-8 .) 33. desgebiet (Verf. Art. 1. ) 2. – führt im Bundesrath eine

Stimme (ebend . Art. 6.) 5 . desgl . im Bundesrath des

Rekognitionsgebühren für Schiffsgefäße, Entrichtung Zollvereins (Vertr . 1' . 8. Juli Art. 8. $ . 1.) 93 .

derſelben in den Stanten des Zollvereins ( Vertr. v . 8 .

Juli Art. 23. ) 104,
Reviſion , Rechtsmittel der Reviſion in den bei den

Preußiſden Konſuln im Auslande dwebenden Civilpro

Wekommandirte Sendungen mit der Poſt (G. v . 2 . zeſſen ( 6. v . 29. Juni SS . 31. 32.) 150 .

Nov. SS. 6. 10. 57. Nr. 3. ) 63. - für die Abtragung Reviſion recytskräftiger Erfenntniſſe der Militair .

derſelben wird eine Beſtellgebühr nicht erhoben ( G. v . gerichte durch das General. Auditoriat oder einen Auditeur

4. Nov. S. 8. ) 78 . (Mil. Str . 6. D. 1. 1845. SS . 195. 210. ) 268.

Rekruten , Einſtellung und Vertheilung derſelben (G. v . Rheder eines Kauffahrteiſdyiffes , Eintragung deſſelben in

9. Nov. $ . 9.) 133. das Schiffsregiſter (6. p . 25. Okt. S. 6. Nr . 5 ; SS. 12 ,

Rekurs , gegen die Entſcheidungen der Ober Poſtdirektionen
14. ) 36 .

in Unterſuchungen wegen Poſt- und Porto -Defraudationen Rindvieb , Aufhebung der Eingangsabgabe von Rindvieh

(6. v . 2. Nov. SS . 47 - 49.) 71 . auf der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis Hörbro

Rekurs gegen Erfenntniſſe der Preußiſchen Ronſuln in Schleswig ( 6. 1. 23. Okt. ) 53. (V. v . 2. Nov. ) 54 .

in Civilprozeßen ( 6. 1. 29. Juni 1865 $ . 33. ) 150 .
Rittmeiſter, Belegung des Unterſuchungs- und Kriegs.

Rekurs in militairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil . gerichts über einen Rittmeiſter (Mil. Str. G. D. v . 1845.

Str. G. D. v . 1815. SS . 86. 87. 240. 264, 282. ) 248. $. 46. Nr . 4 ; $ . 64. Nr. 4.) 240.-- Klaffifitation der

Rittmeiſter nach ihren Rang . und Dienſtverhältniſſen

Religion , 1. Glaubensbekenntni
( ebend . Beil . A. ) 283 .

Requiſitionen, die Beſtimmungen über die wechſelſeitige Roßärzte beim Militair, Rangverhältniß der Stabs

Erledigung von Requiſitionen der Behörden und Beamten Roßärzte und der Unter · Roßärzte (Mil . Str. G. B. von

in den Bundesſtaaten unterliegen der Aufſicht und Ger 1845. Beil . A. II . Nr. 1. e . u . Nr. 2. h .) 284, 285 .

ſebgebung des Bundes (Verf. Art. 4. Nr . 11. ) 1 .

Rübenzucker , Beſteuerung deſſelben in den Staaten des

Reſerve (Rejerve Manndaften , Reſerviſten ), Beſtimmung Zollvereins ( Vertr . v . 8. Juli Art. 3. SS. 3. n . 7 ; Art.

der Dienſtzeit für die Reſerve ( Verf. Art . 59.) 18 . 10. 11. Nr. 3. c ; Art. 17. ) 84 .

v . 9. Nov. SS . 6. 11. ) 132 . Einberufung der Reſerve Etat pro 1868. (G. v . 30. Okt. $ . 1. Nr. 2. ) 169.

(G. v. 9. Nov $ . 8.) 133 , Offiziere der Reſerve Rückfall bei Poit und Porto . Defraudationen (6. 1. 2.

( ebend . SS . 11. 12. ) 133. Auswanderung der Reſer: Nov. SS. 29. 31. ) 68 .

viſten (Verf. Art. 59.) 18. ( 6. v . 9. Nov. S. 15.) 135 . Rückfall bei militairijden Verbrechen iſt mit geſchärfter
(Mil. Str. G. B. v . 1845. th. I. $ . 94. ) 208. A :

Strafe zu belegen (Mil.. Str. G. B. v . 1845. T6 I.

gemeine Beſtimmungen über die Reſerve (6. 1. 9. Nov.
SS. 80-82. ) 204. – Wann Rüdfall vorhanden iſt (6 .

SS . 15. 17. ) 135 . V. 15. April 1852. $ . 12. ) 304 .

Unterſtüßung der bedürftigen Familien der zum

Dienfie cinberufenen Reſervemannſdaften (V. » . 7. Nov.

$. 1. Nr. 5.) 126 .

Reftitution gegen militairgerichtlidye Erkenntniffe ( Mil .

Str . 6. D. v . 1845. SS . 260-267.) 278 .

Nettungsmedaille , Verluſt derſelben bei Militairper: Sachſen (Königreich) , gehört zum Bundesgebiet (Berf.

ſonen in Folge begangener Verbrechen (Mil . Str. G. V. Art. 1. ) 2 . führt im Bundesrath 4 Stimmen ( ebenb.

v. 1845. 24. I. S. 36.) 195 . Art. 6.) 5 .

Theil
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Sachſen (Königreich), (Fortſ. ) Salzſteuerämter, Errichtung derſelben (G. v. 12. Okt.

Theilnahme Sachſens am Zollverein ( Vertr. v . 8. Juli )
S. 6. ) 43 .

81 . daſſelbe Führt in dem Bundesrath des Zolver . Salzwerke , Einrichtung und Beaufſichtigung derſelben,

eins 4 Stimmen (ebend . Art . 8. $ . 1. ) 92 .
Verpflichtungen der Salzwerksbeſißer (G. v . 12. Ott.

Beſtimmung über das Chauſſeegeld im Königreich SS. 3-10. 14-18 . ) 42. (Ueb . p. 8. Mai Art. 3.) 50 .

Sadyſen (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 16.) 111 .
Schaden , Anſpruch des Beſchädigten auf Erſat des durch

Sachſen - Altenburg (Herzogthum ), gehört zum Vundes.
ſtrafbare Handlungen von Militairperſonen verurſachten

gebiet ( Verf. Art . 1. ) 2. - führt im Bundesrath eine Schadens (Mil. Str . G. B. v . 1845. Einl. S. 10.) 189 .

Stimme (ebend . Art. 6. ) 5 . desgl. im Bundesrath des
Schärfung der Strafe bei Unterſuchungen gegen Mili.

Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art . 8. S. 1. ) 93.
tairperſonen (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS. 74 .

Sadſens Coburg - Gotha (Herzogthum) , gehört zum
77–82.) 203. ( ebend. Th . II . S. 173. ) 265 .

Bundesgebiet (Verf. Art. 1. ) 2. – führt im Bundesrath Schakanweiſungen , Ausgabe verzinslicher Schaß.
eine Stimme ( ebend. Art. 6.) 5 . desgl . im Bundes .

anweiſungen an Stelle der Bundesanleihe von 10 Mil.

rath des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 8. S. 1.) 93 . lionen Thaler (G. v . 9. Nov. SS. 7. 8.) 159.

Sachſen -Meiningen (Herzogthum ), gehört zum Bun. Schaumburg - Lippe ( Fürſtenthum ), gehört zum Bundes .

desgebiet (Verf. Art. 1. ) 2. - führt im Bundesrath gebiet (Verf. Art . 1. ) 2. - führt im Bundesrath eine

eine Stimme (ebend . Art. 6.) 5 . desgl. im Bundes . Stimme (ebend . Art. 6. ) 5 . desgl . im Bundesrath

rath des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art . 8. $ . 1. ) 92 . des Zollvereins (Vertr . v . 8. Juli Art. 8. § . 1.) 93.

Sachſen : Weimar (Großherzogthum ), gehört zum Schiedsrichter , Verpflichtung der Bundeskonſuln , in

Bundesgebiet (Verf. Art. 1. ) 2 . führt im Bundes . Rechtsſtreitigkeiten der Bundesangehörigen auf den An .

rath eine Stimme (ebend . Art. 6.) 5 . desgl. im trag derſelben das Schiedsrichteramt zu übernehmen (G. V.

Bundesrath des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 8 . 8. Nov. S. 21. ) 141 .

S. 1.) 92 .
Schiffahrt , Organiſation eines gemeinſamen Schußes der

Sachverſtändige, Zuziehung von Sachverſtändigen in Deutſchen Schiffahrt zur See ( Verf. Art. 4. Nr . 7.) 4 .

militairgerichtlichen Unterſudungen (Mil . Str. 6. D. v . Die Bundeskonſuln ſind dazu beſtimmt, die Schiff

1845. S. 95. ) 250. ( ebend. Beil . B. SS . 2. 26. 35. ) 290 . fahrt im Auslande zu ſchügen (V. v . 8. Nov. S. 1.) 137.

Gebühren der Sachverſtändigen (ebend. S. 279) 281. Pflichten derſelben gegen die Schiffe der Striegsmarine

( ebend. SS. 27 - 31. ) 142. – Rechte und Pflichten der.(

Salinen , Einrichtung und Beaufſichtigung derſelben (G. v . ſelben in Beziehung auf die Handelsſchiffe ( ebend. SS. 32

12. Dkt . SS . 3. 4. 7. ) 42. (Ueb . v . 8. Mai Art. 3.) 50. bis 37.) 143.

Salz, Beſteuerung deſſelben im Bundesgebiete ( Verf. Art.
Die Beſtimmungen über den Schiffahrtsbetrieb auf

35. 38. Nr . 2. lit. b.) 10. ( G. v . 12. Dkt. ) 41-48.
den mehreren Staaten gemeinſamen Waſſerſtraßen unter

(Ueb . v . 8. Mai) 49--52. Bereitung und Aufbewah .
liegen der Aufſicht und Geſebgebung des Bundes (Verf.

Art. 4. Nr. 9. ) 4 .
rung des Salzes (G. v . 12. Dkt. SS . 3. 7. 9. ) 42 .

Freier Verkehr mit Salz (Ucb . v. 8. Mai Art. 1. ) 50 . Schiffahrtsabgaben in den Seehäfen , Flüſſen, Ra.

nälen u . der Norddeutſchen Staaten ( Verf. Art. 54.) 16 .

Salzabgabe (Salzſteuer ), Erhebung derſelben in den

Bundesſtaaten (G. v . 12. Oft. ) 41–48. (Ueb. v . 8. Mai)
Erhebung der Schiffahrtsabgaben in den Staaten des

49-52. – desgl . in den Staaten des Zollvereins (Vertr .
Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 23.) 104.

v . 8. Juli Art . 3. SS . 3. u . 7 ; Art . 10. 11. Nr. 3. lit. b . ) 84 . Schiffabrtsverträge, Beſdyluß des Bundesraths über

Etat der Salzſteuer pro 1868. (G. v . 30. Okt. 1. Nr. 3. ) die dem Reichstage vorzulegenden Schiffahrtsverträge ( Verf.

-

.

Art. 37. Nr . 1. ) 11 .

Abſchluß von Schiffahrtsverträgen Seitens des gol.

Salzabgaben : Defraudation , Unterſuchung und Be .
vereins (Vertr . v . 8. Juli Art . 8. SS. 6. u . 12. Nr. 1.)

ſtrafung derſelben (G. v . 12. Dkt. SS . 11-18.) 45.
94. (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 8. ) 108.

Salzmonopol, Aufhebung deſſelben (G. v. 12. Oft. Schiffahrtsvertrag zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde

S. 1.) 41 . und Italien (v. 14. Dkt.) 317-327,

169 .

ssif .
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Schiffe, 1. Sceichiffe, Rauffahrteifchiffe. Schriftführer bes Reichstages , Wahl berſelben ( Verf.

Schiffer (Schiffsführer ), Beſtrafung derſelben , weun fie
Art. 27.) 9. - Schriftführer des Zolparlaments ( Vertr.

v. 8. Juli Art. 9. S. 9. ) 96 .
ohne Berechtigung unter der Bundesflagge fahren (6. v .

25. Okt. SS . 13. 14. ) 37. – Befugniſſe der Bundes . Schulden , Beſtrafung der Militairperſonen, welche ohne

fonſuln in Betreff der Schiffsführer (G. v . 8. Nov. SS. 31 , ben erforderlichen Konſens Schulden maden (Mil. Str.

35. 36. ) 143 .
G. B. . 1845. Th . I. $ . 170.) 223. (Kriegs.Art. v .

Schiffscertifikate , ſ. Certifikate .
9. Dez. 1852. Art. 37. 40.) 314. Beſtrafung der

Vorgeſepten, welche von ihren Untergebenen Geld borgen

Schiffshandwerker, Verpflichtung derſelben zum Dienſte (Mil. Str. G. B. S. 178. ) 225,

in der Bundes.Marine (Verf. Art. 53. ) 16. (G. v . 9. Nov.

S. 13. Nr. 1. u . 2. ) 134 . Klaſſifikation derſelben Schuldenverwaltung , P. Bundes.Souldenver.

(Mil. Str. G. B. v . 1845. Beil. A. ) 286 . waltung .

Schiffsregiſter über die zur Führung der Bundesfiagge Schuldhaft, Vollſtredung derſelben gegen Mitglieder
befugten Kauffahrteiſchiffe, Eintragungen und Löſchungen des Reidystages ( Verf. Urt. 31.) 10. desgl . gegen

in denſelben (G. v . 25. Okt. SS. 3- 12. 14. 16-19. ) 35 . Mitglieder des Zollparlaments (Vertr. v. 8. Juli Art . 9 .

S. 13. ) 97.

Schildwache
n

, die von denſelben begangenen Verbrechen

ſind mit geſchärfter Strafe zu belegen (Mil. Str. 6. B. Schuldverſchreibungen der Bundesanleihe von 10
v . 1845. Th . 1. S. 78. ) 204. – Beſtrafung der Ghild . Millionen Thaler , Ausfertigung , Kündigung , Verlooſung

wachen wegen Pflichtverlegungen ( ebend . S. 159-161 . ) und Amortiſation derſelben (G. v. 9. Nov. $$ . 2. 3 .

221. (Kriegs .Art. v . 9. Dez. 1852. art . 34. 35.) 313 . 5. 6.) 157.

Beſtrafung derjenigen , welcje Schildwachen beleidigen Beſtimmung über die Höhe der Zinſen von Sdulo .

oder ſich ihnen widerſepen (Mil . Str . 6. B. S. 134.) verſdreibungen , welche auf jeden Inhaber lauten (6. .

216 . 14. Nov. S. 2. ) 160 .

Schlagbaum , Verpflichtung der Brüđen- und Barriere Schwarzburg - Nudolſtadt (Fürſtenthum ), gehört zum
Beamten , den Poſten die Schlagbäume ſchleunigft zu Bundesgebiet (Verf. Art. 1.) 2 . führt im Bundes.

öffnen (G. v . 2. Nov. S. 23. ) 66 .
rath eine Stimme (ebend . Art. 6.) 5 . desgl. im

Schlägerei
en

unter gemeinen Soldaten oder Unteroffi.
Bundesrath des Zollvereins (Vertr. V. 8. Juli Art. 8.

zieren, Strafbeſtimmung (Mil. Str. G. B. v. 1845. Ch . I.
. 1.) 93.

§. 176.) 224. (Krieg8 • Urt . v . 9. Dez. 1852. Art. 44.) Schwarzburg : Sondershauſ
en

(Fürſtenthum ), geo
315 .

hört zum Bundesgebiet ( Verf. Art. 1. ) 2. - führt im

Schleichhandel, Verabredung übereinſtimmender Maaß.
Bundesrath eine Stimme (ebend . Art. 6.) 5 . desgl.

regeln gegen den Schleichhandel in den Staaten des Zoll.
im Bundeôrath des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 8.

vereins (Vertr. v . 8. Juli Art . 3. S. 5.) 84 . S. 1.) 93 .

Schleswig-Holſtein, Zollorganiſation daſelbſt (Sulug. Schweiz, Verfahren beim Abſchluß von Handels- und
Schluß

Protokoll v . 8. Juli Nr. 2.) 107 .
Schiffahrtsverträgen mit der Schweiz ( Schlußprot. v .

8. Juli Nr. 8.) 108.

Schleuſengelder , Erhebung derſelben in den Staaten

des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 25.) 104 . Die
Odwerin (Medlenburg) , die Telegraphen . Direktion zu

Schleuſengelder verbleiben den betreffenden Staatsregie.
Sdwerin iſt Bundesbehörde und der General. Direktion

rungen (ebend . Art. 10. Nr. 3.) 97 .
der Telegraphen des Norddeutſchen Bundes untergeordnet

( Allerh. Práſ. Erl. v . 18. Dez. Nr. 3. u . 4. ) 328.

chlußverhör des Angeſchuldigten in militairgericht.

lichen Unterſuchungen (Mil. Str. 6. D. v . 1845. SS. 111. Schwurgerichte, Behandlung der bei den Konſuln im

112, 120. 121. 131. 200.) 252 . Auslande anhängigen , zur Kompetenz der Schwurgerichte

Schreibgebühren in militairgerichtlichen Unterſuchungen
gehörigen Strafſachen (G. V. 29. Juni SS. 43. 57.) 153 .

(Mil. Str. G. B. v . 1845: Beilage C. Nr. 9. u . 10.) Seehäfen der Bundesſtaaten, gleichmäßige Behandlung

298.

der Kauffahrteiſchiffe in den Seehafen (Verf. Art . 54. ) 16 .

3

-

Dic
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Seehäfen , (Fortſ.) Servis , Beſtimmungen über das Servisweſen ( Verf.

Die Seehäfen des Norddeutſchen Bundes follen den Art. 61.) 18. – Einführung der Preußiſchen Geſepe

Angehörigen der Zollvereinsſtaaten zur Benußung offen über das Servis. und Einquartierungsweſen im ganzen

ſtehen (Vertr . v . 8. Juli Art. 28. ) 105 . Bundesgebiet (V. v . 7. Nov. S. 1. ) 125 .

Seekadetten , Militairgerichtsſtand derſelben (Mil. Str . Siedeſalz, Erhebung einer Abgabe von Siedefalz (6. v .G.
G. D. v . 1845. S. 1. Nr. 4.) 229. Rangverhältniß 12. Oft. S. 2.) 41. (Ueb. v . 8. Mai Art. 2. ) 50.

derſelben (ebend . Beil. A. Nr . 1. c .) 284. 1. Salz .

Silbermünzen in den Staaten des Zollvereins , gegen.Seeleute, Beſtimmungen über den Dienſt derſelben in

ſeitige Annahme und Berechnung derſelben ( Vertr. v.der Marine (G. v . 9. Nov. §. 13. Nr. 1-5.) 134.

8. Juli Art. 12. ) 98. (Schlußprot. Nr. 10.) 109.

Seeoffiziere der Reſerve und der Seewehr , Heranziehung

Simulation , Beſtrafung desjenigen , welcher durch Vorderſelben zu den Uebungen der Marine (8. v . 9. Nov.

S. 13. Nr. 4. ) 134 . ſchüßung von Krankheiten oder andere betrügliche Mittel

ſich dem Militairdienſte zu entziehen ſucht (Mil. Str. G. B.

Seepaß , ift zum Nachweiſe des Rechts eines Rauffahrtei. v . 1845. Th . I. S. 115. ) 212 .

ſchiffes , die Bundesflagge .zu führen , nicht erforderlich

Soldatenſtand , welche Militairperſonen zum Soldaten .(6. v . 25. Okt. S. 9.) 37.

ſtande gehören (Mil. Str. G. B. v . 1845. Einl. §. 4. )

Seeſalz, Erhebung einer Abgabe von Seeſalz (G. v. 188. (Beil. A.) 283–289. - Allgemeine Strafbeſtim .

12. Dkt. S. 2.) 41. (Ueb . v . 8. Mai Art. 2.) 50. mung für ſolche Perſonen , welche in Kriegszeiten zum

1. Salz. Soldatenſtande gehören (ebend. 9. 8.) 189. — Militairiſdie
. .

Strafen gegen Perſonen des Soldatenſtandes (Mil. Str.
Seeſchiffe der Bundesſtaaten , Ermittelung ihrer Ladungs .

6. B. . 1845. Th. I. SS. 1–53 .) 190. — bürgerliche
fähigkeit , Führung , Abgaben u . ( Verf. Art. 54.) 16.

Strafen (ebend . SS. 54–61 . ) 199. - Gerichtsſtand der .

Zollfreie Ablaſſung des zum Bau bon Seeſchiffen ſelben (Mil. Str. G. D. v. 1845. SS. 1. 5. 9.) 229.

zu verwendenden Eiſens in den Staaten des Zollvereins Verfahren der Militairgerichte gegen Perſonen des Sol.

(Schlußprot. n . 8. Juli Nr. 2. u . 11. Anl . A. 1. C. ) batenftandes (ebend . SS. 89--210 .) 249.

107. 113. 123. - 1. auch Kauffahrteilchiffe.
Klaſſifikation der Perſonen des Soldatenſtandes nach

ihren Dienft. und Rangverhältniſſen (Mil. Str. G. B.Seeſoldaten , Beſtimmungen über den Dienſt derſelben

v . 1845. Beil. A. ) 283–289 .in der Marine (G. v. 9. Nov. S. 13. Nr. 1.) 134.

f. auch Ausftoßung, Verſeßung , Entlaſſung .
Seewehr des Bundes , Organiſation und Beſtimmung

derſelben (G. v . 9. Nov. SS. 3. 5. 13. Nr. 4. 6-8 ; ouveraine in den Staaten des Zollvereins, Zollpflich.

SS. 14. 15. ) 131. - Dienſt in der Seewehr ( ebend. tigkeit der für ihre Hofhaltung beſtimmten Gegenſtände

SS. 7. 13. Nr. 4.6–8 ; Art. 14. ) 132. – Einberufung der. ( Vertr. v . 8. Juli Art. 15.) 99.

ſelben (ebend. SS. 8. 13. Nr. 6.) 133 .

Spanndienſte , Befreiung der Poſtpferde und Poftillone
Seeweſen , Bildung eines dauernden Ausſchuſſes des von Spanndienften ( G. . 2. Nov. S. 22. ) 66.

Bundesraths für das Seeweſen (Verf. Art. 8. Nr. 2.) 6.

Spielkarten , Erhebung einer Stempelabgabe von Spiel.

Selbſtınord bei Militairperſonen , Beſichtigung des Leich . karten in den Staaten des Zollvereins (Schlußprot, v .

nams (Mil. Str. G. B. v. 1845. Beil . B. SS. 12–20.) 8. Juli Nr. 3. ) 107.

292.

Spielleute beim Militair , Rangverhältniß derſelben
Selbſtverſtümmelung , ſ. Verſtümmelung.

(Mil. Str. G. B. v . 1845. Beil. A. ) 285 .

Sequeſtration , die Eyefution gegen ein Bundesglied Sporteltare für militairgerichtliche Unterſuchungen (Mil.

fann bis zur Sequeſtration des Landes und der Regie. Str. G. D. v. 1845. S. 287. ) 282. (Beil. C.) 298—299.

rungsgewalt ausgedehnt werden ( Verf. Art. 19. ) 8.

Sprudgerichte für Militairperſonen, Beſtellung und
Sergeanten , Rangverhältniß derſelben (Mil. Str. G. B. Beſeßung derſelben (Mil. Str. G. D. v . 1845. SS. 24.

v. 1845. Beil. A.) 284.

61-76. 122, 123, 170.) 235, Verfahren vor den

Spruch.

-
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Spruchgerichte , (Fortſ . )
Standgerichte , (Fortſ . )

Sprudgerichten in friegs und ſtandrechtlichen Unter. D. v . 1845. SS. 61. 62. 66. 67. ) 242 . Verfahren

ſuchungen (ebend . SS . 124-149 . 196. 204. ) 254. - iuin vor den Standgerichten ( ebend. SS. 90, 102. 196 - 210.)

Unterſuchungen gegen Militairbeamte ( ebend. SS. 220. 249 .

221.) 272. in Unterſudungen gegen abweſende Deſer.

teure (ebend . SS . 253 , 254. ) 277 .

Stapelrechte , Unzuläſſigkeit derſelben in den Staaten

des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 24.) 104.

Staatsanwaltichaft , eine Mitwirkung derſelben in Stärkezucker, Beſteuerung deſſelben in den Staaten des

den vor den Konſuln ſchwebenden Sivil , und Strafſachen Zollvereins (Bertr. v . 8. Juli Art. 3. S. 3. ) 84 .

findet nicht ſtatt ( 6. 1. 29. Juni 1865. SS. 21. 36. )

148. Steinſalz , Erhebung einer Abgabe von Steinfalz (G. D.

Staatsanzeiger , die Bekanntmachung des Aufgebots

12. Okt. SS. 2. 7. Nr. 1. ) 41. (Ueb . v . 8. Mai Art . 2. )

verlorener oder vernichteter Schuldverſchreibungen über die
50. -- . Salz .

Bundesanleihe von 10 Millionen Thaler erfolgt durch Stellvertreter, 1. Vertretung .

den Preußiſchen Staatsanzeiger (G. v . 9. Nov. S. 6. c . )

158.

Stempel für Päſſe und Reiſepapiere (G. B. 12. Okt.

S. 8.) 34 .

Staatsbürgerrecht, Berechtigung der Bundesange. Erhebung einer Stempelabgabe von Spielkarten in

hörigen zur Erlangung des Staatsbürgerrechts im ganzen den Staaten des Zollvereins (Schlußprot. 0. 8. Juli

Umfange des Bundesgebiets (Verf. Art. 3. ) 3. - Die
Nr. 3.) 107 .

Beſtimmungen über das Staatsbürgerrecht unterliegen der Stempel in militairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil.

Aufſicht und Geſebgebung des Bundes (ebend . Art . 4 . Str. G. O. v . 1845. §. 278. ) 281 .

Nr. 1.) 3. – Erhaltung des heimathlichen Staatsbürger-•
rechts im Auslande durch Eintragung in die Matritel der Sterbefälle , Befugniß der Bundeskonſuln zur Beur.

Bundeskonſuln (G. V. 8. Nov. S. 12. ) 139.
kundung der Sterbefälle von Bundesangehörigen im Aug.

1. aud Heimathsverhältnifie , Jndigenat .
lande (G. v . 8. Nov. S. 13. ) 140.

Staatsverbrechen gehören nicht zur Kompetenz der
Stettin (Pommeru ), das Appellationsgericßt daſelbſt

Bundestonſuln , ſondern zur Kompetenz des Kammer . bildet die zweite Inſtanz für die bei den Preußiſchen

gerichts in Berlin (G. v . 29. Juni 1865. S. 45. ) 153 . Konſuln im Auslande anhängigen Prozeſſe und Unter.

f. auch Politiſde Verbrechen.
ſuchungen (G. v . 29. Juni 1865. SS. 23. 28-30. 33.

50 -56. 57. ) 148.

Staatsverträge, T. Verträge. Kompetenz des Kreis und Schwurgerichts zu Stettin

Stabsärzte, Ober.Stabsärzte, 1. Militair . Aerzte. in konſulariſchen Unterſuchungen (G. v. 29. Juni 1865.

.

SS. 42. 43. 57.) 152 .

Stabsoffiziere , der geſchärfte Stubenarreſt iſt gegen

Stabsoffiziere nicht zuläſſig (Mil. Str. G. B. v . 1845 .
Steuerämter , . Zoll . und Steuerämter.

Th. I. S. 23.) 193 . Steuerbeamte , Verpflichtung derſelben , zur Verhütung

. Klaſſifikation derſelben nach ihren Rang . und Dienſt. und Entdeckung von Poſtübertretungen mitzuwirken (G. D.

verhältniſſen (Mil. Str. G. B. . 1845. Beilage A.) 2. Nov. S. 24.) 67.

283 .
Anſtellung und Beſoldung der Steuerbeamten in den

Stabstrompeter (Stabshorniſten , Stabshautboiſten ),

Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 16.

Nr. 1 ; Art . 19. ). 100 .
Klaſſifikation derſelben nach ihren Rangverhältniſſen (Mil .

Str. G. B. v . 1845. Beilage A. Nr . 1. f .) 284. Steuerbebörden , Rechte und Pflichten derſelben in

Stadtbriefe , Ermächtigung des Bundes . Präſidiums, die
Beziehung auf die Kontrolirung der Salzwerke (G. v .

Bedingungen und Gebühren für die Beſtellung von
12. Dkt. SS . 3–7. 10. 17. 20. ) 42.

Stadtbriefen zu beſtimmen (G. V. 2. Nov. S. 57 .

Gleichmäßige Organiſation der Steuerbehörden in

den Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 3. S. 6. )

Nr. 3.) 73 .
84. - Koſten für die Einrichtung und Unterhaltung der

Standgerichte für Unterſuchungen gegen Militairper. ſelben (ebend . Art. 16. Nr. 1.) 100.

ſonen , Rompetenz und Beſepung derſelben (Mil. Str. 6. 1. auch soll . und Steuerämter.

Otene

.
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Steuerbefraudationen (Steuerkontraventionen ) , Ver . Strafbeſtimmungen , ( Furtj . )

abredung übereinſtimmender Maaßregeln in den Staaten
leidigungen des Bundesrathes , des Reichstages a. (Verf.

des Zollvereins zum Schuße der Verbrauchsſteuern gegen Art. 74. 75. ) 21 .

Hinterziehungen ( Vertr. V. 8. Juli Art. 3. S. 5. ) 84. Strafbeſtimmungen gegen Schiffer, welche unberech

Gerichtsſtand der Militairperſonen in Unterſuchungen tigt die Bundesflagge führen (G. v . 25. Okt. SS . 13. 14. )

wegen Steuertontraventionen (Mil. Str. G. D. v . 1845 . 37. - desgl . gegen diejenigen Perſonen , welche die vor.

$. 3. ) 229 .
geſchriebenen Anzeigen zur Eintragung oder Löſchung im

Steuerkontrole , Ausübung derſelben in den Staaten

Schiffsregiſter unterlaſſen (ebend. $ . 15. ) 38 .

bes Zollvereins ( Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. II . S. 6 ; Strafbeſtimmungen gegen Salzabgabe . Defraudationen

Art. 20.) 89.

( G. v . 12. Dkt . SS . 11-18 . ) 45 .

Strafbeſtimmungen für Zuwiderhandlungen gegeu

Steuermann bei der Marine, Rangverhältniß deſſelben Poſtvorſchriften (G. v . 2. Nov. SS . 8. 18. 19. 23.) 64.

(Mil. Str. G. B. v . 1845. Beilage A. Nr. 1. a . ) 284. - desgl . für Poſt und Porto . Defraudationen (ebend.

Steuern für Bundeszwede, ſind Gegenſtand der Aufſicht
SS . 27—39 . ) 67.

und Geſeßgebung des Bundes ( Verf. Art. 4. Nr. 2. ) 3 .

Strafbeſtimmungen gegen Militairperſonen , 1. Mi.

litair .Strafgeſepe 2
Beſtimmung über die Verbrauchsſteuern im Bundes .

gebiete (ebend. Art. 35. 36. 38. 40. 70. ) 10 . Er Strafen gegen Militairperſonen , militairiſche Strafen

hebung anderer Steuern ( ebend. Art. 33. ) 10 . Steller (Mil . Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS . 1–53.) 190 .

von inländiſchem Salze (G. v . 12. Okt. SS . 3–18 . ) 42 .
bürgerliche Strafen (ebend . SS . 54–61 .) 199. Ver

Steuern in den Staaten des Zollvereins, Verab . hältniß der Strafen zu einander ( ebend. SS. 62 - 68.)

redung einer gleichmäßigen Beſteuerung der inneren Er . 201. -- Beurtheilung der Strafbarkeit ( ebenb. SS. 69

zeugniſſe ( Vertr. v . 8. Juli Art. 3. SS . 3-7. Art . 5. ) bis 82.) 202 .

84. – Ueberſicht der Steuerfäße (Schlußprot. v . 8. Juli
Nr . 5. u . Anl. B. ) 108. 115– 122 . Dic inneren Strafgerichtsbarkeit der Bundeskonſuln (G. v . 8. Nov.

Steuern verbleiben den betreffenden Staaten (Vertr. 1 . SS . 22. 24.) 141. (G. v . 29. Juni 1865. SS. 2. 35

8. Juli Art. 10.) 97 .
bis 57.) 144 .

f. auch Verbrauchefteuern . Strafgerichtsordnung für das Heer ( 1845.) 229

Steuerſtrafen im Gebiete des Zollvereins, verbleiben der
bis 299 .

betreffenden Staatsregierung (Vertr. v . 8. Juli Art. 10 . Strafgeſexbuch (für Preußen von 1951. ) , Anwendung

Nr. 4.) 97 . deſſelben auf die der Konſulargerichtsbarkeit unterwLifenen

Steuerweſen , Bildung eines dauernden Ausſchuſſes im
Perſonen (G. v. 29. Juni 1865. S. 17. ) 147.

Bundesrathe des Norddeutſchen Bundes für das Zoll . Subſidiariſche Anwendung deſſelben bei ftraj ten

und Steuerweſen ( Verf. Art. 8. Nr. 3. ) 6. – Bildung Handlungen der Militairperſonen (G. v . 15. April 1:52 .

eines dauernden Ausſchuſſes im Bundesrathe des Zoll
$ . 1. ) 302.

vereins für zoll. und Steuerweſen ( Vertr. v . 8. Juli Strafgeſepbud) für das Heer, 1. Militair.Straf.

Art. 8. S. 3. ) 93 .
geesbuch .

-

trafabtheilung, 1. Feſtungsſtrafe.

Strafbefugnifie der vorgeſeßten Militairperſonen , Ueber.

ſchreitung derſelben (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I.

S. 180.) 225.

Strafgeſexe, ſ. Strafbeſtimmungen.

Strafrecht, die Geſeßgebung über ein gemeinſames

Strafrecht gehört zum Reſſort des Bundes ( Verf. Art. 4.

Nr . 13. ) 4.

Strafbeſcheide der Ober • Poſtdirektionen in Unter. Strafſachen der Soldaten gehören zur Militairgerichts.

ſuchungen wegen Poft und Porto . Defraudationen (G. v . barkeit (Mil. Str. G. D. v . 1845. S. 2 ) 229.

2. Nov. SS. 40. 46. 47. 50. ) 70.
Strafumwandlungsrecht der Zollvereinsſtaaten in

Strafbeſtimmungen der Bundesverfaſſung für feind. Zollſtrafſachen (Vertr. v . 8. Juli 2t. ! 9 ) 102. - 1.ſ

liche Unternehmungen gegen den Bund , deßgl. für Be. auch Umwandlung.

Bundes • Gefeßblatt. Jahrg. 1867.
F Strafs
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Strafverfahren , die Geſepgebung über ein gemeinſames

Strafverfahren gehört zum Reſſort des Bundes (Verf.

Art. 4. Nr. 13.) 4 .

Strafverfahren gegen Mitglieder des Reichstages 2.

(Verf. Art. 31.) 10. -- desgl. gegen Mitglieder des Zol.

parlaments ( Vertr. v . 8. Juli Art. 9. S. 13.) 97.

Strafverfahren bei Poſt- und Porto - Defraudationen Taback, Beſteuerung deſſelben im Bundesgebiet (Verf.

Art. 35. 38. 40.) 10. desgl. in den Staaten des

(G. v . 2. Nov. SS . 40–53 .) 70 . Zollvereins ( Vertr. v. 8. Juli Art. 3. S. 4 ; Art. 10.)

Strafverfahren der Militairgerichte (Mil. Str. G. D. 84. (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 4. u . 5.) 108. 116

v . 1845. SS. 89-287 . ) 249 . bis 118. Etat der Labadsſteuer pro 1868. (6. .

30. Dkt. 1. Nr. 6. ) 169 .

Straßenraub, Feſtſtellung des Chatbeſtandes in militair.
gerichtlichen Unterſuchungen (Mil. Str. G. B. v . 1845. Tambour, Rangverhältniß der Regiments. und Batail.

Beilage B. S. 33.) 295 .

lons · Lamboure (Mil. Str. G. B. v. 1845. Beilage A.

Nr. 2. f.) 285 .

Streifbaaðſendungen , f. Kreuzbandſendungen .
Tarif für die Eiſenbahnen in den Bundesſtaaten , allge.

Streitigkeiten zwiſchen verſchiedenen Bundesſtaaten , Er.
meine Beſtimmung darüber ( Verf. Art. 45. ) 13 .

ledigung derſelben ( Verf. Art. 76. ) 22. Taratoren , Zuziehung von Taratoren in militairgericht.

lichen Unterſuchungen (Mil. Str. G. D. v . 1845. S. 95.)

Stubenarreſt, Anwendung deſſelben bei Dffizieren (Mil.
250.

Str. G. B. r. 1845. h . I. SS. 21-25. 58. 77.) 193 .

Beſtrafung derſelben , wenn ſie den einfachen Stuben . Telegraphenbeamte, Anſtellung, Dienſtverhältniß und

arreſt ohne Erlaubniß verlaſſen (ebend. SS. 22. 164.) 193 . Vereidung derſelben (Verf. Art. 50. ) 14.

Subhaſtation eines Grundſtüđe zur Beitreibung von

Telegraphen Direktionen ( Telegraphen . Stationen ),

Geldbußen für begangene Poft- und Porto -Defraudationen

ſind Bundesbehörden und der General.Direktion der Les

legraphen des Norddeutſchen Bundes untergeordnet (Allerh.

iſt unzuläſſig (G. v . 2. Nov. S. 52. ) 72.
Präſ. Erl. v . 18. Dez. Nr. 3. u. 4.) 328 .

Subordination, Verbrechen gegen die Subordination Telegraphenweſen , die Beſtimmungen darüber unter.

im Soldatenſtande ( Mil . Str. G. B. v . 1845. Th . I. liegen in den Bundesſtaaten der Aufſicht und Geſebgebung

SS. 122-144 . ) 214. -- Trunkenheit des Angeſchuldigten des Bundes ( Verf. Art. 4. Nr. 10 ; Art 48.) 4. - Bil.

dhließt die Anwendung der geſeblichen Strafe nicht aus dung eines dauernden Ausſchuſſes im Bundesrathe für

( ebenb . S. 70.) 202. - Unterſuchungen gegen Beurlaubte Eiſenbahnen , Poſt und Telegraphen ( ebend. Art. 8.

wegen Jnſubordination gehören vor die Militairgerichte Nr. 5.) 6. — Nähere Anordnungen über das Telegraphen .

(ebend . Th . II . § . 6. Nr. 4. ) 231 . weſen (ebend. Art. 48-51. 70. ) 14. – Organiſation

der Verwaltung des Telegraphenweſens (Allerh. Präſ.

Süddeutſche Staaten , Verhältniß des Norddeutſchen Erl . v . 18. Dez.) 328. – Etat der Telegraphenverwal.

Vundes zu den Süddeutſchen Staaten (Verf. Art. 79.) 22. tung für das Jahr 1868. (6. v . 30. Dkt. ) 167. 173.

Vertretung der Süddeutſchen Staaten in dem Bundes .
rath des Zollvereins (Vertr. V. 8. Juli Art. 8. Sø. 1. ff.) Thaler , Annahme und. Berechnung derſelben bei den

92. Wahl der Abgeordneten aus den Süddeutſchen

.

Hebeſtellen des Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Urt. 3 .

Staaten zum Zollparlament ( ebend. Art . 9. SS. 1. 6. 7. ) 95 .
Nr. 2 ; Art. 12.) 98. ( Schlußprot. Nr. 10.) 109 .

Thatbeſtand, Feſtſtellung deſſelben in militairgerichtlichen

Suspenſion vom Militairdienſte in Folge gerichtlicher Unterſuchungen ( Mil. Str. G. D. 0. 1845. SS. 84.

Unterſuchung ( Mil. Str. 6. D. p . 1845. $. 98. ) 250. 91–93 .) 248. (ebend . Beilage B.) 290—297.

- Suspenſion eines Militairbeamten ( ebend. S. 215. ) 271 .

Thätlichkeiten der Soldaten gegen ihre Vorgeſepten,

Syrup , Beſteuerung deſſelben in den Staaten des Zoll. Strafbeſtimmung (Mil. Str. 6. B.D. 1845. 15. I.

vereins (Vertr. 1. 8. Juli Art. 3. S. 3.) 84. SS. 128. 129.) 215. (Kriegs.Art. v . 9. Dez. 1852.

Art.

1

1
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Thätlichkeiten , (Fortſ.)
Iraubenmoſt, I. Mo ft.

Urt. 17. ) 310. – Beſtrafung der Militairbeamten wegen Treue, Begriff der militairiſchen Treue (Kriegs-Urt. v. 9.
folcher Thätlichkeiten (Mil. Str. G. B. S. 195.) 228. Dez. 1852. Art . 2. u . 3.) 308 . Strafe für Verbrecher

Sheilnahme an einer Poſt. ober Porto Uebertretung iſt

gegen die militairiſche Treue (ebend . Art. 4.) 308. (MiL

ſtraflos (G. v. 2. Nov. §. 36.) 69.

Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS . 87— 115.) 206. – Vera

lebung derſelben bei Ausführung eines Befehls ( ebend.

Jborbeamte ( Thorwachen ), Verpflichtung der Thorwachen S. 71. Anmerk.) 203 .

und Thorbeamteu , den Poſten ſchleunigſt die Thore und

Schlagbäume zu öffnen (G. v. 2. Nov. S. 23.) 66.

Trompeter (Horniſten , Hautboiſten), Klaſſifikation der .

ſelben nach ihren Rang . und Dienſtverhältniſſen (Mil.

Shorſperrgelder, ſollen in den Staaten des Zollvereins
Str. 6. B. v . 1845. Beilage A. Nr. 2. f.) 285 .

aufgehoben werden (Vertr. v . 8. Juli Art . 22. ) 104 . Irunkenheit des Angeſ(huldigten , iſt bei Verbrecheir

Thüringiſcher Zoll : und Handelsverein, Theil.

gegen die militairiſche Subordination kein Grund, die

nahme deſſelben an dem Deutſchen Zollverein ( Vertr. 6

Anwendung der geſeblichen Strafe auszuſchließen (Mil.

8. Juli Einl. u . Art. 19. ) 82. - Beſtimmung über das.

Str. G. B. v . 1845. Th. I. S: 70.) 202. Beſtrafung

Chauſſeegeld in den zum Thüringiſchen Verein gehörigen

der Militairperſonen wegen Trunkenheit im Dienſt (ebend .

Ländern ( Schlußprot. v . 8. Juli Nr . 16.) 111. und (An.

S. 167.) 223. (Kriegs • Urt. v . 9. Dez. 1852. Art. 37.

lage B. Nr. 3.) 116.

39.) 314.

Tilgung der Bundesanleihe von 10 Millionen Chaler,

Tumult, Feſtſtellung des Thatbeſtandes bei Tumulten , zu

beren Stilung kommandirtes Militair eingeſchritten iſt

Beſtimmung des Tilgungsfonds (S. v. 9. Nov. SS. 3 (Mil. Str. G. B. v. 1845. Beilage B. S. 36.) 296.

bis 5.) 157 .
1. auch Aufruhr .

Lodesſtrafe, findet gegen Perſonen des Soldatenſtandes

in folgenden Fällen ftatt (Mil. Str. G. B. v . 1845 .

Th. I. SS. 88. 99. 100. 102. 117. 128. 140. 149. 151 .

158. 221.) 206. (Ariegs.Art. v . 9. Des . 1852. Art. 4 .

6. 12. 13. 17. 20. 25. 34. ) 308.

u.

Verfahren der

Militairgerichte bei Verbrechen, welche mit Todesftrafe be

droht ſind (Mil. Str. G. D. SS. 45. 64. 116. 117. Uebergangsabgaben , Erhebung derſelben in den

133.) 239 . Beſtätigung des Erkenntniſſes (ebend. Staaten des Zollvercins ( Vertr. V. 8. Juli Art 5 .

S. 154. Unmerk. Nr. 1.) 260. Vollſtredung der mili. Nr. I. II. $ . 3. e . SS. 5. u . 7 ; Art. 10. Nr. 1. ) 86. -

tairiſchen Todesſtrafe (Mil. Str. 6. B. Th . I. $ . 1. ) Etat der Uebergangsabgaben von Branntwein, Bier und

190. (ebend . Th. II . S. 183. ) 206. - Antrag auf Refti.. Tabac pro 1868. (G. v . 30. Oft. 1. Nr. 4–6.) 169.

tution hemmt die Vollſtredung (ebend . S. 263.) 279. Uebertretungen , gegen Erkenntniſſe der Konſuln it

Beſtimmungen, wenn von Elvilgerichten gegen Mili .

tairperſonen auf bürgerliche Todesſtrafe erkannt iſt (Mil.

Unterſuchungen wegen Uebertretungen findet ein Rechts .

Str. 6. D. SS . 54. 177. ) 199. – Vollſtredung der

mittel nicht ſtatt (G. v . 29. Juni 1865. S. 46. ) 153 .

G.

felben (ebend . S. 183.) 266.
Umſchlagsrechte, Unzuläſſigkeit derſelben in den Staa.

ten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 24.) 104.

Tödtung, Beſtrafung der Soldaten , welche im Kriege

fremde Unterthanen oder Gefangene ohne hinreichende
Umwandlung der wegen Salzabgaben . Defraudationen

Veranlaſſung tödten (Mil. Str. G. B. v. 1845. th. I.
erkannten Geldſtrafen in Freiheitsſtrafen (6. 0. 12. Oft.

SS . 145. 147. 148. 151. ) 218. – Beſtrafung des Mi.
S. 17.) 47. – desgl. der für Poft. und Porto.Defrau.

litair. Vorgeſepten , welcher einen Untergebenen Durch Miß.
dationen verwirkten Gelbftrafen (G. v . 2. Nov. S. 35.) 69 .

handlung tödtet ( ebend . S. 184.) 226 . Tödtung aus
Strafumwandlungsrecht der Zollvereinsſtaaten in

Fahrläſſigkeit (ebend . S. 190.) 227. Feſtſtellung des
Zolftrafſachen (Vertr. v . 8. Juli Art. 18.) 102 .

Thatbeſtandes bei Tödtungen (Mil. Str. 6. B. Bei.
Umwandlung militairiſcher Strafen in bürgerliche

Lage B. SS. 11-24 . ) 291.
und umgekehrt (Mil. Str. G. B. v. 1845. Th. I. SS. 62

bis 68. ) 201. (Mil. Str. G. D. SS. 4. 12. 172.) 230. (G.

Sransportgelegenheiten , 1. fuhrgelegenheiten , v. 15. April 1852. SS. 4. 7. 8. 11.) 303. - Verfahren

F * der
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Umwandlung, (Fortſ. ) Unterſuchungsgericht für Militairperſonen, Beſtellung

der Militairgeridyte in ſolchen Fällen (Mil. Str. 6. D. und Beſeßung deſſelben ( Mil . Str. 6. D. v . 1845. SS. 24.

$. 182.) 266 . insbeſ. bei der Umwandlung der von
44—60 .) 235. — Gemeinſchaftliches Unterſuchungsgericht

den Civilgerichten erfannten Geldſtrafen in Freiheitsſtrafen
für Militair . und Civilperſonen ( ebend . SS. 52. 53. 277.)

( ebend. SS . 269-272 . ) 280. 241 . Feſtſtellung des Thatbeſtandes bei Tödtungen

im Beiſein des Unterſuchungsgerichts ( ebend. Beilage B.

Unbekanntſchaft mit den Militairſtrafgeſehen , iſt tein SS. 11. 14. 21. ) 291. - Publikation des Erkenntniſſes

Grund zur Aufhebung oder Milderung der Strafe (Mil. vor dem Unterſuchungsgericht (Mil . Str. 6. D. S. 176.)

Str. G. B. r . 1845. Th. I. $ . 72. ) 203 . 265.

Ungehorſam der Soldaten gegen Dienſtbefehle ihrer Unterſuchungshaft in militairgerichtlichen Strafſachen

Vorgeſepten, Beſtrafung deſſelben (Mil. Str . G. B. v . (Mil . Str . G. D. v . 1845. SS . 99-101 . 187. 216.)

1845. TH . I. SS . 125-127 . 135. 142. ) 214. ( Kriegs . 250. - 1. auch Verhaftung .

Urt. v . 9. Dez. 1852. Art. 14–16 . 19. ) 310. Un

gehorſam gegen Scildwachen , Patrouillen, Gendarmen 2c .
Unterſuchungsverfahren gegen Mitglieder des Reichs.

( Mil. Str. G. V. S. 134. ) 216. (Kriegs.Art. 14. ) 310 .
tages (Verf. Art. 31. ) 10 . desgl . gegen Mitglieder

Beſtrafung der Militairbeamten wegen Verweigerung
des Zollparlaments (Vertr. v . 8. Juli Art. 9. SS. 12,

des Gehorſams (Mil. Str . G. B. $ . 195.) 228 .
u . 13. ) 97.

Geridtliches Unterſuchungsverfahren wegen Poft

Uniform , in welchen Fällen gegen penſionirte Offiziere und Porto.Defraudationen (G. „ V. 2. Nov. S. 40. ) 70.

auf Verluſt des Rechts, die Offizier . Uniform zu tragen , Unterſuchungsverfahren der Militairgerichte, vorläu .

zu erkennen iſt (Mil . Str. G. B. v . 1845. Th . I. S. 53. ) fige Unterſuchung ( Mil. Str. G. D. v. 1845. SS. 91–103.)

198 . 249. förmlidie Unterſuchung ( ebend . SS. 104-113. )

251. - Unterſuchungsverfahren der Standgerichte ( ebend.

nruhen , wenn innere Unruhen in einem Bundesſtaate SS . 197— 199. ) 269 . - Verfahren gegen Militairbeamte

ſtattfinden, kann die Paßpflichtigkeit vorübergehend ein . ( ebend. SS. 212-214 . ) 271. -- Unterſudjungsverfahren

geführt werden (V. v . 12. Oft . $ . 9. ) 34 .
gegen abweſende Deſerteure (ebend . SS . 242–252. 258.)

275 .

Interoffiziere, welche militairiſdie Strafen gegen Unter.

offiziere zuläſſig ſind (Mil. Str . G. B. v . 1815. Th . I. Urkunden , die Beſtimmungen über die Beglaubigung

SS. 5. 14. 17. 19. 30. 38. 40–42 . 57–61 . 82. ) 190. öffentlicher Urkunden unterliegen in den Bundesſtaatent

( ebend. Lh . II . S. 190.) 267. Militairgerichtsſtand der Aufſicht und Geſebgebung des Bundes ( Verf. Art. 4.

der Unteroffiziere in Strafſachen ( Mil. Str . G. D. SS. 1 . Nr. 12. ) 4 .

16. Nr. 2 ; S. 20. Nr. 3. ) 229 . Beſeßung des Unter- Befugniß der Bundeskonſuln zur Aufnahme, Aus .

ſuchungsgerichts für einen Unteroffizier ( ebend. S. 46 . fertigung und Legaliſation von Urkunden (6. v . 8. Nov.

Nr. 2.) 239 . Veſeßung des Kriegsgerichts (ebend. S. 64 . SS. 13–17 .) 140.

Nr . 2. ) 243. - Belegung des Standgerichts (ebend . S. 67 .

Nr. 2.) 244
Urkundenfälidung, Beſtrafung derſelben bei Militair.

perſonen (G. v . 15. April 1852. § . 13. ) 304. (Kriegs.
Klaſſifikation der Unteroffiziere (Mil. Str. 6. B.

Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 47. ) 315 .
Beilage A.) 284. 285 .

1. aud) Portepee Unteroffiziere. Urlaub, Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in

den Reichstag (Verf. Art. 21. ) 8. - auch nicht zum
Unterſtütung der Wittweu der im Kriege gebliebenen

Eintrift in das Zollparlament (Vertr. v . 8. Juli Art . 9.

Militairperſonen (V. v . 7. Nov. $. 1. Nr. 7. u . 9. ) 126 .
S. 2.) 95 .

Unterſtüßung hülfsbedürftiger Bundesangehörigen im Urlaub der Bundeskonſuln (G. v. 8. Nov. $ . 6. )

Auslande, Pflichten der Bundeskonſuln in dieſer Beziehung 138.

(G. v . 8. Nov. SS . 26. 29. ) 142 . Beſtrafung der Militairperſonen , welche ſid ) ohne

Unterſtüßung neu anziehender Perſonen , Erwerbung
Urlaub entfernen, oder den ihnen ertheilten Urlaub über

des Unterfügungswohuſipes (G. v . 1. Nov. SS. 5. 11. ) 56.
ſchreiten (Mil . Str . G. B. v . 1845. Th . I. $ . 92. Nr. I.

u . 2. u . Anmerkung ; ferner SS. 97. u . 166. ) 207. (Kriegs

Unterſuchungsführende Offiziere, 1. Offiziere . Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 38.) 314.
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Verfügungen des Bundes · Präſidiums , 1. Anord .

nungen .

N.
Vergleiche in Rechtsſtreitigkeiten, Vermittelung und Auf

nahme derſelben von Seiten der Bundeskonſuln (G. v.

8. Nov. S. 21. ) 141 .

Berbrauchsſteuern (Verbrauchsabgaben ) in den Bun.

desſtaaten , die Geſebgebung darüber ſteht dem Bunde zu Verhaftung eines Reichstags -Mitgliedes ( Verf. Art. 31.)

(Verf. Art. 35.) 10 . Erhebung und Verwaltung der :
10. – desgl. eines Mitgliedes des Zollparlaments (Vertr.

ſelben (ebend. Art . 36.) 10. - Die Einnahme aus den .
v . 8. Juli Art. 9. S. 13. ) 97 .

ſelben fließt zur Bundeskaſſe (ebend . Art . 38. ) 11 . Beſtrafung der Militairperſonen , welche die ihnen

Verbrauchsabgaben in den Staaten des Zollvereins , befohlene oder ſonſt obliegende Verhaftung eines Ver

Verabredung übereinſtimmender Maaßregeln zum Schuße brechers unterlaſſen (Mil . Str. G. B. 1. 1845. TH . I.

derſelben gegen Hinterziehungen (Vertr. v . 8. Juli Art. 3 . S. 162.) 222. (Kriegs - Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 36.)

S. 5. ) 84. – Beſtimmung gleichmäßiger Steuerſäße für
314.

Verbrauchsabgaben ( ebend . Art. 5. Nr. 1. II . SS. 2 . Verhaftung des Angeſchuldigten in militairgericht.

3. ff.) 86. — Erhebung der Verbrauchsabgaben für Rech. lichen Unterſuchungen ( Mil . Str. 6. D. v . 1845. SS. 99

nung von Kommunen oder Korporationen (ebend . Art . 5 . bis 101. 187. 216. ) 250 .

II . S. 7. ) 90.
Verhandlungen des Reichstages (Verf. Art. 22.) 8.

Etat der Verbrauchsſteuern pro 1868. (G. v. 30. Okt.
Verhandlungen des Zollparlaments ( Bertr. v . 8. Juli

Nr. 1. ) 169 .
Art. 9. $ . 3. ) 95. - Verhandlungen der Bundeskonſuln

Verbrecher im Auslande , Transport derſelben durdy die
(G. v . 8. Nov. S. 20. ) 141 .

Schiffe der Kriegsmarine (G. v . 8. Nov. S. 29. ) 142 . Verheirathung der Militairperſonen, 1. Heirath .

Bereidigung der Bundesbeamten ( Verf. Art. 18.) 8.
Verjährung der Entſchädigungsanſprüche an die Poft.

(V. v. 3. Dez.) 327-328 . verwaltung (G. v . 2. Nov. S. 14. ) 65 . Verjährung

Vereidigung des unterſuchungsführenden Offiziers bei
der Poſt. und Porto . Uebertretungen (ebend. S. 37.) 69 .

Militairgerichten (Mil . Str. G. D. v . 1845. S. 80.) 247. -

Vereidigung der Mitglieder des Striegsgerichts ( ebend . S. 129. )
Verjährung der Zinſen und des Kapitals der Schuld.

255 . desgl. des Spruchgerichts gegen Militairbeamte
verſchreibungen über die Bundesanleihe von 10 Millionen

(eben8 . S. 220. ) 272. – Eine Vereidigung der Mitglie .
Thaler (G. v. 9. Nov. SS. 3. 5. ) 157 . desgl. der

Schakanweiſungen (ebend. S. 8. ) 159 .

der des Standgerichts findet nicht ſtatt (ebend . S. 202.)

269 . Vereidigung des Dolmetſchers (ebend . S. 96.)
Verjährung der Klage bei wechſelſeitigen Jnjurien

250 . Die Vereidigung des Denuncianten in Jujurien.
ſachen unter Militairperſonen (Mil. Str. G. O. v . 1845.

ſachen der Militairperſonen iſt unzuläſſig (ebend. S. 230. )
S. 237. ) 274 .

274. Eidliche Beſtärkung des Diebſtahls und des Verjährung findet bei dem Verbrechen der Deſertion

Werthes durch den Beſtohlenen (ebend. Beilage B. SS . 27 nicht ſtatt (Mil. Str . G. B. v . 1845. Th . 1. § . 73. )

bis 30.) 294 . f. auch Eid.
203 .

Vereine, an regierungsfeindlichen Vereinen dürfen ſich Verkehr, Bildung eines dauernden Ausſchuſſes im Bun .

die Soldaten nicht betheiligen (Kriegs. Art. v . 9. Dez. 1852 . desrath für Handel und Verkehr ( Verf. Art. 8. Nr. 4. ) 6 .

Art. 21.) 311 .
Funktionen deſſelben in Beziehung auf Konſulats.

Angelegenheiten (G. v. 8. Nov. SS . 23. 38. ) 141 .

Vereinsgeſete, 1. Zollvereinsgefeße .
Herſtellung von Land und Waſſerſtraßen im Jn .

Vereinsthaler , Annahme derſelben bei den Hebeſtellen
tereſſe des allgemeinen Verkehrs (Verf . Art. 4. Nr. 8. ) 4.

Anlegung von Eiſenbahnen und Verwaltung derſelben
des Zollvereins (Schlußprot. v . 8. Juli Nr. 10. ) 109.

im Jntereſſe des gemeinſamen Verkehrs (ebend . Art. 41 .

Verfaſſung , Erledigung von Verfaſſungsſtreitigkeiten in
42. ) 12 .

den einzelnen Bundesſtaaten (Verf. Art. 76.) 22 . Freiheit des Verkehrs zwiſchen den Staaten des Zoll.

Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes, ſ. Bundes. vereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 4. 14. 26.) 85. (Schluß.

verfaſſung. prot. v . 8. Juli Nr. 6.) 108 . Qildung eines dauern

den
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Verkehr , ( Fortſ.) Verſorgungsanſprüche, (Fortſ.)

den Ausſchuſſes für Handel und Verkehr im Bundesrath Folge begangener Verbrechen (Mil. Str. G. B. v . 1845.

des Zollvereins ( ebend . Art. 8. S. 3. ) 93. Th. 1. SS. 38. 42. 44.) 195 .

1. auch Handelsangelegenheiten .
Verſuch einer Poſt oder Porto Uebertretung iſt ſtraflos

Verflarung, Befugniß der Bundestonſuln zur Aufnahme (6. v . 2. Nov. S. 36. ) 69 ,

von Verklarungen (G. v . 8. Nov. S. 36. ) 143 .

Verſtümmelung, um ſich oder einen Andern zum Mili.

Verlaſſenſchaft , 1. Nachlaß. tairdieuſt untauglich zu machen , Strafbeſtimmung (Mil.

Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS. 113. 114. ) 212. (Kriegs.

Verleitung, Beſtrafung der Soldaten , weiche einen An. Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 5. u. 10.) 309.

dern zur Deſertion verleiten (Mil . Brr . G. B. v . 1845.

5. I. $. 111.) 212 . desni . welche im Kriege ihre Vertagung des Reichstages und des Bundesrathes (Verf.

Kameraden zur Flucht pacleiten ( ebend. . 117. ) 213 .
Art. 12. 26. ) 7 . Vertagung des Bundesrathes des

(Kriegs. Urt. v . 9. Dez. 1852. Art. 12.) 310. - desgl .
Zollvereins ( Vertr. 6. 8. Juli Art. 8. SS . 7. 8. ) 94. -

welche ihre Karteraden zur Verweigerung des Gehor. Dertagung des Zollparlaments (ebenb. Art. 9. SS. 5.

ſams verleiten (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I. S. 135. )
8.) 96 .

216,
Bertheidigung:

Vermögens - konfiskation , findet als Strafe gegen
1 ) Vertheidigung des Angeſchuldigten

Militairperſonen nicht ſtatt (Mil. Str. G. B. v . 1845.
a . in Unterſuchungen wegen Poſt- und Porto Defrau.

Th . I. § . 34. Anmerk. ) 195. (ebend . SS . 108. 109. u.
dationen (G. v . 2. Nov. SS. 44. 47. ) 70.

Unmerk.) 211. (G. v . 11. März 1850. S. 1.) 301 .
b. in den bei den Preußiſchen Konſuln im Auslande

anhängigen Unterſuchungen (G. v. 29. Juni 1865.

Verpflegung, Verträge unter den Bundesſtaaten über SS. 37. 51. 52. ) 151 .

die Verpflegung erkrankter Perſonen ( Verf. Art. 3.) 3 . c. in friegsgerichtlichen Unterſudungen (Mil. Str. 6 .

Verpflegung der Militairperſonen ( Verf. Art . 61 . D. v . 1845. SS. 114-121 . 111.) 253. – desgl.

63. ) 18. – Beſtimmungen über die Verpflegung der im ſtandrechtlichen Verfahren (ebenb. 9. 200.) 269.

Truppen des Bundesheeres (V. v . 7. Nov. S. 1. Nr. 3 . - besgl. in Unterſuchungen gegen Militairbeamte

11. Beilage B.) 126. 128 . (ebend. S. 219. ) 272. – desgl. in Unterſuchungen- .

gegen abweſende Deſerteure (ebend. §. 252.) 277.

Verrath im Soldatenſtande, Begriff und Strafe (Mil. Gebühren für die Vertheidigung ( ebend. S. 280.)

Str. G. B. v. 1845. Th . I. SS. 87–90.) 206. (Kriegs. 282. (Koſtentage Nr. 15.) 299.

Art . v . 9. Dez. 1852. Art. 4.) 308. - ſ. auch Kriegs .- 2) das Rechtsmittel der weiteren Vertheidigung findet

ver rath. gegen Erkenntniſſe der Kriegs- und Standgerichte nicht

Verſammlungen, die Soldaten dürfen ſich an regierungs.
ſtatt (Mil. Str. 6. D. S. 61. Nr. 2.) 241 . aud

feindlichen Verſammlungen nicht betheiligen (Kriegs.Urt.
nicht gegen Erkenntniſſe in wechſelſeitigen Injurien .

v . 9. Dez. 1852. Art. 21. ) 311 .
fachen unter Militairperſonen (ebend. 9. 232.) 274. –

Zuläſſigkeit des Rechtsmittels in Unterſuchungen gegen

Verſchärfung der Strafe , . Schärfung. Militairbeamte (ebend . SS. 72. 223—227. ) 245 .

Verſeßung der Offiziere, Befugniſſe des Bundesfeldherrn
3) Vertheidigung der Küſten des Bundesgebiets, Be

(Verf. Art. 64. ) 19.
ſchaffung der dazu erforderlichen Geldmittel durch

Bundesanleihe (G. v . 9. Nov. ) 157–159.
Verſeßung in die zweite Klaſſe des Soldatenſtandes,

Anwendung und Folgen dieſer Strafe (Mil . Str. 6. B. Vertheilungsplan zur Vertheilung der Einnahmen des

v . 1845. Th . I. SS . 37–39 . 60. 80. 82.) 195. (6. v . Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 17. ) 101 .

15. April 1852. S. 5.) 303 ,
Berträge mit fremden Staaten , Schließung derſelben im

Verſicherungsweſen , die Beſtimmungen darüber unter:
Namen des Bundes (Verf. Art. 11. ) 6. Die Verträge

liegen im Bundesgebiet der Aufſicht und Geſepgebung des
zwiſchen den einzelnen Bundesſtaaten , betreffend die Ueber .

Bundes ( Verf. Art. 4. Nr. 1.) 3 . nahme der Auszuweiſenden , die Verpflegung ertranfter

und die Beerdigung verſtorbener Staatsangehörigen bleiben

Verſorgungsanſprüche der Militairperſonen (V. v . in Kraft ( ebend. Art. 3. ) 3. - 1. auch anders, und

7. Nov. S. 1. Nr. 7.) 126. Verluſt derſelben in Shiffahrts . Verträge.

Bers
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Vertretung des Angeſchuldigten in militairgerichtlichen Vorgeregte Militairperſonen, erhöhte Strafbarkeit derſelben ,

Unterſuchungen (Ril. Str . 6. D. v. 1845. SS. 111. 120 . wenn ſie Verbrechen begehen , oder daran Theil nehmen

126. 254. ) 252. – 1. auch Vertheidigung .) f (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th. 1. SS . 69. 71. 74. Nr . 1.)

202. Beſtrafung derſelben, wenn ſie ihre Dienſtgewalt

Veruntreuung , Beſtrafung der Militairperſonen wegen gegen Untergebene mißbrauchen (ebend. SS. 178. 179.)

Veruntreuung der ihnen anvertrauten Dienſtſachen (Mil. 225 . oder die Grenzen ihrer Befugniſſe überſchreiten

Str. G. B. v. 1845. Th . I. SS . 154. 155.) 220. (Kriegs. (ebend . SS. 180. 129. ) 225. – oder ihre Untergebenen

Urt. v . 9. Dez. 1852. Art. 29.) 313. desgl. wegen vorſchriftswidrig behandeln oder beleidigen (ebend. SS . 181

Veruntreuung von Sachen ihrer Kameraden ( Kriegs . bis 187. ) 225. desgl. 'wenn ſie ſich in der Aufſicht

Art. 45.) 315. über ihre Untergebenen oder bei Beſtrafung derſelben

nachläſſig , beweiſen (ebend . S. 191. ) 227 .

Verwaltung der Zölle und Steuern in den Staaten des

Verpflichtung der Soldaten , ihren Vorgeſeßten Ge
Norddeutſchen Bundes ( Verf. Art. 36. ) 10. – Verwal

horſam und Achtung zu beweiſen und ihren Befehlen

tungskoſten ( ebend. Art. 38. Nr. 2.) 11 .
pünktlid Folge zu leiſten (Kriegs . Art . v . 9. Dez. 1852 .

Verwaltung der Zölle und Steuern in den Staaten Art. 14. ) 310. - Beſtrafung derjenigen, welche dieſe Pflicht

des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 3. Einl. u. 9.6 ; verlegen (ebend . Art. 15. 16.) 310. (Mil. Str. G. B. v .

Art. 8. 9. 12. Nr. 2 ; Art. 19-25 . ) 83. – Verwaltungs.. 1845. Th . I. SS . 123 — 127.) 214. ſich in Worten

koſten (ebend . Art. 11. Nr. 3 ; Art. 16. ) 98. oder thätlich widerſeßen ( ebend. SS. 127-129. 135. bis

Exekutionen und Unterſuchungen im Verwaltungswege 144.) 215. (Kriegs • Art. 17.) 310. oder ihre Vor

1. Adminiſtrative Erekution .
geſepten beleidigen (Mil. Str. G. B. Th. I. SH . 124.

130. 131.) 214.

Veterinärpolizei, die Maaßregeln derſelben unterliegen
Beweißhaft der Ausſagen der Vorgeſepten in mili.

der Uufſicht und Gefeßgebung des Bundes ( Verf. Art. 4.
tairgerichtlichen Unterſuchungen (Mil. Str. G. D. v . 1845.

Nr. 15.) 4.
SS . 108. 201. 217.) 252 .

Vieh , Erhebung einer Steuer von eingehendem Vieh in Vorladungen im adminiſtrativen Strafverfahren bei

den Staaten des Zollvereins (Vertr . .v . 8. Juli Art. 5 .
Poſt- und Porto-Defraudationen (G. v . 2. Nov. S. 42.) 70.

Nr. 1. ) 86.

Vorlagen an den Reichstag, hat das Bundes • Präſidium
Biehleuche, Maaßregeln zur Abwehr derſelben in den

zu bringen ( Verf. Art. 16. ) 7 .

Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 4.) 86 .

Vorſchuſſendungen , I. Poſtvorſchuß.

Biktualien , Erhebung einer Kommunalabgabe von Markt

viktualien in den Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8 . Vorſpanu , Einführung der Preußiſchen Geſeße über Vor.

Juli Art. 5. Nr. II . S. 7.) 90. ſpannleiſtungen im Bundesgebiet (V. v. 7. Nov. S. 1 .

Nr. 2. u . Beilage B. S. 82. ) 125. 130 .
Viftrung der Reiſepapiere, eine Verpflichtung dazu findet

im Bundesgebiete nicht ſtatt ( G. v . 12. Oft . S. 5. ) 34. Vorunterſuchung in den bei den Preußiſchen Konſuln

im Auslande anhängigen Strafſachen (6. v . 29. Juni

Vollſtreckung der Entſcheidungen in Unterſuchungen
1865. SS. 41 - 43.) 152. - Vorläufige Unterſuchung

wegen Poſt. und Porto . Defraudationen (6. v . 2. Nov.
gegen Militairperſonen , . Unterſuchungsverfahren.

SS. 49. 51. 52. ) 71 .

Vollſtreckung friegsrechtlicher Erkenntniſſe (Mil. Str.

G.6. D. v . 1815. SS . 180-194 . ) 266. - Vollſtreckung

der Todesſtrafe (MiL Str. G. B. 9. 1.) 190. (Mil. Str.

G. D. S. 183. ) 266. — Volſtredung der Freiheitsſtrafen

( ebend. SS . 184-191.) 266. – Vollſtredung ſtanbrecht W.
.

licher Urtheile ( ebend . S. 207.) 270. — Volſtredung der

Erkenntniſſe gegen Militairbeamte (ebend . S. 223.) 272. Waagegelder, Erhebung derſelben in den Staaten des

Vollſtredung des Urtheils in wechſelſeitigen Jujurien . Zollvereins (Vertr. v . 8. Juli Art. 25. ) 104. – Die

ſachen zwiſchen Militair- und Civilperſonen ( ebenb . S. 233.) Waagegelder verbleiben den betreffenden Staatsregierungen

274 . (ebenb . Art. 10. Nr. 3.) 97 .

Wags
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Waarenproben, Ermächtigung des Bundes -Präſidiums, Waſſerzölle , die Beſtimmungen darüber unterliegen der

die Bedingungen und Gebühren für die Sendung von Aufſidyt und Geſepgebung des Bundes (Verf. Art . 4 .

Waarenproben mit der Poſt zu beſtimmen (G. v . 2. Nov. Nr. 9.) 4 . Nähere Anordnungen über die Erhebung

$ . 57. Nr. 3. ) 73 . Für die Abtragung derſelben wird von Abgaben auf den natürlichen Waſſerſtraßen im Bun.

eine Beſtellgebühr nicht erhoben (G. v . 4. Nov. $ . 8.) 78 . desgebiet ( ebend . Art . 54. ) 16.

Erhebung der Waſſerzölle in den Staaten des Zoll.

Wachen , ( Nonden , Patrouillen, Sdildwachen ), Beleidi . vereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 23. 25. ) 104. dieſel.

gung , Ungehorſam und Siderſeblidfeit gegen Wachen
ben verbleiben ben betreffenden Staatsregierungen (ebend.

(Mil. Str . 6. B. 1. 1845. Th . I. $ . 134. ) 216 . Art. 10. Nr. 2.) 97 .

Beſtrafung der Waden, welche ihre Pflichten verlegen

( ebend. SS. 158-161 . ) 221. (Kriegs - Art. v . 9. Dez. Wechſelrecht, die Geſepgebung über ein gemeinſames

1852. Art. 33-35 .) 313 . welche ſich des Mißbrauchs Wechſelrecht in der Bundesſtaaten gehört zum Reſſort des

ihrer Dienſtgewalt duldig machen ( Mil. Str . 6. B. Bundes ( Verf. Urt. 4. Nr. 13.) 4.

S. 188. ) 226. – Beweisfraft der Ausſagen von Wacht.

mannſchaften in militairgerichtlidyen Unterſuchungen (Mil.
Wege , Befugniß der Poſten, Kuriere und Eſtafetten, bei

Str. G. D. S. 109. ) 252 .
ſchlechten Wegen ſich der Neben- und Feldwege zu be.

dienen (6. v. 2. Nov. S. 17. ) 66 .

Wachtmeiſter, Klaſſifikation derſelben nach ihren Rang.

und Dienſtverhältniſſen ( Mil . Str. G. B. v. 1845 .
Wegegeld, Befreiung der Poſten, Kuriere, Eſtafetten , Poſt

Beil . A. Nr. 1. a . ) 284 ,
boten und Briefträger von Entrichtung des Wegegeldes

( G. v . 2. Nov. S. 16. ) 65 . Wegegeldgebühren auf

Waffen , der Soldat foll ſeine Waffen im guten Flüſſen, 1. Waſſerzölle .

Stande erhalten und ſid , im Gebrauch derſelben fleißig
Webrpflicht, 1. Militairpflicht.

üben (Kriegs-Art. v . 9. Dez. 1852. Art. 23. 27. ) 312 .

Beſtrafung deſſelben , wenn er ſeine Waffen verdirbt Wein , Beſteuerung deſſelben in den Bundesſtaaten ( Verf.

oder verderben läßt , oder veräußert (ebend . S. 28. ) 312 . Art. 40.) 12 . desgl . in den Staaten des Zollvereins

Beſtrafung der Verbrechen , die von Militairperſonen ( Vertr. v . 8. Juli Art . 5. Nr. II . SS. 2. u . 3. lit. e . ) 87 .

unter Mißbraud, der Waffen begangen werden (Mil . Str .

G. B. v . 1845. Th. 1. S. 74. Nr . 2. ) 203. Werthſendungen, Beförderung derſelben mit der Poſt
( G. v . 2. Nov. SS . 6—10. 57. Nr. 3. ) 63 . Porto

Wahl der Mitglieder des Neichstages (Verf. Art. 20. 21 . für Werthſendungen (6. v . 4. Nov. S. 3. ) 76 .

25.)8. – Wahl der Abgeordneten aus den Süddeutſden Widerſeklichkeit gegen)

Staaten zum Zollparlament (Vertr . v . 8. Juli Art. 9 .
Widerſeßlichkeit gegen die mit Kontrolirung der

Salzabgabe betrauten Beamten (G. v . 12. Dkt . S. 17.) 47 .
SS . 1. 6. 7. ) 95 .

Widerſeßlichkeit der Soldaten gegen ihre Vorgeſes.

Wahlkonſuln des Bundes consules electi ( G. v . ten (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I. SS . 126–129 .

8. Nov. SS . 9–11.) 139.
135. 140. ) 214. (Kriegs . Art. v . 9. Dez. 1852. Art .

16. 17. 19. 20. ) 310 . Widerſeßlichkeit gegen Schild .

Waldeck (Fürſtenthum ), gehört zum Bundesgebiet (Verf. wachen , Patrouillen , Gendarmen u . (Mil. Str. 6. B.

Art. 1. ) 2. — führt im Bundesrath eine Stimme ( ebend. S. 134. ) 216 .

Art. 6. ) 5 . - desgl . im Bundesrath des Sollvereins
Wiener - Kongreßafte, Anwendung derſelben auf die

(Vertr. v . 8. Juli Art. 8. $ . 1. ) 93 .
Erhebung von Flußzöllen in den Staaten des Zollvereins

Wallmeiſter, Rangverhältniß derſelben (Mil . Str. 6. B. (Vertr. v . 8. Juli Art. 23. ) 104 .

v . 1845. Beil . A. Nr. 1. c . ) 284 .
Wittwen der im Kriege gebliebenen Militairperſonen,

Wañerſtraßen, die Beſtimmungen über die Herſtellung
Unterſtüßung derſelben (V. v . 7. Nov. $ . 1. Nr. 7-9. )

126.

und den Zuſtand der Waſſerſtraßen in den Bundes .

ftaaten unterliegen der Aufſicht und Gejebgebung des Bun: Wohnfit , Berechtigung der Bundesangehörigen zur Be .

des (Verf. Art. 4. Nr. 8. u . 9. ) 4 . Zulaſſung und gründung eines feſten Wohnſißes im ganzen Umfange des

Behandlung der Kauffahrteiſchiffe auf den natürlichen und Bundesgebietes ( Verf. Art . 3. ) 3. -- Erwerbung des

fünſtlichen Waſſerſtraßen im Bundesgebiet (ebend . Art. Unterſtüßungs. Wohnſiges von Seiten neu anziehender•

54.) 16 . Perſonen (6. v . 1. Nov. SS: 5. 11.) 56 .

Wus
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Wucher, Aufhebungder Zinsbeſchränkungen (G. v. 14. Nov. Zögerungszinſen , Beſtimmung über die Hohe derfelben
• S. 1.) 159. (G. v . 14. Xov. S. 3. ) 160. - 1. Zinſen.-

Württemberg (Königreich ), Vertrag zwiſchen dem Nord. Zoll (Zollabgaben ), Erhebung eines Zolles von ausländiſchem

deutſchen Bunde, Bayern, Württemberg, Baden und Heſſen, Salze in den Bundesſtaaten (G. v . 12. Oft. S. 19.) 47.

die Fortdauer des Roll. und Handelsvereins betreffend

(v. 8. Juli) 81-124 .

(Ueb . v . 8. Mai Art. 4. ) 51 .
Württemberg führt in dem

Bundesrath des Zollvereins 4 Stimmen (ebend . Art. 8.

Etat der Zölle und Verbrauchsſteuern pro 1868. ( G.

v . 30. Okt. Nr. 1. ) 169.

S. 1.) 92. Erhebung, Verwaltung und Vertheilung der gemein

ſchaftlichen Zollabgaben unter die Staaten des Zollver,

eins (Vertr. w . 8. Jüli Art. 10. 11. 19. 20.) 97.

Zollabrechnung unter den Staaten des Zollvereins ( Vertr,

3. v . 8. Juli Art. 17.) 101 .

Zollangelegenheiten , die Sollgeſebgebung in den

Zahlmeifter beim Militair, Klaſſifikation derſelben (Mil. Bundesſtaaten gehört zur Kompetenz des Bundes ( Verf.

Str. G. B. v . 1845. Beil. A. ) 287–288.
Art. 4. Nr. 2 ; Art. 35. ) 3 . Bildung eines dauern .

Zeitungen , Beförderung derſelben (G. v . 2. Nov. SS . 2

den Ausſchuſſes des Bundesrathes für das Sollweſen

bis 4. 15. ) 61. – Strafbeſtimmungen für unbefugte Bes

(ebend . Art. 8. Nr. 3.) 6 . Beſtimmungen über das

förderung von Zeitungen (ebend . SS. 27. 30. Nr. 1. ) 67 .
Zollweſen des Norddeutſchen Bundes ( ebend. Art. 33 bis

Proviſion der Poſt für Zeitungen (G. v . 4. Nov.
40. ) 10. - Erhebung und Verwaltung der Zölle in

S. 10.) 78. (6. v . 2. Nov. S. 4. ) 62 .

ben einzelnen Bundesſtaaten ( ebend. Art . 36. ) 10. - Der

Bekanntmachung des öffentlichen Aufgebots verlorener
Ertrag der Zölle fließt in die Bundeskaſſe ( ebend. Art. 38.

oder vernichteter Schuldverſchreibungen und Zinscoupons
70.) 11 .

der Bundesanleihe von 10 Millionen Thaler durch die
Bildung eines dauernden Ausſchuſſes im Bundesrath

geitungen (G. v . 9. Nov. S. 6. c. ) 158 .
des Zollvereins für das Zou . und Steuerweſen (Vertr.

Etat der Zeitungsverwaltung für das Jahr 1868.
v . 8. Juli Art . 8. $. 3. ) 93. – Vernehmung deſſelben bei

(G. v . 30. Dkt. II. Nr. 2.) 167. 169.
Ernennung der Vereinsbeamten (ebend . Art. 20.) 102.

f. auch Flußzölle , Waſſerzölle , Steuern.

Zentner , F. Zollzentner.
Zollausſchlüfie vom Gebiet des Norddeutſchen Bundes

Zerſtörung fremden Eigenthums im Kriege, Strafbeſtim . ( Verf. Art. 33–35.) 10 . Dieſelben tragen zu den

mung (Mil. Str. G. B. v. 1845. Th . I. §. 150.) 219. Bundesausgaben durch Zahlung eines Averſums bei (ebend.

Zeugen , Vorladung derſelben im adminiſtrativen Straf:
Art. 38.) 12.

verfahren bei Poft- und Porto -Defraudationen (G. v . 2.
Zollausſchlüſſe in Bezug auf den Zollverein (Vertr.

Nov. S. 43. ) 70.
v . 8. Juli Art. 6 u . 7.) 91. (Schluß : Prot. Nr. 6.)

Befugniß der Bundeskonſuln zur Abhörung und
108.

Vereidigung von Zeugen (8. v . 8. Nov. S. 20. ) 141. Zollbeamte in den Staaten des Zollvereins, Anſtellung

Zuziehung von Zeugen bei Aufnahme von Konſulats. und Beſoldung derſelben ( Vertr. v . 8. Juli Art. 16. 19 .

Urkunden ( ebend. . 17. ) 140 . 20.) 100 .

Gebühren der Zeugen in militairgerichtlichen Unter.

ſuchungen (Mil. Str. G. D. v . 1845. S. 279.) 281 .
Zollbefreiungen in den Staaten des Zollvereins ( Vertr.

v . 8. Juli Art. 15. ) 99 .

Zinscoupons zu den Schuldverſchreibungen über die

Bundes - Anleihe von 10 Millionen Thaler (6. v . 9. Nov.
Zolbegünſtigungen in den Staaten des Zollvereins

( Vertr. v . 8. Juli Art. 13. 14. 11. Nr. 1. ) 99.

SS. 2. 5. 6. ) 157 .
(Schluß.Prot. Nr. 2. u. 11. Anl. A. u. C.) 107. 113.

Zinſen der Bundesanleihe von 10 Millionen Chaler, 123.

Feſtſeßung, Zahlung und Verjährung derſelben (6. v . 9.

Nov. SS. 2—4.) 157. Ziufen der Schabanweiſungen Zolldirektionen in den Staaten des Zollvereins ( Vertr.

(ebend . SS . 7–8.) 159 .
0. 8. Juli Art. 16. Nr. 1. u . 4. Art. 19.) 100.

Geſeß über die vertragsmäßigen Zinſen , Aufhebung Zollgeſeß für die Staaten des Zollvereins, Anwendung

der Zinsbeſchränkungen (6. v . 14. Nov.) 159–160. deſſelben ( Vertr. v . 8. Juli Art. 3. S. 7. 85.

Bundes . Gefeßblatt. Jahrg. 1867. Zoll
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Zoligejekgebung des Norddeutſchen Bundes (Verf. Zoll- und Steuerämter , (Fortſ.)

Art. 4. Nr. 2 ; Art . 35. ) 3 .

8. Juli Art. 3. §. 6. ) 84. - Einrichtungs- und Unter.

Zollgeſeßgebung des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli haltungskoſten derſelben ( Vertr. v . 8. Juli Art. 16. ) 100.
Art. 3. 7. 8. S. 12 ; Art. 9. S. 4.) 83 .

Zollverein (Zoll. und Handelsverein ), Gültigkeit der von
1. auch

Bundesgelesgebung.

demſelben geſchloſſenen Verträge (Verf. Art. 40. ) 12 .

Vertrag zwiſchen dem Norddeutſchen Bunde, Bayern,Zollgewicht für die Staaten des Zollvereins (Vertr . v .

Württemberg, Baden und Heſſen über die Fortdauer des8. Juli Art. 3. $ . 2. ) 84 .

Zoll- und Handelsvereins (v. 8. Juli) 81—124.

Zollgrenze des Norddeutſchen Bundes ( Verf. Art. 33 bis

35.) 10. Zollvereinsbeamte , Anſtellung, Beſoldung und Funk.

tionen derſelben ( Vertr. v. 8. Juli Art. 20. ) 102. (Schluß.
Zollfartel (v. 11. Mai 1833 ), Anwendung deſſelben

protokoll 15. Nr. 1. ) 110.
in den Staaten des Zollvereins ( Vertr. v . 8. Juli Art. 3 .

Zollvereinsbevollmächtigte , Anſtellung und Funt.$ . 7.) 85 .

tionen derſelben ( Vertr. v. 8. Juli Art. 20. ) 102. (Schluß.

Zollordnung für die Staaten des Zollvereins , Anwen.
protokoll 15. Nr. 2. ) 110 .

durig derſelben ( Vertr. v . 8. Juli Art. 3. S. 7.).85 .

Zollvereinsgeſeke, dazu iſt die Uebereinſtimmung des
Zvllparlament, iſt die gemeinſchaftliche Vertretung der

Bundesraths und des Zollparlaments erforderlich, Ver.
Bevölkerungen ſämmtlicher Vereinsſtaaten für die Zoll.

kündung derſelben (Vertr. v . 8. Juli Art. 7. ) 92. -
geſebgebung (Vertr. v. 8. Juli Art. 7. ) 92. – Einrich: Gegenſtand der Geſeße (ebend. Art. 3. u . 8. $ . 12. ) 83.

tung und Zuſtändigkeit deſſelben (ebend . Art. 9. SS . 1

bis 14. ) 95 . Berufung des Zollparlaments (ebend. Zolivereinskontroleure, Anſtellung, Beſoldung und

Urt. 8. S. 8 ; Art. 9. S. 5. ) 94. Niemand kann zu. Funktionen derſelben ( Vertr. v. 8. Juli Art. 8. 9. 12.

gleich Mitglied des Bundesraths und des Zollparlaments Schlußſas; Art. 20. ) 95. (Schlußprot. 15. Nr. 1. )

ſein ( ebend. Art. 8. S. 4. ) 93. – Zum Abſchluß von 110 .

Handels- und Schiffahrtsverträgen iſt die Genehmigung Zollvereinsjachen , Portofreiheit derſelben (Vertr. v.

des gollparlaments nothwendig (ebend. Art. 8. 9. 6. ) 94 . 8. Juli Art. 16. Schlußlaß) 100.

Vorlagen an das Zollparlament (ebend. Art. 8. SS. 11 .

12.) 94 . Zollvereinsſtaaten , Bezeichnung derſelben (Vertr. o.

8. Juli Einl. ) 81 . gegenſeitiger Verkehr ( ebend.Zollfdnßwachen in den Staaten des Zollvereins ( Vertr. Art. 4. ) 85. – gleichmäßige Beſteuerung ( ebend. Att. 5.

v. 8. Juli Art. 16. Nr . 2. ) 100.

Nr. II . SS. 2–7. ) 87. — Befugniſſe der einzelnen Vereins.

Zolftrafen im Gebiete des Zollvereins , verbleiben der ſtaaten in Beziehung auf Anftellung der Zoll. und Steuer .

beamten 2c . , Begnadigungs. und Strafumwandlungsrechtbetreffenden Staatsregierung (Vertr. v. 8. Juli Art. 10.

derſelben (ebend . Art. 16. 18. 19. ) 99.Nr. 4. ) 97. Strafumwandlungsrecht der Vereing.

ftaaten ( ebenb. Art. 18. ) 101 .

Zollvertrag ( Zollvereinigungsvertrag) vom 16. Mai 1865,

Zodftrafgeſet für die Staaten des Zollvereins, Anwen . Anwendung deſſelben im Bundesgebiete ( Verf. Art. 40.)

12 .dung deſſelben (Vertr. v . 8. Juli Art. 3. S. 7. ) 85 .
Fortſegung der Zollvereinigungs · Verträge bis

Ende 1877 (Vertr. v. 8. Juli Art. 1. ) 83. Schluß.Zoütartf, Beftimmungen über den Zolltarif für die Protokoll ( Nr. 1. ) 107.

Staaten des Zollvereins ( Vertr. v. 8. Juli Art. 3. SS. 1 . Neuer Zollvertrag (v. 8. Juli) 81–106. - Soluß.

2. 7. ) 84 .

Protokoll zu demſelben (v. 8. Juli) 107-124.

Zoll- und Steuerämter in den Bundesſtaaten , Bei: Zollverwaltung, P. Verwaltung.

ordnung von Bundesbeamten bei denſelben ( Verf. Art. 36. )

11 . Rechte und Pflichten derſelben in Beziehung auf die Zollzentner, bildet die Einheit für das gemeinſchaftliche
Rontrolirung der Salzwerke, Salinen x . (6. v . 12. Oft. Zollgewicht in den Staaten des Zollvereins ( Vertr. .

SS. 3–7. 10. 20.) 42. 8. Juli Art. 3. S. 2 ; Art. 5. II. S. 5. ) 84.

goll. und Steuerämter in den Staaten des Zoll. Zuchtbausftrafe, in welchen Fällen gegen Militair .

vereins, gleichmäßige Diganiſation derſelben (Vertr. V. perſonen Zuchthausſtrafe zuläſſig ift (Mil. Str. G. B. o .

1845



Sadregifter. 1867.
51

Suchthausftrafe, ( Fortf.) Znſammenrotten , ( Fortſ .)

1845. Th. 1. SS. 4. 55. 56.) 190. Folgen derſelben rottens zum Aufruhr (ebend. §. 140. ) 217. (Kriegs.Art.

(G. v . 15. April 1852. SS. 4. 6.) 303. Verhältniß v . 9. Dez. 1852. Art. 20. ) 311 .

der Zuchthausſtrafe zur Baugefangenſchaft (Mil. Str.

G. B. 0. 1845. Th . I. S. 66. Nr. 1. ) 201. (G. v .
Zuſammentreffen mehrerer militatriſcher Verbrechen,

Abmeſſung der Strafe in ſolchen Fällen (Mil. Str. G. B.
15. April 1852. S. 8. Nr. 1.) 304, Eine Umwand ,

v . 1845. Ch. I. S. 79.) 204. - Beſtimmungen über
lung der Zuchthausſtrafe in eine militairiſche Freiheits

v Th

ftrafe findet nicht ſtatt (6. v. 15. April 1852. S. 4. )
den Gerichtsſtand , wenn mehrere Verbrechen zuſammen.

303. Vollſtredung der Zuchthausftrafe ( Mil. Str.
treffen (Mil. Str. G. D. v. 1845. SS. 6. 8. 15. 33. 34.)

231 .

G. D. S. 184.) 266 .

Züdtigung, Anwendung derſelben bei Militairperſonen Zuſtellung,Befugnißder Bundesłonſulnzur Bewirtung
von Zuſtellungen jeder Urt an die in ihrem Bezirk be.

( Mil. Str. G. B. v. 1845. Th . I. SS. 31–33. 64. 77. )
findlichen Perſonen (G. v . 8. Nov. S. 19.) 141 .

194. – Abſchaffung der körperlichen Züchtigung (u . E.

v. 6. Mai 1848.) 300. (6. v. 15. April 1852. S. 10.) Zwangslieferungen, Beſtrafung der Militairperſonen,

304. welche im Kriege unbefugter Weiſe Zwangslieferungen

erheben (Mil. Str. 6. B. v. 1845. Th . I. S. 151. ) 219 .

Zuder , Beſteuerung deſſelben im Bundesgebiet ( Verf.

Art. 35. 38. Nr. 2. a.) 10.
Zwangspäffe, die Beſtimmungen darüber bleiben in

Kraft (G. v. 12. Dkt. S. 9.) 34 .
Beſteuerung deſſelben in den Staaten des Zollver.

eins (Vertr . 1. 8. Juli Art. 3. S. 3. ) 84. Zweikampf eines Soldaten mit ſeinem Vorgeſepten, Bc.

f. Rübenzuđer. ſtrafung deſſelben (Mil. Str. G. B. v . 1845. Th . I.

SS. 132-133 .) 216. - Zweifampfe beurlaubter Land.

Zuſammenrotten bei militairiſchen Verbrechen , ift ein wehroffiziere und verabſchiedeter Dffiziere gehören vor die

Straf . Schärfung8grund (Mil . Str. 6. B. . 1845 . Militairgerichte ( ebend. Th. II. S. 6. Nr. 5 ; S. 16.

25. I. S. 74. Nr. 4. ) 203. - Beftrafung deß Zuſammen . Nr. 1. a. ) 231.

Redigirt im Bureau des Bundeslanglers.

Belin , gebrudt in der Röniglichen Geheimen Ober . Hofbud benderei

(R. D. Dedet).



1

.

!







Stanford Law Library

9h21OST90SOT9E




	Front Cover
	Bundes Geſetblatt ...
	3) die Ordnung des Maaß-, Münz- und Gewichtsſyſtems...
	III. ...
	Stimmen nur einheitlich abgegeben werden. Nicht vertretene oder nicht ...
	Das Bundespräſidium überwacht die Einhaltung des geſeßlichen ...
	Die außerhalb der gemeinſchaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete tragen ...
	namentlich von Getreide, Mehl, Hülſenfrüchten und Kartoffeln, ...
	I ...
	welche bis zur Höhe des budgetmäßigen Betrages durch das Präſidium ...
	(L. S.) ...
	Bundes. Gefeßblatt ...
	(Nr. 5.) Bekanntmachung, betreffend die Ernennung ...
	= ...
	Rebigirt im Bürcau des Bundestanglers. ...
	Bundes:Gejetblatt ...
	Bundes: Gcjeßblatt ...
	Bundes Gefeßblatt ...
	(L. S.) Wilhelm. ...
	Bundes-Gefeßblatt ...
	SS. 37. und 39, des Zollgeſeßes und in ...
	Bundes. Gefeßblatt ...
	S. 4. ...
	S. 8. ...
	(L. S.) ...
	Bundes - Geſekblatt ...
	Gebiet des Norddeutſchen Bundes tranſitiren follen, ſo müſſen ſie ...
	das bei der Einlieferung, ausgemittelte Gewicht übereinſtimmend befunden wird...
	Erhebung ſolcher Abgaben berechtigten Korporationen, Gemeinden oder Privat: ...
	S. 39. ...
	bis vier Wochen- zur Einreichung einer ſchriftlichen Vertheidigung geſtattet ...
	ob, ſofern nicht auf den Antrag des Adreſſaten zwiſchen ...
	$. 7. ...
	BundesGcicblatt ...
	die außer Seiner Majeſtät dem Könige von Preußen bei •...
	eines jeden Theil nehmenden Staates oder aus lokalen Intereſſen ſich ...
	die Organiſation der dazu dienenden Behörden ſoll in allen Ländern ...
	Die vertragenden Theile räumen ſich ferner auch gegenſeitig das Recht ...
	den, ſoweit nöthig, beſtimmte Säße feſtgeſegt werden, ...
	. ...
	S. 6. ...
	4) die von dem Ausſchuß für Rechnungsweſen vorgelegte ſchließliche ...
	S. 5. ...
	Artikel 17. ...
	Die definitiven Jahresabrechnungen legt der Ausſchuß mit ſeinen ...
	perſonen oder auf Aktien angelegt ſind oder angelegt werden möchten...
	Die Ratifikations -Urkunden des vorſtehenden Vertrages ſind zu Berlin ...
	Schluß - Protokoll. ...
	Anlage zu Nr. 5. des Schlußprotokolls. ...
	Bundes Gefeßblatt ...
	1 ...
	- ...
	(Nr. 22.) Geſep, betreffend die Verpflichtung ...
	S. 13. ...
	Bundes Gefeßblatt ...
	Jn beſonderen, das Intereſſe eines einzelnen Bundesſtaates oder einzelner ...
	S. 13. ...
	S. 18. ...
	§. 24. ...
	Das im S. 24. des vorſtehenden Geſeges in Bezug genommene...
	$. 9. ...
	lande wohnende Perſon zu bezeichnen, oder die Zuordnung eines ...
	Die Einſendung der Akten an das Gericht zweiter Inſtanz erfolgt ...
	S. 38. ...
	(L. S.) Wilhelm. ...
	(Nr. 24.) Geſek, betreffend den außerordentlichen ...
	S. 4. ...
	S. 7. ...
	- Ge ...
	Kapitel. ...
	Kapitel. ...
	Kapitel. ...
	E i inni a h me. ...
	Kapitel. ...
	Kapitel. ...
	(L. S.) Wilbelm ...
	Betrag ...
	Betrag ...
	Transport.... 130,814, 15. — 4,212,440|27,884. ...
	Bundes-Geichblatt ...
	Zuſammenſtellung ...
	Strafgeſebuch ...
	Erſter Theil. ...
	Selbſt in dieſen Fällen darf jedoch die Arreſtſtrafe den Zeitraum ...
	$. 39. ...
	S. 42. ...
	fung und Ent. ...
	S. 90. ...
	ruhrzeichen zu dem Verbrechen aufgefordert haben, ſollen mit der ...
	S. 148. ...
	Zweiter Theil. ...
	Perſonen des Soldatenſtandes fich eines Verbrechens ſchuldig machen, ...
	Sol. ...
	S. 18. ...
	. ...
	lichen Verübung eines Verbrechens beſchuldigt werden, ſo iſt wegen ...
	S. 36. ...
	zwei Oberſtlieutenants, ...
	litairbeamte. ...
	Er iſt verpflichtet, die Gefängniſſe des Gerichts von Zeit ...
	S. 82. ...
	Zum Stellvertreter darf in Unterſuchungsſachen wegen militairiſcher ...
	Generale ...
	der ...
	S ...
	Beilage Litt. B. ...
	Wenn der zugezogene Arzt und Wundarzt kein Militair-Oberarzt...
	Oberarzt oder deſſen Stellvertreter darüber verſchiedener Meinung, ob es ...
	S. 28. ...
	Militairbehörde zu, welche, wenn ſich dabei Anzeigen einer ...
	Ehre ausgeſprochen, ſo iſt damit die Ausſtoßung aus dem ...
	in eine militairiſche zu verwandeln iſt, oder umgekehrt, ...
	Feſtungsſtrafe nicht unter zehn Jahren, bei erſchwerenden Umſtänden aber ...
	Bundes. Scienblatt ...
	déchargement dans les ports, rades, fen, Rheden...
	Sachregiſter ...
	. ...
	. ...
	. ...
	1. ...
	. ...
	1 ...
	- ...
	. ...
	3 ...
	- ...

